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I/2020 Landesparteitag 31.10.2020 Antrag 01/I/2020

Statuten- und Richtlinienänderungen

Antrag 10/II/2019

ASF LFK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Kein Konsens)

Konsequent Quotierte Redelisten auf Parteitagen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Die Redelisten auf Parteitagen soll nach dem folgenden

Verfahren erstellt werden:

Getrennt nach Genossinnen* und Genossen* werden die

Wortmeldungen in der Reihenfolge ihrer Abgabe notiert.

Das Wort erhält dann jeweils im Wechsel ein Genosse*

und eine Genossin* bzw. umgekehrt (Reißverschlussprin-

zip) nach dem Prinzip der Erstredner*innenliste.

 

Zur Redeliste zählt bereits die Einbringung des Antrages.

Die Redeliste wird geschlossen, wenn die Quote nicht

mehr eingehalten werden kann.

 

Die Redeliste  kann per Geschäftsordnungsantrag (der

durch das Plenum gestellt wird) für jeweils drei weitere

Personen eines Geschlechts geöffnet werden. In §6 Abs. 2,

Satz 2 des SPD-Statutes soll diese Regelung ergänzt wer-

den.

Begründung

Instrumente zur Gleichstellung und Beteiligung vonMän-

nern und Frauen in der SPD können nur dann wirken,

wenn sie konsequent durchgesetzt werden. Auch wenn

der Anteil von Frauen in der Mitgliedschaft der SPD Berlin

immer noch zu niedrig ist, entspricht eine stärkere Beteili-

gung und Einbringung von besonders von Frauen sowohl

den Zielen als auch den Interessen unserer Partei.

 

Umeine gleichberechtigte Debatte zu ermöglichen soll si-

chergestellt werden, dass Redelisten konsequent quotiert

werden.

 

Dieses Verfahren hat sich sowohl in Arbeitsgemeinschaf-

tenwiebei den Jusos, als auch in einigenKreisen,wie etwa

der SPDMitte bewährt.

Empfehlung der AK II/2019: Erledigt durch Beschlusslage

LPT II/2019: überwiesen an die Statutenkommission

 

Stellungnahme Statutenkommission 26.08.2020:

 

Die Statutenkommission hat den überwiesenen Antrag

des Landesparteitages Konsequent quotierte Redeliste

auf Parteitagenünd das Thema erneut in seiner Sitzung

am26.08.2020aufgerufenundberaten.Die Statutenkom-

mission sieht gegenwärtig keinenAnlass, erneut inder Sa-

che zu votieren und weist in diesem Zusammenhang hin,

dass aus ihrer Sicht nicht angezeigt ist, statutenändernde

Anträge, über die bereits der Landesparteitag entschieden

hat, in derselbenWahlperiode zur erneuenBefassung auf-

zurufen.

Antrag 01/I/2020

KDVMitte

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Kein Konsens)

Geschlechtergerechtigkeit in der Struktur verankern! ReinWeibliche Doppelspitzen als optionales Vorstandsmodell auf allen

Parteiebenen ermöglichen!

1
2
3
4

Unabhängig von Beschlüssen der Bundespartei möge die

SPD Berlin ihre Statuten so ergänzen, dass es denMitglie-

dern der SPD Berlin ermöglicht wird, in allen Gliederun-

gen auf allen Ebenen sowie in den Arbeitsgemeinschaf-
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ten der Partei Doppelspitzen mit mindestens einer Frau

zuwählen, sofern dies von bzw. auf der jeweiligen Gliede-

rungsebene gewünscht ist. Die Doppelspitze, als bereits

bestehende Option zum klassische“ Vorstandsmodell mit

einem/einer Vorsitzenden kann dadurch auch mit einer

rein weiblichen Doppelspitze besetzt sein.

Begründung

Die reinweiblicheDoppelspitze soll das bestehende „klas-

sische“ Vorstandsmodell mit einem/einer Vorsitzenden

nicht ersetzen, sondern als optionalwählbares Vorstands-

modell neben das bisher bestehende treten. Das Statut

soll vorsehen, dass vor Eintritt in Vorstandswahlen über

das jeweils gewünschte Vorstandsmodell für die Partei-

wahlperiode entschieden wird.

 

Als Orientierungspunkt für die statutenändernde Rege-

lung kann die im letzten Jahr vomParteivorstand geschaf-

fene Regelung zur Ermöglichung von Doppelspitzen in

den Ortsvereinen dienen.

 

Der vorliegende Antrag trifft keine Vorfestlegung auf ein

bestimmtes Vorstandsmodell.

 

Doch die derzeitige statutarische bestehende Option ei-

ner Doppelsitze schließt mit ihrer Formulierung („eine

Frau“) eine rein weibliche Doppelspitze aus.

 

ReinweiblicheDoppelspitzengeben zwei FrauendieMög-

lichkeit einer besserenVereinbarkeit von Beruf, Pflege und

Betreuung von Familienangehörigen und greifen der zeit-

lichen Überlastung im Ehrenamt vor. Sie bieten einen An-

reiz für Frauen mehr Verantwortung im politischen Eh-

renamt zu übernehmen. In kleinen,mittleren sowie große

Unternehmen als auch der deutschen Verwaltung ist aus

diesem Grund die weibliche Doppelspitze zu finden.

 

In der Parteiarbeit der SPD sind Frauen weiterhin ge-

schlechtlicher Diskriminierung als strukturellem Problem

ausgesetzt. Eine paritätische Besetzung einer Doppelspit-

ze birgt die Gefahr, dass die Frau zum „Feigenblatt“ de-

gradiert wird. Denn weiterhin bestehende patriarchali-

sche Strukturender SPDkönnennurüberwundenwerden,

wenn Frauen nicht ein Amt zugewiesen wird, sondern sie

es sich selbst nehmen. Hierbei müssen sie bestärkt und

nicht taktisch „ausgewählt“ werden. Die Möglichkeit ei-

ner rein weiblichen Doppelspitze befördert Selbstvertrau-

en, solidarisiert Genoss*innen, die Erfahrungen der ge-

schlechtlichen Diskriminierung teilen.

 

Dafür braucht es eine Struktur, die dies fördert: die rein

weibliche Doppelspitze!

 

Es waren starke Frauen in der SPD wie Marie Juchacz, Eli-

sabeth Selbert und Jutta Limbach, die für Gleichberechti-
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gung in der SPD und Deutschland gekämpft haben.

 

Geschlechtergerechtigkeit zu erwirken, sehen wir als ori-

ginäre Aufgabe der SPD. Aus diesemGrundmuss sie in der

eigenen Struktur beginnen.

Antrag 02/I/2020

FA XIII - Strategien gegen rechts

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: Statutenkommission (Konsens)

Wahlrecht für alle Fachausschuss-Mitglieder
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DieMitglieder des Landesvorstands werden aufgefordert,

die Richtlinien der Fachausschüsse, Foren und Arbeits-

kreise in der Berliner SPD dahingehend zu ändern, dass

Fachausschuss-Mitglieder ohne Parteimitgliedschaft wie-

der – wie zuvor jahrelang üblich – über aktives und passi-

vesWahlrecht in ihrem Fachausschuss verfügen.

 

Begründung

Ein Fachausschuss der Berliner SPD soll ein „Forum für

fachpolitisch interessierte Mitglieder und Interessent*in-

nen sowie Vernetzung von Mitgliedern und der Fachöf-

fentlichkeit“ (Richtlinien) sein und „Diskussions- und Ar-

beitsplattformen zu ihren jeweiligen Themen für fach-

lich interessierte Mitglieder und für Expert*innen aus der

Stadtgesellschaft“ (spd.berlin) bieten. Die Mitarbeit von

fachkundigen Personen ohne Parteimitgliedschaft gehört

zur Kernaufgabe der Fachausschüsse.

 

Seit vielen Jahren arbeiten Fachausschuss-Mitglieder oh-

ne Parteibuch aktiv und erfolgreich in den Ausschüs-

sen mit. In der Regel haben sie einen herausgehobe-

nen fachlichen Hintergrund. Einige sind über Jahre hin-

weg – meist als Beisitzer*innen – in den Fachausschuss-

Vorständen vertreten gewesen. Am 10. September 2020

wurden die Fachausschüsse darüber informiert, dass der

Landesvorstand wenige Tage vorher das aktive und passi-

ve Wahlrecht für Fachausschuss-Mitglieder in den geän-

derten Richtlinien explizit ausgeschlossen hat. Eine vor-

herige Diskussion mit den Fachausschüssen darüber fand

nicht statt.

 

Diese aktuell geltende Regelung schränkt die– eigentlich

ausdrücklich gewünschte – Möglichkeit zur fachlichen

Mitarbeit in den Fachausschüssen, insbesondere in den

Vorständen, unnötig ein. Die Neuregelung hat außerdem

zur Folge, dass es auch für Expert*innen mit Parteibuch

schwieriger wird, berufliche Neutralität und Mitarbeit

im Fachausschussvorstand zu vereinen, weil Rückschlüsse

über eine Parteimitgliedschaft dann auf der Hand liegen.

 

3
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Die Rechte der Parteimitglieder wären durch ein Wahl-

recht für alle Fachausschuss-Mitglieder hingegen nicht

nennenswert beeinträchtigt. Es handelt sich schließlich

vorrangig um ein beratendes Expert*innen-Gremium.

Fachkundige Personen ohne Parteibuch arbeiten bei-

spielsweise auch – auf Vorschlag der SPD-Fraktionen – als

Bürgerdeputierte inBVV-Ausschüssenmit Stimm-undRe-

derecht mit. Sie adäquat in die Fachausschüsse einzubin-

den, bedeutet, sie dort ebenso auf Augenhöhe zu behan-

deln.

 

Vielmehr sollte bei uns als Sozialdemokratie – besonders

deutlich in der viel gelobten Ära Brandt zu sehen gewe-

sen – der Anspruch überwiegen, eng mit gesellschaftli-

chenMultiplikator*innen zusammenzuarbeiten. Nur über

diesen Weg und eine offene Haltung lassen sich sowohl

gesellschaftspolitische Relevanz als auch neue Mitglieder

gewinnen.

Antrag 230/I/2020

ASF LFK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt bei Annahme 01/I/2020 (Kein Konsens)

Geschlechtergerechtigkeit in der Struktur verankern!
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Rein Weibliche Doppelspitzen als optionales Vorstands-

modell auf allen Parteiebenen ermoglichen!

Unabhangig von Beschlussen der Bundespartei moge die

SPD Berlin ihre Statuten so erganzen, dass es denMitglie-

dernder SPDBerlin ermoglichtwird, in allenGliederungen

auf allen Ebenen sowie in den Arbeitsgemeinschaften der

Partei Doppelspitzen mit mindestens einer Frau zu wah-

len, sofern dies von bzw. auf der jeweiligen Gliederungs-

ebene gewunscht ist.

 

Begründung

Die reinweiblicheDoppelspitze soll das bestehende „klas-

sische“ Vorstandsmodell mit einem/einer Vorsitzenden

nicht ersetzen, sondern als optionalwahlbares Vorstands-

modell neben das bisher bestehende tre- ten. Das Statut

soll vorsehen, dass vor Eintritt in Vorstandswahlen uber

das jeweils gewunschte Vorstandsmodell fur die Partei-

wahlperiode entschieden wird. Die Doppelspitze, als be-

reits bestehende Option zum „klassische“ Vorstandsmo-

dellmit einem/einer Vorsitzenden kann dadurch auchmit

einer rein weiblichen Doppelspitze besetzt sein.

Als Orientierungspunkt für die statutenandernde Rege-

lung kann die im letzten Jahr vomParteivorstand geschaf-

fene Regelung zur Ermöglichung von Doppelspitzen in

den Ortsvereinen dienen.

Der vorliegende Antrag trifft keine Vorfestlegung auf ein

bestimmtes Vorstandsmodell.
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Doch die derzeitige statuarische bestehende Option einer

Doppelsitze schließt mit ihrer Formulierung („eine Frau“)

eine rein weibliche Doppel- spitze aus.

ReinweiblicheDoppelspitzengeben zwei FrauendieMog-

lichkeit einer besserenVereinbarkeit von Beruf, Pflege und

Betreuung von Familienangehorigen und greifen der zeit-

lichen Uberlastung im Ehrenamt vor. Sie bieten einen An-

reiz fur Frauen mehr Verantwortung im politischen Eh-

renamt zu ubernehmen. In kleinen,mittleren sowie große

Unternehmen als auch der deutschen Verwaltung ist aus

diesem Grund die weibliche Doppelspitze zu finden.

In der Parteiarbeit der SPD sind Frauen weiterhin ge-

schlechtlicher Diskriminierung als strukturellem Problem

ausgesetzt. Eine paritatische Besetzung einer Doppelspit-

ze birgt die Gefahr, dass die Frau zum „Feigenblatt“ de-

gradiert wird. Denn weiterhin bestehende patriarchali-

sche Strukturender SPDkonnennuruberwundenwerden,

wenn Frauen nicht ein Amt zugewiesen wird, sondern sie

es sich selbst nehmen. Hierbei mussen sie bestarkt und

nicht taktisch „ausgewahlt“ werden. Die Moglichkeit ei-

ner rein weiblichen Doppelspitze befordert Selbstvertrau-

en, solidarisiert Genoss*innen, die Erfahrungen der ge-

schlechtlichen Diskriminierung tei- len.

Dafur braucht es eine Struktur, die dies fordert: die rein

weiblicheDoppelspitze! Eswaren starke Frauen in der SPD

wie Marie Juchacz, Elisabeth Selbert und Jutta Limbach,

die fur Gleichberechtigung in der SPD und Deutschland

gekampft haben.

Geschlechtergerechtigkeit zu erwirken, sehen wir als ori-

ginare Aufgabe der SPD. Aus diesemGrundmuss sie in der

eigenen Struktur beginnen.
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Organisation

Antrag 03/I/2020

ASF LFK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Stimmrecht der Arbeitsgemeinschaften in der Antragskommission des Landesverbandes Berlin und der Kreisverbände
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Vertreter*innen der Arbeitsgemeinschaften sollen nicht

nur als beratende Mitglieder in der Antragskommission

des Landesverbandes und der Kreisverbände vertreten

sein, sondern auch das Stimmrecht in der Antragskom-

mission erhalten.

Begründung

Die Anträge der Arbeitsgemeinschaften basieren auf gro-

ßem internem Fachwissen, daher sollten diese nicht nur

eine beratende Funktion erhalten, sondern auch mit ei-

nem Stimmrecht ausgestattet werden. Die Benennung

der Vertretung erfolgt analog zu den Nominierungen der

Abteilungen.

Antrag 04/I/2020

KDVMarzahn-Hellersdorf

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt durch Beschlusslage (17/I/2019) (Konsens)

Ausweitung des Nutzerkreises für den EasyMailer
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Nebendengewählten  VorsitzendenderGliederungender

SPD sollen auch die jeweils gewählten Schriftführer so-

wie ferner alle Vorsitzendender regulärenArbeitsgemein-

schaftenundden Jusos den SPDEasyMailer nutzendürfen

und entsprechende Nutzungsrechte erhalten.

Begründung

Der Schriftführermuss in der Lage sein, die jeweiligen Ge-

nossen seinerGliederung in datenschutzkonformerWeise

mit wichtigen Informationen zu versorgen. Hierzu gehö-

ren nicht nur Protokolle der Parteisitzungen, sondern z.B.

auch Termine, Unterlagen und Mobilisierungen.

Dies ist gerade für Mitglieder, die aus besonderen oder

wichtigen Gründen an den Sitzungen nicht teilnehmen

können, zur adäquaten Informationsversorgung unab-

dingbar und von hohem Interesse. Zudemkann es die Vor-

sitzenden, die oftmals noch weitere Verpflichtungen ha-

ben entlasten und stellt den Teamgedanken nach vorn.

Mehrfache Anregungen und Nachfragen führten nicht

zum gewünschten Erfolg.
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Antrag 05/I/2020

KDV Tempelhof-Schöneberg

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Die Dritte Option auch auf dem SPD Beitrittsformular einführen!

1
2
3
4
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11

Seit 18.12.2018 haben intersexuelle Menschen das Recht,

in Personenstandsregistern auch den Eintrag „Divers“ zu

wählen. Die Bundesgeschäftsführung der SPDwird aufge-

fordert, in allen Beitrittsformularen (online und gedruckt)

dahingehend zu ändern, dass in den Beitrittsangaben ne-

ben den Geschlechtsangaben männlich / weiblich auch

eine dritte Option Divers verfügbar ist. Die SPD, die sich

auch stark für die Rechte queererMenschen einsetzt, soll-

te endlich die Ressourcen schaffen, um die eigene Daten-

bankundWebseiten der Bundespartei und Landesverbän-

de anzupassen.

Antrag 06/I/2020

KDVMarzahn-Hellersdorf

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Zurückgezogen

Antrag zur Eindämmung von Anglizismen in Dokumenten und öffentlichen Reden von Mitgliedern der SPD
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Die Mitglieder der SPD-Fraktionen in Abgeordnetenhaus

und Bundestag werden aufgefordert, den extensiven Ge-

brauch von überflüssigen Anglizismen in ihren Reden und

den Dokumenten der Partei einzuschränken. Gleiches soll

für alle Gliederungen der Partei sowie kommunale Parla-

mente gelten.

Begründung

Nicht erst seit Beginn der Corona-Krise ist zu beobachten,

dass, in dem vermeintlichen Glauben, modern und aktu-

ell zu sein, ungehemmt Anglizismen auch in den Fällen

verwendet werden, wo es verständliche, deutsche Begrif-

fe gibt.

Beispiele (Reihenfolgewillkürlich): hate speech, racial pro-

filing, people of coulor (PoC), pop-up-Radweg, campain

camp, lock-down, shut-down, social distancing, etc.

 

Es ist völlig unstrittig, dass Englisch die internationale

Sprache von Wissenschaft und Technik ist. Insofern geht

es nicht darum, die englische Sprache zu verteufeln. Aber

im täglichen Gebrauch ist es völlig unverständlich, wenn

man die deutsche Sprache verhunzt und unverständlich

macht, indem man ohne Not englische Begriffe einführt,

die zwangsweise suggerieren sollen, dass man aktuell

mitreden kann.

 

Die Politik, hier auchdie SPD, beklagt seit langemeine Ent-

fremdung zurMehrheit der Bevölkerung.Mit der Verwen-
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dung von englischen Begriffen, die der Mehrheit der älte-

ren Menschen unverständlich sind, wird man diese Ten-

denz nur noch verstärken.

Antrag 07/I/2020

ASF LFK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: Landesvorstand (Konsens)

Spitzenkandidatin für die Landesliste zur Bundestagswahl 2021
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Die Berliner SPD setzt sich dafür ein, dass die Landesliste

für die Bundestagswahl 2021 weiterhin von einer Frau an-

geführt wird.

 

Begründung

Auf dem Landesparteitag 2013 wurde entschieden, dass

nach23 JahrenununterbrochenerAufstellungder Liste für

den Deutschen Bundestag mit einem männlichen Platz

auf Nummer 1, die Liste / Platz 1 für den Deutschen Bun-

destag mit einer Frau angeführt wird.

 

Bei der Aufstellung von Kandidaten*innen in einer Liste

für denDeutschen Bundestag 2021 soll die Liste - zurWah-

rung der Parität und Quotierung - beginnend mit einer

Frau auf Platz 1 eingehalten werden.

Antrag 08/I/2020

KDV Treptow-Köpenick

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme in der Fassung der AK (Konsens)

Angemessene Gedenkarbeit in der SPD
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Am 27. Januar 2020, dem (inter-)nationalen Gedenktag

der Schoa und des 75. Jahrestages der Befreiung des Ver-

nichtungslagers Auschwitz-Birkenau, veranstaltete die

SPD-Bundestagsfraktion einen Diskursabend zum The-

ma „Künstliche Intelligenz“. Der Landesverband Berlin lud

zumNeumitgliederabend im Rathaus Charlottenburgmit

MichaelMüller. Diese Veranstaltungenwidmeten sich der

historischen Bedeutung des Tages in keiner angemesse-

nen Art und Weise und fanden parallel zu Gedenkveran-

staltungen statt.

 

Auch 75 Jahre nach Ende des 2. Weltkrieges hat Anti-

faschismus nicht an Bedeutung verloren. Im Gegenteil,

in Zeiten in denen „konservative Parteien“ in Thüringen

mit Faschist*innen paktieren, um eine progressive Regie-

rung zu stürzen; demokratische Politiker*innen angegrif-

fen und sogar ermordet werden und rechtsradikale An-

Auch 75 Jahre nach Ende des 2. Weltkrieges hat Anti-

faschismus nicht an Bedeutung verloren. Im Gegenteil,

in Zeiten in denen „konservative Parteien“ in Thüringen

mit Faschist*innen paktieren, um eine progressive Regie-

rung zu stürzen; demokratische Politiker*innen angegrif-

fen und sogar ermordet werden und rechtsradikale An-

griffe auf jüdische Einrichtungen als „fingiert“ abgetan

werden, dürfenwir uns als älteste demokratische und an-

tifaschistische Partei nicht verstecken. Es ist unsere his-

torische Verantwortung und unser aktuell politischer An-

spruch, immer wieder auf die Gefahren eines erstarken-

den Faschismus aufmerksam zumachen und seiner Opfer

zu gedenken. Die Zeit des Nationalsozialismus muss zen-

traler Bestandteil unserer Erinnerungskultur bleiben.

 

Wir fordern deshalb:

Mindestens der 27. Januar, 8. Mai und 9. November, ins-
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griffe auf jüdische Einrichtungen als „fingiert“ abgetan

werden, dürfenwir uns als älteste demokratische und an-

tifaschistische Partei nicht verstecken. Es ist unsere his-

torische Verantwortung und unser aktuell politischer An-

spruch, immer wieder auf die Gefahren eines erstarken-

den Faschismus aufmerksam zumachen und seiner Opfer

zu gedenken. Die Zeit des Nationalsozialismus muss zen-

traler Bestandteil unserer Erinnerungskultur bleiben.

 

Wir fordern deshalb:

Mindestens der 27. Januar, 8. Mai und 9. November, ins-

besondere aufgrund seiner Vielfältigkeit, sollen frei von

Parteiveranstaltung gehalten werden, die den histori-

schen Kontext dieser Tage nicht vorwiegend thematisie-

ren. Auch an anderen Tagen, die in besonderer Weise

mit dem nationalsozialistischen Unrecht in Verbindung

stehen, sollen Veranstaltung von Parteigliederungen die

Bedeutung dieser Tage angemessen thematisieren. Ge-

denkarbeit soll sowohl organisatorisch als auch finanzi-

ell durch den Parteivorstand unterstützt werden. Darüber

hinaus appellieren wir an alle Amts- und Mandatsträ-

ger*innen sowie die SPD-Untergliederungen, sensibel mit

der Wahl von Tagungs- und Veranstaltungsorten an allen

Gedenktagen umzugehen

besondere aufgrund seiner Vielfältigkeit, sollen frei von

Parteiveranstaltung gehalten werden, die den histori-

schen Kontext dieser Tage nicht vorwiegend thematisie-

ren. Auch an anderen Tagen, die in besonderer Weise

mit dem nationalsozialistischen Unrecht in Verbindung

stehen, sollen Veranstaltung von Parteigliederungen die

Bedeutung dieser Tage angemessen thematisieren. Ge-

denkarbeit soll sowohl organisatorisch als auch finanzi-

ell durch den Parteivorstand unterstützt werden. Darüber

hinaus appellieren wir an alle Amts- und Mandatsträ-

ger*innen sowie die SPD-Untergliederungen, sensibel mit

der Wahl von Tagungs- und Veranstaltungsorten an allen

Gedenktagen umzugehen

Antrag 09/I/2020

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt bei Annahme 08/I/2020 (Konsens)

Angemessene Gedenkarbeit in der SPD
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Am 27. Januar 2020, dem (inter-)nationalen Gedenktag

der Shoa und des 75. Jahrestages der Befreiung des Ver-

nichtungslagers Auschwitz-Birkenau, veranstaltete die

SPD-Bundestagsfraktion einen Diskursabend zum The-

ma „Künstliche Intelligenz“. Der Landesverband Berlin lud

zumNeumitgliederabend im Rathaus Charlottenburgmit

MichaelMüller. Diese Veranstaltungenwidmeten sich der

historischen Bedeutung des Tages in keiner angemesse-

nen Art und Weise und fanden parallel zu Gedenkveran-

staltungen statt.

 

Auch 75 Jahre nach Ende des 2. Weltkrieges hat Anti-

faschismus nicht an Bedeutung verloren. Im Gegenteil,

in Zeiten in denen „konservative Parteien“ in Thüringen

mit Faschist*innen paktieren, um eine progressive Regie-

rung zu stürzen; demokratische Politiker*innen angegrif-

fen und sogar ermordet werden und rechtsradikale An-

griffe auf jüdische Einrichtungen als „fingiert“ abgetan

werden, dürfenwir uns als älteste demokratische und an-

tifaschistische Partei nicht verstecken. Es ist unsere his-

torische Verantwortung und unser aktuell politischer An-

bei Annahme 08/I/2020
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spruch, immer wieder auf die Gefahren eines erstarken-

den Faschismus aufmerksam zumachen und seiner Opfer

zu gedenken. Die Zeit des Nationalsozialismus muss zen-

traler Bestandteil unserer Erinnerungskultur bleiben.

 

Wir fordern deshalb:

Mindestens der 27. Januar, 8. Mai und 9. November sollen

frei von Parteiveranstaltung gehaltenwerden, die denhis-

torischen Kontext dieser Tage nicht vorwiegend thema-

tisieren. Auch an anderen Tagen, die in besonderer Wei-

semit demnationalsozialistischenUnrecht in Verbindung

stehen, sollen Veranstaltung von Parteigliederungen die

Bedeutung dieser Tage angemessen thematisieren. Ge-

denkarbeit soll sowohl organisatorisch als auch finanzi-

ell durch den Parteivorstand unterstützt werden. Darüber

hinaus appellieren wir an alle Amts- und Mandatsträge-

rinnen sowie die SPD-Untergliederungen, sensibelmit der

Wahl von Tagungs- und Veranstaltungsorten an allen Ge-

denktagen umzugehen.
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Arbeit /Wirtschaft

Antrag 27/II/2019

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Votum folgt auf der Sitzung der AK am 27.10.2020

Die Arbeitsversicherung implementieren – soziale Sicherung umsetzen
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Das System Hartz IV ist – wie auch das Sozialstaatspapier

der SPD anerkennt – gescheitert und auch die Arbeitslo-

senversicherung in der jetzigen Formwird den vielfältigen

gesellschaftlichen Bedürfnissen nicht mehr gerecht. Bei

der Neuordnung der Sozialversicherungen muss deshalb

die Reform der heutigen Arbeitslosenversicherung hin zu

einer Arbeitsversicherung eine herausgehobene Bedeu-

tung einnehmen. Ziel muss es sein, nicht nur die Arbeits-

losigkeit, sondern auch Wechsel, Brüche und temporäre

Aus- und Weiterbildungszeiten in der Erwerbsbiographie

besser abzudecken und auf die individuelle Lebenssituati-

on anpassbar zu machen. Von großer Bedeutung ist wei-

terhin, dermit demheutigen Arbeitslosengeld I und II ver-

bundene Abstiegs- und Existenzangst zu begegnen und

echte soziale Sicherung herzustellen.

Für uns Jusos geht es darum, dass eine gute Arbeits-

losenversicherung nicht nur im Fall von Arbeitslosig-

keit eingreift, sondern Arbeit fördert, Weiterbildung or-

ganisiert und finanziert, Auszeiten im Erwerbsleben für

Reproduktions- und Bildungsphasen absichert, Beschäf-

tigungsfähigkeit durch Weiterbildung und Qualifikation 

lebenslang erhält und vor allem Aufstiegsmöglichkeiten

ermöglicht. Deshalb ist es für uns Jusos unerlässlich eine

neue Weiterbildungsarchitektur im Rahmen der Arbeits-

versicherung zu schaffen.

Insbesondere imRahmender durch dieDigitalisierung ge-

prägten Arbeit 4.0 ist davon auszugehen, dass der Qua-

lifikationsgrad und Flexibilität der Arbeitnehmer*innen

maßgeblich darüber entscheiden, ob sie weiter beschäf-

tigt werden oder aufgrund der Substitution ihres Arbeits-

platzes oder gar gesamten Berufsbildes ihre Beschäfti-

gung verlieren. Weiterbildung und der Anspruch auf le-

benslanges LernenmüsseneinKernelementderneuenAr-

beitsversicherung werden, denn sind ist im Rahmen einer

aktiven Beschäftigungspolitik die besten Mittel, Arbeits-

losigkeit zu vermeiden. Dabei muss berücksichtigt wer-

den, dassdieArbeitgeber*innen, für diedieDigitalisierung

und Flexibilisierung der Arbeitswelt bisher viele finanziel-

le Vorteile bringt, stärker an den Kosten der Versicherung

beteiligt werden müssen.

Gleichzeitig haben sich auch die Bedürfnisse auf Seiten

der Arbeitnehmer*innen verändert. Viele möchten flexi-

bler arbeiten, sich Auszeiten nehmen und sich beruflich

stetig weiterentwickeln. Die Vorstellung eines Normalar-

beitsverhältnisses, im Rahmen dessen man nach der Aus-

bildung bis in die Rente in derselben Position beschäftigt

wird, ist für viele Arbeitnehmer*innen nicht mehr attrak-

LPT II/2019: FA VII - Wirtschaft und Arbeit
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tiv.

Auf diese Veränderten Bedarfe und die Herausforderun-

gen der Digitalisierung muss die Arbeitsversicherung von

morgen Antworten liefern.

 

I.     Grundprinzipien der Arbeitsversicherung

1.     Qualifizierung

Grundlegendes Prinzip der Arbeitsversicherung ist die

Schwerpunktsetzung auf die persönliche Qualifizierung

der Arbeitnehmer*innen und der Eröffnung echter Fort-

undWeiterbildungschancen. Dabei sollen die beruflichen

Entwicklungswünsche der Versicherten maßgeblich sein

und nicht die Qualifizierungsbedarfe ihrer Unternehmen.

DieVersicherten sollenaufWunsch individuelleWeiterbil-

dungspläne erhalten, die nachhaltige Qualifizierung vor-

sehen. Es müssen differenzierte Angebote für den Erwerb

von Zusatzqualifikationen entwickelt werden, welche auf

eine vorhandene Ausbildung oder ein Studium aufbau-

en. Dabei sind Module zur Spezialisierung, Modernisie-

rung und Umstellung notwendig. Eine Zertifizierung ist

auf Grund einer europaweiten Anerkennung unverzicht-

bar. Hierbei können Prüfungen und Zeugnisse von offi-

ziellen Bildungseinrichtungen (z.B. VHS, IHK) helfen eine

einheitliche Qualitätssicherung zu erzielen. Jede Weiter-

bildung von auszuwählenden Anbieter*innen muss einer

Qualitätsoffensive unterzogen werden.

Versicherte in Berufsgruppenmit hohen Substitutionspo-

tenzialen, alsomit überwiegenderWahrscheinlichkeit des

Jobwegfalls aufgrund von Automatisierung und Digitali-

sierung, haben darüber hinaus unabhängig von der Aus-

stattung ihres Weiterbildungskonto einen Anspruch auf

Umschulung und Nachholung von Berufsabschlüssen im

Sinne einer Qualifizierungsgarantie.

1.       Individuelle Ansprache und Beratung

Die Versicherten haben einen Anspruch auf umfassen-

de Beratung bezüglich der Geltendmachung ihrer Ver-

sicherungsleistungen. Insbesondere soll hinsichtlich der

Weiterbildungsoptionen individuell Stärken und Schwä-

chen in Beratungsgesprächenanalysiert unddementspre-

chend Weiterbildungspläne entwickelt werden, die auf

die subjektiven Bedürfnisse und Fähigkeiten der Beschäf-

tigten zugeschnitten sind. Ziel ist die Verstetigung der

Beratungs- und Betreuungsleistungen. Insbesondere Ver-

sicherte mit hohem Substitutionspotenzial müssen re-

gelmäßig die Möglichkeit haben, sich mit ihren Betreu-

er*innen zusammenzusetzen, ihre Weiterbildungspläne

zu evaluieren und gegebenenfalls nachzujustieren.

Umdies zu erreichen,müssen die Geschäftsstellen der Ar-

beitsversicherung mit ausreichend Personal ausgestattet

werden. Zusätzlich muss sichergestellt werden, dass die

Mitarbeiter*innen der Arbeitsversicherung regelmäßig in

Softskills weitergebildet werden, insbesondere zwischen-

menschliche Kommunikation und interkulturelle Kompe-

tenz. Beratung in Fremdsprachen muss stets verfügbar

sein, z.B. durch Übersetzungsprogramme. Die bisherigen

12
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Fördermaßnahmen der Bundesagentur für Arbeit, die im

Rahmen der bisherigen aktiven Arbeitsmarktpolitik be-

stehen, werden in die Arbeitsversicherung integriert, so-

dass ein Gesamtgefüge entsteht. Ziel der Beratung bei

Verlust des Arbeitsplatzes muss die Rückkehr in eine qua-

lifikationsadäquate Beschäftigung sein. Arbeitssuchende

dürfen nicht länger zur Annahme jeglicher, auch weit

unter ihrem Qualifizierungslevel liegender, Angebote ge-

drängt werden. Dafür müssen die Zumutbarkeitsregelun-

gen entsprechend geändert werden.

1.       Paritätisch Grundfinanzierung, steuerliche Er-

gänzung

Die Arbeitsversicherung hat auch zukünftig zum Ziel,

die paritätische Finanzierung zwischen Arbeitgeber*in

und Arbeitnehmer*in zu sichern. Die steigenden Anforde-

rungen an die Arbeitsversicherung gebieten jedoch, die

Beitragsbemessungsgrenze, die momentan noch beson-

ders gut verdienende Versicherte entlastet, abzuschaffen.

Gleichzeitigmuss esmöglich sein, denArbeitgeber*innen-

anteil bei Bedarf zu erhöhen. Darüber hinaus muss die

Basis der Einzahlenden erweitert werden. Selbstständige

sind durch die massive Ausweitung der Schein- und Solo-

selbstständigkeit stärker als in der Vergangenheit von so-

zialer und finanzieller Unsicherheit betroffen und schon

aus dieser Schutzwürdigkeit heraus in die Versicherung zu

integrieren. Langfristig müssen auch die Beamt*innen in

die Arbeitsversicherung einbezogen werden, um auch ih-

nen Qualifikationsmöglichkeiten zu eröffnen.

Sollte diesfinanziell erforderlich sein,mussdieArbeitsver-

sicherung wegen ihrer beschäftigungspolitischen Bedeu-

tung aus steuerlichen Mitteln unterstützt werden.

II.    Versicherungsleistungen und Ziehungsrechte

1.       Arbeitslosengeld I

Das Arbeitslosengeld I wird an Versicherte ausgezahlt, die

ausder Erwerbsarbeit herausarbeitsloswerden, unddient

zur Sicherung des Lebensstandards. Dieser Funktion wird

das Arbeitslosengeld heute kaum noch gerecht. Dies liegt

daran, dass zum einen die Bezugsdauer zu kurz bemessen

ist, um die Versicherten adäquat vor dem Folgen der Er-

werbslosigkeit zu schützen und zum anderen die Niedrig-

lohnpolitik der letzten Jahrzehnte dazu geführt hat, dass

mehr als jede*r fünfte Erwerbstätige aus dem Job direkt in

Hartz IV abrutscht.

Um dieser Entwicklung zu begegnen, muss die Schutz-

funktion der Arbeitslosenversicherung verbessert wer-

den. Das zu diesem Zweck zu implementierende ’Min-

destarbeitslosengeld’ muss höher bemessen sein als der

ALG-II-Anspruch einer alleinstehendenPerson.Wirddurch

ein Arbeitseinkommen kein Arbeitslosengeld-I-Anspruch

in dieser Höhe erreicht, erhöhen sich die Arbeitgeber*in-

nenbeiträge so weit, bis die Höhe der geleisteten Beiträ-

ge einen Anspruch in Höhe des Mindestarbeitslosengel-

des generiert. Regulär beträgt die Höhe des Arbeitslosen-

geldes Imindestens 70% des Bruttobemessungsentgelds,

welchesdurchschnittlich indenvergangen 12Monatener-

13



I/2020 Landesparteitag 31.10.2020 Antrag 27/II/2019

158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212

zielt werden konnte.

DieBezugsdauerdesArbeitslosengeldes I richtet sichnach

der Dauer der vorherigen Beschäftigung. Allen Arbeitneh-

mer*innen stehen nach dem Verlust ihrer Beschäftigung -

12 Monate Bezugsdauer ALG I zu - egal, wie lange sie vor-

her gearbeitet haben. Wer länger als ein Jahr vorher ge-

arbeitet hat, “erspart” sich mit jedem zusätzlichen Mo-

nat Beschäftigung einen Monat ALG I. Ab dem zweiten

Jahr Beschäftigung “erspart” man sich pro zusätzlichem

Jahr Beschäftigung einen Monat ALG I. Teilzeitbeschäfti-

gung wird anteilig angerechnet. Falls die angesparten 24

Monate ALG I wegen Arbeitslosigkeit oder aus anderen

Gründe angetastet werden, baut sich diese in Höhe von

einem Monat zusätzlicher Bezugsdauer ALG I je gearbei-

teten Monat wieder auf.

Das Arbeitslosengeld II soll demgegenüber die sozio-

kulturelles Teilhabe an der Gesellschaft sichern und zu-

künftig in seiner Höhe dementsprechend bemessen sein.

Jedoch wird es nicht in die Arbeitsversicherung integriert

und weiterhin allein aus Steuermitteln finanziert.

1.       Weiterbildung

Im Rahmen Qualifizierungsfunktion der Arbeitsversiche-

rung werden Weiterbildungskonten geschaffen, welche

gesetzlich festgelegte Ansprüche auf Weiterbildungs-

und Lernzeiten finanzieren. Diese sollen bei der Agen-

tur für Arbeit eingerichtet und geführt werden. Das

Guthaben auf dem Weiterbildungskonto wird während

der Erwerbstätigkeit vergrößert und paritätisch zwischen

Arbeitgeber*innen und Arbeitnehmer*innen finanziert.

Hierbei sollen gesetzlich festgelegte Ansprüche auf Fort-

undWeiterbildung greifen. ErworbeneAnsprüchewerden

auf dem Konto verbucht und können dann bei Bedarf in

Lernzeit oder Weiterbildung realisiert werden. Aber auch

freiwillige Einzahlungen sollen möglich sein: Eine Aufsto-

ckung des Kontos durch paritätische Einzahlung vonGeld-

beträgen soll ebenso möglich sein.

Im Rahmen der Beschäftigung soll die angesparte fle-

xible Bezugsdauer des AGL I in Guthaben des Weiter-

bildungskontos der Qualifizierungsfunktion der Arbeits-

versicherung zur persönlichen BeruflichenWeiterbildung

umgewandelt werden können. Umgekehrt ist aber eine

verpflichtende Heranziehung von angesparten Zeiten der

persönlichen beruflichen Weiterbildung im Falle von Ar-

beitslosigkeit nicht möglich.

1.       Reduzierung von Arbeitszeit

Ziehungsrechte sollten auch zur generellen Reduzierung

von Arbeitszeit im Sinne einer individuellen Arbeitszeit-

verkürzung bei hälftigem Lohnausgleich genutzt werden

können.Hierfür soll ebenfalls dieflexibleBezugsdauer des

ALG I als Zeitguthaben genutztwerden können. Die indivi-

duelle Arbeitszeitverkürzung soll unabhängig von der all-

gemeinen Arbeitszeitverkürzung möglich sein, für die wir

weiterhin eintreten.

1.       Sabbaticals

Längere Auszeiten vom Beruf können ebenfalls mit Hilfe
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der Arbeitsversicherung organisiert werden. Hierfür wer-

den 50% des Lohnes fortgezahlt. Je sieben Jahre Erwerbs-

tätigkeit steht den Versicherten ein Anspruch auf ein ein-

jähriges Sabbatical zu. Anteilig können auch kürzere Aus-

zeiten flexibel vereinbart werden. Zudem sollten die be-

reits bestehenden tariflichen Vereinbarungen des öffent-

lichen Dienstes auf alle Arbeitnehmer*innen ausgeweitet

werdenumauchhäufigere und/oder kürzereAuszeiten zu

ermöglichen.

1.       Verlängerung von Carearbeitszeiten

Angesparte Zeiten können auch zur Verlängerung von

Carearbeit verwandt werden können. Nach vorgegebe-

nen Regelungen (z.B. Kinder unter 16 Jahre; Verwandte

in bestimmter Pflegestufe) können diese Zeiten dann zur

Reduzierung bei gleichzeitiger Ausfallregelung von 70%

genutzt werden. Voraussetzung hierfür ist, dass der*die

Partner*in – gegebenenfalls zeitversetzt - ebenfalls sei-

ne*ihre Arbeitszeit im gleichen Umfang reduziert. Allein-

erziehende werden durch diese Regelung nicht gegen-

über Paaren schlechter gestellt. Unabhängig hiervon sind

die bislang einzeln ausgezahlten, kinderspezifische Sozi-

alleistungen wie etwa das Kindergeld, Kinderfreibetrag,

Kinderzuschlag, Bildungs- und Teilhabepaket außerhalb

der Arbeitsversicherung zu einer Kindergrundsicherung

zusammenzufassen. Auch wenn Carearbeitszeiten über

die Arbeitsversicherung verlängert und abgesichert wer-

den können, sollen sie nur als Überbrückung dienen. Wir

sprechenunsweiterhin für eine angemessene, kostenlose

Kinderbetreuung sowie professionelle, gut entlohnte und

für jeden bezahlbare Pflegeangebote aus. DieMöglichkeit

einer verlängerbaren Carearbeitszeit soll auf keinen Fall

zum Ersatz dieser Forderungen werden.

1. Früherer Renteneintritt und Anrechnung von Rest-

guthaben

Guthaben, welches auf dem Weiterbildungskonto ange-

spart wurde, repräsentiert das Recht auf Leistungen. Ar-

beitnehmer*innen, die zum Ende ihrer Erwerbslaufbahn

nochangespartesGuthabenauf ihremKontohaben, steht

dieses Recht weiter zu. Eine Schieflage zwischen verschie-

denen Arbeitnehmer*innen in der Inanspruchnahme der

Leistungen der Arbeitsversicherung über den Zeitraum ih-

rer Erwerbsbiografie – über den Zeitraum ihres Lebens –

würde eine gravierende Verteilungsungleichheit und Un-

gerechtigkeit darstellen. Deshalb darf angespartes Gut-

haben auf dem Weiterbildungskonto mit dem Renten-

eintritt nicht erlöschen. Angespartes Bezugsdauergutha-

ben für ALG I, ein noch offenes Sabbatical für den je-

weiligen sieben-Jahres-Rhythmus, sowie über die Jah-

re nicht-wahrgenommene Arbeitszeitreduzierungen und

Cararbeitszeiten, sollen deshalb in einen früherenRenten-

eintritt übertragen werden können. Gleichzeitig soll an-

gespartes Guthaben beim regulären Renteneintritt antei-

lig in einen Abschlag auf die Rentenpunkte umgewandelt

werden können.

7.        Berücksichtigung der Sozialversicherung Die Bereit-
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stellung einer angemessenen Altersrente, einer solida-

risch finanzierten Krankenversicherung, sowie besonde-

re Leistung im Fall von Erwerbsminderung bzw. Erwerbs-

unfähigkeit, betrachten wir weiterhin als öffentliche Auf-

gabe. Die Arbeitsversicherung darf keinen negativen Ein-

fluss auf diese haben. Deshalb sollen in Anspruch genom-

mene Leistungen der Arbeitsversicherung sozialversiche-

rungstechnische Berücksichtigung finden, beispielsweise

indem für die Dauer des Bezugs von ALG I weiterhin Ren-

tenpunkte angerechnet werden, als handle es sich bei der

ausbezahlten Leistung um ein Nettoentgelt, bei dem die

Sozialversicherungsbeiträge bereits abgezogen wurden.

An der Grundidee einer paritätisch finanzierten Sozialver-

sicherung halten wir fest.

Antrag 266/II/2019

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

vertagt auf LPT II/2020 (Konsens)

Die Macht von Großinvestor*innen beschränken!

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Die größten institutionellen Anleger*innen haben heut-

zutage ihre Finger in fast jedem Unternehmen im Spiel.

Anleger*innen, welche einen so großen Einfluss auf ver-

schiedeneUnternehmenhaben, besitzeneindeutig zu viel

Marktmacht. Sie sind im Stande die Dinge so zu steuern,

dass die Gewinne der Unternehmen auf Kosten der Kon-

sument*innen, Arbeitnehmer*innen und Innovation an-

steigen.

 

Institutionelle Anleger*innen sind Investor*innen, dessen

Kapitalanlagen sehr hoch sind. Die größten Institutionel-

len Anleger*innen sind BlackRock, Vanguard, State Street

und Fidelity. Solche Anleger*innen besitzen inzwischen

26% aller Unternehmensanteile in den USA. Mit 6,29 Bil-

lionen US-Dollar an verwaltetem Vermögen stellt Black-

Rock hierbei die größte unabhängige Vermögensverwal-

ter*in derWelt dar. So ist BlackRock zum Beispiel auch bei

28 von 30 DAX Unternehmen Großaktionär*in. In absolu-

ten Zahlen besitzen diese Investor*innen in den meisten

Fällen zwar nie mehr als 6-7% eines Unternehmens. Da

aber sehr viele Aktionär*innen ihren Einfluss auf das Un-

ternehmen nicht ausüben, reichen solche Anteilsmengen

schon aus, um sehr viel Macht auf das Unternehmen aus-

üben zu können. Es reicht allein aus, dass eine Investor*in

zu den größten Einzelaktionär*innen gehört.

 

Betrachtet man eine einzelne Branche, hält diese klei-

ne Gruppe von institutionellen Anleger*innen abwech-

selnd die größten Anteile an Unternehmen dieser Bran-

che. Ein Beispiel bildet der US-Banken Sektor. Betrachtet

man die größten Anteilseigner*innen der sechs größten

US-Banken, fällt auf: BlackRock ist dreimal die größte, und

(LPT II/2019:Überwiesen an FAVII -Wirtschaft undArbeit)

16



I/2020 Landesparteitag 31.10.2020 Antrag 266/II/2019

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

dreimal die zweitgrößte Anteilseigner*in. Vanguard hin-

gegen ist zum Beispiel bei drei dieser Banken, die zweit-

größte Einzelaktionär*in. Weiterhin finden sich die ande-

ren Großinvestor*innen, wie State Street oder Fidelity alle

samtunter den fünf größten Einzelaktionär*innenbei die-

sen Banken wieder. In deutschen Branchen sieht es sehr

ähnlich aus.

 

Dadurch besitzen diese großen Anleger*innen viel zu viel

Macht in diversen Branchen. Die institutionellen Anle-

ger*innen haben ein Interesse daran, dass die Unterneh-

men eines Sektors möglichst viel Gewinn erzielen und

die damit verbundene Ausschüttung am größten ist. Am

größten werden diese Gewinne natürlich, wenn Unter-

nehmen keinen Wettbewerb mehr untereinander führen

und sie ihre Kosten senken. Dadurchwerden die Preise für

Konsument*innen erhöht, die Löhne für Arbeitnehmer*in-

nen gesenkt und der Einfallsreichtum der Unternehmen

gebremst. Investor*innen wie BlackRock nutzen ihre ge-

ballte Anteilsmacht um die verschiedenen Unternehmen

einer Branche für ihre Ziele einzuspannen.

 

Es ist zwingendnotwendig, dieMachtdieser institutionel-

len Anleger*innen aufzubrechen.

 

Forderungen:

Wir fordern, dass institutionelle Anleger*innen pro Bran-

che entweder:

1. einen Anteil vonmehr als 1% an einem einzigen Un-

ternehmen halten dürfen, in welchem Fall sie aber

keine Anteile an anderen Unternehmen derselben

Branche halten dürfen

 

oder

 

1. an mehreren Unternehmen Anteile halten dürfen,

inwelchemFall sie jedochnichtmehr als 1%aller An-

teile eines Unternehmens halten dürfen.

 

Für institutionelle Anleger*innen welche nur stille Ak-

tionär*innen sind, dass bedeutet sie machen von ihren

Mitbestimmungsrechten keinen Gebrauch, ändert sich

nichts.

Wir fordern außerdem, dass Sanktionen gefunden wer-

den, welche bei Nichteinhalten dieser Regeln verhängt

werden können.
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Antrag 10/I/2020

AG Selbst Aktiv Landesvorstand

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt durch Beschlusslage (26/II/2019) (Konsens)

Einführung des gesetzlichen Mindestlohns inWerkstätten für Behinderte Menschen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Die sozialdemokratischen Vertreter aller Gremien sollen

sich dafür einsetzen, dass in Werkstätten für Behinderte

Menschen (WfBM) der gesetzliche Mindestlohn ab Janu-

ar 2020 eingeführt wird.

 

Begründung

Menschen mit Behinderung, die im deutschen Schulsys-

tem das Minimum erreichen, werden in die Behinderten-

werkstätten durchgereicht. Dort fristen sie teilweise ihr

ganzesArbeitslebenmit einer „Aufwandsentschädigung“.

Die Arbeiten in den Behindertenwerkstätten haben schon

lange nichts mehr mit der Produktion von Besen und Her-

stellung von Kissenbezügen zu tun. Die Arbeiten werden

immer komplexer und die Produkte stehen mittlerweile

in der Produktionskette von hochkomplexen Industrieer-

zeugnissen. Die Qualität der Arbeiten entsprechend min-

destens der von Hilfsarbeitern bzw. von Facharbeitern.

 

Die Vergütung in den Werkstätten ist daher nicht mehr

zeitgemäß und muss dringend reformiert werden. Daher

ist die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns ein ers-

ter wichtiger Schritt zur Anerkennung der Arbeitsleistung

der behinderten Menschen in denWerkstätten.

Antrag 11/I/2020

KDV Friedrichshain-Kreuzberg

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Ablehnung (Kein Konsens)

Erhöhung des Mindestlohns auf 15 Euro
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Die SPD setzt sich für eine Erhöhung des gesetzlichen

Mindestlohns auf mindestens 15 Euro ein. Der gesetzliche

Mindestlohn soll für alle Arbeitnehmer*innengelten. Aus-

bildungsverhältnisse sind davon nicht betroffen. Von der

Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns werden insbe-

sondere die systemrelevanten Berufe (Stichwort: COVID-

19-Pandmie) profitieren.

Begründung

Von einer deutlichen Erhöhung des Mindestlohnes wür-

den insbesondere Berufsgruppen profitieren, die im Rah-

menderCovid 19 Pandemie als systemrelevant gezeigt ha-

ben. Dazu gehören unter anderem Beschäftigte des Ein-

zelhandels, insbesondere des täglichen Bedarfes, Reini-

gungspersonal und Pflegepersonal.
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Der aktuelle Mindestlohn von 9,35 Euro liegt unter der

Niedriglohnschwelle, die 2018 bei 13,40 Euro lag. Hier

greift auch die diskutierte Erhöhung auf 12 Euro zu kurz.

Weder der bisherige Mindestlohn noch die diskutier-

te Mindestlohnerhöhung garantieren, dass Arbeitneh-

mer*innen trotz einer Vollzeitbeschäftigung eine ange-

messene Existenzsicherung erhalten. Besonders für Ge-

ringverdienende und Alleinerziehende, welche dann auch

noch in Städten mit hohen Mieten leben, reicht der Min-

destlohnnicht. Vollzeitbeschäftigte dürfennichtmehr auf

zusätzliche Leistungen nach dem SGB II angewiesen sein,

um ihren Lebensunterhalt zu sichern. Der derzeitige Min-

destlohn schützt auch nicht vor Altersarmut. Um das Ni-

veau der Grundsicherung zu erhalten, ist eine deutliche

Erhöhung des Mindestlohns notwendig.

Antrag 12/I/2020

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Keine Verwirkung von Lohnansprüchen!
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Wir fordern die SPD-Bundestagsfraktion dazu auf, eine

Gesetzesvorlage in den Bundestag einzubringen, die die

Verwirkung von Lohnansprüchen gesetzlich ausschließt.

Dafür soll §611aAbs. 2BGBumden folgendenSatz ergänzt

werden:

 

„Die Verwirkung der Vergütung ist ausgeschlossen.“

 

Die Mehrheit der Arbeitnehmer*innen in Deutschland

leistet regelmäßig Überstunden. Viele von ihnen lassen

sich diese Überstunden jedoch nicht ordnungsgemäß ver-

güten, weil sie eine Kündigung fürchten. Erst nach Ablauf

des Arbeitsverhältnisses ist die Position der Arbeitneh-

mer*innen stark genug, ihr Recht auf Überstundenvergü-

tung durchzusetzen. Selbst wenn die Arbeitnehmer*in-

nendanndenSchritt vorGerichtwagen, kanndiesesRecht

in der Praxis regelmäßig nicht durchgesetzt werden. Ver-

antwortlichdafür ist der RechtsgrundsatzderVerwirkung.

Dieser besagt, dass die Arbeitnehmer*innen ihr Recht

auf Überstundenvergütung verwirken, wenn sie ihr Recht

über einen längeren Zeitraum nicht geltend gemacht ha-

ben und die Arbeitgeber*innenseite sich darauf eingerich-

tet hat, dass die Arbeitnehmer*innenseite ihr Recht auch

in Zukunft nicht durchsetzen würde.

 

Die gängige Rechtspraxis verkennt die strukturelle Unter-

legenheit der Arbeitnehmer*innen. Sie geht an der Reali-

tät des Arbeitslebens vorbei. Im Regelfall geht derMensch

seiner Arbeitmit einer klarenVergütungserwartung nach.
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Daher kann es der Arbeitgeber*innenseite nicht zugebil-

ligt werden, dass sie sich subjektiv darauf einstellen darf,

die Arbeitnehmer*innen ab einemgewissen Zeitpunkt für

ihre Überstunden nicht mehr bezahlen zu müssen.

 

DurchdieGesetzesänderungkannderAnspruchaufÜber-

stundenvergütung nicht mehr verwirkt werden. Er unter-

liegt jedochweiterhin der Verjährung und kann damit im-

mer nur für die letzten drei Jahre durchgesetzt werden.

Auch die objektive Schranke zur ehrenamtlichen Arbeit

wird durch die Gesetzesänderung nicht verschoben.

Antrag 13/I/2020

KDVMarzahn-Hellersdorf

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: FA VII - Wirtschaft und Arbeit (Konsens)

Stärkung des Ehrenamts: Anspruch auf Freistellung bei Lohnfortzahlung
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In allen Bundesländern sollen in den Landesgesetzen fol-

gendes verankertwerden:  Für das ehrenamtliche Engage-

ment/Freiwilligentätigkeit erhalten Arbeitnehmer*innen

bei Fortzahlung des Arbeitslohns Anspruch auf Freistel-

lung von der Arbeit von bis zu 10 Tagen im Kalenderjahr.

 

Die Kosten übernimmt das jeweilige Bundesland.

 

Sich ehrenamtlich zu engagieren bedeutet, für eine Or-

ganisation freiwillig und ohne Vergütung Arbeit zu leis-

ten. Sei es beispielsweise im gemeinnützigen Verein,

dem THW, einer Gewerkschaft oder Arbeitgeberverband,

in der Sozial- und Jugendarbeit, Elternvertretungen, im

Rettungs- und Sanitätsdienst, in der Pflege, in der Betreu-

ung, der Begleitung von Lebewesen, Mitarbeit in religiö-

sen Gemeinden und Parteien.

 

Derzeit wird eine Freistellung für das Ehrenamt bei vol-

ler Lohnfortzahlung nur durch das bundesweite Gesetz

über das Technische Hilfswerk für die Mitglieder des THW

gewährt. Ähnliches ist bereits in einzelnen Landesgeset-

zen für die freiwillige Feuerwehr verankert. Es gibt da-

zu in einigen Bundesländern Richtlinien für den öffentli-

chen Dienst. Durch Tarifverträge wird teilweise auch das

gewerkschaftliche Ehrenamt gefördert und dabei das Ar-

beitsentgelt fortgezahlt. Jedoch gibt es keine verbindli-

cheundeinheitlichegesetzlicheGrundlage, die das ehren-

amtliche Engagement in Gänze stärkt.

 

Gegenwärtig engagieren sich ca. 23 Millionen Menschen

im öffentlichen und sozialen Leben. Die Bereitschaft, sich

auch außerhalb der regulären Beschäftigung im sozialen

und öffentlichen Leben zu verpflichten, wird durch diesen

Vorschlag gefördert und unterstützt.
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Antrag 14/I/2020

KDV Friedrichshain-Kreuzberg

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme in der Fassung der AK (Konsens)

Bezahlung von Pflicht- und freiwilligen Praktika auch beim Staat und bei der SPD
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Wir fordern die sozialdemokratischen Abgeordneten des

Bundestags und die sozialdemokratischen Mitglieder der

Bundesregierung auf, sich dafür einzusetzen, dass sowohl

Pflichtpraktika, als auch freiwillige Praktika unter dreiMo-

naten, die beim Staat absolviert werden verpflichtend

mit demMindestlohn – mindestens mit einer Aufwands-

entschädigung, die mindestens die Lebenshaltungskos-

ten deckt, vergütet werden.

 

Gleiches gilt für ein Praktikum bei Gliederungen der SPD

und bei Abgeordneten auf Bundes- und Landesebene und

bei der Friedrich-Ebert-Stiftung.

Begründung

Die fehlende Vergütung von Pflichtpraktika und von frei-

willigen Praktika unter drei Monaten verstärkt die soziale

Ungleichheit. Ein Praktikum bei einem Bundesministeri-

um macht sich gut im Lebenslauf, ermöglicht es sich gut

zu vernetzten und ist i.d.R. erfahrungsreich. Ein Luxus den

sich viele Studierende nicht leisten können. Denn Pflicht-

praktika werden nicht durch das Bafög abgedeckt. Insbe-

sondere für die Miete in einer anderen Stadt, das tägliche

Mittagessen in einer Ministeriumskantine, das S-Bahn-

Tickets und die Anreisekosten reicht das Bafög sicherlich

nicht aus.

 

Der Staat und insbesondere wir als sozialdemokratische

Partei Deutschland haben eine Vorbildfunktion und eine

gesellschaftliche Verantwortung. Hier müssen wir konse-

quent sein und unserer sozialdemokratischen Verantwor-

tung gerecht werden.

 

Bezahlung von Pflicht- und freiwilligen Praktika auch

beim Staat und bei Parteien

 

Wir fordern die sozialdemokratischen Abgeordneten des

Bundestags und die sozialdemokratischen Mitglieder der

Bundesregierung auf, sich dafür einzusetzen, dass sowohl

Pflichtpraktika, als auch freiwillige Praktika unter dreiMo-

naten, die beim Staat absolviert werden verpflichtendmit

demMindestlohn vergütet.

 

Gleiches gilt für ein Praktikum bei Gliederungen von Par-

teien und bei Abgeordneten auf Bundes- und Landesebe-

ne und bei politischen Stiftungen.

Antrag 15/I/2020

KDV Friedrichshain-Kreuzberg

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: AfA, FA VII - Wirtschaft und Arbeit (Kon-

sens)

Tarifbindung stärken!
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Die SPD setzt sich durch Umsetzung der folgenden Maß-

nahmen für die Stärkung der Tarifbindung ein:

 

• Allgemeinverbindlicherklärungen erleichtern: Ein

Antrag auf Allgemeinverbindlicherklärung darf aus-

schließlich mit einer Mehrheit abgelehnt werden.

Die Kriterien für das Vorliegen des öffentlichen In-

teresses werden rechtssicher ausgestaltet
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• Gewerkschaften stärken: Einkommenssteuerlich

werden Mitgliedsbeiträgen für Gewerkschaften als

Sonderausgabe gewertet. Es wird geprüft, welche

weiteren Anreize für eine Gewerkschaftsmitglied-

schaft geschaffen werden können.

• Vergabe und Wirtschaftsförderung – nur mit Tarif-

bindung: es ist ein Tariftreuegesetz auf Bundesebe-

ne zu schaffen. Wirtschaftsförderung ist nur Unter-

nehmenmit Tarifbindung undMitbestimmung ent-

sprechend ihrer Betriebsgröße zu gewähren.

• OT-Mitgliedschaften einschränken: Bestehende

OT-Mitgliedschaften müssen offengelegt wer-

den. Es ist zu prüfen, welche gesetzgeberischen

Maßnahmen ergriffen werden können, um die

OT-Mitgliedschaften in den Arbeitgeber*innenver-

bänden einzuschränken.

• FortgeltungundNachbindung vonTarifverträgen si-

chern: die Fortgeltung von Tarifverträgen nach ei-

nem Betriebsübergang über die Dauer eines Jah-

res hinaus festzuschreiben. Ferner ist die Möglich-

keit der Ablösung eines Tarifvertrags vor Ablauf ei-

nes Jahres durch Inbezugnahme eines anderen Ta-

rifvertrags zu streichen. Umgehungen der Fortgel-

tung und Nachbindung durch Betriebsänderungen

müssen unterbunden werden.

• Tarifverträge für arbeitnehmer*innenähnliche Per-

sonen: Die Anwendbarkeit von Tarifverträgen ist

auf arbeitnehmer*innenähnliche Personen auszu-

weiten.

• Keine Konkurrenz für Gewerkschaften als Sozial-

partner: Der Bildung von Pflegekammern als Kon-

kurrenz für die Gewerkschaften ist entgegenzuwir-

ken.

• Verbandsklagerecht für Gewerkschaften – Tarifver-

träge durchsetzen: Es ist ein Verbandsklagerecht für

Gewerkschaften zu schaffen, das die Durchsetzung

von tarifvertraglich Regelungen stärkt.

• Wächter*innen der Tarifverträge stärken: Union-

Busting muss wirksam unterbunden und Betriebs-

räte müssen gestärkt werden.

• Nur echteTarifverträge sichern guteArbeit: Tarifver-

tragsähnliche Regelungen sindnichtmitTarifverträ-

gen gleichzustellen.

 

Begründung

Die Arbeit der Zukunft soll das Prädikat „Gute Arbeit“ ver-

dienen. Wir wollen, dass die Arbeit der Zukunft im Sinne

der Beschäftigten und mit ihrer aktiven Mitwirkung ge-

staltetwird.Tarifverträge sindeinGarant für Reallohnstei-

gerungen und Verbesserungen bezüglich der Arbeitszeit

und sonstiger Arbeitsbedingungen gewesen und sollen es

auch bleiben.

Gute Arbeit für die Vielen kann in Zukunft nur gewähr-

leistet werden, wenn die Tarifbindung gestärkt wird. Eine
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starke Tarifbindung ist ein Hebel, den ausufernden Nied-

riglohnsektor wirksam einzudämmen.

 

Darüber hinaus besteht ein Zusammenhang zwischen Ta-

rifbindungundbetrieblicherMitbestimmung.Die Zusam-

menarbeit mit dem Betriebsrat in tarifgebundenen Be-

trieben gestaltet sich reibungsloser als in nicht tarifge-

bundenen Betrieben. Zugleich sorgt ein Betriebsrat um-

gekehrt für die Einhaltung der tarifvertraglichen Regelun-

gen. In tariflosen Betrieben spielt der Betriebsrat oft eine

wichtige Rolle dabei, die Anwendung von Tarifverträgen

durchzusetzen.

 

Tarifverträge verbessern nicht nur die Arbeitsbedingun-

gen und Löhne der Beschäftigten, sie sichern auch sozia-

len Frieden und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Eine

starke Tarifbindung liegt nicht nur im Interesse der Be-

schäftigten, sie hat eine integrative gesamtgesellschaftli-

che Funktion.

 

Die große und zunehmende Ungleichheit bei Vermögen

und Einkommen beruht insbesondere auf großen Un-

gleichheiten bei den Löhnen. Diese Ungleichheit spaltet

die Gesellschaft und gefährdet auch das Vertrauen in

die parlamentarische Demokratie und ihre Institutionen.

Denn die Ungleichheit spiegelt sich nicht nur in materiel-

ler, sondern auch in soziokultureller und politischer Teil-

habe wieder.

 

Wenn wir dieser Ungleichheit Einhalt gebieten wollen

unddasVersprechender sozialenGerechtigkeit ernst neh-

men, müssen wir die Ursachen dieser Ungleichheit be-

kämpfen. Dabei ist der Arbeitsmarkt von entscheiden-

der Bedeutung. Die abnehmende Tarifbindung und die

Schwächung des Sozialstaates sind wesentliche Fakto-

ren der Ungleichheit. Ein umfassendes Tarifvertragssys-

tem ist auch aufgrund seiner weitreichenden gesamtge-

sellschaftlichen Funktion ein öffentliches Gut, das poli-

tisch gestützt und gefördert werden muss.

 

Der aktuelle Befund ist ernüchternd, die Tarifbindung in

Deutschland nimmt drastisch ab. Im Westen Deutsch-

lands ist die Tarifbindung in den Jahren von 1998 bis

2018 um 19 Prozentpunkte gesunken, im Osten fiel sie

im gleichen Zeitraum um 17 Prozentpunkte. Im Jahr 2018

waren im Westen 56% der Beschäftigten tarifgebunden,

im Osten waren es 45%. Insgesamt betrachtet waren in

Deutschland im Jahr 2017 nur 54% der Beschäftigten ta-

rifgebunden, nur 27% der Betriebe in Deutschland unter-

lagen der Tarifbindung.

 

Allgemeinverbindlicherklärungen erleichtern

Auch nach Einführung des Tarifautonomiestärkungsge-

setzes im Jahr 2014 ist die Zahl der Allgemeinverbindli-

cherklärungen nur unwesentlich gestiegen. Es gilt weiter-
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hin, noch bestehende Hürden bei der Allgemeinverbind-

licherklärung abzubauen. Allgemeinverbindlicherklärun-

gen dürfen nicht länger von Arbeitgeber*innen einseitig

blockiert werden können. Die Bundesvereinigung der Ar-

beitgeber darf im Tarifausschuss nicht länger die Mög-

lichkeit haben, die Allgemeinverbindlicherklärung von Ta-

rifverträgen zu verhindern. Ein Antrag auf Allgemeinver-

bindlicherklärung darf ausschließlich mit einer Mehrheit

abgelehnt werden. Darüber hinaus müssen die Kriterien

für das Vorliegen eines öffentlichen Interesses rechtssi-

cher ausgestaltet werden. Dazu gehört auch, dass quanti-

tative Kriterien im Rahmen der Voraussetzung der „über-

wiegenden Bedeutung“ ausgeschlossen sein muss. Es

muss sichergestellt sein, dass das 50%-Quorum nicht

durch das Erfordernis der „überwiegenden Bedeutung“

durch die Hintertür wieder eingeführt wird. Das öffent-

liche Interesse muss auch dann gegeben sein, wenn die

Allgemeinverbindlicherklärung für Ziele wie etwa die Sta-

bilisierung und Stärkung der Tarifautonomie oder zur Si-

cherung sozialer Standards geeignet ist.

 

Um die Tarifbindung zu stärken und sicherzustellen, dass

auch in Zukunft Tarifverträge für faire Löhne und bessere

Arbeitsbedingungen sorgen, ist an verschiedenen Stellen

mit unterschiedlichen Instrumenten anzusetzen.

 

Gewerkschaften stärken – Organisationsgrad erhöhen

Es ist insbesondere ein Anreizsystem für die Mitglied-

schaft in Gewerkschaften zu fördern. Auch eine bessere

Durchsetzung tarifvertraglich festgeschriebener Arbeits-

bedingungen ist in diesemZusammenhang vonnöten, um

eine stärkere Wirkmacht der Tarifverträge und deren An-

erkennung zu etablieren.

 

Der Organisationsgrad in den Gewerkschaften ist der ei-

gentliche Kern der Tarifautonomie, die Allgemeinverbind-

licherklärung setzt auf der Ebene derWirkungen der Tarif-

autonomie an. Darüber hinaus ist auch die Durchsetzung

der tarifvertraglich garantierten Arbeitsbedingungen und

Löhne zu verbessern. Damit die Tarifbindung erhöht wer-

den kann, sind wirkungsvolle Instrumente auf sämtlichen

Ebenen erforderlich.

 

Um die Tarifbindung und die ihr zugrundeliegende Tarif-

autonomie als Institution zu stärken, muss der gewerk-

schaftliche Organisationsgrad in den Betrieben erhöht

werden. Das ist der Kern unseres Tarifsystems. Wo viele

Beschäftigte gewerkschaftlich organisiert sind, steigt die

Verhandlungsmacht der Gewerkschaften gegenüber den

Arbeitgeber*innen. Um den gewerkschaftlichen Organi-

sationsgrad zu erhöhen undMitglieder zu gewinnen, sind

entsprechende Anreize zu schaffen. Ein Anreiz ist die ein-

kommenssteuerlicheWertung vonMitgliedsbeiträgen für

Gewerkschaften als Sonderausgabe; der Beitrag soll nicht

wiebisher indenWerbungskosten (§9Abs.1 S. 3Nr. 3 EStG)
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aufgehen, sondern eine spürbare Erleichterung für die Ar-

beitnehmer*innen sein.

 

Es sind darüber hinausweitere Anreize undMechanismen

zu prüfen, wie etwa direkte Vorteile für Gewerkschafts-

mitglieder, die den Gewerkschaften zu mehr neuen Mit-

gliedern verhelfen und so die Tarifautonomie an sich stär-

ken.

 

VergabeundWirtschaftsförderung–nurmit Tarifbindung

Die Anerkennung und Stärkung tarifvertraglicher Reglun-

genkannauchüberVorschriften zurTariftreue auf Länder-

und Bundesebene erreicht werden, insbesondere gilt dies

für die Vergabe öffentlicher Aufträge und dieWirtschafts-

förderung. Die novellierte europäische Entsenderichtli-

nie eröffnet diesbezüglich weitere Handlungsspielräume,

insbesondere für ein Tariftreuegesetz auf Bundesebene.

Ein solches Gesetz kann zusätzlich ein Leuchtturm für die

Länder sein, die bereits durch ihreVergabe-undTariftreue-

gesetze einen Beitrag zur Stärkung der Tarifbindung leis-

ten. Die bestehenden Regelungen sind diesbezüglich wei-

terzuentwickeln.

 

Darüber hinaus ist auch die Wirtschaftsförderung an Ta-

rifbindungund Sozialstandards zu binden. Entsprechende

Vergabe- und Tariftreueregelungen stärken die Anerken-

nung tarifvertraglicher Regelungen und verhelfen ihnen

zu breiter Geltungskraft. Der Staat kann an dieser Stelle

in Sachen Tarifbindung mit gutem Beispiel vorangehen.

 

OT-Mitgliedschaften einschränken

Auch auf Seiten der Arbeitgeber*innen kann die Tarif-

autonomie in ihrem Kern gestärkt werden. Insbesonde-

re müssen die sogenannten OT-Mitgliedschaften einge-

schränkt werden. Diese Form der Mitgliedschaft lässt Ar-

beitgeber*innen in einem Verband Mitglied sein, ohne

dass diese der Tarifbindung unterliegen. Sie profitieren

vondenService-LeistungenderVerbände, ohne jedochdie

entsprechenden Tarifverträge anwenden zu müssen. Die

OT-Mitgliedschaft fördert Tarifflucht und führt zu einer

Schwächung des Tarifsystems und ist daher einzuschrän-

ken. Es ist zu prüfen, welche gesetzgeberischen Möglich-

keiten inBezugauf einVerbotderOT-Mitgliedschaftenbei

privaten Verbänden bestehen.

 

Des Weiteren braucht es eine gesetzliche Offenlegungs-

pflicht der Arbeitgeber*innen bezüglich der Mitglied-

schaft in einem Arbeitgeberverband ohne Tarifbindung

(OT-Mitgliedschaft), um entsprechende Transparenz zu

gewährleisten.

Im Bereich des Handwerks ist selbst in Branchen mit ei-

nem hohen Organisationsgrad wie z.B. im Bäckereihand-

werk die Zahl der Flächentarifverträge rückläufig. Die

Handwerksordnung ist dahingehendanzupassen, dass In-

nungen und Innungsverbände ihre vom Gesetz erwarte-
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ten Funktion, Tarifverträge abzuschließen, erfüllen.

 

Fortgeltung und Nachbindung von Tarifverträgen sichern

Dort, wo Arbeitgeber*innen Tarifverträge kündigen oder

deren Wirksamkeit durch Umstrukturierung der Betriebe

umgehen oder einschränken wollen, müssen Fortgeltung

und Nachwirkung von Tarifverträgen gesichert werden.

Umgehungsmöglichkeiten durch Betriebsänderungen,

Unternehmensumstrukturierungen und SE-Gründungen

müssen unterbunden und Ketten von Betriebsüber-

gängen als missbräuchlich qualifiziert werden. Diese

Wertung findet sich auch in der Rechtsprechung des

EuGH wieder, der wiederholt klargestellt hat, dass die

Richtlinie 2001/23 EG zur Angleichung der Rechtsvor-

schriften der Mitgliedstaaten über die Wahrung von

Ansprüchen der Arbeitnehmer beim Übergang von

Unternehmen, Betrieben oder Unternehmens- und

Betriebsteilen verhindern soll, dass aufgrund des Be-

triebsübergangs eine Verschlechterung der Lage der

betroffenen Arbeitnehmer*innen eintritt.

 

In diesem Sinne ist die Fortgeltung von Tarifverträgen

nach einem Betriebsübergang über die Dauer eines Jah-

res (so die derzeitige Regelung des § 613a Abs. 1 S. 2 BGB)

hinaus festzuschreiben. Ferner ist die Möglichkeit der Ab-

lösung eines Tarifvertrags vor Ablauf eines Jahres durch

Inbezugnahme eines anderen Tarifvertrags (§ 613a Abs. 1

S. 4 Alt. 2 BGB) zu streichen. Die vorzeitige Änderung des

Inhalts des Arbeitsverhältnisses birgt die Gefahr, dass sich

die Arbeitsbedingungen und Entgelte der Beschäftigten

noch vor Ablauf eines Jahres zu deren Nachteil durch ei-

nen Betriebsübergang verschlechtern können.

 

Die Nachbindung von Tarifverträgen darf nicht bereits bei

redaktionellen oder klarstellenden Änderungen des Tarif-

vertrags entfallen. Auch hier gilt, dass der Tarifvertrag so-

lange wie möglich seine Geltung behält. Zwar geht die

Bundesregierung davon aus, dass dies bereits bestehende

Rechtslage sei. Diesbezüglichwird jedoch lediglich auf ein

Handbuch des Arbeitsrechts verwiesen, wo diese Rechts-

auffassung ohne weitere Nachweise angenommen wird.

Zugunsten einer diesbezüglich eindeutigen Rechtslage

bedarf es einer Klarstellung. Die Nachbindung darf auch

nicht dann bereits entfallen, wenn Teile des Tarifvertrags

geändert werden und der verbleibende unveränderte Teil

für sich allein noch sinnvoll bestehen bleiben könnte.

 

Tarifverträge für arbeitnehmer*innenähnliche Personen

Neben demNormalarbeitsverhältnis haben sich verschie-

dene andere Beschäftigungsformen entwickelt, die die

Realität der Arbeitswelt prägen. Auch Beschäftigungsfor-

men abseits der abhängigen Beschäftigungmüssen in die

Tariflandschaft integriert werden. Konkret heißt das, die

Anwendung von Tarifverträgen auf arbeitnehmer*innen-

ähnliche Personen auszuweiten. Im Rahmen der gesetz-
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lichen Regelung des § 12a TVG ist auf die Voraussetzung

„überwiegend für einen Auftraggeber tätig“ zu verzich-

ten. Diese Voraussetzung stellt unter den Gegebenheiten,

dass arbeitnehmer*innenähnliche Personen nur in den

seltensten Fällen für eine*n Auftraggeber*in tätig sind, ei-

ne nahezu unüberwindbare Hürde da. Diese Hürde gilt es

zu beseitigen, um anzuerkennen, dass arbeitnehmer*in-

nenähnliche Personen denselben Abhängigkeiten wie die

übrigen Beschäftigten unterliegen und ebenfalls den Gel-

tungsregimenvonTarifverträgenunterliegenundvondie-

sen profitieren sollen.

 

Keine Konkurrenz für Gewerkschaften als Sozialpartner

Im Bereich der Pflege stellt sich die Herausforderung, dass

einerseits Anstrengungen unternommen werden, einen

allgemeinverbindlichen Tarifvertrag zu ermöglichen, zu-

gleich jedoch Pflegekammern gegründet werden, die sich

der Interessenvertretung von Pflegekräften verschrieben

haben. Problematisch ist in diesem Zusammenhang nicht

nur die Pflichtmitgliedschaft, sondern insbesondere die

Gefahr, dass der gewerkschaftlicheOrganisationsgrad der

Beschäftigten in diesem Bereich künftig abnimmt. Die

Gewerkschaften sind jedoch diejenigen, denen die Aus-

handlung von Tarifverträgen obliegt. Die gewerkschaftli-

cheMitgliedschaft ist als freiwilligeMitgliedschaft ausge-

staltet. Angesichts der Lohnsituation der Branche und der

verpflichtenden Mitgliedschaft in der Pflegekammer ist

anzunehmen, dass imZweifel dieGewerkschaftsmitglied-

schaft aufgegeben bzw. überhaupt nicht erst angestrebt

wird. Damit jedoch die Bemühungen um einen Tarifver-

trag in diesem Bereich und dessen Allgemeinverbindlich-

keit von Erfolg gekrönt sein werden, ist ein hoher gewerk-

schaftlicher Organisationsgrad unter den in der Pflege

beschäftigtenArbeitnehmer*innendenknotwendig erfor-

derlich. Auchüber denBereichder Pflegehinaus ist Bestre-

bungen entgegenzuwirken, ähnliche Kammern für ande-

re abhängig Beschäftigte Berufsgruppen zu bilden. Nur

so können Anreize für die Mitgliedschaft in den Gewerk-

schaften aufrechterhalten und das System der Tarifauto-

nomie gestärkt werden.

 

Verbandsklagerecht für Gewerkschaften – Tarifverträge

durchsetzen

Die Wirkungskraft von Tarifverträgen hängt auch maß-

geblich davon ab, ob die in Tarifverträgen festgeschriebe-

nen Regelungen effektiv durchgesetzt werden. Wie sich

am Beispiel von Ryanair gezeigt hat, bringt der beste Ta-

rifvertrag keine tatsächlichen Verbesserungen für die Be-

schäftigten, wenn die Regelungen nicht wirkungsvoll ein-

geklagt werden können. Einzelnen Beschäftigten kann

das Risiko einer gerichtlichen Durchsetzung ihrer Rech-

te im Einzelfall zu hoch sein und so bleibt es bei der

UmgehungdesTarifvertrags durch die Arbeitgeber*innen.

DiebestehendenKlagemöglichkeiten fürGewerkschaften

aus eigenemRecht im Zusammenhangmit Tarifverträgen
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erfüllen diese Forderung noch nicht. Die sogenannte Ein-

wirkungsklage ist nur bedingtwirkungsvoll undnur inden

seltensten Fällen ein geeignetesMittel, die Einhaltungder

Tarifverträge für die Beschäftigten durchzusetzen.

 

Damit tarifrechtliche Regelungen ihre volle Geltungskraft

entfalten, brauchen wir ein Verbandsklagerecht für Ge-

werkschaften, damit Beschäftigte auch tatsächlich von

den Tarifverträgen profitieren. Zugleich stärkt das Ver-

bandsklagerecht die Gewerkschaften und deren Hand-

lungsfähigkeit. Dies kann wiederum ein weiterer Anreiz

für die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft sein. Damit

wird auch mittelbar die Tarifautonomie in ihrem Kern ge-

stärkt.

 

Wächter*innen der Tarifverträge stärken

Neben einem Verbandsklagerecht für Gewerkschaften im

Bereich des Arbeits- und Sozialrechts sind Betriebsräte

als Wächter*innen der Tarifverträge zu stärken. Union-

Busting seitens der Arbeitgeber*innen muss wirksam be-

kämpft werden. Betriebs- und Personalräten ist die Auf-

gabe zugewiesen, über die Einhaltung der Tarifverträge

in den Betrieben zu wachen. Studien zeigen, dass die Ta-

rifbindung in Betrieben mit einem Betriebsrat höher ist.

Mehr mitbestimmte Betriebe können so einen weiteren

Beitrag zur StärkungderTarifbindung leisten,weshalbwir

die Gründung von Betriebsräten erleichtern.

 

Nur echte Tarifverträge sichern gute Arbeit

Um die Tarifbindung und den Tarifvertrag als deren zen-

trales Instrument umfassend zu stärken, sind andere Ver-

einbarungen, wie etwa die arbeitsvertraglichen Richtlini-

en für kirchliche Unternehmen oder Ergebnisse von Betei-

ligungen im Öffentlichen Dienst nicht mit Tarifverträgen

gleichzustellen.

Antrag 16/I/2020

AfA Berlin

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: AfA, FA VII - Wirtschaft und Arbeit (Kon-

sens)

Verteidigung und Wiederherstellung der Flächen- und Branchen-Tarifverträge, für das uneingeschränkte gewerkschaftliche

Streikrecht

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Der Flächen- bzw. Branchentarifvertrag ist das zentrale In-

strument zur Aufhebung bzw. Einschränkung der Lohn-

konkurrenz zwischen den abhängigen Beschäftigten wie

zwischen den Unternehmen. Er schafft soziale Sicherheit,

Rechtssicherheit und er bildet die Gestaltungsgrundlage

für die Arbeitsbeziehungen. Der Flächentarifvertrag als

Rückgrat des Tarifsystems ist zunehmend bedroht. Die

SPDBerlin unterstützt denKampf für die Verteidigung der

Flächen- bzw. Branchentarifverträge und ihre Rückerobe-

rung, um den durch die AgendaReformen befeuerten Un-
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terbietungswettlauf zu bekämpfen.

 

Die (Re)Integration der ausgegliederten Bereiche in die

Flächen- und Branchentarifverträge, die Eroberung dieser

Tarifverträge für viele tarifvertragsfreie Zonen stärkt die

Tarifbindung. Sie ist eine der zentralen Herausforderun-

gen der Gewerkschaften. Nur so können gute Lohn- und

Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten gesichert und

damit die Teilhabe der Beschäftigten am gesellschaftlich

erwirtschafteten Wohlstand gesichert werden. Sie ist da-

mit konstitutiver Bestandteil der Demokratie.

 

Vor demHintergrundunterstützt die SPDBerlin die Kämp-

fe von Belegschaften.

 

Zugleich setzt sie sich ein, dass eine Verbesserung des

institutionellen Rahmens des Tarifsystems durchgesetzt

wird. Dies ist zum Beispiel durch eine substanzielle

Erleichterung von Allgemeinverbindlichkeitsregelungen

(AVE) zu erreichen. Dazu gehört auch der Kampf für die

Aufhebung von Gesetzen, die ein faktisches Lohndiktat

bedeuten, wie z.B. das DRG-System im Gesundheitswe-

sen oder die “Zumutbarkeitsregeln” unter den Hartz-

Gesetzen.

 

Die SPD Berlin setzt sich dafür ein, dass im Verantwor-

tungsbereich des öffentliche Sektors die Branchen- und

Flächentarifverträge, d.h. TV-L und TVöD, überall voll zur

Geltung kommen. Sie sind der Mindeststandard.

 

Gesetzliches Verbot von Tarifflucht durch Ausgründung

und Outsourcing: Alle Formen der Ausgründung und des

Outsourcing in privaten und öffentlichen Unternehmen

führen mit Zersetzung der großen Flächentarifverträge

letztendlich zu einer Spaltung der Belegschaft und zu

einer Konkurrenz zwischen den Mitarbeiter*innen. Aus-

gründungen und Outsourcing zerschlagen nicht nur in-

nerbetriebliche Strukturen, sondern vor allem auch ge-

werkschaftliche.

 

Die Zerstörung des Systems der Branchen- und Flächen-

vertragssystems wie sie Arbeitgeberpräsident Ingo Kra-

mermit seinenVorschlägen zumodularenTarifverträgen“

vorschlägt, lehnt die SPD Berlin ab, genauso wie Regie-

rungsvorschläge, die Unternehmer für den Abschluss von

Tarifverträgen mit Steuererleichterungen und dem Recht

auf Öffnungsklauseln zu belohnen.

 

Die SPDBerlin setzt sich dafür ein, dass gegen Regierungs-

maßnahmen und Unternehmensentscheidungen zur Ta-

rifflucht das uneingeschränkte Streikrecht gelten muss.

Begründung

Der eklatante Rückgang der Wirkung der Flächen- und

Branchen-Tarifverträge in Deutschland und das massive
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Ausmaß von Tarifflucht und Durchsetzung der verschie-

densten Formenderegulierter, prekärer Arbeitsverhältnis-

se in den letzten drei Jahrzenten ist nicht nur politisch ge-

duldet, sondern politisch, imNamender „Wettbewerbsfä-

higkeit“ des deutschen Kapitals, organisiert worden.

 

Der „Rückgang der Tarifbindung“ ist kein naturgegebe-

ner Prozess. Er ist Ergebnis der Privatisierungspolitik, die

in der „Ära Kohl“ insbesondere in den 90er Jahren die

großen staatlichen Unternehmen (Bahn, Post, Telekom,

aber auch Krankenhäuser und soziale Einrichtungen) dem

Markt ausgeliefert hat, der zerstörerischen Agenda 2010

der Regierung Schröder mit den Hartz-Gesetzen 2004

zurDeregulierungderArbeitsverhältnisse undZersetzung

der Schutzfunktionen der Arbeitslosenversicherung, der

Schuldenbremse (seit 2009 im Grundgesetz verankert) 

als Mittel, den Druck zur Privatisierung öffentlicher Da-

seinsvorsorge zu erhöhen. Diese Politik fand ihre Fortset-

zung in der Agenda-Politik in der Großen Koalitionsregie-

rung.

 

Diese Politik der „Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit“

hat es den Unternehmern erlaubt, erhebliche Teile der

Produktion in Billiglohnländer zu verlagern, Unterneh-

men spekulativem Finanzkapital („Heuschrecken“) auszu-

liefern, massiv Leiharbeit und Befristungen einzuführen,

tiefgreifende Umstrukturierungen auf dem Rücken der

Arbeitnehmer*innen vorzunehmen usw.

 

Die politisch gewollte Schaffung eines riesigen Niedrig-

lohnsektors, mit den Hartz-Gesetzen als zentralem Mit-

tel, hat die arbeitende Bevölkerung zutiefst gespalten. Die

Deregulierung der Arbeitsverhältnisse und die Erosion der

Tarifverträge sind lediglich zwei Seiten ein und derselben

Medaille. Der Kampf gegen prekäre Arbeit und der Kampf

für die Wiedereroberung der Flächen- und Branchentarif-

verträge sind nicht getrennt, sie sind ein Kampf.

 

Zunehmend organisieren sich Kolleginnen und Kollegen,

um tariflose Zustände und willkürliche Lohnverhältnisse

zuüberwinden. Viele KolleginnenundKollegen–bis in die

mittleren Gehaltsgruppen hinein – spüren, dass ihre Löh-

ne nicht mehr reichen, um ihnen eine Rente zu garantie-

ren, die sie vorArmut imAlter schützt. Dies, unddie Empö-

rung über die Spaltung der Belegschaften über beliebige

Löhne und die wachsende soziale Ungerechtigkeit allge-

mein, haben dazu geführt, dass sie nach den Mitteln des

Kampfes greifen.  
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Antrag 17/I/2020

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: AfA, FA VII - Wirtschaft und Arbeit (Kon-

sens)

Servicegesellschaften abschaffen – Tarifbindung stärken!

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Immer mehr Unternehmen nutzen die Möglichkeit der

Ausgründung von Dienstleistungen und Personalkosten.

Ziel ist die Reduktion von Kosten und eine Flexibilisierung

des Personaleinsatzes.

 

Im Krankenhausbereich setzte durch den steigenden Kos-

tendruck bereits in den 80er Jahren eine massive Aus-

gliederungswelle ein. Durch die Fremdvergabe bestimm-

ter Leistungen konnten bereits Kosten gesenkt werden.

Um auch noch die Umsatzsteuer einzusparen, gibt es die

Möglichkeit der Gründung einer Servicegesellschaft un-

ter der Voraussetzung einer umsatzsteuerlichen Organ-

schaft i. S. d. § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG. Das heißt vereinfacht,

dass der*die Träger*in in finanzieller, organisatorischer

und wirtschaftlicher Form an der Servicegesellschaft be-

teiligt ist, also in gewisser Weise einen Unternehmens-

zweig gründet.

 

Durch die Ausgliederung von bestimmten Dienstleistun-

gen in Tochterunternehmen oder Servicegesellschaften

kann die Tarifbindung des Ursprungsunternehmens um-

gangen werden. Damit verschlechtern sich meistens die

Arbeitsbedingungen der Beschäftigten. Zum einen be-

steht für die Träger*innen Spielraum bei der Befristung

von Verträgen. Beschäftigte in Servicegesellschaften ha-

ben häufig befristete Verträge und werden am Ende der

Befristung gekündigt. Sie arbeiten zu deutlich niedrige-

ren Löhnen als Beschäftigte imHauptbetrieb. Auch bei Ur-

laub, Weihnachtsgeld und Schichtzulagen kann das Un-

ternehmen in ServicegesellschaftenGeld sparen. Dadurch

entsteht zwischen Beschäftigten, die innerhalb eines Be-

triebes zu unterschiedlichen Bedingungen arbeiten, Frust

und Entfremdung. Das erschwert auch eine Organisation

von Arbeitnehmer*innen in Gewerkschaften.

 

Die SPD hat in Berlin bereits die Rückführung der Service-

gesellschaften von Charité, Vivantes und BVG beschlos-

sen. Doch in Berlin arbeiten noch viele Arbeitnehmer*in-

nen unter prekären Bedingungen in Servicegesellschaften

von Stiftungen, Krankenhäusern, Altenheimen und ande-

ren Unternehmensformen.

 

Wir fordern daher:

• Verbot der Ausgründung von Dienstleistungen in

Servicegesellschaften

• Abschaffung der steuerlichen Anreize zur Ausgrün-

dung von Dienstleistungen in Servicegesellschaften

(Umsatzsteuer)

• Stärkung der Tarifbindung durch die Einführung der

unternehmerischen Einheit zwischen Mutterunter-
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nehmen und Ausgründungen

• Rückführung von allen Servicegesellschaften kom-

munaler Unternehmen und Gesellschaften unter

Berücksichtigungder ErfahrungsstufenderBeschäf-

tigten bei Lohnverhandlungen und einer Arbeits-

platzgarantie für alle bisher bei den Servicegesell-

schaften beschäftigten

Antrag 18/I/2020

KDV Friedrichshain-Kreuzberg

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme in der Fassung der AK (Konsens)

Mehr Demokratie in derWirtschaft wagen – Stärkung der betrieblichen Mitbestimmung!
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Die SPD setzt sich durch Umsetzung der folgenden Maß-

nahmen für die Stärkung der betrieblichen Mitbestim-

mung ein:

 

• BetrVG an den digitalen Wandel anpassen: Neue

Formen der Arbeit erfordern einen neuen Arbeit-

nehmer*innen- und Betriebsbegriff, damit mög-

lichst vielen Beschäftigten betriebliche Mitbestim-

mung zugutekommt.

• Mitbestimmung beim Datenschutz: Die SPD setzt

sich für ein Beschäftigtendatenschutzgesetz ein.

Ferner wird Betriebsräten die Hinzuziehung von ex-

ternem Sachverstand in Fragen von Digitalisierung

und Datenschutz gewährt, damit diesbezügliche

Mitbestimmungsrechte wirksam im Sinne der Be-

schäftigten ausgeübt werden.

• Umstrukturierungennicht zu Lasten der Beschäftig-

ten: DerMitbestimmungskatalogwird so erweitert,

dass Betriebsräte auch bei Umstrukturierungen der

Arbeitsorganisation und der Arbeitsabläufe mitbe-

stimmen können.

• Gleichberechtigung als demokratisches Prinzip im

Betrieb durchsetzen: DemBetriebsrat ist ein umfas-

sendes Mitbestimmungsrecht bei Gleichstellungs-

maßnahmen einzuräumen. Es wird ferner geprüft,

wie eine geschlechtergerechte Freistellungsrege-

lung umgesetzt werden kann.

• Union-Busting bekämpfen: Beschäftigte, die eine

Betriebsratswahl initiieren werden besser ge-

schützt. Der besondere Kündigungsschutz darf

nicht länger auf drei initiierende Beschäftigte

beschränkt sein, sondern muss weitere Beteiligte

und Ersatz-Bewerber*innen umfassen.

• Effektive Durchsetzung der Mitbestimmungsrech-

te: Dem Betriebsrat muss ein Unterlassungsan-

spruch bei Nichtbeachtung der Beteiligungsrechte

zur Seite gestellt werden.

• Konsequente Strafverfolgung bei der Behinderung

Die SPD setzt sich durch Umsetzung der folgenden Maß-

nahmen für die Stärkung der betrieblichen Mitbestim-

mung ein:

• BetrVG an den digitalen Wandel anpassen: Neue

Formen der Arbeit erfordern einen neuen Arbeit-

nehmer*innen- und Betriebsbegriff, damit mög-

lichst vielen Beschäftigten betriebliche Mitbestim-

mung zugutekommt.

• Mitbestimmung beim Datenschutz: Die SPD setzt

sich für ein Beschäftigtendatenschutzgesetz ein.

Ferner wird Betriebsräten die Hinzuziehung von ex-

ternem Sachverstand in Fragen von Digitalisierung

und Datenschutz gewährt, damit diesbezügliche

Mitbestimmungsrechte wirksam im Sinne der Be-

schäftigten ausgeübt werden.

• Umstrukturierungennicht zu Lasten der Beschäftig-

ten: DerMitbestimmungskatalogwird so erweitert,

dass Betriebsräte auch bei Umstrukturierungen der

Arbeitsorganisation und der Arbeitsabläufe mitbe-

stimmen können.

• Gleichberechtigung als demokratisches Prinzip im

Betrieb durchsetzen: DemBetriebsrat ist ein umfas-

sendes Mitbestimmungsrecht bei Gleichstellungs-

maßnahmen einzuräumen. Es wird ferner geprüft,

wie eine geschlechtergerechte Freistellungsrege-

lung umgesetzt werden kann.

• Union-Busting bekämpfen: Beschäftigte, die eine

Betriebsratswahl initiieren werden besser ge-

schützt. Der besondere Kündigungsschutz darf

nicht länger auf drei initiierende Beschäftigte

beschränkt sein, sondern muss weitere Beteiligte

und Ersatz-Bewerber*innen umfassen.

• Effektive Durchsetzung der Mitbestimmungsrech-

te: Dem Betriebsrat muss ein Unterlassungsan-

spruch bei Nichtbeachtung der Beteiligungsrechte

zur Seite gestellt werden.

• Konsequente Strafverfolgung bei der Behinderung

von Betriebsratswahlen und – arbeit: Der Straftat-
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von Betriebsratswahlen und – arbeit: Der Straftat-

bestand der Behinderung von Betriebsratswahlen

muss ein Offizialdelikt sein. Darüber hinaus sind

entsprechende Schwerpunktstaatsanwaltschaften

zu bilden, umwirkungsvoller gegen Behinderungen

von Betriebsratsgründungen vorgehen zu können.

Begründung

Die Demokratie ist nicht nur fundamental für unser po-

litisches System, sondern auch für unsere Wirtschafts-

ordnung. Viele demokratische Elemente in der sozia-

len Marktwirtschaft sind sozialdemokratische Errungen-

schaften. Es bestehen jedoch weiterhin Lücken, die ge-

schlossen werden müssen. Außerdem ist die Entwicklung

von neuen demokratischen Instrumenten notwendig, um

auf die sich veränderndeWirtschaftswelt im Rahmen der

Digitalisierung und Globalisierung zu reagieren. Zentral

ist dabei, bestehende Mitbestimmungsmöglichkeiten in

Betrieben auszuweiten, Mitbestimmung in allen Berei-

chen sicherzustellen und dem starken Rückgang an Be-

triebsräten durchwirksame Sanktionen entschlossen ent-

gegenzutreten.

 

Die betriebliche Mitbestimmung basiert heute noch im-

mer weitgehend auf rechtlichen Grundlagen, die lange

vor Beginn des digitalenWandels entstanden sind. So ste-

hen beispielsweise den erheblich erweiterten Optionen

von Arbeitgebern zur Verlagerung von Arbeitsvolumina

und Standorten – auch in die Crowd oder Cloud und über

nationale Grenzen hinweg – keine adäquatenMitbestim-

mungsmöglichkeiten der nationalen und europäischen

Interessenvertretungen gegenüber. Es bedarf einer Erwei-

terung der Mitbestimmungsrechte von betrieblichen In-

teressenvertretungen sowie der Gestaltungsmöglichkei-

ten von europäischen Betriebsräten und SE-Betriebsräten

bei Out- und Crowd-sourcing, Near- und Offshoring, um

der Gefahr gravierender Einflussverluste von Betriebs-

und Personalräten zu begegnen und der Ausbreitung pre-

kärer Beschäftigung an der Peripherie von Unternehmen

entgegenzuwirken.

 

Das Betriebsverfassungsgesetz, welches die Rechte der

Betriebsräte regelt, wurde zuletzt 2001 durch das Be-

triebsverfassungsreformgesetz geändert. Neben den kon-

kreten Arbeitsbedingungen, die sich insbesondere durch

den technischen Fortschritt stetigweiterentwickeln,wan-

deln sich auch die Arbeitsverhältnisse. Aktuelle Tenden-

zen digitaler und (schein-) selbstständiger Arbeit außer-

halb betrieblicher Strukturen waren damals annähernd

unbekannt. Jede Fassung des Betriebsverfassungsgeset-

zes ist ein Kind ihrer Zeit. Da sich Arbeits- und Wirt-

schaftswelt rasant wandeln, müssen die entsprechenden

Regelungen angepasst werden, damit derWandel im Sin-

ne der Beschäftigten gestaltet werden kann. Die verän-

derten Beschäftigungsverhältnisse erfordern eine Neu-

bestand der Behinderung von Betriebsratswahlen

muss ein Offizialdelikt sein. Darüber hinaus sollen

die Staatsanwaltschaften entsprechende Schwer-

punkte bilden, um wirkungsvoller gegen Behinde-

rungen von Betriebsratsgründungen vorgehen zu

können.
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definition des Arbeitnehmer*innen- und Betriebsbegriffs.

Das sind die Türöffner zu arbeitnehmer*innenschützen-

den Normen. Sind auch Personen vom Arbeitnehmer*in-

nenbegriff umfasst, die in neuartigen Beschäftigungsfor-

men erwerbstätig sind, so finden die entsprechenden Re-

gelungen Anwendung. Gleiches gilt für einen neuen Ge-

gebenheiten angepassten Betriebsbegriff. Dies zeigen so-

wohl der spezielle Fall „Ryanair“ im Bereich der Luftfahrt

als auch im Allgemeineren neue Formen der defacto ab-

hängig Beschäftigung beispielsweise imBereich von Fahr-

radlieferdiensten und anderen Formen des Crowd- oder

Clickworkings.

 

 

Notwendige Trendwende in der betrieblichen

Mitbestimmung

Ähnlich wie bei der Tarifbindung ist auch im Bereich

der betrieblichen Mitbestimmung ein starker Rückgang

zu verzeichnen. Zahlen des Instituts für Arbeitsmarkt-

forschung (IAB) aus dem Jahr 2018 zeigen, dass die Ver-

breitung von Betriebsräten zurückgeht. Seit Anfang der

2000er Jahre nimmt der Anteil an Betriebenmit Betriebs-

räten deutlich ab. Der Anteil der Beschäftigten, die in ei-

nem Betrieb mit einem Interessenvertretungsorgan der

betrieblichen Mitbestimmung beschäftigt sind, sank im

Westen von 51% Mitte der 1990er Jahre auf 40 % im Jahr

2018.

 

Diese Entwicklung gilt es aufzuhalten, wenn Demokratie

in sämtlichen Lebensbereichen erlernt und gelebt werden

soll.

 

Einen zeitgemäßen Betriebs- und

Arbeitnehmer*innenbegriff finden

Darüberhinaus ist dieMitbestimmungdurcheinenerwei-

tertenArbeitnehmer*innenbegriff, der der steigendenAn-

zahl von externen, durch digitale Vernetzung längerfris-

tig in betriebliche Prozesse eingebundenen Erwerbstäti-

gen Rechnung trägt, zu modernisieren. Dabei gilt es, die

Mitbestimmung zu erweitern, um eine stärkere Einfluss-

nahme auf die Planung und Verortung von Produktion

und Dienstleistungen sowie Investitionsentscheidungen

zu erlauben und darüber hinaus die Rechte der Beschäf-

tigten zu schützen. Generell ist ein Ausbau der Mitbe-

stimmungsrechte von Personal- und Betriebsräten grund-

legend, um den Herausforderungen der digitalen Arbeits-

welt und Gesellschaft gerecht zu werden. Hierzu gehö-

ren auchmehrMitbestimmungsrechte für arbeitnehmer-

ähnliche Personen (§ 12 a Tarifvertragsgesetz) durch die

Schaffung eines aktiven und passivenWahlrechts bei den

Betriebsrats- und Personalratswahlen. Auch bei zentrali-

sierten IT-Strukturen und betriebs- und verwaltungsüber-

greifendem Arbeiten muss eine aktive und gestalterische

Mitbestimmung der vor Ort zuständigen Personal- und

Betriebsrätemöglich sein. Die aktive Einbeziehungder Be-
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schäftigten und ihrer Vertretungen in den Gestaltungs-

prozess trägt auch zur Steigerung der Qualität der Dienst-

leistungenbei.NebendemArbeitnehmer*innenbegriff im

Kontext der betrieblichen Mitbestimmung bedarf insbe-

sondere der Betriebsbegriff einer Anpassung andie verän-

derten Betriebsstrukturen und Anforderungen des digita-

lenWandels undderGlobalisierung. Es darfUnternehmen

nicht möglich sein, durch Änderungen der Betriebsstruk-

tur die betriebliche Mitbestimmung auszuhebeln.

 

Ausweitung der Mitbestimmungstatbestände -

Datenschutz

Um die Mitbestimmung angesichts des digitalen Wan-

dels der Arbeitswelt wirksamer im Sinne der Beschäftig-

ten auszugestalten, muss die Mitbestimmung nicht nur

bei der Weiterbildung, sondern auch bei der Datenerhe-

bung und

– verarbeitung ausgeweitet werden. In Bezug auf die Da-

tenerhebung und -verarbeitung sind Mitbestimmungs-

und Initiativrechte des Betriebsrats bezüglich eines effek-

tivenDatenschutzes erforderlich. Nur so kann gewährleis-

tet werden, dass die Masse an im betrieblichen Kontext

erhobenen Daten nicht zum Nachteil der Beschäftigten

verwendet wird, sondern die Beschäftigten vom digitalen

Wandel profitieren. Der Beschäftigtendatenschutz ist im

Katalog der Mitbestimmungsrechte explizit zu ergänzen.

Darüber hinaus muss der Betriebsrat in die Lage versetzt

werden, im Rahmen derMitbestimmung entsprechenden

externen Sachverstand miteinzubeziehen.

 

Der Datenschutz wird über § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG bereits

teilweise alsmitbestimmungspflichtiger Bereich umfasst.

Auch die Regelungen der DSGVO und des BDSG finden

Anwendung. In Anbetracht der zunehmenden und weit-

reichenden Bedeutung des Beschäftigtendatenschutzes

durch den digitalen Wandel bedarf es eines Beschäftig-

tendatenschutzgesetzes.

 

Darüber hinaus ist der Betriebsrat bei der Ausübung sei-

ner diesbezüglichen Mitbestimmungsrechte in die Lage

zu versetzen, seine Entscheidung auf einer informierten

Grundlage zu treffen. Damit der Betriebsrat eine solche

Entscheidung unter Berücksichtigung von Für und Wi-

der und möglicher Konsequenzen für die Daten der Be-

schäftigten treffen kann, muss die Hinzuziehung exter-

nen Sachverstands ohne größere Hürden und das Wohl-

wollen des Arbeitgebers ermöglicht werden.

 

Ausweitung der Mitbestimmungstatbestände –

Personalplanung und Änderungen im Arbeitsablauf

Damit Umstrukturierungen der Betriebe und der Arbeits-

organisation nicht zu Lasten der Beschäftigten einsei-

tig umgestaltet werden können, müssen die Mitbestim-

mungsrechte im Bereich von Personalplanung und Ar-

beitsablauf gestärkt werden. Nur so kann Mitbestim-
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mung im Sinne einer Wirtschaftsdemokratie gewährleis-

tet werden. Um Outsourcing und eine Fragmentierung

der Belegschaften einzudämmen, müssen Outsourcing-

Maßnahmen der Mitbestimmung des Betriebsrats unter-

liegen. Auch der Einsatz von Leiharbeit, Werkverträgen

und vergleichbaren Instrumenten, die eine Fragmentie-

rung der Belegschaft herbeiführen können, müssen vom

Betriebsrat mitbestimmt werden. Diesem ist hierbei ein

hartes Zustimmungsverweigerungsrecht im Sinne des §

99 BetrVG an die Hand zu geben.

 

Auch Änderungen im Arbeitsablauf müssen einer weit-

gehenden Mitbestimmung der Beschäftigten zugänglich

sein. Die Beschäftigten müssen nicht nur effektiv vor ei-

ner nicht-menschengerechten Ausgestaltung der Arbeits-

bedingungen geschützt werden, sondern bedürfen eines

effektiven Mitbestimmungsrechts bezüglich der Gestal-

tung ihrer Arbeitsbedingungen und Arbeitsabläufe.

 

Outsourcing kann zur Fragmentierung der Belegschaft

und zur Umgehung vonMitbestimmungsrechten genutzt

werden.Umdies zu verhindern,muss die betrieblicheMit-

bestimmung in diesem Bereich gestärkt werden. Die in

§ 92 Abs. 1 BetrVG normierten Unterrichtungs- und Be-

ratungsrechte müssen als echte Mitbestimmungsrechte

ausgestaltet werden. Änderungen im Arbeitsablauf be-

treffen die Beschäftigten unmittelbar. Im Sinne einer um-

fassenden Demokratisierung der Wirtschaft und der Be-

triebe ist die Bedeutung der Auswirkungen entsprechen-

der Entscheidungen in der betrieblichen Mitbestimmung

angemessen abzubilden. Die bestehenden Regelungen

der §§ 90, 91 BetrVG sind dabei nicht ausreichend. Viel-

mehr muss dem Betriebsrat über ein Informationsrecht

hinaus eine echte und generelle Mitbestimmung bei der

Änderung von Arbeitsabläufen gewährt werden.

 

Geschlechtergerechtigkeit als demokratisches Prinzip im

Betrieb durchsetzen

Um den Anspruch der Demokratisierung sämtlicher Le-

bensbereiche verwirklichen zu können, ist die Verwirkli-

chungderGleichstellungderGeschlechter imRahmender

betrieblichen Mitbestimmung erforderlich. Dies betrifft

nicht nur umfassendeMitbestimmungsrechte bei Gleich-

stellungsmaßnahmen, sondern auch die betriebsverfas-

sungsrechtlichen Rahmenbedingungen, wie die Freistel-

lung von Betriebsratsmitgliedern des Minderheitenge-

schlechts mindestens im Verhältnis zu dessen Anteil im

Betriebsrat auszugestalten ist. Hierbei ist zunächst zu

prüfen, wie eine Regelung ausgestaltet werden kann, die

eine Freistellung im Sinne der Gleichstellung aller Ge-

schlechter gewährleistet.

 

Die Gleichstellung der Geschlechter ist elementarer Be-

standteil einer demokratischen Ordnung. Ein materiel-

les Verständnis von repräsentativer Demokratie erfordert
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die Einbeziehung aller Geschlechter und sichert deren

gleichberechtigte Teilhabe. Daher sind dem Betriebsrat

nicht nur umfassendeMitbestimmungsrechte bei Gleich-

stellungsmaßnahmen zu ermöglichen, sondern auch die

Berichtspflicht des Arbeitgebers in Bezug auf das Ent-

gelt und entsprechende Maßnahmen zur Reduktion der

Entgeltungleichheit zwischen den Geschlechtern muss

gesetzlich festgeschrieben werden. Um darüber hinaus

gleichstellungspolitische Fortschritte durchzusetzen, ist

das Betriebsverfassungsgesetz diesbezüglich weiterzu-

entwickeln. Dabei ist zu prüfen, wie eine Regelung der

Freistellung ausgestaltet sein muss, um eine gleichbe-

rechtigte Mitwirkung an den Aufgaben des Betriebsrats

sicherzustellen.

 

Reichweite der betrieblichenMitbestimmung erweitern –

„Union-Busting“ verhindern

DiebetrieblicheMitbestimmungmussgegenüberder sich

ausbreitenden Praxis des sogenannten „Union-Bustings“

gewappnet sein. Diese Praxis, die von einer ganzen Bran-

che aus Kanzleien und Detekteien getragen wird, hat

sich darauf spezialisiert, Gremien der betrieblichen Mit-

bestimmung, soweit sie bestehen, aufzulösen oder deren

Gründung von vornherein zu verhindern. Um dieser Pra-

xis das Handwerk zu legen, muss der Schutz der Beschäf-

tigten im Vorfeld von Betriebsratsgründungen erweitert

werden.

 

Der Kündigungsschutz im Vorfeld derWahl darf nicht län-

ger auf drei dieWahl initiierende Beschäftigte beschränkt

sein. Neben demWahlvorstand, der vombesonderen Kün-

digungsschutz umfasst ist, sind in der Praxis oftmals wei-

tere Personen(-gruppen) an der Vorbereitung einer Be-

triebsratswahl beteiligt, die ebenfalls dem besonderen

Kündigungsschutz bedürfen.

 

Auch weitere ersatzweise geladene Bewerber*innen und

weitere an der Vorbereitung beteiligte Personen, wie et-

wadie Initiator*innenbei Erstwahlen,müssen vomKündi-

gungsschutz umfasst sein, damit Arbeitgeber und sonsti-

ge Union-Busting betreibende Akteur*innen in ihren Mit-

teln der Einschüchterung wirksam eingeschränkt sind.

Derzeit sind nur die ersten drei Initiator*innen einer Be-

triebsratswahl vom besonderen Kündigungsschutz des §

15 Abs. 3a Kündigungsschutzgesetz umfasst. Die Auswei-

tung des besonderen Kündigungsschutzes ist daher ein

wesentlicher Beitrag zur Erleichterung von Betriebsrats-

wahlen und gewährleistet, dass die Praxis des Union-

Bustings weniger erfolgreich betrieben werden kann.

 

Effektive Durchsetzung der Mitbestimmungsrechte

Die besten Mitbestimmungsrechte verhelfen den Be-

schäftigtennicht zuwirksamerMitbestimmung,wenn sie

durch Umgehung und Missachtung sanktionsfrei ausge-

hebelt und nicht durch entsprechende Verfahrensrechte
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effektiv durchgesetzt werden können. Zwar erkennt die

Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts über den ge-

setzlich normierten Unterlassungsanspruch (§ 23 Abs. 3

BetrVG) einen allgemeinen Unterlassungsanspruch des

Betriebsrats an. Dieses Richterrecht muss im Gesetz fest-

geschrieben und konkretisiert werden. Dem Betriebsrat

muss ein effektiver Unterlassungsanspruch bei Nichtbe-

achtung jeglicher seiner Beteiligungsrechte zur Seite ste-

hen. Nur wenn die Verfahrensrechte wirkungsvoll sind,

kann bei Missachtung der Mitbestimmungsrechte durch

den Arbeitgeber dem Betriebsrat zu seinem Recht ver-

holfen werden. Zugleich können entsprechende Unter-

lassungstatbestände eine abschreckendeWirkung entfal-

ten. Wirksame, angemessene und abschreckende Sank-

tionen derMissachtung vonMitbestimmungsrechten for-

dert auch die europäische Richtlinie 2002/14/EG.

 

Konsequente Strafverfolgung der Behinderung von

Betriebsratswahlen und Betriebsratstätigkeit

Wer Betriebsratswahlen oder die Betriebsratstätigkeit

verhindert oder erschwert, begeht kein Kavaliersdelikt,

sondern wendet sich gegen demokratische Strukturen in

Betrieben. Der derzeitige Straftatbestand des § 119 BetrVG

ist in der Praxis ein stumpfes Schwert. Die Zahl an Straf-

verfolgungen und Verurteilungen ist im Vergleich zur Be-

deutung dieser Straftat verschwindend gering. In den Jah-

ren 2007 bis 2016 kam es bundesweit zu 63 Anklagen we-

gen Straftaten gegen Betriebsverfassungsorgane und ihre

Mitglieder. Allein im Land Nordrhein-Westfalen sind zwi-

schen dem 1. Januar 2015 und dem 31. Dezember 2017 ins-

gesamt 47 Strafanzeigen nach § 119 Abs. 2 BetrVG gestellt

worden, davon wurden insgesamt 38 eingestellt.

 

In einemersten Schrittmuss die Verfolgung vonAmtswe-

gen ermöglicht werden. In einem weiteren Schritt sind

Schwerpunktstaatsanwaltschaften zu bilden, um die ent-

sprechenden Kompetenzen der Strafverfolgungsbehör-

den zu bündeln und eine effektive Strafverfolgung der Be-

hinderung der Betriebsratsgründung und -arbeit zu ge-

währleisten.

 

Darüber hinaus gebietet das Unionsrecht eine ent-

sprechende Anpassung. In Art. 8 Abs. 2 der Richtlinie

2002/14/EG werden von den Mitgliedstaaten angemes-

sene Sanktionen für Verstöße gegen die in der Richtlinie

normiertenMitbestimmungsrechte verlangt. Diese Sank-

tionen müssen wirksam, angemessen und abschreckend

sein. Der Straftatbestanddes § 119BetrVGbesitzt zwarAb-

schreckungswirkung. Diese wird jedoch durch die unzu-

reichendeVerfolgung dieser Straftat erheblich gemindert.

Daneben sind Zweifel an derWirksamkeit dieser Sanktion

begründet, die zu einer solch geringen Verfolgungs- und

Verurteilungsquote führt, während sich Union-Busting

und ein Rückgang der betrieblichen Mitbestimmung ver-

stärken.
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Eine demokratische Gesellschaft erfordert direkte Mitbe-

stimmungsmöglichkeiten für Bürger*innen in allen we-

sentlichen Lebensbereichen. Eine Demokratie, die am

Werkstor oder an der Bürotür aufhört, ist nur eine halbe

Demokratie und wird ihrem Anspruch nicht gerecht.

 

Insbesondere der digitale Wandel kann nur gemeinsam

mit denBeschäftigten in deren Interesse gestaltetwerden

underfordert inbesonderemMaßedieBeteiligungderBe-

schäftigten, die dessen Auswirkungen direkt betrifft. Dar-

über hinaus kann die praktizierteMitbestimmung in allen

wesentlichen Lebensbereichenund insbesondere inBerei-

chen ungleicher Machtverhältnisse zu einer größeren Ak-

zeptanz demokratischer Prozesse im Allgemeinen führen.

WerDemokratie inallen Lebensbereichenerlerntund lebt,

kann sie auch besser verstehen. In Zeiten, in denen die De-

mokratie Angriffen ausgesetzt ist, wird sie am besten da-

durch geschützt, indem sie in allen Lebensbereichen fest

verankert wird.

Antrag 19/I/2020

KDV Friedrichshain-Kreuzberg

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Mehr Demokratie in derWirtschaft wagen - Mitbestimmung im Unternehmen sicherstellen und ausbauen!
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Die SPD setzt sich durch Umsetzung der folgenden Maß-

nahmen für die Sicherung und den Ausbau der Unterneh-

mensmitbestimmung ein:

• Montanmitbestimmung als Blaupause: Im Auf-

sichtsrat haben Arbeitgeber*innen- und Arbeitneh-

mer*innenseite gleich viel Mitspracherecht.

• Erweiterung des Mitbestimmungskatalogs: Der ge-

setzliche Mitbestimmungskatalog ist zu erweitern.

Der Aufsichtsrat muss auch bei wirtschaftlichen

Angelegenheiten, der Personalbemessung, der Ma-

nagementvergütung, der Beschäftigungssicherung

und Qualifizierung, neuen Formen der Arbeitsorga-

nisation und der Arbeitsgestaltung mitbestimmen.

Auch bei der Sitzverlagerung oder Schließung von

abhängigen Unternehmen oder Teilen von diesen

muss eineZweidrittelmehrheit desAufsichtsrats zu-

stimmen.

• Schwellenwerte absenken: Die Schwellenwerte für

das Mitbestimmungsgesetz müssen auf 1 000 Be-

schäftigte und für das Drittelbeteiligungsgesetz auf

250 Beschäftigte verringert werden.

• Umgehung der Mitbestimmung verhindern: Ein

Mitbestimmungserstreckungsgesetz stellt die Mit-

bestimmung auch bei Sitzverlagerung und SE-

Umwandlungen sicher.

39



I/2020 Landesparteitag 31.10.2020 Antrag 19/I/2020

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

• Missachtung der Mitbestimmung unter Strafe stel-

len: Die Umgehung derMitbestimmungmuss sank-

tioniert werden. Das schreckt mitbestimmungs-

feindliche Unternehmen ab.

• Spielräume zum Schutz der Mitbestimmung nut-

zen: Spielräume bei der Umsetzung von europäi-

schen Vorgaben müssen auf nationaler Ebene zum

Schutze der Mitbestimmung genutzt werden.

Begründung

Die Demokratie ist nicht nur fundamental für unser po-

litisches System, sondern auch für unsere Wirtschafts-

ordnung. Viele demokratische Elemente in der sozia-

len Marktwirtschaft sind sozialdemokratische Errungen-

schaften. Doch diese Errungenschaftenmüssen verteidigt

und weitergedacht werden. Der Stillstand in der Mitbe-

stimmungspolitikmuss beendetwerden. Es brauchtmehr

demokratische Teilhabe von Arbeitnehmer*innen, nicht

weniger! Die Mitbestimmung von Beschäftigten ist dabei

Kernelement einer nachhaltigen Unternehmensführung

– die ökologische, soziale und ökonomische Langfristig-

keit für alle vor die kurzfristige Maximierung von Profiten

für wenige stellt!

 

Das Leitziel der Unternehmensmitbestimmung muss

sein, dass Arbeitgeber*innen- und Arbeitnehmer*innen-

seite in allen größeren privaten und öffentlichen Un-

ternehmen jeweils gleich viel Mitspracherecht haben.

Dies betrifft insbesondere dieMitsprache im Aufsichtsrat.

Hierfür wollen wir die besonders weit ausgebauten pari-

tätischen Mitbestimmungsregeln aus der Montanindus-

trie auf das Mitbestimmungsgesetz übertragen und da-

mit auf alle größeren Kapitalgesellschaften übertragen.

 

Außerdem muss sichergestellt werden, dass die Mitbe-

stimmung alle wichtigen Bereiche der Unternehmen um-

fasst: wirtschaftliche Angelegenheiten, Personalbemes-

sung, Managementvergütung, Beschäftigungssicherung,

Qualifizierung, neue Formen der Arbeitsorganisation, Ar-

beitsgestaltung und Arbeitszeit. Die Zuständigkeiten des

(mitbestimmten) Aufsichtsrates müssen in einem gesetz-

lich vorgegebenen Katalog zustimmungsbedürftiger Ge-

schäfte geregelt sein. Einer qualifizierten Minderheit im

Aufsichtsrat von einem Drittel seiner Mitglieder sollte zu-

dem möglich sein, den Katalog zustimmungsbedürftiger

Geschäfte zu ergänzen. Außerdem sollte - analog zum

VW-Gesetz - für alle großenKonzerne inDeutschlandbzw.

in der EU gelten: wer Unternehmensteile und abhängige

Unternehmen verlagern oder schließenwill, soll dafür die

Zustimmung einer Zweidrittelmehrheit im paritätisch be-

setzten Aufsichtsrat benötigen.

 

Schließung von Lücken im System der Mitbestimmung in

Deutschland und in Europa

Wir wollen, das Schluss ist mit der Umgehung der Mit-

40



I/2020 Landesparteitag 31.10.2020 Antrag 19/I/2020

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

bestimmung! Durch sogenannte Scheinauslandsgesell-

schaften, also Unternehmen ausländischer Rechtsform

mitVerwaltungssitz oder Zweigniederlassung inDeutsch-

land bzw. deutschen Personengesellschaften mit auslän-

dischem Komplementär, versuchen eine steigende Zahl

von Unternehmen, die deutsche Mitbestimmung zu um-

gehen. Das System der Mitbestimmung darf nicht durch

Rechtsformwahl aushebelbar sein. In allen in Deutsch-

land tätigen Unternehmen muss die Mitbestimmung

unabhängig von der Rechtsform möglich und gesichert

sein. Dies muss insbesondere für Unternehmen mit eu-

ropäischen Rechtsformen oder Rechtsformen aus ande-

ren EU-Mitgliedsstaaten gelten. Durch grenzüberschrei-

tende Sitzverlegung, Verschmelzung oder Spaltung von

Unternehmen in einen anderen EU-Mitgliedstaat sowie

die Nutzung von europäischen Rechtsformen, wie etwa

die Europäische Aktiengesellschaft (SE), kann die Mitbe-

stimmung vermiedenwerden. Daher unterstützenwir die

gewerkschaftliche Forderung nach Einführung eines so-

genannten. Mitbestimmungserstreckungsgesetzes. Auch

dieVerwendungvonStiftungenundPersonengesellschaf-

ten–wie imdeutschenEinzelhandel gängig - darf nicht zu

einer Umgehung der Mitbestimmung führen.

 

Darüber hinaus muss die Mitbestimmung auf europäi-

scher Ebene gestärkt werden. Um die Mitbestimmung

langfristig zu schützen und auszubauen, bedarf es ei-

ner Rahmenrichtlinie für Information, Konsultation und

Unternehmensmitbestimmung auf europäischer Ebene.

Diese soll unter anderem Mindeststandards zur Mitbe-

stimmung in Unternehmen europäischen Rechts (wie

der Europäischen Aktiengesellschaft und der Europäi-

schen Genossenschaft) und bei grenzüberschreitender

Verschmelzung sowie bei allen weiteren aus der An-

wendung europäischen Gesellschaftsrechts resultieren-

den Gesellschaftsformen einführen.

 

Absenkung der Schwellenwerte

Wir wollen die Schwellenwerte für das Erreichen der Drit-

telbeteiligung und für dasMitbestimmungsgesetz absen-

ken. Die Schwellenwerte für das Mitbestimmungsgesetz

sollten auf 1 000 Beschäftigte und für das Drittelbeteili-

gungsgesetz auf 250 Beschäftigte verringert werden. Au-

ßerdemmussbei der BestimmungderUnternehmensgrö-

ßen der Gestaltungs- und Umgehungsspielraum einge-

schränktwerden. Somüssen imDrittelbeteiligungsgesetz

die gleiche Konzernregelung wie im Mitbestimmungsge-

setz gelten, wonach alle Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer einem „herrschenden Unternehmen“ zugerech-

net werden.

 

Missachtung der Mitbestimmung strafbar machen

Die Verhinderung von Mitbestimmung in Unternehmen

muss strafbewährt sein. Es darf nicht sein, dass sichUnter-

nehmen durch eine gesetzwidrige Nichtanwendung des
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Drittelbeteiligungsgesetzes folgenlos den Regeln derMit-

bestimmung entziehen können. Verhindern lässt sich dies

nur mit effektiven Sanktionen. Die Mitbestimmungsver-

meidung ist die Verweigerung eines Unternehmens ge-

genüber seiner gesellschaftlichen und sozialen Verant-

wortung.

 

Eine demokratische Gesellschaft erfordert direkte Mitbe-

stimmungsmöglichkeiten für Bürger*innen in allen we-

sentlichen Lebensbereichen. Eine Demokratie, die am

Werkstor oder an der Bürotür aufhört, ist nur eine halbe

Demokratie und wird ihrem Anspruch nicht gerecht.

 

Darüber hinaus kann die praktizierte Mitbestimmung in

allen wesentlichen Lebensbereichen und insbesondere in

Bereichen ungleicher Machtverhältnisse zu einer größe-

ren Akzeptanz demokratischer Prozesse im Allgemeinen

führen. Wer Demokratie in allen Lebensbereichen erlernt

und lebt, kann sie auch besser verstehen. In Zeiten, in de-

nen die Demokratie Angriffen ausgesetzt ist, wird sie am

besten dadurch geschützt, indem sie in allen Lebensberei-

chen fest verankert wird.

 

Unternehmensmitbestimmung in Deutschland kann

ausgebaut werden

Wir brauchen mehr demokratische Teilhabe von Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmern in Unternehmen. Da-

mit soll die alleinige Orientierung der Unternehmen an

der Profitmaximierung verhindert werden. In Deutsch-

land sorgendasDrittelbeteiligungsgesetz, dasMitbestim-

mungsgesetzunddasMontanmitbestimmungsgesetz für

eine demokratische Teilhabe der Belegschaft und ihrer

Vertreter an unternehmerischen Entscheidungen. In Ka-

pitalgesellschaften mit mehr als 500 Beschäftigten stel-

len die Arbeitnehmer ein Drittel der Sitze im Aufsichtsrat.

In Kapitalgesellschaftenmitmehr als 2 000 Beschäftigten

ist der Aufsichtsrat paritätisch besetzt. Allerdings hat der

Aufsichtsratsvorsitzende, der immer der Anteilseigner*in-

nenseite angehört, eine Doppelstimme. In Unternehmen

der Montanindustrie mit mehr als 1 000 Beschäftigten

herrscht eine echte Parität. Eine von beiden Seiten be-

nanntes „neutrales Mitglied“ kann bei einem Stimmen-

patt den Ausschlag geben. Die Schwellenwerte für das

Erreichen der Drittelbeteiligung und für das Mitbestim-

mungsgesetz sind vor dem Hintergrund steigender Pro-

duktivität nicht mehr zeitgemäß.Wichtig hierbei ist auch

die Zählung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Erst jüngst bestätigte der BGH, dass Leiharbeitnehmerin-

nen und -arbeitnehmer auch im Entleihunternehmen bei

der Anwendung der Schwellenwerte berücksichtigt (mit-

gezählt) werden müssen.

 

Mehr Mitbestimmung verbessert die Lage von

Arbeitnehmenden

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden demnach
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inDeutschlandamwachsendenWohlstand real nicht aus-

reichend beteiligt. Dieser Umstand spiegelt sich auch in

der niedrigen Lohnquote und der – trotz boomenderWirt-

schaft – wachsendem Niedriglohnsektor wider. Mit ur-

sächlich hierfür ist das Shareholder-Value-Prinzip, das ein-

zig und allein das Eigentümerinteresse nach raschen und

hohen Profiten in den Mittelpunkt des unternehmeri-

schenWirtschaftens stellt. Gesetzlich hat dies Ausdruck in

einer Stärkung der Aktionäre gefunden, teilweise zu Las-

ten der im Aufsichtsrat repräsentierten Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmer. EineWeiterentwicklung und Stär-

kung der Mitbestimmung kann dem etwas entgegenset-

zen. Dazu gehört, die Mitbestimmung in zentralen un-

ternehmerischen Entscheidungen zu erweitern. Dies setzt

einen gesetzlich vorgegebenen Katalog zustimmungsbe-

dürftiger Geschäfte voraus, der alleMaßnahmen der stra-

tegischen Ausrichtung des Unternehmens, darunter Be-

triebsschließungen, Standortverlagerungen und Unter-

nehmensverkäufe umfassen sollte. Denn die Praxis zeigt,

dass die Zustimmungskataloge der Aufsichtsräte häufig

zu knapp ausgestaltet sind.

 

Mehr Mitbestimmung hilft dem gesamten Unternehmen

Von mehr Mitbestimmung im Unternehmen profitie-

ren nicht nur die Arbeitnehmerinnen und Arbeiter-

nehmer, sondern das gesamte Unternehmen und da-

mit auch die Eigentümer. So zeigt eine aktuelle Stu-

die der Hans-Böckler-Stiftung (Link: https://www.boeck-

ler.de/pdf/p_study_hbs_424.pdf), dassUnternehmenmit

Mitbestimmung besser durch eine Wirtschaftskrise kom-

men als Unternehmen ohne solche Strukturen. Vor und

in der Wirtschafts- und Finanzkrise haben Belegschafts-

vertretungen immerwieder Alternativkonzepte zu Stand-

ortverlagerungen oderMassenentlassungen eingebracht,

um für die langfristigen Interessen ihres Unternehmens

zu kämpfen. Mitbestimmte Unternehmen investieren in

Krisenzeiten mehr in Forschung und Entwicklung sowie

in das Anlagevermögen, sodass eine Anpassung an ver-

änderte Rahmenbedingungen einfacher gelingen kann.

Ohne dieses Engagement hätte sie die Krise viel stär-

ker getroffen. Daher ist Mitbestimmung zeitgemäßer

denn je. Das ist die Lehre aus der Weltwirtschaftskri-

se. Unternehmensmitbestimmung führt zu ausgewoge-

neren und krisensicheren Entscheidungen. Die europäi-

scheWirtschaft steht auch heute vor fundamentalen Ver-

änderungen durch Digitalisierung und Klimawandel. Die

Transformation vonWirtschaft und Gesellschaft kann nur

gelingen, wenn Beschäftigte mitentscheiden und gestal-

ten können. Dafür bedarf es einer deutlichen Stärkungder

Mitbestimmung auf allen Ebenen.

 

Mitbestimmung erhöht außerdem die Motivation und

Produktivität der Mitarbeiter und trägt wesentlich zum

nachhaltigen, wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen

bei. Jedes ins Ausland verlagerte dritte Großunterneh-
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men und sogar jedes zweite Kleinunternehmen kehrt

nach einiger Zeit nach Deutschland zurück (Hans-Böckler-

Stiftung). Umso wichtiger ist es, die Mitbestimmung bei

wesentlichen unternehmerischen Entscheidungen durch

einen gesetzlich vorgegebenen Katalog zustimmungsbe-

dürftiger Geschäfte zu stärken, der auch Standortverlage-

rungen umfassen sollte.Mitbestimmung ist ein Standort-

vorteil. Die Volkswagen AG lebt das vor. Der größte Au-

tobauer der Welt ist Volkswagen nicht trotz, sondern we-

gen einer starkenMitbestimmung und damit einer recht-

lichenundwirtschaftlichenGleichstellung vonArbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmern geworden.

 

Umgehung der Mitbestimmung wachsendes Problem

Obwohl die Mitbestimmung nachweislich positive Effek-

te für Beschäftigte, Unternehmen und Gesellschaft hat,

gerät sie in Deutschland und Europa unter Druck. Auf-

grund der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtsho-

fes (EuGH) zur völligen Niederlassungsfreiheit, können in

Deutschland ansässige Unternehmen mit einer ausländi-

schen Rechtsform geführt werden. Hierdurch ist es ihnen

möglich, die deutsche Mitbestimmung zu umgehen. Für

die Beschäftigtenheißt das: keine demokratischeTeilhabe

amUnternehmenunddamit keineMitbestimmungsrech-

te. In den letzten Jahren ist der Anteil von Firmen auslän-

discher Rechtsform deutlich gestiegen. Die europäische

Rechtsprechung billigt jedoch den nationalen Gesetzge-

bern einen Spielraum für den Schutz von Arbeitnehmer-

interessen zu, den es zu nutzen gilt. Die Unternehmens-

mitbestimmung muss an die veränderten Rahmenbedin-

gungen, an die Europäisierung und Internationalisierung

der Unternehmen angepasst werden. Die Interessen der

Menschen müssen im Vordergrund eines sozial verant-

wortbaren Wirtschaftens stehen – Stakeholder müssen

Vorrang habe, Nachhaltigkeitmuss vor Kurzfristigkeit ste-

hen.

 

Welches Ausmaß die Mitbestimmungsflucht erreicht hat,

machen Zahlen der Hans-Böckler-Stiftung deutlich. Min-

destens 800 000 Beschäftigte werden durch die bekann-

ten Vermeidungspraktiken und rechtlichen Schlupflöcher

um ihre Mitspracherechte gebracht. So hatten Ende 2015

nur noch 635 Unternehmen einen paritätisch mitbe-

stimmten Aufsichtsrat, wie ihn das deutsche Recht für Ka-

pitalgesellschaften mit mehr als 2000 Beschäftigten vor-

schreibt. Im Jahr 2002 waren es noch 767.

 

Hier wird beispielsweise die europäische Rechteform So-

cietas Europaea (SE) genutzt. Denn die deutschen Schwel-

lenwerte für einen mitbestimmten Aufsichtsrat gelten

nicht für eine SE. Wenn sich ein deutsches Unternehmen

in eine SE umwandelt, wird zunächst in einem Beson-

deren Verhandlungsgremium über die Mitbestimmung

im Aufsichtsrat verhandelt. Sollte es zu keiner Einigung

kommen, greift eine Auffangregelung, die sich am bis-
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herigen Niveau der Mitbestimmung orientiert. Wenn je-

doch noch keine Mitbestimmung existierte, dann kann

die Auffangregelung auch keine Mitbestimmung schüt-

zen, selbst wenn die Anzahl der Beschäftigten nach der

Eintragung der SE massiv zunimmt und die Schwellen-

werteder deutschenMitbestimmungsgesetzeüberschrit-

ten werden. Mit anderen Worten: Ein Zustand ohne oder

mit einer nur geringen Mitbestimmung kann eingefroren

werden, für alle Zeiten. Und daswird von immermehrUn-

ternehmen ausgenutzt. Im Jahr 2016 schätzte die Hans-

Böckler-Stiftung, dass drei Viertel der entstandenen SEs

keinen mitbestimmten Aufsichtsrat haben.

 

Darüber hinaus wird eine kürzlich beschlossene euro-

päische Richtlinie zur grenzüberschreitenden Umwand-

lung, Verschmelzung und Spaltung von Unternehmen

(als Teil des Unternehmensrechtspaketes der EU) weite-

re Möglichkeiten zur Vermeidung der Mitbestimmung

schaffen. Die Richtlinie orientiert sich zwar grundsätz-

lich an den Regelungen zu SE, bietet jedoch keine Lö-

sung für die „Einfrierproblematik“. Zudem enthält sie

die Möglichkeit, eine verhandelte Regelung zur Mitbe-

stimmung durch eine grenzüberschreitende oder inner-

staatliche Folge-Restrukturierung nach einem Bestands-

schutz von vier Jahren völlig abzustreifen. Kurzum: Das

EU-Unternehmensrechtspaket bietet keinen wirksamen

Schutz der Unternehmensmitbestimmung.

 

Ein weiterer Fluchtweg aus der Mitbestimmung führt

über dieWahl einer ausländischen Rechtsform– undwur-

de vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) gebahnt. Dem-

nach fallen Unternehmen, die beispielsweise als nieder-

ländische B.V. auftreten, nicht mehr unter die deutschen

Mitbestimmungsgesetze – selbst dann nicht, wenn sie

den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Deutschland

haben. Ein Beispiel hierfür ist das Modehaus C&A.

 

Und schließlich gibt es auch noch Gesetzeslücken im

deutschen Recht. So ist mit der GmbH & Co. KG eine

der am weitesten verbreitete Rechtsform in Deutschland

vom Drittelbeteiligungsgesetz gänzlich ausgenommen.

Erst bei mehr als 2000 Beschäftigten gelten die Mitbe-

stimmungsregeln auch für diese Unternehmen. Ebenso

existiert im Drittelbeteiligungsgesetz keine Konzernzu-

rechnung: Anders als bei den Vorschriften zur paritäti-

schenMitbestimmung zählen die Beschäftigten vonToch-

tergesellschaften hier nicht mit, wenn es um die Schwel-

lenwerte imMutterkonzern geht – es sei denn, dieTöchter

haben sich in einemBeherrschungsvertragexplizit der Lei-

tungdurch dasMutterunternehmenunterstellt.Was aber

eher selten ist. Konzerne können so einenmitbestimmten

Aufsichtsrat verhindern, auchwenn sie fast 2000Beschäf-

tigte haben.

 

WiemandieMitbestimmungunter Ausnutzung der deut-
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schen Gesetze auch als Großkonzern mit Zehntausenden

Beschäftigten komplett aushebeln kann, machen die Ein-

zelhandelsketten Aldi und Lidl vor. Unter dem Dach von

Familienstiftungen, die vom Mitbestimmungsrecht nicht

erfasst werden, operieren Regionalgesellschaften, die mit

stets weniger als 2000 Arbeitnehmern keinen paritäti-

schen und als GmbH & Co. KG auch keinen drittelbetei-

ligten Aufsichtsrat haben müssen.

 

Über die rechtlichen Vermeidungskonstruktionen hinaus

gibt es hunderte Unternehmen, die gegen das Drittel-

beteiligungsgesetz verstoßen. Obwohl sie eine rechtliche

Verpflichtung haben, einen Aufsichtsrat mit Vertretern

der Beschäftigten zu bilden, geschieht dies nicht. Eine Stu-

die von Prof. Dr Walter Bayer und Thomas Hoffmann be-

legt, dass eineMissachtung des Drittelbeteiligungsgeset-

zes weit verbreitet ist. Daher muss festgestellt werden,

dass durch Gesetzesverstoß mind. 100.000 Arbeitnehmer

um ihre Mitbestimmungsrechte gebracht werden. Hier

helfen nur wirksame Sanktionsmechanismen!

 

Mitbestimmung fördert sozialen Frieden

Der soziale Frieden wird durch die Umgehung der Unter-

nehmensmitbestimmung gefährdet. Studien zeigen hin-

gegen, dass Volkswirtschaften von der Unternehmens-

mitbestimmung profitieren. Unternehmen mit ausge-

dehnter Mitbestimmungweisen eine gerechtere Einkom-

mensverteilung auf, besitzen eine gutewirtschaftlicheAt-

traktivität, verfügen über eine starke Weltmarktposition

und der soziale Frieden ist weitestgehend sichergestellt.

Antrag 20/I/2020

AfA Berlin

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: AH Fraktion, Senat (Konsens)

Berlin-Zulage auch für Beschäftigte in Bezirksverwaltungen

1
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3
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Die sozialdemokratischen Senatorinnen und Senatoren

sowie die Abgeordneten der Berliner SPD-Fraktion wer-

den aufgefordert, sicherzustellen, dass die ab November

2020 geplante Zulage an alle beschäftigten in den Senats-

und Bezirksverwaltungen, Kita- Eigenbetriebe, den nach-

geordneten Einrichtungen sowie Hochschulen und Kul-

tureinrichtungen gezahlt wird.

Begründung

Seit der Einführung der Berlin-Zulage wechseln immer

mehr Beschäftigte von Bezirks- in Landesverwaltungen,

da nicht nur Arbeitsbedingungen, sondern auch Besol-

dung sowie Gehalt dort deutlich besser ist. Um die Ar-

beitsfähigkeit der Bezirke zu gewährleisten ist die Einfüh-

rung der Berlin-Zulage für die dort arbeitenden ein erster

Schritt.
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Antrag 21/I/2020

KDVMarzahn-Hellersdorf

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt durch Beschlusslage (115/II/2019) (Konsens)

Rekommunalisierung der Schulreinigung

1
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Die Reinigung von Schulen soll rekommunalisiert werden

und durch bezirkseigenes Personal in Tagesreinigung er-

folgen. Dazu soll die SenFin in den Haushaltsberatungen

die in Anzahl angemessenen Stellen berücksichtigen und

bei Beschlusslage diese schaffen und besetzen.

Begründung

Schulreinigung ist ein immerwährendes Thema seit der

Privatisierung. In 8 von 12 Bezirkenhat die Initiative „Schu-

le inNot“ derzeit erfolgreich einenEinwohnerantrag indie

BVVen eingebracht bzw. steht davor.

Ein sauberes Lernumfeld ist für diemeistenBerliner*innen

damit verbunden, dass ihr Kind auch mal auf Toilette ge-

hen kann, ohne sich zu ekeln. Viele Schüler*innen verknei-

fen sich mittlerweile den Gang auf die Schultoilette bzw.

trinkenwährend der Schulzeit sowenig, dass sie nicht auf

Toilette müssen.

 

In vielen Schulgebäuden werden die Reinigungsverträge

sehr ungenügend eingehalten, indem Räume nicht gerei-

nigt werden oder die Nassreinigung zu selten vorgenom-

men wird.

 

Das Reinigungspersonal arbeitet meist in Subunterneh-

men unter prekären Arbeitsbedingungen oder sind selbst

Einzelunternehmer mit Familienhilfe.

1

Antrag 22/I/2020

KDV Tempelhof-Schöneberg

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt durch Beschlusslage (115/II/2019) (Konsens)

Reinigung in Bildungseinrichtungen rekommunalisieren
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Der SPDLandesvorstandunddieMitgliederder SPDFrakti-

on imAbgeordnetenhaus vonBerlinwerden aufgefordert,

schnellstmöglich die Reinigung in den Berliner Kinderta-

gesstätten, Schulen und Hochschulen jeweils in Eigenre-

gie mit festangestellten Reinigungskräfte durchzuführen.

Die dafür notwendigen zusätzlichenHaushaltsmittel sind

den jeweiligen Trägern zur Verfügung zu stellen und zu-

künftig dauerhaft im Haushalt einzuplanen.

 

Begründung

Derzeit werden Kindertagesstätten, Schulen und Hoch-

schulenmeistunzureichendgereinigtunddieReinigungs-

kräfte arbeiten unter schlechten Arbeitsbedingungen. Ur-

sache der Probleme sind Preisdumping und Outsourcing.
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Die Reinigungskräfte bekommen viel zu wenig Zeit für ih-

re Arbeit. Teilweise haben sie gerade mal zwei Minuten,

umeinenganzenKlassenraumzu reinigen.Das kannnicht

funktionieren! Bei den Ausschreibungen wird vor allem

nach dem Preis ausgewählt. So bekommt oft der billigs-

te Anbieter den Zuschlag und nicht der, der seine Arbeit-

nehmer*innen fair bezahlt. Die (Wieder-)Übernahme der

Reinigung in Eigenregie kann hier eine Änderung herbei-

führen und für tarifrechtlich abgesicherte Arbeitsverhält-

nisse sorgen.

Mit diesem Antrag soll die Initiative des Bündnisses

„Schule in Not“ unterstützt werden. Entsprechend den

Forderungen aus den Einwohneranträgen sollen ab dem

(Schul-) Jahr 2021/22 schrittweise (mit mindestens 25%

pro Schuljahr) von Fremd- auf Eigenreinigung umgestellt

werden.

Antrag 23/I/2020

AfA Berlin

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt durch Beschlusslage (115/II/2019) (Konsens)

Reinigung in Bildungseinrichtungen rekommunalisieren

1
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Der SPDLandesvorstandunddieMitgliederder SPDFrakti-

on imAbgeordnetenhaus vonBerlinwerden aufgefordert,

die Reinigung in den Berliner Kindertagesstätten, Schu-

len, Hochschulen, Volkshochschulen und bezirkliche Mu-

sikschulen jeweils in Eigenregie mit festangestellten Rei-

nigungskräfte durchzuführen. Die dafür notwendigen zu-

sätzlichen Haushaltsmittel sind den jeweiligen öffentli-

chen Trägern zweckgebunden zur Verfügung zu stellen

und zukünftig dauerhaft im Haushalt einzuplanen.

Begründung

Derzeit werden Kindertagesstätten, Schulen und Hoch-

schulenmeistunzureichendgereinigtunddieReinigungs-

kräfte arbeiten unter schlechten Arbeitsbedingungen. Ur-

sache der Probleme sind Preisdumping und Outsourcing.

Die Reinigungskräfte bekommen viel zu wenig Zeit für ih-

re Arbeit. Teilweise haben sie gerade mal zwei Minuten,

umeinenganzenKlassenraumzu reinigen.Das kannnicht

funktionieren! Bei den Ausschreibungen wird vor allem

nach dem Preis ausgewählt. So bekommt oft der billigs-

te Anbieter den Zuschlag und nicht der, der seine Arbeit-

nehmer*innen fair bezahlt. Die (Wieder-)Übernahme der

Reinigung in Eigenregie kann hier eine Änderung herbei-

führen und für tarifrechtlich abgesicherte Arbeitsverhält-

nisse sorgen.

Mit diesem Antrag soll die Initiative des Bündnisses

„Schule in Not“ unterstützt werden. Entsprechend den

Forderungen aus den Einwohneranträgen sollen ab dem

(Schul-)Jahr 2021/22 schrittweise (mit mindestens 25 %

pro Schuljahr) von Fremd- auf Eigenreinigung umgestellt
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31 werden.

Antrag 24/I/2020

KDV Spandau

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: FA VII - Wirtschaft und Arbeit (Konsens)

Strukturabgabe für die kommunale Strukturentwicklung
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Die SPD-Bundestagsfraktion und die sozialdemokrati-

schen Mitglieder der Bundesregierung werden aufgefor-

dert, eine Strukturabgabe in Höhe von 10% auf jegliche

in Deutschland online gekaufte Produkte einzuführen. Es

muss ein Strukturfonds eingerichtet werden, in den in

gleicher Höhe wie die Einnahmen eingezahlt wird, der

wiederum nach einem transparenten Verteilungsschlüs-

sel deutschlandweit den Kommunen für die Strukturent-

wicklung zur Verfügung gestellt wird.

Begründung

DerOnlinehandelmacht offiziellmittlerweile bundesweit

und branchenübergreifend rund zehn Prozent des Einzel-

handelsumsatzes aus (Stand 2018), wobei seriöse Rechen-

beispiele regelmäßig aufzeigen, dass es genug Anlass gibt

anzunehmen, dass diese Summeaus steuerrechtlichen In-

teressen bewusst kleingerechnet wird und die tatsäch-

lichen Zahlen wohl noch deutlich höher liegen dürften.

Der Anteil des Onlinehandels am gesamtwirtschaftlichen

Umsatz jedenfalls steigt jedes Jahr. Darunter leiden einer-

seits die Kommunen, denen Umsatzsteuern von kleinen

und mittelständischen Unternehmen verloren gehen, so-

wie die Unternehmen selbst, die es sich nicht wie die we-

nigen großen international tätigen Unternehmen leisten

können, einen großen Onlinehandelsplatz einzurichten,

der dann auch über die notwendige Reichweite verfügt,

damit die Unternehmung sich rentiert.

 

Daraus wiederum folgt eine zunehmende und vielerorts

breit beklagte Verwahrlosung von Innenstädten etc. und

damit letztlich ein Niedergang der urbanen Kultur. Dies

wird bereits in vielen deutschen Städten und Gemeinden

sichtbar, imWesten wie im Osten, Norden wie Süden.

 

Eine zusätzliche Umsatzsteuer auf online erworbene Ar-

tikel könnte hier Abhilfe schaffen oder diese Folgen we-

nigstens abmindern. Das dadurch eingenommene zusätz-

liche Geld soll wiederum nicht in den regulären Haushalt

fließen, sondern zweckgebunden für die Strukturentwick-

lung in den Kommunen verwendet werden, um den Ein-

zelhandel vor Ort zu stärken und den lokalen Gemeinsinn

zu verbessern. Innenstädte und Einkaufspassagenmit ge-

nügend Freiraum sindOrte der lokalen Begegnung – einer

Verwahrlosungder InnenstädtenachUS-amerikanischem
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Vorbild und den damit einhergehenden sozialen Folgen

muss dringend Einhalt geboten werden.

Der Raubtierkapitalismus, verstärkt durch die digitale

Transformation in Form des massiv zunehmenden On-

linehandels, schert sich nicht darum, wie die lokale Ein-

zelhandelsinfrastruktur vor Ort aussieht. Im Gegenteil, je

geringer und schlechter das Angebot vor Ort, desto bes-

ser sind die Absatzchancen imOnlinegeschäft. Dabei sind

auch große Onlinehändler Nutznießer lokaler Infrastruk-

tur. Dies sollte sich auch steuerlich entsprechend nieder-

schlagen.

Antrag 25/I/2020

AfA Berlin

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt durch Beschlusslage (28.1/II/2018) (Konsens)

Leistungsgerechte Eingruppierungen auch in den Bezirken
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Die sozialdemokratischen Senatorinnen und Senatoren

sowie die Abgeordneten der Berliner SPD-Fraktion wer-

denaufgefordert, in denBezirksbelegschaftengleiche Ein-

gruppierungsgrundsätze zu erreichen,wie sie auch in Lan-

desbelegschaften angewandt wird. Die Globalzuweisung

ist dementsprechend anzupassen.

Begründung

Durch höhere Eingruppierungen verdienen Beschäftig-

te in Senatsbehörden, die gleiche Tätigkeiten ausführen,

zum Teil bis zu zwei Entgeltgruppen mehr als in Be-

zirksämtern. Um den Herausforderungen der wachsen-

den Stadt gerechtwerden zu könnenmüssen auch die Be-

zirke den Aufwuchs ihrer Belegschaften erreichen. Ohne

gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit ist dies jedoch nicht

erreichbar. Bürgernahe, gut ausgestattete und organisier-

te Verwaltung beginnt in Berlin durch die zweistufige Ver-

waltungsstruktur indenBezirken.UmdieArbeitsfähigkeit

sicherstellen zu können ist es nötig auch hier motiviertes

Personal gewinnen zu können.

Antrag 26/I/2020

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt durch Regierungshandeln (Konsens)

Resolution: Solidarität mit den Streikenden der CFM!
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Die CFM (Charite Facility Management) ist ein Tochterun-

ternehmen der Charite und kümmert sich um Reinigung,

Transport, Sterilisation und Medizintechnik. Kurzum, oh-

ne die CFM geht nichts im Betrieb. Ihre Beschäftigten ha-

ben faire Löhne,UrlaubundWeihnachtsgeld verdient. Seit

Januar 2019 ist die CFMwieder in Landesbesitz, also rück-
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gegliedert. Die zuständigeGewerkschaft ver.di verhandelt

mit der Geschäftsführung die Rückführung. Michael Mül-

ler ist als Wissenschaftssenator der Aufsichtsratsvorsit-

zende der Charite und damit auch an den Rahmenbedin-

gungen für die Rückführung beteiligt. Der zukünftige Lan-

desmindestlohn inBerlin beträgt 12,50e. DasAngebot der

Charite beträgt jedoch gerade einmal 11,50 e und unter-

schreitet damit den Landesmindestlohn. Wir fordern den

Regierenden Bürgermeister dazu auf, sich für die Durch-

setzung des Landesmindestlohns für die CFM einzuset-

zen. Am 11. Februar sind die Kolleg*innen von der CFM in

den zweiten Warnstreik gegangen, bisher ohne Angebot.

Es geht um eine Gleichbehandlung zu den anderen Be-

schäftigten der Charite und darum, dass Menschen von

der wichtigen Arbeit, die sie leisten, gut leben können.

Wir unterstützen ihren Arbeitskampf in Berlin. Weil die

Beschäftigten es wert sind!

Antrag 27/I/2020

KDV Lichtenberg

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt durch Beschlusslage (40/I/2019) (Konsens)

Das Bewerbungsverfahren in allen Berliner Landesbehörden und Landesunternehmen anonymisieren
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Die Bewerbungsverfahren in allen Berliner Landesbehör-

den und Landesunternehmen müssen anonymisiert wer-

den. Das bedeutet, dass Bewerber*innen weder ihren Na-

men, ihr Geschlecht und ihr Geburtsort angeben noch ein

Foto mitsenden dürfen.

Begründung

Vor kurzem wurde in Berlin das Antidiskriminie-

rungsgesetz beschlossen. Das Berliner Landes-

Antidiskriminierungsgesetz ist das erste seiner Art in

Deutschlands und schließt eine Rechtslücke, die gerade

im Bereich des behördlichen Handelns noch besteht.

Sollen Personen Diskriminierungserfahrungen gemacht

haben, können sie dagegen vorgehen. Zwar ist das ein

Meilenstein im Kampf gegen Diskriminierung und Rassis-

mus, allerdings bleibt es den Opfern der Diskriminierung

überlassen, sich gegen Diskriminierung zu schützen.

Vielmehr sollte präventiv gehandelt werden, damit die

Diskriminierung möglichst nicht entsteht.

 

Aus der Forschung wissen wir, dass die meisten Diskrimi-

nierungserfahrungen im Arbeitsbereich stattfinden. Ne-

ben der allgemeinen Diskriminierung den Menschen mit

Migrationsgeschichte gegenüber, sind außerdem ethni-

sche Hierarchien zu beobachten. Zum Beispiel werden

Menschen mit arabisch anmutenden Namen nachweis-

lich häufiger diskriminiert als Menschen mit spanischen

Namen. Auch das Geschlecht und das Äußere tragen dazu

bei, dass Vorannahmen gemacht werden, aufgrund deren
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Menschen nicht nach ihren Leistungen, sondern aufgrund

von rassistischen Vorurteilen bewerten werden. Eine An-

onymisierung der Verfahren würde dazu führen, dass die

Leistungender einzelnenMenschenAufwertung erfahren

und diskriminierende Vorannahmen größtenteils verhin-

dertwerden. Die Anonymisierung der Bewerbungsverfah-

ren ist in Staatenwie Frankreich, Belgien und zumTeil USA

sehr verbreitet und sollte als Best-Practice-Beispiel die-

nen.

Antrag 28/I/2020

KDVMarzahn-Hellersdorf

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt durch Beschlusslage (Konsens)

Abschaffung der berufsständischen Versorgungswerke!
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Gerechtwäre es, wenn die Beiträge von allen Versicherten

gleichermaßen in die gesetzliche Rentenversicherungflie-

ßen würden. In Folge dessen könnten auch die berufstän-

dischen Versorgungswerke abgeschafft werden.  Die Ab-

wahlmöglichkeit der Beiträge für die gesetzliche Renten-

versicherung, während die Beiträge für das jeweilige Ver-

sorgungswerk verpflichtend sind, ist unsolidarisch.

Begründung

Berufsständische Versorgungswerke entwickelten sich in

Deutschland in den 20er Jahren, weil Angehörige der frei-

en Kammerberufe von der Versorgung aus der gesetzli-

chen Rentenversicherung ausgeschlossen wurden. Dazu

gehören heute Ärzte, Apotheker, Architekten, Notare, Pa-

tentanwälte, Rechtsanwälte, Steuerberater beziehungs-

weise Steuerbevollmächtigte, Tierärzte, Wirtschaftsprü-

fer und vereidigte Buchprüfer, Zahnärzte sowie teilweise

Psychologische Psychotherapeuten und Ingenieure.  An-

gehörige der freien Kammerberufe sollten aus Solidarität

und zur Bekämpfung der Altersarmut in die gesetzliche

Rentenversicherung einzahlen.

Antrag 29/I/2020

KDVMarzahn-Hellersdorf

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: FA VII - Wirtschaft und Arbeit (Konsens)

Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze
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Die Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion werden auf-

gefordert, sich für die Abschaffung der Beitragsbemes-

sungsgrenze einzusetzen.

Begründung
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Aktuell werden Sozialversicherungsbeiträge nur bis zu ei-

ner Höchstgrenze prozentual vom Gehalt abgezogen. Ar-

beitgeber und Arbeitnehmer tragen hiervon jeweils ca.

die Hälfte der Beiträge. Im Jahr 2020 liegt die Beitragsbe-

messungsgrenze für die gesetzliche Renten- und Arbeits-

losenversicherung bei 6.900,00e (West) und 6.450,00e

(Ost) im Monat, für die gesetzliche Krankenversicherung

liegt sie bei 4.687,50e. Dies bedeutet, dass alle Arbeit-

nehmer*innen mit einem Gehalt über der Beitragsbe-

messungsgrenze prozentual weniger von ihrem Gehalt

in die Sozialversicherungskassen einzahlen, als Arbeit-

nehmer*innen mit einem geringeren Gehalt. Dies ist im

höchsten Maße ungerecht und unsolidarisch, begünstigt

Besserverdienende und benachteiligt Geringverdienende.

Dies gehört abgeschafft!

Antrag 30/I/2020

KDV Spandau

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Maxigehalt: Absetzbarkeit hoher Managergehälter begrenzen
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Die Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion werden auf-

gefordert, die Absetzbarkeit hoher Managergehälter als

Betriebsausgabe und damit die steuerliche Subvention

hoherManager-gehälter auf eineObergrenze von jährlich

500.000 e zu begrenzen.

Begründung

Die Schere zwischen arm und reich geht in unserer Ge-

sellschaft trotz Regierungsbeteiligung der SPD an vielen

Stellen immer weiter auseinander (Einkommen, Vermö-

gen, Gesundheit, soziale Teilhabe…).

Beim Einkommen gibt es auf der einen Seite denMindest-

lohn inDeutschland (2020beträgt er 9,35e), auf der ande-

ren Seite beträgt das durchschnittliche Jahreseinkommen

eines Vorstandsvorsitzenden eines Dax-Unternehmens

ca. 7,5Mio.e in 2018. Im Schnitt verdient der durchschnitt-

liche Dax-Vorstand mehr als das 50fache des Durch-

schnittseinkommens seiner Angestellten.

Diese Entwicklung kanndurchdie BegrenzungderAbsetz-

barkeit auf eine Obergrenze von 500.000 e pro Mitarbei-

ter und Jahr begrenztwerden.Wird z.B. eineMaschine an-

geschafft, kann diese nur über mehrere Jahre abgeschrie-

ben werden, das Managergehalt aber in voller Höhe so-

fort.

 

Mit der jetzigen Absetzbarkeit haben die Unternehmen

die Möglichkeit, den Gewinn und damit die gewinnab-

hängigen Steuern in voller Höhe der Managergehälter zu

reduzieren. Die individuelle Einkommenssteuer bleibt un-

berührt. Das entspricht im Prinzip einer Steuersubvention
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hoher Gehälter einer Angestelltengruppe, die zwar hohe

Entscheidungsbefugnis undVerantwortung hat, aber per-

sönlich keinerlei unternehmerisches Risiko trägt.

Antrag 31/I/2020

AGMigration und Vielfalt LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme in der Fassung der AK (Konsens)

Schutz des migrantischen Berliner Gewerbes. Gegen die Nutzung des Begriffes der “Clan-Kriminalität”!
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Die sozialdemokratischen Mitglieder des Senats sowie

der Bezirksämter und die sozialdemokratischen Mitglie-

der desAbgeordnetenhausesundderBezirksverordneten-

versammlungenwerden dazu aufgefordert, migrantische

Gewerbe in Berlin zu unterstützen und sie vor Angrif-

fen zu schützen. Dabei muss ein dialogorientierter Ansatz

verfolgt werden, der rechtsstaatlichen Prinzipien und die

Wahrung des respektvollen Umgangs mit den Gewerbe-

treibenden sicherstellt, indem er:

 

• bei Gewerbekontrollen,  konsequent das Verhältnis-

mäßigkeitsprinzip und das Schikaneverbot beach-

tet, sodassdieAusübungdesGewerbesnichtunver-

hältnismäßig erschwert und der Geschäftsbetrieb

nur so gering wie möglich beeinträchtigt wird;

• im Fall der Amtshilfe durch die Polizei bei Gewerbe-

kontrollen sicherstellt, 1) dass die Kund*innendes je-

weiligenGewerbes nur dann kontrolliert und durch-

sucht werden, wenn es einen konkreten Anlass

gibt und notwendig ist, 2) die Anzahl von teilneh-

menden Polizeikräftenweitestmöglich begrenzt so-

wie  unverhältnismäßige Schwerbewaffnung aus-

geschlossen wird, 3) Kund*innen nicht festgehalten

und ohne konkreten Anlass kontrolliert werden und

4) der Geschäftsbetrieb durch das Polizeiaufgebot

nicht unmöglich gemacht oder unverhältnismäßig

erschwert wird;

• davon absieht, Pressevertreter*innen zu Gewerbe-

kontrollen einzuladen;

• Materialien ausarbeitet und aktiv verteilt, die loka-

le Gewerbetreibende mehrsprachig in den Bezirken

über die wichtigsten rechtlichen Regelungen der

Gewerbeordnung aufklärt und mehrsprachig kom-

petente Ansprechpartner*innen benennt;

• Mitarbeiter*innen des Ordnungsamts darin schult,

wieDiskriminierungundRacial Profiling imRahmen

der Ausführung behördlicher Aufgaben verhindert

werden können;

• „Clan-Kriminalität“ als Konzept des Racial Profiling

ersatzlos ablehnt;

• Die statistische Erfassung der “Clan-Kriminalität” in

der jetzigen Form aufgibt und Straftaten grundle-

gend unter Berücksichtigung polizeilich notwendi-

Änderung Überschrift:

 

Schutz des migrantischen Berliner Gewerbes.
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ger Kriterien erfasst

• Gewerbe vor rassistischen, rechtsextremistischen

und antisemitischen Angriffen schützt;

 

Das Ziel ist, dass die migrantischen Gewerbetreibenden

und ihre Kund*innen genauso behandelt werden wie alle

anderen Berliner Gewerbe und dadurch zu einem gleich-

berechtigten Teilhabe und diskriminierungsfreien Klima

beigetragen wird.

Begründung

Mehr als 175 sogenannte Verbund- oder Schwerpunktein-

sätze haben in Neukölln in den Jahren 2018 und 2019

stattgefunden. Das vorgehen wird auch auf andere Berli-

ner Bezirke ausgeweitet. Bei diesen Einsätzenwurden das

Neuköllner Ordnungsamt und andere Behörden bei ihren

Gewerbekontrollen im Rahmen der Amtshilfe von häu-

fig über hundert, teilweisemitMaschinenpistolen schwer

bewaffneten Polizeikräften begleitet.

 

Laut Bezirksamt und Polizei sollen bei diesen Einsätzen

gleichzeitig Gewerbekontrollen durchgeführt und organi-

sierte Kriminalität bekämpftwerden. Das führt dazu, dass

Gewerbeverstöße behandelt werden wie schwere Ver-

brechen. Die Vermischung von gewerblichen Routinekon-

trollen mit strafrechtlichen Maßnahmen, die im Rahmen

der sogenannten Verbunds- oder Schwerpunktseinsätze

passiert, ist rechtsstaatlich problematisch und muss in

Zukunft vermieden werden. Bei Gewerbekontrollen darf

rechtswidriges Handeln nicht unterstellt werden – son-

dern die Rechtmäßigkeit der Ausübung des Gewerbes soll

kontrolliert werden. Bei begründetem Verdacht auf Straf-

taten kann die Polizei eigenständig tätig werden, sodass

nicht wie derzeit Gewerbekontrollen als Vorwand für Po-

lizeirazzien instrumentalisiert werden müssen.

 

Die rabiaten Einsätze schaden demmigrantischenGewer-

be durch massive Rufschädigung und Umsatzeinbußen.

Und sie sind teuer: Über 46.000 Polizeistunden wurden

schätzungsweise in Berlin für die Kontrollen aufgewen-

det, was geschätzte Kosten vonmindestens 2.300.000,-e

verursacht. Im Verhältnis zu Umfang und Kosten sind die

Ergebnisse der Einsätze, die angeblich kriminelle Struk-

turen oder „Clan-Kriminalität“ bekämpfen sollen, gering.

Aber die Erfahrungen von willkürlichen Schließungen,

dem gewaltsamen Eindringen von Hundertschaften in

Geschäftslokale, dem stundenlangen Festhalten von un-

beteiligten Gästen und Massenkontrollen untergraben

das Vertrauen der Neuköllner*innen in die Arbeit des

Bezirksämter, des Senates und der Polizei. Dass häufig

auch die Presse bei den Kontrollen dabei ist und Polizis-

ten mit Maschinenpistolen fotografiert, schafft ein Kli-

ma der Angst. So entsteht das Bild, dass ganze Bevölke-

rungsgruppen und Gewerbezweige kriminell seien. Der

AnschlagvonHanauzeigt,wie eine solcheDämonisierung
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bestimmte Orte und Gruppen zu potenziellen Zielen von

rechtemTerrormacht. Die Polizei kannbereits ohneGrund

Kontrollen und Durchsuchungen an sogenannten „krimi-

nalitätsbelastete Orten“ wie z.B. dem Hermannplatz bis

hin zum S-Bahnhof Neukölln durchführen. Weitere Kon-

trollen müssen deshalb umso mehr verhältnismäßig, fair

und verantwortungsvoll sein.

 

Mit den willkürlichen Kontrollen werden nicht nur vie-

le Geschäfte kaputt gemacht, sondern im Rahmen der

„Clan“-Debatte Menschen, die mit Kriminalität nichts zu

tun haben, die einen falschenNamen tragen, oder die ein-

fach nur als arabisch, türkisch, kurdisch oder migrantisch

gelesen werden, unter Generalverdacht gestellt. Das mi-

grantische Gewerbe wird außerdem durch die Razzien

verdrängt und Berlin weiter gentrifiziert.

 

Daher zeigen wir uns solidarisch mit den migranti-

schen Gewerbetreibenden in Berlin und unterstützen den

Einwohner*innen-Antrag der Initiative ‚Kein Generalver-

dacht!‘

Antrag 32/I/2020

AfA Berlin

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Transformation als Frage der Gerechtigkeit
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Industriepolitik ist ein Schwerpunkt der Berliner SPD. Die

Transformationdieser aktiv gestaltend zubegleiten ist ein

wichtiges Anliegen der AfA, wozu sowohl eine generel-

le Positionierung als auch konkrete wirtschaftsdemokra-

tische Maßnahmen hilfreich sind. Denn bei der Gestal-

tung einer sozial-ökologischenTransformation der Gesell-

schaft muss die Sozialdemokratie eine Schlüsselrolle ein-

nehmen.Nur ihr kannes inaller KonsequenzGelingen, un-

terschiedliche Interessen zu vereinbaren – unter anderem

deshalb, da sie allen Unkenrufen zum Trotz DIE Partei der

Arbeitnehmerinnen undArbeitnehmer ist. Dies verstehen

wir als Auftrag, uns intensivmit einer sozial-ökologischen

Transformation zu beschäftigen.

 

Wichtig aus sozialdemokratischer Perspektive ist es dabei,

sich zu vergegenwärtigen, dass die Klimadebatte (auch)

Ergebnis ungleicher Machtverhältnisse ist.

 

Zwar wird bei der Lösung ökologischer Probleme häufig

ein „gemeinsames Interesse“ aller Bürgerinnen und Bür-

gerunterstellt –dies klammert jedochaus, dass bestehen-

de Herrschafts- und Besitz- und Vermögensverhältnisse

zum Teil völlig unterschiedliche Interessenlagen entwi-

ckelt haben können. Auch hierbei wird zuweilen versucht

(sowohl von Klimaschützern als auch von Klimaleugnern),
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„das Vernünftige“ und „das Richtige“ dem „Unvernünfti-

gen“ und „Falschen“ gegenüberzustellen – und die Beant-

wortung elementarerTransformationsfragen so zu entpo-

litisieren. Wir müssen und wollen uns jedoch immer die

Frage stellen – was nützt wem? Das ist für uns eine Frage

der Gerechtigkeit.

 

Dabei geht es für uns natürlich auch um ökologische Ge-

rechtigkeit. Die globalen Umweltveränderungen führen

bereits aktuell zu einer deutlichen Verschärfung von Ver-

teilungskonflikten. Das emissionsintensive Verhalten der

einen untergräbt zunehmend die Existenzrechte anderer.

Wichtige sozial-ökologische Dimensionen betreffen die

gerechte Verteilung der negativen Umweltauswirkungen

wie Arbeitsbedingungen, Lärm oder Verschmutzung, die

Aufteilung der Kosten für Klimapolitik und die Verteilung

der Erwerbsarbeitszeit. Es besteht eine notwendige aber

noch unterbelichtete Verbindung von klima- und umwelt-

politischen Fragen mit jenen der Verteilung von Einkom-

men und Vermögen, aber auch von gesellschaftspolit-

scher Macht und der ungleich verteilten Einfluss- und Ge-

staltungsmöglichkeiten.

Es bedarf einer politischen Debatte darüber, wie ökologi-

sche Gerechtigkeit in konkrete Praxis umgesetzt werden

kann. Wichtig ist für uns, die Transformation nachhaltig

umzusetzen. Es bedarf jetzt einem langen Atem, die auf-

geworfenen Themen weiter zu verfolgen und nachhaltig

umzusetzen.

 

Mehr (Wirtschafts-)Demokratie in der Transformation

wagen

Aktuelle Debatten über Transformation finden häufig auf

einer makro- oder mikro-politischen Ebene statt. Entwe-

der die große Politik, Deutschland, Europa oder gleich die

ganzeWeltwird in denBlick genommen, oder aber eswird

sich auf die individuelle Ebene fokussiert. Was kann der

EinzelnegegendenKlimawandel tun?Dabeiwerden Flug-

verbote oder Verzicht auf Fleisch und Plastiktüten disku-

tiert. Die Herausforderungen vor denen wir stehen sind

jedoch nicht individuell zu lösen. Dies ist einerseits eine

unangemessene Überforderung des Einzelnen und geht

gleichzeitig nicht auf die unterschiedlichenVoraussetzun-

gen ein, die Menschen als ökologische Alternative über-

haupt zur Verfügung stehen.

 

Die Zwischen-Ebene der Verbände wird dabei jedoch au-

ßerAcht gelassen.Wennallerdings eineglaubhafte sozial-

ökologischen Transformation gelingen soll, müssen auch

Verbände wie Parteien und Gewerkschaften dabei eine

wichtige Rolle einnehmen. Gerade die SPD vertritt dabei

ein spezifisches Interesse: dass der ArbeitnehmerInnen,

dass sich nicht zuletzt aufgrund von Macht, Einfluss und

Vermögen von der Gruppe der Kapitalisten unterscheidet.

 

Dabei brauchen wir mehr Mitbestimmungsrecht im
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Klima- und Umweltschutz. Betriebsräte, Vertrauensleute

und Aufsichtsräte haben häufig die beste Kenntnis dar-

über,wie ihrUnternehmenaufgestellt ist, undanwelchen

Stellen Umwelt- und Klimaschutz noch besser umzuset-

zenwäre. Bereits jetzt vereinbarenArbeitnehmervertrete-

rInnenweit über ihre gesetzlich festgeschriebenenAufga-

ben hinaus Vereinbarungen zu Umwelt- und Klimaschutz

– weil die Arbeiterbewegung immer schon eine Bewe-

gung zum besseren Leben für alle Menschen war. Damit

sie hier noch besser eingreifen können, fordern wir, die

Mitbestimmungsrechte im Umweltschutz deutlich aus-

zuweiten und den Klimaschutz mitaufzunehmen.

 

Dies gilt auch für FragenderWirtschaftsdemokratie. Denn

wir müssen uns natürlich auch die Frage stellen, wie ge-

nau die an uns gestellten Anforderungen umgesetzt wer-

den sollen, unter den aktuellen Machtverhältnissen zwi-

schen Wirtschaft, Politik und Demokratie. Zumal unter

wie neuerdings prognostiziertenniedrigerenWachstums-

raten und somit geringeren Verteilungsspielräumen.Wol-

lenwir die entscheidenden ökologischen Fragen –wie z.B.

was darf weiterwachsen, weil es zum Gemeinwohl bei-

trägt, was muss rückgebaut werden, weil es ökologisch

und sozial abträglich ist, und vorallem: wer zahlt für den

Wandel –wirklichweiter demungezügelten Kapitalismus

überlassen?

 

Wir brauchen dafür mehr Wirtschaftsdemokratie. Dafür

sind aktuelle Forderungen nach der Senkung der Schwel-

lenwerte für Parität im Aufsichtsrat auf 1.000 Beschäftig-

te ein wichtiger Schritt. Wir müssen jedoch einen Schritt

weiter gehen. Die ArbeitnehmerInnenbank braucht echte

Mitentscheidungsmöglichkeit – ohne die ständige Mög-

lichkeit vom Vorsitzenden der Kapitalseite überstimmt

werden zu können. Diese Gremien müssten dann auch

über die zentralen Unternehmensfragen wie Finanzie-

rung, Investitionen, Gewinnverwendung oder Standort-

verlagerungen entscheiden. Dafür soll nach dem Vorbild

der Montan-Mitbestimmung eine „neutrale Person“ in

das Mitbestimmungsgesetz übernommen werden.

 

Studien der Hans-Böckler-Stiftung zeigen, dass gute Mit-

bestimmung in Aufsichtsräten direkte, positive Auswir-

kungen auf die Corporate Social Responsibility (CSR) der

Unternehmen hat. DieWissenschaftler konnten nachwei-

sen: Je besser die Unternehmensmitbestimmung, desto

höher also spezifische Ziele für CSRwie z.B. die Emissions-

reduktion (Scholz & Vitols, 2018). Dies zeigt: Mitbestim-

mung ist gut für´s Klima.
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Antrag 33/I/2020

KDV Lichtenberg

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: FA VII - Wirtschaft und Arbeit (Konsens)

Mindeststandards für Vergütungen und soziale Absicherung von Solo-Selbständigen einführen
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Zur Verbesserung der Situation von Solo-Selbständigen

sollen folgende Maßnahmen ergriffen werden:

 

1. Neben der Krankenversicherungspflicht soll die Ver-

sicherungspflicht in der Rentenversicherung einge-

führt werden. Dazu sollen nach Branchen Kassen

nach dem Modell der Künstlersozialkassen einge-

richtet werden, in die Auftraggeber und Selbständi-

ge paritätisch einzahlen.

2. Auftraggeber der öffentlichen Hand, der Kommu-

nen und des Bundes sollen die Honorare an die

gesetzlichen Mindestlöhne unter Berücksichtigung

der unternehmerischen Spezifika der Selbständigen

anpassen und entsprechende Vergaberegeln ein-

führen.

3. Scheinselbständigkeit ist durch die Versicherungs-

träger verschärft zu prüfen und zu bekämpfen.

4. Gründung eines Fonds zur Abfederung von Härte,

wie derzeit die Corona-Krise.

Begründung

Da Solo-Selbständige Unternehmerrisiko und Unterneh-

merinitiative tragen, widerspricht die Einführung allge-

meiner Mindesthonorare den Vorschriften der Vertrags-

freiheit im Geschäftsverkehr. Für Mindestvergütungen

sollte daher die öffentliche Hand vorangehen. Gleichzei-

tig sollten die demGesetzgeber zur Verfügung stehenden

Möglichkeiten wieder stärker ausgeschöpft werden, um

scheinselbständige Vertragsverhältnisse der Sozialversi-

cherungspflicht zu unterwerfen.

DasModell der Künstlersozialkassenhat sichbewährt und

könnte ein Beispiel für andere Branchen bilden

Antrag 34/I/2020

KDV Friedrichshain-Kreuzberg

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Schufa-Einträge verbieten bei Corona-Hilfen für Selbstständige über Hartz IV
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7

Die SPD in Bund und Ländern setzt sich dafür ein, dass

Selbstständige bei Auskunfteien (wie z.B. Schufa) in Zu-

sammenhang mit Corona-Hilfen nicht schlechter bewer-

tet werden dürfen.

Begründung

Die Entscheidung der Bundesregierung, Corona-Hilfen für
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(Solo-) Selbstständige über die Jobcenter und damit oft

mit Hartz IV abzuwickeln, kann leicht zur Benachteiligung

der Betroffenen durch Auskunfteien, Banken und Versi-

cherungen führen.

 

Quelle – privatgeld.com

https://www.privatgeld.com/auswirkungen-von-

arbeitslosigkeit-oder-hartz-iv-auf-die-schufa/2

Auswirkungen von Arbeitslosigkeit oder Hartz IV auf die

Schufa

Rein theoretisch darf sich eine bestehende Arbeitslosig-

keit oder der Bezug von Hartz IV nicht auf die Schufa

auswirken, da diese Daten nicht gespeichert werden. Al-

lerdings zeigt sich anhand der Einflussfaktoren für das

Scoring-Verfahren, dass diese Daten eben doch gespei-

chert werden. In der reinen Schufa Auskunft gibt es also

keine Auswirkungen, im Scoring-Wert dagegen schon.

 

Quelle:  Schufa

Warum legt die SCHUFA ihre Scoreformel nicht offen?

Unser Scoreverfahren ist transparenter, als viele den-

ken: Die für die SCHUFA zuständige Aufsichtsbehörde

hat unser Scoreverfahren geprüft und befand sie für da-

tenschutzrechtlich zulässig. Wir sind auch die einzige

Auskunftei in Deutschland, die ihr Scoreverfahren nicht

nur der für uns zuständigen Aufsichtsbehörde, sondern

2010 auch dem Bundesdatenschutzbeauftragten und den

Datenschutzbeauftragten aller Bundesländer offengelegt

hat.

Kontrolle und Sicherheit für das SCHUFA-Scoreverfahren

Die für die SCHUFA zuständige Aufsichtsbehörde hat un-

sere Scoreverfahren geprüft und befand sie für daten-

schutzrechtlich zuverlässig. Wir sind zudem die einzige

Auskunftei in Deutschland, die ihr Verfahren zur Bonitäts-

ermittlung nicht nur der für uns zuständigen Aufsichtsbe-

hörde, sondern 2010 auch demBundesdatenschutzbeauf-

tragten und den Datenschutzbeauftragten aller Bundes-

länder offen gelegt hat.

Die SCHUFA-Scoreverfahren werden zudem von Universi-

tätenundunabhängigenFachinstitutenüberprüftund für

aussagekräftig befunden. Darüber hinaus werden die von

Kreditinstituten genutzten Verfahren dort regelmäßig

von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-aufsicht

(BaFin) auf ihre Aussagefähigkeit hin geprüft.

Scoreverfahren: Bundesgerichtshof bestätigt

schützenswertes Geschäftsgeheimnis

Immerwiederwird gefordert, dass Auskunfteien ihre kon-

kreten Berechnungsmethoden der breiten Öffentlichkeit

gegenüber transparent darlegen. Der Bundesgerichtshof

(BGH) in Karlsruhe hat Anfang 2014 dazu festgestellt, dass

es sich bei Scoreverfahren um schützenswerte Geschäfts-

geheimnisse handelt. Zu den als Geschäftsgeheimnis ge-

schützten Inhalten zählen demnach die allgemeinen Re-

chengrößen,wie etwa statistischeWerte, die Gewichtung

einzelner Berechnungselemente bei der Ermittlung des
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Wahrscheinlichkeitswertes und die Bildung etwaiger Ver-

gleichsgruppen als Grundlage von Scorekarten.

Gute Gründe zum Schutz von Scoreverfahren

Öffentlich bekannte Scoreverfahren bergen die Gefahr,

das Verfahren zumanipulieren, um Scorewerte zu verbes-

sern – unabhängig davon, ob sich die tatsächliche Kredit-

würdigkeit verbessert, wie auch eine Studie von Prof. Ákos

Róna-Tas und Dr. Stefanie Hiß zeigt. Die Studie finden Sie

im Bereich Studien & Publikationen unter „Weitere Studi-

en“ zum Download.

Nach dieser Studie besteht ein Zusammenhang zwi-

schen öffentlich bekannten Scoreverfahren und der US-

Immobilienkrise, bei der sich US-Bürger massiv mit Kredi-

ten überschuldeten. Anders als in Deutschland gibt es in

den USA unzählige Internetseiten, die erläutern, wie der

eigene Score verbessert werden kann. Die Seiten bieten

Scoresimulationen an, bei denen Verbraucher „Was-wäre-

wenn“-Szenarien durchspielen können, um herauszufin-

den, welche Faktoren ihren Scorewert beeinflussen kön-

nen – ohne tatsächlich ihre Bonität zu verändern.

2https://www.privatgeld.com/auswirkungen-von-arbeitslosigkeit-oder-hartz-iv-auf-die-schufa/

Antrag 35/I/2020

Abt. 11/05 (Lichtenberg)

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Staatliche Teilbeteiligung als Antwort auf Corona - um einen nachhaltigen Strukturwandel zu gestalten, für mehr soziale

Gerechtigkeit und als Teil einer europäischen Strategie

1
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Die sozialdemokratischen Mitglieder der Bundesregie-

rung und dieMitglieder der SPD-Bundestagsfraktionwer-

den aufgefordert, angesichts der Situation der Unter-

nehmen in Deutschland in der sich abzeichnenden Wirt-

schaftskrise schnell zu handeln. An großenUnternehmen,

für die eine weitere Kreditgewährung nicht ausreicht und

die daher um staatliche Hilfe bitten, soll der Bund Teil-

Beteiligungen erwerben.Hierbei sind allerdings zuvor ver-

einbarte Kriterien zu befolgen und damit eine dringend

benötigteWirtschaftstransformation zu beschleunigen.

 

Der Bund und seine Sondervermögen waren 2017 bereits

unmittelbar an 109 Unternehmen und mittelbar an 444

Unternehmen mit einem Anteil von mehr als 25 % und je

einem Nennkapital von über 50.000e beteiligt. Das Port-

folio der Beteiligungen des Bundes an Unternehmen um-

fasst neben börsennotierten Unternehmen wie der Deut-

schen Telekom AG und der Deutschen Post AG auch Flug-

hafengesellschaften oder die Deutsche Bahn AG, bis hin

zu kulturellen Einrichtungen und wissenschaftlichen For-

schungsinstituten. Der Bundbeansprucht schon jetzt eine

„aktive Beteiligungsführung“, die Aspekte wie Geschlech-

tergerechtigkeit und die Qualität der Arbeitsverhältnisse,
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aber auch den schonenden Umgang mit natürlichen Res-

sourcen (Deutscher Nachhaltigkeitskodex) beinhaltet.

 

Die Aufgaben des Bundes sollen jetzt zusätzlich umfas-

sen:

1. die Überlebensfähigkeit der unterstützten Unter-

nehmenzugarantierenundZahlungsunfähigkeit zu

vermeiden, dabei ist jedoch die Ausschüttung von

Gewinnen oder Dividenden sowie die Auszahlung

von Boni nicht gestattet

2. den Erhalt von Arbeit und die Verhinderung von

Massenarbeitslosigkeit in Schwerpunktregionen

(insbesondere von monostrukturierten Regionen)

3. die Stärkung der Tarifbindung und den Ausbau von

Flächentarifverträgen sowie die Einführung von be-

trieblicher Mitbestimmung, wo sie noch nicht be-

steht

4. eine strukturelle Hilfe bei nachhaltiger Ausrichtung

der Unternehmen zur Stärkung derWettbewerbsfä-

higkeit im Sinne der Agenda 2030

5. eine enge Verzahnung von Bund und Ländern bei

Lösungsansätzen und damit die Stärkung födera-

ler Kompetenzen bei der regionalen Gestaltung der

ökonomischen Rahmenbedingungen

6. das Zurückdrängen von Shareholder-Value-

Interessen zugunsten einer auf die Interessen

der gesellschaftlichen Bedürfnisse ausgerichte-

ten Unternehmens- und Produktstruktur, daher

darf die Entscheidungsgewalt nicht allein bei der

Unternehmensgeschäftsführung liegen

7. die Unternehmen dabei zu unterstützen, Maßnah-

men zu entwickeln, die jede Diskriminierung von

Arbeitnehmenden aus rassistischen Gründen oder

wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts,

der Religion oder Weltanschauung, einer Behinde-

rung, des Alters, der sexuellen Identität oder des so-

zialen Status wirksam verhindert (vergleiche AGG)

 

Begründung

Durch die Pandemie und die sich abzeichnenden tiefgrei-

fenden Folgen für die globale Weltwirtschaft ist ein öko-

nomischer Kollaps denkbar – tausendeUnternehmenund

Behörden könnten massive Zahlungsprobleme bekom-

men. Der Bundmuss dabei einewesentliche Rolle spielen,

den Systemeinbruch zu verhindern. Gleichzeitig ist davon

auszugehen, dass sich die Wirtschaftsordnung auf Dau-

er verändern wird, nein, sogar muss. Der Bund muss al-

so zusätzlich einen Strukturwandel verwalten. Er hat au-

ßerdem die Pflicht, diesen Wandel im Sinne der Agenda

2030 zu gestalten. Die Agenda schafft die Grundlage da-

für, weltweiten wirtschaftlichen Fortschritt im Einklang

mit sozialer Gerechtigkeit und im Rahmen der ökologi-

schen Grenzen der Erde zu gestalten. Das bedeutet kon-

kret, dass die unterstützten Unternehmen hinsichtlich ih-
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rer sozialenundökologischenVerpflichtungen, die ausder

Agenda folgen, überprüft werden müssen und auch die

Produkte oder Dienstleistung hinsichtlich ihrer Zukunfts-

fähigkeit bewertet werden.

 

Wirtschaftspolitische Glaubenssätze werden durch die

Realität momentan infrage gestellt. Seit den 1980er Jah-

ren herrscht das neoliberale Paradigma vor, die unterneh-

merische Verantwortung des Staates soweit wie möglich

zurückzufahren. Als Beispiele sind hier die Deutsche Post,

Lufthansa, die Deutsche Bahn oder die Deutsche Telekom

zu nennen. Doch jetzt erscheint der Einstieg in eine an-

dereWirtschaftsordnung auf einmal denkbar. Dass staat-

liche Unterstützung in der Krise, wenn Milliarden in die

Wirtschaft gepumpt werden, auch einen Gegenwert er-

hält, zum Beispiel eine Beteiligung an Vermögenswerten,

ist daher gerecht. Dies zeichnet sich insbesondere vor dem

Hintergrund der immer einseitigeren Verteilung von Ver-

mögen ab, was nachweislich zur fortschreitenden Spal-

tung der Gesellschaft beiträgt.

 

Der Bund kann in diesem Sinne Antreiber eines nachhal-

tigen Strukturwandels sein, den so viele jungeMenschen,

aber auch Vertreter*innen der Wissenschaft im Rahmen

der Klimastreik-Bewegung so eindringlich fordern.

 

Er kann die wirtschaftspolitischen Weichenstellungen

vornehmen, um der sozialen Ungleichheit entgegenzu-

wirken, die sich in den letzten Jahrzehnten verschärft

hat, indem er bei der Unterstützung der Unternehmen

auch die steigenden Anforderungen der Informations-

und Dienstleistungsgesellschaft sowie der Globalisierung

angemessen berücksichtigt.

 

Wenn die großen Unternehmen wieder „too big to fail“

sind und durch die staatliche Unterstützung ihren Wett-

bewerbsvorsprung noch ausbauen können, ruft das zu

Recht das Bundeskartellamt aber auch die europäischen

Wettbewerbsbehörden auf den Plan. Es ist also wich-

tig, frühzeitig gemeinsame Indikatoren zu entwickeln, die

von denWettbewerbshüter*innen akzeptiert werden und

im besten Fall auch europaweit Nachahmer*innen finden

können.

 

Am Beispiel der französisch-niederländischen Fluggesell-

schaft Air France KLMwird deutlich, was im Falle der Luft-

hansa nicht gelungen ist: Dort hat die französische Regie-

rung bereits ein Paket geschnürt, das aus 4 Milliarden Eu-

ro weitgehend staatlich garantierten Bankdarlehen und 3

Milliarden Euro Darlehen direkt vom Staat besteht, woran

jedoch ein klares Ziel geknüpft ist: Das Ziel von Air Fran-

ce muss es nun sein, die Airline zu werden, die den Schutz

des Planeten am nachhaltigsten garantiert. Zum Beispiel

darf überall dort, wo die Bahn eine Strecke in zweieinhalb

Stunden schafft und die Air France in rund einer Stunde
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geflogen wäre, das Flugzeug nicht mehr das Verkehrsmit-

tel der Wahl sein. Außerdem soll Air France seine CO2-

Emissionen auf Lang- und Mittelstrecken bis 2030 um 50

Prozent pro Passagier und Kilometer reduzieren; auf in-

nerfranzösischen Flügen sogar schon bis 2024. Bis 2025

sollen mindestens zwei Prozent des Treibstoffs aus einer

klimaneutralen Quelle kommen.

Antrag 36/I/2020

KDV Neukölln

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Clubkultur schützen - Freiräume erhalten
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Umdie Berliner Clubkultur langfristig zu erhalten, fordern

wir:

 

• die Festsetzung und Sicherung von landeseige-

nen Standorten zukünftiger clubkultureller Nut-

zung und bis dahin Bestandsschutz für bestehende

Clubs auf landeseigenen Standorten.

• die Anerkennung von Clubs als kulturelle Einrich-

tungen. Sie sind rechtlich Konzertsälen, Opern,

Theatern und Programmkinos als Kultureinrichtun-

gengleichzustellen. Dies ist auch in denBebauungs-

plänen zu berücksichtigen.

• Clubs, welche kulturelle und künstlerische Zwecke

verfolgen, werden in der Baunutzungsverordnung

als Anlagen für kulturelle und soziale Zwecke be-

handelt und nicht als Vergnügungsstätten.

• Die Schaffung von Kulturschutzgebieten. Kultur-

schutz soll als Teil der Erhaltungsordnung (§172 Bau-

GB) eingeführt werden. Eine neue Baugebietskate-

gorie „Kulturgebiet“ soll eingeführt werden, um be-

stehende Clubs vor Verdrängung zu schützen und

die Ansiedlung neuer Clubs auch in Innenstädten zu

ermöglichen.

• die Clusterung innerstädtischer Alternativen für be-

drohte Standorte. Dabei ist die Vermietung lan-

deseigener und bundeseigener Liegenschaften an

Clubs zu prüfen.

• Die Erhebung von Potenzialstudien in allen Bezir-

ken, um geeignete Flächen für neue Clubs und Kul-

turgebiete zu identifizieren.

• die Einrichtung einer Clearingstelle, die Nutzungs-

konflikte lösen und mögliche Umnutzungen und

Umsiedlungen von Clubs ermöglichen soll.

• die finanzielle Unterstützung von Clubs, um Maß-

nahmen zur Verbesserung des Lärmschutzes und

damit der Stadtverträglichkeit zu ermöglichen.

• Einbettung in eine ganzheitliche Strategie zum Er-

halt und der Förderung der Berliner Kreativwirt-

schaft insgesamt
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Begründung

Die Berliner Clubkultur ist über Jahrzehnte historisch ge-

wachsen und einem kontinuierlichen Wandel unterwor-

fen. Bislang gehörte die Neugründung, der Umzug aber

auch die Schließung dieser kulturellen Orte zum Ge-

schäftsmodell in den Freiräumen Berlins. Im Zuge der Ver-

dichtungder Stadt seit denNeunzigerjahrenerfolgteauch

eine allmähliche Umsiedlung der Berliner Clubs weg aus

den Kiezstrukturen der Wohngebiete hinein in Gewerbe-

gebiete und Bahnareale. Heutzutage ist ein Großteil der

Berliner Clubkultur im Spreeraum sowie entlang der östli-

chen Stadt- und Ringbahn konzentriert.

 

Doch auch diese brachliegenden oder wenig genutzten

Areale geraten zunehmend in den Fokus der Stadtent-

wicklung und von Investor*innen. Berlin benötigt viele

der bisher wenig genutzten Flächen, umWohnraum und

Arbeitsplätze für eine wachsende Bevölkerung zu schaf-

fen. Damit stehen wir als Stadtgesellschaft vor der zu-

nehmend schwierigen Frage: „Wie können dasWachstum

der Stadt und der Erhalt der Clubkultur in Einklang ge-

bracht werden?“ Problematisch ist dabei mittlerweile vor

allem der Mangel an Freiräumen. Wenn heute ein Club

verdrängt wird, dann findet sich häufig kein Ersatzstand-

ort mehr. Dasselbe Problem hat längst auch andere Berei-

che der Kreativwirtschaft erfasst. Für Clubs ist besonders

problematisch, dass sie einerseits einen innerstädtischen

Standort mit guter Verkehrsanbindung benötigen aber

andererseits wegen Lärmemissionen Abstand zu Wohn-

bebauung brauchen. Darüber können Nachtclubs häufig

nur begrenzte Umsätze erwirtschaften und sind ange-

sichts der hohenGewerbemieten nicht in der Lage, die be-

nötigten großen Flächen anzumieten. Zu einer zusätzli-

chen Prekarisierung tragen kurzfristig kündbare und nur

auf Zwischennutzung ausgelegte Mietverhältnisse bei.

 

Die Verdrängung der Clubs ist auch für die Breite der Berli-

nerWirtschaft eine große Gefahr. Bis heute kommenMil-

lionenTourist*innen nicht nurwegen der Hochkultur, son-

dern auchwegen der Clubkultur nach Berlin. Tausende Ar-

beitsplätze hängen direkt oder indirekt von den Berliner

Clubs ab. Ebenso hervorzuheben sind die identitätsstif-

tende Bedeutung der Clubkultur für Berlin sowie die Be-

deutung als Standortfaktor.

Antrag 37/I/2020

QueerSozis (Schwusos) LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt bei Annahme 36/I/2020 (Konsens)

Erhalt von Clubkultur undOrten der Vielfalt und Toleranz in der Innenstadt – umgehend Schaffung einer Koordinierungsstelle

für die Clublandschaft in Berlin
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Die sozialdemokratischen Mitglieder des Abgeordneten-

hauses und die SPD-Mitglieder im Senat von Berlin setzen

sichdafür ein, noch inder aktuellen Legislaturperiode eine

Koordinierungsstelle für die Clublandschaft in Berlin ein-

zurichten.Diese Stelle soll als Ansprechpartner, Frühwarn-

system und Vermittler zwischen Hauptverwaltungen, Be-

zirksämtern und den Clubs dienen.

Begründung

Die Berliner Clublandschaft musste sich in den vergan-

genen Jahren aufgrund nicht verlängerter Mietverträge

oder nicht bezahlbarer Mieterhöhungen von einigen „In-

stitutionen des Nachtlebens“ verabschieden. Hierzu zäh-

len das historische Knaack, der Bassy Club, das White

Trash, das Chalet und der Arena Club. Die Zukunft des Sa-

ge/KitKat, des About Blank und der Griessmühle ist sehr

ungewiss. Hierbei sind nicht selten Orte gelebter Toleranz

und queeren Lebens von der Verdrängung betroffen.

 

Berlin ist aber sexywegen seiner Clubs und auchweltweit

ein Beispiel für lebendige Clubkultur und Freiheit. Jeden

dritten Berlin-Touristen zieht es wegen unseres Nachtle-

bens indie Stadt. Sie erlebenhier dieVielfalt der Clubsund

Szenen, Kulturen und Nachbarschaften, für die wir kämp-

fen und uns stark machen.

Antrag 38/I/2020

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt bei Annahme 36/I/2020 (Konsens)

Clubkultur schützen – Freiräume erhalten
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Die Berliner Clubkultur ist über Jahrzehnte historisch ge-

wachsen und einem kontinuierlichen Wandel unterwor-

fen. Bislang gehörte die Neugründung, der Umzug aber

auch die Schließung dieser kulturellen Orte zum Ge-

schäftsmodell in den Freiräumen Berlins. Im Zuge der Ver-

dichtungder Stadt seit denNeunzigerjahrenerfolgteauch

eine allmähliche Umsiedlung der Berliner Clubs weg aus

den Kiezstrukturen der Wohngebiete hinein in Gewerbe-

gebiete und Bahnareale. Heutzutage ist ein Großteil der

Berliner Clubkultur im Spreeraum sowie entlang der östli-

chen Stadt- und Ringbahn konzentriert.

 

Doch auch diese brachliegenden oder wenig genutzten

Areale geraten zunehmend in den Fokus der Stadtent-

wicklung und von Investor*innen. Berlin benötigt viele

der bisher wenig genutzten Flächen um Wohnraum und

Arbeitsplätze für eine wachsende Bevölkerung zu schaf-

fen. Damit stehen wir als Stadtgesellschaft vor der zu-

nehmend schwierigen Frage: „Wie können das Wachs-

tum der Stadt und der Erhalt der Clubkultur in Einklang
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gebracht werden?“ Problematisch ist dabei mittlerwei-

le vor allem der Mangel an Freiräumen. Wenn heute ein

Club verdrängt wird, dann findet sich häufig kein Ersatz-

standort mehr. Dasselbe Problem hat längst auch ande-

re Bereiche der Kreativszene erfasst. Für Clubs ist beson-

ders problematisch, dass sie einerseits einen innerstäd-

tischen Standort mit guter Verkehrsanbindung benöti-

gen aber andererseits wegen Lärmemissionen Abstand

zu Wohnbebauung brauchen. Außerdem besteht durch

die aktuelle bauplanungsrechtliche Einschätzung als Ver-

gnügungsstätten wenig Rechtssicherheit. Deshalb kön-

nen bestehende Clubs sowohl nur erschwert gegen Ver-

drängung vorgehen, als auch Neuansiedelung nur sehr

begrenzt stattfinden. Clubkultur bedeutet nämlich nicht

nur das Abspielen von Musik, sondern Clubs stellen pro-

fessionell kuratierte Programme zusammen, die neben

Musik auch andere darstellenden Künste beinhalten. Die-

se bieten neben etablierten und renommierten Künst-

lerinnen auch jungen Künstlerinnen aller Bereiche eine

Plattform für ihre Arbeit. DieseMischungmacht die Berli-

ner Clubszene einzigartig.

 

Darüber können Clubs häufig nur begrenzte Umsätze er-

wirtschaftenund sindangesichts derhohenGewerbemie-

ten nicht in der Lage, die benötigten großen Flächen anzu-

mieten. Zu einer zusätzlichen Prekarisierung tragen kurz-

fristig kündbare und nur auf Zwischennutzung ausgeleg-

te Mietverhältnisse bei.

 

Die Verdrängung der Clubs ist auch für die Breite der Berli-

nerWirtschaft eine große Gefahr. Bis heute kommenMil-

lionenTourist*innen nichtwegen der Hochkultur, sondern

wegen der Clubkultur nach Berlin. Nicht zuletzt tausende

Arbeitsplätze hängen direkt oder indirekt von den Berli-

ner Clubs ab. Ebenso hervorzuheben sind die identitäts-

stiftende Bedeutung der Clubkultur für Berlin sowie die

Bedeutung als Standortfaktor. Um die Berliner Clubkultur

langfristig zu erhalten, fordern wir:

 

• die Festsetzung und Sicherung von Standorten zu-

künftiger clubkultureller Nutzung, bis dahin Be-

standsschutz für bestehende Clubs

• Die Anerkennung von Clubs als kulturelle Einrich-

tungen. Sie sind rechtlich Konzertsälen, Opern,

Theatern und Programmkinos als Kultureinrichtun-

gen gleichzustellen.

• Clubs, welche kulturelle und künstlerische Zwecke

verfolgen, werden in der Baunutzungsverordnung

als Anlagen für kulturelle und soziale Zwecke be-

handelt und nicht als Vergnügungsstätten.

• Die Schaffung von Kulturschutzgebieten. Kultur-

schutz soll als Teil der Erhaltungsordnung (§172

BauGB) eingeführt werden. Eine neue Baugebiets-

kategorie „Kulturgebiet“ soll eingeführtwerden, um

bestehende Clubs vor Verdrängung zu schützen

67



I/2020 Landesparteitag 31.10.2020 Antrag 39/I/2020

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

und die Ansiedlung neuer Clubs auch in Innenstäd-

ten zu ermöglichen.

• die Clusterung innerstädtischer Alternativen für be-

drohte Standorte, dabei ist die Vermietung lan-

deseigener und bundeseigener Liegenschaften an

Clubs zu prüfen

• die Erhebung von Potenzialstudien in allen Bezir-

ken, um geeignete Flächen für neue Clubs und Kul-

turschutzgebiete zu identifizieren. Bei der Erschlie-

ßung neuer städtebaulicher Areale und der Erstel-

lung neuer Bebauungspläne sollen außerdem zu-

künftig per Ausschreibung auch gezielt

• Berliner Kulturprojekte und Clubs berücksichtigt

werden.

• die Einrichtung einer Koordinierungsstelle zwischen

Clubbetreiber*innen, kommunaler Verwaltung und

Politik, die Nutzungskonflikte lösen und mögliche

Umnutzungen und Umsiedlungen von Clubs er-

möglichen soll

• Einedauerhafte, nichtnurprojektgebundene, finan-

zielle Förderung der Berliner Clubcommission

• Eine langfristige Sicherung und Aufstockung des

Berliner Schallschutzfonds

• Die Einrichtung eines Haushaltstitels für die Clubs

als Kulturstätten im Berliner Haushalt für Kultur

oder Bau

• Einbettung in eine ganzheitliche Strategie zum Er-

halt und der Förderung der Berliner Kreativszene

insgesamt

 

Weiterleitung an AGH-Fraktion

Antrag 39/I/2020

ASJ Berlin

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Betriebsübernahme durch Arbeitnehmende in der Insolvenz fördern

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Die Erleichterung einer Übernahme von Betrieben in der

Insolvenz durchArbeitnehmende ist zu fördern,wobei fol-

gende Maßnahmen erforderlich sind, auf deren Umset-

zung die SPD-Fraktionen in Bund und Ländern hinwirken

sollen:

 

1. In der Insolvenzordnung ist ein vorrangiges Erwerbs-

recht zugunsten von Arbeitnehmenden-Gesellschaften

vorzusehen und eine angemessene Erklärungsfrist hier-

zu. Im Rahmen des insolvenzrechtlich Zulässigen ist einer

übertragenden Sanierung an diese Gesellschaften Vor-

rang einzuräumen, unabhängig davon, ob es sonst zu

einer Sanierung oder einer Zerschlagung käme. Voraus-

setzung ist, dass sich eine große Überzahl der bei In-
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solvenzeröffnung im Unternehmen Tätigen in die Gesell-

schaft einbringt - denkbar wären 75 %. Kapitalbeteiligun-

gen Dritter an der Arbeitnehmenden-Gesellschaft -etwa

der öffentlichen Hand, gemeinnütziger Organisationen

oder von Kunden- dürfen das Erwerbsrecht nicht aus-

schließen, soweit Arbeitnehmende die Gesellschaft kon-

trollieren und dies für einen Zeitraum von 10 Jahren nach

der Übernahme gesichert ist.

Die Übernahme von Betrieben im Wege der übertragen-

den Sanierung durch alle oder einen Großteil von Arbeit-

nehmenden des insolventen Unternehmens ist eine be-

grüßenswerteMöglichkeit zumErhalt vonArbeitsplätzen.

Für sie spricht, dass so die Kenntnisse und Erfahrungen,

die im Betrieb versammelt sind, für die weitere Tätigkeit

nützlich gemacht werden können. Gleichzeitig ist dies ein

Schritt für das selbstbestimmte Leben der Arbeitnehmen-

den. Eine solche Übernahme kann dazu dienen, Investo-

ren, die den Betrieb mit dem Ziel der Zerschlagung oder

des wirtschaftlich nicht notwendigen Personalabbaus

übernehmen wollen, eine selbstbestimmte Alternative

entgegen zu stellen. Dabei kommt es nicht darauf an,wel-

che Rechtsform die übernehmende „Arbeitnehmenden-

Gesellschaft“ hat, Genossenschaft, GmbH, AG oder Ge-

sellschaft bürgerlichen Rechts.

 

2. Ist die Übernahmewirtschaftlich tragfähig, ist vorzuse-

hen, dass die Ansprüche, die die Beschäftigten bei Arbeits-

losigkeit hätten, kapitalisiert und in ein Übernahmemo-

dell eingebrachtwerden können,wie das ähnlich in Italien

geregelt ist. Es ist bessermit denMitteln der Bundesagen-

tur Arbeitslosigkeit zu verhindern als sie zu finanzieren.

In sonstiger Hinsicht, insbesondere was den Aufbau neu-

er Ansprüche auf Arbeitslosengeld angeht, ist die Zeit, für

die dieAnsprüchekapitalisiertwerden, allerdingsdannals

Arbeitslosigkeit zu behandeln.

 

3. Entfällt aufgrund der Übernahme eine Betriebsände-

rung und damit ein Sozialplan, der sonst wegen einer

Zerschlagung des Unternehmens notwendig würde, so

sind die ersparten Mittel in die Sanierung einzubringen.

Die ersparten Mittel sollen nicht den Insolvenzgläubi-

gern, sondern den Übernehmenden zugutekommen. Da-

mit werden sie für das übernommene Risiko belohnt. So-

weit trotzdem wegen eines teilweisen Personalabbaus

ein Sozialplan erforderlich wird, sollten die Mittel jedoch

den ausscheidenden Arbeitnehmenden zugutekommen,

da diese ihren Arbeitsplatz verlieren.

 

4. Die Prozesse der Wirtschaftsförderung sind regional

und überregional auf eine derartige Übernahme auszu-

richten.

• Es ist eine öffentlich finanzierte Arbeitnehmenden-

beratung bei der Einleitung solcher Übernahmepro-

zesse wieder einzuführen.

• Es sind alle Wirtschaftsförderungsprogramme dar-
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auf zu prüfen, dass solche Übernahmen  in die För-

dermöglichkeiten einbezogen werden.

• Es ist die Möglichkeit zu schaffen, diese Formen der

Übernahme durch Kreditvergabe oder Bürgschaften

zu erleichtern.

 

Begründung

I. Zur Problematik

Der Wahrnehmung der Chancen einer Übernahme eines

Betriebes durch einen Großteil der Arbeitnehmenden in

der Insolvenz stehen derzeit praktische Hindernisse ent-

gegen:

• Arbeitnehmende, die sich darauf einlassen, riskie-

ren nicht nur ihren Arbeitsplatz, sondern auch ih-

ren Kapitaleinsatz. Dieses Risiko ist den Betroffenen

auch bewusst, was zu einer Zurückhaltung gegen-

über dieser Form der unternehmerischen Tätigkeit

führt.

• Zudem stellt sich häufig die Frage, wie das nöti-

ge Kapital zur Gründung der Gesellschaft beschafft

werden kann.

• Entgegen früheren Zeiten gibt es keine öffentlich fi-

nanzierte Beratung für die Betriebs-gründung oder

-übernahme durch Arbeitnehmende mehr. Wirt-

schaftsförderungsprogramme sind so ausgerichtet,

dass sie selbstbestimmte Betriebe eher ausschlie-

ßen.

• Eine solche Übernahme verdient aber gefördert zu

werden. Sie wird vor allem dann praktisch werden,

wenn sich den betroffenen Arbeitnehmenden kei-

ne Alternativen bieten, etwa in strukturschwachen

Gebieten, in denen der Wechsel auf einen anderen

Arbeitsplatz schwer möglich ist und wenn sich kein

anderer Investor findet, auf den eine übertragende

Sanierung erfolgen könnte. Findet sich kein anderer

Investor, kann dies den nötigen Kapitalbedarf ver-

ringern und damit seine Aufbringung durch die Ar-

beitnehmenden eher ermöglichen.

 

Vor diesem Hintergrund kann diese Form der Übernah-

me gerade in den strukturschwachen Gebieten in Ost-

deutschland eine Möglichkeit darstellen. Sie ist über

ihr wirtschaftliches Potential hinaus auch geeignet, das

Selbstbewusstsein der Menschen in diesen Regionen zu

fördern, indem sie sich ihrer Fähigkeiten und Handlungs-

optionen bewusst und daraufhin selbst aktiv werden.

 

II. Handlungsbedarf

Damit sich diese Chancen verwirklichen sind die Rahmen-

bedingungen zu verbessern.

1. Insolvenzrechtlich sind Vorkehrungen zu tref-

fen, dass eine Veräußerung an Übernahme-

gesellschaften von Arbeitnehmenden vorrangig

ist. Damit das praktisch wird, ist ihnen eine ent-
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sprechende Erklärungsfrist einzuräumen. Dies soll

unabhängig davon gelten, ob schon der Insolvenz-

verwalter von sich aus eine übertragende Sanierung

ins Auge fasst. Wenn sich die Chance auf Fortfüh-

rung erst aus der Initiative der Arbeitnehmenden

ergibt, soll das Vorrang vor der Zerschlagung ha-

ben. Um Missbrauch auszuschließen müssen sich

mindestens 75 % der zum Zeitpunkt der Insolvenz-

eröffnung Tätigen an der Gesellschaft beteiligen.

Die Arbeitnehmenden müssen die Gesellschaft

kontrollieren. Dies muss für die nächsten zehn

Jahre gesichert sein. Unter diesen Voraussetzungen

ist eine Kapitalbeteiligung Dritter nicht nur unbe-

denklich, sondern auch wünschenswert um nötige

Investitionsmittel zugänglich zu machen.

2. Die Vorrangigkeit kann derzeit nur im Rahmen der

insolvenzrechtlichen Grundsätze gelten. Das sind

die Grundsätze der gleichmäßigen und größtmög-

lichen Gläubigerbefriedigung. Eine Übertragung an

Gesellschaften vonArbeitnehmendenkommtdaher

derzeit nur in Betracht, wenn sich nicht anderweitig

für dieMassemehr Ertraggenerieren lässt. Bietet al-

so ein anderer Käufer im Hinblick auf einen von ihm

geplanten Arbeitsplatzabbau mehr oder ist bei ei-

ner Zerschlagung mehr zu erzielen, verbleibt es da-

bei. Das würde sich ändern, wenn das Ziel, Arbeits-

plätze zu erhalten, als gleichrangiges Ziel in der In-

solvenzordnungverankertwürde,wiedies z.T. gefor-

dert wird und wünschenswert wäre.

3. Die Möglichkeit für die Arbeitnehmenden, Kapi-

tal aufzubringen, muss gefördert werden. In Itali-

en kann bereits jetzt Arbeitslosengeld kapitalisiert

und für die Sanierung insolventer Unternehmen

verwendet werden. Dieser Gedanke verdient aufge-

griffen zu werden. Der Zeitraum, der in die Kapitali-

sierung einfließt, muss dann allerdings wie Arbeits-

losigkeit behandelt werden. Das bedeutet, dass für

diesen Zeitraum die Tätigkeit nicht im Rahmen der

Anwartschaftszeit nach § 142 SGB III mitgerechnet

wird.

4. Entfällt wegen der Übernahme vollständig eine So-

zialplanpflicht, die andernfalls wegen einer geplan-

ten Zerschlagung entstünde, ist es angebracht, die

erspartenMittel nicht den Insolvenzgläubigern son-

dern den Übernehmenden zugutekommen zu las-

sen. Damit werden sie für das übernommene Risi-

ko belohnt. Soweit trotzdem wegen eines teilwei-

senPersonalabbaus ein Sozialplan erforderlichwird,

sollten die Mittel jedoch den ausscheidenden Ar-

beitnehmenden zugutekommen, da diese ihren Ar-

beitsplatz verlieren.

5. Die Wirtschaftsförderung ist regional und überre-

gional auf dieMöglichkeit einer Betriebsübernahme

durch die Arbeitsnehmenden auszurichten.
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Wichtig ist, dass wieder Beratungsmöglichkeiten zur Ver-

fügung gestellt werden, damit diese Möglichkeit einer

Übernahme schnell und kompetent überprüft wird.

 

Zudem sind die sonstigen Fördermöglichkeiten auf ent-

sprechende Übernahmen einzustellen. Jede systemati-

sche Benachteiligung imRahmen von Förderprogrammen

ist zu beseitigen. Ferner sind positiv Fördermöglichkeiten

zu eröffnen. So sollten etwa Arbeitnehmenden, die Kapi-

tal für die Übernahme einbringen, Förderbürgschaften zu

Verfügung stehen. Außerdem ist der Zugang zu öffentli-

chen Kreditprogrammen zu gewährleisten.

 

Hinweis: Dieser Antrag beruht z.T. auf Darstellungen von

Klemisch u. A. in Sonderheft 2014 der Zeitschrift für das ge-

samte Genossenschaftswesen, S. 1 ff.; Koza,“ Belegschaft

übernehmen Sie!“, 2016; Lotzkat/Havighorst, Arbeitspa-

pier 52 der Hans Böckler Stiftung, 2002 sowie auf Diskus-

sionen mit Rechtsanwalt Rupay Dahm (Berlin).

Antrag 40/I/2020

Forum Netzpolitik + FA VII - Wirtschaft, Arbeit, Technologie

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Krise als Chance – jetzt den lokalen Einzelhandel bei der Digitalisierung unterstützen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Nicht erst seit der Corona-Pandemie haben es die Ein-

zelhändler der Innenstädte und in den Kiezen schwer,

sich gegen großeOnline-Plattformen zu behaupten.Wäh-

rend inmanchen Orten die Innenstädte veröden, verwan-

deln sie sich andernorts weg von der Nahversorgung hin

zu touristischen Hotspots mit entsprechenden auf Tou-

risten zugeschnittenen Angeboten. Die mit der Corona-

Pandemie einhergehenden Einschränkungen des öffent-

lichen Lebens haben diese Situation noch verschärft und

teilweise zu einem verzerrten Wettbewerb zwischen sta-

tionärem Handel und Online-Handel geführt. Während

letzterer von den Folgen der Pandemie weitestgehend

verschont blieb, wurde der stationäre Einzelhandel mas-

siv beeinträchtigt. Auch mit schrittweisen Lockerungen

wird es für eine längere Zeit zu einemdeutlich verminder-

ten Kaufverhalten in den Ladengeschäften kommen. Es ist

darüber hinaus auch davon auszugehen, dass ein Teil der

Umsätze dauerhaft andenOnline-Handel abgegebenund

damit für den stationären Handel verloren sind. Der sta-

tionäre Einzelhandel war bereits vor der Corona-Krise im

Wandlungsprozess begriffen. Diese Prozesse beschleuni-

gen sich nunmassiv und sind für vieleUnternehmennicht

mehr zu bewältigen. Es drohen Unternehmensschließun-

gen und Standortaufgaben.

 

Dabei hat der stationäre Einzelhandel neben der Grund-

funktion der Nahversorung für alle Bevölkerungsteile
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auch eine soziale sowie eine touristische Funktion. Dras-

tisch formuliert: „Stirbt der Handel, stirbt die Stadt“ (HDE

Standortmonitor).

 

Ein starker lokaler Einzelhandel ist zudem nicht nur ana-

log, sondern auch digital im Sinne der Verbraucherin-

nen und Verbraucher vor Ort wichtig. Neben der sozialen

Funktion des Vor-Ort-Einkaufens profitieren Anwohnerin-

nen und Anwohnern von emissionsärmerem Lieferver-

kehr, der im Vergleich zu großen Plattformen deutlichen

besseren Möglichkeiten, Beratung und Servicedienstleis-

tungenwie Reparaturenmit dembequemerenOnlineein-

kauf zu verbinden sowie den sich aus der Nähe ergeben-

den Vorteilen in Bezug auf Schnelligkeit und Planbarkeit

der Lieferungen.

 

Die Berliner SPD möchten der allgemeinen strukturellen

Entwicklung der Nahversorgung durch Einzelhändler, die

sich durch die Corona-Pandemie stark verschärft, etwas

entgegensetzenund schlagenMaßnahmenzudessenUn-

terstützung vor:

 

1. Unterstützt mit Fördermitteln des Senats, bspw. durch

Förderprogramme der IBB und einer Machbarkeitsstudie

sollen lokaleMarktplätze (Online-Plattformen) entstehen,

auf denen sich der lokale Einzelhandel präsentieren und

seine Produkte anbieten kann.

 

Die Ziele einer Berliner Plattform bzw. „digitaler Einkaufs-

straßen“ sind:

• Alle Einzelhändler der Region können die Infrastruk-

tur dieser Plattformen für ihr jeweiliges Einzugsge-

biet nutzen und ihreWaren zusätzlich online anbie-

ten.

• Die Lieferung erfolgt durch einen gemeinsam von

allen Händlern getragenen Lieferservice, der bevor-

zugt mittels (Lasten-)Fahrrad ausliefert und des-

sen Mitarbeiter*innen in guter Arbeit sozialversi-

cherungspflichtig beschäftigt sind.

 

2. Die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Sozia-

les wird aufgefordert, in Zusammenarbeit mit der Wirt-

schaftsverwaltung, mit demHandelsverband und der IHK

die Coaching-, Qualifizierungs- und Fortbildungsangebo-

te für ArbeitnehmerInnen des Einzelhandels auszubauen

und konsequent auf die Anforderungen des geänderten,

digitalen Handels auszurichten.

 

• Hierbei soll auchgeprüftwerden,wie sich imHandel

Ausbildungsverbünde schaffen und stärken lassen,

welche mittelfristig den Nachwuchs an qualifizier-

ten Fachkräften sichern. Das Fachkenntnis und Wa-

renkunde sowie die Qualität der Beratung im statio-

nären Einzelhandel hierbei von herausragender Be-

deutung sind,muss sich auch in der Ausbildung und
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in Qualifizierungsmaßnahmen niederschlagen.

 

3.DieAngeboteundUnternehmenspräsentationender lo-

kalen Online-Marktplätze werden mit den Maßnahmen

der Tourismusförderung und des Stadtmarketings ver-

zahnt.

 

4. Der Senat ergänzt seine Konzepte zumWirtschaftsver-

kehr (City-Logistik) umnachhaltige, emissionsfreie Ansät-

ze

• – zur Schaffung/Ausbau von Pick-up-Strukturen

(Punkt- statt Flächenzustellungen, Haltezo-

nen, usw.)

– zur Steuerung der Zunahme bei KEP-

Diensten/Einzelzustellungen und

– zur Steigerung der Aufenthaltsqualität in den

Einkaufsquartieren. Das vorhandene Instru-

ment der BIG (auch sogenannte Business Im-

provement Districts) soll dahingehend erwei-

tert werden, dass die kapitalträchtige Errich-

tung von BIGs auch von kleinen, finanzschwa-

chen Händlergemeinschaften möglich wird.

Hierzu sind entsprechende Förderinstrumente

zu schaffen.

 

KEP-Dienste sollen gezielt bei der Anschaffung von Las-

tenfahrrädern sowie beimUmstieg auf eine CO2-neutrale

Flotte unterstützt werden. Der Einsatz von emissionsver-

ursachenden Lieferfahrzeugen soll stufenweise sanktio-

niert und in der Zukunft dann gänzlich untersagt werden.

 

5. Die derzeitigen Förderprogramme der IBB werden da-

hingehend evaluiert, ob sie derzeit auf die Anforde-

rungen des sich digitalisierenden Einzelhandels passend

sind. So sollen nicht nur Produktinnovationen sondern

auch Serviceinnovationen und die Umstellung auf di-

gitale Werkzeuge gefördert werden. Zusammenschlüsse

von HändlerInnen zu Arbeitsgemeinschaften (sogenann-

te „Einkaufsstraßen-Arbeitsgemeinschaften“) als lose Ko-

operationsformen sowieGenossenschaften sollen für För-

deranträge antragsberechtigt sein. Es sollen ferner höhere

Fördermöglichkeiten für Projekte vorgesehen werden, die

gemeinnützig sind bzw. ihre Arbeitsergebnisse unter frei-

en Lizenzen (z.B. OpenSource) zur Verfügung stellen.

Begründung

Die Berliner SPD steht für vitale und abwechslungsreiche

Kieze. Der Einzelhandel gehört dazu und bereichert die

Kiezstrukturen wirtschaftlich und sozial.

 

Der Online-Handel weist seit Jahren starkeWachstumsra-

ten auf und erstreckt sich inzwischen in beinahe alle Kon-

sumbereiche. Auch wenn dieses starke Wachstum inzwi-

schen etwas abgeflacht ist, bleiben die jährlichenWachs-

tumsratenmit 8-10% (Quelle 1) beeindruckend. Mehrheit-
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lich wird in Fachkreisen davon ausgegangen, dass sich der

derzeitige Anteil des Online-Handels bis 2030 noch ein-

mal verdoppeln wird (Quelle 2), wenn auch Lebensmit-

tel und Dinge des täglichen Gebrauchs zunehmend über

Online-Kanäle bestellt werden.

 

Dies wird den Veränderungsdruck auf den stationären

Handel in den kommenden Jahren noch deutlich ver-

stärken und wirft auch Fragen an die Steuerung inner-

städtischer Lieferverkehre und die Gestaltung von Stadt-

quartieren auf. Wir fordern daher zum einen Maßnah-

men, die sowohl den stationären Handel in seinem Trans-

formationsprozess und der Digitalisierung unterstützen.

Darüber hinaus fordern wir Maßnahmen, welche die mit

demWandel des Einkaufsverhaltens und veränderten Ge-

schäftsmodellen einhergehenden Auswirkungen auf die

Stadtgesellschaft rechtzeitig aufgreifen und die Klimazie-

le der Stadt nicht gefährden.

 

Die Dynamik der Transformation des Handels hat sich be-

dingt durch die Corona-Pandemie nochmals beschleunigt

und stellt viele Einzelhändlerinnen und -händler vor eine

schwer bis gar nicht lösbare Aufgabe. Die meisten von ih-

nen verfügen bislang nicht über ausreichend Fachwissen

(Quelle 3), Personal- und Finanzkapazitäten, um schnell

genug auf denWandel reagieren zu können. Ähnliche Pro-

jekte (Quelle 4) wurden bereits imWirVsVirus Hackathon

entwickelt, werden in ihrer Umsetzung unterstützt und

könnten auch in Berlin von lokalenHändlern genutztwer-

den.

 

Lokale Handelsplattformen bieten dieMöglichkeit ein Ge-

genpol zu den großen “Pure-Playern” (Online-Plattformen

ohne lokale Geschäfte) aufzubauen und die Sichtbarkeit

des lokalen Handels deutlich zu verbessern. Ebenso kön-

nen online-gestützte “Click & Collect’’-Konzepte (online

bestellen und im Laden abholen bzw. über den Ladenwie-

der zurücksenden) eine Strategie sein, online und statio-

när zu verbinden und den stationären Handel in den Kie-

zen zu erhalten. Die Chancen, das der krisengeschwächte

stationäre Handel ohne politische Unterstützung diesen

Herausforderungen erfolgreich begegnen kann stehen je-

doch schlecht. Durch geeignete Förderprogramme über

die IBB kann Berlin hier gezielt unterstützen. Aus der ge-

forderten Machbarkeitsstudie versprechen wir uns ferner

konkrete Lösungsansätze und eine Bewertung vonMach-

barkeit undNachhaltigkeit auswirtschaftlichenundorga-

nisatorischen Gesichtspunkten. Diese Erkenntnisse wür-

den bei der Realisierung von konkreten Projekten sowie

bei erforderlichen Koordinierungen eine wichtige Grund-

lage bieten.

 

Wir sehen die Gelegenheit, mit gezielter Unterstützung

die Vorteile des lokalen Einzelhandels mit digitalen Ge-

schäftsmodellen zu verknüpfen und dadurch einenMehr-
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wert für Verbraucherinnen und Verbraucher zu schaf-

fen, den große Onlineplattformen nicht anbieten können.

Hierzu zählen insbesondere Möglichkeiten besserer und

individuellerer Serviceleistungen. So können integrierte

Angebote bspw. für Reparaturen verschiedenster Güter

die Langlebigkeit von Produkten verbessern und damit

unmittelbar die Geldbeutel der Kundinnen und Kunden

schonen und gleichzeitig das Bedürfnis nach nachhaltige-

rem Konsum adressieren. Hier sind verschiedene Modelle

denkbar, die auch reinen Servicedienstleistern die Teilha-

be am lokalen digitalen Markt ermöglichen können. Bei-

spielsweise könnten über eine lokale Plattform Händle-

rInnen von Schuhen, Kleidung oder Elektrogeräten Repa-

raturleistungen über lokale Schuster, Schneidereien oder

Reparaturbetriebe (z.B. auch Repair-Cafés) anbieten, wel-

che dann ebenfalls von einer solchen Plattform profitie-

ren.

 

Den Handel imTransformations- und Digitalisierungspro-

zess zu unterstützen bedeutet daher auch, die Verände-

rungsprozesse in anderen Bereichen wie bspw. der Stadt-

entwicklung oder im Sinne nachhaltigerenWirtschaftens

bereits heute zu antizipieren. Die Zunahme des Online-

Handels bedeutet eineZunahmeder innerstädtischen Lie-

ferverkehre und Zunahme an Mobilität (z.B. Abholfahr-

ten). Daher sind Maßnahmen zur Wieterentwicklung der

Wirtschaftsverkehre in der Stadt auch unter dem Ge-

sichtspunkt des Online-Handels unbedingter Bestandteil

von unterstützendenMaßnahmen für den lokalen Einzel-

handel.

 

Quellen:

HDE Standortmonitor 2020. Handeslverband Deutsch-

land, online abrufbar unter: https://einzelhandel.de/com-

ponent/attachments/download/103763

 Quelle 1: siehe: Online-Handel in Deutschland. Bun-

desinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR).

In BBSR-Analysen KOMPAKT 03/2019. online abrufbar

unter: https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroef-

fentlichungen/AnalysenKompakt/2019/ak-03-2019-

dl.pdf?__blob=publicationFile&v=24 sowie:HDE Stand-

ortmonitor 2020.

Quelle 2: vgl. hierzu: Verkehrlich-Städtebauliche

Auswirkungen des Online-Handels. Bundes-

institut für Bau- Stadt- und Raumforschung

(BBSR), Endbericht, 2018. Online abrufbar unter:

https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Home/Top-

themen/Downloads/online-handel-

lieferverkehr.pdf?__blob=publicationFile&v=15

Quelle 3: vgl. hierzu auch die Ergebnisse der “Dia-

logplattform Einzelhandel” des BMWi von 2017.

Handlungsempfehlungen sind online abrufbar un-

ter: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publika-

tionen/Mittelstand/dialogplattform-einzelhandel-

abschluss.html6
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Quelle 4: https://lokabees.de/7 und https://www.lokalk-

auf.org/8

3https://einzelhandel.de/component/attachments/download/10376
4https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/AnalysenKompakt/2019/ak-03-2019-dl.pdf?__blob=publicationFile&v=2
5https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Home/Topthemen/Downloads/online-handel-lieferverkehr.pdf?__blob=publicationFile&v=1
6https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Mittelstand/dialogplattform-einzelhandel-abschluss.html
7https://lokabees.de/
8https://www.lokalkauf.org/

Antrag 41/I/2020

KDV Reinickendorf

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Starker Staat von zu Hause aus – Ausreichende Möglichkeiten für Home-Office in der Verwaltung sicherstellen

1
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Die sozialdemokratischen Mitglieder der Bezirksverord-

netenversammlungen in Berlin, des Abgeordnetenhauses

und des Bundestages sowie des Senats und der Bundesre-

gierung werden aufgefordert, sich für eine starke Aufsto-

ckung der Home-Office Plätze in Kommunal-, Landes- und

Bundesbehörden einzusetzen.

 

Dringend notwendige organisatorische, technische,

rechtliche und datenschutzrechtliche Rahmenbedingun-

gen müssen erarbeitet und umgesetzt werden.

 

Insbesondere ist zu berücksichtigen:

1. dass die Verfügbarkeit der für Home-Office not-

wendigen technischen Infrastruktur (Laptops, ent-

sprechende Programme etc.) durch entsprechen-

de Anschaffungen sichergestellt wird, sodass jede*r

Mitarbeiter*in, die*der von zu Hause aus arbeiten

möchte, dies tun kann, sofern ihre*seine Tätigkeit

dies nicht ausschließt.

2. dass Mitarbeiter*innen soweit möglich Home-

Office angeboten wird.

3. dass Home-Office außerhalb von Ausnahmesitua-

tionen eine freiwillige Option für die Arbeitneh-

mer*innen bleibt. Eine unnötige, erzwungene Ent-

grenzungvonArbeit durchdieAufhebungder räum-

lichenTrennung zwischenArbeit und Freizeit lehnen

wir ab.

4. dass die Arbeitsweisen in Behörden daraufhin eva-

luiert werden, ob ein effektives Arbeiten im Home-

Office möglich ist und notwendige strukturelle so-

wie personelle Veränderungen durchgeführt wer-

den, soweit sie politisch und datenschutzrechtlich

vertretbar sind

 

Dazu sollen auf den jeweiligen Ebenen Arbeitsgruppen

eingesetztwerden, die sichmit demThema vertiefend be-

schäftigen.
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Antrag 42/I/2020

KDV Tempelhof-Schöneberg

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt bei Annahme 41/I/2020 (Konsens)

Modernisierung und Digitalisierung der Öffentlichen Verwaltung vorantreiben
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Die sozialdemokratischen Mitglieder des Abgeordneten-

hauses und des Senates von Berlin werden gebeten un-

verzüglich dafür Sorge zu tragen, dass für Beschäftigte

in ausreichenderWeise die technische Ausstattung sowie

die damit verbundenen geschützte Zugänge außerhalb

der Dienstgebäude zur digitalen Infrastruktur der öffent-

lichen Verwaltung geschaffen werden, damit es den Be-

schäftigten ermöglicht wird, im Homeoffice den Alltags-

betrieb der Leistungsverwaltung aufrecht zu erhalten.

 

Begründung

Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass die Beschäftigten

in der öffentlichen Verwaltung ihre Dienstgeschäfte nicht

in ausreichendem Maße von zu Hause aus ausüben kön-

nen. Hieraus ergeben sich Nachteile für dieMenschen der

Stadt, die auf die Dienstleistungen angewiesen sind.

An einigen aufgezeigten Beispielenwird deutlich, dass die

Berliner Verwaltung alsmoderner Dienstleister den erfor-

derlichen Ansprüchen nur wegen der fehlenden techni-

schen Ausstattung nicht nachkommen kann: So wurden

z.B. in der BauverwaltungAnträge nicht angenommen, er-

teilt oder beschieden. “Der reguläre Dienst des Stadtent-

wicklungsamtes ruht deshalb bis auf weiteres. Anträge

und Anliegen können daher nicht bearbeitet werden. Wir

bitten, bis auf weiteres von Anträgen und Anliegen abzu-

sehen.“ So die Internetseite am 9.5.20. Die Auswirkungen

auf die Bautätigkeit sind gravierend.

Auch das Landesverwaltungsamt hat seine Dienstge-

schäfte heruntergefahren zum Nachteil der Beihilfebe-

rechtigten. So bittet das Landesverwaltungsamt seine Be-

rechtigten um Verständnis dafür, “dass das Landesver-

waltungsamt sein Dienstleistungsangebot stark einge-

schränkt” hat und “Alle Publikumsbereiche … geschlos-

sen!” sind. “Die Anwesenheit und Erreichbarkeit des Per-

sonals ist herabgesetzt!” (Die Ausrufezeichen, was auch

immer sie bedeuten sollen, sind im Originaltext gesetzt)

ImErgebnis bedeutet das, dass die BearbeitungvonAnträ-

gen zurzeit 8 Wochen dauert. Die Berechtigten allerdings

müssen ihre Rechnungen innerhalb von 30 Tagen bezah-

len.

Diese Beispiele zeigen, dass eine Veränderung dringend

erforderlich und dies durchaus technisch möglich er-

scheint. Mit Nachdruck muss die erforderliche technische

Ausstattung zur Verfügung gestellt und beschafft wer-

den. Nicht zu erklären ist, dass die Beschäftigten ihren

dienstlichen Obliegenheiten nicht nachkommen können,

weil das erforderliche Equipment nicht zur Verfügung

steht. Ein Großteil der Dienstleistungen lässt sich durch-

aus auch elektronisch außerhalb des Dienstsitzes erledi-
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gen. Die Beschäftigten werden stattdessen in Teilen nach

Hause geschickt.

In anderen Dienstleistungs-Bereichen erhalten die Be-

schäftigten im Übrigen in diesen Fällen Kurzarbeitergeld.

Im öffentlichen Dienst läuft das Gehalt weiter – auch die-

ser Umstand ist außerhalb des öffentlichen Dienstes nie-

mandem zu erklären. Insofern sollten die Bedingungen

geschaffen werden, dass auch außerhalb des Dienstge-

bäudes Dienstgeschäfte erledigt werden können. Hierfür

sindnebenden technischenVoraussetzungenauchdie or-

ganisatorischen, ergonomischen und finanziellen Bedin-

gungen zu gewährleisten.

Antrag 167/I/2020

AG 60plus LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt bei Annahme 41/I/2020 (Konsens)

Modernisierung und Digitalisierung der Öffentlichen Verwaltung vorantreiben  

1
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3
4
5
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Die sozialdemokratischen Mitglieder des Abgeordneten-

hauses und des Senates von Berlin werden gebeten, un-

verzüglich dafür Sorge zu tragen, dass für Beschäftigte

ausreichendgeschützte Zugängeaußerhalb derDienstge-

bäude zur digitalen Infrastruktur der öffentlichen Verwal-

tung geschaffen werden, damit es den Beschäftigten er-

möglicht wird, im Homeoffice den Alltagsbetrieb der Leis-

tungsverwaltung aufrecht zu erhalten.

Begründung

Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass die Beschäftigten

in der öffentlichen Verwaltung ihre Dienstgeschäfte nicht

in ausreichendem Maße von zu Hause aus ausüben kön-

nen. Hieraus ergeben sich Nachteile für dieMenschen der

Stadt, die auf die Dienstleistungen angewiesen sind.

 

An einigen aufgezeigten Beispielenwird deutlich, dass die

Berliner Verwaltung alsmoderner Dienstleister den erfor-

derlichen Ansprüchen nur wegen der fehlenden techni-

schen Ausstattung nicht nachkommen kann: So wurden

z. B. in der Bauverwaltung An-träge nicht angenommen,

erteilt oder beschieden. „Der reguläre Dienst des Stadt-

entwicklungsamtes ruht deshalb bis auf weiteres. Anträ-

ge und Anliegen können daher nicht bearbeitet werden.

Wir bitten, bis auf weiteres von Anträgen und Anliegen

abzusehen.“ So die Internetseite am 9.5.2020. Die Auswir-

kungen auf die Bautätigkeit sind gravierend.

 

Auch das Landesverwaltungsamt hat seine Dienstge-

schäfte heruntergefahren zum Nachteil der Beihilfebe-

rechtigten. So bittet das Landesverwaltungsamt seine Be-

rechtigten um Verständnis dafür, „dass das Landesver-

waltungsamt sein Dienstleistungsangebot stark einge-

schränkt“ hat und „Alle Publikumsbereiche […] geschlos-
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sen!“” sind. „Die Anwesenheit und Erreichbarkeit des Per-

sonals ist herabgesetzt!“ (Die Ausrufezeichen, was auch

immer sie bedeuten sollen, sind im Originaltext gesetzt)

ImErgebnis bedeutet das, dass die BearbeitungvonAnträ-

gen zurzeit 8 Wochen dauert. Die Berechtigten allerdings

müssen ihre Rechnungen innerhalb von 30 Tagen bezah-

len.

 

Diese Beispiele zeigen, dass eine Veränderung dringend

erforderlich und dies durchaus technisch möglich er-

scheint. Mit Nachdruck muss die erforderliche technische

Ausstattung zur Verfügung gestellt und beschafft wer-

den. Nicht zu erklären ist, dass die Beschäftigten ihren

dienstlichen Obliegenheiten nicht nachkommen können,

weil das erforderliche Equipment nicht zur Verfügung

steht. Ein Großteil der Dienstleistungen lässt sich durch-

aus auch elektronisch außerhalb des Dienstsitzes erledi-

gen. Die Beschäftigten werden stattdessen in Teilen nach

Hause geschickt.

 

In anderen Dienstleistungs-Bereichen erhalten die Be-

schäftigten im Übrigen in diesen Fällen Kurzarbeitergeld.

Im öffentlichen Dienst läuft das Gehalt weiter – auch die-

ser Umstand ist außerhalb des öffentlichen Dienstes nie-

mandem zu erklären. Insofern sollten die Bedingungen

geschaffen werden, dass auch außerhalb des Dienstge-

bäudes Dienstgeschäfte erledigt werden können. Hierfür

sindnebenden technischenVoraussetzungenauchdie or-

ganisatorischen, ergonomischen und finanziellen Bedin-

gungen zu gewährleisten.

Antrag 176/I/2020

KDVMitte

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: AfA, FA VII - Wirtschaft und Arbeit (Kon-

sens)

Integration von Geflüchteten durch eine bessere Arbeitsvermittlung voranbringen und nachhaltig gestalten!

1
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Wir fordern zur besseren Integration von Geflüchteten:

 

1. Die Maßnahmen des Jobcenters mussen passend zur

Sprach- und Berufsqualifikation der jobsuchenden Perso-

nen sein. Ausländische Berufsabschlusse sollen bei der

Vermittlung stärker berucksichtigt werden sowie deren

formale Anerkennung soll beschleunigt und erleichtert

werden, damit die Menschen nicht in prekären Jobs lan-

den. Nötige Zusatzkurse zur Anerkennung von ausländi-

schen Berufsabschlüssen sollen vom Jobcenter finanziert

werden.

 

2. DieMaßnahmendes Jobcentersmussen gemäßdenBe-

rufsabschlüssen und dem Jobmarkt sinnvoll und zielge-

richtet sein und durfen keine Pseudo-Beschäftigung dar-
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stellen. Alle angebotenen Maßnahmen sollen von einer

unabhängigenStelle auf ihre Zweckmäßigkeit kontrolliert

werden. Das Feedback der an den Maßnahmen teilneh-

menden Personen ist dabei zu berücksichtigen.

 

Darüber hinaus fordern wir allgemein:

 

3. Jobsuchende sollen nicht unter ihrer Qualifikation ver-

mittelt werden. Sollte dem Jobsuchenden auf absehba-

re Zeit keine adäquate Stelle zur Verfügung stehen, soll-

te das Jobcenter den Arbeitssuchenden dabei unterstüt-

zen, einen neuen Beruf zu erlernen. Gleichzeitig soll für al-

le Arbeitssuchenden die Möglichkeit geschaffen werden,

einen Berufsabschluss zu erwerben.

 

4. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jobcenter

mussen besser qualifiziert und unbefristet eingestellt

werden.

 

5. Die Vermittlung in Ausbildung insbesondere bei Be-

rufen in denen Fachkräftemangel herrscht, soll schneller

und einfacher ermöglicht werden.

 

6. Der Mindestlohn in Deutschland soll auf mindestens 12

Euro ohne Ausnahmen angehoben werden.

Begründung

Die Integration in den Jobmarkt ist ein wichtiger Schritt

für die Integration von geflüchteten Menschen in unsere

Gesellschaft. Ein Job bietet im besten Fall finanzielle Un-

abhängigkeit, langfristige Perspektiven und Kontakte zu

Alteingesessenen auf Augenhöhe. Allerdings werden im-

mer wieder Fälle bekannt, indem geflüchtete Menschen

in Deutschland weit unter ihren ausländischen Berufsab-

schlüssen arbeiten, obwohl sie gute Qualifikationen für

gesuchte Jobprofile mitbringen.  Dies ist frustrierend und

mindert die Integration. Viele Jobsuchende landen zudem

in Maßnahmen des Jobcenters, die aus Sicht der Teilneh-

menden keinen Sinn und keine Perspektiven für eine gute

Berufsqualifikation bieten. Es wurden in der Presse Fälle

genannt, in denen die Organisationen, die Maßnahmen

anbieten, nur die Unterschriften der Teilnehmenden ein-

sammeln und diese nicht an den Kursen teilnehmen. Sol-

che Maßnahmen werden oft von beiden Seiten als sinn-

los empfunden werden. Diese „Pseudo“-Kurse zahlt der

Steuerzahler.  Dies ist nicht zielführend und muss verhin-

dert werden. Nachhaltiger wäre es den Jobsuchenden ei-

ne qualitative Ausbildung anzubieten, um ihnen eine Per-

spektive zu bieten.

 

Viele geflüchtete Menschen landen in prekären Jobs, die

mit dem Mindestlohn vergütet werden. Zum Jahresbe-

ginn ist der Mindestlohn in Deutschland auf 9,35 Euro pro

Stunde gestiegen. Damit liegt die Lohnuntergrenze auf ei-

nem vergleichsweise niedrigen Niveau: In einer Ranglis-
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te von sieben westeuropäischen Staaten mit einem ge-

setzlichenMindestlohn liegtDeutschlandaufdem letzten

Platz. Das geht aus einer Studie des Wirtschafts- und So-

zialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der gewerkschafts-

nahenHans-Böckler-Stiftung hervor. Gewerkschaften for-

dern hingegen die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Eu-

ro, um vor Armut , besonders im Rentenalter, besser ge-

schützt zu sein.

Antrag 177/I/2020

KDVMitte

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Erhalt von Clubkultur und Orten der Vielfalt und Toleranz in der Innenstadt

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Die sozialdemokratischen Mitglieder des Abgeordneten-

hauses und die SPDMitglieder im Senat von Berlin setzen

sichdafür ein, noch inder aktuellen Legislaturperiode eine

Koordinierungsstelle für die Clublandschaft in Berlin ein-

zurichten.Diese Stelle soll als Ansprechpartner, Frühwarn-

system und Vermittler zwischen Hauptverwaltungen, Be-

zirksämtern und den Clubs dienen.

Begründung

Die Berliner Clublandschaft musste sich in den vergan-

genen Jahren aufgrund nicht verlängerter Mietverträge

oder nicht bezahlbarer Mieterhöhungen von einigen „In-

stitutionen des Nachtlebens“ verabschieden. Hierzu zäh-

len das historische Knaack, der Bassy Club, das White

Trash, das Chalet und der Arena Club. Die Zukunft des Sa-

ge/KitKat, des About Blank und der Griessmühle ist sehr

ungewiss. Hierbei sind nicht selten Orte gelebter Toleranz

und queeren Lebens von der Verdrängung betroffen.

 

Berlin ist aber sexywegen seiner Clubs und auchweltweit

ein Beispiel für lebendige Clubkultur und Freiheit. Jeden

dritten Berlin-Touristen zieht es wegen unseres Nachtle-

bens indie Stadt. Sie erlebenhier dieVielfalt der Clubsund

Szenen, Kulturen und Nachbarschaften, für die wir kämp-

fen und uns stark machen.
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Bauen /Wohnen / Stadtentwicklung

Antrag 55/II/2019

KDV Pankow

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Votum der AK folgt am 27.10.2020

Azubi-Wohnheime in städteeigener/landeseigener Hand errichten

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Die SPD spricht sich für die Errichtung von städteeigenen

und/oder landeseigenenWohnheimen für Auszubildende

aus, die im Land Berlin einen Ausbildungsvertrag nach-

weisen können.

 

Ziel ist es Auszubildenden preiswerte städtische Unter-

künfte zur Verfügung zu stellen, die auchmit einem nied-

rigen Lehrlingsgehalt ab dem ersten Lehrjahr erschwing-

lich sind und die ähnlich Studentenwohnheimen organi-

siert sind.

Eine gerechte Aufteilung über alle Berliner Bezirke soll ge-

setzt werden, wobei die Wohnheime nicht ausschließlich

in Randgebieten entstehen sollen.

 

Insbesondere weiblich dominierte Berufe sind oftmals

sehr schlecht vergütet, so dass hier ein verstärkter Bedarf

gesehen,wird auch imSinneder Frauenforderung zu agie-

ren.

Begründung

Der Start ins Berufsleben ist spannend und aufregend.

Nicht selten steht fur sehr Junge Menschen der Umzug

nach Berlin an, um hier den ersehnten Beruf zu erlernen.

Oft wird dieser Lebensabschnitt fur viele Azubis in Ber-

lin durchmangelnden und unerwartet teurenWohnraum

zum Albtraum.

 

Die Unterstützung bei der Wohnraumfindung ist ein

wichtiges Thema fur die Personalgewinnung. In Zeiten

des Fachkraftemangels haben z. B. Stiftungen, wie die

Burgermeister-Reuter-Stiftung, die Vorteile vonWohnhei-

men oder Wohnanlagen fur Azubis bereits erkannt. Es

wird Zeit, dass auch die Stadt Berlin diese Vorteile sieht,

nutzt und dementsprechend durch die Reaktivierung,

Neu- und Wiedererrichtung von stadte- und landesei-

genen Azubi-Wohnheimen, ähnlich Studentenwohnhei-

men, handelt.

LPT II/2019: Überwiesen an FA VII -Wirtschaft und Arbeit,

FA VIII - Soziale Stadt

Antrag 56/II/2019

KDV Pankow

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Votum der AK folgt am 27.10.2020

Wohnheime für Berufsanfänger*innen in landeseigenen Betrieben errichten

1
2

Die SPD Berlin setzt sich für die Errichtung von landes-

eigenenWohnheimen auf betriebseigenenGrundstücken

LPT II/2019: überwiesen an FA VII -Wirtschaft und Arbeit,

FA VIII - Soziale Stadt

83



I/2020 Landesparteitag 31.10.2020 Antrag 57/II/2019

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ein. Diese sollen geöffnet werden für Berufsanfängerin-

nenundBerufsanfängern in landeseigenenBetriebenund

Behörden in den ersten drei Jahren nach Abschluss der

Ausbildung.

Ziel ist es, Berufsanfängerinnen und Berufsanfängern

preiswerte landeseigene Unterkünfte zur Verfügung zu

stellen, umdieAkquisition von Fachkräften trotz Fachkräf-

temangels zu vereinfachen.

Begründung

Gut ausgebildete Fachkräfte sind auf dem Arbeitsmarkt

mittlerweile stark umworben. Die Unterstützung bei der

Wohnraumfindung ist auch hier in Berlin ein wichtiges

Thema für die Personalgewinnung geworden, um für zu-

künftige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer attraktiv

zu bleiben.

 

Noch vor wenigen Jahren warenWohnheime oderWohn-

anlagen z. B. bei der Berliner Polizei, der Feuerwehr sowie

in städtischen Krankenhäusern und weiteren landeseige-

nen Unternehmen Gang und Gäbe. Es wird Zeit, dass das

Land Berlin diese Vorteile wieder sieht, nutzt und dem-

entsprechend durch die Reaktivierung, Neu- undWieder-

errichtung von landeseigenen Wohnheimen insbesonde-

re für Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger handelt,

um so ein attraktiver Arbeitgeber zu bleiben.

Antrag 57/II/2019

KDV Reinickendorf

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Votum der AK folgt am 27.10.2020

Förderung von Neubau vonWerkswohnungen für Beschäftigte bei den Berliner Landesunternehmen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Die SPD fordert die sozialdemokratischen Mitglieder der

Landesregierung auf, sich dafür einzusetzen, dass für

die Berliner Landesunternehmen ein Förderfonds für den

Neubau von Werkswohnungen aufgelegt wird. Diese

Haushaltsmittel sollen dann als Eigenkapitalzuschuss an

BSR, BVG, BWB, Berliner Bäderbetriebe, Vivantes und Cha-

rité mit der Zweckbindung des Neubaus von preisgünsti-

genWohnungen oder Appartements an Beschäftigte die-

ser Unternehmen ausgegeben werden. Ziel soll es sein,

3.000Wohneinheiten insgesamt zu fördern.

 

Des Weiteren sollen sich die sozialdemokratischen

Mitglieder der Landesregierung für ein steuerliches

Privileg beim Neubau von Werkswohnungen bei der

Bundesregierung einsetzen, so soll eine 50-Prozent-

Sonderabschreibung begrenzt auf maximal 500 Wohn-

einheiten pro Betrieb maximal möglich zukünftig vorge-

sehen werden. Diese Sonderabschreibungsmöglichkeit

ist auf zehn Jahre zu befristen.

LPT II/2019. Überwiesen an FA VII -Wirtschaft und Arbeit,

FA VIII - Soziale Stadt
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Begründung

Aufgrund der Haushaltsnotlage des Landes Berlin hat z. B.

die BVG ihre 5.100 Wohnungen der BVG Heimstätte ver-

äußert. Auch wenn ein Großteil dieser Wohnungen sich

jetzt durch Weiterverkäufte bei der DEGEWO im Eigen-

tumbefinden, haben dieseWohnungen keineWerksmiet-

wohnungseigenschaft mehr. Werkswohnungen können

als steuerpflichtiger Arbeitslohn (geldwerter Vorteil) an

die Arbeitnehmer überlassen werden und bieten gerade

bei der vorhandenen Wohnungsknappheit in Berlin den

öffentlichen Einrichtungen die Chance ein Attraktivitäts-

merkmal gegenüber anderen Arbeitgebern aufzubauen.

Nur so können neue Fachkräfte zügig aus anderen Regio-

nen angeworben werden. Hinsichtlich des Baus können

sich die landeseigenen Betriebe ihrer eigenen Bauabtei-

lungen bedienen bzw. Kooperationenmit den landeseige-

nen Wohnungsbaugesellschaften eingehen. BWB, BVG u.

a. können damit ihre geringen vorhandenen Werkswoh-

nungsbestände wieder erhöhen.

Antrag 66/II/2019

KDV Lichtenberg

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Votum der AK folgt am 27.10.2020

Bau neuer Stadtteile (Berlin 4.0 - modern und CO2-neutral)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Berlin braucht deutlich mehr Wohnungen. Es gibt so gut

wie keinen Leerstand mehr, die Mieten steigen rasant.

Gleichzeitig entstehen viele neue Arbeitsplätze und lo-

cken kontinuierlich Menschen in die Stadt. Zuletzt zo-

gen etwa 40.000 Menschen pro Jahr nach Berlin. Die-

ser Zuzug ist nicht allein durch Nachverdichtungen und

den Ausbau von Dachgeschossen aufzufangen, die zu-

demzulastenderbisherigenAnwohnerundderbestehen-

den Infrastruktur gehen. Notwendig ist es daher, gänz-

lich neue Stadtteile zu schaffen. Sie sollen attraktiven

Wohn- und Lebensraum für 400.000 Menschen bieten.

Damit käme Berlin auf 4 Millionen Einwohner. Das Pro-

jekt Berlin 4.0 steht dabei für die Einwohner*innenzahl

undmacht zugleich deutlich, dass die neuenStadtteile zu-

kunftsweisend gebaut werden. Unter Beachtung der neu-

esten städtebaulichen Erkenntnisse werden die Möglich-

keiten der Digitalisierung und der modernen Mobilität

genutzt. Zugleich muss auf CO2-Neutralität und eine so-

ziale Durchmischung und die notwendige soziale Infra-

struktur geachtet sowie entsprechende Gewerbe-Kultur-

Flächenvorgehalten werden. Berlin hat hierbei die Chan-

ce, eine Führungsposition im Kampf gegen die Klimakrise

einzunehmen und ihren Status als Wissenschaftsstand-

ort weiter auszubauen. Sie kann hiermutig sein und neue

Wege einschlagen. Zum Beispiel indem die Gebäude als

kleineMikrokraftwerke gebautwerden, sodass Energie di-

rekt vor Ort gewonnen werden kann. Berlin kann mit die-

LPT II/2019: Überwiesen an FA VIII – Soziale Stadt, FA X –

Natur, Energie, Umweltschutz
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sen neuen, grünen Quartieren Inspiration für andere Me-

tropolen sein.Dadurchwerdendie Stadtteilewerdenauch

attraktiv für Besserverdienende und reduzieren den Ver-

drängungsdruck innerhalb des Rings. Der Senat wird be-

auftragt, Pläne für die neuen Stadtteile und deren Anbin-

dung zu entwickeln bzw. fortzusetzen. In erster Linie sol-

len dabei begonnene Projekte endlich umgesetzt werden.

Antrag 71/II/2019

KDV Pankow

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Votum folgt auf der Sitzung der AK am 27.10.2020

Vergessene Potenzialflächen? Pankow baut richtig!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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38
39

Die Pläne der sogenannten „Bürgerstadt Buch“-

Initiativgruppe sowie Bürgerstadt Aktiengesellschaft

sehen wir als nicht zielführend an und lehnen sie ab.

 

DerWohnungsbau inPankowsollte stattdessen insbeson-

dere auf folgenden Flächen vorangetrieben werden:

• Blankenburger Süden

• Buch IV und Am Sandhaus

• Karower Süden und Am Teichberg

• Ludwig-Quidde-Straße

• Michelangelostraße

• Pankower Tor

• Wilhelmsruher Tor

• (Elisabethaue – Dissens in der Koalition)

 

Die meisten dieser Flächen befinden sich bereits in ver-

schiedenen Planungsphasen. Wir fordern den Senat von

Berlin und den Bezirk Pankow daher auf, den Wohnungs-

bau in Pankow mit folgenden Prämissen zügig voranzu-

treiben:

• schützenswerte Freiflächen wie die Moorlinse Buch

(sowie umgebende Grünfläche) und das Land-

schaftsschutzgebiet Blankenfelde erhalten

• die Erholungsanlage Blankenburg nicht überbauen

und den Eingriff zum Bau einer Tram-Strecke „mini-

malinvasiv“ gestalten

• an gewachsene städtebauliche Strukturen anknüp-

fen und diese durch verbesserte (soziale) Infrastruk-

turangebote aufwerten

• Gewerbepotenzialflächen in Buchholz sichern

• Kleingartenanlagen schützen und deren Erhalt

langfristig sicherstellen

• eine adäquate verkehrstechnische Erschließung des

gesamten Pankower Nordostraums gewährleisten

und die Verkehrswende durch Ausbau des ÖPNV

und von Radverkehrsanlagen gestalten

 

Begründung

(LPT II/2019: Überwiesen an Landesvorstand)
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Eine Bürgerstadt kannman nicht verordnen: Die überwie-

gend aus dem Berliner Westen vorangetriebenen Pläne

entbehren leider jeglicher Ortskenntnis. Nicht nur, dass

das Kerngebiet der Bürgerstadt gar nicht in Buch, sondern

in Französisch Buchholz liegt, so suggerieren die Pläne,

es gäbe hier Flächen, die völlig außer Acht gelassen, aber

trotzdemsofort bebautwerdenkönnten.Dem istmitnich-

ten so:

 

Das Gebiet der Bürgerstadt wird z.B. im Juni 2019 be-

schlossenen StEP Wirtschaft als eines der wenigen noch

erschließbaren Gewerbepotenzialflächen der Stadt aus-

gewiesen. Die anderen Flächen sind entweder bereits als

Potenzialfläche erkannt, in der Koalition aber umstrit-

ten (z.B. Elisabethaue), es sind schützenswerte Freiräu-

me (z.B. Moorlinse Buch) oder es wurden bereits umfas-

sende Planungsprozesse begonnen (z.B. ISEK Buch). Wir

wollen Pankow daher richtig bebauen: Um Neu- und Alt-

Berliner*innen einen lebenswerten und bezahlbaren Be-

zirk zu bieten, entwickeln wir anhand unseres Leitbildes

die Stadt der Zukunft, tragen der Verkehrswende Rech-

nung und schützen Mieter*innen. Eine Privatisierung lan-

deseigener Flächen durch die Hintertür unter dem Deck-

mantel Bürgerstadt lehnen wir entschieden ab. 20% der

Fläche lapidar „anderen Bauherren“ zu versprechen, die

städtischen Wohnungsbaugesellschaften aber vollkom-

men außen vor zu lassen, hielten wir für einen gefährli-

chen Rückschritt BerlinerWohnungsbaupolitik.

 

Die SPD Pankow hat dabei ihre Hausaufgaben

gemacht: Bereits 2016 hat die SPD-Fraktion de-

zidiert dargelegt, welche Flächen zügig für den

Wohnungsbau entwickelt werden sollten und

welche nicht (siehe: https://www.spd-fraktion-

pankow.de/dl/1_Version_vom_21_06_2016(5).pdf9).

Auf den Seiten des Bezirksamts Pankow findet sich dar-

über hinaus eine detaillierte Beschreibung der Planungs-

stände aller Flächen:

https://www.berlin.de/ba-pankow/aktuelles/pressemitteilungen/2019/pressemitteilung.822825.php10

Antrag 72/II/2019

KDV Pankow

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Votum folgt auf der Sitzung der AK am 27.10.2020

Behutsame Entwicklung der Elisabeth-Aue

1
2
3
4
5
6
7

Die SPD Berlin betrachtet die Elisabeth Aue im Ortsteil

Französisch Buchholz als eine Potentialfläche für Woh-

nungsbau, da es eine landeseigene, weiträumige Fläche

ist. Allerdings müssen die Planungen im Einklang mit der

vorhandenen Infrastruktur unddenaktuell angrenzenden

Gebieten stehen. Dies haltenwir für essenziell, umAkzep-

tanz bei der Bevölkerung vor Ort zu schaffen.

(LPT II/2019: Überwiesen an Landesvorstand)

87

https://www.spd-fraktion-pankow.de/dl/1_Version_vom_21_06_2016(5).pdf
https://www.spd-fraktion-pankow.de/dl/1_Version_vom_21_06_2016(5).pdf
https://www.berlin.de/ba-pankow/aktuelles/pressemitteilungen/2019/pressemitteilung.822825.php


I/2020 Landesparteitag 31.10.2020 Antrag 73/II/2019

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

 

Wir fordern in der kommenden Legislaturperiode daher

eine behutsame Entwicklung der Fläche statt einer Groß-

bausiedlung. Darunter verstehen wir eine behutsame Be-

bauung mit Mehrfamilienwohnhäusern durch landesei-

gene Wohnungsbaugesellschaften und Genossenschaf-

ten sowie eine frühzeitige Anpassung der infrastruktu-

rellen Kapazitäten. Insbesondere der Ausbau der verkehr-

lichen Infrastruktur muss rechtzeitig erfolgen. Mögliche

neue Tram-und U-Bahn-Strecken und die Anbindung an

das bestehende Bahnnetz (S-Bahn und Heidekrautbahn)

würden Kapazitäten und Akzeptanz imVorfeld der behut-

samen Bebauung schaffen. Die Neuschaffung von Park-

und Kleingartenanlagenmuss ebenso in das Konzept ein-

bezogen werden wie die Entwicklung der angrenzenden

Ortsteile. 

 

Wir befürworten die Schaffung einesmodernen Kleingar-

tenparks als Mischung aus frei zugänglichen Flächen, Flä-

chen für Kitas und SchulenundKleingartenparzellen nach

dem Bundeskleingartengesetz auf einem Teil der Fläche

der Elisabeth Aue, um wohnortnahe Erholungsmöglich-

keiten auf einer landeseigenen Fläche zu schaffen. 

 

Eine integrierte Sekundarschule mit gymnasialer Ober-

stufe begrüßenwir im Zuge der behutsamen Entwicklung

der Elisabeth-Aue.

 

Behutsame Entwicklungen, im Einklang mit den Gege-

benheiten vor Ort und unter Einbeziehung der ortsansäs-

sigen Bevölkerung bedeutet für uns moderne Stadtent-

wicklungspolitik.

Antrag 73/II/2019

KDVMitte

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Votum folgt auf der Sitzung der AK am 27.10.2020

Ein neues Stück Berlin – Bürgerstadt Buch bauen!

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Die SPD-Mitglieder des Abgeordnetenhauses von Ber-

lin sowie die sozialdemokratischen Mitglieder des Se-

natswerdenaufgefordert, sich ab sofort für die Schaffung

neuer Stadtquartiere mit Wohnungen für bis zu 100.000

Menschen und Gewerbeflächen für bis zu 30.000 Arbeits-

plätzen auf den ehemaligen Rieselfeldern und weiteren

Flächen zwischenBuch, FranzösischBuchholz und Landes-

grenze einzusetzen. Die Schaffungder dafür nötigen tech-

nischen, sozialen und Verkehrs-Infrastruktur soll unver-

züglich vorbereitet werden.

Im 1. Halbjahr 2020 ist eine Machbarkeitsstudie vorzule-

gen, die die erforderlichen planerischen, technisch- bau-

lichen, rechtlich-instrumentellen und organisatorischen

Maßnahmen sowie damit verbundene Kosten und Zeit-

(LPT II/2019-Beschluss: Überwiesen an Landesvorstand)

 

 

LPT II/2019 - Empfehlung der AK - Annahme in folgender

Fassung: 

Die SPD-Mitglieder des Abgeordnetenhauses von Ber-

lin sowie die sozialdemokratischen Mitglieder des Se-

natswerdenaufgefordert, sich ab sofort für die Schaffung

neuer Stadtquartiere mit Wohnungen für bis zu 100.000

Menschen und Gewerbeflächen für bis zu 30.000 Arbeits-

plätzen auf den ehemaligen Rieselfeldern und weiteren

Flächen zwischenBuch, FranzösischBuchholz und Landes-

grenze einzusetzen. Die Schaffungder dafür nötigen tech-

nischen, sozialen und Verkehrs-Infrastruktur soll unver-
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abläufe untersucht und aufzeigt. Dabei ist zu prüfen, ob

im Sinne einer zügigen, qualitätsvollen und ganzheitli-

chen Entwicklung das Instrument der städtebaulichen

Entwicklungsmaßnahme und die Einsetzung eines treu-

händerischen Entwicklungsträgers sinnvoll ist.

Von Anfang ist sicherzustellen, dass die städtebauli-

che Entwicklung sich an den Zielen des sozialen Aus-

gleichs sowie der ökologischen Nachhaltigkeit orientiert

und keinen Raum für Bodenspekulation und Rendite-

maximierung lässt. Das bedeutet insbesondere, dass öf-

fentliche Bauflächen nur imWege des Erbbaurechts oder

nur auf Zeit an Private (Ulmer Modell) vergeben werden,

vorrangig an Genossenschaften, gemeinwohlorientierte

Wohnungsunternehmen und selbstnutzende Bauherren.

Bei Flächen in privater Hand sind Allgemeinwohlbelange

und insbesondere die Bezahlbarkeit des neu geschaffe-

nenWohnraums durch die Mittel des Bauplanungsrechts

durchzusetzen.

Begründung

Im Sommer hat die Initiativgruppe „Bürgerstadt Buch“

den Vorschlag gemacht, im Nordosten auf den ehema-

ligen Rieselfeldern und weiterer Flächen zwischen Buch

und Französisch Buchholz neue Stadtquartiere mit bis

zu 100.000 Einwohnern und bis zu 30.000 Arbeitsplät-

zen zu errichten. Der Vorschlag sieht die Erweiterung von

Französisch-Buchholz zur „Gartenstadt Buchholz“, die Er-

weiterung von Buch zur „Gesundheitsstadt Buch“ und da-

zwischen gelegen die Errichtung der neuen „Bürgerstadt

Buch“ in gemischter und urbaner Form als Stadt fürWoh-

nenundArbeiten, darunter große Flächen für gewerbliche

Ansiedlungen vor.

Da die Flächen zu mehr als 70 % dem Land Berlin gehö-

ren und die Bedingungen für einen Ausbau der Verkehrs-

infrastruktur dort aufgrund zweier vorhandener S-Bahn-

Strecken, mehrerer Regionalbahnstrecken, der Straßen-

bahn in Buchholz und der Anbindung an die A10 und

die A114 vergleichsweise günstig sind, könnte dieser Vor-

schlag den Weg für ein neues Kapitel sozialer und klima-

neutraler Stadtentwicklung in Berlin ebnen, dessenChan-

cen und Risiken es ernsthaft zu erwägen gilt. Das Projekt

würde auchmassiv dämpfendauf die Bodenpreise einwir-

ken. Angesichts der grassierenden Wohnraumknappheit

muss das Land Berlin das Projekt beherzt angehen und

zwischenzeitlich alleMaßnahmenunterlasen, die das Pro-

jekt erschweren oder behindern können.

züglich vorbereitet werden.

Im 1. Halbjahr 2020 ist eine Machbarkeitsstudie vorzule-

gen, die die erforderlichen planerischen, technisch- bau-

lichen, rechtlich-instrumentellen und organisatorischen

Maßnahmen sowie damit verbundene Kosten und Zeit-

abläufe untersucht und aufzeigt. Dabei ist zu prüfen, ob

im Sinne einer zügigen, qualitätsvollen und ganzheitli-

chen Entwicklung das Instrument der städtebaulichen

Entwicklungsmaßnahme und die Einsetzung eines treu-

händerischen Entwicklungsträgers sinnvoll ist.

Es werden nicht unter 40% Sozialwohnungen gebaut.

Von Anfang ist sicherzustellen, dass die städtebauli-

che Entwicklung sich an den Zielen des sozialen Aus-

gleichs sowie der ökologischen Nachhaltigkeit orientiert

und keinen Raum für Bodenspekulation und Rendite-

maximierung lässt. Das bedeutet insbesondere, dass öf-

fentliche Bauflächen nur imWege des Erbbaurechts oder

nur auf Zeit an Private (Ulmer Modell) vergeben werden,

vorrangig an Genossenschaften, gemeinwohlorientierte

Wohnungsunternehmen und selbstnutzende Bauherren.

Bei Flächen in privater Hand sind Allgemeinwohlbelange

und insbesondere die Bezahlbarkeit des neu geschaffe-

nenWohnraums durch die Mittel des Bauplanungsrechts

durchzusetzen.

1
2
3
4
5
6
7

Änderungsantrag Ä- zum Antrag 73/II/2019

Seite / Zeile 20

Friedrichshain-Kreuzberg

Einfügen in Zeile 20: 

“Es werden nicht unter 40% Sozialwohnungen gebaut”

Überweisen an: Landesvorstand
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Antrag 79/II/2019

KDVMitte

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Brücke über den Landwehrkanal
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Die sozialdemokratischen Mitglieder des Abgeordneten-

hauses und des Senats werden aufgefordert, darauf hin-

zuwirken, dass eine kreuzungsfreieVerbindung für Fußge-

hende und Radfahrende über den Landwehrkanal und die

Autostraßen Schöneberger- und Reichpietsch-Ufer (zwi-

schen Gleisdreieck- und Tilla-Durieux-Park) geschaffen

wird.

Dazu soll

1. ein Planungswettbewerb ausgerichtet werden 2. die er-

forderliche Finanzierung - unter Berücksichtigung hierzu

bereits getätigter Rückstellungen - in die Haushaltspla-

nung aufgenommen werden.

Insbesondere eine Verwendung der Gelder für den ökolo-

gischen Ausgleich soll dabei geprüft werden, da diese bis

2020 ausgegeben sein müssen.

Begründung

Für viele Zufußgehende und Radfahrende, die vor allem

im Berufsverkehr zwischen Gleisdreieckpark und Potsda-

mer Platz unterwegs sind, bildet die Überquerung des

Landwehrkanals ein echtes Hindernis. Sie erfordert ei-

nen Umweg entlang des Schöneberger Ufers zur Köthe-

ner Brücke und zurück am Reichpietschufer zum Tilla-

Durieux-Park. Die Bushaltestelle des M 29 am Schöne-

berger Ufer bildet ein Nadelöhr, in dem sich die warten-

den und zusteigenden Zufußgehenden und die in beiden

Richtungen Radfahrenden auf dem nur 2,5m breiten Geh-

weg gefährlich nahe kommen. Wegen des starken Ver-

kehrs auf der Straße wagen es nur wenige Radfahrende,

auf die Fahrbahn auszuweichen. Ein weiteres Gefahren-

element ist die Querung der Köthener Brücke. Die Fuß-

gängerampel führt nur auf die nördlicheBrückenseite. Die

vielen Radfahrenden, die diesen Fußgängerübergang nut-

zen,mogeln sich auf der Brücke auf die südliche Fahrbahn,

um in Richtung City weiter zu fahren. Auf der Seite des

Reichpietschufers geraten sie dann in gefährlicher Weise

zwischen Zufußgehende und abbiegende Autos.

 

Aus der Bauzeit des Gleisdreieckparks gab es eine (mitt-

lerweile obsolete) Planung für eine Brücke über den Land-

wehrkanal, die die beiden Parks verbinden sollte. Die Brü-

cke ist auch noch imgeltenden Flächennutzungsplan aus-

gewiesen. Dafür wurden 2,5 Mioe als Beitrag für ökologi-

sche Ausgleichsmaßnahmen eingesammelt und bei einer

Stiftung hinterlegt.

 

Im März 2019 fasste das Stadtteil-Forum Tiergarten Süd

den Beschluss, auf Verwaltung und Politik einzuwirken,

die 2014 aufgegebenen Überlegungen zumBau einer Brü-

cke wieder aufzunehmen, um hier Abhilfe zu schaffen.

LPT II/2019 - Überwiesen an FA XI - Mobilität.

Stellungnahme des Fachausschusses: Der Fachausschuss

empfiehlt Annahme.
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Auchwenn (insbesonderewegendes Streckenverlaufs der

Bahntrassen, welche sich unter den Grünanlagen befin-

den und den Landwehrkanal unterqueren) ein Brücken-

bau seinerzeit aus Kosten- und Sicherheitsgründen nicht

weiterverfolgt wurde, kann dies kein Grund sein, auch

heute – bei einer veränderten Straßen- und Verkehrspo-

litik zugunsten der Fußgehenden, Radfahrenden (und des

ÖPNV) - noch vor dieserwichtigenBaumaßnahme zurück-

zuschrecken.

 

Die anvisierte Lösung dient gleichzeitig der Anbindung

desPotsdamerPlatzesandieRadschnellverbindung6 (Tel-

towkanalroute) und damit des Radfernwegs Leipzig – Ber-

lin.

Andere Hauptstädte wie zum Beispiel Kopenhagen zei-

gen,wie sinnvoll – auch teure – Infrastrukturmaßnahmen

zugunsten der Fußgehenden und Radfahrenden sind.

Antrag 303/II/2019

KDVMitte

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Votum der AK folgt am 27.10.2020

(Mieter) Fördern und (Vermieter) Fordern!Wohnraum unter politische Kontrolle bringen: Landesamt fürWohnen einrichten!
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Wohnen gehört zu den existenziellen Grundbedürfnis-

sen eines jeden Menschen. Vor dem Hintergrund zuneh-

menderWohnungsknappheit imBallungsraumBerlinund

exorbitanten Preissteigerungen auf demMietwohnungs-

markt, ist die Sicherstellung dieses Grundbedürfnisses

für breite Bevölkerungsschichten nicht oder nur unter

extremen ökonomischen und psychischen Anstrengun-

gen möglich. Die Problematik beschränkt sich nicht al-

lein auf Menschen in besonderen Lebenslagen und ein-

kommensschwache Haushalte, sondern stellt mittlerwei-

le auch Haushalte mit mittleren Einkommen vor existen-

tielle Probleme.

Die Ursachen sehen wir in einem unzureichenden Miet-

recht und eklatanten wohnungspolitischen Fehlentschei-

dungen der vergangenen 30 Jahre: ein falsch konzipier-

ter sozialer Wohnungsbau mit rückläufigen Beständen,

der Verkauf kommunalerWohnungsbestände, die Aufhe-

bung der Wohnungsgemeinnützigkeit, der an Höchstge-

boten orientierte Verkauf öffentlicher Liegenschaften an

private und nicht gemeinnützige Investoren, der Speku-

lation mit Grundstücken und Baugenehmigungen, dem

Handeln vonWohnungsbeständen anden Finanzmärkten

und den aus diesen Praktiken resultierendenMietpreiser-

höhungen bei Neuvermietung und Modernisierungen.

Die Überlassung der Wohnungsfrage an Mechanismen

des Marktes ist nicht nur ein handfestes ökonomisches

und oft existentielles Problem der Betroffenen, sondern

bedeutet auch die Entpolitisierung der Wohnungspolitik.

LPT II/2019: Überwiesen an FA III – Innen- und Rechtspoli-

tik, FA VIII – Soziale Stadt

91



I/2020 Landesparteitag 31.10.2020 Antrag 303/II/2019

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Wohnungspolitische Fragenwerdenoft gar nichtmehr als

politische Fragen begriffen, sondern zu individuellen und

persönlichen Problemen von Marktteilnehmern erklärt.

Die Folgen dieser Politik der Unterlassung sind sicht-

bar geworden: immer mehr Menschen werden durch die

Mietsteigerungen oder Umwandlungen aus ihren Miet-

verträgen gedrängt, finden nur schwer oder keinen leist-

barenWohnraummehr und sind damit entweder zeitwei-

se oder dauerhaft von Wohnungslosigkeit bedroht oder

betroffen. Der ParitätischeWohlfahrtsverband spricht von

schätzungsweise 50.000 wohnungslosen Menschen in

Berlin, dabei ist eine wesentlich höhere Dunkelziffer zu

vermuten. Wer erstmal seinen Mietvertrag verloren hat,

dem fällt es unter diesen Bedingungen schwer, sich ge-

gen eine Vielzahl an Bewerber*innen durchzusetzen. Die-

se Zustände wollen wir nicht länger hinnehmen.Wohnen

bedeutet Selbstbestimmung, Sicherheit, Begegnung und

Teilhabe an der Gesellschaft.

Unser Ziel ist es, dieses Segment derDaseinsvorsorge stär-

ker unter staatliche und politische Kontrolle zu bringen.

Unter anderemsind immobilienwirtschaftlicheMarktpro-

zesse durch verpflichtende Datenerhebung transparent

zu machen und Verstöße gegen wohnungspolitische Re-

gularien zu sanktionieren.

Eine solcheWohnungswirtschaftsaufsicht ist in Berlin auf

Landesebene in einem neu zu schaffenden Landesamt für

Wohnen zu verankern. Die neue Behörde ist im Verant-

wortungsbereich der Senatsverwaltung für Stadtentwick-

lung angesiedelt, kooperiert mit den Bezirken und unter-

stützt sie bei der Rechtsdurchsetzung sowohl inhaltlich

als auch personell.

Die oben genannten Ziele erreicht das Landesamt für

Wohnen durch die Umsetzung vier primärer Aufgabenbe-

reiche:

• Wohnungsregister:

• Mit der Schaffung eines Wohnungsregisters soll

Transparenz über den verfügbarenWohnraum, vor-

handene Mietverhältnisse und ihre ökonomischen

Bedingungen einschließlich der Eigentumsverhält-

nisse entstehen. Dabei sind die Eigentumsverhält-

nisse vollständig zu erfassen und jegliche Vertrags-

und geplante Nutzungsänderungen verpflichtend

an das Landesamt zu übermitteln. Eine detaillierte

Mietpreissammlung zum Zwecke der Preisüberwa-

chung und Preisbildung wird angelegt.

• Durch die hierdurch entstandene transparente Ge-

samtübersicht, lassen sich systematische Verstöße

gegenMietrecht undMietpreisregulierungen durch

Eigentümer größerer Wohnungsbestände leichter

erkennen und sanktionieren.

• Mietpreiskontrolle:

• Mit einer systemischen Mietpreiskontrolle setzt die

Behörde Maßstäbe für sozial verantwortbare Miet-

grenzen, die in ein neues Regelwerk im Sinne ei-

nes erweiterten Mietspiegels einfließen können.
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Dadurch wird ein Instrumentarium geschaffen, mit

dem Mietobergrenzen und Mietsenkungen verant-

wortbar begründet werden können.

• Durchsetzung Zweckentfremdungsverbot: Durch

den Gesamtüberblick über Wohnungsbestände

infolge einer transparenten Datenlage unterstützt

das Landesamt Zweckentfremdung entschieden

und mit der Perspektive, zweckentfremdeten

Wohnraum wieder einer sozialen Nutzung zuzu-

führen.

• Präventionsarbeit: Das Landesamt verhindert und

bekämpft Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit

entschieden und nachdrücklich. Eine Basis für die-

se Präventionsarbeit ist die Etablierung von Regeln

für einen transparenten Informationsfluss hinsicht-

lich mietrechtlicher Kündigungen und drohender

Zwangsräumungen. Hierdurch wird das Ziel ver-

folgt, Mieter und Vermieter dabei zu unterstützen

außergerichtliche Einigungen herbeizuführen.

Antrag 43/I/2020

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Kein Votum der Antragskommission

Solidarität mit dem Syndikat! Kiezstrukturen und Freiräume vor Verdrängung schützen – nicht die marktwirtschaftlichen

Interessen der Immobilienkonzerne!
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Als Jusos Berlin erklären wir uns solidarisch mit der Kiez-

kneipe Syndikat und allen von Räumung bedrohten linken

und emanzipatorischen Projekten.

 

Die Geschichte des Syndikats ist ein Paradebeispiel dafür,

wie Kiezkultur und linke Freiräume der Immobilienspeku-

lation zum Opfer fallen. Dabei hatte das Betreiber:innen-

kollektiv erst nach aufwendiger Suche herausgefunden,

dass hinter der auf dem Papier angegebenen Eigentüme-

rin des Hauses, einer Briefkastenfirma in Luxemburg, der

Immobilienkonzern Pears Global steckt. Durch ein Kon-

strukt aus vielen Tochterfirmen, die zum Pears-Konzern

gehören, müssen die drei Pears-Brüder, denen der Kon-

zern gehört, keine oder fast keine Steuern zahlen. Auch

das Haus, in dem das Syndikat beheimatet war, hatte der

Pears-Konzern über eine Tochterfirma gekauft.

 

Umso absurder ist die Situation, dass der Berliner Senat

nun mit Steuergeldern einen Großeinsatz der Polizei fi-

nanziert, die per Gerichtsbeschluss die Profitinteressen

des Pears-Konzerns durchsetzt. Die Verhältnismäßigkeit

des Polizeieinsatzes sehen wir nicht. Bereits das polizei-

liche Vorgehen gegen die #RausAusDerDefensive-Demo

am Abend des 1. August 2020 wirft Fragen auf: Die De-

monstration wurde schon kurz nach Beginn brutal unter

Anwendung von Einsatzmehrzweckstöcken und CS-Gas
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aufgelöst, während die Polizei am Mittag desselben Ta-

ges noch rund 20.000 Nazis und andere „besorgte Bür-

ger:innen“ undVerschwörungsgläubige, die in jenen zahl-

reichen mitmachenden Nazis kein Problem sahen, un-

ter bewussterMissachtung u. a. derMund-Nasen-Schutz-

Auflage durchMittemarschieren ließ. Vor Ort zeigten sich

die Einsatzkräfte überfordert, konnten keinen Schutz der

Gegendemonstrant:innen garantieren undwaren nicht in

der Lage, offenbar auch nicht entschlossen dazu angewie-

sen, eine Auflösung wegen Verstößen gegen die Hygie-

neauflagen durchzuführen. Gerade diese Gegenüberstel-

lungderDemonstrationenam1.August zeigt, dass Polizei-

ressourcen nicht den Zahlen der Teilnehmenden und de-

ren Anlässen entsprechend eingesetzt wurden.

 

Das Vorgehen am6. und 7. August überstieg dies noch ein-

mal. Für dieDurchsetzungder rechtlich geschützten Inter-

essen des Pears-Konzerns ließ der Senat für mehrere Tage

einen ganzen Kiez sperren. Dabei war dem Senat offenbar

das Eigentumsinteresse vonPearsGlobalwichtiger als das

Umsatzinteresse des lokalen Gewerbes im abgesperrten

Schillerkiez, das Versammlungsfreiheitsrecht und Freizü-

gigkeitsgrundrecht vielerMenschen, der uneingeschränk-

te Zugang zur eigenenWohnung sowie das Recht auf kör-

perlicheUnversehrtheit derjenigen, die von der Polizei un-

ter Anwendung von körperlicher Gewalt festgenommen

wurden.

 

Einzelne Szenen verdeutlichen die Brutalität des Polizei-

einsatzes: Ein Mensch wird an einem Hamburger Git-

ter unter Inkaufnahme schwerer Verletzungen gewürgt,

während zugleich Umherstehende ohne Bestehen einer

Bedrohungslage für die Polizei gepfeffertwerden.[1] Bilder

zeigen, wie Polizeibeamt:innen grundlos auf Festgenom-

menen knien.[2] Zahlreiche Menschen wurden bei den

Polizeimaßnahmen verletzt. Der Senat und Innensenator

AndreasGeisel imBesonderen tragendie volle Verantwor-

tung für die Polizeieinsätze.

 

Der Tag der Räumung, der 7. August 2020, ist ein schwe-

rer Schlag für das Projekt einer linken Regierung, das Ber-

lin mit dem rot-rot-grünen Senat versucht. Nicht nur des-

halb, weil die Exekutive für ein Firmenimperium, das nicht

einmal Steuern zahlt, unter wohl größtmöglich denkba-

rem Aufwand und brutaler Durchführung dessen Interes-

sen rücksichtslos durchsetzt, sondern auch, weil das Han-

deln der Polizei und damit des Senates ernsthaft unsere

Zusammenarbeit mit den vielen linken zivilgesellschaftli-

chen Initiativen gefährdet. Wir brauchen die antifaschis-

tischen, die mietenpolitischen und die vielen anderen lin-

ken Gruppen als Bündnispartner:innen für eine progressi-

ve Stadtpolitik und wir dürfen es nicht zulassen, dass der

linke (!) Berliner Senat dieGrundlagen für eine linke Bünd-

nispolitik weiter beschädigt!
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Wir müssen verhindern, dass so etwas wie das Polizei-

vorgehen am 7.8.2020 noch einmal passiert. Dazu ist es

notwendig, dass wir den marktwirtschaftlich auf Profit

ausgerichteten Immobilienmarkt zurückdrängen, genos-

senschaftliche Nutzung ermöglichen und für den lang-

fristigen Erhalt von Kiezstrukturen eintreten. Immobili-

en müssen dafür so weit wie möglich in gemeinwohl-

orientierte Nutzungsformen überführt werden. Um Kiez-

strukturen vor der Verdrängung zu schützen, fordern wir

zusätzlich zu dem bestehenden Mietenspiegel und Mie-

tendeckel für Wohnraumvermietung einen Gewerbemie-

tenspiegel und einen Gewerbemietendeckel. Immobili-

en dürfen nicht zum Spekulationsobjekt werden, sondern

müssen denen gehören, die sie nutzen, bewohnen und

pflegen. Wir setzen uns für die Rekommunalisierung von

Wohn- und Gewerbeflächen ein.

 

Was diejenigen Räumungen linker Projekte und von Ge-

werbe, das zur Kiezstruktur beiträgt betrifft, die aufgrund

der Rechtslage unumgänglich sind, muss das Land Berlin

oder der zuständige Bezirk sicherstellen, dass den Projek-

ten geeignete und angemessene Alternativräumlichkei-

ten zur Verfügung gestellt werden. Wir fordern von der

SPDNeukölln, dass sie sichmehrmit Neuköllner Gewerbe

solidarisieren und einsetzen! Esmussmehr Stellen geben.

an denen eine Kommunikation stattfindet und Lösungen

angeboten werden.

 

Was das Polizeihandeln angeht, ist es notwendig, dass

SPD-Innensenator Andreas Geisel zukünftig seiner Auf-

sichtspflicht gegenüber der Berliner Polizei nachkommt

sowie von seinem Weisungsrecht gegenüber der Polizei

gebraucht macht, um unverhältnismäßige Einsätze wie

den im Schillerkiez zu verhindern. Rote Zonen, also kiez-

große polizeilich abgeriegelte Gebiete, darf es in Berlin

nicht mehr geben.

 

[1]11 Vgl. https://twitter.com/JenerFloh/sta-

tus/129175430273903001612 (abgerufen am 9.8.2020).

[2]13 Bspw. hier: https://twitter.com/garethmetik/sta-

tus/129162521656999116814 (abgerufen am 9.8.2020).

Antrag 44/I/2020

KDVMarzahn-Hellersdorf

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Register für öffentliche Flächen und Besitztümer – Ein Beitrag zur Transparenz

1
2
3
4
5

Die Mitglieder der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus

Berlin und des Senats werden dazu aufgefordert, sich für

die Einrichtung eines öffentlich zugänglichen Registers

für Flächen im Land Berlin, welche im Besitz des Bundes,

des Landes oder des Bezirks sind.
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Begründung

Oftmals sind die Besitzverhältnisse von diversen bebau-

ten und unbebauten Flächen für den Bürger unklar. Es ist

kein leichter Prozess diese Besitzverhältnisse in Erfahrung

zu bringen,wenn ein Anlass dazu besteht.Mit der Einrich-

tung eines digital zugänglichen Registers würde das Land

Berlin einen ersten und wichtigen Schritt machen, es in-

teressierten Bürgern leichter zu machen herauszufinden,

ob eine Fläche oder ein Gebäude demBund, Land oder Be-

zirk gehört. Dieses Register könnte zur Vereinfachung der

Zugänglichkeit zum Beispiel in die Vorhandene offiziel-

le Online-Plattform und Präsenz Berlins „www.berlin.de“

eingebunden werden.

Antrag 46/I/2020

KDV Friedrichshain-Kreuzberg

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Mietendeckel tatsächlich wirksammachen: Schattenmieten in Neuverträgen verbieten
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1. Wir fordern die SPD-Fraktion im Berliner Abgeord-

netenhaus sowie die sozialdemokratischenMitglie-

der des Senats dazuauf, sich dafür einzusetzen, dass

im Rahmen des neuen Gesetzes zur Mietenbegren-

zung im Wohnungswesen in Berlin (MietenWoG

Bln) bei Neuverträgen nur ein eindeutiger und ent-

sprechend des Mietendeckels gesetzlich konformer

Mietpreis proMietvertrag benanntwerden darf. Die

Nennung und Festlegung eines weiteren Mietprei-

ses, welcher im Falle einer Rücknahme des Mieten-

WoG Bln sofort, zukünftig oder auch rückwirkend

Gültigkeit erlangt (die sogenannte Schattenmiete),

ist zu untersagen.

2. Gleichzeitig fordern wir die SPD-Fraktion im Bun-

destag sowie die sozialdemokratischen Mitglieder

der Bundesregierung dazu auf, sich für ein geeigne-

tes und wirksames Verbot der Nennung und Festle-

gung von mehreren Mietpreisen für dasselbe Miet-

objekt in einem Mietvertrag einzusetzen. Ziel jeder

dieser Maßnahmen muss es am Ende sein, dass die

Mieter*innen bei Abschluss des Vertrages Klarheit

über die zu entrichtendeMiete haben. Dies soll nach

Möglichkeit auch rückwirkend für alle Neuverträge

seit in Kraft treten des neuen MietenWoG Bln gel-

ten.

3. Wir fordern weiterhin die sozialdemokratischen

Mitglieder des Berliner Senats dazu auf, die Akti-

vitäten zum Verbot von Schattenmieten durch ei-

ne Bundesrats-initiative des Landes Berlin zu unter-

stützen.
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Begründung

Der Mietendeckel kann derzeit seine volle Wirkung auf

Grund der Unsicherheiten im Zuge der Normenkontroll-

klage von CDU und FDP vor dem Bundesverfassungsge-

richt sowie vor demLandesverfassungsgericht Berlin nicht

voll entfalten. Er funktioniert derzeit überwiegend, um

Mieterhöhungen in Bestandsverträgen seit dem 18. Ju-

ni 2019 zu verhindern. Auch haben sich zumindest for-

mal die Angebotsmieten in den ersten Monaten 2020

um 5% abgesenkt. Jedoch ist die Lage, neben der häu-

fig auch schwierigen Situation die Absenkung der Mie-

te in bestehenden Mietverträgen auf die Mietpreisober-

grenzen im Rahmen des MietenWoG Bln tatsächlich ge-

genüber den Vermieter*innen durchzusetzen, insbeson-

dere für Wohnungssuchende und Mieter*innen, die seit

in Kraft treten des MietenWoG Bln einen Neuvertrag ab-

geschlossen haben, schwierig bis dramatisch, da sie der-

zeit in sehr vielen Fällen gleich zwei Mietpreise genannt

bekommen. Der zweite Mietpreis, der für den Fall der

Rücknahme des MietenWoG Bln gedacht ist, liegt meist

deutlich über dem lautMietendeckel zulässigenWert. Die

Mieter*innen können daher vernünftigerweise lediglich

Mietverträge schließen, deren „Schattenmiete“ sie sich

im Zweifelfall auch leisten können. Die Wirkung des Mie-

tendeckels verpufft damit derzeit zu einem großen Teil.

Ebenfalls gravierend ist es für Bezieher von Leistungen

aus dem SGB II (Hartz IV), die im Falle des Scheiterns

des Mietendeckels wieder ausziehen müssten, wenn der

„Schattenmiet-preis“ oberhalb der vom Jobcenter zuge-

lassenen Höchstgrenze für die Wohnung liegt. Aus dem

AGB-Recht ergibt sich, dass die Vertragsparteien Klarheit

über die grundlegenden Bedingungen eines Vertrags ha-

ben müssen. Die Nennung von mehreren Mietpreisen

sorgt jedoch weder für Klarheit noch entspricht sie dem

Sinne desMietenWoG Bln. Die stark steigendenMieten in

den letzten Jahren, die enorme Knappheit an bezahlba-

rem Wohnraum und die daraus resultierenden Verdrän-

gungswirkungen haben das Thema Wohnen und Mieten

zu einer der drängendsten sozialen Fragen unserer Zeit

gemacht. Ein auf allen Ebenen wirksamer Mietendeckel

muss daher in einer Stadt wie Berlin mit 1,5 Millionen

Mietverhältnissen in unserem ureigensten sozialdemo-

kratischen Sinne sein.

Antrag 47/I/2020

KDVMitte

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: FA XI - Mobilität (Konsens)

Zebrastreifen um Bildungseinrichtungen

1
2
3

Die sozialdemokratischen Mitglieder des Berliner Senats

mögen sich dafür einsetzen, alle Ampelüberwege, die auf

direktem Weg zwischen zwei Gebäuden derselben Uni-

97



I/2020 Landesparteitag 31.10.2020 Antrag 48/I/2020

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

versität oder derselben Schule, gleich welcher Schulart,

liegen, durch Fußgängerüberwege mit Zebrastreifen zu

ersetzen, sofern die Gebäude nicht weiter als 200 Meter

voneinander entfernt sind und sofern diesmit den Richtli-

nien für die Anlage und Ausstattung von Fußgängerüber-

wegen (R-FGÜ 2001) vereinbar ist.

 

Begründung

Die Zebrastreifen würden erst ein schnelles und siche-

res Vorankommen zwischen den Standorten einer Bil-

dungseinrichtung ermöglichen. Den Angehörigen einer

Bildungseinrichtung für die der Ort der Bildungseinrich-

tung ihr tägliches Umfeld ist, sollte im Straßenverkehr

Vorzug gegeben werden.

 

Das trüge auch zur notwendigen stressfreien und ange-

nehmen Atmosphäre an Bildungseinrichtungenmitmeh-

reren Gebäuden bei, die derzeit noch durch die Verkehrs-

hektik und die Bevorteiligung des Autoverkehrs gestört

wird.

Antrag 48/I/2020

KDVMitte

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Verknappung vonWohnraum durch Umwandlung von Mietwohnungen inWohneigentumwirksam verhindern!
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Wir fordern, die Aufteilung und Umwandlung von Miets-

häusern in Eigentumswohnungen bis auf wenige unab-

wendbare Einzelfälle zu reduzieren. 

 

Zu diesem Zweck soll die häufig genutzte Ausnahmerege-

lung des § 172 Abs. 4 Nr. 6 BauGB, die es Eigentümer*innen

in sozialen Erhaltungsgebieten erlaubt, auch in Milieu-

schutzgebieten Mietwohnungen in Eigentumswohnun-

gen aufzuteilen, sofern das Wohneigentum danach für

sieben Jahre nur den Mieter*innen angeboten wird, end-

lich ersatzlos gestrichen werden. 

 

Für alle anderen Ausnahmeregelungen des § 172 soll, um

eine Aufteilung in Einzeleigentum zu verhindern, ein Vor-

kaufsrecht der öffentlichen Hand eingeführt werden. Das

gilt auch für Bauten, die bisher nicht als Wohnraum vor-

gesehen waren.

 

Die zeitliche Befristung für Rechtsverordnungen zum Ge-

nehmigungsvorbehalt bei Umwandlungen (§ 172 Abs. 1

Satz 4 BauGB) von fünf Jahren soll durch eine deutlich län-

gere Geltungsdauer ersetzt werden. 

 

Da Kapitalverwerter bei bestehenden Milieuschutzgebie-
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ten in nicht geschützteNachbarregionen ausweichen, soll

der Milieuschutz auf das gesamte Stadtgebiet ausge-

dehnt werden.

 

Für sämtliche Einzelfälle, in denen rechtlich eine Um-

wandlung von Mietwohnungen in Wohneigentum unab-

wendbar bleibt, ist die Kündigungssperrfristverordnung

dahingehend zu ändern, dass eine Kündigung wegen Ei-

genbedarfs oder Hinderung an wirtschaftlicher Verwer-

tung für mindestens 20 Jahre ausgeschlossen bleibt.

 

Ebenfalls ist darauf hinzuwirken, im Mietrecht die Kündi-

gungsfristen bei Eigenbedarfskündigungen in allen Fällen

deutlich zu verlängern und zwar auf mindestens 24 Mo-

nate. Die Regelung soll für alle Mietverhältnisse gelten,

unabhängig davon, wie lange das Mietverhältnis bereits

besteht und unabhängig davon, ob dieWohnung vor oder

nachderUmwandlung in Eigentumvermietetworden ist. 

Sofern an anderer Stelle unter bestimmten Bedingungen

weitergehende Regelungen existieren, sollen dieseweiter

zur Anwendung kommen.

 

Außerdem fordern wir die sozialdemokratischen Abge-

ordneten des Abgeordnetenhauses, des Berliner Senats

und des Bundestages auf, sich für gesetzliche Regelungen

einzusetzen, die Verbote der Aufteilung und Umwand-

lung von Mietshäusern in Eigentumswohnungen auch

außerhalb vonMilieuschutzgebieten ermöglichen.  Dabei

soll auf Ausnahmeregelungen, die hinter die Regeln zu-

rückfallen, diewir oben für die sozialen Erhaltungsgebiete

vorgeschlagen haben, verzichtet werden.

Begründung

 

Die Aufteilung und Umwandlung vonMietshäusern in Ei-

gentumswohnungen ist primär ein Werkzeug zur Befrie-

digung von Profitinteressen Einzelner gegen die Interes-

sen der bisherigen Bewohner*innen, die durch ihre Miet-

zahlungen den Erwerb und die Instandhaltung der Immo-

bilien jahrelang finanziert haben. Zusätzlich stellen wir

fest: Jedes Mietverhältnis stillt Bedürfnisse der Daseins-

vorsorge und gehört besonders geschützt. Die Interessen

einerweitergehenden, ausschließlich Profitinteressen un-

tergeordneten wirtschaftlichen Verwertung haben hin-

ter der bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerungmit

Wohnraum und dem Gemeinwohl zurückzutreten.

 

Der Versuch, die zunehmende Privatisierung und damit

Verknappung vonWohnraum für breite Schichten der Be-

völkerung zu verhindern, ist bisher weitgehend erfolglos

geblieben.

 

So wurden im Jahr 2018 in Berlin ca. 13.000 und im Jahr

2017 ca. 16.500Mietwohnungen in Eigentumswohnungen

umgewandelt. Das zeigt, dass die bisherigen gesetzlichen
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Regelungen nicht ausreichend sind, um das Problem der

Umwandlungen zu lösen.

 

Hierbei muss konstatiert werden, dass sich das Regulie-

rungsinstrument des Milieuschutzgebiets nicht als aus-

reichend erwiesen hat, um die Umwandlung von Woh-

nungen zu verhindern. In den Jahren 2017 und 2018

sind durch Umwandlungen 12.921 Wohnungen in Milieu-

schutzgebieten demMietwohnungsmarkt entzogenwor-

den.

 

Insbesondere der Vergleich zwischen neugebauten und

umgewandelten Wohnungen zeigt, die mangelnde Wirk-

samkeit des Instruments. Im Jahr 2017 wurden 15.669

Wohnungen neu gebaut und 16.548 Wohnungen umge-

wandelt. Im Jahre 2018 ergab derNeubau 16.706Wohnun-

gen, 12.800Wohnungen wurden umgewandelt.

 

Antrag 49/I/2020

KDVMitte

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme in der Fassung der AK (Konsens)

Berliner Toleranz und Vielfalt auch im Straßenbild abbilden: Forderung nach queeren Ampelpärchen
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Wir fordern den Berliner Senat auf, in Zusammenarbeit

mit den Bezirksverwaltungen, die Infrastruktur bereitzu-

stellen, dass queere Ampelpärchen auf Berlins Straßen in-

stalliert werden.

 

Das Konzept ist kein neues: längst lassen sich queere Am-

pelfiguren auf Fußgänger*innenübergängen in Wien, Pa-

ris oder Canberra finden. Dieses Symbol hat eine laute

Botschaft: Ein politisches Statement für die Gleichberech-

tigung von queerer Liebe wird im alltäglichen Stadtbild

etabliert. Berlin steht wie kaum eine andere deutsche

oder europäische Stadt für Vielfalt und ist Lebensort für

Menschen aller sexuellen und geschlechtlichen Identitä-

ten und Liebesbeziehungen. Da Berlins Ampelmännchen

bereits einen überregionalen Kultstatus genießt, bietet es

sich an, dass auch in unserer Stadt die Ampellandschaft

diverser wird.

 

Wir fordern daher:

• dass beim Neubau und bei der Wartung bestehen-

der Ampelanlagen vermehrt queere Ampelpärchen

installiert werden sollen.

• die Berücksichtigung besonders belebter Straßen,

z.B. an der Turmstraße, am Leopoldplatz oder der

Friedrichstraße.

 

Wir fordern den Berliner Senat auf, in Zusammenarbeit

mit den Bezirksverwaltungen, die Infrastruktur bereitzu-

stellen, dass queere Ampelpärchen auf Berlins Straßen in-

stalliert werden.

 

Das Konzept ist kein neues: längst lassen sich queere Am-

pelfiguren auf Fußgänger*innenübergängen in Wien, Pa-

ris oder Canberra finden. Dieses Symbol hat eine laute

Botschaft: Ein politisches Statement für die Gleichberech-

tigung von queerer Liebe wird im alltäglichen Stadtbild

etabliert. Berlin steht wie kaum eine andere deutsche

oder europäische Stadt für Vielfalt und ist Lebensort für

Menschen aller sexuellen und geschlechtlichen Identitä-

ten und Liebesbeziehungen. Da Berlins Ampelmännchen

bereits einen überregionalen Kultstatus genießt, bietet es

sich an, dass auch in unserer Stadt die Ampellandschaft

diverser wird.

 

Wir forderndaher, dass beimNeubauundbei derWartung

bestehender Ampelanlagen vermehrt queere Ampelpär-

chen installiert werden sollen.
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Antrag 50/I/2020

KDVMitte

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: FA VIII - Soziale Stadt, FA XII Kulturpolitik

(Konsens)

Zukunftsort Berliner Mitte: lebenswert – klimaresilient – gemeinwohlorientiert – geschichtsbewußt – autoarm – kulturstark
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Die Berliner Mitte ist unter Berücksichtigung der sorg-

fältig im Partizipationsprozess „Alte Mitte. neue Lie-

be“ erarbeiteten und vom Abgeordnetenhaus im Jahr

2016 beschlossenen „Bürgerleitlinien für die Berliner Mit-

te“ behutsam zu reurbanisieren. Hierbei sind die Berei-

che Molkenmarkt, Nikolaiviertel, Museumsinsel, Hum-

boldtforum, Alt-Cölln, Fischerinsel, Spittelmarkt und Leip-

ziger Straße, Unter den Linden, Spandauer Vorstadt, Alex-

anderplatz, Karl-Marx-Allee und Nördliche Luisenstadt

konzeptionell einzubeziehen.Das Spreeufer ist, als verbin-

dendes Element der Stadtmitte, in das Konzeptmit einzu-

beziehen.

 

Rathaus- und Marx-Engels-Forum: Für den anstehenden

Wettbewerb zur Gestaltung von Rathaus- und Marx-

Engels-Forum sind – aufbauend auf den zehn Bürgerleit-

linien – folgende Aspekte zu berücksichtigen:

 

Verkehr: Der Autoverkehr ist zugunsten von Fußgängern,

Radfahrer*innen und dem öffentlichen Nahverkehr radi-

kal auf ein Minimum zu reduzieren. Die Karl-Liebknecht-

Straße wird je Richtung auf Tram und eine überbreite

Mischspur für Bus, Taxi und notwendigenAnliegerverkehr

sowie einen Radweg reduziert. Dies macht die Pflanzung

von zwei Reihen Straßenbäumen möglich. Die Spandau-

er Straße wird eine die beiden Grünflächen verbinden-

de Platzfläche, die die Ausweichstrecke für die neue Tram

Richtung Mühlendammbrücke aufnimmt. Die reguläre

Strecke der Tram wird über die Rathausstraße Richtung

Alexanderplatz geführt. Fußgänger*innen sollen Vorfahrt

erhalten. Alle öffentlichen Flächen sollen in vorbildlicher

Weise barrierefrei gestaltet werden.

 

Kultur und Geschichte: Die vorhandenen Denkmäler

(auch Luther-Denkmal, Mendelssohn-Denkmal, die bei-

den Arbeiter vis-a-vis zum Rathaus, das Marx-Engels-

Denkmal) sollen erhalten bleiben. Der Neptunbrunnen

soll an seinem derzeitigen Platze erhalten bleiben. Auf

dem Schlossplatz kann über einen Wettbewerb ein neu-

er Brunnen geschaffen werden. Zur Erinnerung an das Ju-

denpogrom am 19. Juli 1510, wo unweit der Marienkirche

38 zuvor überwiegend aus der Mark Brandenburg depor-

tierte Juden öffentlich hingerichtet wurden, soll ein Ge-

denkort vorgesehen werden.

 

Bebauung:Westlich der Spandauer Straße kann straßen-

begleitend an der Karl-Liebknecht-Straße und der Rat-

hausstraße eine ein- bis zweigeschossige, dem Park die-

nende Bebauung entwickelt werden. Der Park des Marx-
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Engels-Forums kann hierdurch ein kontemplativer Ortmit

hoher Aufenthaltsqualität werden.

 

Klimaresilienz:Dem prognostizierten Klimawandel ange-

passt soll ein Bepflanzungskonzept mit viel Verschattung

undVerdunstungsleistung entwickeltwerden. Dabeiwer-

den auch Fassadenbepflanzungen in das Konzept aufge-

nommen. Die Einleitung von Regenwasser in die Kanali-

sation soll durch ein Verdunstungs- und Versickerungs-

konzept minimiert werden, das auch bei Starkregen eine

Rückhaltung ermöglicht. Für die Rückseite des Humboldt-

Forum ist die Idee des Humboldt-Dschungel wieder auf-

zugreifen.

 

Molkenmarkt:Die durch den Bebauungsplan Molken-

markt festgelegte Quartiersbildung auf der autobahn-

ähnlichen Grunerstraße ist das bedeutendste Reurbani-

sierungsprojekt Berlins, dessen Umsetzung nun ansteht.

 

Verkehr: Der Straßenzug Mühlendammbrücke – Mühlen-

damm – neue Grunerstraße ist gegenüber der aktuellen

Planung um eine Fahrspur auf zwei Spuren je Richtung

zu verringern, auf denen auch die neue Tram fahren wird.

Dies erlaubt breitere Bürgersteige und eine großzügigere

Führung von Fahrradspuren. Im landeseigenen Parkhaus

an der Rathauspassage soll ein Mobilitätshub für Fahrrä-

der und Carsharing eingerichtet werden.

 

Mühlendammbrücke: Der anstehende Wettbewerb für

den Neubau der Mühlendammbrücke ist ebenfalls mit ei-

ner Fahrspur je Richtung weniger vorzusehen. Statt einer

Autobahnbrücke soll eine „Stadtbrücke“ entstehen.

 

Kultur und Geschichte:Die vielen geschichtlich bedeutsa-

men Orte, wie der Jüdenhof, die französische Kirche, das

Graue Kloster und das erste Antikriegsmuseumverlangen

eine umfassende Erinnerungs-Konzeption. Die Rückfüh-

rung des Antikriegsmuseums ist ebenso zu prüfen wie ei-

ne schulische Nutzung auf dem Grundstück des Grauen

Klosters.

 Grundstücksbildung, Liegenschaftspolitik und architek-

tonische Qualität: Um zu einer gemischt genutzten Be-

bauungsstruktur zu kommen, soll eine kleinteilige Grund-

stücksbildung vorgegebenwerden, die selbstständige, ar-

chitektonisch gut gestaltete Häuser möglich macht. So-

fern die Häuser nicht durch städtische Gesellschaften er-

richtet werden, kommen entsprechend der politisch ver-

bindlichen Liegenschaftspolitik nur Erbbaurechtsmodelle

infrage. Durch eineweitere Verkehrsreduzierung soll auch

entlang der Grunerstraße und des Mühlendamms Woh-

nen in denoberen Etagenmöglichwerden.DieVergabe an

Dritte soll über kleinteilige Konzeptverfahren Stiftungen

und gemeinwohlorientierte Nutzungen bevorzugen. Die

städtebauliche Rekonstruktion des Molkenmarktes soll

auch einen Beitrag zur Weiterentwicklung des Rathaus-
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viertels leisten.Mit demSitz des RegierendenBürgermeis-

ters, dem Stadthaus als Sitz der Innenverwaltung und des

Landesdenkmalamtes, der Finanzverwaltung, dem Pode-

wil und demTheaterkontor an der Klosterstraße und dem

Berliner Landgericht an der Littenstraße finden sich hier

wichtige öffentliche und kulturelle Nutzungen, die sich

mit dem neuenMolkenmarkt zu einem lebendigen Stadt-

viertel im Sinne der Berliner Mischung verbinden können.

 

Klimaresilienz: Retentionsdächer, Fassadenbepflanzung

begrünte Innenhöfe und klimaangepasste Straßenbäume

sollen einen Abfluss von Regenwasser in die Kanalisation

minimieren und die Aufenthaltsqualität erhöhen.

 

Leipziger Straße:Die anstehenden Planungenhaben auch

auf das anschließende Wohngebiet der Fischerinsel und

Leipziger Straße erheblichen Einfluss. Für die neue Tram-

strecken ist die gestaltungsorientierte Variante mit einer

KfZ-Spur je Richtung und einem 3 Meter breiten Fahrrad-

streifen vorzusehen. Damit wird auf der Nordseite eine

16 Meter breite Fläche von Charlottenstr. bis Spittelmarkt

frei, auf der der „Leipziger Park“ (Arbeitstitel) angelegt

werden soll. Grünfläche und Bäume sind für die derzeit

schlechtenklimatischenBedingungen inder vollversiegel-

ten Leipziger Straßebesonderswichtig und verbessern zu-

dem die Aufenthaltsqualität.

 

Begründung

 

Wachsende Städte sind eine global zu beobachtende Ent-

wicklung – die Anziehungskraft von urbanen Zentren ist

ungebrochen. Weltweit leben bald 80 % der Weltbevöl-

kerung in Ballungsgebieten.Metropolregionen konkurrie-

ren politisch und wirtschaftlich heute mit einer Vielzahl

von Nationalstaaten. Vergleichsweise gute Infrastruktur,

kulturelle und wirtschaftliche Innovationskraft, Interna-

tionalität, gute Bildungsangebote und zukunftsträchtige

Arbeitsplätze ziehenMenschenunterschiedlichsterKultu-

ren und Lebensentwürfe in diese Zentren. Probleme und

Herausforderungen in den Metropolen und deren Lösun-

gen sind zentrale Menschheitsfragen und prägen das Le-

ben bereits heute.

 

Stadtpolitik muss angesichts dieser Herausforderungen

effektiv, zukunftsorientiert und auf Grundlage sozialer

unddemokratischer Rechte handeln. Bevölkerungswachs-

tum und die notwendige Umstellung auf ein nachhalti-

ges, klimaneutrales Wirtschaften sind dabei große, wenn

nicht sogar die Herausforderungen für die Städte der Zu-

kunft. Voraussetzungen für diese gesellschaftlichen An-

strengungen sind Stadtgesellschaften, in denen Wohl-

stand gerecht verteilt und Wohnraum bezahlbar ist, alle

Menschen freien Zugang zu bester Bildung haben und es

gute, sichere Arbeit für alle Stadtbewohner*innen gibt.
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Städte haben erhebliche Herausforderungen im Klima-

wandel zu bewältigen, sowohl im Hinblick auf notwendi-

gen Klimaschutz als auch hinsichtlich der Anpassung an

die Folgen des Klimawandels. Bereits heute sind Städte

für ca. 80 % des weltweiten Energieverbrauchs und über

70%der CO2-Emissionen verantwortlich. Einenbesonders

hohen Anteil daran nehmen Gebäude einschließlich der

damit verbundenenNutzung sowieTransportsystemeein.

Auf der anderen Seite besitzen Städte durch die hoheKon-

zentration vonMenschen,Wertschöpfung und Infrastruk-

turen eine hohe Vulnerabilität in Bezug auf die Folgen des

Klimawandels. Städte müssen deshalb gezielt Maßnah-

men ergreifen, um CO2-Emissionen zu vermindern und

sich den projizierten Klimaveränderungen anzupassen.

 

Aus Gründen der hohen Verdichtung wie auch des Klima-

schutzes muss die Mobilität in den Städten nachhaltiger

gestaltet werden. Die „autogerechte Stadt“ muss in eine

menschenfreundliche und nachhaltige Stadt umgebaut

werden.

 

Berlin und insbesondere die Berliner Mitte haben für die

Erarbeitung von beispielgebenden Lösungen alle Voraus-

setzungenundmüssen sich ihrer globalenVerantwortung

stellen.DieBerlinerMitte kannmit ihrenvielfältigenMög-

lichkeiten eine Werkstatt für die Strategien für einer le-

benswerte Großstadt unter den Vorzeichen des Klima-

wandels sein.

 

DieGestaltungder BerlinerMitte ist dabei eineder zentra-

len stadtentwicklungspolitischen Herausforderungen für

die Umsetzung der beschriebenen Ziele. Durch vielfälti-

ge Projekte werden in den nächsten Jahren die Weichen

dafür gestellt,welchegesellschaftspolitischeRichtungdie

GroßstadtBerlin –ausgehendvonStadtzentrum–nimmt.

Durch den Bau des Humboldtforums und die Pläne für

den Bereich rund um den Molkenmarkt wird sich der In-

nenstadtbereich in seiner städtebaulichen und kulturel-

len Prägung stark verändern. Die Rückgewinnung des Rat-

hausforums als öffentlichem Raum birgt nach Fertigstel-

lung der U-Bahn eine weitere große Chance dafür, dass

dieMitteder Stadtwieder einattraktiverAnziehungs-und

Aufenthaltsort für die Berliner*innen und Berliner wird.

 

Ausgangspunkt für die hiesigen Forderungen ist derWett-

bewerb für die Gestaltung des Rathaus- und des Marx-

Engels-Forums, der durch die Erarbeitung der zehn Bür-

gerleitlinien konzeptionell gut vorbereitet ist. Der Antrag

beschränkt sich hier nur auf kleinere Ergänzungen. Von

grundsätzlich politischer Bedeutung ist allerdings die kli-

maresiliente Ausgestaltung und der Umgang mit dem

Autoverkehr. Im Vergleich zu Städten wie Paris, Barcelo-

na und Oslo bedarf es in Berlin noch einer strategischen

Umsteuerung, die denAutoverkehrweitgehendverbannt.
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Dies gilt gleichermaßen für dasMolkenmarktquartier und

die neu zu errichtende Mühlendammbrücke. Zum Mol-

kenmarkt erneuert der Antrag den Willen zur Gemein-

wohlorientierung, Kleinteiligkeit und architektonischen

Qualität. Die den städtischen Wohnungsbaugesellschaf-

ten zufallende Aufgabe des Wohnungsbaus ist unter den

derzeitigen vom Senat vorgegeben Bedingungen an die-

sem besonderen Ort vermutlich nicht zu erbringen. Hier

bedarf es einer Anpassung des Handlungsrahmens.

 

Leitlinie 1DieBerlinerMitte ist einOrt für alle, andemviel-

fältige Nutzungen möglich sind. Berliner*innen und Be-

sucher*innen können hier abwechslungsreiche und offen

zugängliche Angebote nutzen.

 

Leitlinie 2 Die Geschichte der Berliner Mitte wird zukünf-

tig besser sicht- und erlebbar gemacht. Durch abwechs-

lungsreiche Erinnerungselemente wird die vielfältige und

vielschichtige Historie des Ortes verdeutlicht.

 

Leitlinie 3 Die Berliner Mitte, insbesondere der Platz vor

dem Berliner Rathaus, öffnet sich als Ort der Demokratie

für politische Debatten.

 

Leitlinie 4 Die Berliner Mitte ist ein Ort der Kultur und

Kreativität. Vielfältige, auch experimentelle Kunstformen

ermöglichenabwechslungsreicheErlebnisseundeinen in-

spirierenden Aufenthalt.

 

Leitlinie 5Die BerlinerMitte bleibt ein öffentlicher, grund-

sätzlich nicht-kommerzieller Ort.

 

Leitlinie 6Die BerlinerMitte dient als „GrüneOase“ der Er-

holung, der Nachhaltigkeit und dem Stadtklima. Der heu-

tige Anteil an Grünflächen soll nicht verringert werden.

Die Grünflächen werden aufgewertet, ansprechend ge-

staltet und gepflegt.

 

Leitlinie 7 Die Berliner Mitte wird verkehrsberuhigt. Sie

wird leiser. Auch wird sie zukünftig besser mit den umlie-

genden Stadtvierteln vernetzt.

 

Leitlinie 8 In der Berliner Mitte wird die Nähe zumWasser

spürbar. Das Spreeufer wird für den Aufenthalt geöffnet,

dieWasserkaskaden am Fernsehturm laden auch zukünf-

tig zum Verweilen ein.

 

Leitlinie 9 Die Sichtbeziehungen zwischen Fernsehturm

und Spree sowie Berliner Rathaus und Marienkirche blei-

ben erhalten und werden weiterentwickelt.

 

Leitlinie 10Die BerlinerMittewird beständigweiterentwi-

ckelt. Durch flexible und temporäre Nutzungen bleibt der

Ort zukunftsfähig und dynamisch.
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Antrag 51/I/2020

KDV Neukölln

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Ehrengrab BrunoWille

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

Der Senat von Berlin wird aufgefordert, die Grabstelle von

Bruno Wille auf dem Parkfriedhof Lichterfelde wieder als

Ehrengrab des Landes Berlin zu führen.

Begründung

Bruno Wille (geboren am 6.2.1860, gestorben am

31.8.1928) war unter anderem der Begründer der Freie

Volksbühne Berlin vor genau 130 Jahren. Unter demMotto

„die Kunst dem Volke“ sollte der Arbeiterschaft Zugang

zum Theater, dem Musiktheater und weiteren Formen

der Kultur geschaffen werden. Die Volksbühnenbewe-

gung ist bis heute in Deutschland fester Bestandteil des

kulturellen Lebens.

Antrag 52/I/2020

AG 60plus Landesvorstand

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: ASJ (Konsens)

Betriebskostenverordnung reformieren

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
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13
14
15
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20
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Die Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion und die SPD-

Kabinettsmitglieder werden aufgefordert, ein Verfahren

einzuleiten, an dessen Ende die Verordnung über die Auf-

stellung von Betriebskosten (Betriebskostenverordnung -

BetrKV) in nachfolgenden Punkten geändert ist:

 

§ 1 Betriebskosten In Satz 1 wird der Satzteil „durch das Ei-

gentum oder Erbbaurecht am Grundstück oder“ ersatzlos

gestrichen.

§ 2 Aufstellung der BetriebskostenNr. 1 („Öffentlichen Las-

ten des Grundstücks“) wird ersatzlos gestrichen. Die bis-

herigen Nrn. 2 bis 7 werden – inhaltlich unverändert – zu

den Nrn. 1 bis 6. Nr. 8 („Kosten der Straßenreinigung und

Müllbeseitigung“) wird zu Nr. 7, wobei die Überschrift in

„Kosten der Müllbeseitigung“ geändert und der Satzteil

„zu den Kosten der Straßenreinigung gehören die für die

öffentliche Straßenreinigung zu entrichtenden Gebühren

und Kosten“ ersatzlos gestrichen wird.

Die bisherigen Nrn. 9 bis 16 werden – inhaltlich unverän-

dert – zu den Nrn. 8 bis 15 Die bisherige Nr. 17 („sonstige

Betriebskosten“) wird ersatzlos gestrichen.

Begründung

Nach § 556 BGB ist der Vermieter berechtigt, mit dem

Mieter zu vereinbaren, Betriebskosten auf ihnumzulegen.

Nach dem urspr. Text des Gesetzes (Abs. 1 Satz 1) soll dies

auch für Lasten gelten, die auf demGrundstück ruhen, ob-
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wohl nach § 535 BGB solche Lasten vom Vermieter zu tra-

gen sind. Der Gesetzestext und der Text der Verordnung

sind dahingehend zu ändern, dass nur solcheKostenüber-

wälzbar sind, diemit demGebrauch derMietsache zu tun

haben. Die Grundsteuer z.B. soll nur die Eigentumspositi-

on des Vermieters (bzw. des unmittelbaren Eigentümers)

belastenundhatnichtsmit demVermietungsgebrauch zu

tun und ist deshalb zu streichen.

Die BetrKV enthält in der Nr. 8 mit der Straßenreinigung

eine weitere Position, die mit der Vermietung des Grund-

stücks nichts zu tun hat.

In der Nr. 17 wird für nicht spezifizierte Kosten, deren Cha-

rakter nicht offengelegt wird, ebenfalls eine Umlagemög-

lichkeit eröffnet, die gestrichen werden sollte, da ihr Zu-

sammenhang mit dem Mietgebrauch unklar bleibt bzw.

nicht vorhanden ist.

Antrag 53/I/2020

AG 60plus Landesvorstand

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: Landesgruppe (Konsens)

Mieterhöhungen nach Modernisierungsmaßnahmen begrenzen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Die Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion und die SPD-

Kabinettsmitglieder werden aufgefordert, ein Verfahren

einzuleiten, an dessen Ende der § 559 I BGB in der Weise

geändertwird, dass die jährlicheMiete lediglich um4 Pro-

zent der aufgewendeten Kosten der Modernisierung im

Sinne des § 555 b BGB erhöht werden darf.

Begründung

Die gegenwärtige Regelung (8 Prozent ohne zeitliche Be-

grenzung) bringt einem Vermieter nach Ablauf der Amor-

tisationsphase – neben der ohnehin vereinbarten Miete -

einen über seine Investition hinausgehendenGewinn. Zu-

dem stellen 8 Prozent für viele Mieter eine schwer ver-

kraftbare Mieterhöhung dar und können Anlass für ei-

nen ungewollten Wegzug sein. Das muss aufhören. Der

Vorschlag von 4 Prozent mit zeitlicher Begrenzung auf

die Amortisation der investierten Mittel, begrenzt die ak-

tuelle Mieterhöhung auf einen tragbaren Betrag und si-

chert mit der Amortisations-Begrenzung, dass der Ver-

mieter keine ungerechtfertigten Gewinne aus derModer-

nisierung ziehen kann.
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Antrag 54/I/2020

Abt. 09/13 (Treptow-Köpenick)

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme in der Fassung der AK (Konsens)

Keine beleuchteten XXL-Werbebanner an bewohntenWohnhäusern und Arbeitsstätten - Gesundheitsschutz der Bevölkerung

geht vor Profit
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Die grell erleuchteten Großflächenwerbungen an den

Hausfassaden breiten sich in großer Schnelligkeit in un-

serer Stadt aus.

Für die hinter dieser Großwerbung lebenden und arbei-

tendenMenschen bedeutet es Abdunkelung ihrer Lebens-

oder Arbeitsumgebung am Tag und extrem hohe Lichtex-

positionen in der Nacht.

1.  dass die Genehmigung dieser Form von Großflä-

chenwerbung durch Berliner Bezirksämter nur dann

erteiltwerden kann,wenndurch diese angeleuchte-

ten Großplanen die Menschen keine Gesundheits-

schäden erleiden.

2. dass die Genehmigung dieser Form von Großflä-

chenwerbung nur dann durch die Berliner Bezirks-

ämter erteilt werden kann, wenn durch die Werbe-

plane die natürliche Belüftung und die Belichtung

mit Tageslicht nicht beeinträchtigt ist.

3. über eine jährliche differenzierte Veröffentlichung

der eingenommenen Sondernutzungsgebühren für

Großwerbung durch den jeweiligen Bezirk Transpa-

renz in diesemMarkt zu bringen.

 

Begründung

Es ist erklärter Wille der sozialdemokratischen Stadtent-

wicklung, gesunde Lebensverhältnisse für die Berliner Be-

völkerung zu schaffen. Dies gilt auch für ihre Arbeitsum-

gebung.

Doch der Wohnungsmarkt ist entfesselt und so nutzen

viele Vermieter zunehmend ihre bewohnten Mietobjekte

dazu aus, durch Anbringen beleuchteter Großbanner zu-

sätzliches Geld zu generieren.

Die hinter diesen übergroßen Werbebanner lebenden

oder arbeitenden Menschen erleiden durch diese Ge-

schäftspraxis Gesundheitsschädigungen mit u.a. Verlust

des Tag-Nacht-Rhythmus, Stress und Abwehrschwäche.

Oftmalswerden ganze Fensterfronten eingerüstet, um le-

diglich die Werbung befestigen zu können. Diese Praxis

muss zum Schutze der Gesundheit der betroffenen Men-

schen beendet werden.

Änderung Überschrift:

Keine beleuchteten XXL-Werbebanner an bewohnten

Wohnhäusern und Arbeitsstätten zulasten der Gesund-

heit

 

 

Die grell erleuchteten Großflächenwerbungen an den

Hausfassaden breiten sich in großer Schnelligkeit in un-

serer Stadt aus.

Für die hinter und gegenüber dieser Großwerbung leben-

den und arbeitenden Menschen bedeutet es Abdunke-

lung ihrer Lebens- oder Arbeitsumgebung amTag und ex-

trem hohe Lichtexpositionen in der Nacht.

1.  dass die Genehmigung dieser Form von Großflä-

chenwerbung durch Berliner Bezirksämter nur dann

erteiltwerden kann,wenndurch diese angeleuchte-

ten Großplanen die Menschen keine Gesundheits-

schäden erleiden.

2. dass die Genehmigung dieser Form von Großflä-

chenwerbung nur dann durch die Berliner Bezirks-

ämter erteilt werden kann, wenn durch die Werbe-

plane die natürliche Belüftung und die Belichtung

mit Tageslicht nicht beeinträchtigt ist.

3. über eine jährliche differenzierte Veröffentlichung

der eingenommenen Sondernutzungsgebühren für

Großwerbung durch den jeweiligen Bezirk Transpa-

renz in diesemMarkt zu bringen.
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Antrag 55/I/2020

AG 60plus Landesvorstand

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt durch Beschlusslage (64/II/2019) (Konsens)

Abzug von Altglas-Hoftonnen rückgängig machen
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Die SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus und die sozialde-

mokratischenMitglieder des Senatswerden aufgefordert,

eine haushaltsnahe und verbraucherfreundliche Altglas-

Sammlung in allen Bezirken wieder herzustellen. Der Se-

natmöge so diemissachtetenBeschlüsse des Berliner Par-

laments vomMärz 2014 und nochmals vomApril 2017 hei-

len, nach denen die haushaltsnahen Altglastonnen in den

Bezirken  zu erhalten waren.

Begründung

Die Entfernung der haushaltsnahen Altglastonnen (Hof-

tonnen) und ihre Ersetzung durch öffentliche Glas-Iglus

stellt für die betroffenen Bürger eine echte Zumutung dar

und ist klimapolitisch das völlig falsche Signal!

 

• Nicht selten sind die Behältnisse weiter als vorge-

schrieben (300Meter Luftlinie) von den Haushalten

entfernt;

• Für ältere und/oder mobilitätseingeschränkte Bür-

ger ist der Weg zu den Glas-Iglus meist zu weit, zu-

mindest zu beschwerlich und in aller Regel sind die

Einwurföffnungen zu hoch angebracht und daher

nicht erreichbar. Nicht selten ist sogar der Zugang

zu den Iglusmit demRollator oder gar demRollstuhl

einfach nicht möglich.

• Immer mehr der öffentlichen Altglas-Iglus am Stra-

ßenrand verkommen zu regelrechten Dreckecken.

ZerbrochenesGlas vordenContainern stellt eineGe-

fahrenquelle für Passanten und vor allem für Kinder

dar.

• Zunehmend benutzen dieMieter ihreHausmüllton-

nen auch zur Entsorgung der Glasflaschen. Dadurch

sinkt die Sammelquote und der Aufwand sowie die

Kosten für die Trennung und das Recycling des Rest-

mülls steigen, denndasGlas gehtweitgehendmit in

die Verbrennung und kann nicht mehr recycelt wer-

den.

• Das alles ist umweltpolitisch geradezu einDesaster!

• Das Recycling-System des Grünen Punkts scheint

am Ende zu sein. Wieso zahlen die Verbraucher,

wenn sie sich nicht auf den unsäglichenWeg zu den

Glas-Iglus machen wollen oder können, doppelt für

die Entsorgung? Schließlich haben sie ihren Obolus

für den grünen Punkt bereits an der Ladenkasse ent-

richtet.

 

Daniel Buchholz, umweltpolitischer Sprecher der SPD-

Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, plädierte bereits

im April 2014 im Studiogespräch bei „rbb-aktuell“ und

danach wiederholt öffentlich für ein Ende des bankrot-

 

Text des Beschlusses:

Die Abgeordneten der SPD auf Bezirks- und Landesebene

werden aufgefordert, sich dafür einzusetzen, dass die be-

währte haushaltsnahe Altglassammlung in Berlin erhal-

ten bleibt.

 

Die Altglassammlung ist nicht nur ein Baustein der im Ko-

alitionsvertrag vereinbarten „ZeroWaste“-Strategie Ber-

lins und demRessourcenschutz. Vor allem ist sie allem ein

wichtiger Beitrag zum Klimaschutz. Beim Wiedereinsatz

von einer Tonne Altglas können gegenüber Glas aus neu-

en Rohstoffen fast 500 kg CO2 eingespart werden. Das ist

mehr als dreimal so viel, wie pro Tonne getrennt gesam-

meltem Bioabfall erreicht werden.

 

Die Systembetreiber der Verpackungssammlung (Duales

System und andere) ziehen sich zur Zeit weiter aus der

haushaltsnahenAltglassammlungmit Hoftonnen zurück.

Die zuständige Senatsverwaltung hat mit den System-

betreibern 2018 vereinbart (Abstimmungerklärung), rund

30.000 Altglastonnen von den Berliner Höfen – auf frei-

williger Basis – einziehen zu lassen und durch neue De-

potcontainer zu ersetzen.

 

In einem mit der zuständigen Senatsverwaltung abge-

stimmten Anschreiben an tausende Berliner Hauseigen-

tümer und Hausverwaltungen wird der Abzug der Hof-

tonnen zum Ende diesen Jahres angekündigt ohne auf die

Freiwilligkeit dieser Maßnahme hinzuweisen. Nach 1 ei-

nem in 2014 vorangegangenen „Pilotversuch“ zum Abzug

von Hoftonnen in MarzahnHellersdorf, Lichtenberg und

Treptow-Köpenick ging die dort gesammelte Altglasmen-

ge ummehr als 20% zurück.

 

Falls sich die getrennt erfassten Altglasmengen in Ber-

lin im Zuge der Behälterumstellung ab 2020 weiter ver-

ringern, ist zu prüfen, ob das Land Berlin parallel zu den

SystembetreibernderVerpackungssammlungeine eigene

kommunale Altglassammlung anbieten kann.

 

Die Genehmigung von neuen Standorten für Altglascon-

tainer im öffentlichen Straßenland, auf die sich die Sys-

tembetreiber der Verpackungssammlung für die zukünf-

tige Altglassammlung vor allem aus Kostengründen zu-

rückziehen wollen, soll von den zuständigen Bezirksäm-

tern sehr kritisch geprüft werden.
15
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ten Dualen Systems (DSD). Er fordert die kommunale Ho-

heit für alle Abfälle der privaten Haushalte durch die BSR

und ein neues Wertstoffgesetz, das ökologisch und öko-

nomisch endlich die richtigen Anreize setzt.

15https://parteitag.spd.berlin/cvtx_antrag/altglassammlung/
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Bildung

Antrag 96/II/2019

KDV Tempelhof-Schöneberg

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Votum der AK folgt am 27.10.2020

Kita für alle – ab vier Jahren!

1
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Was ein Kind in seinen ersten Lebensjahren lernt, ist von

großer Bedeutung für seinen künftigen Lebensweg. In der

Kita wird die Bildung, Erziehung und Betreuung des Kin-

des in Ihrer Familie ergänzt und unterstützt. Kitas fördern

Mädchen und Jungen in ihrer sozialen, emotionalen, kör-

perlichen und geistigen Entwicklung von Anfang an. Kin-

der, diemindestens zwei Jahre in der Kitawaren, erreichen

deutlich bessere Ergebnisse in den Sprachtests als Kinder,

die nur kurz oder gar nicht in der Kita waren.

 

Dennoch weisen nach wie vor zu viele Kinder ein Jahr vor

der Schule große Defizite, vor allem Sprachprobleme auf.

Diese Kinder haben in der Regel gar keine Kita besucht

oder nur sehr sporadisch. Und obwohl die Teilnahme an

den Sprachtests Pflicht ist, erscheinen jedes Jahr viele Fa-

milien gar nicht, bzw. nach festgestellten Sprachdefiziten

kommen die Kinder nicht in der Kita an.

 

Die Qualität und hohe Akzeptanz der Berliner Kita spricht

für sich, aus diesem Grund fordern wir die sozialdemo-

kratischen Mitglieder des Abgeordnetenhaus von Berlin

und die sozialdemokratischen Mitglieder des Senats auf,

den Besuch des letzten Kitajahres verpflichtend zu ma-

chen und die entsprechenden rechtlichen Voraussetzun-

gen dafür zu schaffen.

 

Das verpflichtende Kitajahr soll in der Kita und auf der

Grundlage des “Berliner Bildungsprogramm für Kitas und

Kindertagespflege”, der Grundlage der Arbeit aller Berli-

ner Kitas, stattfinden. Es bietet einen verbindlichen, wis-

senschaftlich begründeten und fachlich erprobten Ori-

entierungsrahmen für die Erzieherinnen und Erzieher

und findet bundesweit Nachahmer. Es beschreibt, welche

grundlegenden Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten

ein Kind braucht, um seinen Lebensweg erfolgreich zu be-

schreiten, mit welchen Inhalten es bekannt gemacht wer-

den soll und wie es entsprechend seines Entwicklungs-

standes und seiner Neigungen gefördert werde kann.

 

Wichtig ist, dass alle Kinder bestmögliche Voraussetzun-

gen für ihren weiteren Bildungsweg erwerben.

Begründung

Die Vorschule, deren Besuch in Berlin freiwillig war und

vor allem von bildungsnahen Familien mit ihren Kindern

nachgefragt war, wurde zu Recht abgeschafft. In Berlin

besuchen inzwischen 95 % der 3-5 Jährigen die Kita. Dies

zeigt, dass die Berliner Kita bei den Eltern sehr anerkannt

LPT II/2019 - Beschluss:Überweisung an FA IV – Kinder Ju-

gend Familie

 

 

LPT II/2019 - Empfehlung der Antragskommission (Kein

Konsens):

Annahme in der Fassung der Antragskommission:

Was ein Kind in seinen ersten Lebensjahren lernt, ist von

großer Bedeutung für seinen künftigen Lebensweg. In der

Kita wird die Bildung, Erziehung und Betreuung des Kin-

des in Ihrer Familie ergänzt und unterstützt. Kitas fördern

Mädchen und Jungen in ihrer sozialen, emotionalen, kör-

perlichen und geistigen Entwicklung von Anfang an. Kin-

der, diemindestens zwei Jahre in der Kitawaren, erreichen

deutlich bessere Ergebnisse in den Sprachtests als Kinder,

die nur kurz oder gar nicht in der Kita waren.

 

Dennoch weisen nach wie vor zu viele Kinder ein Jahr vor

der Schule große Defizite, vor allem Sprachprobleme auf.

Diese Kinder haben in der Regel gar keine Kita besucht

oder nur sehr sporadisch. Und obwohl die Teilnahme an

den Sprachtests Pflicht ist, erscheinen jedes Jahr viele Fa-

milien gar nicht, bzw. nach festgestellten Sprachdefiziten

kommen die Kinder nicht in der Kita an.

 

Die Qualität und hohe Akzeptanz der Berliner Kita spricht

für sich, aus diesem Grund fordern wir die sozialdemo-

kratischen Mitglieder des Abgeordnetenhaus von Berlin

und die sozialdemokratischen Mitglieder des Senats auf,

den Besuch des letzten Kitajahres verpflichtend zu ma-

chen und die entsprechenden rechtlichen Voraussetzun-

gen dafür zu schaffen. Das verpflichtende letzte Kitajahr

wird umgesetzt, sobald in Berlin wieder genügend Erzie-

her*innen für die Arbeit in Kitas zur Verfügung stehen.

 

Das verpflichtende Kitajahr soll in der Kita und auf der

Grundlage des “Berliner Bildungsprogramm für Kitas und

Kindertagespflege”, der Grundlage der Arbeit aller Berli-

ner Kitas, stattfinden. Es bietet einen verbindlichen, wis-

senschaftlich begründeten und fachlich erprobten Ori-

entierungsrahmen für die Erzieherinnen und Erzieher

und findet bundesweit Nachahmer. Es beschreibt, welche

grundlegenden Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten

ein Kind braucht, um seinen Lebensweg erfolgreich zu be-

schreiten, mit welchen Inhalten es bekannt gemacht wer-

den soll und wie es entsprechend seines Entwicklungs-

standes und seiner Neigungen gefördert werde kann.
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Schulreifeuntersuchungen und Sprachtests zeigen aber,

dass dennoch zu viele Kinder in Berlin ein Jahr vor

der Schule massive Entwicklungsdefizite und vor allem

Sprachproblemehaben. Bei den jüngstenPrüfungenhatte

laut Senatsverwaltung für Bildung jedes sechste Kitakind

Sprachdefizite. Bei den Kindern, die keine Kita besuchten,

waren sogarmehrals 50Prozent förderbedürftig. Seit 2013

haben sich die Ergebnisse der Kinder kaum gebessert, ob-

wohl Kinder, die keine Kita besuchen mit vier Jahren zum

verbindlichen Sprachtest müssen, um eventuelle Sprach-

defizite festzustellen. Bei den Sprachtests zeigt sich, dass

Kinder, diemindestens zwei Jahre in der Kita waren, deut-

lich bessere Ergebnisse in den Sprachtests haben als Kin-

der, die nur kurz oder gar nicht in der Kita waren.

 

Inzwischen können sogar vondenBezirkenBußgelder ver-

hängt werden, wenn Eltern nicht mit ihren Kindern zum

verpflichtenden Sprachtest erscheinen. Unabhängig vom

Bußgeld gibt es zudemdieMöglichkeit, dass die Familien-

gerichte im Sinne des Kindeswohls die Eltern verpflichten,

ihre Kinder in die Kita zu bringen. Dennoch erscheinen je-

des Jahr viele Elternmit ihren Kindern trotz Einladung gar

nicht erst zum Sprachtest. Und von den Kindern, die nach

dem Test wegen der großen Defizite die Auflage bekom-

men haben, an der Förderung in der Kita teilzunehmen,

sind 2018 450 dort nie angekommen.

Wichtig ist, dass alle Kinder bestmögliche Voraussetzun-

gen für ihren weiteren Bildungsweg erwerben.

Antrag 113/II/2019

KDVMarzahn-Hellersdorf

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Votum der AK folgt am 27.10.2020

Ergebnis der Schuleingangsuntersuchung soll mit einem verpflichtenden Aufklärungsgespräch verbunden sein

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

1Förderanträge sollen automatisch gestellt werden und

erst durch einen aktivenWiderspruch beeinflusst werden

können

 

Das Ergebnis der Schuleingangsuntersuchung soll mit ei-

nem verpflichtenden Aufklärungsgespräch über Förder-

bedarfe und Förderanträge verbunden sein.

Förderanträge sollen automatisch gestellt werden und

erst durch einen aktiven Widerspruch seitens der Erzie-

hungsberechtigten ausgesetzt werden können. Die ge-

nehmigten Stunden für die Schulassistenz sollen zum

Schulbeginn zur Verfügung stehen.

 

Begründung

Jedes Kind, das eingeschult wird, muss eine Schulein-

gangsuntersuchung durchlaufen. Dabei wird der physi-

sche und kognitive Entwicklungsstand ermittelt.

LPT II/2019: Überwiesen an FA IV – Kinder Jugend Familie
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Bei vielen Kindern zeichnen sich Entwicklungsstörungen

ab, die einen relevanten Einfluss auf die Beschulung ha-

ben. Die Ergebnisse der Schuleingangsuntersuchung stel-

len fest, welchen Förderbedarf ein Kind in der Schule be-

nötigt. Die Ergebnisse sind eine Empfehlung, die die Eltern

für ihr Kind mitbekommen.

 

Wenn das Ergebnis der Schuleingangsuntersuchung ver-

bindlichwäre, dann könnenautomatischAnträge, parallel

zur Einschulungsphase, für Förderbedarfe gestellt und be-

arbeitetwerden, so dass idealerweisemit der Einschulung

des Kindes der Förderstatus feststeht unddas Personal die

Förderstunden wahrnehmen kann.

 

Die Schuleingangsuntersuchung im Gesundheitsamt ist

im Ergebnis eine Empfehlung. Die Eltern können selbst

entscheiden, ob sie einen Antrag auf Förderbedarf stel-

len. In vielen Fällen ist es nicht der Fall, so dass die Kinder

normal eingeschult werden. Es vergehen ca. 10 Wochen,

bis ein Förderbedarf in der Schule durch Schulpersonal er-

kannt wird. Zusammen mit den Eltern wird ein Förder-

plan erstellt, ein Förderbedarf beantragt und an das zu-

ständige Amt geschickt. Nach Bearbeitungszeit, Rückfra-

gen etc., kann bis zu 9Monaten vergehen, bis ein Kind die

tatsächliche Förderung erhält. 9 Monate, in der ein Kind

unter- oder überfordert ist, im viel zu großen Klassenver-

band nicht konforme Verhaltensauffälligkeiten zeigt oder

schlichtweg an der falschen Schule ist.

1

Antrag 117/II/2019

KDVMitte

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Votum der AK folgt am 27.10.2020

Qualitätsoffensive für Berliner Schulen!

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

Wir leben in einer wachsenden Stadt, damit stehe auch

unsere Schulen vor sehr großen Herausforderungen. Für

uns als Sozialdemokrat*innen steht fest, dass die Qualität

an den Schulen unter der wachsenden Stadt nicht zurück-

stecken darf.

 

In den letzten Monaten und Jahren wurde bereits vie-

le Anstrengungen unternommen, um die Herausforde-

rungen zu meisten.Wir fordern die sozialdemokratischen

Mitglieder in den Bezirksverordnetenversammlungen, Be-

zirksämtern, demAbgeordnetenhaus und des Berliner Se-

nats auf, sich für eine Qualitätsoffensive an den Berliner

Schulen einzusetzen. Dabei stehen folgendeMaßnahmen

im Vordergrund:

 

• Mit mobilen Erweiterungsbauten und Containerlö-

LPT II/2019: Überwiesen an FA V – Stadt desWissens
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sungen konnte an vielen Standorten die größte Not

gelöst werden. Aus diesen Erfahrungen müssen die

zukünftigen Projekte lernen können:Welche Anbie-

ter haben sich etabliert? Bei welchen Schnittstellen

gibt es noch Verbesserungspotential? Bestehende

Mängel müssen unverzüglich behoben werden und

dürfen nicht erst über die nächsten Sanierungsplä-

ne abgehandelt werden.

• Wir begrüßen die zahlreichen Sanierungen an Berli-

ner Schulen, bei der Umsetzung sollen Beeinträch-

tigungen durch Schmutz und Lärm für Lehrkräfte

und Schüler*innen so gering wie möglich gehalten

werden. Eine gute Kommunikation zu den Sanierun-

gen und Neubautenmit den Schulleitungen, Eltern-

vertretungen und der Öffentlichkeit ist sehr wich-

tig. Wir begrüßen die Bemühungen der AG Öffent-

lichkeit der Berliner Schulbauoffensive und fordern

die Etablierung einer zentralen Ansprechperson in

jedem Schulamt, die die Schulleitungen regelmäßig

informiert und ansprechbar ist.

• Mit dem kostenlosen Schulessen an Grundschu-

len hat die SPD einen wichtigen Beitrag zur famili-

enfreundlichen Stadt geleistet. Bei der Umsetzung

müssenwir die SchulenundElternweiter unterstüt-

zen: das formale Antragsverfahren muss abgestellt

oder vereinfacht werden, gelungene Umstellungen

müssen unter den Schulen ausgetauscht werden,

damit sichergestellt wird, dass das kostenlose Mit-

tagessen in ausreichend Zeit eingenommenwerden

kann und nicht zu Unterrichtsausfall führt. Das kos-

tenlose Mittagessen soll eine finanzielle Entlastung

für Berliner Familien sein, dies gilt auch für die Mit-

arbeiter*innen der Caterer. Es muss sichergestellt

werden, dass auch hier trotz desMehraufwands kei-

ne Arbeitnehmerrechte verletzt werden.

• Mit der Einstellung von Quer- und Seiteneinstei-

ger*innen ist es gelungen, dass die Anzahl der Leh-

rer*innen in Berlin trotz des bundesweiten Lehrkräf-

temangels erneut angestiegen ist. Wir brauchen ei-

ne bessere Verteilung dieser Lehrkräfte, damit neue

von erfahrenen Kolleg*innen profitieren können. Ei-

ne bessere Verteilung muss dazu führen, dass die

Schulen in besonders sensiblen Bereichen (Klas-

senleitung, Lernanfangs-Klassen) grundsätzlich auf

vollausgebildete Lehrkräfte zurückgreifen können.

• Um die Qualität zu verbessern, muss Berlin ein

attraktiver Arbeitgeber für Lehrkräfte sein, daher

müssen die Arbeitsbedingungen verbessert wer-

den: Entlastung von Verwaltungsaufgaben, Mög-

lichkeiten für Weiterbildung der Lehrkräfte schaf-

fen, Klassenfrequenzen absenken und Personal-

schlüssel erhöhen, verlässliche Schulreinigung si-

cherstellen, Gesundheits- und Schwangerschafts-

schutz umsetzen.
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Antrag 119/II/2019

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt bei Annahme 57/I/2020 (Konsens)

Digitalisierung an Berliner Schulen ja, aber nicht um jeden Preis
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Der DigitalPakt markiert eine Zeitenwende für die Bil-

dungspolitik in Deutschland dar. Durch die Grundgesetz-

änderung des Artikels 104c konnte die verfassungsrechtli-

che Grundlage geschaffen werden, dass der Bund im gro-

ßen Stil Bundesmittel in den Bildungsbereich gibt und die

Länderfinanziell unterstützt, um für einebessereAusstat-

tung der Schulen zu sorgen und die digitale Infrastruk-

tur zu verbessern. Der Bund stellt über einen Zeitraum

von fünf Jahren insgesamt fünfMilliarden Euro zur Verfü-

gung. Daraus ergeben sich durchschnittlich 137.000e für

jede Schule in Deutschland für die Anschaffung von di-

gitalen Geräten, die den pädagogischen Konzepten der

Schulen entsprechend eine grundlegende Digitalausstat-

tung ermöglichen sollen. Darunter zählen z.B. interakti-

ve Tafeln oder Server für schulinterne Netzwerke bzw. flä-

chendeckendes WLAN. Gegenzug haben sich die Länder

verpflichtet, die Digitalisierung Gegenstand der Lehrplä-

ne zu machen und Lehrer*innen entsprechend auszubil-

den.  Diese Maßnahmen sollen die deutschen Schulen ins

21. Jahrhundert holen.

 

Berlin erhält insgesamt 257Mio. Euro. Zusammenmit lan-

deseigenen Mitteln für die Digitalisierung werden in die-

sem Jahr rund 38 Mio. Euro in die knapp 800 Berliner

Schulen investiert. UmdieseMittel zu erhalten,muss jede

Schule einMedienkonzept erstellen und sich damit umei-

ne Förderung bewerben. Es ist vorgesehen, dass der Schul-

träger den Antragmit einem IT-Entwicklungskonzept und

einem Konzept über die Sicherstellung von Wartung, Be-

trieb und Support der schulischen IT-Infrastruktur er-

gänzt. Die Senatsverwaltung für Bildung hat dementspre-

chend eine Beratungs- und Unterstützungsstelle einge-

richtet, die bei der Umsetzung helfen soll. Der Mittelab-

fluss erweist sich jedoch als schwerwiegendes Problem.

Bundesweit wurden bisher lediglich unter 200 Mio. Euro

der insgesamt 5 Mrd. Euro abgerufen. Auch in Berlin sind

beim Digitalpakt in der Senatsverwaltung und in den Be-

zirken die gleichen Probleme zu erkennen, wie auch bei

anderen größeren Investitionsprogrammen und Verwal-

tungsmaßnahmen. Dieser Zustand kann niemanden zu-

frieden stellen.

 

Doch die Digitalisierung wartet nicht auf gesetzgeberi-

sche Vorgaben. Schon jetzt existieren an einigen Schulen

in Deutschland Kooperationenmit IT-Unternehmen. Kon-

zerne wie Samsung, Apple, Google und Microsoft haben

die Leerstellen in der Bildungsinfrastruktur entdeckt und

Schulen, die darunter leiden, dass ihre Lehr-und Lernma-

terialien den Sprung ins 21. Jahrhundert noch nicht ge-

schafft haben, nehmen diese Zusammenarbeit an. Es ist
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einerseits davon auszugehen, dass durch die im Zuge des

DigitalPakts freigewordenen Mittel Schulen viel stärker

als bisher in die technische Ausstattung investieren wer-

den. Das führt dazu, dass sich die schulische Infrastruk-

tur grundsätzlich ändert. Das ist per se nichts Schlechtes.

Die Schulen sehen sich in der Notwendigkeit, ihre Infra-

struktur so zu ändern, dass sie zu den lebensweltlichen Er-

fahrungen der darin lernenden Schüler*innen passt. Nur

muss darauf geachtet werden, dass sich Schulen durch

die Festlegung auf bestimmte Produkte nicht von einzel-

nen IT-Unternehmen abhängig machen. Denn anderer-

seits reicht die finanzielle Unterstützung an vielen Schu-

len längst nicht aus, um die durch Investitionsstaus oder

Kürzungen des Bildungsetats hervorgerufenen löchrige

Infrastruktur für die digitale Bildung auszustatten. Dies

hat zur Folge, dass Schulen auch trotz des Digitalpaktes

mit IT-Unternehmen kooperieren. Bisweilen sind es auch

Schulen, die sichauf eigeneFaustbeiDigitalfirmenbewer-

ben, um Lehrkäftefortbildungen oder Ausstattung zu er-

halten. In einigen Bundesländern braucht es nur die Zu-

stimmung der Schulleitung, in anderen die des Schulträ-

gers. Nicht nur dass diese Kooperationen das Werbever-

bot untergraben, indem ausschließlich ein (oder einige

wenige) Anbieter die technische Infrastruktur bestimmt

und so die Schüler*innen einseitig beeinflusst. Vielmehr

kann die Verwendung digitaler Endgeräte mit darauf ab-

gestimmten Programmen zu einer Monopolstellung füh-

ren, die den direkten Zugriff auf personenbezogeneDaten

der Schüler*innen ermöglicht. Durch die im Schulalltag

eingesetzten Geräte und Programme lassen sich Daten-

ströme sammeln, die wiederum Aussagen über das Ver-

halten der Schüler*innen zulassen. Das gilt es zu verhin-

dern! Datensouveränität und europäische Datenschutz-

standardsmüssen daher im Kontext des DigitalPakts mit-

gedacht und von staatlicher Seite garantiertwerden. Dass

IT-Unternehmen ihre Produkte anbieten, um Bildung zu

digitalisieren, ist in Ordnung. Nur ist es Aufgabe der poli-

tischen Entscheidungsträger*innen, dafür zu sorgen, dass

dies im Einklang mit dem Erziehungs- und Bildungsauf-

trag und nicht aufgrund kapitalistischer Interessen ge-

schieht. Das Zusammenwirken von IT-Firmen und Schu-

len muss letztlich von vornherein politisch vorgegeben

werden – unabhängig vom DigitalPakt. Denn Bildung in

der digitalen Welt unterscheidet sich letztlich im Kern

nicht von der analogen: ihre Organisation muss weiter-

hin staatliche Aufgabe sein. Neben technischen Geräten

und Software gibt es immer wieder vermehrt Verlage, die

Schulbücher auch digital anbieten. Diese Entwicklung er-

möglicht nicht nur einenbesserenund interaktiverenUm-

gangmit Schulbüchern, sondern auch das Sparen von viel

Papier. Gleichzeitig sind es jedoch die Schulbuchverlage,

die hierbei monopolartig den Markt und die Möglichkei-

ten bestimmen. Die Länder müssen hier das digitale Ar-

beitsblatt selbst in die Hand nehmen undwährend der Er-

stellung vonRahmenlehrplänen die Vorraussetzungen für
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digitale Lernmaterialien schaffen.

 

An der Bildung in Schulen sind nicht nur Lehrerinnen und

der Senat beteiligt. Wir Jusos stehen für die Demokrati-

sierung aller Lebensbereiche, so auch die Demokratisie-

rung von Schule. Schülerinnen und Eltern müssen in den

konkreten Prozess, wie Digitalisierung in den Schulen vor-

angetrieben wird, eingebunden werden. Die Einbindung

der Schülerinnen ist zwingend notwendig, um die Prakti-

bilität,Nutzerinnenfreundlichkeit aber auchAkzeptanz zu

garantieren. In Schulen, in denen es eine Schülerinnenver-

tretung gibt, muss diese hinzugezogen werden, auch be-

vor Entscheidungen fallen. In Schulen ohne Schülerinnen-

vertretungmuss eine gesamtschulische Lösung gefunden

werden. Sobald es um den Umgang mit Daten von Schü-

ler*innen als auch gravierende Veränderungen der Lern-

welt geht,müssen auch die Eltern frühzeitig eingebunden

werden.

 

Wir fordern daher von den sozialdemokratischen Mitglie-

dern der SPD-Abgeordnetenhausfraktion sowie der Sena-

torin für Bildung, Jugend und Familie:

• die Einbindung von Schülerinnen und Eltern in je-

dem Schritt der Entscheidungsfindung gewährleis-

tet werden. Hierbei soll gezielt auch mit den ge-

wählten Vertretungen wie dem Landeseltern- und

dem Landesschülerinnenausschuss gearbeitet wer-

den. Zudem sollen die Rechte der Schulkonferenz

dahingehend ausgebautwerden, als dass §76 (1) des

Schulgesetzes des Landes Berlin um Entscheidungs-

und Anhörungskompetenzen der Schulkonferenz

bei Fragen, die denProzessderDigitalisierungander

Schule betreffen, erweitert wird

• dass eine gesetzliche Vorgabe erarbeitet und ver-

abschiedet wird, die eine Zusammenarbeit von IT-

Unternehmen und Schulen nur nach Einverständnis

durch die Senatsverwaltung für Bildung und unter

Vorlage der entsprechenden Verträge

• dass ein gesetzlicher Rahmen an Mindestanforde-

rungen aufgestellt wird, die erfüllt seinmüssen, da-

mit die Senatsverwaltung für Bildung Einverständ-

nis erteilt

• dass über die bereits geplante Personalaufstockung

hinaus weitere Stellen zeitnah geschaffen werden,

die die an den Berliner Schulen eingesetzten Ge-

räte/Software unter Einbezug des Medienkonzepts

konstant pädagogisch betreuen und evaluieren

• dass die Entwicklung von Medienkonzepten sowie

Fortbildungsplanungen der Kollegien von den zu-

ständigen IT-Betreuer*innen zusammen mit päd-

agogischen Fachleutenangeleitet und in regelmäßi-

gen Abständenmithilfe von einem aufzustellenden

Qualitätsraster überprüft wird

• dass das Land Berlin nach alternativen Unterneh-

men sucht und diese den Schulen gegenüber kom-
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muniziert

• dass die Personalsituation und die internen Verwal-

tungsprozesse so anzupassen sind, dass in diesem

Kalenderjahr der erste Mittelabfluss der Fördergel-

der gewährleistet ist

• dass das Land Berlin aus dem bestehenden An-

bieter*innen-Pool eine nicht-kommerzielle Lehr-

und Lehrplattform als Standard für alle allge-

mein bildenden Schulen definiert, die höchsten

Datenschutz-Anforderungen genügt. Entspricht

keine bereits existierende Lehr- und Lernplattform

diesen Anforderungen, muss das Land eine ent-

sprechende Plattform entwickeln bzw. entwickeln

lassen

• dass das Land Berlin (ggf. in Zusammenarbeit mit

anderen Bundesländern) neue Lösungen und Ver-

fahren für digitale Lernmaterialien erarbeitet. Hier-

zu können Kooperationen mit Schulbuchverlagen,

genauso wie die Erstellung neuer Lernmaterialien

und neue Konzepte für digitale Lernumwelten zäh-

len

Antrag 121/II/2019

KDV Spandau

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Votum der AK folgt am 27.10.2020

Mediatorenprogramm zur Konfliktbewältigung verpflichtend in Oberschulen

1
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3
4
5
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17

Die SPD-Mitglieder des Berliner Senates und die Abge-

ordneten der SPD-Fraktion imBerliner Abgeordnetenhaus

werden aufgefordert, sich dafür einzusetzen, das Berliner

Schulgesetz dahingehend zu ändern, dass ein Mediator-

engprogramm, getragen durch Schülerinnen und Schüler,

zur Konfliktlösung und – bewältigung verpflichtend ab

der 7. Klassenstufe für jede Schulform in Berlin einzurich-

ten ist.

Begründung

Die Konfliktlösungen und – bewältigungen werden durch

Schülerinnen und Schüler getragen und erleichtern damit

das Schlichten von Auseinandersetzungen. Die Konflikt-

beteiligten und Mediatoren begegnen sich somit auf ei-

ner gleichberechtigten Ebene,was bei der Beteiligung von

Lehrkräften durchmögliche Hemmnisse seitens der Schü-

lerinnen und Schüler nicht zwangsläufig gegeben ist.

LPT II/2019: Überwiesen an FA V – Stadt desWissens
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Antrag 124/II/2019

Abt. 75 Rund um den Lietzensee

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Votum der AK folgt am 27.10.2020

Kindern und Jugendlichen eine Stimme geben: Einrichtung eines Kinder- und Jugendparlaments auf Berliner Landesebene

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Die SPD-Fraktion imBerliner Abgeordnetenhauswird auf-

gefordert sich für die Einrichtung eines Kinder- und Ju-

gendparlaments (KJP) auf Berliner Landesebene einzuset-

zen. Hierzu kann zum Beispiel auf den Erfahrungen des

Charlottenburg-Wilmersdorfer KJP aufgebaut werden.

 

Begründung

KJP sind eine frühe Möglichkeit Demokratie zu erfahren,

zu erlernen und auszuprobieren. Darüber hinaus sind sie

ein effektiverWeg Ideen und Forderungen der jungen Ge-

neration teilhabeorientiert und authentisch in den par-

lamentarischenWillensbildungsprozess einfließen zu las-

sen.

LPT II/2019: Überwiesen an FA IV – Kinder Jugend Familie,

FA V – Stadt desWissens, Jusos

Antrag 125/II/2019

KDV Neukölln

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Votum der AK folgt am 27.10.2020

Gleichstellung der humanistischen Bildung – jetzt

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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26
27

Die sozialdemokratischen Mitglieder des Abgeordneten-

hauses und des Senats werden aufgefordert, sich für die

Gründungeiner humanistischenHochschule einzusetzen.

Hierzu sind entsprechende Gespräche mit dem Humanis-

tischen Verband Berlin-Brandenburg zu führen sowie Vor-

bereitungen zu treffen, damit die Gründung schon Be-

standteil der bevorstehenden Hochschulverträge werden

kann. Damit wird das Ziel verfolgt, dass Berlin im Sinne

der Gleichstellung aller weltanschaulichen Gemeinschaf-

ten für eine adäquate akademisch-humanistische Ausbil-

dung der Lebenskundelehrer*innen, Sozialarbeiter*innen

sowie Lebensberater*innen sorgt.

 

Darüber hinaus fordernwir die sozialdemokratischenMit-

glieder des Senats und des Abgeordnetenhauses auf, sich

aktiv für den Abschluss eines Staatsvertrags mit dem

humanistischen Verband einzusetzen. Erst dadurch wird

eine echte Gleichstellung der humanistischen Weltan-

schauungsgemeinschaftmit den religiösenWeltanschau-

ungsgemeinschaften erreicht.

Begründung

Der Humanistische Verband Deutschlands (HVD) erreicht

durch seine zahlreichen sozialen und kulturellen Angebo-

te wie z.B. den Lebenskundeunterricht in den Grundschu-

len, seine Humanistischen Jugendfeiern, Kitas, Jugend-

zentren, Sozialstationen, Seniorenbüros, Patientenverfü-

LPT II/2019: Überwiesen an FA V – Stadt desWissens
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gungen, Hospizdienste usw. jährlich mehrere Hundert-

tausend Berlinerinnen und Berliner. Durch seinen toleran-

ten Humanismus trägt er damit zugleich zur ethischen

Orientierung vieler religionsfreier Menschen in unserer

Stadt bei.

 

Wir freuen uns über die Anerkennung des HVD als Kör-

perschaft des öffentlichen Rechts, sehen den Prozess der

Gleichstellung damit aber nicht abgeschlossen, sondern

erst durch eine angemessene Ausbildung der Pädagog*in-

nen sowie einen Staatsvertrag mit dem Land Berlin.

Antrag 127/II/2019

KDV Reinickendorf

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Votum der AK folgt am 27.10.2020

Schüler*innenhaushalt auf alle Schulen ausweiten

1
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26
27
28
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30
31
32
33
34
35

 Das Konzept von Schüler*innenhaushalten ist einfach.

Die Schüler*innen einer Schule bekommen eine Summe

Geld zur Verfügung gestellt, arbeiten Verwendungsvor-

schläge aus und entscheiden in einem demokratischen

und angeleiteten Verfahren über die Umsetzung. Damit

wird bei den Schüler*innen nicht nur die Erkenntnis ge-

fördert,wiedemokratischeStrukturen funktionieren, son-

dern auch, dass Sie Erfolg haben.

 

Aktuell nehmen 33 Schulen an diesen Projekt Teil. Im Rah-

men der Qualitätsoffensive der Senatsbildungsverwal-

tung ist die Ausweitung des Projekts auf alle Bezirke vor-

gesehen. Diese Schritte sind sehr begrüßenswert, gehen

aber noch nicht weit genug. Oftmals gibt es Unklarhei-

ten,werdasGeld für die einzelnenSchulenbereitstellt. Sei

es die Schule selbst, der Bezirk, oder die Senatsbildungs-

verwaltung. Damit diese Unklarheiten der landesweiten

UmsetzungdesProjektsnicht länger entgegenstehen, for-

dern wir

1. Die Bereitstellung eines verbindlichen von der Grö-

ße der einzelnen Schulen abhängendes Budget zwi-

schen 1.000 und 5.000 Euro im Jahr pro Schule. Die

Gelder sollen diesem Projekt zweckgebunden zur

Verfügung gestellt werden.

2. Eine Erhöhung des Fördervolumen des „Schüler*in-

nenhaushalt“ als Projekt der „Servicestelle Jugend-

beteiligung“. Die Gelder sollen insbesondere für ei-

ne Aufstockung des Personals zweck adäquater Be-

gleitung der Schüler*innen verwendet werden.

3. Die Ausweitung der Schulen hat sich an den Kapa-

zitäten des Projekts zu orientieren. Die Anzahl der

Teilnehmenden Schulen (Siehe Punkt 1) ist parallel

zu diesen Kapazitäten (Siehe Punkt 2) aufzustocken.

Ziel ist es im Jahr 2025 alle Berliner Schulen, von die-

sem Projekt zu erfassen.

LPT II/2019: Überwiesen an FA IV – Kinder Jugend Familie,

FA V – Stadt desWissens
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4. Dazu sollen die im Rahmen der „Strategie für die

politische Bildung an Berliner Schulen“ im Haushalt

2020/21 veranschlagten 3.000e pro Schule (ges.:

0,89Mioe 2020 und 2,0Mioe 2021) für das Projekt

verwendet werden.

5. Inhaltlich, soll das Projekt eine verstärkte Anknüp-

fung an die im Schulgesetz verankerten Entschei-

dungsstrukturen erfahren. Langfristig, soll sich das

Projekt derart etablieren, dass der Schüler*innen-

haushalt, ein reguläres, der GSV zur Verfügung ste-

hendes Gestaltungsmittel ist.

 

Antrag 129/II/2019

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Votum der AK folgt am 27.10.2020

Gute Bildung braucht eine gute Ausbildung. Quereinstieg jetzt reformieren

1
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28
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34

In den letzten zehn Jahren wurden viele Maßnahmen un-

ternommen, um die Bildungskrise in Berlin abzuwenden.

Im Rahmen des Programms “Quereinstieg” konnten lan-

desweit in den letzten fünf Jahren mehrere hundert Stel-

len an den Schulen pro Schuljahr besetzt werden. Mit

der Öffnung des Schuldienstes für fachfremde Personen

gelang es zudem, die Kollegien diverser zu gestalten, da

nunmehrMenschenmit anderenberuflichenHintergrün-

den an den Berliner Schulen arbeiten. War der Querein-

stieg anfangs als flankierende Maßnahme gedacht, um

wenige offene Stellen zu besetzen, machen Quereinstei-

gende einen immer größeren Teil der neu eingestellten

Lehrer*innen und Lehramtsanwärter*innen aus. Von den

rund 3000 eingestellten Lehrkräften für das Schuljahr

2019/2020 wurden rund 400 Stellen mit Quereinsteigen-

den besetzt. Vor allem an Schulen in so definierten sozia-

len Brennpunkten ist der Anteil an Quereinsteiger*innen

besonders groß. Das ist pädagogisch betrachtet erst ein-

mal kein Grund zur Beunruhigung, denn wie angespro-

chen, bringen Quereinsteigende andere Sichtweisen und

auch berufliche Erfahrungen mit, die den Schüler*innen

genau so gut oder sogar mehr Vorbild sein können als

das regulär ausgebildete Lehrkräfte sind. Für die Querein-

steigenden bedeutet das aber vielfach eine größere Belas-

tung. Erst recht, wenn sie sich in der Ausbildung befinden.

Denn die fehlende personelle Ausstattung wie auch die

oftmals gesteigerten pädagogischen Anforderungen füh-

ren in solchen Fällen dazu, dass sich Berufseinsteiger*in-

nen stark überfordert fühlen. Abhilfe können hier sowohl

der Austausch mit als auch Unterstützung durch andere

Kolleg*innen, bspw. durch Doppelsteckungen in den Klas-

sen oder vertrauensvollesMentoring, schaffen. Leider feh-

len oftmals genaue Kenntnisse darüber, welche Querein-

steiger*innen wo unterrichten und wie sich die Kollegien

LPT  II/2019: Überwiesen an FA V – Stadt desWissens
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in Anbetracht der Schüler*innenschaft zahlenmäßig ver-

hält, ummit entsprechenden Maßnahmen zu entlasten.

 

Auch berechtigt nicht jeder Studienabschluss zur Aufnah-

me in den Quereinstieg in das Lehramt für allgemein-

bildende Schulen. Ein Quereinstieg in den Lehrberuf ist

nur dann möglich, wenn es für das Unterrichtsfach, das

demStudienabschluss des*der Bewerber*in entspricht, ei-

nen Bedarf an den Berliner Schulen gibt. Außerdem ist

Voraussetzung für eine Einstellung, dass die potenziel-

len Quereinsteigenden von einer Schule für eine unbe-

fristete Beschäftigung ausgewählt wurden. Die Hürden

für den Quereinstieg sind also relativ hoch. Erst dann

kann der Vorbereitungsdienst (das Referendariat) berufs-

begleitend begonnen werden. Dieser hat, wie bei den re-

gulären Lehramtsanwärter*innen, das Ziel, die Fähigkeit

zu selbstständigem, berufsbezogenem Handeln in Schu-

le, Unterricht und Erziehung zu fördern und zu befä-

higen, Entwicklungsprozesse der Schulen mit zu gestal-

ten. Den 18-monatigen Vorbereitungsdienst für das Lehr-

amt durchlaufen alle Referendar*innen in Vollzeit. Nur

unterscheiden sich die in dem Rahmen zu unterrichten-

den Stunden erheblich. Während reguläre Lehramtsan-

wärter*innen bis zu acht Stunden an den Schulen ein-

gesetzt werden dürfen, beträgt die wöchentliche Unter-

richtsverpflichtung für Quereinsteigende ab dem Schul-

jahr 2019/2020 17 Stunden (Regelstundenmaß für Gym-

nasiallehrkräfte in Vollzeit beträgt 26 Stunden). Vielfach

werden sie außerdem für fachfremden, d.h. Vertretungs-

unterricht eingesetzt. Das kann dazu führen, dass das

eigentliche Ziel, nämlich das Erreichen der professionel-

len Handlungskompetenz im Kontext des Lehrberufs auf-

grund einer Überforderung nicht bzw. nur bedingt er-

reicht wird. Quereinsteigende brauchen neben der glei-

chen Betreuung in der Ausbildung auch gleiche arbeits-

zeitliche Rahmenbedingungen, um den Anforderungen

gerecht zu werden und sich trotzdem angemessen auf

den so wichtigen Lehrberuf vorbereiten zu können. Für

die Betreuung an den Schulenwerden pro Referendariats-

platz nur wenige Minuten vom Land zur Verfügung ge-

stellt. Dies ist mit der Durchführung einer ausgewogenen

und individuell abgestimmtenBetreuungkaumvereinbar.

Daraus folgt, dass die schulpraktische Betreuung vom En-

gagement der dort tätigen Fachlehrkräfte abhängt. Damit

aber zentrale Bausteine für eine gelungene Ausbildung

wie detaillierte Beratungs- bzw. Auswertungsgespräche

für alle auszubildenden Lehrkräfte möglich ist, bedarf es

erheblicher Entlastungen. Eine große Hürde zur guten Be-

treuung vonQuereinsteigenden ist auch die fehlende Ver-

gleichbarkeit von Konzepten der Bezirke. Viele Bezirke ha-

ben eigene Mechanismen und Programme im Umgang

mit Quereinsteigenden, ein Austausch findet kaum statt.

Nur im Austausch können aber Best-Practise Beispiele

ausgetauscht und umgesetzt werden
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Wir fordern die zuständigen sozialdemokratischen Mit-

glieder der Abgeordnetenhausfraktion sowie die Senato-

rin für Bildung, Jugend und Familie auf, die Rahmenbedin-

gungen für die Ausbildung des Quereinstiegs allgemein-

bildende Schulen und berufsbegleitenden Referendariats

zu überarbeiten, um Überbelastung bei den Lehramtsan-

wärter*innen vorzubeugen und eine angemessene fachli-

che Betreuung sicherzustellen.

 

Konkret fordern wir,

• dass das Stundendeputat, also die tatsächlich an

den Schulen zu unterrichtenden Pflichtstunden

spürbar reduziert werden, dabei aber die für den

Lehrberuf so wichtige fachliche Ausbildung im

Vorbereitungsdienst durch eine Verlängerung von

höchstens drei Monaten sichergestellt wird.

• ein bezirksübergreifendes Monitoring durchzufüh-

ren, das dieVerteilungaller quereinsteigenden Lehr-

kräfte an den Schulen genau aufschlüsselt

• ein für die in Ausbildung befindlichen Quereinstei-

ger*innen abgestimmtes Konzept zur Verteilung zu

erarbeiten, sodass eine Durchmischung aller Refe-

rendar*innen sichergestellt ist

• ein überarbeitetes Konzept für Ermäßigungsstun-

den derjenigen Schulen/Lehrkräfte, dieQuereinstei-

gende betreuen, um den entstehenden Mehrauf-

wand auszugleichen.

 

Antrag 56/I/2020

KDV Steglitz-Zehlendorf

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

KeineWartezeit mehr: Kita- und Hort-Gutscheine abschaffen

1
2
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8
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Die SPD Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus sowie die

sozialdemokratischenMitglieder des Berliner Senats wer-

den aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, das die Regelbe-

treuung von Kindern in den Berliner Kitas (bis zu 7h täg-

lich) und Horten (bis 16.00 Uhr) in Zukunft keines Gut-

scheins mehr bedarf.

 

Begründung

Die Regelbetreuung in Kita und in den ersten beiden

Hort-Jahren ist kostenfrei. Daher ist eine Bedarfsprüfung

für den Regelfall nicht mehr notwendig. Die Kita- und

Hort-Gutscheine unddie damit verbundene Prüfung kann

damit abgeschafft werden. Dies reduziert Aufwand und

Wartezeiten.

Für die Abrechnung und den Nachweis des Kita- oder

Hort-Besuchs ist eine vereinfachte Regelung zu erlassen.

Für die erweiterte Betreuung in Kitas (mehr als 7h) und
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den Horten (nach 16.00 Uhr und ab der dritten Klasse)

wird es weiterhin die Bedarfsprüfung geben. Damit wird

Bearbeitungszeit inden Jugendämterneingespart unddie

Wartezeit von Eltern entfällt. Es ist keinemElternteil zu er-

klären, warum trotz Rechtsanspruch kein Kita- oder Hort-

Besuch teilweise über Wochen möglich ist, insbesondere

für Zugezogene, deren Antragsbearbeitung trotz „Priori-

tät“ bis zu einigenWochen dauern kann.

Antrag 57/I/2020

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Digitalpakt nachhaltig umsetzen und weiterentwickeln
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Aus dem Digitalpakt Schule stehen dem Land Berlin in

den nächsten fünf Jahren 257 Millionen Euro zur Verfü-

gung. Ziel ist der Ausbau und Aufbau der digitalen IT-

Infrastruktur in den Schulen, um eine Grundlage für er-

folgreiches digitales Lernen und für eine sinnvolle Förde-

rung derMedienkompetenz der Schülerinnenund Schüler

zu ermöglichen.

 

Für dieses Ziel kanndieBereitstellungundSchaffungeiner

technischen Grundausstattung allerdings nur ein erster

Schritt sein. Der Digitalpakt ist als Impulsgebung für die

Berliner Schulen imHinblick auf den digitalen undmedia-

len Ausbau der Schulen und des Unterrichts zu verstehen,

die es vomLandBerlin aufzunehmenundnachhaltig zuei-

nem geschlossenen Medienkonzept umzusetzen gilt. Da-

bei müssen insbesondere die Bezirke bedarfsgerecht un-

terstützt werden.

 

Wir fordern die Mitglieder der SPD-Fraktion im Abgeord-

netenhauses und des Senats daher dazu auf, die bevor-

stehende Umsetzung des Digitalpaktes nachhaltig zu un-

terstützen und zu diesem Zwecke folgende Forderungen

umzusetzen:

 

1: Bezirke bei IT-Wartung und -Betrieb personell unter-

stützen

DieWartung, der Betrieb und Supportmussmit demAus-

bau der wachsenden schulischen IT-Infrastruktur perso-

nell ausgebaut werden. Dazu braucht es an jeder Schule

mind. eine feste, vollzeitbeschäftigte IT und Medienpäd-

agogische Stelle und ausreichend Personal in den zustän-

digen Abteilungen der Bezirksämter. Die zur Finanzierung

dieser zusätzlichenPersonalstellenbenötigtenMittel sind

vom Land zu erbringen. Zu betonen ist hierbei, dass die

Wartung, der Betrieb und Support der IT Infrastruktur ei-

ner Schule nicht in die Hände von Lehrkräften gelegt wer-

den soll. Beim Ausbau der Stellen sollen Schulen in sozial

schwieriger Lage bevorzugt berücksichtigt werden.
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2: verbindliche Festlegung auf Betriebssysteme und An-

wendungsprogramme

Für eine erfolgreiche Digitalisierung der Schulen spielt

neben der Ausstattung an digitaler Hardware der Schu-

len auch Software-Ausstattung eine entscheidende Rol-

le. Hierzu müssen im ersten Schritt vor allem Schulen,

die bislang nur ungenügend mit moderner und funkti-

onstüchtiger IT-Infrastruktur ausgestattet sind, bei der

Beantragung von Mittel aus dem Digitalpakt unterstützt

und in besondererWeise berücksichtigt werden. Im zwei-

ten Schritt braucht es für grundlegende Betriebssyste-

me und Anwendungsbereiche eine landesweite Standar-

disierung. Um den Schulen dennoch eine individuelle

Schwerpunktsetzungen zu ermöglichen, soll die Senats-

verwaltung eine Basis-Softwarelösung für alle Schulen

festlegen. Diese festgelegten Basis-Betriebssysteme und

-Anwendungsprogramme werden darüber hinaus den

Schulen vom Land kostenfrei, auf Dauer und volllizenziert

bereitgestellt. Dabei sind im Sinne der digitalen Souverä-

nität quelloffene Softwarelösungen unter freier Lizenz zu

bevorzugen.

 

3: Schulen bei der Erarbeitung der Medienkonzepte ent-

lasten

Die Vorlage eines Medienkonzepts ist Voraussetzung für

die Beantragung der Mittel aus dem Digitalpakt. Zur Ent-

lastung der Schulen bei der Erarbeitung ist daher von der

Senatsbildungsverwaltung ein Schema für ein Digitalisie-

rungskonzept zu erstellen,worauf die Schulenähnlichwie

einem Baukastensystem entsprechend der eigenen Be-

dürfnisse zugreifen können. Die Erarbeitung und Auswer-

tung der Medienkonzepte ist durch einen schulübergrei-

fenden Erfahrungsaustausch zu begleiten.

 

4: Verschlankung des Antragsverfahrens

Die Mittel im Digitalpaket fließen nicht schnell genug ab.

Das liegt mitunter an den strengen Fördervoraussetzun-

gen. Wir fordern, dass ein schnellerer Abfluss der Mittel

über eine Vereinfachung der Fördervoraussetzungen si-

chergestellt wird. Bspw. soll es künftig genügen, dass die

Schulen Eckpunkte (Baukastensystem) ihres Medienkon-

zeptes einreichen und eine ernsthafteWeiterentwicklung

des Konzepts garantieren.

 

5: Schulpersonal unterstützen undMedienforum ausbau-

en

Damit der Ausbau an technischer Grundausstattung auch

im Unterricht zu den gewünschten Bildungserfolgen

führt, muss das Lehrpersonal an Schulen geschult wer-

den. Bei diesen Schulungen sollte vor allem auch auf das

verschiedene Expertiselevel der Lehrkräfte im Umgang

mit aber auch die Reflektion der neuen technischen Aus-

stattung geachtet werden. So soll sichergestellt werden,

dass unerfahrenen Lehrkräften einen leichten Einstieg in
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dieNutzunggewährleistetwirdunderfahrenere Lehrkräf-

te direkt von den erweiterten Möglichkeiten der neuen

Ausstattungprofitierenkönnen.Gleichzeitig brauchendie

Schulen ein größeres, kostenfreies Angebot an digitalen

Lehr- und Lernmaterialien.

Deshalb wird das Medienforum der Senatsverwaltung

massiv ausgebaut, um

• bedarfsgerechte Medien-Fortbildungen für das

Lehrpersonal zu schaffen,

• frei verfügbare, landeseigene digitale Lehr- und

Lernmaterialien für sämtliche Fächer und Jahrgänge

(OpenEducational Resources) zuerstellenundanzu-

bieten sowie

• das Online-Angebot für Lehrer*innen damit erheb-

lich zu erweitern.

• Fort- und Weiterbildungskurse für Lehrkräfte /Sei-

teneinsteiger*innen und sog. LOVLs, zum Einsatz di-

gitaler Medien und Materialien im Unterricht

• Eine sichere Online-Plattform für Online-Unterricht

bereitzustellen, womit auch online Klassenstunden

abgehalten werden können.

 

Es gilt festzustellen, dass einmalige 5 Mrd. e nicht aus-

reichen um eine Nachhaltige Finanzierung zu gewährleis-

ten. Bei einem (nach seriösen Schätzungen) jährlichen Be-

darf von 20 Mrd. Euro muss der Digitalpakt nachverhan-

delt werden. In einer Nachverhandlung sollen insbeson-

dere auch Universitäten berücksichtigt werden. Denn die

Qualifikation des Personals ist eine Gelingensbedingung

für Digitalisierung.

Antrag 58/I/2020

KDV Neukölln

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt bei Annahme 57/I/2020 (Konsens)

Digitalpakt nachhaltig umsetzen und weiterentwickeln
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Wir fordern die sozialdemokratischen Mitglieder des Ab-

geordnetenhauses und des Senats dazu auf, die bevorste-

hende Umsetzung des Digitalpaktes nachhaltig zu unter-

stützen und zu diesemZwecke folgende Forderungenum-

zusetzen:

 

1. Bezirke bei IT-Wartung und -Betrieb personell unter-

stützen

DieWartung, der Betrieb und Supportmussmit demAus-

bau der wachsenden schulischen IT-Infrastruktur perso-

nell ausgebaut werden. Dazu braucht es an jeder Schule

mind. eine feste, vollzeitbeschäftigte IT-Stelle und ausrei-

chend Personal in den zuständigen Abteilungen der Be-

zirksämter. Die Finanzierungdieser zusätzlichen Personal-

stellen ist vom Land zu erbringen. Ggf. können sich kleine-

re Schulen auch eine Stelle teilen analog dem Verfahren
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für Verwaltungsleitungen

 

2. verbindliche Festlegung auf Betriebssysteme und An-

wendungsprogramme

Für eine erfolgreiche Digitalisierung der Schulen spielt

neben der Ausstattung an digitaler Hardware der Schu-

len auch Software-Ausstattung eine entscheidende Rol-

le. Dazu braucht es für die grundlegende Hardware, Be-

triebssysteme und Anwendungsbereiche eine landeswei-

te Standardisierung.

 

Um den Schulen dennoch eine individuelle Schwer-

punktsetzungen zu ermöglichen, soll die Senatsverwal-

tung eine Basis-Softwarelösung für alle Schulen fest-

legen. Diese festgelegten Basis-Betriebssysteme und -

Anwendungsprogramme werden darüber hinaus den

Schulen vom Land kostenfrei, auf Dauer und volllizenziert

bereitgestellt. ImSinnederdigitalenSouveränitätquellof-

fene Softwarelösungen unter freier Lizenz zu bevorzugen.

 

3. Schulpersonal unterstützen undMedienforum ausbau-

en

Damit der Ausbau an technischer Grundausstattung auch

im Unterricht zu den gewünschten Bildungserfolgen

führt, muss das Lehrpersonal an Schulen geschult wer-

den. Bei diesen Schulungen sollte vor allem auch auf das

verschiedene Expertiselevel der Lehrkräfte im Umgang

mit, aber auch auf die Reflektion der neuen technischen

Ausstattung geachtet werden. So soll sichergestellt wer-

den, dass unerfahrenen Lehrkräften ein leichter Einstieg

in die Nutzung gewährleistet wird und erfahrenere Lehr-

kräfte direkt von den erweiterten Möglichkeiten der neu-

en Ausstattung profitieren können. Gleichzeitig brauchen

die Schulen ein größeres, kostenfreies Angebot an digita-

len Lehr- und Lernmaterialien.

 

Deshalb wird das Medienforum der Senatsverwaltung

massiv ausgebaut, um

• bedarfsgerechte Medien-Fortbildungen für das

Lehrpersonal anzubieten,

• frei verfügbare, landeseigene digitale Lehr- und

Lernmaterialien für sämtliche Fächer und Jahrgänge

(OpenEducational Resources) zuerstellenundanzu-

bieten sowie

• das Online-Angebot für Lehrer*innen damit erheb-

lich zu erweitern.

 

Begründung

Aus dem Digitalpakt Schule stehen dem Land Berlin in

den nächsten fünf Jahren 257 Millionen Euro zur Verfü-

gung. Ziel ist der Ausbau und Aufbau der digitalen IT-

Infrastruktur in den Schulen, um eine Grundlage für er-

folgreiches digitales Lernen und für eine sinnvolle Förde-

rung derMedienkompetenz der Schülerinnenund Schüler
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zu ermöglichen.

 

Für dieses Ziel kanndieBereitstellungundSchaffungeiner

technischen Grundausstattung allerdings nur ein erster

Schritt sein. Der Digitalpakt ist als Impulsgebung für die

Berliner Schulen imHinblick auf den digitalen undmedia-

len Ausbau der Schulen und des Unterrichts zu verstehen,

die es vomLandBerlin aufzunehmenundnachhaltig zuei-

nem geschlossenen Medienkonzept umzusetzen gilt. Da-

bei müssen insbesondere die Bezirke bedarfsgerecht un-

terstützt werden.

Antrag 59/I/2020

ASF LFK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: FA V - Stadt desWissens (Konsens)

Die digitale Souveränität von Mädchen* früh fördern - Frauen* nicht zu Verliererinnen des digitalenWandels machen
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Wir leben ineiner zunehmenddigitalisiertenGesellschaft,

die auch das Schulleben schon längst erreicht hat. Doch

die bisherigenMINT-Förderstrukturen in den Schulen sind

nicht ausreichend, um die digitale Souveränität vonMäd-

chen* inangemessenerWeise zu fördern.Ohneein schnel-

les Umdenken werden Mädchen* zu den digitalen Verlie-

rerinnen der Zukunft. Tradierte Geschlechterrollen haben

in der didaktischen Technik- und Informatikvermittlung

nichts zu suchen.

 

Wir fordern daher die Sozialdemokratischen Mitglieder

des Bundestages und die Berliner Senatsverwaltung auf,

1. Spezifische Förderprogramme (wie etwa Bega-

Kurse) so in den Schulen in den Schulen wei-

terzuentwickeln, dass sie frei von tradierten

Rollenerwartungen werden. Sie sollen insbeson-

dere Schülerinnen befähigen, die zukünftigen

technischen und informatischen Entwicklungen

aktiv zu gestalten und für sich zu nutzen.

2. bei der Umsetzung des digitalen Klassenzimmers

auf eine Lernumgebung zu achten, die eine Chan-

cengerechtigkeit im digitalenWandel schafft.

 

Begründung

Begabung, Kreativität und Lernbereitschaft sind als

menschliche Eigenschaften in unserer Gesellschaft gleich

verteilt. Wir leben in einer zunehmend digitalisierten Ge-

sellschaft und Mensch-Maschine-Interaktionen Systeme

werden Teil unseres Alltags und unseres Arbeitslebens.

DieDigitalisierung aktiv und chancengerecht zu gestalten

ist eine zentrale Zukunftsaufgabe der Sozialdemokratie. 

Dabei ist es gerade im technischen Lernbereich von

zentraler Bedeutung, die bisherige „Stereotypenfalle“
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zu meiden und eine Kultur der Chancengerechtigkeit zu

leben. Das geht nicht mit der bisherigen tradierten tech-

nischen Vermittlungsdidaktik, die Mädchen* regelhaft

und systematisch benachteiligt.

Antrag 60/I/2020

Abteilung 05/11 Gatow-Kladow

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Votum folgt auf der Sitzung der AK am 27.10.2020

Digitale Erstausstattung für alle Berliner Schüler*innen und Lehrer*innen!
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Die Mitglieder der SPD-Fraktion im Berliner Abgeordne-

tenhaus und die SPD-Senatsmitglieder werden dazu auf-

gefordert, ein digitales Ausrüstungsprogramm für alle

Berliner Schulen zu schaffen. Zielvorgabe ist es, dass alle

Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer

mit einem digitalen Endgerät leihweise für den Zeitraum

jedes Schuljahres, einschließlich der Einrichtung eines ei-

genen Schulzugangs (Lernraum Berlin) und kostenlosen

W-LAN-Zugangs, auszustatten. Dabei ist der Daten- und

Jugendschutz technisch zu gewährleisten.

 

Begründung

Gute Bildung darf nicht vom Geldbeutel abhängen. Um

die Digitalisierung an allen Berliner Schulen voranzutrei-

ben und allen Schülerinnen und Schülern ein modernes

und leichtes Lernen zu ermöglichen, müssen an alle Schü-

lerinnen und Schüler digitale Endgeräte ausgeliehen wer-

den. Grund dafür ist, dass einige Familien sich finanziell

keine digitalen Endgeräte leisten können. Mit einem digi-

talen Ausrüstungsprogrammwäre dieses Problem gelöst.

Zusätzlich sollen alle Schülerinnen und Schüler mit kos-

tenlosen W-LAN-Zugängen ausgestattet werden, da die

Schülerinnen und Schüler den Zugang zum Internet be-

nötigen. Nur so können die ausgeliehenen digitalen End-

geräte richtig genutzt und Lerninhalte digital bearbeitet

werden. Die Digitalisierung ist in der Arbeitswelt bereits

ein wichtiger Bestandteil, deshalb sollten die Schülerin-

nen und Schüler bereits in der Schule für das digitale Ar-

beiten sensibilisiert werden, damit sie auf das zukünftige

Berufsleben gut vorbereitet sind.

Antrag 61/I/2020

KDV Spandau

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt bei Annahme 57/I/2020 (Konsens)

Digitalisierung der Schule zukunftsorientiert planen!

1
2

Die Mitglieder der SPD-Fraktion im Berliner Abgeordne-

tenhaus und die SPD-Senatsmitglieder werden dazu auf-
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gefordert sich einzusetzen, dass die Grundlagen (Hard-

ware, Software sowie Fachkompetenz) für die Digitali-

sierung bei Neu- und Umbauten sowie Sanierungen von

Schulen geschaffen bzw. ausgebaut werden.

Begründung

Medienkompetenzwird im 21. Jahrhundert immerwichti-

ger. Deshalbmüssendie digitalen Infrastrukturen in Schu-

len geschaffen werden, damit die Digitalisierung im Klas-

senzimmer ankommen kann.

Antrag 62/I/2020

KDVMarzahn-Hellersdorf

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: AH Fraktion, Senat (Konsens)

Gleiches Budget für gleiche Möglichkeiten! Budget für Spiel- und Beschäftigungsmaterial im Hort soll unabhängig von der

Trägerschaft 30 EUR pro Kind und Schuljahr betragen
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Der Senat soll endlich die unterschiedliche Budgetierung

von Spiel- und Beschäftigungsmaterial im Hort durch ei-

ne Pauschale in Höhe von 30 Euro pro Kind und Schuljahr

ersetzen. Dabei soll kein Unterschied zwischen freier und

öffentlicher Trägerschaft gemacht werden.

Begründung

Laut dem Kostenerstattungsformular für eFöBs in frei-

er Trägerschaft B3 c1) bekommen diese 24,02 Euro für

Spiel- und Beschäftigungsmaterial sowie d) für Instand-

haltung und Inventar 53,37 Euro pro Kind und Schuljahr.

EFöBs im öffentlichen Dienst erhalten indes lediglich 15

Euro pro Kind und Schuljahr pauschal. Diese signifikan-

ten Unterschiede eröffnen den freien Trägern wesentlich

größere Möglichkeiten für Ausstattung, weil die Budget-

bestandteile nicht der Zweckbindung bzw. Zweckprüfung

unterliegen. Dadurch entsteht eine finanzielle Ungleich-

behandlung für die öffentlich betriebenen Horteinrich-

tungen.

Antrag 63/I/2020

KDVMarzahn-Hellersdorf

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Votum der AK folgt am 27.10.2020

Einführung der verbindlichen Vorschule mit eigenem Rahmenlehrplan
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Die Vorschule soll in den Kindertagesstätten und perspek-

tivisch in den Grundschulen verbindlich und für alle Vor-

schulkinder gleich durchgeführt werden. Dazu bedarf es

einemRahmenlehrplan, der für die Vorschule die gleichen

Anforderungen erfüllt. So sollen die Vorschulkinder bes-

ser auf die Grundschule vorbereitet und Förderbedarfe

schneller festgestellt werden.
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Begründung

Immermehr Schülerinnen und Schüler kommenmit nicht

ausreichenden Kompetenzen in den Bereichen motori-

sche Fähigkeiten oder sozial-emotionale Entwicklung in

die Schule. Für sie ist das erste Schuljahr ein Jahr der Um-

gewöhnung, weil sie es wenig bis gar nicht gelernt ha-

ben, mehrere Unterrichtseinheiten ruhig zu sitzen oder

sich auf den Unterricht zu konzentrieren. Koordinative Fä-

higkeiten, wie z.B. einen Scherenschnitt nach Linie oder

Dreipunktgriffmit angemessenemDruckpunktmüssen in

der Schule erlernt werden.

Antrag 64/I/2020

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Votum folgt auf der Sitzung der AK am 27.10.2020

Bildungsgerechtigkeit in Coronazeiten? – Das geht! Das kann! Das muss!
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Die Corona bedingten Schulschließungen haben altbe-

kannte Probleme unseres Bildungssystems wie unter ei-

nemBrennglas sichtbar gemacht. Dies gilt geradeund ins-

besondere für unsere Bildungseinrichtungen. Gerade zu

Beginn der Krise zeigten sich viele Schulen überfordert

und planlos. Es ist deshalb zwingend nötig, kritisch zu

analysierenwas in der Corona-Zeit falsch gelaufen ist und

sowohl kurzfristige wie langfristige Veränderungen zu er-

reichen. Somit bleibt auch klar, dass wir uns von dem Ge-

danken einermöglichst sparsamenBildung endlich verab-

schieden müssen. Denn schon ohne Corona ist unser Bil-

dungssystem weit entfernt davon gerecht zu sein, diese

Situation verschärft sich in Krisensituationen zusehends.

Weshalb wir noch einmal unsere Forderung wiederholen:

Wollenwir eine gerechtere Zukunft, brauchenwir eine ge-

rechte Bildung. Wollen wir eine gerechtere Bildung müs-

sen wir mehr investieren. Ohne Investitionen in die Bil-

dung also keine gerechte Zukunft!

 

Dabei steigt mit fortdauernder Schulschließung die Ge-

fahr, dass sich Bildungsungerechtigkeiten sogar nochwei-

ter verstärken. Die Funktion der Schule, häusliche Un-

gleichheiten auszugleichen wird nahezu ausgesetzt. Die

so durch diese Krise entstandenen Ungleichheiten kön-

nen auch durch den stattgefundenen Fernunterricht nicht

ausgeglichen werden. Auch wenn zum neuen Schuljahr

die Schulenwieder einen Regelbetrieb anbieten,muss da-

mit gerechnet werden, dass es (an einzelnen Schulen) zur

erneuten Schulschließungen kommen wird. Die Senats-

bildungsverwaltung und die Schulen müssen auf diesen

Fall vorbereitet sein. Bei einer nächsten Krisensituation

muss der Staat gewährleisten können, innerhalb eines Ta-

ges die Umstellung von Präsenz zu Onlineunterricht zu

vollziehen. Und bei andauernden Schulschließungen Er-
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satzangebote bereitstellen, die die sozial schwierige Lage

einzelner Schüler*innen berücksichtigen.

 

Die sozialdemokratischen Mitglieder des Abgeordneten-

hauses und des Senats sind daher aufgefordert nachfol-

gende Forderungen in der weiteren Planung zu berück-

sichtigen:

 

1: Transparenz und Planungssicherheit

Die Senatsverwaltung ist aufgefordert in Zusammenar-

beit mit den Gesundheitsämtern Notfallpläne für die Si-

tuation einzelner Schulschließungen zu erarbeiten. Wen

ein Corona-Fall an Schulen auftaucht, ist eine vom Ge-

sundheitsamt angeordnete Schulschließung die Konse-

quenz. Es ist zwingend erforderlich, dass die Senatsver-

waltung im Notfallbogen das genaue Verfahren zur In-

formation der Erziehungsberechtigten und zum Wechsel

zwischen Präsenz- und digitalen Fernbetrieb regelt, um

ein gewisses Maß an Planungssicherheit für Erziehungs-

berechtigte zu schaffen. Ein transparenterUmgangmit In-

fektionsfällen und den daraus resultierenden Konsequen-

zen schafft Unsicherheiten aus demWeg.

 

2: Raumsituation als Voraussetzung für Hygienekonzepte

Die Ausbreitung der Pandemie in Schulen kann nur aus-

gebremst, werden indem Abstandsregeln, Maskenpflicht

und andere Schutzmaßnahmen konsequent realisiert

werden können. Einewichtigste Voraussetzungdafür sind

die schulischen Räumlichkeiten.Wir fordern deshalb, dass

jede Schule ein Raumkonzept für Krisenzeiten erstellt. Die

Senatsbildungsverwaltung soll in Kooperation mit den

Gesundheitsämtern Konzepte zur Orientierung vorgeben.

Weiterhin soll für jede Schule geprüft werden, inwieweit

Ersatzräume in nahegelegenen Einrichtungen (in Ämtern,

Volkshochschulen, Jugendzentren, Musikschulen etc.) zur

Verfügung stehen, auf die im Falle zurückgegriffen wer-

den kann. (Schulischer) Bildung muss Vorrang gewährt

werden vorwirtschaftlichenTätigkeiten.Mit demAuswei-

chen auf alternative Räumlichkeiten muss Unterricht so-

lange wie möglich in Präsenzform sichergestellt werden

und bedarf hoher Priorisierung bei der Erarbeitung ge-

samtgesellschaftlicher Konzepte zur Eindämmung des In-

fektionsrisikos

 

3: Soziale Verantwortung des Pädagogischen Personals

Wir stellen dabei fest, dass die Schließung der Schulen,

das pädagogische Personal nicht von der Dienstpflicht be-

freit. Insbesondere Klassenlehrer*innen sollen in Zeiten

von andauernden Schulschließungen zumwöchentlichen

Kontakt mit ihrem Schüler*innen verpflichtet werden. Art

undUmfang ist durchdie Senatsbildungsverwaltung inei-

ner Verwaltungsvorschrift festzulegen. Denkbar sind hier

z.B. Modelle, in denen Schüler*innen an jedem zweiten

Tag in der Schule Probleme und Fragestellungen mit den

Lehrer*innen und Mitschüler*innen diskutieren und auch
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weitere Materialien erhalten, die sie an den anderen Ta-

gen zu Hause bearbeiten können. Um die Kontaktmög-

lichkeiten zu reduzieren, kann hier z.B. im Klassen- oder

Kursverband rotiert werden. Damit dieser wöchentliche

Kontakt im Rahmen der Dienstpflicht gewährleistet wer-

den kann, ist eine adäquate technische Ausstattung der

Lehrkräfte erforderlich.

 

Deshalb fordern wir, dass - wo noch nicht geschehen - ei-

ne dienstliche Mailadresse an allen Schulen eingerichtet

wird. Klassenlehrer*innen sind weiterhin Endgeräte für

den dienstlichen Gebrauch zu Verfügung zu stellen. Da

an vielen Schulen, ein Mailkontakt mit den Eltern sich als

schwierig gestaltet. Bei der Ausarbeitung entsprechender

Vorgaben, sind die Gewerkschaften einzubeziehen.

 

4: Digitale Endgeräte für bedürftige Schüler*innen bereit-

stellen

Auch in der Zeit der Schulschließungen besteht ein Recht

auf Zugang zu staatlichen Bildungsangeboten unabhän-

gig des sozioökonomischen Status einzelner Schüler*in-

nen. Dort wo dieser Zugang vom Besitz digitaler Endge-

räte (einschließlich eines Internet Zugangs) abhängt, sind

diese vom Staat bereitzustellen.

 

Der Senat ist daher aufgefordert, sich für die Verankerung

eines solchen Rechtsanspruchs einzusetzen. Er trägt inso-

weit die Verantwortung für die digitale Infrastruktur auch

außerhalb des Schulgebäudes.

 

5: Alternative Lernräume anbieten und besondere Lern-

räume erhalten

Zudem fordern wir, dass im Falle einer Schulschließung,

die länger als zwei Wochen andauert, bedürftige Schü-

ler*innen alternative hygienische Lernräume in den Schu-

len und Bibliotheken zur Verfügung gestellt werden soll.

Da gerade die Schließung von Schulen vor allem bedürfti-

ge Schüler*innen Lernraum entzieht. Hierüber kann auch

der Zugang zu einem Drucker sichergestellt werden. Wei-

terhin soll nach Möglichkeit der Betrieb sonderpädago-

gischer Lerngruppen aufrechterhalten werden. Wenn die

Bearbeitung der Aufgaben im häuslichen Umfeld nicht

möglich ist, müssen diese Lernräume sicherstellen, dass

Schüler*innen nicht abgehängt werden, eine angemesse-

ne Lernumgebung erhalten und hier pädagogisch betreut

werden.

 

6: Schulpflicht gilt auch in Corona und ist durchzusetzen

Die Schul- und Unterrichtspflicht gilt auch in Corona und

schützt gerade bedürftige Schüler*innen.

 

Deshalb wird die Senatsbildungsverwaltung dazu aufge-

fordert die AV-Schulbesuchspflicht, um klare Vorgaben zu

ergänzen. Diese beinhaltet insbesondere eine Kontakt-

und Rückmeldepflicht der Schüler*innen bzw. deren Erzie-
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hungsberechtigten. Ist dieser Kontakt nicht möglich, be-

findet sich das Kind in digitaler Schuldistanz, welche es zu

erfassen gilt. Für diesen Fall sind aufsuchende Maßnah-

men in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt und der So-

zialarbeit zu entwickeln.

 

7: Stärkung der Schulsozialarbeit

EineweitereVoraussetzung ist die Stärkungder Schulsozi-

alarbeit in der Krise. Durchdie Schulschließungenbrechen

viele Unterstützungssysteme – sei es die Durchführung

vonKrisengesprächen, AufklärunghäuslicherGewalt oder

Unterstützung in Amtsangelegenheiten – weg. Gerade

für Schulschließungen braucht es daher Konzepte zur Be-

gleitung von Schüler*innen und deren Erziehungsberech-

tigten.

 

Es sollen daher in Zusammenarbeit mit den Jugendäm-

tern und den Trägern der freien Jugendhilfe, Konzepte

für die Sozialarbeit in Krisenzeiten und insbesondere für

Hausbesuche entwickelt werden. Weiterhin soll die Not-

fallbetreuungauch in Jugendclubs eingerichtetwerden, in

denen Kinder Probleme besprechen können. Zudem for-

dern wir, dass eine sichere Onlineplattform für Sozial-

arbeiter*innen aufgebaut werden, wodurch ein digitaler

Kontakt möglich ist.

 

8: Beteiligung und Kommunikation

Um verschiedene Perspektiven innerhalb der Schulge-

meinschaft einzubeziehen, sindmindestens die Schulkon-

ferenz unter besonderer BerücksichtigungderMeinungen

von Schülervertreter*innen und das Krisenteam bei der

Ausarbeitung, Einführung und Umsetzung von Corona-

bedingten Raum-, Hygiene- und (Fern)Unterrichtskonzep-

ten einzubeziehen. Das gleiche gilt für die Landesgremien

bei der Ausarbeitung der oben genannten zentralen Kon-

zepte.

 

9: Hygienisch handeln in Schulen

In vielen Schulen sind nur ungenügende Sanitäreinrich-

tungen zur Umsetzung der Hygienekonzepte vorhanden.

Auch gab es bis zuletzt an vielen Schulen zu wenig Des-

infektionsmittel und selbst wenn vorhanden, fand vie-

lerorts keine richtige Anwendung statt. Zwar wurde eine

Maskenpflicht für das Lehrpersonal empfohlen, dochauch

das wurde bzw. konnte kaum umgesetzt werden. Die Lüf-

tung in den Klassenräumen war von den jeweiligen Lehr-

kräften abhängig und wurde zu restriktiv umgesetzt.

 

Alle Berliner Schulen müssen so mit Sanitäranlagen und

Hygienematerial ausgestattetwerden, dass sie auch lang-

fristig und jederzeit auf Pandemien vorbereitet sind. Hier-

zu zählen nicht zuletzt eine ausreichende Anzahl an

Waschbecken, Warmwasser, Toiletten und Seife. Zudem

fordernwir, dass indenobligatorischenErste-Hilfe-Kursen

auch die richtige Anwendung vonHygienemitteln und Re-
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geln thematisiert werden. Damit die Lehrkräfte vor Ort

mit Desinfektionsmitteln und weiteren Maßnahmen ver-

traut und sicher umgehen können.

 

Antrag 65/I/2020

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: FA V - Stadt desWissens (Konsens)

Lehrkräftemangel? – Mehr Kreativität wagen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Zur Zeit fehlen über 1.000 Lehrkräfte in Berlin, bis 2026

werden es 10.000 Lehrkräfte sein. Die nüchterne Betrach-

tung dieser Zahlen ist so alarmierend wie erschreckend.

Sie sind das Resultat einer Lehrkräfteausbildung, die nicht

über dem Bedarf, sondern unter dem Bedarf ausbildet.

Aufgrund dieser Situation bedarf es einer kritischen Ana-

lyse der Ursachen, die zu dieser Situation geführt haben.

Dennoch müssen wir gleichzeitig Wir müssen kreative,

gute und schnelle Wege finden, um den Lehrkräfteman-

gel entgegenzuwirken.

 

Who isWho undWhat isWhat?

In der Debatte zum Lehrer*innenmangel ist es wichtig,

zwischen verschiedenen Arten des Berufseinstiegs als

Lehrkraft zu unterscheiden. Neben der klassischen Leh-

rer*innenausbildungmit Studium und Referendariat wird

zwischen dem Quer-, Seiten- und Direkteinstieg unter-

schieden.

Quereinsteiger*innen haben ein Studium absolviert, wel-

ches äquivalent zu einem „Lehramtsstudium“ verläuft, je-

doch ohne Lehramtsoption und den damit verbundenen

didaktischenundpädagogischen Inhalten.Dasheißt fach-

lich sind Quereinsteiger*innen genauso qualifiziert wie

Absolvent*innen eines Studiumsmit Lehramtsoption. Die

didaktischen und pädagogischen Inhalte und Fähigkeiten

sollen dann im Referendariat erworben werden. Nach ei-

nem erfolgreichen 2. Staatsexamen sind sie dann den Kol-

leg*innen gleichgestellt.

Seiteneinsteiger*innen hingegen arbeiten als Lehrkraft

ohne Referendariat, bilden sich aber berufsbegleitend

weiter. Sie durchlaufen weder das übliche Studium noch

das Referendariat, d.h. sie werden ohne Vorbereitungs-

dienst eingestellt. Sie haben aber in der Regel ein Studium

abgeschlossen, welches allerdings nicht als äquivalent zu

einem „Lehramtsstudium“ angesehen wird.

Direkteinsteiger*innen arbeiten ohne zweites Staatsex-

amen, ohne formale Qualifikation und z.T. ohne abge-

schlossenem Studium. Sie durchlaufen also kein Referen-

dariat und keineWeiterbildung und steigen direkt ein. Ty-

pischeTätigkeiten sind: Vertretung einzelner Stunden, Be-

treuung von Hausaufgaben und zeitlich begrenzte Ver-
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tretungen von Lehrkräften. Während Seiteneinsteiger*in-

nen und Quereinsteiger*innen meist unbefristet einge-

stellt werden, werden Direkteinsteiger*innen nur befris-

tet eingestellt.

 

Quereinstieg: Weiter entwickeln, weiterbilden, weiter-

machen!

Ein Drittel der eingestellten Lehrkräfte im vergangenen

Jahr waren Quereinsteiger*innen. Für viele Lehrkräfte vor

Ort sind gerade Quereinsteiger*innen eine willkomme-

ne Hilfe, da sie die fachliche Qualifikation mit sich brin-

gen. Auch in naher Zukunft werden Quereinsteiger*in-

nen weiterhin eine wichtige und notwendige Stütze dar-

stellen, um den Schulbetrieb aufrecht zu erhalten. Auf-

fällig ist dabei, dass besonders viele Quereinsteiger*in-

nen in Grundschulen eingesetzt werden. Jedoch sind ge-

rade an Grundschulen die didaktischen, pädagogischen

und methodischen Kompetenzen von hoher Bedeutung,

die aber normalerweise im Rahmen eines Lehramtsstudi-

ums bzw. dem anschließenden Referendariat vermittelt

werden. Deshalb müssen viele Quereinsteiger*innen die-

se Lücken nebenbei und während des Schulbetriebs fül-

len. Das sorgt dafür, dass sichmanche überfordert und al-

leine gelassen fühlen. Dies verursacht nicht nur Stress und

Frust und kann im Zweifel dazu führen, dass man nicht

mit Spaß und aus Überzeugung diesen Beruf ausübt und

schneller anfällig für Krankheiten wird. Betroffen sind da-

von auchund vor allemdiejenigen Schüler*innen, die gute

Lehrkräfte besonders benötigen. Gerade Kinder mit nied-

rigem sozioökonomischem Status werden so benachtei-

ligt. Daher ist es erschreckend, dass Quereinsteiger*innen

überproportional häufig an Schulenmit einem hohen An-

teil an finanziell benachteiligten Kindern arbeiten.

 

Zudem gibt es immer weniger Lehrkräfteausbilder*innen

unddie Programmesindmeist auf Laufbahnlehrkräfte ab-

gestimmt und nicht für die Bedürfnisse von Quereinstei-

ger*innen.

 

Aus diesen Gründen sind eine Reihe vonMaßnahmen nö-

tig, um Quereinsteiger*innen einerseits zu entlasten und

den Prozess in den Arbeitseinstieg zu professionalisieren

und qualitativ zu verbessern.

 

Deshalb fordernwir die Senatsverwaltung für Bildung, Ju-

gendundFamilie und somit dieBildungssenatorin auf, zu-

geschnitteneWeiterbildungskurse für Quereinsteiger*in-

nen zu entwickeln. Zudem müssen verpflichtende Fort-

und Weiterbildungskurse konstant angeboten werden,

um einen qualitativ hochwertigen Unterricht gewährleis-

ten zukönnen. So solltenwonotwendigpensionierte Leh-

rer*innen durch bspw. finanzielle Anreize hinzugezogen

werden können, um diese anbieten zu können. 

 

Zudem fordern wir die Mitglieder des Abgeordnetenhau-

136



I/2020 Landesparteitag 31.10.2020 Antrag 65/I/2020

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

ses auf, Lehrkräfteausbilder*innen zu stärken und ein An-

reizsystem zur Verpflichtung zu entwickeln. Denn es gibt

auch einen Ausbilder*innenmangel. Hier soll ein profes-

sionsübergreifendes Angebot für Seminarleitungen ge-

prüft werden. 

 

Des Weiteren fordern wir, dass sich die SPD Minister*in-

nen in der KMK (Kultusministerkonferenz) für einheitli-

che bundesweite Standards einsetzen. Zurzeit variiert die

Länge und der Inhalt der Weiterbildungskurse je nach

Bundesland, was zur allgemeine Verwirrung beiträgt und

zu einer Konkurrenzsituation zwischen den Bundeslän-

dern führt. 

 

Seiteneinstieg ist kein „Zweite-Klasse-Einstieg“!

Ein weiteres Drittel setzt sich aus Seiteneinsteiger*innen

zusammen. Die Definition des Seiten- und Quereinstiegs

variiert dabei nach Bundesland. Es muss sich nämlich um

ein äquivalentes Studienfach handeln, um sich als Quer-

einsteiger*in bewerben zu können. Das heißt, wenn man

Geschichte studiert hat, kann man auch Geschichtsleh-

rer*inwerdenunddas Referendariat absolvieren.Hatman

jedoch Kunstgeschichte studiert, wird man als Seitenein-

steiger*in eingestuft und dieMöglichkeit des Referendari-

ats ergibt sich nicht. Damit werden der potentiellen Lehr-

kraft jedoch wichtige Möglichkeiten der pädagogischen

und didaktischenWeiterentwicklung vorenthalten.

 

Deshalb gilt es auch hier, einheitliche Standards zu schaf-

fen. Seiteneinsteiger*innen müssen gefördert werden

und Möglichkeiten der Weiterbildung wahrnehmen kön-

nen, die gezielt auf deren Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Der Seiteneinstieg ist in der jetzigen Situation für viele

Schulen eine Chance, die entstandenen Personallücken

kurzfristig zu schließen. Das geschieht leider sehr oft zu-

lasten der Lehrkräfte ohne volle Lehrbefähigung/ Seiten-

einsteiger*innen. Wir setzen uns für berufsbegleitende

Qualifizierungsangebote ein, die irgendwann zur vollen

Anerkennung als Lehrer*in führen.

 

Konkret fordern wir deshalb, dass Seiteneinsteiger*innen

unter bestimmten Voraussetzungen eine Zulassung zum

Referendariat erteilt werden soll. Dies soll fürdasgesam-

teBundesgebietgelten.

 

Des Weiteren sollen Seiteneinsteiger*innen nach einer

gewissen Anzahl an besuchten Weiterbildungskursen

und Dienstjahre der Weg zum Referendariat ermöglicht

werden. Wer sich weiterqualifizieren will, schadet damit

weder dem Berufsethos noch den Schulen. Es ist vielmehr

eine Bereicherung für die Schüler*innen und die Unter-

richtsqualität. 

 

Direkteinstieg: Gemeinsam. Partizipieren. Lernen. 

Direkteinsteiger*innen werden meist als Springer*innen,
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also Vertretungslehrer*innen, eingesetzt. Jedoch über-

nehmen in Berlin auch immer mehr Direkteinsteiger*in-

nen weitergehende Aufgaben. Dabei bleibt ihnen meist

derWeg zuWeiterbildungsprogrammen verwehrt. Die Ar-

gumentation: durch die befristeten Arbeitsverträge wür-

den sie sich nur für kurze Zeit an den Schulen aufhalten

und müssten deshalb auch nicht weitergebildet werden.

Diese Annahme teilen wir nicht. Zum einen sollte quali-

tativer Unterricht nicht nur für Regelstunden gelten, son-

dern auch für Vertretungsstunden. Dafür bedarf es Wei-

terbildungen, um das didaktische Handwerkszeug zu er-

lernen und weiterzuentwickeln. Zum anderen sollte jede

Person das Recht auf Bildung und somit auch Weiterbil-

dung nach deren Niveau und Ansprüchen nicht verwehrt

bleiben. Das gilt auch für Lehrende. Die zudemmeist län-

ger als ein Schuljahr an den Schulen eingesetzt werden.

 

DesWeiteren sollten Direkteinsteiger*innen verpflichten-

de Zeit zum Hospitieren erhalten. Denn bei ausgebilde-

ten Lehrkräften den Unterricht zu begleiten kann vielen

Direkteinsteiger*innen weiterhelfen um das Gesehene in

ihrem Unterricht anzuwenden. Das Unterrichtsmanage-

ment sowie die Unterrichtsqualität kann verbessert bzw.

gesteigert werden. Hinzu kommt, dass die Direkteinstei-

ger*innen dadurch engeren Kontakt mit ihren Kolleg*in-

nen bekommen und somit inklusiv am Schulgeschehen

teilhaben und die Gefahr der Ausgrenzung und der Her-

abwürdigung minimiert werden können.

 

Wir fordern also die Senatsverwaltung für Bildung, Ju-

gend und Familie auf, dass Direkteinsteiger*innen ver-

pflichtende Hospitation erhalten, sowie der Zugang zu

Weiterbildungen ermöglicht, erleichtert und gezielt ge-

fördertwird.Dabei solltendieWeiterbildungsprogramme

gezielt auf Direkteinsteiger*innen zugeschnitten und zu-

sätzlich durch Crashkurse ergänzt werden. 

 

Referendariat: Geht nicht, gibt’s nicht! 

In Berlin werden pro Jahr ca. 700 Referendar*innen ein-

gestellt. Ihr Gehalt beträgt zur Zeit ca 1.500 e brutto pro

Monat. Hierbei darf eineArbeitszeit von zehn Stundenpro

Woche nicht überschrittenwerden. Es finden zwei Einstel-

lungstermine im Jahr für das Referendariat in Berlin statt.

 

Diese aktuellen Reglungen ermöglichen es Referendarin-

nen nicht, ihr Referendariat nach ihren individuellen Be-

dürfnissen auszurichten. Aufgrund der festen Stunden-

anzahl und der damit verbundenen Gehaltshöchstgren-

ze arbeiten viele Referendarinnen, insbesondere in Städ-

ten wie Berlin, in einem Zweitjob, was zu einer erhöh-

ten Belastung führt. Gleichzeitig wird den Referendarin-

nen die Möglichkeit verwehrt, weitere Erfahrungen über

ihre Pflichtleistung hinaus in Schulen zu sammeln. Eben-

so sollen Referendarinnen nicht gezwungen werden kön-

nen, mehr Stunden als die vorgeschriebenen zu leisten.
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Das Referendariat ist für die Studierenden möglichst fle-

xibel zu gestalten, sodass sie es nach ihren individuellen

Wünschen und Bedürfnissen anpassen können. Die gel-

tenden Restriktionen sind daher abzuschaffen.

 

Zudem wächst die Frustration, trotz eines abgeschlos-

senen lehramtsbezogenen Masters weniger zu verdie-

nen als ein*e Seiteneinsteiger*in oderMasterstudierende,

welche nebenbei an einer Schule unterrichten. Das sorgt

schnell für Unverständnis, statt Anreize zu schaffen, mit

Lehramtsoption zu studieren und anschließend ins Refe-

rendariat zu gehen. Es kann sogar soweit führen, dass das

Referendariat hinausgezögert wird um als Masterabsol-

vent*in in einer vollen Stelle zu arbeiten. Damit wird dann

u.a. der Lehrkräfteausbilder*innenmangel weiter voran-

getrieben. Dennwo keine ausgebildete Lehrkraft, da auch

kein*e potenzielle*r Lehrkräfteausbilder*in.

 

DesWeiterenwerden nur zweimal jährlich Referendar*in-

nen eingestellt. Dabei variieren die Einstellungsfristen

von Bundesland zu Bundesland sehr stark. So wie in Hes-

sen, welche 12-mal im Jahr Referendar*innen einstellen,

muss auch Berlin hier flexiblerwerden, umauf die Bedürf-

nisse der StudierendenundReferendar*innen einzugehen

und attraktiv als Referendariatsstandort zu werden.

 

Aus den genannten Ausführungen resultieren drei Forde-

rungen an das Abgeordnetenhaus, den Senat und die Se-

natsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie:

 

Erstens setzen wir uns dafürein,dassdieBezügeimRefe-

rendariatzumLebeninBerlinausreichenundeineTeilhabe-

anderGesellschaftermöglichen.DieHöhederBezügedarf-

dabeinie geringer ausfallen als die durchschnittlichen

Lebenshaltungskosten. Im Gegenteil: wir fordern, dass

das Land Berlin mittelfristig die höchstenBezügeimbun-

desweitenVergleichauszahlt.

 

Zweitens sollte die Möglichkeitbestehen,dassReferen-

darinnen bis zu sechs Stunden mehr arbeiten kön-

nen,solltediesvondenReferendar*innengewolltsein.

Dabei erkennen wir, dass das Referendariat dafürda-

ist,umGelernteszureflektieren,Unterrichtsinhaltezuer-

undverarbeitensowieHandlungsstrategien und Arbeits-

weisen erarbeiten bzw. weiterzuentwickeln. Es muss

festgestellt werden, dass momentan diese Zeit bei vielen

in die AusübungeinesNebenjobsfließt,wassichmehrals-

kontraproduktivauswirkt.EssolltejederPersonfreiste-

hen,wievielZeitSie hierfürinAnspruchnimmtundwie-

hochdieindividuelleBelastungsgrenzeist.

 

Drittens fordern wir, dass die Einstellungsfristen flexi-

bler gestaltet werden und Referendar*innen einmal im

Monat angestellt werden können.  Bachelor: Theoretisch

denken, mit Praxis handeln!
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Wir sprechen uns für mehr Praxisbezug und mehr didak-

tische Inhalte während des Bachelorstudiums aus. Denn

die Studierenden müssen bereits zu Anfang des Studi-

ums erfahren, worauf sie sich einlassen und was das spä-

tere Berufsbild konkret bedeutet. Um so frühzeitig und

differenziert entscheiden zu können, ob dieses Berufsbild

mit Ihren eigenen Vorstellungen übereinstimmt und ob

sie die Lehramtsoption ziehen. Im Master, welcher deut-

lich praxisorientierter ist, kommt eine solche Entschei-

dung für viele zu spät. Zurzeit findet gerade einmal ein90-

stündiges Beobachtungspraktikum während des Bache-

lorstudiengangs statt. Das ist zu wenig. Denn viele Stu-

dierende, welche mit einer klaren Vorstellung und Hoff-

nung in das Studium starten, auf das Lehramt vorbereitet

zu werden, sind bis zum Bachelorabschluss frustriert und

enttäuscht. Die Sinnhaftigkeit des sehr theoretisch aufge-

bautenBachelorstudiengangs erschließt sichhier für viele

Studierende nicht.

 

Ein Blick nach Finnland ist dabei sehr hilfreich. Dort fin-

den mit dem Beginn des ersten Semesters verpflichten-

de Praxisstunden an einer Schule statt. Dort wird Theo-

rie und Praxis zusammengedacht. Dabei profitieren bei-

de Seiten.Die Studierenden,welche ihr theoretisch Erlern-

tes in der Praxis vertiefen und anwenden können und die

Schulen, welche damit nah an den wissenschaftlichen Er-

kenntnissen sind und neue Impulse durch die Studieren-

den erhalten. DerTransfer von derWissenschaft in die Pra-

xis könnte  so besser gelingen. Auch dieUniversitäten und

die Schüler*innen würden von einem engeren Austausch

zwischen den Akteur*innen profitieren. Zudem können

die Schulen weiter entlastet werden, da die Studierenden

auch Unterrichtseinheiten (mit)-übernehmen können.

 

Außerdem muss in den Studienverlaufsplänen eine stär-

kere Gewichtung zugunsten der Lehramtsbezogenen Be-

rufswissenschaften (LBW) oder auch “Pädagogik, Psycho-

logie, Soziologie und Fachdidaktik” stattfinden. Der jetzi-

ge Anteil ist zu gering, die Einblicke zu oberflächlich. Denn

von einem 180 Leistungspunkte Studiengang im Kombi-

Bachelor mit Lehramtsoption machen nur 30 Leistungs-

punkte LBWaus. Das ist erschreckendwenig, und es reicht

nicht, um sich eine fundierteMeinung zu bilden, die Lehr-

amtsoption nach dem Bachelor zu ziehen oder nicht.

 

Konkret heißt das, dass wir eine Reform der Studien-

verlaufspläne und des Lehrkräftebildungsgesetzes (LBiG)

fordern, inklusive mehr Gelder für Lehrstuhlstellen und

Räumlichkeiten in dem Bereich der Lehramtsbezogenen

Berufswissenschaft und Fachdidaktik (LBW). 

 

Zudem fordern wir, dass die Studiengänge mit Lehramts-

option, ähnlich wie in Finnland praktiziert, stärker pra-

xisorientiert strukturiert werden und ein konstanter An-

teil anbezahltenPraxisstundenandenBerliner Schulen in
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den Studienverlaufsplänen integriertwird. Dabeimuss si-

chergestelltwerden, dass die Praxisstundennicht genutzt

werdendürfen, umLehrer*innen zuersetzen, insbesonde-

re sollen die Bachelorstudierende keine Berücksichtigung

bei der Lehrkräftezumessung finden.  

 

Wir fordern eine Informationskampagne für Bachelor-

studierende mit Lehramtsoption. Worin die bestehenden

Möglichkeiten, an einer Schule zu arbeiten, beworben

werden sollen und eine zentrale Seitemit den Stellenaus-

schreibungen für Bachelor- und Masterstudierende ein-

gerichtet wird. 

 

Master mit Entlastung und Feinschliff zum Erfolg

Das Praxissemester im Masterstudiengang ist gespickt

mit zahlreichenMängeln. Der erste Punkt ist, dass das Pra-

xissemester relativ spät angesetzt ist. Es findet im dritten

Semester, also ein Semester vor der planmäßigenMaster-

arbeit statt. Zu spät rein organisatorisch und viel zu spät

als zweite reguläre Praxiserfahrung während der Studie-

rendenlaufbahn.

 

Des Weiteren ist die Verteilung der Studierenden an die

jeweiligen Schulen sehr fragwürdig. So müssen viele ei-

nen Weg von über einer Stunde Fahrzeit einplanen, um

die ihnen zugeteilte Schule zu erreichen. Hinzu kommt,

dass die Seminarstunden, welche praxisbegleitend statt-

finden, an der jeweiligen Universität stattfinden, was ei-

nen enormen Zeitaufwand für jede*n Studierende*n be-

deutet.

 

Zudem ist das Praxissemester komplett unentgeltlich,

was eine enorme Ungerechtigkeit und finanzielle Proble-

matik bei den Studierenden hervorruft. Da zur Zeit in Ber-

lin ca. 75% der Studierenden neben dem Studium arbei-

ten müssen, um in dieser Stadt (über-) leben zu können,

bedeutet das imZweifel großeVerdienstausfällewährend

des Semesters. Da dreimal die Woche die Schule besucht

wird und Seminarbegleitungen zudem erfolgen, bleibt

keine Zeit um einen Nebenjob voll auszufüllen.

 

Wir JusosbegrüßenzudemdenQuereinstiegsmaster,wel-

cher an der HU eingeführt wurde. Studierende auch oh-

ne einemBachelormit Lehramtsoption dieMöglichkeit zu

verschaffendenMaster of Education zuabsolvieren ist an-

gesichts der jetzigen Situation begrüßenswert. Doch be-

grenzt sich dieser Quereinstiegsmaster zur Zeit nur auf

Deutsch,Mathematik und Sachunterricht an einer Grund-

schule. Hier sollte auch eine Option geschaffen werden,

einen Master of Education für den SEK II zu absolvieren.

 

Wir fordern also, dass sich die SPDMitglieder imAbgeord-

netenhaus und in der Senatsverwaltung dafür einsetzen,

dass Studierende während des Praxissemesters tariflich

bezahlt werden, um so das Praxissemester und die damit
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verbundenen Erfahrungen zu genießen, anstatt unter fi-

nanziellem Druck dieses ausfüllen zu müssen. 

 

Zudemfordernwir, dass das Lehrkräftebildungsgesetz da-

hingehendabgeändertwird, dassbegleitendePraxisstun-

den an den Schulen in den Studienverlaufsplan integriert

wird, damit so, ähnlich wie im Bachelor, Theorie und Pra-

xis Hand in Hand gehen können. 

 

Zum Schluss fordern wir, dass sich die SPD Mitglieder im

Abgeordnetenhaus und in der Senatsverwaltung dafür

einsetzen, dass ein Quereinstiegsmaster an allen Univer-

sitäten in Berlin angeboten werden und zudem auch die

Möglichkeit geprüft und Studienverlaufspläne entwickelt

werden, dass Studierende einen Quereinstiegsmaster auf

SEK II machen können.

 

Antrag 66/I/2020

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Kein Konsens)

Resolution: Für Black Studies an Berliner Hochschulen

1
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An den europäischen Kolonialverbrechen war Deutsch-

land maßgeblich mitbeteiligt und entzieht sich bis heu-

te der Verantwortung. Im Jahr 1885 endete die berüchtig-

te „Kongo- Konferenz“. Auf ihr trieben die Kolonialmäch-

te die Ausbeutung und Aufteilung Afrikas voran. An die

Verbrechen dermillionenfachen Zwangsarbeit, Kriegsver-

brechen im „Maji-Maji-Krieg“ oder dem Genozid an den

Herero, Nama, Damara und San wird in der Bundesrepu-

blik Deutschland kaum bis gar nicht erinnert. Allzu leicht

lässt sich diese Geschichte von Ausbeutung und Massen-

mord verdrängen, wie an allen Orten deutscher Koloni-

sation zu finden. Rassismus ist Ausdruck eines Machtun-

gleichgewichtes unddurchdie kollektiveVerdrängungder

Kolonialzeit werden rassistische Strukturen bis heute ge-

festigt.

 

Besonders in den USA etablieren Black Power – Bewe-

gungen Studiengänge an Hochschulen, welche sich ge-

zielt mit Rassismus, Schwarzer Kultur, und Empowern-

ment wissenschaftlich beschäftigen. Es geht darum sicht-

bar zu machen, was es gibt und Grundlage für einen

wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Diskurs gegen

Rassismus einzuläuten. In Deutschland haben solche Be-

wegungen und Initiativen bisher kaum Gehör gefunden

und sind deswegen noch nicht erfolgreich. Wer sich mit

„Black Studies“ auseinandersetzen möchte, muss dem-

nach meist in die USA. Schwerpunktmäßig findet dort je-

doch nur eine Auseinandersetzung mit US- Amerikani-

scher Praxis des Rassismus statt. Gerade Deutschlandmit
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seiner eigenen kolonialen Vergangenheit braucht einen

Ort, an dem „Black Studies“ wissenschaftliche Disziplin

ist. White Privilege, Rassismus und weitere Konzepte be-

dürfen einer tiefen Auseinandersetzung, im regionalen

Kontext. Zivilgesellschaftliche Initiativen, beispielsweise

Berlin Postkolonial, leisten einen immensen Beitrag da-

zu, kolonialeVerbrechen indasGesellschaftlicheBewusst-

sein zurückzuholen und Konsequenzen zu fordern. Denn:

Unsere koloniale Vergangenheit hat bis heute immense

Auswirkungen!

 

In Birmingham, im Vereinigten Königreich, wurde 2017

erfolgreich der erste Studiengang „Black Studies“ in Eu-

ropa etabliert. Die dortige afrikanische Diaspora war in

den Jahrzehnten zuvor nur außerhalb von Universitäten

erforscht worden. Der eurozentrische Lehrplan hat Stu-

dent*innenkampagnen wieWhy is my CurriculumWhite?

(“Warum ist mein Lehrplan weiß?”) und Rhodes Must Fall

(“Weg mit Rhodes”) ausgelöst: Die Bewegung schwappte

von Südafrika nach Oxford und zielte darauf, eine Statue

des Kolonialisten Cecil Rhodes entfernen zu lassen. Der

Studiengang Black Studies ist Teil eines allgemeinen Be-

strebens, das Bildungswesen zu “entkolonialisieren” und

vernachlässigtes Wissen an die Hochschulen Europas zu

bringen. Nicht nur das bisher produzierteWissen ist weiß,

auch die Dozent*innen sind es. In Großbri2tannien3 ma-

chen Schwarze Hochschullehrer*innen etwa ein Prozent

der Vollbeschäftigten aus, sie stellen nicht einmal 100 der

insgesamt 18.000 Professor*innen. Dass dieser Studien-

gang in Großbritannien angebotenwerden kann, liegt vor

allemdaran, dass –anders als anderswo–Schwarzes Lehr-

personal eingestellt wurde.

 

Bei Black Studies geht es um eine “Wissenschaft der Be-

freiung”.

 

In den USA, wurde die Gründung eines solchen Stu-

dienganges Ende der 1960er Jahre auf amerikanischen

Campussen erzwungen. Studierende, Lehrkörper und Bür-

ger*inneninitiativen mussten demonstrieren und kämp-

fen, um den Wandel herbeizuführen. Erst nach einem

fünfmonatigen Streik, der 1968 begonnen hatte, ließ das

San Francisco State College das Fach Black Studies zu.

Schwarze Student*innen der Cornell University, die für ei-

nen Black-Studies-Studiengang demonstriert hatten, sa-

hen sich genötigt, sich zu bewaffnen, nachdem ihnen Ge-

walt angedrohtwordenwar. In denUSAhat das FachBlack

Studies eine solide Grundlage, aber es wird immer noch

verleumdet, ist unterfinanziert und ständig von Schlie-

ßungen bedroht. Ohne die Unterstützung Schwarzer Ge-

meinden hätte es Black Studies überhaupt nicht gegeben,

deshalb spielt bei diesem Fach auch die Aktivist*innen-

komponente eine zentrale Rolle. Universitäten entstehen

aus der Kluft zwischen der intellektuellen Elite und der

Welt, die sie erforschen. Black Studies heben diese Tren-
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nung in dem Bereich auf, weil Schwarze Gemeinden und

deren Bedürfnisse in den Mittelpunkt rücken.Wir wollen,

dass im Rahmen des Programms Studierendemit Organi-

sationenarbeiten, diedas LebenSchwarzerMenschenver-

bessern wollen. Das Fach soll Forschungsmethoden leh-

ren, welche gesellschaftliche Veränderungen und Befrei-

ung zum Studienobjekt machen.

 

Wirunterstützendie Initiative vonu.a. Berlin Postkolonial

einen Studiengang Black Studies zu gründen und fordern

eine entsprechende Ausstattung mit Ressourcen. Bei der

Ausgestaltung soll die Beteiligung von Betroffeneninitia-

tiven und schwarzen Forscher*innen sichergestellt wer-

den. Wir verurteilen den Versuch einer Hamburger For-

schungsgruppe einen Studiengang „Black Knowledges“

an der Universität Bremen einzuführen, welcher von rein

weißen Forscher*innen gestaltet und besetzt war! Nach

heftiger Kritik aus der Zivilgesellschaft an der Aneignung

Schwarzen Wissens, während gleichzeitig Schwarze For-

scher*innen marginalisiert wurden, löste sich die Gruppe

2015 auf. Seither scheiterten alle Versuche Schwarzer In-

itiativen, einen eigenen Lehrstuhl in Deutschland zu grün-

den. Das muss ein Ende haben!

 

Wir sprechen uns also für die Einrichtung, Ausstattung

und langfristig sichergestellte Finanzierung für Black Stu-

dies an Berliner Universitäten aus.

2https://www.zeit.de/thema/grossbritannien
3https://www.zeit.de/thema/grossbritannien

Antrag 67/I/2020

KDV Steglitz-Zehlendorf

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt bei Annahme 66/I/2020 (Kein Konsens)

Resolution: Für Black Studies an Berliner Hochschulen!

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
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14
15
16
17

Wir unterstützen die Initiative von u.a. Berlin Postkoloni-

al einen Studiengang Black Studieszu begründen und for-

dern die Universitäten des Landes Berlins auf einen sol-

chenStudiengang einzurichten.Dabei ist sowohl bei der

Ausgestaltung als auch bei der personellen Besetzung

striktdarauf zu achten, dass Betroffeneninitiativen und

Schwarze Forscher*innen diesegestalten und besetzen.

Begründung

An den europäischen Kolonialverbrechen war Deutsch-

land maßgeblich mitbeteiligt und entzieht sich bis heute

der Verantwortung. Im Jahr 1885 endete die berüchtigte

„Kongo-Konferenz“.

 

Auf ihr trieben die Kolonialmächte die Ausbeutung und

AufteilungAfrikas voran. AndieVerbrechendermillionen-

fachen Zwangsarbeit, Kriegsverbrechen im „Maji-Maji-
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Krieg“ oder dem Genozid an den Herero und Nama wird

in der Bundesrepublik Deutschland kaum bis gar nicht er-

innert.

 

Allzu leicht lässt sich diese Geschichte von Ausbeutung

und Massenmord verdrängen, wie an allen Orten deut-

scher Kolonisation zufinden. Rassismus ist Ausdruck eines

Machtungleichgewichtes und durch die kollektive Ver-

drängung der Kolonialzeit werden rassistische Strukturen

bis heute gefestigt.

Besonders in den USA etablieren Black Power – Bewe-

gungen Studiengänge an Hochschulen, welche sich ge-

zielt mit Rassismus, Schwarzer Kultur, und Empowern-

ment wissenschaftlich beschäftigen. Es geht darum sicht-

bar zu machen, was es gibt und Grundlage für einen wis-

senschaftlichenundgesellschaftlichenDiskursgegenRas-

sismus einzuläuten.

 

In Deutschland haben solche Bewegungen und Initiati-

venbisher kaumGehörgefundenund sinddeswegennoch

nicht erfolgreich. Wer sich mit „Black Studies“ ausein-

andersetzen möchte, muss demnach meist in die USA.

Schwerpunktmäßig findet dort jedoch nur eine Auseinan-

dersetzung mit US- Amerikanischer Praxis des Rassismus

statt. Gerade Deutschland mit seiner eigenen kolonialen

Vergangenheit braucht einen Ort, an dem „Black Studies“

wissenschaftliche Disziplin ist.White Privilege, Rassismus

und weitere Konzepte bedürfen einer tiefen Auseinan-

dersetzung, im regionalen Kontext. Zivilgesellschaftliche

Initiativen, beispielsweise Berlin Postkolonial, leisten ei-

nen immensen Beitrag dazu, koloniale Verbrechen in das

Gesellschaftliche Bewusstsein zurückzuholen und Konse-

quenzen zu fordern.

 

Denn: Unsere koloniale Vergangenheit hat bis heute im-

mense Auswirkungen! In Birmingham, im Vereinigten Kö-

nigreich, wurde 2017 erfolgreich der erste Studiengang

„Black Studies“ in Europa etabliert. Die dortige afrikani-

sche Diaspora war in den Jahrzehnten zuvor nur außer-

halb von Universitäten erforscht worden. Der eurozentri-

sche Lehrplan hat Student*innenkampagnen wie Why is

myCurriculumWhite? (“Warum istmein Lehrplanweiß?”)

und Rhodes Must Fall (“Weg mit Rhodes”) ausgelöst: Die

BewegungschwapptevonSüdafrikanachOxfordundziel-

te darauf, eine Statue des Kolonialisten Cecil Rhodes ent-

fernen zu lassen. Der Studiengang Black Studies ist Teilei-

nes allgemeinen Bestrebens, das Bildungswesen zu “ent-

kolonialisieren”und vernachlässigtesWissenandieHoch-

schulen Europas zu bringen. Nicht nur das bisher produ-

zierte Wissen ist weiß, auch die Dozent*innen sind es.

In Großbritannien machen Schwarze Hochschullehrer*in-

nen etwa ein Prozent der Vollbeschäftigten aus, sie stel-

len nicht einmal 100 der insgesamt 18.000 Professor*in-

nen. Dass dieser Studiengang in Großbritannien angebo-

ten werden kann, liegt vor allem daran, dass – anders als
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anderswo – Schwarzes Lehrpersonal eingestellt wurde.

 

Bei Black Studies geht es um eine “Wissenschaft der

Befreiung”. In den USA, wurde die Gründung eines sol-

chen Studienganges Ende der 1960er Jahre auf amerika-

nischen Campussen erzwungen. Studierende, Lehrkörper

und Bürger*inneninitiativen mussten demonstrieren und

kämpfen, um den Wandelherbeizuführen. Erst nach ei-

nem fünfmonatigen Streik, der 1968 begonnen hatte, ließ

das San Francisco State College das Fach Black Studies zu.

Schwarze Student*innen der Cornell University, die für ei-

nen Black-Studies-Studiengang demonstriert hatten, sa-

hen sich genötigt, sich zu bewaffnen, nachdem ihnen Ge-

walt angedrohtwordenwar. In denUSAhat das FachBlack

Studies eine solide Grundlage, aber es wird immer noch

verleumdet, ist unterfinanziert und ständig von Schlie-

ßungen bedroht. Ohne die Unterstützung Schwarzer Ge-

meinden hätte es Black Studies überhaupt nicht gegeben,

deshalb spielt bei diesem Fach auch die Aktivist*innen-

komponente eine zentrale Rolle. Universitäten entstehen

aus der Kluft zwischen der intellektuellen Elite und der

Welt, die sie erforschen.

 

Black Studies heben diese Trennung in dem Bereich auf,

weil Schwarze Gemeinden und deren Bedürfnisse in den

Mittelpunkt rücken. Im Rahmen des Programms müssen

Studierende mit Organisationen arbeiten, die das Leben

von Schwarzen Menschen verbessern wollen. Das Fach

lehrt Forschungsmethoden, die direkt in die Gesellschaft

eingreifen und Befreiung zum Studienobjekt machen.

 

Wir verurteilendenVersucheinerHamburger Forschungs-

gruppe einen Studiengang „Black Knowledges“ an der

Universität Bremen einzuführen,welcher von reinweißen

Forscher*innen gestaltet und besetzt war! Nach heftiger

Kritik aus der Zivilgesellschaft an der Aneignung Schwar-

zen Wissens, während gleichzeitig Schwarze Forscher*in-

nenmarginalisiert wurden, löste sich die Gruppe 2015 auf.

Seither scheiterten alle Versuche Schwarzer Initiativen, ei-

nen eigenen Lehrstuhl in Deutschland zu gründen. Das

muss ein Ende haben!

 

Wir sprechen uns also für die Einrichtung von Black Stu-

dies an Berliner Universitäten aus.

Antrag 68/I/2020

KDV Reinickendorf

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Schulverträge als partizipatives Mittel der Schulentwicklung verstehen und im Schulgesetz verankern

1
2
3

Die zwischen den Schulleitungen und Schulaufsichten

im Rahmen der Qualitätsoffensive der Senatsbildungs-

verwaltung eingeführten indikatorengestützten Zielver-

146



I/2020 Landesparteitag 31.10.2020 Antrag 68/I/2020

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

einbarungen (Schulverträge), sollen als dauerhaftes In-

strument der Schulentwicklung im Schulgesetz verankert

werden.

 

Gleichzeitig soll gesetzlich sichergestellt werden, dass die

Schulgemeinschaft, vertreten durch die Schulkonferenz

vor der Festlegung schulischer Entwicklungsziele im Rah-

men der Schulverträge angehört wird.

Begründung

Berlin begegnet den Herausforderungen der Segregati-

on sozioökonomischer Klassen im Bildungswesenmit der

Bereitstellung zusätzlicher Mittel. Beispiele hierfür sind

das „Bonus-Programm“, die „Berlin-Challenge“ oder die

Brennpunktzulage. Jedoch führt das bislang nicht zu einer

höheren Schulqualität in der Breite. Einer der zentralen

Gründe hierfür ist die fehlende Kopplung des Ressourcen-

einsatzes an die Erreichung von Entwicklungszielen. Das

Berliner Indikatorenmodell ist das Kernstück dieser daten-

basierten Schul- undUnterrichtsentwicklung.  Das Indika-

torenmodell konzentriert sich – anders als die Sozialindi-

katoren u.a. im „Bonus-Programm“ - auf Indikatoren, die

von der Schule selbst beeinflussbar sind. Für jede Schul-

form gehört ein Bündel an Indikatoren dazu (z.B. Anzahl

der Gewaltvorfälle, Schulabbrecherquote, Schuldistanz).

Die Schule kann anhand einer Ampel erkennen, wo sie im

Vergleich zu Schulen in vergleichbarer Lage steht.

 

Um eine Kopplung von Ressourceneinsatz und Zielerrei-

chung herzustellen, gibt es sogenannte Schulverträge. In

diesen setzten sich Schulleitungen und Schulaufsicht zu-

sammen, vergleichen anhand der Indikatoren die Situa-

tion der Schule und verständigen sich auf einzelne Indi-

katoren, bei denen eine Verbesserung erzielt werden soll.

Die Schule verpflichtet sich daraufhin die bereitgestell-

ten Mittel u.a. im Rahmen des Bonus-Programms zur Er-

reichung dieses Ziels einzusetzen. Nach einem Jahr wird

betrachtet, ob sich anhand der Indikatoren eine Verbes-

serung zeigt, ob also der Einsatz der Mittel effektiv ge-

wesen ist. Erfahrungen zeigen weiterhin, dass eine er-

folgreiche Schulentwicklung nur dann gelingt, wenn die

Entwicklungsziele von der gesamten Schulgemeinschaft

(dem pädagogischen Personal, den Eltern und Schüler*in-

nen) getragen werden. Einseitig festgelegte oder gar von

außen aufgezwungenem Ziel bleiben häufig unerreicht,

bzw. scheitern an systeminnerenWiderständen.

 

Daher ist es wichtig, sicherzustellen, dass die Schulge-

meinschaft bei der Festlegung der Entwicklungsziele be-

teiligtwird. Ein Ausgleich zwischendenunterschiedlichen

organisatorischen und bildungspolitischen Interessen ge-

lingt am besten mit einer Anhörungsregel (§ 76 Abs. 3

BSchulG). So wird die Schulkonferenz einerseits in Kennt-

nis gesetzt und kann zu berücksichtigende Empfehlungen

aussprechen. Das Schulgesetz soll daher um eine solche
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Regel ergänzt werden. Gleichzeitig bietet eine Änderung

des Schulgesetzes auch die Möglichkeit zur Etablierung

der Schulverträge als dauerhaftes Instrument der Schul-

entwicklung. Die positiven Erfahrungen sprechen dafür!

Antrag 69/I/2020

AGMigration und Vielfalt LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme in der Fassung der AK (Konsens)

Segregation verhindern – Erhebung der Kategorie „nichtdeutscher Herkunftssprache“ an Berliner Schulen abschaffen

1
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Die Senatorin für Bildung, Jugend und Familie wird gebe-

ten:

• Alternativen zur Erhebung des Merkmals „nicht-

deutscher Herkunftssprache“ bei der Einschulung

von Berliner Schüler*innen zu prüfen,

• die Ausprägung desMerkmals “nichtdeutscher Her-

kunftssprache” künftig nicht mehr im Schulporträt

der jeweiligen Schule auf der Internetseite der Se-

natsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie zu

veröffentlichen,

• eine verbindliche Sprachstandfeststellung zuentwi-

ckeln und zu implementieren, damit diese als neu-

es Merkmal für die Zumessung der strukturellen

Unterstützung im Bereich Sprachförderung dienen

kann,

• die bestehenden Konzepte zur Förderung der Mehr-

sprachigkeit weiterzuführen und zu verstärken.

 

Begründung

Laut der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Fami-

lie sind Schüler*innen „nichtdeutscher Herkunftssprache“

solche, derenMutter- bzw. Familiensprache nicht Deutsch

ist. Die Staatsangehörigkeit ist dabei ohne Belang; ent-

scheidend ist die Kommunikationssprache innerhalb der

Familie.

 

Ziel dieser Erhebung ist es, den Sprachförderungsbedarf

der Schüler*innen an den jeweiligen Schulen zu ermitteln

und danach zusätzliche Mittel für Sprachfördermaßnah-

men zur Verfügung zu stellen. Diese zusätzliche Unter-

stützung ist ausdrücklich zu begrüßen. Wie nachfolgend

begründet, hat diese Erhebung gleichzeitig jedoch nega-

tive Auswirkungen und Nebeneffekte.

 

Diese Erhebung, auch bekannt als „Migrantenquote“, ist

auf der Internetseit der Senatsverwaltung für Bildung, Ju-

gendund Familie öffentlich einsehbar. Das kanndazu füh-

ren, dass bildungsnahe Eltern diesen Umstand bei der

Schulwahl ihres Kindes auch außerhalb des Einzugsgebie-

tes berücksichtigen, weil sie befürchten, dass ihre Kinder

an Schulenmit einemhohenAnteil vonMenschenmitMi-

Die Senatorin für Bildung, Jugend und Familie wird gebe-

ten:

• Alternativen zur Erhebung des Merkmals “nicht-

deutscher Herkunftssprache” bei der Einschulung

von Berliner Schüler*innen, die der aktuellen Archi-

tektur der Fördertöpfe passt, zu prüfen

• die Ausprägung desMerkmals “nichtdeutscher Her-

kunftssprache” künftig nicht mehr im Schulporträt

der jeweiligen Schule auf der Internetseite der Se-

natsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie zu

veröffentlichen,

• eine verbindliche Sprachstandfeststellung zuentwi-

ckeln und zu implementieren, damit diese als neu-

es Merkmal für die Zumessung der strukturellen

Unterstützung im Bereich Sprachförderung dienen

kann,

• die bestehenden Konzepte zur Förderung der Mehr-

sprachigkeit weiterzuführen und zu verstärken.
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grationsgeschichte weniger lernen.

 

In 2019 wurde bei 45% aller Einschulungen eine ande-

re Schule beantragt als von den zuständigen Bezirksäm-

tern vorgesehen. 60% dieser Anträge, in einigen Fällen

auch durch gerichtliche Klagen, wurden bewilligt. Studi-

en ergaben, dass in einigen Schulen der Anteil von Men-

schen mit Migrationsgeschichte viel höher ist als ihr ent-

sprechender Anteil im Einzugsgebiet. An einer Grund-

schule in Kreuzberg war der Anteil der Schüler*innen

mit „nichtdeutscher Herkunftssprache“ 500% höher als

in der Bevölkerung im Einzugsgebiet. 20 % der Grund-

schulen in Neukölln, Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg und

Charlottenburg-Wilmersdorf haben einen doppelt so ho-

hen Anteil an Schüler*innen „nichtdeutscher Herkunfts-

sprache“ wie der Anteil an Zuwander*innen in diesen Be-

zirken. Diese Überkonzentration von Schüler*innen mit

„nichtdeutscher Herkunftssprache“ ist mit ein Grund für

die Entstehung sogenannter „Brennpunktschulen“.

 

Diese Erhebung allein anhand der Kommunikationsspra-

che innerhalb der Familie vorzunehmen, verkennt die Le-

bensverhältnisse in vielen Berliner Familien. So wachsen

in Berlin viele Kinder mehrsprachig auf, sie sprechen mit

ihren Eltern in einer anderen Sprache, während sie mit ih-

ren Geschwistern Deutsch sprechen. Diese Erhebung sagt

an sich auch nichts über die Deutschkenntnisse der Schü-

ler*innen aus, wenn sie bspw. mit ihren Eltern nicht auf

Deutsch kommunizieren, mit ihrem nichtfamiliären Um-

feld aber schon.

 

Die Erhebung der „nichtdeutschen Herkunftssprache“

führt in der jetzigen Form zu Segregation, weil Eltern

„deutscher Herkunft“ Schulen mit einem hohen Anteil

von Kindern „nichtdeutscher Herkunft“ meiden.

Antrag 70/I/2020

KDV Spandau

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Kein Konsens)

BAföG reformieren!

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Die Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion und die SPD-

Mitglieder der Bundesregierung werden dazu aufgefor-

dert, sich für das Schaffen eines eltern-, alters-, vermö-

genunabhängiges und bedarfsgemeinschaftsunabhängi-

ges BAföG auch für den 2. Und 3. Bildungsweg – einzuset-

zen.

Begründung

Wir fordern die gesellschaftliche Anerkennung aller Aus-

bildungsformen. Dies wollen wir durch verbesserte Aus-
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bildungsbedingungen erreichen. Eine gute Berufsbildung

– sowohlAusbildungals auchStudium–darf nicht abhän-

gig von finanzieller Situation und sozialer Herkunft sein.

Antrag 71/I/2020

KDV Spandau

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt durch Beschlusslage (Konsens)

Mindestausbildungsvergütung erhöhen!
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Die Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion und die SPD-

Mitglieder der Bundesregierung werden dazu aufgefor-

dert, sich für die Erhöhung derMindestausbildungsvergü-

tung einzusetzen, die ein selbstständiges Leben (analog

mindestens zum ALG II) ermöglicht und die Berufsausbil-

dungsbeihilfe (BAB) überflüssig macht.

Deshalb ist die Ausbildungsplatzumlage zugunsten der

Kleinst- und Kleinbetriebe umzusetzen. Die frei werden-

den Mittel des BAB sollen als Grundstock für den Ausbil-

dungsfonds genutzt werden.

Begründung

Wir fordern die gesellschaftliche Anerkennung aller Aus-

bildungsformen. Dies wollen wir durch verbesserte Aus-

bildungsbedingungen erreichen. Eine gute Berufsbildung

– sowohl Ausbildung als auch Studium – darf nicht ab-

hängig von finanzieller Situation und sozialer Herkunft

sein. Zurzeit ist die Mindestausbildungsvergütung unzu-

reichend, um die Lebenshaltungskosten der Auszubilden-

den zu decken. Ausbildung darf nicht zur Armut führen.

Antrag 72/I/2020

KDV Spandau

Der Landesvorstand möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: FA V - Stadt desWissens (Konsens)

Ein Studierenden- und Auszubildendenwerk für Berlin!
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Die Mitglieder der SPD-Fraktion im Berliner Abgeord-

netenhaus und die SPD-Senatsmitglieder werden dazu

aufgefordert, ein neues Studierenden- und Auszubilden-

denwerk für Berlin zu schaffen. Zielvorgabe ist es, dass

mindestens 50% aller Studierenden und Auszubildenden

die Möglichkeit eines Wohnheimplatzes in dem neuen

Studierenden- und Auszubildendenwerk erhalten.

Begründung

Wir fordern die gesellschaftliche Anerkennung aller Aus-

bildungsformen. Dies wollen wir durch verbesserte Aus-

bildungsbedingungen erreichen. Durch eine Öffnung der

Studierendenwerke auch für alle Auszubildende und die
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Zielvorgabe bei den Wohnheimplätzen erreichen wir ei-

nerseits, dass Auszubildende und Studierende ein selbst-

bestimmtes Leben führen können (z.B. bezahlbare eige-

ne Wohnung) und andererseits fördern wir durch ein

Studierenden- und Auszubildendenwerk die soziale und

kulturelle Mischung.

Antrag 73/I/2020

KDV Spandau

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: FA V - Stadt desWissens (Konsens)

Vollfinanzierung von Erasmus+ !
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(Der Parteikongress der S&Dmöge beschließen)

 

Die Mitglieder des S&D-Fraktion im Europäischen Parla-

ment werden dazu aufgefordert, sich für die Vollfinan-

zierung  der gesamten Lebenshaltungskosten (inklusive

Reisekosten) der Erasmusteilnehmenden im Rahmen des

Standards des jeweiligen Gastlandes – anstelle der bishe-

rigen Förderungsmöglichkeiten – einzusetzen. Dies darf

nicht mit einer Limitierung der Erasmusplätze einherge-

hen.

 

Begründung

Wir fordern die gesellschaftliche Anerkennung aller Aus-

bildungsformen. Dies wollen wir durch verbesserte Aus-

bildungsbedingungen erreichen. Seit über 30 Jahren ist

das Erasmus-Programm für Studierende, Auszubilden-

de, Berufsanfänger sowie Schülerinnen und Schüler ei-

ne kaum wegzudenkende Säule der Europäischen Idee

und des länderübergreifenden Austausches. Eine gute Be-

rufsbildung – im Rahmen des Erasmus-Programms – darf

nicht abhängig vonfinanzieller SituationundsozialerHer-

kunft sein.

Antrag 74/I/2020

KDVMarzahn-Hellersdorf

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: AH Fraktion, Senat (Konsens)

Abgeordnete Beratungslehrkräfte sollen von der SIBUZ zurück an die Schulen!
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Beratungslehrkräfte, die aufgrund ihrerWeiterbildung zur

Koordinierung, Beratung und Diagnostik an die Schulpsy-

chologischen und Inklusionspädagogischen Beratungs-

und Unterstützungszentren abgeordnet wurden, sollen

ab dem Schuljahr 2020/2021 zurück an die Schulen geholt

werden, weil mittlerweile wieder an den Schulen in vol-

lem Umfang geleistet werden und die externe Beratung
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somit überflüssig ist.

Begründung

Seit Schaffung der SIBUZ im Jahr 2015 sind 161 VZÄ als

Beratungslehrkräfte von den Schulen abgeordnet und in

den Fachbereichen Inklusionspädagogik (117) und Schul-

psychologie (34) sowie der schulischen Prävention (10)mit

Stand November 2018 tätig.

Die Koordinierung, Beratung und Diagnostik finden aller-

dings vielfach in den Schulen statt, so dass die Abordnun-

gen unbegründet sind. Die abgeordneten Beratungslehr-

kräfte können in den Schulen wieder regulär eingesetzt

werden und Schüler*innen mit Förderstatus betreuen.

Antrag 75/I/2020

KDVMarzahn-Hellersdorf

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: AfB, FA V - Stadt desWissens (Konsens)

Inklusion vorantreiben und Exklusion sofort beenden!
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Förderzentren sollen sich zu Schwerpunktschulen entwi-

ckeln und jeder Förderschwerpunkt in jedemRegionalver-

bund vertreten sein

 

Förderzentren sollen bis Ende der Legislatur 2021-2026 zu

Schwerpunktschulen mit maximal 2 Förderschwerpunk-

tenweiterentwickeltwerden.DesWeiteren sollenalle För-

derschwerpunkte in allen vier Regionalverbünden vertre-

ten sein.

Begründung

Förderzentren sind der Inbegriff von Exklusion und In-

effizienz im Schulwesen. Seit der Ratifizierung der UN-

Behindertenrechtskonvention im Jahr 2009 werden im-

mer mehr Schüler mit einem Förderschwerpunkt in För-

derzentren beschult. Sie werden aus ihrem sozialen Um-

feld exkludiert und erreichen oftmals nur die 10 Pflicht-

schuljahre ohneeinen Schulabschluss. Der beruflicheWeg

in Werkstätten für behinderte Menschen ist vielfach vor-

programmiert bzw. ein Leben mit ALG 2 die einzige Per-

spektive.

 

Der pädagogische Aufwand in Förderzentren ist finanziell

und personell immens. 2016 kostet ein Schulplatz an ei-

nem Förderzentrum 4x mehr als ein Schulplatz an einer

Grundschule. Freiwerdende Ressourcen durch eine Wei-

terentwicklung zu Schwerpunktschulen kommen schluss-

endlich allen Schülerinnen und Schülern zu Gute, auch in

den Regelschulen.

 

DieWeiterentwicklung zu Schwerpunktschulen bedeutet

auch, dass SuS in die Statistik der Schulabbrecher aufge-

nommen werden, die aktuell an Förderzentren nicht mit-

152



I/2020 Landesparteitag 31.10.2020 Antrag 77/I/2020

34 beachtet werden.

Antrag 76/I/2020

KDV Tempelhof-Schöneberg

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Zugang für Lehrer*innen zu Seminaren von „FOKUSMedienbildung“
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Lehrer*innen soll der Zugang zu denWeiterbildungsmaß-

nahmen des „FOKUS Medienbildung“ nicht länger ver-

wehrt oder ein gleichwertiges eigenes Angebot vom Land

Berlin geschaffen werden, da es bis jetzt keine vergleich-

barenAngebotegibtunddigitaleMedieneinen immerhö-

heren Stellenwert in der Schule haben.

 

Begründung

„FOKUS Medienbildung“ bietet, finanziert durch den eu-

ropäischen Sozialfond und den Berliner Senat, kostenlo-

se Seminare zur Kompetenzförderung von pädagogischen

Fachkräften rund um das Thema Digitalisierung an. Leh-

rer*innen wird bisher der Zugang zu diesen Seminaren

verweigert, obwohl die Seminare inhaltlich ohne Zwei-

fel eine Bereicherung der Lehrtätigkeiten für Lehrer*in-

nen darstellen würden. Zudem gibt es für Lehrer*innen in

Berlin keine alternativen kostenlosen Angebote zur Me-

dienbildung. Die Angebote im Rahmen des Projekts „Me-

dienbildung für GUTE SCHULE“ richten sich ausschließ-

lich an die Schülerschaft. Eine medienpädagogische Wei-

terbildung der Lehrkräfte ist jedoch obligatorisch für eine

immer weiterführende Digitalisierung sowohl der schu-

lischen Strukturen als auch der Lebensräume von Schü-

ler*innen und Lehr*innen.

Antrag 77/I/2020

AfB Berlin

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

„Aufsuchende Bildungsberater“ als neue Berufsgruppe
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Die Regierungen in Bund, Ländern und Gemeinden sollen

neben der ständigen Aufgabe zur Stärkung der Bildung in

Schulen, Hochschulen und in der Berufsbildung, verstärkt

bzw. erstmals systematisch für die Politische Bildung und

Allgemeinbildung aller älteren Mitbürger und insbeson-

dere der Menschen mit Handicap (Behinderung, alters-

bedingte, geistige oder körperliche Schwächen, sozial Be-

nachteiligte, arme, schreib- und leseschwache Mitbürger

usw.) Sorge tragen. Dazu sollen „aufsuchende Bildungs-

berater“ als neue Berufsgruppe geschaffen werden, um
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diese Menschen örtlich über einen längeren Zeitraum ak-

tiv - unabhängig von etwaiger normaler Sozialbetreuung -

durchHausbesuche speziell in Bezug auf Bildung einladen

und ggf. begleiten zu können.

 

Dazu sind im ganzen Lande innovative Maßnahmen zu

schaffen, um auch speziell diese statistisch nicht erfass-

te, gesellschaftlich oft benachteiligten Menschen in ih-

rer Einsamkeit zu erreichen, sie individuell-persönlich zu

unabhängiger Bildung zu motivieren und aktiv zu loka-

len Aktivitäten gezielt in engerWohnquartiernähe einzu-

laden. Alle Aktivitäten für diese besondere Gruppe, die

oft auch verschämt oder mangels Geldes und Gelegen-

heit allgemeine Bildungsangebote für Senioren kaum er-

fährt und ggf. kaum selbst aufsuchen kann, etwa wegen

körperlicher Gebrechen, wegen der oft größeren Entfer-

nungen und fehlenderTransportmöglichkeiten oderman-

gels finanzieller Gelegenheiten bzw. wegenmeist fehlen-

der Internet-Anschlüsse, sollen künftig persönlich erreicht

werden können. Für diese neue Berufsgruppe der „Bil-

dungsberater“ sind bald bundesweit angemessene aber

flexible neue Berufsbilder zu entwickeln und zu versu-

chen, dafür Ausbildungsgänge in bestehenden Einrich-

tungen zu schaffen und bundesweit Prüfungen zu ermög-

lichen, um angemessene Tarif-Bezahlung (Vorschlag: ent-

sprechend: 9 TVöD) zusichern zu können.

 

Die Zuständigkeit für die gesetzgeberischen Vorarbeiten

und die spätere Koordinierung von Grundlagen der Bil-

dungsträger im Rahmen der KMK sollte als soziale Grund-

aufgabeder BildungeinemgeeignetenRessort beimBund

übertragen werden, das dann möglichst von Anfang an

mit allen Bundesländern gemeinsam Erprobungsprojekte

mit spezieller Begleitforschung in allen Landesbildungs-

verwaltungen einführt. Eine erste Evaluation nach ca. 3

Jahren soll Erkenntnisse überWirksamkeit und Erfolge er-

bringen.

 

Dies Erkenntnisse, bereits jetzt vorliegende Forschungen

sowie ausländische Erfahrungen sind in die Planung für

die Zukunft ab 2025 einzubeziehen. Es handelt sich nicht

um ein klassisches Schulbildungs-Thema der Zuständig-

keit der Länder, sondern zunächst im Grundsatz um eine

soziale Querschnittsaufgabe (vergleichbar der Sozialhilfe

(SGB) und Kulturförderung usw.). Aber das Ziel der „Volks-

Bildung“ ist für die Maßnahmen führend.

 

DieseBildungsangebote sollen seitensder Ländermit spe-

ziellen, großzügigen Regelwerken für die betroffenen Bür-

ger weitgehend kostenfrei angeboten werden bzw., so-

weit möglich, im Rahmen

der Haushalte der üblichen Leistungsträgern mitfinan-

ziert werden. Regeleinkünfte der Betroffenen dürfen da-

durch keinesfalls gemindert werden.
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Volkshochschulen oder andere seröse Bildungsträger soll-

ten angehalten werden, ihre üblichen Bildungsangebote

parallel auch auf das Niveau der genannten bildungsfer-

nen Gruppen auszurichten und deren Durchführung ggf.

zu regionalisieren und eher kleinere Lerngruppen als üb-

lich zuzulassen, unabhängig vom Standardprogramm der

VHS. Dazu sind gesondert feste Stellen

 

einzurichten mit dem neuen Berufsbild der Bildungsbe-

rater. Die bekannten weltanschaulichen, karitativen und

kirchlichen Verbände sollen um aktive Mitwirkung gebe-

ten werden, dabei sollen aber auch diese Gruppen ihr

Augenmerk auf die besonders bildungsfernen Mitglieder

und Betreuten in ihrem jeweiligen Wirkungsbereich in-

tensivieren und dies als besondere neue Aufgabe über-

nehmen. Das Angebot im Rahmen der ganzheitlichen

Zusammenarbeit der Bildungsträger dafür gilt auch für

freie Gruppen in den Stadtquartieren und in den länd-

lichen Wohnorten. Es sollte eine wirkliche Volksbildung

organisationsübergreifend und ideologisch neutral ange-

strebt werden!

 

Die Aufsicht zur Einhaltung von Neutralitätsgeboten wie

bei öffentlichen Schulen sollen den örtlichen Schulauf-

sichtsbeamten übertragen werden.

 

Generell sollen die Angebote mündlich und schriftlich

in einfacher Sprache (mehrsprachig) und ggf. in neuen

Informationsformaten, entsprechend den Möglichkeiten

der jeweils im Wohnumfeld anzusprechenden betroffe-

nen Bürger entsprechen. Einfache Druckschriften oder gar

Internet- Angebote allein sind nicht wirksam genug, son-

dern zumindest zu ergänzen um persönliche Ansprache

direkt in den bedrängten Lebenssituationen der genann-

ten Menschen vor Ort, etwa durch die Bildungsberater

und Nachbarn usw. Keine regionale Einrichtung soll sich

damit exkulpieren können, sie habe ja für Senioren schon

zentrale Angebote im Programm.

Begründung

Bereits der BeschlussNr. 8 desBundesparteitages vomDe-

zember 2019 „Chancen für alle zu jeder Zeit“ enthielt im

Text zwar viele redaktionell sehr kleine Hinweise auf die

Bedarfe auch dieser o.g. politisch undwissenschaftlich oft

übersehenen Bevölkerungsgruppe. Unverkennbar ist je-

doch, dass das Hauptfokus des Textes - zumTeil verständ-

licherweise - in der schulischen Bildung und der berufli-

chen Weiterbildung bestand. Die „Bildung“ in den Pha-

sen der nicht- oder nachberuflichen Lebensepochen von

Menschen außerhalb intakter Sozialstrukturen (zuneh-

mend oft ohne Familienbindung, öfter schlechte Wohn-

und nur zentrale Sozialeinrichtungen usw.) oder gar die

Teilhabemöglichkeit des schwer erreichbarenallein leben-

den Menschen höheren Alters und der Menschen mit an-

deren Lebensbelastungen schimmert zwar in Teilen des
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Beschlusstextes durch, wird aber darin noch nicht spezifi-

ziert. Hierzu soll dieser Antrag die notwendige Ergänzung

bieten.

 

Es ist ein breiteres, ganzheitliches Denken und Handeln

als Gemeinschaftsaufgabe mindestens der Verantwortli-

chen für kommunale und staatliche Sozial- und Bildungs-

politik anzustreben, aber auch ein neues politisches Be-

wusstsein bei freienTrägern und der Gesamtbevölkerung.

Es stellt speziell für die Sozialdemokratie eine staatspoliti-

sche Gesamtaufgabe dar, speziell auch die vernachlässig-

te Bevölkerungsgruppe wieder in die demokratische Ge-

sellschaft mit annähernd gleichen Chancen zur Teilhabe

am aktiven Leben zurückzuführen. Die derzeitige Politik

orientiert sich häufig am breiten Mittelbau der aktiveren

Bürger im Lande, die Ränder der Gesellschaft werden zu-

nehmend von Demokratiefeinden besetzt. Nicht alle Bür-

ger sind Internetaffin, ggf. oft auch unfähig, dort mitzu-

wirken! Die sog. Digitalisierung der Gesellschaft erreicht

sie oft nicht!

 

Diverse aktuelle Berichte aus derWissenschaft in Gutach-

ten für verschiedene Bundesministerien und fortdauern-

de Umfragen und Beobachtungen von Forschungsgrup-

pen belegen diese Defizite und bestätigen die Begrün-

dung, wonach zu geringe Bildung das fehlende Interesse

und die mangelnde Fähigkeit der aktiven Mitwirkung der

benachteiligtenBürgerbegründen.Das sindhäufigFolgen

der zu schnelllebigen Nachkriegsgesellschaft aber auch

Desinteresse der Umgebung der Menschen.

 

Sowohl die Bundestagsfraktion der SPD als auch die Mit-

gliedsverbände der BAGSO haben dazu in den letzten Jah-

ren in diversen Papieren und Diskussionen wertvolle Er-

kenntnisse zusammengetragen, die dies bestätigen: Er-

wachsenenbildung ist gerade in Randbereichen der Ge-

sellschaft unverzichtbar!

 

Die Aufgabe der heutigen Gesellschaft für die Bürger aller

Altersgruppen besteht sicher nicht allein darin, etwa brei-

te Schulbildung und beruflich Fortbildung sicherzustel-

len und aktuell weitgehende Digitalisierung, gutenWohl-

stand und evtl. sogar Wachstum nur für die 85 – ca. 90 %

derzeit gut erreichbaren Bürger zu gewährleisten. Es wä-

re für die Sozialdemokratie in der humanistischen, demo-

kratischen Gesellschaft notwendig, andere einfache Mit-

wirkungsmöglichkeiten auch für die verbleibenden ca. 5-

10 % benachteiligten Bürger sicherzustellen. Das sollte et-

wa durch breitere Nachhol-Chancen der „zu kurz Gekom-

menen“ bei bestimmten Teilen mederner Allgemeinbil-

dungundggf. etwaauchdurchdieBestandssicherungvon

analogen Kommunikationsformen der amtlichen Stellen

(Vermeidung von Altersdiskriminierung) sowie durch ver-

ständlichere Politik- Vermittlung in Form der Achtung des

Alters undBehinderung auch imPolitik- und Lebensalltag.
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Der SPD-Landesparteitag Berlin vom Herbst 2019 hatte

dazu einen entsprechenden Beschluss verabschiedet, der

dem nächst erreichbaren Bundesparteitag vorgelegt wer-

den wird.

Antrag 78/I/2020

KDV Friedrichshain-Kreuzberg

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Finanzielle Entlastung von Promovierenden

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Wir fordern die SPD-Bundestagsfraktion und die sozial-

demokratischenMitglieder der Bundesregierung auf, Pro-

motionsstipendiat*innen bei der Kranken- und Pflegever-

sicherung finanziell zu entlasten. Dies könnte zum Bei-

spiel dadurch erreicht werden, dass Promovierende im

Zuge der Beitragsbemessung wie Studierende eingestuft

werden oder aber der Arbeitgeberanteil im Falle einer

Stipendienförderung durch die Stiftungen übernommen

wird.

 

Derzeit sind Stipendiat*innen den Selbstständigen gleich-

gestellt, was aktiv zum sozialen Ungleichgewicht beiträgt

und Promovierenden die Chance nimmt sich gänzlich auf

ihre Promotion zu fokussieren. Das Ziel ist es, Promovie-

rende in den gesetzlichen Krankenkassen zu halten und

eine Abwanderung in private Versicherungen zu verhin-

dern.

Begründung

Im Wintersemester 2010/11 wurde jede 4. Doktorarbeit

über ein Stipendium gefördert.[1] Allein im Jahr 2017

wurden in den vom BMBF geförderten 13 Begabten-

förderungswerken insgesamt 29.460 Studierende durch

ein Stipendium unterstützt, davon allein 4001 Promovie-

rende.[2] Die finanzielle Belastung von Studierenden in

Deutschland ist gerade in der heutigen Zeit mit stetig

steigenden Mieten und hohen Lebenserhaltungskosten

enorm. Eine zusätzliche Belastung, speziell für die Bezie-

herInnen einer Promotionsförderung, ergibt sich durch

die Zahlung der Kranken- und Pflegeversicherung, da in

gesetzlichen Krankenkassen für StipendiatInnen mit ab-

geschlossenem Grundstudium (Bachelor + Master) eine

freiwillige Versicherung vorgeschrieben ist.

 

Diese kann nur durch Aufnahme eines Arbeitsverhältnis-

ses neben der Promotion abgewendetwerden, was vor al-

lem in praxisorientierten Studiengängen (z.B. MINT) aber

auch in der wichtigen Endphase einer Promotion zeitlich

beinahe unmöglich ist. Alternativ droht eine Abwande-

rung zu häufig preiswerteren privaten Krankenversiche-
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rungen. Einige Stiftungen reagieren bereits auf dieses Pro-

blem, indem sie 60-100e zur Krankenversicherung hin-

zuzahlen. Die Regulierung dieser Problematik sollte je-

doch nicht über die Stiftungen erfolgen, sondern ist Auf-

gabe des Gesetzgebers. Die Gleichsetzung von Selbstän-

digen und Promovierenden innerhalb der Beitragsbemes-

sung führt außerdem dazu, dass vor allem sozial schwä-

cheren Promovierenden ein, unter anderem für den aka-

demischen Karriereweg, wichtiges Stipendium verwehrt

bleibt, da sie es sich schlichtweg nicht leisten können.

 

Rechenbeispiel:

Die Promotionsstipendien der Begabtenförderungswer-

ke umfassen in der Regel einen Basissatz von 1.350e

und eine zusätzliche Sach-/Forschungskostenpauschale

von 100e.[3] Im Rahmen der Beitragsbemessung entfällt

auf diese Art der Förderung ohne Nebenanstellung ein

Beitragssatz von 14,0% (ohne Krankengeldanspruch) plus

jeweiliger Krankenkassenzuschläge (0-2,7%). Hinzu kom-

men 3,05% (mit Kindern) bzw. 3,3% (für Kinderlose) für die

Pflegeversicherung.[4]

[Tabelle online ansehen]

Antrag 79/I/2020

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Kein Konsens)

Forschen statt Verkaufen: Stärkere Grundfinanzierung von (Grundlagen-) Forschung

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Als eine der weltweit stärksten Forschungsnationen in-

vestierte Deutschland 2015 circa 3.1 Prozent des Bruttoin-

landsprodukts (dies entspricht etwa 115Milliarden Euro) in

Forschung und Entwicklung. Etwa ein Drittel dieser Aus-

gaben entfällt laut Forschungsatlas der Deutschen For-

schungsgemeinschaft auf Universitäten und außeruni-

versitäre Forschungseinrichtungen.

 

Trotz dieser auf den ersten Blick hoch scheinenden In-

vestitionen klagen Universitäten und Forschungseinrich-

tungen immer wieder über massive Finanzierungspro-

bleme. Investitionen von Seiten des Bundes sind auf-

grund des Kooperationsverbots oft schwierig. Weil der

Großteil der ’garantierten’ Finanzmittel für Administrati-

onundAufrechterhaltung von Lehrbetriebund Infrastruk-

tur bei steigenden Student*innenzahlen verwendet wer-

den müssen, zwingen diese Finanzierungsmängel Profes-

sor*innen, Doktorand*innen und wissenschaftliche Mit-

arbeiter*innen einen Großteil ihrer Arbeitszeit mit dem

Einwerben von Drittmitteln zu verbringen um bestehen-

de Stellen zu erhalten und neue - meist befristete - An-

stellungsverhältnisse zu schaffen. Dies hat dazu geführt,

dass die Drittmittelquote bei Universitäten knapp unter
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30 Prozent, bei außeruniversitären Forschungseinrichtun-

gen mittlerweile sogar über 30 Prozent liegt.

 

Bund, EU und staatlich finanzierte Förderorganisationen

beteiligen sich neben Wirtschaftsunternehmen munter

am Ausschreiben von befristeten Projekten mit Finanzie-

rungssummen in Milliardenhöhe. Dies soll durchWettbe-

werb unter den Forschenden die optimale Investition in

die aussichtsreichsten Projekte garantieren, führt aber zu

einer unproportionalen Verteilung der Forschungsgelder

zu Gunsten von Professor*innen, Forschungseinrichtun-

gen und Hochschulen, die besonders gut darin sind, sich

selbst zu vermarkten. Beispielhaft dafür sind die Ergeb-

nisse der dritten Runde der sogenannten Exzellenzinitia-

tive, bei der kleinere Universitäten quasi chancenlos wa-

ren. Die dringend benötigten Fördermittel wurden an die

großen namhaftenUniversitäten vergeben, bei denen im-

mense Ressourcen in die Antragsarbeit gesteckt wurden.

 

Des Weiteren fokussieren sich bei dieser wettbewerbsar-

tigen Vergabe von Forschungsmitteln - meist in Koope-

ration mit Industriepartner*innen - die Investitionen auf

vermarktbare und gewinnversprechende Ideen. Auch die

Wissenschaft schafft es nicht sich der kapitalistischenVer-

wertungslogik zu entziehen. Oft werden nur Kombinatio-

nen bereits erfolgreicher Forschung als innovativ verkauft

und wegen hoher Erfolgsaussichten finanziert. Ideen, Vi-

sionen und Träume, die einst der Ursprung von wissen-

schaftlichem Fortschritt in allen Bereichen waren, gehen

bei solchenVergabeverfahren tendenziell eher leer aus, da

die Aussichten auf Erfolg oft nicht kalkulierbar sind. Pro-

fessor*innen und Wissenschaftler*innen, die zwar als Vi-

sionär*innen in ihren jeweiligen Fachgebieten Außerge-

wöhnliches erreichen können, allerdings keine Drittmittel

anwerben,werden für ihreUniversitäten und Forschungs-

einrichtungen wertlos, da Kennzahlen und Statistiken die

Leistungsbewertung dominieren undWissenschaftler*in-

nen ohne Finanzmittel weniger forschen und publizieren

können.

 

Da die hier kurz dargestellte gegenwärtige Praxis im

Wissenschaftsbetrieb eine bürokratische Ressourcenver-

schwendung ist, die der Grundlagenforschung, dem wis-

senschaftlich präzisen Arbeiten und Innovation im Weg

steht, fordern wir zunächst erneut, dem beschlossenen

Antrag C14 - Umdenken bei der Hochschulfinanzierung

vom BuKo 2013 folgend:

 

• Eine vollständige Aufhebung des Kooperationsver-

botes zwischenBundundLändernumzielgerichtete

Forschungsfinanzierung zu erleichtern.

• Eine Reduzierung der Drittmittelfinanzierung - bei

gleichzeitiger Erhöhung der Grundfinanzierung von

Forschungseinrichtungen und Universitäten.

• Eine Überwindung von privaten Drittmittelinves-
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titionen an öffentlichen Forschungseinrichtungen,

um die Freiheit der Forschung zu erhalten.

 

DesWeiteren fordern wir:

• Die Schaffung von Forschungseinrichtungen mit al-

len wissenschaftlichen Freiheiten und großzügigen

finanziellen Mitteln, losgelöst von ständiger Kon-

trolle von Erfolgen und Profitabilität, zur Versamm-

lung von führenden Wissenschaftler*innen welche

auf ihren Fachgebieten und interdisziplinär zivi-

le Forschung nach Grundregeln wissenschaftlicher

Ethik für eine freiere und gerechtere Gesellschaft

betreiben.

• Eine Minimierung der Verwaltungstätigkeit für For-

schende. Der Akademische Karriereweg mit einer

fortschreitenden Entfernung von Forschung und

Entwicklung hin in Administrative Positionen kann

nicht der einzig finanziell logische sein. Dafür müs-

sen Arbeitsverträge entfristet werden und eine ge-

rechte Bezahlung fürWissenschaftler*innen in allen

Stufen ihrer Karriere garantiert werden.

• Studentische Hilfskräfte leisten einen wichtigen

Beitrag für Lehre und Forschung an den Hochschu-

len. Um faire Arbeitsbedingungen zugewährleisten,

müssen auch studentische Beschäftigte in die Per-

sonalvertretungsgesetze der Länder aufgenommen

werden. Wissenschaftler*innen sowie studentische

Beschäftigte haben außerdem einen Anspruch auf

tarifvertraglichen Schutz.Wir fordern daher mit Be-

zugnahme auf das Templiner Manifest der GEW die

Ausdehnung desGeltungsbereichs der Flächentarif-

verträge des öffentlichen Dienstes auf alle Beschäf-

tigten in Lehre und Forschung.

• Eine Abschaffung der Exzellenzinitiative zur For-

schungsförderung. Die finanziellen Mittel sollen

stattdessen für die bedingungslose Ausfinanzie-

rung von Universitäten, Fachhochschulen und For-

schungseinrichtungen verwendet werden.

• Eine Abkehr der Beurteilung von wissenschaftli-

chem Erfolg anhand von rein quantitativen Grö-

ßen im Allgemeinen. Bei den immer weiter stei-

genden Zahlen an Veröffentlichungen, Konferen-

zenundKonferenzbeiträgen, ist eineQualitätssiche-

rung und -beurteilung meist schwierig, wenn nicht

sogar unmöglich.

 

Eine Erhöhung der Investitionen und Zuschüsse für frei

zugänglicheVeröffentlichungvonForschungsergebnissen

und Rohdaten, um wissenschaftlichen Austausch zu stär-

kenund Forschungdadurch zubeschleunigen.Hierbei sol-

len kleine und sozial- und geisteswissenschaftliche Fach-

gebiete genauso berücksichtigt werden, wie große- und

MINT-Fachgebiete. Wissenschaftler*innen sollten nicht

im Wettbewerb gegeneinander antreten, sondern ver-

eint die Forschung vorantreiben. Die Bereitschaft dafür
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wird aber durch denWettbewerb um Fördergelder einge-

schränkt.

Antrag 80/I/2020

KDV Tempelhof-Schöneberg

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Freiwilligenjahr stärken und attraktiver machen!

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Das Freiwilligenjahr leistet einen hervorragenden Beitrag

zur Stärkung des Gemeinwohls und ist zugleich eine sehr

wertvolle Erfahrung für diejenigen, die es wahrnehmen.

Deshalbmöchtenwir das Freiwilligenjahr für alle noch at-

traktiver machen.

 

Wir fordern,

1. dass alle in Deutschland lebenden Schülerinnen

und Schüler nach Beendigung der schulischen Aus-

bildung die Möglichkeit haben müssen, ein Bun-

desfreiwilligendienst (BuFDi), das Freiwillige Soziale

Jahr (FSJ) oder das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ)

zu absolvieren;

2. dass alle Schülerinnen und Schüler spätestens 20

Wochen vor Beendigung der schulischen Ausbil-

dunggefragtwerden, obSie ein Freiwilligenjahr leis-

ten wollen;

3. dass alle Teilnehmenden während des Freiwilligen-

jahres kostenlos denöffentlichenPersonennah- und

Fernverkehr in ganz Deutschland nutzen können;

4. dass alle Projekte mit sozialen, karitativen, ökologi-

schen und gemeinnützigen Tätigkeiten Projekte für

ein Freiwilligenjahr darstellen, wenn die Qualifizie-

rungsvoraussetzungen nachgewiesen werden kön-

nen;

5. dass alle Projekte nachweisen müssen, dass sie die

Teilnehmenden nicht als Ersatzarbeitskräfte, son-

dern als zusätzlicheArbeitskräfte einsetzenunddie-

se angelehnt an den BAföG Höchstsatz (861,-Euro)

bezahlen.

6. dass alle Projekte die Freiwilligen auf ihre Aufga-

ben ausreichend vorbereiten, während ihrer Tätig-

keit unterstützen und die Persönlichkeitsentwick-

lung der Freiwilligen unterstützen müssen;

7. dass alleTeilnehmendennachAbschluss des Freiwil-

ligenjahres ein Nachweis über ihre Tätigkeiten er-

halten.

 

 

Begründung

1. Der gesellschaftliche Zusammenhalt in Deutsch-

land muss generationenübergreifend gefördert

 
4
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werden. Das freiwillige und faire Freiwilligenjahr

für alle leistet einen Beitrag zur Stärkung des

Gemeinwohls. Alle Schülerinnen und Schüler, die

ein Freiwilligenjahr machen wollen, müssen in

Deutschland die Möglichkeit haben, ein solches

durchzuführen. Alle Freiwilligen erhalten durch das

Freiwilligenjahr Einblicke in Lebenslagen, die sich

von der eigenen stark unterscheiden können. Die

Akzeptanz und das Verständnis für verschiedene Le-

bensentwürfe und Lebenssituationen steigt durch

den Austausch. Zudem findet ein generationen-

übergreifender Austausch statt. Dieser fördert das

Generationenverständnis und legt den Grundstein

für den Generationenvertrag.

2. Das Freiwilligenjahr dient neben der Stärkung des

gesellschaftlichen Zusammenhalts der Persönlich-

keitsentwicklung der Freiwilligen.

4https://parteitag.spd.berlin/cvtx_antrag/die-freiwilligen-dienste-fsj-foej-fkj-bfd-fuer-jugendliche-und-junge-erwachsene-attraktiver-machen/

Antrag 103/I/2020

KDVMarzahn-Hellersdorf

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: AH Fraktion (Konsens)

Antrag zu baulichen Hygienestandars in Schulen (Türöffnerautomatik, beruhungsloseWasserhähne)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Die SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus und die Senato-

rin für Bildung, Jugend und Familie setzen sich dafür ein,

dass zur Verbesserung der Voraussetzungen für Hygiene

und für Integration in Schulen berührungslose Wasser-

hähne und an vielbenutzten Flurtüren von Schulen eine

Öffnungsautomatik bei Schulsanierungen und Schulneu-

bauten geplant werden.

Begründung

Wasserhähne undTürgriffe sind ein Übertragungsweg für

Infektionen. In Krankenhäusern und weiteren vielbesuch-

tenEinrichtungen sindVorrichtungenetabliert, die berüh-

rungslose oder berührungsarme Benutzung ermöglichen,

und somit Ansteckung zu vermeiden helfen.

 

Schulen sind im Hinblick auf Infektionsverbreitung sensi-

ble Einrichtungen und wurden daher in der Pandemiesi-

tuation geschlossen, mit erheblichen sozialen und wirt-

schaftlichen Auswirkungen nicht nur im Leben von Kin-

dern und Eltern. Gute Bildungs- und berufliche Chancen

für alle sind bei Schulschließungen gefährdet. Diese dro-

hen jedoch bei erneuten Ausbrüchen in dieser oder ei-

ner nächsten Pandemie. Zum Infektionsschutz der Gesell-

schaft und zur Vermeidung von Schulschließungen soll-

ten Schulen entsprechende bauliche Standards zur Infek-

tionsvermeidung erhalten.

 

Nurmit Klinken oder Griffen zu öffnendeTüren, insbeson-
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dere schwere Türen, stellen für Menschen mit Handicaps

und für kleine Kinder ein unnötiges Hindernis dar. Dassel-

be gilt fürWasserhähne mit Drehgriff.
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Europa

Antrag 224/I/2020

KDV Lichtenberg

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: FA II - EU-Angelegenheiten (Konsens)

Europa nicht nur während der Europawahlen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Die SPD ist die Europapartei. Den Herausforderungen un-

serer Zeit - die Corona-Pandemie, dem dringend notwen-

digem sozial-ökologischeWandel und einer beherzten Di-

gitalisierung - könnenwir nicht alleine auf Ebene der Län-

der oder des Bundes begegnen. Sie machen nicht an na-

tionalen Grenzen halt und benötigen daher gemeinsa-

me, europäische Lösungen. Daher ist es wichtig, dass die

Wahlprogramme von Unterbezirken, Bundespartei und

Landesverbänden genau dies beherzigen und widerspie-

geln.Wir respektieren, dass auf Landes- undBundesebene

jeweils unterschiedlicheWahlkampfakzente gesetzt wer-

den. Wir glauben jedoch, dass kommunal-, landes- und

bundespolitische Themen sich nicht mehr von europäi-

schen Fragen trennen lassen. Wir fordern daher für die

Wahlprogramme der SPD in Land und Bund, ein klares Be-

kenntnis zu Europa und, dass nationale, kommunale oder

lokale Fragen auch europäische Lösungen mitdenken.

Begründung

Ein SPD-Wahlprogramm sollte auch in Wahlkämpfen auf

Bundes- und Landesebene nicht nur ein klares Bekennt-

nis zu einem geeinten und starken Europa, sondern auch

inhaltliche Vorschläge enthalten. Wir können keinen so-

zialdemokratischenWahlkampf mehr führen, ohne dabei

stets auch eine europäische Perspektive einzunehmen.

Antrag 225/I/2020

Abteilung 12/06 (Reinickendorf)

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Parteikonvent möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: FA II - EU-Angelegenheiten (Konsens)

Europapolitik vorantreiben!

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Die Rückkehr zu einem Europa der Nationalstaaten ist

für uns keine Option. Daher fordern wir die sozialdemo-

kratischen Mitglieder der Bundesregierung und die SPD-

Bundestagsfraktionauf, sich für dieUmsetzungder imKo-

alitionsvertrag vereinbarten europapolitischen Ziele mit

Vehemenz in der zweiten Hälfte der Wahlperiode einzu-

setzen. Insbesondere gehören dazu im Sinne einer Fort-

entwicklung der europäischen Integration:

 

• eine verstärkte Demokratisierung der europäischen

Entscheidungsprozesse mit einem gestärkten Euro-

päischen Parlament,
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• der Ausbau der europäischen Investitionsprogram-

me – auch zur Stärkung der wirtschaftlichen Ent-

wicklung in den verschiedenen Regionen Europas,

• eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen in Euro-

pa durch die Revision der Entsenderichtlinie und ei-

neneuropäischenRahmen fürMindestlohnregelun-

gen,

• ein Investitionshaushalt für die Eurozone,

• eine überzeugte proeuropäische Antwort der Bun-

desregierung auf die Initiativen für Europa des fran-

zösischen Staatspräsidenten,

• die Bekämpfung der populistischen Strömungen,

die eine Renationalisierung der EU anstreben und

gegen Grundwerte der EU von Demokratie und

Rechtsstaatlichkeit verstoßen und

• eine Vorreiterrolle beim Klimaschutz international

einzunehmen und für eine ambitionierte Umset-

zung des Pariser Klimaschutzabkommens einzutre-

ten.

 

Antrag 226/I/2020

KDV Reinickendorf

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Parteikonvent möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: FA II - EU-Angelegenheiten (Konsens)

Europapolitik vorantreiben!

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
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15
16
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21
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24
25

Die Rückkehr zur „Nationalstaaterei“ in Europa ist für

uns keine Option. Daher fordern wir die sozialdemokra-

tischen Mitglieder der Bundesregierung und die SPD-

Bundestagsfraktionauf, sich für dieUmsetzungder imKo-

alitionsvertrag vereinbarten europapolitischen Ziele mit

Vehemenz in der zweiten Hälfte der Wahlperiode einzu-

setzen. Insbesondere gehören dazu im Sinne einer Fort-

entwicklung der europäischen Integration:

 

• eine verstärkte Demokratisierung der europäischen

Entscheidungsprozesse mit einem gestärkten Euro-

päischen Parlament,

• der Ausbau der europäischen Investitionsprogram-

me – auch zur Stärkung der wirtschaftlichen Ent-

wicklung in den verschiedenen Regionen Europas,

• eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen in Euro-

pa durch die Revision der Entsenderichtlinie und ei-

neneuropäischenRahmen fürMindestlohnregelun-

gen,

• ein Investitionshaushalt für die Eurozone,

• eine überzeugte proeuropäische Antwort der Bun-

desregierung auf die Initiativen für Europa des fran-

zösischen Staatspräsidenten,

• die Bekämpfung der populistischen Strömungen,

die eine Renationalisierung der EU anstreben und
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gegen Grundwerte der EU von Demokratie und

Rechtsstaatlichkeit verstoßen und

• eine Vorreiterrolle beim Klimaschutz international

einzunehmen und für eine ambitionierte Umset-

zung des Pariser Klimaschutzabkommens einzutre-

ten.

 

Antrag 227/I/2020

KDVMarzahn-Hellersdorf

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Ablehnung (Kein Konsens)

Beibehaltung der Mitteleuropäischen Normalzeit

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

Die Sozialdemokratische Partei Europas möge beschlie-

ßen:

 

Mit der anstehenden Abschaffung der jährlichen Zeitum-

stellungen (Sommerzeit) soll nach einer Prüfung und Ab-

wägungmöglichst dieNormalzeit als einheitlicheZeit bei-

behaltenwerden entsprechend der heute gültigen Zeitzo-

nen in der EU.

Begründung

Wenn ausgehend von mehreren Umfragen unter der Be-

völkerung und dem daraus resultierenden Ergebnis die

„Europäische Normalzeit/Winterzeit“ tatsächlich die für

die Gesundheit und sozialen Umstände bessere Zeit ist, 

dann soll diese Zeit als dauerhafte Europäische Normal-

zeit gelten.

Antrag 228/I/2020

FA II - EU-Angelegenheiten

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt durch Beschlusslage (207/II/2018) (Konsens)

EU-Landwirtschaftspolitik

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Die SPD-Bundestagsfraktion und die SPD-Mitglieder in

der Bundesregierung sowie die S&D-Fraktion im Europäi-

schen Parlament werden aufgefordert, mittelfristig den

Systemwechsel in der Gemeinsamen Agrarpolitik unter

folgenden Gesichtspunkten durchzusetzen:

 

• weitgehend herbizit- und pestizidfreie Landwirt-

schaft z. B. durch Umpflügen des Bodens

• minimaler Einsatz von Düngemitteln

• artgerechte Tierhaltung und artgerechter Lebend-

transport

• Erhalt der Artenvielfalt im ländlichen Raum
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• Weiterverarbeitung landwirtschaftlicher Produkte

in Hand von bäuerlichen oder handwerklichen Be-

trieben

• Förderung kleiner, bäuerlicher, unternehmergeführ-

ter Betriebe

• nachhaltige Landwirtschaft mit jährlichen Frucht-

wechseln statt Monokulturen

 

Die Förderung muss umgestellt werden von den bisheri-

gen ungelenkten Direktsubventionen pro Fläche auf ei-

ne Förderung der Bauern für die Erbringung öffentlicher

Leistungen wie Gewässer-, Bestäuber- oder Klimaschutz

entsprechend den Forderungen einer nachhaltigen Land-

wirtschaft. Dies ist unerlässlich, um dem Ziel der GAP, die

Landflucht zu stoppen, näher zu kommen. Notwendig zur

erfolgreichen Umsetzung einer nachhaltigen Landwirt-

schaft ist ein wirksames Kontroll- und Sanktionssystem

für das ebenso Geld bereitgestellt werden muss, wie für

die Förderung der Landwirtschaft insgesamt.

 

Ferner darf sich Europa nicht länger für ungezügelten

Freihandel im Agrarsektor einsetzen. Ungleichgewichte

der Akteure auf dem Weltmarkt wegen Subventionen

führen zur Vernichtung von kleinbäuerlichen Existenzen

im Afrika südlich der Sahara. Sie erzeugen Armut, eine

schlechte Versorgungslage und verstärken so als weitere

Fluchtursache die Land-Stadtflucht und Migrationsbewe-

gungen. Fairer Handel hingegen erlaubt diesen Ländern

nicht nur Zölle, sondern darüber hinaus Einfuhrverbote

für bestimmte Produkte. Anders sind beispielsweise tief-

gefrorene Fleischreste nicht von funktionierenden land-

wirtschaftlichgeprägtenÖkonomiendesglobalenSüdens

fernzuhalten.

Begründung

Begründung:

Die EU setzt viel Geld für die Subventionierung des Agrar-

sektors ein. Dieses Geld fließt bisher zum großen Teil un-

gelenkt per Direktzahlung an Höfe ab einer bestimmten

Größe. Kleine Höfe, die in vielen Gebieten Europas den

ländlichen Raum prägen, oder die Erzeugung von Pro-

dukten mit höherem Arbeitsaufwand wie Milch betrei-

ben, sind hierbei systematisch schlechter gestellt. Versu-

che beim 7-Jahreshaushalt 2014 neue Akzente in Richtung

Umweltschutz zu setzen – durch den Erhalt vonGrünland,

jährliche Fruchtwechsel, um zu nachhaltig bewirtschafte-

ten Böden zu kommen, und Vorrangflächen für Landwirt-

schaft ohne Chemie – sind komplett gescheitert. Zuneh-

mend beherrscht der internationale Finanzmarkt die Ver-

pachtung von Ackerflächen und vereinnahmt die unbüro-

kratisch ausgezahlten Direktsubventionen der Bauern.

Deren Lage hat sich rapide verschlechtert, da siemeist nur

Rohstofflieferanten sind und ihre Produkte nicht selbst

veredeln. Oligopolartige Konzentrationen im Einzelhan-

del haben einen enormen Kostendruck erzeugt, der zu
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den heutigen Dumpingpreisen geführt hat – mit entspre-

chenden Folgen von Selbstausbeutung auf kleinen Hö-

fen und Dumpinglöhnen für Arbeiter*innen, etwa in der

Fleischverarbeitung. Daher ist die Besserstellung von bäu-

erlichen Genossenschaften zur Weiterverarbeitung von

Milch und Fleisch sowie das Verbot der Herstellung durch

den Handel als Lösungsmöglichkeit zu prüfen. Betrachtet

man die durchschnittliche Größe von Höfen in Deutsch-

land und Europa wäre eine Begrenzung der Förderung

auf die ersten 100ha vollkommen ausreichend und wür-

de kleine bis mittlere Höfe unterstützen.

Ein stabiler ländlicher Raum, der das Ziel der GAP, die

Landflucht zu stoppen, erreicht,wird bisher nicht geschaf-

fen. ImGegenteil destabilisiert eine auf endliche Nutzung

und kurzfristige Profitmaximierung ausgerichtete Bewirt-

schaftung, wie sie von industriell ausgerichteten Großun-

ternehmen heute betrieben wird, den ländlichen Raum.

Artenvielfalt, Gewässer und Böden sind stark bedroht. Die

Viehwirtschaft hält 2020 viel mehr Tiere als die eigenen

Felder ernähren können. Daher stehen auch die bewirt-

schafteten Flächen in keinem Verhältnis zur anfallenden

Gülle.

So braucht es einen vollständigen Systemwechsel, durch

den Bauern für die Erbringung öffentlicher Leistungen im

Umweltschutz, der Artenvielfalt, des Tierschutzes, für den

Erhalt von Kulturlandschaften und die Sicherung der Ver-

sorgung mit Lebensmitteln gefördert werden. Die Mehr-

heit der Verbraucher*innen sind bereit, für diese Ziele

mehr zu bezahlen. Subventionenwerdenweiterhin zu be-

zahlbaren, wenn auch in Zukunft höheren Preisen ins-

besondere bei Fleisch beitragen. Für Fleisch wurde in

den letzten Jahren ein historisch einmalig hoher Ver-

brauch verzeichnet. DieMinderung des Fleischverbrauchs

ist unvermeidlichundaußerdemfür denKlimaschutz sehr

wichtig, da Nutztiere in erheblichem Umfang die Treib-

hausgase Kohlenstoffdioxid und das noch wirksamere

Methan ausstoßen. Neben dem wieder selteneren Ver-

zehr der Filetstücke sind Insekten ein möglicher Ersatz.

Infolge der Verschiebung der Klimazonen ist Wiederauf-

forstung unerlässlich, um Wüstenbildung zu verhindern.

Kulturlandschaften werden dann nicht überall erhalten

werden können. Vor allem aber braucht esWiederauffors-

tung, um der Atmosphäre Klimagase zu entnehmen und

insgesamt eine klimaneutraleWirtschaft zu ermöglichen.

Im Tierschutz muss und kann eine angemessene Stall-

größe, Auslauf im Freiland und die wirksame Unterbin-

dung vonMisshandlung durch entsprechendeGestaltung

der Arbeitsabläufe das erreichbare Minimum sein. Fer-

ner sind artgerechte Verhaltensweisen zu berücksichti-

gen, wie z. B. ein zumWühlen geeigneter Untergrund für

Schweine. Bei Transporten von lebenden Tieren muss auf

genügendWasser, Futter, Platz, Ruhezeiten und angemes-

sene Temperaturen geachtet werden. Der Transport von

Jungtieren ist zu verbieten. Auchhier bedarf es eineswirk-

samen Kontroll- und Sanktionssystems.
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Rückkopplungen werden positive Auswirkungen in an-

deren Bereichen haben. So können mit dem geringeren

Einsatz von Düngemitteln die Wasserpreise langfristig

niedrig gehalten werden. Ohne Todeszonen in den eu-

ropäischen Meeren sind auch höhere Erträge in der Fi-

scherei zu erwarten und Fischgründe in den Territorien

ärmerer Länder können heimischen Fischern überlassen

bleiben. Artenvielfalt bei Insekten und Vögeln hält die

volkswirtschaftlichen Kosten der Landwirtschaft stabil,

da Schädlinge natürlich bekämpft werden und gleichzei-

tig die Bestäubungsleistung natürlich erbracht wird. Au-

ßerdem hat Europa die Chance, auf dem Zukunftsmarkt

des Lebensmittels Insekt-Vorreiter zu sein, wenn Fleisch

nicht unnatürlich billig verkauft wird. Genehmigungsver-

fahren unter Berücksichtigung der hohen Standards im

EU-Verbraucherschutz laufen seit 2018 und haben bei

Abschluss Vorbildcharakter. Auch verbessert sich die Ge-

sundheit derMenschen beim geringeren Einsatz von Che-

mikalien, denen u. a. gehäuftes Auftreten von ADHS zu-

geschriebenwird. SchoneinfachesUmpflügenmacht viel-

fach den Gebrauch von Herbiziden unnötig. Im Jahr 2020

ist es wegen des höheren Arbeitsaufwands längst unüb-

lich geworden, weil es nicht entlohnt wird.

Antrag 229/I/2020

KDV Steglitz-Zehlendorf

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Keine Rückschritte dulden – gegen die regressive Politik der Regierung Polens!

1
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5
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Von der Kommunalpolitik bis hin zur EU – Politik dürfen

wir die regressive Politik der polnischen Regierung nicht

tolerieren:

Frauen einschränkende, veraltete Rollenbilder, als auch

die Duldung von Gewalt gegen Frauen durch Veränderun-

gen im polnischen Rechtssystemmüssen Gegenmaßnah-

men auf unterschiedlichen Politik-Ebenen einleiten.

 

Wir fordern:

Kommunalpolitik und polnische Städtepartnerschaften:

Inhaltliche Diskurse müssen per Brief oder bei Begegnun-

gen mit Partnerstädten und -gemeinden kontinuierlich

aufgegriffen und eingefordert werden. Gleiches gilt auch

für Partnerstädte und -Gemeinden mit sogenannten LG-

BTIQ*-Freien-Zonen. Alle Bemühungenmüssen dokumen-

tiert und an große deutsche und polnische Frauen- und

Queerverbände gespiegelt werden.

 

Landes- und Bundespolitik:

Regelmäßige Solidaritätsbekundungen für den Kampf

“gegen Gewalt an Frauen” und “pro Queer” an große pol-

nische Frauen- und Queerverbände senden. - Kontinuier-
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lich medial und unmittelbar an der rechtskonservativen

polnische Regierungen Kritik üben - für die Missachtung

vonMenschenrechten, aus deutscher und EU-Perspektive.

Solidaritätsbekundungen und Kritik müssen sich in deut-

schenMedien kontinuierlich spiegeln, um ihnen die benö-

tigte gesellschaftliche und politische Aufmerksamkeit zu

Teil werden zu lassen.

 

Die Europäische Union:

Kontinuierliche Kritik an Polens Austritt aus der Istanbul

Konventionmussmedienwirksam stattfinden. Rechte von

Frauen und queeren Menschen müssen in ganz Europa

durch die EU gestärktwerden: vomRecht ameigenen Kör-

per, Recht an der sexuellen Orientierung und Identität, bis

hin zu Aktionen gegen häusliche Gewalt, gegen Gewalt

an Frauen und gegen Gewalt anMinderheiten der Gesell-

schaft.

Darüber hinaus muss die EU ihre Finanzmittelvergabe an

ihre eigenenWerte knüpfen: EU-Mitgliedsstaaten,welche

die von Europa definierten Menschenrechte verachten,

muss mit Einstellung von EU-Fördermitteln gedroht wer-

den. Bei keiner wahrgenommenen Kursänderung des ent-

sprechenden EU-Mitglieds muss, nach Festsetzung und

Kommunikation einer Frist, schrittweise auch die Umset-

zung der Einstellung folgen.

Antrag 232/I/2020

ASF LFK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt bei Annahme 229/I/2020 (Konsens)

Keine Rückschritte dulden – gegen die regressive Politik Polens!

1
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Wir fordern:

Von der Kommunalpolitik bis hin zur EU-Politik dürfen

wir Polens regressive Politik nicht tolerieren: Frauen ein-

schränkende, veraltete Rollenbilder, als auch die Duldung

von Gewalt gegen Frauen durch Veränderungen im polni-

schen Rechtssystem müssen Gegenmaßnahmen auf un-

terschiedlichen Politik-Ebenen einleiten.

 

Kommunalpolitik und polnische Städtepartnerschaften:

Inhaltliche Diskurse müssen per Brief oder bei Begeg-

nungen mit Partnerstädten und -gemeinden kontinuier-

lich aufgegriffen und eingefordert werden. Gleiches gilt

auch für Partnerstädte und -Gemeinden mit sogenann-

ten LGBTIQ*-Freien-Zonen.  Alle Bemühungenmüssen do-

kumentiert und an große deutsche und polnische Frauen-

und Queerverbände gespiegelt werden.

 

Landes- und Bundespolitik:

Regelmäßige Solidaritätsbekundungen für den Kampf

“gegen Gewalt an Frauen” und “pro Queer” an große
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polnische Frauen- und Queerverbände senden. - Konti-

nuierlich medial und unmittelbar an der rechtskonser-

vativen polnischen Regierung Kritik üben - für die Miss-

achtung von Menschenrechten, aus deutscher und EU-

Perspektive.Wir möchten hinwirken, dass Solidaritätsbe-

kundugen und Kritik gesellschaftliche und politische Auf-

merksamkeit bekommen.

 

Die Europäische Union:

Kontinuierliche Kritik an Polens Austritt aus der Istanbul

Konventionmussmedienwirksam stattfinden. Rechte von

Frauen und queeren Menschen müssen in ganz Europa

durch die EU gestärktwerden: vomRecht ameigenen Kör-

per, Recht an der sexuellen Orientierung und Identität, bis

hin zu Aktionen gegen häusliche Gewalt, gegen Gewalt

an Frauen und gegen Gewalt anMinderheiten der Gesell-

schaft.

Darüber hinaus muss die EU ihre Finanzmittelvergabe an

ihre eigenenWerte knüpfen: EU-Mitgliedsstaaten,welche

die von Europa definierten Menschenrechte verachten,

muss mit Einstellung von EU-Fördermitteln gedroht wer-

den. Bei keiner wahrgenommenen Kursänderung des ent-

sprechenden EU-Mitglieds muss, nach Festsetzung und

Kommunikation einer Frist, schrittweise auch die Umset-

zung der Einstellung folgen.
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Familie / Kinder / Jugend

Antrag 149/II/2019

SPDqueer Berlin

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt bei Annahme 82/I/2020 (Kein Konsens)

Familienrecht an die gesellschaftliche Realität anpassen
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Seit Jahrzehntenerlebenwir dieÖffnungderGesellschaft,

immermehr Menschen brechen aus den Lebensmodellen

der vergangenen Generationen aus und leben in Lebens-

gemeinschaften verschiedenster Art zusammen.

 

(Ehe-)Partner*innen und damit oft auch biologische El-

ternpaarebleibenausdenverschiedenstenGründennicht

(mehr) ein Leben lang zusammen. Viele Kinder wachsen

mit ihren biologischen Eltern und den jeweiligen neuen

Partner*innen als Bezugspersonen auf. Das Familienrecht

muss sich dieser gesellschaftlichen Realität endlich an-

passen.

 

Wir fordern daher, das Familienrecht so anzupassen, dass

Kinder mehr als zwei Elternteile haben können mit allen

Rechten und Pflichten. Eine Schlechterstellung der Kinder

mitmehr als 2 Elternteile beispielsweise bei der Pflege der

Eltern ist unzulässig.

 

 

—-

 

LPT II/2019: Überwiesen an ASJ - Empfehlung ASJ: Zurück-

überweisung an Antragsteller*innen

 

Begründung: Die allgemeine Zielrichtung des Antrages,

familienrechtliche Regelungen an gesellschaftliche Ent-

wicklungen anzupassen, wird befürwortet. In der vorge-

legtenForm ist derAntrag jedochzuunspezifiziert, sodass

die beabsichtigten Regelungen und Regelungsabsicht der

Antragsteller*innen nicht hinreichend erkennbar sind.

 

 

1. Formeller Hinweis zur Überarbeitung

In Zeile 1 wäre zu ergänzen: „Der Bundesparteitag mö-

ge beschließen.“ Da auf eine Änderung des Bundesrechts

(insbesondere BGB) hingewirkt werden soll, ist der Antrag

auch an den Bundesparteitag zu stellen und von diesem

zu beschließen.

 

2. Inhaltliche Hinweise zur Überarbeitung

 

a. Verfassungsrechtliche FragestellungenDie von den An-

tragsteller*innen beabsichtigten Rechtsänderungen be-

rühren den verfassungsrechtlichen Schutz der Familie. So

eine Reformmuss sich am Schutz der Familie (Art. 6 Abs. 1

GG), am verfassungsrechtlichen Elternrecht (Art. 6 Abs. 2

GG) und amkorrespondierendenAnspruch des Kindes auf

Gewährleistung elterlicher Pflege und Erziehung (Art. 2

Abs. 1 iVm Art. 6 Abs. 2 GG)messen lassen. Um das verfas-

sungsrechtliche Risiko einer Einführung der Mehreltern-

schaft zuminimieren,muss die Ausgestaltung der Reform

strikt am Kindeswohl orientiert sein. Diese Orientierung

sollte stärker im Antrag zu erkennen sein.Wir empfehlen,

insbesondere die vom Bundesverfassungsgericht in sei-

nemBeschluss vom09. April 2003 (1 BvR 1493/96, BVerfGE

108, 82-122, Rn. 62) geäußerten Bedenken mit Blick auf

das Kindeswohl ausdrücklich aufzugreifen. Dazu sollte im

Antragstext oder in der Begründung dezidiert dargelegt

werden, welchen Vorteil die zusätzliche einfachrechtliche

Absicherung sozialer Familienverhältnisse aus Perspekti-

ve der betroffenen Kinder hätte und in welchen Famili-

enkonstellationen die derzeitige Rechtslage aus Sicht des

Kindeswohls zu unbefriedigenden Ergebnissen führe. Zu-

dem sollten im Antragstext einschränkende Vorausset-

zungen formuliert werden, unter denen die rechtliche El-
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ternschaft zu gewähren ist, um eine dem Kindeswohl ab-

trägliche Mehrelternschaft auszuschließen. Mindestvor-

aussetzung, um zusätzliches Elternteil zu werden, dürfte

eine feste und dauerhafte familiäre Lebensgemeinschaft

mit dem Kind sein. Weiterhin muss vermieden werden,

dass eine unüberschaubare Vielzahl an Personen als El-

tern in Frage kommt. Daher ist beispielsweise zu erwägen,

die zusätzliche Elternschaft auf Personen zu beschränken,

die sich in einer Ehe oder festen und aufDauer angelegten

Partnerschaft zu einembisherigen Elternteil befinden, um

den disruptiven Effekt der zusätzlichen Elternschaft und

das Risiko von Kompetenzkonflikten geringer zu halten.

Auch ein Verlust der Elternschaft im Falle der Trennung

vom ursprünglichen Elternteil könnte Teil der Überlegun-

gen sein.

 

b. Beabsichtigter Regelungsumfang des Antrages Der-

zeit wird die Notwendigkeit einer Reform des Abstam-

mungsrechts auch in einem rechtswissenschaftlichen Zu-

sammenhangdiskutiert. Insbesondere die Einführung der

Mehrelternschaft ist bereits seit mehreren Jahren Gegen-

stand einer juristischen und politischen Debatte, stößt

bislang jedoch überwiegend auf Ablehnung seitens des

Gesetzgebers sowie einiger juristischen Verbände.

 

Bereits im Jahr 2017 hat der Arbeitskreis Abstam-

mungsrecht des Bundesjustizministeriums (BMJV)Vor-

schläge zur Neuordnung des Familienrechts vorge-

legt, welche sich in einem Diskussionsteilentwurf

des BMJV zum Entwurf eines Gesetzes zur Reform

des Abstammungsrechts von 2019 wiederfinden (vgl.

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungs-

verfahren/Dokumente/DiskE_Reform_Abstammungs-

recht.pdf?blob=publicationFile&v=1 (zuletzt aufgerufen

am 22.02.2020). Das BMJV hat sich in diesem Rahmen

jedoch gegen die Einführung der Mehrelternschaft

ausgesprochen (vgl. https://www.sueddeutsche.de/pan-

orama/familienrecht-stille-revolution-1.3572007 (zuletzt

aufgerufen am 12.02.2020).

Diese Position wurde z.B. vonseiten der FDP- Bundes-

tagsfraktion kritisiert (vgl. https://www.fdp.de/justiz-

und-rechtspolitik_modernisierung-des-familienrechts-

greiftzu-kurz (zuletzt aufgerufen am 12.02.2020). Der

Deutsche Juristentag 2016 (djt 2016) sah zwar Reform-

bedarf im Familienrecht zur Gleichstellung gleich-

geschlechtlicher Paare sowie neuer Familienformen,

hielt jedoch seinerseits am Zwei-Eltern-Prinzip fest,

indem er einen entsprechenden Antrag zur Einfüh-

rung der rechtlichen Mehrelternschaft ablehnte (vgl.

4 Online unter: https://www.djt.de/fileadmin/down-

loads/71/161213_71_beschluesse_web.pdf zuletzt aufge-

rufen am 12.02.2020).

Die Mehrelternschaft ist dem Zivilrecht nicht grundsätz-

lich fremd, vielmehr ist eine solche im Falle der Erwach-

senenadoption nach § 1770 BGB gesetzlich möglich, da
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hier die Verwandtschaftsverhältnisse zu bisherigen Eltern

erhalten bleiben. Eine gesetzliche Ausnahme vom Zwei-

Eltern-Prinzip ist somit bereits vorhanden. Sollten die An-

tragsteller*innen weitere Ausnahmekonstellationen vom

Zwei-Eltern-Prinzip über den Fall der Erwachsenenadopti-

on nach § 1770 BGB hinaus regeln wollen, müssten diese

im Einzelnen beschrieben und begründet werden. In die-

sem Zusammenhang stellen sich darüber hinaus zu klä-

rende Folgefragen sowohl hinsichtlich einer möglicher-

weise einzuführenden Höchstzahl von Elternteilen als

auch hinsichtlich möglicher Sorgerechtsregelungen bei

Trennungskonstellationen.

Alternativ könnte eine Reformbei der rechtlichenDefiniti-

on von Mutterschaft und Vaterschaft gem. §§ 1591 ff. BGB

ansetzen.Hier kämedie EinführungdesRechtsinstituts ei-

nes dritten Elternteils in Frage, um die Ziele der Antrag-

steller*innen umzusetzen. Eine solche Reform würde sich

in eine größere rechtspolitische Debatte einfügen, ob die

derzeitige Definition von Mutterschaft und Vaterschaft

noch zeitgemäß ist.

Die in den Zeilen 10 bis 12 formulierte Forderung, wonach

die Kinder vonmehr als zwei Eltern im Rahmen der elterli-

chen Pflege nicht schlechter gestellt sein dürften, ist sehr

unbestimmt formuliert, sodass der Inhalt der Forderung

ohne entsprechende Begründung nicht abschließend be-

urteilt werden kann.

 

c. Auswirkungen auf weitere Rechtsgebiete

Es empfiehlt sich, wenn der Antrag auch aufgreift,

dass wie sich sorgerechtliche, abstammungsrechtliche

und sonstige familienrechtliche Regelungen auf weitere

Rechtsgebiete auswirken. Beispiele sind - das Steuerrecht

(Wie werden Freibeträge für Kinder anerkannt?Wer kann

steuerliche Vorteile aufgrund der Kinderbetreuung in An-

spruch nehmen?),- das Sozialrecht (Wer ist zum Empfang

vonKindergeld berechtigt?Wer von verschiedenen Eltern-

teilen ist zum Unterhalt gegenüber einem Kind verpflich-

tet?Wiekorrespondiert dasmit Sorgerechten?Gegenüber

wem können Kinder verpflichtet sein, Pflege zu leisten

bzw. die Sozialkassen zu kompensieren? Wie werden die

Kinder in der Krankenversicherung, v.a. Familienversiche-

rung berücksichtigt?), - theoretisch das Strafrecht (bspw.

bei Tatbeständen, die besonders dem Kindeswohl dienen)

undweitereRechtsgebiete (Verantwortlichkeit imVerwal-

tungsrecht, Vertretungsbefugnis der Eltern für die Kinder

gegenüber Behörden) Es böte sich daher an, wenn nicht

die Auswirkungen imAntrag bereits klar begrenztwerden

können, eine Prüfauftrag im Hinblick auf die Folgeände-

rungen zu ergänzen.

 

d. Konkretisierung der Aufforderung des Antrages

Der Antrag sollte konkretisieren, an wen sich die Auffor-

derung richtet, um den Weg zur Umsetzung zu konkre-

tisieren. Beispielsweise können alle Mandatsträger*innen

der SPDaufgefordertwerden, sich fürdieZieledesAntrags
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einzusetzen. Je weiter zudem die Zielsetzungen – wie un-

ter b. adressiert – gefasst werden, umso eher wird emp-

fohlen, den Antrag teilweise oder ganz als Prüfauftrag zu

formulieren, beispielsweise indem eine Zielsetzung vor-

gegeben wird, aber die Umsetzung im Einzelnen zu prü-

fen ist –damitwürdenSpielräumezurAnpassungderWir-

kungen z.B. in weiteren Rechtsgebieten eröffnet.

Antrag 150/II/2019

KDVMarzahn-Hellersdorf

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Votum der AK folgt am 27.10.2020

Einrichtung eines Beteiligungshaushalts für Kinder und Jugendliche mit bedarfsorientierter Finanzierung
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Der Senat von Berlin soll ab der kommenden Legislaturpe-

riode ein Beteiligungshaushalt (vergleichbar mit Bürger-

haushalt) für Kinder und Jugendliche zur Verfügung stel-

len. Die finanzielle Ausstattung des Haushaltstitels soll

sich am Bedarf orientieren. Die Mitwirkung und Mitspra-

che soll entweder über die Kinder- und Jugendparlamen-

te oder über die Kinder- und Jugendbeteiligungsbüros er-

möglicht werden. In einem Beteiligungsverfahren dürfen

sie vorschlagen, für welche Investitionen das Geld aus-

gegeben werden darf. Eine Evaluierung soll turnusmäßig

stattfinden und der Haushalt bei Bedarf angepasst wer-

den.

Begründung

Kinder und Jugendliche müssen mehr am politischen Ge-

schehen beteiligt werden. Seit den großen Demonstratio-

nen zum Klimaschutz zeigt sich ein starkes Interesse von

jungen Menschen am politischen Geschehen.

 

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der Ent-

wicklung der Stadt Berlin findet nur unzureichend statt.

Im Rahmen der Kinder- und Jugendbeteiligungsbüros in

den Bezirken haben Kinder und JugendlicheMitwirkungs-

möglichkeiten. An einemBeteiligungshaushalt lernen sie,

mit Steuergeldern so umzugehen, dass die Investitionen

zum Wohle der Allgemeinheit investiert werden. Ein Be-

teiligungsverfahren aller Bezirke soll dazu in einer Steuer-

gruppe der SenFin und der SenBJF entwickelt werden.

LPT II/2019: Überwiesen an FA IV – Kinder Jugend Familie,

FA V – Stadt desWissens

Antrag 81/I/2020

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt bei Annahme 82/I/2020 (Kein Konsens)

Familie ist da, wo Menschen Verantwortung füreinander übernehmen: Familienvielfalt anerkennen, alle Familien unterstüt-

zen!

175



I/2020 Landesparteitag 31.10.2020 Antrag 81/I/2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Die Familienvorstellung “Zwei Elternteile + Kind(er) = Fa-

milie” hat noch nie der vielfältigen Lebensrealität der Fa-

milien in Deutschland entsprochen. Schon immer haben

sich Menschen in verschiedensten familiären Konstella-

tionen zusammengeschlossen. Heute erkennt die Gesell-

schaft mehr denn je die gelebte Vielfalt der Familien- und

Lebensmodelle an. Sexualität, Elternschaft, Liebe, Fürsor-

ge, Zuneigung und Verantwortung finden sich nichtmehr

allein in einer Ehe zwischen zwei Menschen wieder, son-

dern werden ganz unterschiedlich gelebt. Lebensmodelle

wieMehrgenerationen-Familien, Patchwork-Familien, Re-

genbogenfamilien und Co-Elternschaftenmüssen endlich

der Ehe gleichgestellt werden. Die Ehe in ihrer bestehen-

den Form wird dadurch nicht ungültig. Wir sehen einen

zivilen Familien- und Lebensvertrag als Bereicherung und

zusätzliches Angebot für diejenigen, die füreinander Ver-

antwortung übernehmenwollen. Eine progressive Famili-

enpolitik muss vom Grundsatz ausgehen: Familie ist da,

wo Menschen füreinander Verantwortung übernehmen

und gemeinsam ihr Leben gestalten.

 

Die Familie steht als Lebensordnung unter dem besonde-

ren Schutz des Staates. Das ist im Grundgesetz in Artikel

6 so verankert und im vierten Buch des Bürgerlichen Ge-

setzbuches (BGB) weiter geregelt. Eine genaue rechtliche

Definition von „Familie“ gibt es jedoch nicht. Dies lässt –

ähnlichwie bei demBegriff „Ehe“ –Auslegungsspielraum:

Unter „Ehe“ wurde bis vor kurzem noch ausschließlich

die Ehe zwischenMann und Frau verstanden. Seit Inkraft-

treten des Gesetzes zur Einführung des Rechts auf Ehe-

schließung für Personen gleichen Geschlechts erfasst der

Begriff ebenso die Ehe zwischen Personen gleichen Ge-

schlechts. Eine Erweiterung des rechtlichen Familienbe-

griffs wäre also nötig und würde den gesellschaftlich ge-

lebten Realitäten entsprechen. Da Artikel 6 des Grundge-

setzes vor allem auch den besonderen Schutz der Fami-

lie neben der Ehe einfordert, gilt es familiäre Lebensge-

meinschaften außerhalb der Ehe in besonderemMaße zu

schützen und als eigenständige Rechtsform im BGB anzu-

erkennen. Familien automatisch mit Ehegemeinschaften

gleichzusetzen, entspricht nicht den heute vielfältig ge-

lebten Realitäten von Familie.

 

Überall dort, wo Liebe, Zuneigung oder Solidarität zwi-

schen Menschen besteht, stärken wir die Gesellschaft.

Dies gilt es für den Staat in besonderem Maße zu schüt-

zen. Dabei muss es die Aufgabe des Staates sein, Lebens-

und Familienformen gleichberechtigt anzuerkennen, aber

nicht zu definieren oder vorzuschreiben, wie sie im Pri-

vaten ausgestalten werden müssten. Die Einführung ei-

ner „Lebens- und Familiengemeinschaft“ als Rechtsform

würde es leichter machen, über das Modell der Kleinfa-

milie hinauszudenken und sich auch in größeren Famili-

enverbünden zusammenfinden zu können. Vor dem Hin-

tergrund des demografischen Wandels und demWunsch
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nach einer geschlechtergerechteren Aufteilung der Sorge-

arbeit wäre dies zu begrüßen. Eine fortschrittliche Famili-

enpolitik muss neue Familienmodelle über rechtliche An-

erkennung unterstützen.

 

Der Staat sollte allen Familienmodellen die Rechtssicher-

heit der Ehe bieten: Die Familien- und Lebensgemein-

schaft ist rechtlich bindend und auf Dauer angelegt. Sie

basiert auf einem familiären Verantwortungsverhältnis

zueinander, das durch ein besonderes Maß an gegenseiti-

ger Unterstützung und Fürsorge geprägt ist. Die Vergüns-

tigungen (u.a. steuerrechtliche als sog. Zugewinngemein-

schaft), die der Staat der Ehe bietet, beruhen auf die Er-

wartung des Staates, dass die Ehepartner*innen durch ih-

re Ehe den Staat entlasten und einen Beitrag zum Allge-

meinwohl leisten. Bei unseremFamilienkonzept sollte das

auch gelten - wer sich zu den Pflichten eines Familienver-

hältnisses bekennt, sollte vonStaat undGesellschaft nicht

nur moralische Anerkennung dafür bekommen, sondern

auch Unterstützung und eine Gegenleistung.

 

In Frankreich gibt es bereits seit 1999 den “pacte civil

de solidarité” (PACS), der eine zivilrechtliche Partner*in-

nenschaftmitGütergemeinschaft, gemeinsamer steuerli-

cher Veranlagung und steuerlich günstigeren Erbbestim-

mungen ermöglicht. Mittlerweile entscheiden sich über

40 Prozent der Paare in Frankreich für den PACS, um ihre

Partner*innenschaft rechtlich abzusichern. Das zeigt, wie

großderWunschnacheinemalternativen rechtlichenMo-

dell zur Ehe ist.

 

Die „Lebens- und Familiengemeinschaft“ beruht auf ge-

genseitigen Verantwortungspflichten, die die Familien-

mitglieder einander verpflichtet: Selbstbestimmung darf

nicht Verantwortungslosigkeit und mangelnde soziale

Absicherung bedeuten. Das entspricht den Leitprinzipi-

en des bestehenden deutschen Familienrechts – Bindung

und Schutz der Schwachen. Insbesondere bei Fragen des

Kindeswohls ist dies wichtig. Wir wollen, dass Personen,

die gemeinsameine „Lebens- und Familiengemeinschaft“

eingegangen sind, auch gemeinsamVerantwortungüber-

nehmen.Dasbeinhaltet zumBeispielUnterhaltsverpflich-

tungen. Dabei wollen wir sicherstellen, dass die Bedürf-

nisse von Kindern in besonderem Maße berücksichtigt

werden. Fürsorge- und Einstandspflichten bestehen für

Kinder innerhalb einer „Familiengemeinschaft“ auch über

die mögliche Auflösung dieser hinaus. Das Wohl des Kin-

des steht für uns an erster Stelle: Alle in Bezug auf Kin-

der getroffenenRegelungen sinddaher bis zurVollendung

des 18. Lebensjahres von allen Vertragsparteien rechtsbin-

dend einzuhalten.

 

Gleichzeitig gilt es auch mit der „Familien- und Lebens-

gemeinschaft“ klassisch patriarchale Verantwortungs-

und Rollenzuschreibungen aufzubrechen. Das Modell ei-

177



I/2020 Landesparteitag 31.10.2020 Antrag 82/I/2020

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

ner „Familien- und Lebensgemeinschaft“ trägt dazu bei,

Fürsorgebeziehungen in ihrer tatsächlichen Vielfalt und

Komplexität wahrzunehmen und nicht nur Frauen* in die

Verantwortung für Sorgearbeit zu nehmen.

 

Wir fordern, dass Familien- und Lebensgemeinschaften,

die außerhalb einer EheVerantwortung füreinanderüber-

nehmen, besser anerkannt und gefördert werden. Dafür

wollen wir eine „Familien- und Lebensgemeinschaft“ im

Bürgerlichen Gesetzbuch gesetzlich verankern.

 

Wir fordern, in einem ersten Schritt die gesetzlich festge-

legten Rechte und Pflichten der Ehe sowie alle Begünsti-

gungen des Staates der Rechtsform Ehe gegenüber – vor

allem im Adoptions-, Steuer-, Erb-, Aufenthalts- und Fa-

milienrecht – allen volljährigen Menschen zugänglich zu

machen, die eine Familien- und Lebensgemeinschaft ein-

gehen. Langfristig sehen wir die Familien- und Lebensge-

meinschaft als Chance, das Patriarchat und die bürgerli-

che Ehe als vorherrschende Ideologien zu überwinden.

 

Wir fordern, dass die Familien- und Lebensgemeinschaft

nicht auf zwei Personen beschränkt ist und keine Fest-

legung des Geschlechts verlangt. Wenn Menschen für-

einander Verantwortung übernehmen, ist es nicht ent-

scheidend, ob sie das aus romantischen, freundschaftlich-

platonischen oder anderenGründen tun, ob zu zweit oder

mit mehr als einer anderen Person.

Antrag 82/I/2020

QueerSozis (Schwusos) LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Kein Konsens)

Familie ist da, wo Menschen Verantwortung füreinander übernehmen: Familienvielfalt anerkennen, alle Familien unterstüt-

zen!
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Wir fordern, dass Familien- und Lebensgemeinschaften,

die außerhalb einer EheVerantwortung füreinander über-

nehmen, besser anerkannt und gefördert werden. Dafür

wollen wir eine „Familien- und Lebensgemeinschaft“ im

Bürgerlichen Gesetzbuch gesetzlich verankern.

 

Wir fordern, dass, die gesetzlich festgelegten Rechte und

Pflichten der Ehe sowie alle Begünstigungen des Staates

der RechtsformEhegegenüber – vor allem imSteuer-, Erb-

, Aufenthalts- und Familienrecht – allen volljährigenMen-

schen zugänglich zu machen, die eine Familien- und Le-

bensgemeinschaft eingehen.

 

Wir fordern, dass die Familien- und Lebensgemeinschaft

nicht auf zwei Personen beschränkt ist und keine Festle-

gung des Geschlechts verlangt. Die Familien- und Lebens-
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gemeinschaft ist rechtlich bindend und auf Dauer ange-

legt. Sie basiert auf einem familiären Verantwortungsver-

hältnis zueinander, das durch ein besonderes Maß an ge-

genseitiger Unterstützung und Fürsorge geprägt ist.

Begründung

Die Familienvorstellung “Zwei Elternteile + Kind(er) = Fa-

milie” hat noch nie der vielfältigen Lebensrealität der Fa-

milien in Deutschland entsprochen. Schon immer haben

sich Menschen in verschiedensten familiären Konstella-

tionen zusammengeschlossen. Heute erkennt die Gesell-

schaft mehr denn je die gelebte Vielfalt der Familien- und

Lebensmodelle an. Sexualität, Elternschaft, Liebe, Fürsor-

ge, Zuneigung und Verantwortung finden sich nicht al-

lein in einer Ehe zwischen zweiMenschenwieder, sondern

werden ganz unterschiedlich gelebt. Lebensmodelle wie

Mehrgenerationen-Familien, Patchwork-Familien, Regen-

bogenfamilien und Co-Elternschaftenmüssen endlich der

Ehe gleichgestellt werden. Die Ehe in ihrer bestehenden

Form wird dadurch nicht ungültig. Wir sehen einen zivi-

len Familien- und Lebensgemeinschaft als Bereicherung

und zusätzliches Angebot für diejenigen, die füreinander

Verantwortung übernehmen. Eine progressive Familien-

politik muss vom Grundsatz ausgehen: Familie ist da, wo

Menschen füreinander Verantwortung übernehmen und

gemeinsam ihr Leben gestalten.

 

Die Familie steht als Lebensordnung unter dem besonde-

ren Schutz des Staates. Das ist im Grundgesetz in Arti-

kel 6 so verankert und im vierten Buch des Bürgerlichen

Gesetzbuches (BGB) weiter geregelt. Eine genaue recht-

liche Definition von „Familie“ gibt es jedoch nicht. Dies

lässt – ähnlich wie bei dem Begriff „Ehe“ – Auslegungs-

spielraum: Unter „Ehe“ wurde bis vor kurzem noch aus-

schließlich die Ehe zwischen Mann und Frau verstanden.

Seit Inkrafttreten des Gesetzes zur Einführung des Rechts

auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts er-

fasst der Begriff ebenso die Ehe zwischen Personen glei-

chen Geschlechts. Eine Erweiterung des rechtlichen Fami-

lienbegriffs wäre also ebenfalls denkbar und würde den

gesellschaftlich gelebten Realitäten entsprechen. Da Arti-

kel 6 des Grundgesetzes den besonderen Schutz von Ehe

UND Familie einfordert, gilt es familiäre Lebensgemein-

schaften genauso wie die Ehe zu schützen und als eigen-

ständige Rechtsform im BGB anzuerkennen.[1]5

 

Alternative Familien- und Lebensformen sind gegenüber

der Ehe noch immer rechtlich schlechter abgesichert und

vermissen einige – vor allem steuer- und erbrechtliche

– Privilegien, die Ehepartner*innen genießen.[2]6 Es be-

darf endlich einer vollständigen Gleichstellung. Gleiches

gilt zum Beispiel auch für die Stiefkindadoption in au-

ßerehelichen Familien,wie das Bundesverfassungsgericht

(BVerfG) am 26.März 2019 geurteilt hat (1 BvR 673/17): Der

vollständige Ausschluss der Stiefkindadoption in nicht-
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ehelichen Familien sei verfassungswidrig und verstoße

gegen das allgemeine Gleichbehandlungsgebot. Stabile

Beziehungen könnte es auch genauso gut außerhalb der

Ehe geben, so das BVerfG in seiner Begründung. Die Dis-

kriminierung von sog. „verfestigten Lebensgemeinschaf-

ten“[3]7 gegenüber der Ehe lässt sich für uns nur durch

eine grundlegende rechtliche Verankerung einer „Lebens-

und Familiengemeinschaft“ im BGB aufheben. Lebens-

und Familiengemeinschaften sind daher der Ehe in allen

Rechten und Pflichten gleichzustellen. Das oben genann-

te Urteil des BVerfG ist hierzu richtungsweisend.

 

Überall dort, wo Liebe, Zuneigung und Solidarität zwi-

schen Menschen besteht, stärken wir die Gesellschaft.

Dies gilt es für den Staat in besonderem Maße zu schüt-

zen. Dabei muss es die Aufgabe des Staates sein, Lebens-

und Familienformen gleichberechtigt anzuerkennen, aber

nicht zu definieren oder vorzuschreiben, wie sie im Pri-

vaten ausgestalten werden müssten. Die Einführung ei-

ner „Lebens- und Familiengemeinschaft“ als Rechtsform

würde es leichter machen, über das Modell der Kleinfa-

milie hinauszudenken und sich auch in größeren Famili-

enverbünden zusammenfinden zu können. Vor dem Hin-

tergrund des demografischen Wandels und demWunsch

nach einer geschlechtergerechteren Aufteilung der Sorge-

arbeit wäre dies zu begrüßen. Eine fortschrittliche Famili-

enpolitik muss neue Familienmodelle über rechtliche An-

erkennung unterstützen.

 

Wenn Menschen füreinander Verantwortung überneh-

men, ist es nicht entscheidend, ob sie das aus romanti-

schen, freundschaftlich-platonischen oder anderen Grün-

den tun, ob zu zweit oder mit mehr als einer anderen Per-

son. Der Staat sollte allen Familienmodellen die Rechts-

sicherheit der Ehe bieten. In Frankreich gibt es bereits

seit 1999 den “pacte civil de solidarité” (PACS), der ei-

ne zivilrechtliche Partner*innenschaft mit Gütergemein-

schaft, gemeinsamer steuerlicher Veranlagung und steu-

erlich günstigeren Erbbestimmungen ermöglicht. Mitt-

lerweile entscheiden sich über 40 Prozent der Paare in

Frankreich für den PACS, um ihre Partner*innenschaft

rechtlich abzusichern. Das zeigt, wie groß der Wunsch

nach einem alternativen rechtlichen Modell zur Ehe ist.

Auch der Antrag der FDP-Bundestagsfraktion „Selbstbe-

stimmte Lebensentwürfe stärken – Verantwortungsge-

meinschaft einführen“ von Januar 2020 (BT-Drucksache

19/16454)[4]8 macht einen Vorstoß in diese Richtung,

der jedoch stark neoliberal geprägt ist. Die „Lebens- und

Familiengemeinschaft“ beruht hingegen auf gegensei-

tigen Verantwortungspflichten, die die Familienmitglie-

der einander verpflichten. Hier unterscheidet sich die

„Lebens- und Familiengemeinschaft“ gegenüber den For-

derungen des FDP-Antrags und dem PACS-Modell deut-

lich: Selbstbestimmung darf nicht Verantwortungslosig-

keit und mangelnde soziale Absicherung bedeuten. Der
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PACS ist mit den Leitprinzipien des bestehenden deut-

schen Familienrechts – vor allem Bindung und Schutz

der Schwachen – nicht leicht zu vereinbaren. Insbesonde-

re bei Fragen des Kindeswohls ist dies wichtig. Wir wol-

len, dass Personen, die gemeinsam eine „Lebens- und Fa-

miliengemeinschaft“ eingehen, auch gemeinsam Verant-

wortung übernehmen. Das beinhaltet zum Beispiel Un-

terhaltsverpflichtungen. Dabei wollen wir sicherstellen,

dass die Bedürfnisse von Kindern in besonderem Ma-

ße berücksichtigt werden. Fürsorge- und Einstandspflich-

tenbestehen für Kinder innerhalb einer „Familiengemein-

schaft“ auch über die mögliche Auflösung dieser hinaus.

Das Wohl des Kindes steht für uns an erster Stelle: Al-

le in Bezug auf Kinder getroffenen Regelungen sind da-

her bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres von allen Be-

teiligten rechtsbindend einzuhalten. Gleichzeitig gilt es

auch mit der „Familien- und Lebensgemeinschaft“ klas-

sisch patriarchale Verantwortungs- und Rollenzuschrei-

bungen aufzubrechen. Das Modell einer „Familien- und

Lebensgemeinschaft“ trägt dazu bei, Fürsorgebeziehun-

gen in ihrer tatsächlichen Vielfalt und Komplexität wahr-

zunehmenundnichtnur Frauen* indieVerantwortung für

Sorgearbeit zu nehmen.

[1]9 „Ehe“ sowie „Familien- und Lebensgemeinschaft“

können auch beide von ein und derselben Person einge-

gangen werden; d.h. das Eingehen einer „Lebens- und Fa-

miliengemeinschaft“ schließt die „Ehe“ nicht aus undum-

gekehrt. Die zuerst eingegangene Rechtsform gilt dabei

an Rechten und Pflichten vorrangig, wenn nicht anders

von den Partner*innen vorab festgelegt.

[2]10 Die Vergünstigungen (u.a. steuerrechtliche als sog.

Zugewinngemeinschaft), die der Staat der Ehe bietet, be-

ruhen auf die Erwartung des Staates, dass die Ehepart-

ner*innen durch ihre Ehe den Staat entlasten und einen

Beitrag zum Allgemeinwohl leisten. Bei unserem Famili-

enkonzept sollte das auch gelten - wer sich zu den Pflich-

ten eines Familienverhältnisses bekennt, sollte von Staat

undGesellschaft nicht nurmoralischeAnerkennungdafür

bekommen, sondern auch Unterstützung und eine „Ge-

genleistung“.

[3]11 Der Begriff der „verfestigten Lebensgemeinschaft“ er-

scheint unpassend, da er bereits im Unterhaltsrecht in

§1579 Nr. 2 BGB verwendet wird, wo ihm eine andere Be-

deutung zukommt. Er trägt nicht ausreichend zur Klarheit

und Rechtssicherheit bei.

[4]12 Die Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen und der

FDP haben beide in der 19. Legislaturperiode im Bundes-

tag gefordert, die Mehrelternschaft zu ermöglichen. Die-

se Forderung geht in die gleiche Richtung und zeigt, dass

die SPD klar Stellung für eine progressive Familienpolitik

einnehmenmuss.

5#_ftn1
6#_ftn2
7#_ftn3
8#_ftn4
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Antrag 83/I/2020

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: FA IV - Kinder Jugend Familie (Konsens)

Demokratiebildung? Jugendbeirat!
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DieWahlbeteiligung gerade bei Erst- bzw. Jungwähler*in-

nen geht zurück bzw. stagniert. Ein Grund hierfür ist die

mangelnde Partizipation von Kindern und Jugendlichen

sowie einemangelhafte Erziehung und Förderung von Ju-

gendvereinen, die das Demokratieverständnis für Kinder

und Jugendliche fördern und damit einen Beitrag leisten,

die jungen Menschen zu mündigen Demokrat*innen zu

erziehen. Damit ein Teil dazu beigetragen wird, diesem

Trend entgegengewirktwird undumKindern und Jugend-

lichen die Vertretung ihrer eigenen politischen Interes-

sen zu ermöglichen, fordernwir, dass ein Jugendbeirat auf

Bezirks- und Landesebene etabliert wird.

 

Jugendbeirat – aber warum? 

Erst einmal was ist überhaupt ein Jugendbeirat und was

sind seine Aufgaben?

 

Ein Jugendbeirat ist ähnlichwieein Seniorenbeirat einBei-

rat, der von Jugendlichen im Alter von 12-18 Jahre gewählt

wird und sich aus Jugendlichen in diesem Alter zusam-

mensetzt. Bei der Zusammensetzung muss dabei auf die

Quotierung geachtetwerden.Wahlberechtigt sind alle Ju-

gendlichen im Bezirk bzw. der Stadt.

 

DieMitglieder des Beirats erhalten hier dieMöglichkeit an

den politischen Prozessen aktiv zu partizipieren und ih-

re Ideen einzubringen. Sie dürfen Anträge bzw. Anfragen

stellen und erhalten Rederecht in Ausschüssen und BVV-

Versammlungen.

 

Ein Jugendbeirat ist gelebte Demokratie und es ist über-

fällig eben jenen in Berlin einzuführen. Zudem sollte dort

wo ein Seniorenbeirat existiert auch ein Jugendbeirat par-

tizipieren dürfen.

 

Deshalb fordern wir, dass sich die SPD-Mitglieder der Be-

zirksfraktionen und des Abgeordnetenhauses dafür ein-

setzen, dass das Bezirksverwaltungsgesetz um eine Norm

ergänzt wird:

• Kinder- und Jugendbeteiligung: Der Bezirkmuss bei

PlanungenundVorhabendie die Interessen vonKin-

dern und Jugendlichen berühren, diese in angemes-

sener Weise beteiligen. Zur Wahrnehmung dieser

Interessen soll ein Kinder-und Jugendbeirat gebildet

werden. Der Beirat ist parteipolitisch und konfessio-

nell neutral. Die Mitglieder sind ehrenamtlich tätig.

 

• Im Rahmen des Aufgabenbereiches des Kinder-und

Jugendbeirates unterstützen die Organe des Bezirks

den Beirat in seinem Wirken. Sie beziehen ihn zur
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Beteiligung der Kinder 25und Jugendlichen beiallen

Planungen und Vorhaben in die Entscheidungsfin-

dung ein.

 

Der Kinder-und Jugendbeirat erhält eine genaue Sat-

zung, welche folgende Bereiche umfasst: Aufgaben, Zu-

sammensetzung,Wahlzeit,Wahlverfahren,Geschäftsord-

nung, Vorstandstätigkeiten, Finanzierung und Datenver-

arbeitung. Änderungen der Satzung kann vom gewählten

Kinder-und Jugendbeirat vorgenommen werden. Bedarf

jedoch die einfache Zustimmung der Bezirksversamm-

lung.

Antrag 84/I/2020

Abteilung 10/03

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt (Konsens)

Ungewollt Kinderlose auf demWeg zur Elternschaft besser unterstützen
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Die sozialdemokratischen Mitglieder der Bundesregie-

rung und dieMitglieder der SPD-Bundestagsfraktionwer-

den aufgefordert, sich für eine besser Unterstützung un-

gewollt Kinderloser einzusetzen.

 

Im Rahmen ungewollter Kinderlosigkeit müssen die Vor-

aussetzungen für verheiratete Paare, in einer Partner-

schaft lebende Paare und auch alleinstehende Frauen

dem Zeitgeist angepasst werden. Maßnahmen dazu wä-

ren die Anhebungder Altersgrenze für Frauen aufmindes-

tens 48 Jahre.

Bei Frauen, die medizinisch erkennbare Probleme haben,

auf natürlichem Wege schwanger zu werden, sollen Gy-

näkologinnen und Gynäkologen verpflichtet werden, au-

tomatisch Beratungsgespräche durchzuführen.

 

Die Finanzierung einer künstlichen Befruchtung soll für

die ersten drei Versuche von den Krankenkasse voll finan-

ziert werden. Weitere Versuche unter finanzieller Beteili-

gung der Antragstellerin. Dabei soll die Einkommenslage

berücksichtigt werden.

Begründung

Siehe u.a.: DELTA-Institut für Sozial- und Ökologie-

forschung (2020): Kinderlose Frauen und Männer.

Ungewollte oder gewollte Kinderlosigkeit im Lebens-

lauf und Nutzung von Unterstützungsangeboten

(https://www.delta-sozialforschung.de/news/gewollte-

und-ungewollte-kinderlosigkeit.html13, abgerufen am

10.09.2020)

 

Unsere Lebenswelt hat sich in vielen Belangen verändert.

Die Menschen werden älter. Immer mehr Frauen, die jen-
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seits der 30 Jahre sind entwickeln ihren Kinderwunsch

nach der beruflichen Etablierung immer später. Was be-

deuten kann, auch einer schwierigeren Empfängnis ge-

genüber zu stehen. Aber auch junge und sehr junge Frau-

en können krankheitsbedingt nicht auf natürlichemWege

schwanger werden. Gleichwohl sollte unsere Gesellschaft

all diesen Frauen dieMöglichkeit geben, sich ihren Kinder-

wunsch zu erfüllen. Das sollte unabhängig vomStatus der

Beziehung, verheiratet, alleinlebend oder in Partnerschaft

akzeptiert werden.

 

Dafür müssen aber auch die Voraussetzungen geschaffen

werden. Sowohl in beratenden Gesprächen als auch in fi-

nanzieller Hinsicht. Sich einer Kinderwunschbehandlung

zu unterziehen, darf nicht von den Einkommensverhält-

nissen der Einzelnen abhängig sein. Hierfür fordern wir,

die ersten drei Versuche durch staatliche Mittel zu finan-

zieren. Alleweiteren Versuchemit finanzieller Beteiligung

der Antragstellerin in einem angemessenen Rahmen.

Wir sind eine vielschichtige und bunte Gesellschaft, die

Lebensplanungen und Biographien sind heute nichtmehr

mit denen vor zwanzig oder dreißig Jahren zu vergleichen.

Wir möchten allen mit Kinderwunsch eine Chance geben

auch diesen zu verwirklichen.

13https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.delta-sozialforschung.de/news/gewollte-und-ungewollte-kinderlosigkeit.
html%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1600642688857000%26amp;usg%3DAOvVaw07DIFgnJTq455WDcJZz8XD&sa=D&ust=1600642688869000&usg=
AFQjCNGQpv-lSR18hf3Gx8Pn_ho1Bw_-tQ

Antrag 85/I/2020

KDV Friedrichshain-Kreuzberg

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Einrichtung neuer Übergangsunterkünfte für wohnungslose Familien und Alleinerziehende in Berlin (Antrag II)
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Die sozialdemokratischen Mitglieder des Abgeordneten-

hauses unddes Senatswerden dazu aufgefordert, sich da-

für einzusetzen, schnellstmöglich neue Übergangsunter-

künfte für Familien und Alleinerziehende mit ihren Kin-

dern in den Berliner Bezirken einzurichten.

 

Aufgrund der Dringlichkeit gilt es diesen Prozess mög-

lichst unbürokratisch voranzutreiben. Dazu soll unter an-

derem zeitnah geprüft werden, welche Standorte für sol-

che Übergangsunterkünfte geeignet ist. Ebenso soll ge-

klärt werden, inwiefern geeignete, gemeinnützige Träger

für solche Übergangsunterkünfte gefunden werden kön-

nen.

 

Die Einrichtungen sollen auch für die Belange von Frau-

en mit Behinderungen ausgebaut werden, das heißt bar-

rierefrei sein und spezielle Beratungsangebote vorhalten.

Frauen mit Behinderungen sind häufiger von Gewalt be-

troffen als Frauen ohne Behinderungen und brauchen ei-

nenbesonderen Schutz sowie für sie geeigneteUnterstüt-
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zungsangebote.

Begründung

In Berlin fehlen feste (betreute) ganzjährige Wohnfor-

men für eine Übergangszeit mit dem Ziel der Vermittlung

in dauerhaften Wohnraum. Oft sind es Frauen bzw. al-

leinerziehende Frauen mit Kind(ern), die im System der

Wohnungs- und Obdachlosenhilfe Schwierigkeiten ha-

ben. In bestehenden Notunterkünften für Frauen können

sie nur kurze Zeit bleiben. Es fehlen Angebote, um sie in

Einrichtungen zu vermitteln, in denen sie zumindest ei-

nige Wochen oder Monate bleiben können. Diese Ziel-

gruppe ist häufig nicht obdachlos, lebt also nicht auf der

Straße, sondern in prekären Wohnverhältnissen, oft bei

„Freunden“oder „Bekannten“,wosie teilweise vonGewalt

oder sexuellen Übergriffen bedroht sind.

 

Auch ist es nach einer Trennung nicht immer leicht einen

neuen - bezahlbaren -Wohnraum in dem eigenen Kiez zu

finden. Schule, Kita und Freund*innen sollten für die Kin-

der jedoch in der Nähe sein, damit sie nicht völlig aus dem

gewohnten Umfeld gerissen werden.

 

Mit Bezug auf Frauenmit Behinderungen - und auch Frau-

en/Familien mit behinderten Kindern - ist es wichtig, die

Einrichtung zugänglich zu gestalten, d.h. bauliche Bar-

rierefreiheit herzustellen aber auch entsprechende Be-

ratungsangebote für bspw. gehörlose Menschen, blin-

de/sehbehinderteMenschen oder auchMenschenmit ko-

gnitiven Einschränkungen vorzuhalten.

Antrag 86/I/2020

SPDMarzahn-Hellersdorf über den Landesvorstand

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen: Der Parteivorstand

möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Votum der AK folgt am 27.10.2020

(Groß-)Elterngeld S(ystemrelevanz)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Die sozialdemokratischen Mitglieder der SPD-

Bundestagsfraktion und die sozialdemokratischen

Mitglieder der Bundesregierung werden aufgefordert,

sich für die Einführung eines „Elterngeld S“ einzusetzen.

 

In bundesweiten Krisen- und Katastrophenzeiten sollen

Partner*innen sowie Eltern und Schwiegereltern von in

s.g. systemrelevanten Berufen arbeitenden Eltern An-

spruch auf Elterngeld S für die heimische Betreuung und

Unterstützung der Heimbeschulung von Kindern erhal-

ten, sobald Einschränkungen des Kita- und Schulbetriebes

staatlich verordnet werden.

 

Die Dauer des Anspruchs auf Bezug des Elterngeld S soll
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einen Monat nach Auslaufen der verordneten Einschrän-

kungen enden. Der Anspruch endetmit demErreichendes

vollendeten zwölften Lebensjahres zu betreuender Kin-

der. Die Höhe des Elterngeldes S entspricht dem Satz des

Basiselterngeldes. Geschwisterboni sind zu berücksichti-

gen.

Eine Anrechnung auf Sozialleistungen soll nicht stattfin-

den.

 

(Beschluss LV 15.06.2020: Überweisung an FA IV und Vor-

lage LPT)

Antrag 87/I/2020

AGS Berlin

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Bei Elterngeldberechnung für Selbstständige Corona-Pandemie berücksichtigen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
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Die sozialdemokratischen Mitglieder der Bundesregie-

rung und die Mitglieder der SPD Bundestagsfraktion wer-

den aufgefordert, die Regelungen für die Berechnung

des Elterngeldes in 2021 für Selbstständige so anzupas-

sen, dass den Eltern keine Nachteile durch die Corona-

Pandemie entstehen, beispielsweise durch eine Auswei-

tung des Bemessungszeitraums auf das höhere der letz-

ten beidenWirtschaftsjahre oder einen Korrekturwert für

die von der Pandemie betroffenenMonate, sofern nur ein

vorherigerWirtschaftszeitraum besteht.

Begründung

DurchdieCorona-Pandemie ist vielenSelbstständigendas

Einkommen im Frühjahr 2020 eingebrochen. Normaler-

weise ist der Bemessungszeitraum, der die Grundlage für

die Berechnung der Elterngeld-Höhe ist, das vorherige

Wirtschaftsjahr. Bei Bezugszeiten ab 2021 wäre dies das

Wirtschaftsjahr 2020, das durch die Corona-Pandemie in

vielen Fällen niedriger ausfällt als gewöhnlich.

Antrag 88/I/2020

KDVMitte

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Onlineplatzvergabe für Kinder-Tagesbetreuung

1
2
3
4
5
6

Die sozialdemokratischen Mitglieder des Senats und der

Bezirksämter werden aufgefordert, die Entwicklung einer

zentralen Onlineplatzvergabe, analog zur zentralen Stu-

dienplatzvergabe, für die Kinder-Tagesbetreuung voran-

zutreiben. Dies muss diskriminierungsfrei geschehen –

daher sollten anonymisierte Bewerbungen genutzt wer-
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den. Gleichzeitig müssen andere Möglichkeiten der Be-

werbung (per Mail, per Post, persönliches Erscheinen mit

Kuchen und anderen Bestechungsversuchen), unterbun-

den werden.

 

In der zentralen Betreuungsplatzvergabe geben die Ein-

richtungen neben einer Darstellung ihres inhaltlichen

Konzepts alle offenen Plätze bekannt und vergeben für je-

den Platz Kriterien nach denen der Platz vergeben wer-

den soll (z.B. Alter des Kindes, Wohnortnähe zur Kita). El-

tern können alle zu belegende Plätze einsehen und sich

auf eine begrenzte, im Einführungsprojekt zu definieren-

de, Anzahl an Betreuungsplätzen für ihr Kind mit Hilfe

eines standardisierten Fragenkatalogs bewerben. Außer-

dem haben die Eltern in dem Portal die Möglichkeit, den

Bearbeitungsstand ihrer Bewerbungen zu verfolgen oder

die Prioritäten ihrer ausgewählten Einrichtungen zu ver-

ändern bzw. Einrichtungen zu ergänzen.

 

Das System prüft die Angaben innerhalb der Bewerbun-

genundder angebotenenPlätzeund teilt dieMatchesbei-

den Seiten mit. Im Anschluss nehmen die Parteien Kon-

takt zueinander aufundprüfen ineinempersönlichenGe-

spräch ob beide Seiten einen Betreuungsvertrag mitein-

ander abschließen wollen. Sollte dies der Fall sein, dann

wird sowohl der offene Platz als auch die Bewerbung des

Kindes aus dem System gelöscht. Eltern, die sich auf den

nun vergebenen Platz beworben haben, erhalten denHin-

weis, dass sie eine weitere Einrichtung in ihre Bewer-

bungsliste aufnehmen können.

 

Welche Kriterien für den Katalog herangezogen werden

sollen, ist innerhalb des Einführungsprojektes mit Vertre-

ter*innen aller Beteiligter zu erarbeiten.

 

Die staatlichen Zuschüsse für private Betreuungseinrich-

tungen solltenandieNutzungder Platzvergabegekoppelt

werden.

Antrag 89/I/2020

KDVMarzahn-Hellersdorf

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: AH Fraktion (Konsens)

Fremdverwendungsverbot von öffentlich gezahlten Personalkosten an Zuwendungsempfänger und Träger von Tageseinrich-

tungen für Kinder

1
2
3
4
5
6
7

Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie

(SenBJF) wird aufgefordert, die öffentlich gezahlten Per-

sonalkosten an Zuwendungsempfänger und Träger von

Kindertageseinrichtungen einer Zweckbindung zu unter-

legen. Da, wo eine Zweckbindung besteht, soll flächende-

ckendund regelmäßigdieVerwendungüberprüftwerden.
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Begründung

Angestellte bei Trägern von Kindertageseinrichtungen

und Zuwendungsempfängern erhalten teilweise bis zu

30% weniger Gehalt als Angestellte in öffentlichen Ein-

richtungen, obwohl sie die gleiche qualitative Arbeit leis-

ten. Die SenBJF zahlt den freien Trägern die gleichen Per-

sonalkosten wie ihren Angestellten.

 

Durch die fehlende Zweckbindung der Personalkosten

werden Teile der Zuwendungen für die Kindertagesein-

richtungen in andere Bereiche der freien Träger quersub-

ventioniert. Damit werden z.B. Jugendhilfe- und Pflege-

einrichtungen der Träger finanziell unterstützt.

Antrag 158/I/2020

KDVMitte

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: FA IV - Kinder Jugend Familie (Konsens)

Demokratiebildung? Jugendbeirat!

1
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DieWahlbeteiligung gerade bei Erst- bzw. Jungwähler*in-

nen geht zurück bzw. stagniert. Ein Grund hierfür ist die

mangelnde Partizipation von Kindern und Jugendlichen.

Sowie einer mangelhaften Erziehung und Förderung von

Jugendvereinen, die das Demokratieverständnis für Kin-

der und Jugendliche fördern und damit einen Beitrag leis-

ten die jungen Menschen zu mündigen Demokrat*innen

zu erziehen. Damit ein Teil dazu beigetragen wird, diesen

Trend entgegengewirkt wird, fordern wir, dass Jugendbei-

räte auf Bezirksebene etabliert werden.

 

Jugendbeirat – aber warum? 

Erst einmal was ist überhaupt ein Jugendbeirat und was

sind seine Aufgaben?

Ein Jugendbeirat ist ähnlichwieein Seniorenbeirat einBei-

rat, der von Jugendlichen im Alter von 12-18 Jahre gewählt

wird und sich aus Jugendlichen in diesem Alter zusam-

mensetzt. Wahlberechtigt sind alle Jugendlichen im Be-

zirk bzw. Stadt.

DieMitglieder des Beirats erhalten hier dieMöglichkeit an

den politischen Prozessen aktiv zu partizipieren und ih-

re Ideen einzubringen. Sie dürfen Anträge bzw. Anfragen

stellen und erhalten Rederecht in Ausschüssen und BVV-

Versammlungen.

Ein Jugendbeirat, das ist gelebte Demokratie und es ist

überfällig eben jenen in Berlin einzuführen. Zudem sollte

dortwoein Seniorenbeirat existiert auch ein Jugendbeirat

partizipieren dürfen.

Deshalb fordern wir, dass sich die SPD- Mitglieder der Be-

zirksfraktionen und des Abgeordnetenhauses dafür ein-

setzen, dass das Bezirksverwaltungsrecht um folgende In-

halte ergänzt wird:

• Der Bezirk muss bei Planungen und Vorhaben, die
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die Interessen von Kindern und Jugendlichen berüh-

ren, diese in angemessenerWeise beteiligen.

• ZurWahrnehmung dieser Interessen soll ein Kinder-

und Jugendbeirat gebildet werden. Der Beirat ist

parteipolitisch und konfessionell neutral. Die Mit-

glieder sind ehrenamtlich tätig. Er ist bei Angele-

genheiten, dieKinderund Jugendlichebetreffen, an-

zuhören und in die Entscheidungsfindung einzube-

ziehen. Der Kinder- und Jugendbeirat kann Anre-

gungen machen und Behörden und Einrichtungen,

Informationen und Beratungen anbieten.

• Über das Wahlverfahren der ehrenamtlichen Mit-

glieder des Kinder- und Jugendbeirat entscheidet

die Bezirksverordnetenversammlung.

• Der Kinder- und Jugendbeirat gibt sich eine Sat-

zung, die der Zustimmung der Bezirksverordneten-

versammlung bedarf.

• Nebender Beteiligungdes Kinder- und Jugendbeira-

tes sollen in besonderen Fällen oder periodisch auch

andere geeignete Verfahren einer Beteiligung von

Kindern und Jugendlichen durch den Bezirk ange-

wendet werden.“
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Flüchtlings- / Asylpolitik

Antrag 90/I/2020

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme in der Fassung der AK (Kein Konsens)

Leave no one behind – Europäisch, Solidarisch, Menschlich!
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Seit Jahren spielt sich eine humanitäre Katastrophe ab:

Die europäische Asylpolitik! Eine Polizei, die Menschen,

die vor Flucht, Hunger und Vertreibung fliehen, zusam-

menschlägt. Europäische Länder, die ihre Grenzen schlie-

ßen, um Menschen den Wunsch auf Frieden und Sicher-

heit zu verwehren. Regierungen, die um die Aufnahme je-

des Fluchtsuchenden unsolidarisch feilschen.

 

Dann Oktober 2015 – Auf einer Insel vor der Küste Grie-

chenlands entsteht das größte Flüchtlingslager in Europa

seit demMauerfall. 19.000Menschen leben hier unter un-

menschlichen Bedingungen: Mangelnde Versorgung, de-

saströsehygienischeBedingungenundGewalt.Moriawar

bereits vor der Corona- Zeit Ort tiefer Besorgnis.

 

Das sichmit Corona die ohnehin schon besorgniserregen-

de Situation nochweiter verschlimmert hat, braucht nicht

weiter ausgeführt werden.

 

So verwundert es auchnicht, dass nebenÄrzte ohneGren-

zen noch 16 weitere NGOs eine sofortige Evakuierung des

Lagers fordern. Die Reaktion der griechischen Regierung

ist eine andere: Gerade einmal 500 der 19.000 Menschen

wurden seit Mai aus dem Lager evakuiert. Weiterhin sol-

len die minderjährigen Geflüchteten zwar Asyl erhalten

und können so innerhalb von zwei bis vierWochen die La-

ger verlassen, jedoch müssen sie sofort eine Unterkunft

und Arbeit finden, um sich selbst finanzieren zu können.

Unfassbar, wenn man bedenkt, dass es sich um Minder-

jährigehandelt, die die geforderten Sprachengrößtenteils

nicht beherrschen, psychisch geschädigt sind und drin-

gend medizinische Versorgung benötigen. Natürlich be-

deutet dies für viele der Weg in die Obdachlosigkeit, ille-

galer Arbeit oder Prostitution.

 

Und die deutsche Bundesregierung?

Berlin hat angekündigt 300 Menschen aufnehmen zu

wollen - Thüringen will weitere 500 unbegleitete Ge-

flüchtete aufnehmen. Alles scheitert an einer Person:

Horst Seehofer. Sein Vetorecht zu den Landesaufnahme-

programmen begründet er dabei mit einem „bundes-

einheitlichen Handeln“.  Er verweist damit auf Paragraf

23 des Aufenthaltsgesetzes, wonach das “Einvernehmen”

des Ministeriums bei Landesaufnahmeprogrammen nö-

tig ist, um die „Wahrung der Bundeseinheitlichkeit“ her-

zustellen. Zurecht bezeichnen viele Politiker*innen dieses

Vorgehen als Skandal. Denn was soll hier gewahrt blei-

Die SPD Bundestagsfraktion, die sozialdemokratischen

Minister*innen, der Parteivorstandwerden aufgefordert: 

 

Seit Jahren spielt sich eine humanitäre Katastrophe ab:

Die europäische Asylpolitik! Eine Polizei, die Menschen,

die vor Flucht, Hunger und Vertreibung fliehen, zusam-

menschlägt. Europäische Länder, die ihre Grenzen schlie-

ßen, um Menschen den Wunsch auf Frieden und Sicher-

heit zu verwehren. Regierungen, die um die Aufnahme je-

des Fluchtsuchenden unsolidarisch feilschen.

 

Dann Oktober 2015 – Auf einer Insel vor der Küste Grie-

chenlands entsteht das größte Flüchtlingslager in Europa

seit demMauerfall. 19.000Menschen leben hier unter un-

menschlichen Bedingungen: Mangelnde Versorgung, de-

saströsehygienischeBedingungenundGewalt.Moriawar

bereits vor der Corona- Zeit Ort tiefer Besorgnis.

 

Das sichmit Corona die ohnehin schon besorgniserregen-

de Situation nochweiter verschlimmert hat, braucht nicht

weiter ausgeführt werden.

 

So verwundert es auchnicht, dass nebenÄrzte ohneGren-

zen noch 16 weitere NGOs eine sofortige Evakuierung des

Lagers fordern. Die Reaktion der griechischen Regierung

ist eine andere: Gerade einmal 500 der 19.000 Menschen

wurden seit Mai aus dem Lager evakuiert. Weiterhin sol-

len die minderjährigen Geflüchteten zwar Asyl erhalten

und können so innerhalb von zwei bis vierWochen die La-

ger verlassen, jedoch müssen sie sofort eine Unterkunft

und Arbeit finden, um sich selbst finanzieren zu können.

Unfassbar, wenn man bedenkt, dass es sich um Minder-

jährigehandelt, die die geforderten Sprachengrößtenteils

nicht beherrschen, psychisch geschädigt sind und drin-

gend medizinische Versorgung benötigen. Natürlich be-

deutet dies für viele der Weg in die Obdachlosigkeit, ille-

galer Arbeit oder Prostitution.

 

Und die deutsche Bundesregierung?

Berlin hat angekündigt 300 Menschen aufnehmen zu

wollen - Thüringen will weitere 500 unbegleitete Ge-

flüchtete aufnehmen. Alles scheitert an einer Person:

Horst Seehofer. Sein Vetorecht zu den Landesaufnahme-

programmen begründet er dabei mit einem „bundes-

einheitlichen Handeln“.  Er verweist damit auf Paragraf

23 des Aufenthaltsgesetzes, wonach das “Einvernehmen”

des Ministeriums bei Landesaufnahmeprogrammen nö-
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ben? Die Abschottungspolitik? Ein einheitliches inhuma-

nes Vorgehen gegen Geflüchtete?

 

Der FallMoria ist ein traurigerHöhepunkt einer seit Jahren

andauernden rassistischen Asylpolitik. Diese muss durch-

brochen werden.

 

Wir als Jusos bleiben dabei, dass Menschen die vor Krieg,

Hunger oder Verfolgungfliehen, selbstverständlich gehol-

fen werdenmuss. Menschen gehören nicht in eingezäun-

te Lager.

 

Wir fordern deshalb:

 

• dass der Bundesparteitag, die SPD-

Bundestagsfraktion sowie die SPD-

Regierungsmitglieder das Vorgehen des Bundes-

innenministers verurteilen und darauf hinwirken,

dass es den deutschen Bundesländern erlaubt wird,

Landesaufnahmeprogramme für die Geflüchteten

auf Lesbos aufzustellen.

• dass sich der Bundesparteitag, die SPD-

Bundestagsfraktion, die SPD-Regierungsmitglieder,

dafür einsetzen, auf eine gerechte und gleichmä-

ßige Verteilung der Geflüchteten hinzuwirken.

Gerade Deutschland muss mit seiner historischen

Verantwortung, die humanitäre Hilfe als Selbstver-

ständlichkeit begreifen und es als Pflicht ansehen,

notleidenden Menschen zu helfen

• die S&D-Fraktion im Europäischen Parlament, den

Vorsitzenden des Rates für Allgemeine Angelegen-

heitenundderen sozialdemokratischenMitgliedern

sowie die sozialdemokratischen Regierungen Euro-

pas auf, sich für eine sofortige Schließung Morias

und eine dezentrale Unterbringung der Geflüchte-

ten einzusetzen. Dass ein solches Lager überhaupt

in Europa existiert, kann wahrlich als Schande be-

zeichnet werden.

• die S&D-Fraktion im Europäischen Parlament, den

Vorsitzenden des Rates für Allgemeine Angelegen-

heitenundderen sozialdemokratischenMitgliedern

sowie die sozialdemokratischen Regierungen Euro-

pas auf, sich dafür einzusetzen, dass das europäi-

sche Asylrecht dahingehend umgestaltet wird, dass

bereits unbegleitete minderjährige Geflüchtete, die

sich im Asylprüfungsverfahren befinden, mit sofor-

tiger Wirkung ein oder beide Elternteile nachholen

dürfen. Zudem soll die Grundsatzentscheidung des

EuGHs von 2018 im gesamten EU-Gebiet 1:1 um-

gesetzt werden. Demnach dürfen unbegleitete Ge-

flüchtete ihre Eltern bei einem positiven Asylbe-

scheid nachholen. Dies gilt auch dann, wenn Sie

während ihres Asylverfahrens 18 Jahre alt werden.

Dieses Urteil wird bei weitem (z.T. nicht mal in

Deutschland) umgesetzt.

tig ist, um die „Wahrung der Bundeseinheitlichkeit“ her-

zustellen. Zurecht bezeichnen viele Politiker*innen dieses

Vorgehen als Skandal. Denn was soll hier gewahrt blei-

ben? Die Abschottungspolitik? Ein einheitliches inhuma-

nes Vorgehen gegen Geflüchtete?

 

Der FallMoria ist ein traurigerHöhepunkt einer seit Jahren

andauernden rassistischen Asylpolitik. Diese muss durch-

brochen werden.

 

Wir bleiben dabei, dass Menschen die vor Krieg, Hunger

oder Verfolgung fliehen, selbstverständlich geholfen wer-

den muss. Menschen gehören nicht in eingezäunte Lager.

 

Wir fordern deshalb:

• dass der SPD Parteivorstand, Bundesparteitag,

die SPD-Bundestagsfraktion sowie die SPD-

Regierungsmitglieder das Vorgehen des Bundes-

innenministers verurteilen und darauf hinwirken,

dass es den deutschen Bundesländern erlaubt wird,

Landesaufnahmeprogramme für die Geflüchteten

auf Lesbos aufzustellen.

• dass sich SPD Parteivorstand, die SPD-

Bundestagsfraktion, die SPD-Regierungsmitglieder,

dafür einsetzen, auf eine gerechte und gleichmä-

ßige Verteilung der Geflüchteten hinzuwirken.

Gerade Deutschland muss mit seiner historischen

Verantwortung, die humanitäre Hilfe als Selbstver-

ständlichkeit begreifen und es als Pflicht ansehen,

notleidenden Menschen zu helfen

• die S&D-Fraktion im Europäischen Parlament, den

Vorsitzenden des Rates für Allgemeine Angelegen-

heitenundderen sozialdemokratischenMitgliedern

sowie die sozialdemokratischen Regierungen Euro-

pas auf, sich für eine eine dezentrale Unterbringung

der Geflüchteten einzusetzen. Dass ein solches La-

ger überhaupt in Europa existiert, kannwahrlich als

Schande bezeichnet werden.

• die S&D-Fraktion im Europäischen Parlament, den

Vorsitzenden des Rates für Allgemeine Angelegen-

heitenundderen sozialdemokratischenMitgliedern

sowie die sozialdemokratischen Regierungen Euro-

pas auf, sich dafür einzusetzen, dass das europäi-

sche Asylrecht dahingehend umgestaltet wird, dass

bereits unbegleitete minderjährige Geflüchtete, die

sich im Asylprüfungsverfahren befinden, mit sofor-

tiger Wirkung ein oder beide Elternteile nachholen

dürfen. Zudem soll die Grundsatzentscheidung des

EuGHs von 2018 im gesamten EU-Gebiet 1:1 um-

gesetzt werden. Demnach dürfen unbegleitete Ge-

flüchtete ihre Eltern bei einem positiven Asylbe-

scheid nachholen. Dies gilt auch dann, wenn Sie

während ihres Asylverfahrens 18 Jahre alt werden.

Dieses Urteil wird bei weitem (z.T. nicht mal in

Deutschland) umgesetzt.
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• dass eine PG Flucht & Migration der Jusos Berlin

eingesetzt wird. Die erwähnte rassistische Asylpo-

litik zu durchbrechen bedarf weiterhin intensiver

Arbeit. Dabei müssen wir stetig die Themen rund

um Flucht undMigration in der Gesellschaft thema-

tisieren, kampagnenfähig bleiben sowie Veranstal-

tungenundAktionenweiterhin durchführen. Damit

der Landesvorstand sowie die Kreisverbände, gera-

de im Hinblick auf die anstehendenWahlen entlas-

tetet werden können und gleichzeitig Mitglieder in

diese Arbeit noch stärker involviert werden können,

fordern wir die Einsetzung dieser PG. Es kann nicht

sein, dasswir dieses Gebiet den Rechten überlassen,

die es ständig für ihre widerliche Politik instrumen-

talisieren. Wenn wir einen Wandel der Gesellschaft

antreiben wollen, müssen wir weiterhin der Motor

sein!

 

Die Vorschläge der EU-Kommission für ein Migrations-

und Asylpaket lehnen wir ab.

Antrag 91/I/2020

KDV Pankow

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt bei Annahme 93/I/2020 (Konsens)

Morias Geflüchtete evakuieren - Flüchtlingsaufnahmemuss auf die Tagesordnung des Koalitionsausschusses
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Die SPD-Spitze setzt das Thema Flüchtlingsaufnahme

kurzfristig erneut auf die Tagesordnung des Koalitions-

ausschusses und drängt darauf, dass

 

1. die Bundesrepublik Deutschland mindestens 5.000

der durch den Brand des Flüchtlingscamps in Moria

auch im neuen Lager zusammengepferchten oder

durch den Brand obdachlos gewordenen Geflüchte-

ten aufnimmt.

2. alle in Moria an Corona Erkrankten nach Berlin eva-

kuiertwerden, um sie hier, wo enormeVersorgungs-

kapazitäten errichtet wurden und bisher ungenutzt

bereitstehen, medizinisch zu versorgen.

3. Wege gefunden werden, wie die Bundesländer zu-

sätzlich Geflüchtete mit Länderprogrammen oh-

ne Blockade des Bundesinnenministers aufnehmen

können.

4. die Bundesregierung eine grundsätzliche Strate-

gie zur Aufnahme von Geflüchteten von den EU-

Grenzstaaten entwickelt, um künftig human und

proaktiv auf Flüchtlingsbewegungen reagieren zu

können.

5. während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft

mehr Staaten als bisher für eine Evakuierung von

Geflüchteten gewonnen werden und dafür auch

Unterstützung aus EU-Programmen bekommen

6. in der EU ein Fond errichtet wird, mit dem Kommu-

nen für die Aufnahme, Integration sowie Bildung,

Ausbildung und Beschäftigung von Geflüchteten fi-
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nanziell unterstützt werden.

 

 

Begründung

Die Situation der hilfesuchenden Geflüchteten im grie-

chischen Moria hat mit dem Brand eine neue Dimension

der menschenunwürdigen Bedingungen erreicht. Wäh-

rend viele europäische Länder ihrer humanitären Verant-

wortung nicht gerecht werden und die Aufnahme ableh-

nen, kämpfen in Moria fast 13.000 Menschen, darunter

viele Frauen und Kinder, um das nackte Überleben. Denn

sie sind der Obdachlosigkeit ausgesetzt, haben keinen Zu-

gang zuausreichend Lebensmittelnundvor allemnicht zu

sauberem Trinkwasser.

 

Politische Lösungen und Einigungen innerhalb der euro-

päischen Union dauern in diesen Zeiten viel zu lang. Doch

denMenschen inMoria rennt die Zeit davon: Sie brauchen

jetzt die Unterstützung der europäischen Länder und vor

allem vom größten und reichsten EU-Land: Deutschland.

Fast 180 Kommunen allein aus der Bundesrepublik haben

ihre Bereitschaft zur sofortigen Aufnahme von Geflüchte-

ten signalisiert. Der jetzige deutsche Vorschlag, zusätzlich

1.553Geflüchtete aufzunehmen, liegtweit unter dem,was

Deutschland leisten kannunddie Kommunenaufnehmen

wollen.

 

Aktuell sind über 150 Coronavirus-Erkrankte unter denGe-

flüchteten auf Moria gemeldet worden. Wer verhindern

will, dass sich die Seuche in den Lagern und unter den Ob-

dachlosen auf den Straßen dramatisch verbreitet, muss

sofort handeln und diese Menschen ausnahmslos evaku-

ieren.

Antrag 92/I/2020

AGMigration und Vielfalt LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Parteivorstand möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt bei Annahme 93/I/2020 (Konsens)

Geflüchtete von griechischen Inseln evakuieren - Flüchtlingsaufnahmemuss auf die Tagesordnung des Koalitionsausschusses

1
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Die SPD-Spitze setzt das Thema Flüchtlingsaufnahme

kurzfristig erneut auf die Tagesordnung des Koalitions-

ausschusses und drängt darauf

• dass die Bundesrepublik Deutschland mindestens

alle der durch den Brand des Flüchtlingscamps in

Moria obdachlos gewordenen Geflüchteten evaku-

iert und aufnimmt.

• dass alle in Moria an Corona Erkrankten nach Berlin

evakuiert werden, um sie hier, wo enorme Versor-

gungskapazitäten errichtet wurden und bisher un-

genutzt bereitstehen, medizinisch zu versorgen.
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• dassWege gefunden werden, wie die Bundesländer

zusätzlich Geflüchtete mit Länderprogrammen auf-

nehmen können.

• dass die Bundesregierung eine grundsätzliche Stra-

tegie zur Aufnahme von Geflüchteten von den EU-

Außengrenzen entwickelt, um künftig human und

proaktiv auf Flüchtlingsbewegungen reagieren zu

können.

• dass während der deutschen EU-

Ratspräsidentschaft mehr Staaten als bisher

für eine Evakuierung von Geflüchteten gewon-

nen werden und diese dafür Unterstützung aus

EU-Programmen bekommen

• dass in der EU ein Fonds errichtet wird, mit dem

Kommunen für die Aufnahme, Integration sowie

Bildung, Ausbildung und Beschäftigung von Ge-

flüchteten finanziell unterstützt werden.

 

Begründung

Die Situation der hilfesuchenden Geflüchteten im grie-

chischen Moria hat mit dem Brand eine neue Dimension

der menschenunwürdigen Bedingungen erreicht. Wäh-

rend viele europäische Länder ihrer humanitären Verant-

wortung nicht gerecht werden und die Aufnahme ableh-

nen, kämpfen in Moria fast 13.000 Menschen, darunter

viele Frauen und Kinder, um das nackte Überleben. Denn

sie sind der Obdachlosigkeit ausgesetzt, haben keinen Zu-

gang zuausreichend Lebensmittelnundvor allemnicht zu

sauberem Trinkwasser.

 

Politische Lösungen und Einigungen innerhalb der euro-

päischen Union dauern in diesen Zeiten viel zu lange.

Doch den Menschen in Moria rennt die Zeit davon: Sie

brauchen jetzt die Unterstützung der europäischen Län-

der und vor allem vom größten und reichsten EU-Land:

Deutschland. Fast 180 Kommunen allein aus der Bundes-

republik haben ihre Bereitschaft zur sofortigen Aufnahme

von Geflüchteten signalisiert. Der jetzige deutsche Vor-

schlag 1.553 Geflüchtete aufzunehmen liegt weit unter

dem, was Deutschland leisten kann und die Kommunen

aufnehmen wollen.

 

Aktuell sind über 150 Coronavirus-Erkrankten unter den

Geflüchteten auf Moria gemeldet worden. Wer verhin-

dern will, dass sich die Seuche in den Lagern und unter

den Obdachlosen auf den Straßen dramatisch verbreitet,

muss sofort handeln und diese Menschen ausnahmslos

evakuieren.
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Antrag 93/I/2020

KDV Steglitz-Zehlendorf

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme in der Fassung der AK (Konsens)

Moria - wir müssen jetzt helfen!
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Wir fordern die sozialdemokratischenMitglieder der Bun-

desregierung und die sozialdemokratischen Mitglieder

des Bundestages sowie des Bundesrates auf, sich dafür

einzusetzen, dass die Kommunen und Länder, die wie Ber-

lin sich bereits für eine Aufnahme von Geflüchteten, die

sich in den Lagern auf den griechischen Inseln befinden,

bereit erklärt haben, dies auch umgehend umsetzen dür-

fen!

 

Die bislang 138 sicherenHäfen inDeutschlandmüssen ge-

hörtwerdenundMenschenaufnehmendürfen, dasAnge-

bot des sozialdemokratischen Innensenators Berlins, An-

dreas Geisel, im Rahmen dieser Initiative 300 Geflüchtete

aus dem LagerMoria aufzunehmen, ist von der Bundesre-

gierung anzunehmen.

 

Insbesondere Kinder müssen - gemeinsam mit ihren Fa-

milien - umgehend aus denmenschenunwürdigen Lagern

auf denÄgäischen Inseln in Sicherheit untergebrachtwer-

den. Dies gilt ebenso für Schwangere, allein flüchtende

Frauen und schwer Traumatisierte.

 

Der von der SPD im September 2020 erkämpfte Kompro-

miss zur Aufnahme von rund 1.000 Geflüchteten in der

Bundesrepublik, die bereits in Griechenland einen Asylan-

trag gestellt haben, stellt einen ersten Schritt zur Beendi-

gung der faktischen Inhaftierung von Geflüchteten unter

inhumanen Bedingungen auf den griechischen Inseln dar.

Diesem hart errungenen Zeichen von Mitmenschlichkeit

müssen weitere Maßnahmen folgen. Die Akzeptanz und

Umsetzung der Aufnahmebereitschaft der „sicheren Hä-

fen“ insgesamt ist eine konkrete Aufgabe.

 

Wir begrüßen und bekräftigen daher die entsprechende

Bundesratsinitiative u.a. des Landes Berlin, eine Änderung

des § 23 des Aufenthaltsgesetzes kurzfristig zu erreichen

und somit eigene Landesprogramme zur Aufnahme von

Geflüchteten zu ermöglichen.

 

Anstatt einer AufrüstungderGrenzschutzbehördendurch

Polizei undMilitär, fordernwir humanitäreUnterstützung

für flüchtende Menschen.

 

Wir wollen die grundsätzlichen Probleme europäischer

Migrationspolitik nicht aus den Augen verlieren und be-

kräftigen die bereits bestehenden Beschlüsse der Berliner

SPD.

Füruns inBerlin ist dieUnveräußerlichkeit vonMenschen-

rechten Grundlage des städtischen Zusammenlebens.

 

Wir fordern die sozialdemokratischenMitglieder der Bun-

desregierung und die sozialdemokratischen Mitglieder

des Bundestages sowie des Bundesrates auf, sich dafür

einzusetzen, dass die Kommunen und Länder, die wie Ber-

lin sich bereits für eine Aufnahme von Geflüchteten, die

sich in den Lagern auf den griechischen Inseln befinden,

bereit erklärt haben, dies auch umgehend umsetzen dür-

fen!

Die bislang 138 sicherenHäfen inDeutschlandmüssen ge-

hörtwerdenundMenschenaufnehmendürfen, dasAnge-

bot des sozialdemokratischen Innensenators Berlins, An-

dreas Geisel, im Rahmen dieser Initiative 300 Geflüchtete

aus dem LagerMoria aufzunehmen, ist von der Bundesre-

gierung anzunehmen.

Insbesondere Kinder müssen - gemeinsam mit ihren Fa-

milien - umgehend aus denmenschenunwürdigen Lagern

auf denÄgäischen Inseln in Sicherheit untergebrachtwer-

den. Dies gilt ebenso für Schwangere, allein flüchtende

Frauen und schwer Traumatisierte.

Der von der SPD im September 2020 erkämpfte Kompro-

miss zur Aufnahme von rund 1.000 Geflüchteten in der

Bundesrepublik, die bereits in Griechenland einen Asylan-

trag gestellt haben, stellt einen ersten Schritt zur Beendi-

gung der faktischen Inhaftierung von Geflüchteten unter

inhumanen Bedingungen auf den griechischen Inseln dar.

 

Diesem hart errungenen Zeichen von Mitmenschlichkeit

müssen weitere Maßnahmen folgen:

• dass die Bundesrepublik Deutschland mindestens

alle der durch den Brand des Flüchtlingscamps in

Moria obdachlos gewordenen Geflüchteten evaku-

iert und aufnimmt.

• dass alle in Moria an Corona Erkrankten nach Berlin

evakuiert werden, um sie hier, wo enorme Versor-

gungskapazitäten errichtet wurden und bisher un-

genutzt bereitstehen, medizinisch zu versorgen.

 

DieAkzeptanzundUmsetzungderAufnahmebereitschaft

der „sicherenHäfen“ insgesamt ist eine konkreteAufgabe.

 

Wir begrüßen und bekräftigen daher die entsprechende

Bundesratsinitiative u.a. des Landes Berlin, eine Änderung

des § 23 des Aufenthaltsgesetzes kurzfristig zu erreichen

und somit eigene Landesprogramme zur Aufnahme von

Geflüchteten zu ermöglichen.

 

Anstatt einer AufrüstungderGrenzschutzbehördendurch
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Polizei undMilitär, fordernwir humanitäreUnterstützung

für flüchtende Menschen.

Wir wollen die grundsätzlichen Probleme europäischer

Migrationspolitik nicht aus den Augen verlieren und be-

kräftigen die bereits bestehenden Beschlüsse der Berliner

SPD.

Antrag 94/I/2020

AGMigration und Vielfalt LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Berlin steht! Landesaufnahmeanordnung zur Beendigung der humanitären Notlage auf Lesbos und zur Verteidigung der

europäischenWertegemeinschaft
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Für uns in Berlin ist dieUnveräußerlichkeit vonMenschen-

rechten Grundlage des städtischen Zusammenlebens.

 

Die eskalierte Situation im Elendslager Moria und die da-

durch veränderten Bedingungen, machen eine Erneue-

rung unserer Berliner Landesaufnahmeanordnung not-

wendig.

 

Wir fordern daher die sozialdemokratischen Mitglieder

des Senats und des Abgeordnetenhauses von Berlin auf,

sich einzusetzen für:

 

• die sofortige Evakuierung aller vulnerablen Perso-

nen aus den griechischen Lagern.

• Berlin muss eine neue Landesaufnahmeanordnung

erlassen. Das Ziel der vollständigen Evakuierung von

Moria zur Beendigung der humanitären Notlage

macht es notwendig, die Anzahl der aufzunehmen-

den Personen an den freien Plätzen in den Unter-

künften, mindestens jedoch an einer Größenord-

nung von 1500 Personen auszurichten.

• Das verfassungsmäßig gegebene Recht des Lan-

des Berlin auf ein Landesaufnahmeprogramm auf

Grundlage § 23 AufenthG, auch vor dem Bundesver-

waltungsgericht gegenüber Horst Seehofer durch-

zusetzen.

• DieAnwendungaller in Frage kommendenweiteren

rechtlichen Möglichkeiten zur Aufnahme der Men-

schen aus Moria durch das Land Berlin, insbesonde-

re über § 22 AufenthG.

• Die Bundesregierung zur Ausschöpfung der im Ko-

alitionsvertrag beschlossenen Kontingente aufzu-

fordern.
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Antrag 95/I/2020

KDV Steglitz-Zehlendorf

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Parteikonvent möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt bei Annahme 90/I/2020 (Kein Konsens)

Vorschläge der EU-Kommission für ein Migrations- und Asylpaket verhindern
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Wir fordern die sozialdemokratischen Mitglieder des Eu-

ropaparlaments, des Bundestages und der Bundesregie-

rung auf, die Vorschläge der EU-Kommission für ein

Migrations- und Asylpaket in der aktuellen Form zu

verhindern und auf der Grundlage der Beschlussfas-

sung der SPD einen eigenen Antrag zur Beschlussfas-

sung vorzulegen. Dieser soll u.a. die Regelungen für ein

EU-Rettungsprogramm, das Ende einer Kooperation mit

der libyschen „Küstenwache“, die Unterstützung ziviler

Rettungseinsätze sowie ein faires Umverteilungssystems

enthalten.

Begründung

Europa ringt seit Jahren erfolglos um eine gemeinsame

Asylpolitik. Die EU-Kommission hat nun einen Vorschlag

für ein Migrations- und Asylpaket vorgelegt. Dieser Vor-

schlag ist aus sozialdemokratischer Sicht völlig inakzepta-

bel und enttäuschend.

 

Man muss kein Experte oder keine Expertin sein, um die

aktuellen Herausforderungen für die EU zu erkennen:Wie

kann das Massensterben an den Außengrenzen Europas

verhindert und eine wirksame Seenotrettung aufgesetzt

werden?Wie erreichenwirmehr Solidarität zwischen den

europäischen Staaten und kommen weg von den nicht-

funktionierenden Dublin-Regelungen? Wie schaffen wir

legale Wege nach Europa und verhindern menschenun-

würdige Massenlager wie in Moria? Diese Fragen wer-

den kaum beantwortet. Der geplante Ausbau von Lagern

in den europäischen Mittelmeergrenzstaaten belegt die

Unfähigkeit und den fehlenden Willen, einen Wechsel

zu mehr Solidarität und Humanität in der EU Asylpoli-

tik zu vollziehen. Die angestrebten Schnellverfahren wer-

den faire Verfahren erschweren und individuelle Prüfun-

gen von Asylanträgen unmöglich machen. Anstelle einer

fairen Verteilung Geflüchteter in Europa schlägt die EU-

Kommission “Abschiebepatenschaften” vor, bei der Staa-

ten sich einen schlanken Fußmachenund sich ausschließ-

lich um Abschiebungen kümmern können. Die Kommis-

sion hätte den Kniefall vor den Humanitätsverweigerung

des östlichen Europa bis Österreich nicht schmerzhafter

verdeutlichen können.
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Antrag 172/I/2020

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt bei Annahme 90/I/2020 + 93/I/2020 (Kein Kon-

sens)

Alle zusammen gegen den Faschismus! Grenzen auf – Leben retten!
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In Griechenland auf der Insel Lesbos und dem dortigen

Geflüchtetenlager Moria ist am Sonntagabend, 01. März

2020 die Situation eskaliert. Schutzsuchende Menschen,

Journalist*innen sowie NGO- Mitarbeiter*innen wurden

überall auf der Insel von Faschist*innen und Inselbewoh-

ner*innenangegriffen.Menschenwurden verprügelt, Ver-

folgungsjagden auf den Straßen fanden statt, der Lie-

ferwagen einer Hilfsorganisation wurde angezündet. Das

Zwischencamp des Flüchtlingswerks der Vereinten Natio-

nen, der UNCHR, wurde ebenfalls von Faschist*innen an-

gezündet und vollständig verwüstet. Es gab und gibt kei-

nen sicheren Ort. Die Sicherung der Grenzen unter Ein-

satz von Gewalt, wie es die AfD 2015 forderte und da-

mals noch von allen Seiten aufs Schärfste kritisiert wur-

de, ist mittlerweile Realität geworden und die EU schaut

weg. Zunächst hat die griechische Regierung ein neues,

strengeres und noch unmenschlicheres Asylgesetz ver-

abschiedet, welches die Inhaftierung aller neuen Asylsu-

chenden bei ihrer Ankunft auf griechischen Gebiet vor-

sieht. Diese Gesetzesänderung verstößt gegen Art. 26 der

europäischen Asylverfahrensrichtlinie und gegen Art. 31

der Genfer Flüchtlingskonvention, die eine Inhaftierung

von Schutzsuchenden infolge der Antragstellung und ei-

ne Bestrafung von Flüchtlingen wegen einer unrechtmä-

ßigen Einreise verbieten. Wir verurteilen diesen Rechts-

bruch! Griechenland hat sein Asylrecht „ausgesetzt“. In

dem Gesetzblatt wird diese Maßnahme mit „besonderen

und unvorhergesehen Ereignissen“ gerechtfertigt, die die

Sicherheit des Landes gefährden. Bereits rein zahlenmä-

ßig ist dies eine Übertreibung, denn Schätzungen des UN-

Flüchtlingshilfswerks zufolge befanden sich gerade ein-

mal 13.000 Menschen im Grenzgebiet. Abgesehen davon

ist eine „Aussetzung“ des Asylrechts rechtlich nicht zu-

lässig. Sowohl Art. 33 der Genfer Flüchtlingskonvention

als auch Art. 3 der Europäische Menschenrechtskonven-

tion (EMRK) formulieren nach unumstrittener Lesart ein

Zurückweisungsverbot, soweit eine politische Verfolgung

oder eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung

drohen. Dieses Verbot beinhalten einVerfahrensrecht, um

den Schutzbedarf prüfen zu können, verbunden mit dem

Recht, bis zu einer Entscheidung im Land verbleiben zu

können. Entsprechendesgilt nachArt. 4 undArt. 18 der EU-

Grundrechtecharta. Es gibt keine rechtlichen Ausnahmen,

die eine Aussetzung dieser Rechte auf Asyl rechtfertigen.

Diesen Rechtsbruch verurteilen wir!

 

• Wir fordern die Einhaltung des Asylrechts in Grie-

chenland und der EU! Das Recht auf Asyl kann nicht

„ausgesetzt“ werden.
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Seit der einseitigen Grenzöffnung durch die Türkei sitzen

tausende Menschen in einem Niemandsland zwischen

der griechischen und türkischen Grenze fest. Boote mit

Geflüchteten Menschen werden in Griechenland von Fa-

schist*innen am Anlegen gehindert. Zudem werden Ge-

flüchtete, Helfer*innen, Politiker*innen und Journalist*in-

nen auf den griechischen Inseln von Faschist*innen atta-

ckiert. Dies hängt unmittelbar mit der Kriminalisierung

ziviler Seenotrettung zusammen, sowie mit der Verbrei-

tung von Verschwörungsideologien von z.B. einer „Islami-

sierung des Abendlandes“ und „Umvolkung“. Sie bereiten

den geistigen Nährboden für derartige Angriffe!

 

• Wir fordern, dass zivile Seenotretter*innen und

NGOs ihrer Arbeit ungehindert nachkommen kön-

nenund ihnen Schutz, statt Repressionen garantiert

wird.

• Zivile Seenotretter*innen müssen in Gänze entkri-

minalisiert werden und der so genannte „Grenz-

schutz“ an den europäischen Außengrenzen zu ei-

nem Schutz für Menschen umgebaut werden.

 

Fünf Jahre nach der sogenannten „Flüchtlingskrise“ und

beinahe fünf Jahre nach dem Türkei Deal erleben ver-

triebene und verfolgte Menschen massivste Gewalt an

den EU- Außengrenzen und in Griechenland. Dies ist der

„sicherheitsorientierten“Migrationspolitik Europas anzu-

lasten. Die türkische Regierung hält ihre Grenzen zu Sy-

rien geschlossen, sah jedoch keinen Schaden darin, Tau-

sende von Geflüchteten zu denToren Europas zu drängen.

Asylsuchende aus Syrien, Afghanistan, Pakistan undmeh-

reren afrikanischen Ländern haben im März die Grenzge-

biete Edirne, Canakkale und Izmir erreicht. Einige wurden

mit Bussen von Gemeinden dorthin gebracht, andere mit

privatenTaxis oder zu Fuß. In der Region Edirnewurden ih-

nen von türkischen Behörden gestattet, in die Grenzzone

zu gelangen. Gleichzeitig beschränkten türkische Behör-

den den Zugang für Journalist*innen und Reporter*innen.

 

Wir fordern die sozialdemokratischenMitglieder des Bun-

destages und des europäischen Parlamentes, die Bundes-

regierung sowie Außenminister Heiko Maas auf:

 

• Ein Ende des EU- Türkei Deals, welche v.a. die Bun-

desrepublik erpressbar gemacht hat, einen huma-

nen Umgang mit Flüchtenden verhindert und Erdo-

gan – auch in der Verfolgung eigener Kritiker*innen

in der Türkei – bislang nur gestärkt hat. Dass Men-

schen als Druckmittel verwendet werden, lehnen

wir entschieden ab. Stattdessen müssen die Vertei-

lung und Neuansiedlung internationaler Schutzsu-

chender in die EU schnellstmöglich umgesetzt wer-

den. Die Europäische Union ist dafür selbst verant-

wortlich. Eine Abwälzung eigener Verantwortung
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an Drittstaaten lehnen wir ab.

• Beendigungbzw. Aussetzung aller Rüstungsexporte

an die Türkei, einschließlich der bereits genehmig-

ten Transaktionen.

• Einschränkungen der wirtschaftlichen Zusammen-

arbeitmit derTürkei, ggf. auch imZusammenwirken

mit privatwirtschaftlichen Unternehmen sowie ein

Stopp bzw. Einschränkung von Kredithilfen und an-

deren Formen wirtschaftlicher und finanzieller Un-

terstützung.

• Einwirken auf die EU-Staaten, die eine Aufnahme

von Geflüchteten ablehnen im Sinne einer Kür-

zung oder Aussetzung von Mitteln aus dem EU-

Heranführungshilfen (IPA) unter Berücksichtigung

des letzten Sonderberichts des Europäischen Rech-

nungshofs zu Defiziten in der Wirkung dieser Pro-

gramme.

• Eine unabhängige Überprüfung durch den UNHCR,

dass diese Mittel tatsächlich den Geflüchteten zu-

gutekommen und diese menschenwürdig und ge-

mäß den Mindeststandards des Asylsystems in der

EU behandelt und in ihren Rechten respektiert wer-

den.

 

In Griechenland verschlechterte sich die Situation außer-

dem immer weiter. Die Regierung hat kürzlich ein neu-

es, strengeres und noch unmenschlicheres Asylgesetz ver-

abschiedet, welches die Inhaftierung aller neuen Asylsu-

chenden bei ihrer Ankunft auf griechischen Gebiet vor-

sieht.Wir verurteilen diese Gesetzesverschärfung!

 

Weiterhin darf europäischen Regionen an den EU- Außen-

grenzen nicht die Alleinige Verantwortung für die Auf-

nahme und Versorgung Flüchtender Menschen überlas-

sen werden. ALLE europäischen Staaten sind hier in der

Pflicht.

 

Wir fordern die sozialdemokratischenMitglieder des Bun-

destages und des europäischen Parlamentes, die Bundes-

regierung sowie Außenminister Heiko Maas auf:

 

• sich für eine europäische und humane Asylgesetz-

gebung einzusetzen.

• Griechische Behörden humanitär und finanziell, in

der Aufnahme und Versorgung Flüchtender Men-

schen zu unterstüt

• Sich für eine faire Verteilung von Geflüchteten in al-

len europäischen Regionen einzusetzen und diese,

wenn nötig, auch nur mit einer “Koalition der Willi-

gen” zu verwirklichen. Dabei dürfen Familien nicht

voneinander getrennt werden!

• Eine schnellstmögliche und dringend notwendige

Änderung der Dublin-III-VO, die einen Verteilungs-

schlüssel vorsieht, welcher mit effektiven Mitteln

durchgesetzt werden kann. Nur durch die sinnvolle
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Neuregelung und Koordinierung der Aufnahme von

Asylsuchenden in die EU können humanitäre Kata-

strophen,wiewir siemomentanander griechischen

Grenze sehen, und die Erpressbarkeit der EU von der

Türkei verhindert werden.

 

Seit Beginn der Ausschreitungen haben lokale Gemein-

den auf den griechischen Inseln Chios und Lesbos mit

der Bereitschaftspolizei neue Haftanstalten eingerichtet.

Der durch Rassismus, Hass und Hetze vergiftete öffentli-

che Diskurs wurde seither von griechischen Regierungs-

beamt*innen gezielt genutzt, um weiteren Hass zu schü-

ren. Dabei werden Mythen einer „Invasion“ von „Ille-

galen“ verbreitet. Rassismus und Faschismus, sowie ih-

re Normalisierung müssen auf allen Ebenen bekämpft

werden. Sei es in der Türkei, in Griechenland oder sonst

wo! Schutzsuchende Menschen werden als „Bedrohung“

zu Verhandlungsmasse abgewertet und entmenschlicht.

Diese Sicherheitspolitik, die Tausende Menschen in den

Tod treibt, muss ein Ende haben. Das europäische Grenz-

regimehat unsägliches Leid verursacht! Die staatlicheGe-

walt gegenüber FlüchtendenMenschen an der Grenze zur

EUmuss sofort gestoppt werden.

 

Wir fordern die sozialdemokratischenMitglieder des Bun-

destages und des europäischen Parlamentes, die Bundes-

regierung sowie Außenminister Heiko Maas auf:

• eine angemessene Ausstattung und Unterstützung

des vorOrt tätigenUNHCR- Flüchtlingshilfswerk der

Vereinten Nationen sowie des internationalen Ro-

ten Kreuzes sicherzustellen.

• sich für die Aufnahme von Ermittlungen gegen

diejenigen Menschen, welche Flüchtende, Journa-

list*innnen und NGOs angegriffen haben und wei-

terhin angreifen, einzusetzen.

• Wir fordern ebenso die Aufarbeitung bisheriger

staatlicher Repressionen gegen Flüchtende Men-

schen.

• sich für eine lückenlose Aufklärung jedweder An-

wendung von Gewalt, insbesondere der tödlichen,

durch Grenzschutz-Beamt*innen einzusetzen. Es

darf keinen Schießbefehl an Europas Grenzen ge-

ben!

 

Die Innenminister*innen Europas – darunter auch Horst

Seehofer (CSU) – kündigten bereits eine hohe finanziel-

le Summe an, um die Griechischen Grenzschutzbehörden

sowie Frontex bei der Abschottung Europas zu unterstüt-

zen. Es wurden bereits Gespräche in mehreren europäi-

schen Staaten über eine mögliche Entsendung von Poli-

zist*innen und sogar Soldat*innen nach Griechenland ge-

führt. Wir lehnen jegliche Militarisierung des sogenann-

ten „Grenzschutzes“ ab!

 

Wir fordern Horst Seehofer, das Innenministerium, sowie
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die Bundesregierung auf:

• Die Kommunen und Länder, die sich bereits für ei-

ne Aufnahme vonGeflüchteten bereiterklärt haben,

sollen dies auch umgehend umsetzen dürfen! Die

bislang 138 sicheren Häfen in Deutschland müssen

gehört werden und Menschen aufnehmen dür Ins-

besondere Kinder müssen – gemeinsam mit ihren

Familien- umgehend aus den menschenunwürdi-

gen Lagern auf den Ägäischen Inseln in Sicherheit

und Würde untergebracht werden. Dies gilt eben-

so für Schwangere, allein flüchtende Frauen* oder

schwer Traumatisierte.

• Die Lebensbedingungen in dem griechischen Ge-

flüchtetenlager sind desaströs. Auch schon vor der

Covid19-Pandemiewardies der Fall, die Lagehat sich

durch die Pandemie allerdings noch weiter zuge-

spitzt. Abstand zu anderen Menschen einzuhalten,

wie es notwendig ist, um sich und andere vor dem

Virus zu schützen, ist in dem Lager nicht möglich.

Gesundheitsschutz und – versorgung istMenschen-

recht – das gilt ohne Kompromisse auch für geflüch-

tete Menschen. Wir fordern daher eine dringende

Evakuierung der dort ausharrenden Menschen.

• Weiterhin fordern wir eine angemessene finanzi-

elle und personelle Unterstützung, sowie eine an-

gemessene materielle Ausstattung der Camps vor

Ort, ummit der Corona- Pandemie umzugehen. Der

Schutz von Leben steht an erster Stelle!

• Anstatt einer Aufrüstung der Grenzschutzbehörden

durch Polizei und Militär, fordern wir humanitäre

Unterstützung für flüchtende Menschen. Wir wol-

len die grundsätzlichen Probleme europäischer Mi-

grationspolitik nicht aus den Augen verlieren und

bekräftigen die bereits bestehenden Beschlüs Wir

fordern ein Recht auf globale Migration sowie die

Einführung humanitärer Visa für flüchtende Men-

schen!

 

Was wir fordern sind: Frieden und Grundrechte für ALLE

Menschen, sowie das Recht auf Migration! Für eine Welt

ohne Grenzen, Ausbeutung und Exil!
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Finanzen

Antrag 96/I/2020

KDV Friedrichshain-Kreuzberg

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Votum folgt auf der Sitzung der AK am 27.10.2020

Vermögensabgabe für eine gerechtere Verteilung der Krisenlasten
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In Deutschland ist zur Bewältigung der aktuellen Wirt-

schaftskrise eine einmalige Vermögensabgabe gemäßGG

Art 106 (1) Absatz 5 zu erheben.

 

Die Abgabe ist progressiv zu gestalten. Vermögen ober-

halb eines Freibetrags von 500.000 Euro sollten mit ei-

ner Abgabe von 2,5 Prozent belegtwerden. Besonders gro-

ße Vermögen oberhalb von 25 Millionen Euro sollten ein-

malig 10 Prozent leisten, Zwischenwerte sind linear zu

interpolieren. Zum Wohnen selbstgenutzte Immobilien

(Hauptwohnsitz) sind von der Vermögensabgabe ausge-

nommen.

 

Zum Schutz des Mittelstands ist vorzusehen, dass optio-

nal auch Firmenanteile als Teil der Abgabe an den Staat

übertragen werden können, um zu vermeiden, dass klei-

nere Unternehmen zum Begleichen der Vermögensabga-

be veräußert werden müssen.

Begründung

Die Vermögensabgabe soll die reichsten zehn Prozent der

Bevölkerung angemessen an den Lasten der aktuellen Kri-

se beteiligen. Im Moment ist das nicht so: Die aktuelle

Krise belastet vor allem die Schwächsten der Gesellschaft

enorm: Alleinerziehende Frauen, prekär Beschäftigte, Kin-

der aus einkommensschwachen Haushalten, MigrantIn-

nen, Kulturschaffende. Finanzielle Soforthilfen sind unge-

mein wichtig, um akutes Leid zu mildern und viele Men-

schen vor einem Abrutschen in tiefste Armut und Woh-

nungslosigkeit zu schützen.Das kostet vieleMilliardenEu-

ro, aber bei einer Finanzierungdurch Staatsschuldenmüs-

sen diese Milliarden im aktuellen Steuersystem und bei

der extrem ungleichen Vermögensverteilung wieder von

denen zurückgezahlt werden, die am unteren Rand der

Einkommens- und Vermögensverteilung stehen. Demge-

genüber werden Bezieher von Kapitalerträgen proportio-

nal kaumbelastet oder können sogar zu Krisengewinnern

werden. Das darf die SPD als soziale Partei nicht zulassen.

 

Die Steuerbelastungen der deutschen Topverdiener ist

durch Steuersenkungen der vergangenen 20 Jahre spür-

bar gesunken. Einkommen- und Unternehmenssteuern

machen nur etwa die Hälfte des gesamten Steuerauf-

kommens aus. Die andere Hälfte entfällt auf die indirek-

ten Steuern, die in den vergangenen Jahren gestiegen

sind und die ärmeren Bevölkerungsschichten relativ gese-

hen stärker belasten. Die gesamte Steuerlastverteilung ist
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nur noch schwach progressiv, sie ist nicht imstande, ein

schnelles Anwachsen der großen und größten Vermögen

aufzuhalten. Einer der Initiatoren der Gruppe „Vermögen-

de für eine Vermögenssteuer“, Dieter Lemkuhl, beschreibt

die bisherige ungerechte Umverteilung plastisch: Inner-

halb von sieben Jahren sei sein Grundeinkommen als Arzt

“konstant” geblieben, sogar “leicht gesunken”. Hingegen

habe sich sein EinkommenausKapital und sonstigemVer-

mögen im gleichen Zeitraum verdoppelt, das zu versteu-

ernde EinkommenumeinDrittel verringert, die zu zahlen-

den Steuern insgesamt sogar halbiert.

 

Die großen ärmeren Bevölkerungsschichten profitieren in

diesem Prozess weder von der absoluten Zunahme der

Vermögen in Deutschland noch haben sie Anteil am all-

gemeinen Wirtschaftswachstum.  Die Zunahme der Un-

gleichheit bedeutet eine immer stärkere Konzentration

der Vermögen. Die reichsten 10 Prozentwerden immer rei-

cher im Verhältnis zu den anderen 90 Prozent, aber auch

das reichste einProzent lässt die anderenneunProzent zu-

nehmend zurück.

Das reichste Tausendstel profitiert sogar am meisten von

der Umverteilung.

 

Eine aktuelle Schätzung zeigt, wie extrem ungleich die

Vermögen in Deutschland schon verteilt sind:

 

In Deutschland besitzen somit ca. 83.000 Menschen ein

Fünftel des gesamten Vermögens, jeder davon durch-

schnittlich ca. 31 Millionen Euro, zusammen 2,6 Billionen

Euro.Weitere 750.000Menschen haben ein durchschnitt-

lichesVermögenvonüber 5MillionenEuro, zusammenha-

ben sie ein Vermögen von weiteren 1,9 Billionen Euro. Die

reichsten zehn Prozent besitzen zusammen sogar mehr

als zwei Drittel aller Vermögenswerte in Deutschland –

insgesamt geschätzt  8,6 Billionen Euro!Wenn die betref-

fenden Vermögen zutreffend erfasst werden, würden mit

der Abgabe ca. 450Milliarden Euro eingenommen, die zur

Krisenbewältigung bereitstehen.

 

Eine Vermögensabgabe hat auch den großen Vorteil, dass

große Vermögen wieder erfasst werden. Nach einem Ver-

fassungsgerichtsurteil aus dem Jahr 1995 wurde die Erhe-

bung der Vermögensteuer ab dem Steuerjahr 1997 ausge-

setzt, und damit auch die Erfassung. Steueroasen helfen

zusätzlich, Vermögen zu verstecken. Auch die Zahlen de

DIW beruhen nur auf Schätzungen.

 

Für eine Vermögensabgabe gibt es schon heute Mehr-

heiten in der Bevölkerung. Unsere Vorsitzende Saskia Es-

ken hat zur Bewältigung der finanziellen Belastungen der

Corona-Krise eine einmalige Vermögensabgabe ins Spiel

gebracht. “Wir werden eine faire Lastenverteilung brau-

chen - und die kann für die SPD nur so aussehen, dass sich

die starken Schultern in Deutschland auch stark beteili-
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gen. Ich halte eine einmalige Vermögensabgabe für eine

der Möglichkeiten, die Staatsfinanzen nach der Krise wie-

der in Ordnung zu bringen.”

 

AuchWohlhabende inDeutschland sprechen sichmit gro-

ßer Mehrheit für eine Vermögenssteuer aus. Nach einer

YouGov-Umfrage, aus der das „Handelsblatt“ zitiert, sind

mehr als drei Viertel derWohlhabenden dafür. Jeder zwei-

te Vermögende mit mindestens 100.000 Euro auf dem

Konto findet zudem, er werde steuerlich „eher geschont“.

Unter Konrad Adenauer wurde in Deutschland 1952 eine

Vermögensabgabe eingeführt und bis 1976 erhoben. Da-

mit wurden Kriegsfolgekosten einem Lastenausgleich zu-

geführt.  Die Abgabe hatte hohen Freibeträge, betrug je-

doch 50 Prozent.

 

Ein Freibetrag von 500.000 Euro liegt weit über dem,

was bei Hartz-4-Bezug oder Sozialhilfebezug zugestan-

den wird. Das Schonvermögen bei Hartz-4-Bezug hängt

mit dem Alter des Leistungsempfängers zusammen. Für

40 – Jährige liegt es bei ca. 45.000 Euro, für 65-Jährige bei

ca. 65.000 Euro. Das Schonvermögen bei Sozialhilfebezug

beträgt maximal nur 5.000 Euro.

Antrag 97/I/2020

FA X - Natur, Energie, Umweltschutz   

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Bundesvermögen zukunftssicher anlegen
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Die Bundesrepublik Deutschland verwaltet Vermögens-

werte in Milliardenhöhe. Dazu zählt die Altersversorge

von Millionen Bundesbürger*Innen. Alleine die Versor-

gungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) verwal-

tet zur Altersvorsorge ein Vermögen in Höhe von 24 Mrd.

e. Auch von dem Fonds zur Finanzierung der kerntech-

nischen Entsorgung, den Versorgungsrücklagen und den

Versorgungsfonds des Bundes und der Länder, denVersor-

gungsfonds der Bundesagentur für Arbeit unddenVorsor-

gefonds der sozialen Pflegeversicherung werden Vermö-

genswerte in Milliardenhöhe angelegt.

 

Gegenwärtig gibt es bei der Anlage des Vermögens ledig-

lich die Vorgabe, dass das Vermögen mit den Zielen der

Rentabilität, Liquidität und Sicherheit anzulegen ist. Die

Berücksichtigung des Klimawandels, Risiken durch den

Klimawandel oder sozialer Standards ist bislang nicht vor-

gesehen.

 

Vor dem Hintergrund des notwendigen Klimaschutzes

und des Risikos, das der Klimawandel auch für Finanzan-

lagen darstellt, sind diese Anlagegrundsätze nicht mehr
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zeitgemäß. Wir als Sozialdemokraten müssen sicherstel-

len, dass dieses immense Vermögen im Sinne der ökolo-

gischen und sozialen Nachhaltigkeit angelegt wird. Das

Vermögen muss eingesetzt werden, die Veränderungen

hin zu einer klimaneutralen und gerechten Wirtschaft zu

steuern.

 

1. Die vomBundundden Ländern (direkt oder indirekt)

verwalteten Sondervermögen werden ausgerichtet

an den Zielen des Klimaabkommens von Paris ange-

legt. Klimawandelbedingte Risiken für das angeleg-

te Vermögen werden systematisch berücksichtigt.

2. Die vom Bund und den Ländern (direkt oder indi-

rekt) verwalteten Sondervermögen werden vorran-

gig in Anlagewerte investiert, die nachweislich so-

ziale und ökologische Nachhaltigkeitskriterien er-

füllen.

3. Die maßgeblichen Gesetze und Anlagerichtlinien

werden dahingehend ergänzt, dass Zukunftsfähig-

keit undKlimaneutralität als zusätzlichesAnlagekri-

terium eingeführt wird.

4. Das Bundesministerium der Finanzenwird dazu an-

gehalten auf eine zukunftssichere und klimaneutra-

le Anlage der Sondervermögen des Bundes hinzu-

wirken.

5. Die Mitglieder in den Verwaltungsräten und Auf-

sichtsräten, die durch SPD-geführteMinisterien und

Behörden entsendet werden, werden auf eine zu-

kunftssichere und klimaneutrale Anlage des Vermö-

gens hinwirken.

 

Begründung

Geschäftsmodelle, die auf dem Verbrauch von fossilen

Energieträgern verbunden mit einem Netto-Ausstoß von

CO2 basieren, sind erheblichen Abwertungsrisiken ausge-

setzt. Insbesondere Investitionen in fossile Infrastruktur

werden angesichts der Klimakrise am Markt zunehmend

abgewertet. Fossile Investitionsprojekte, die heute noch

angeschoben werden, laufen Gefahr zu stranden („stran-

ded assets“). Das bedeutet, dass diese Projekte nicht in

der Lage sind, über ihre Lebensdauer ihre Kosten zu er-

wirtschaften. Künftige Änderungen des wirtschaftlichen

und regulatorischen Umfelds werden nicht ausreichend

berücksichtigt. Im Ergebnis zahlen die Investoren drauf

und die Investition stellt einen Verlust dar.

 

Es besteht dringender Handlungsbedarf, nicht zuletzt

weil kürzlich sogar der Vermögensverwalter Blackrock an-

gekündigt hat, sein Portfolio im Hinblick auf Klimarisiken

umzuschichten (https://www.faz.net/aktuell/finan-

zen/finanzmarkt/brief-an-unternehmen-blackrock-will-

mehr-auf-nachhaltigkeit-draengen-16580517.html14,

abgerufen am 23.03.2020). Auch Unternehmen wie

Allianz und Bosch planen die Dekarbonisierung ihrer
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Unternehmenstätigkeit. Versicherer wie die Allianz und

die Munich Re haben die Versicherung von fossilen

Projekten eingestellt bzw. fahren diese stark zurück

(https://unfriendcoal.com/2019scorecard/15, abgerufen

am23.03.2020). DieMarktmacht derartiger Unternehmen

kann nicht ignoriert werden.

 

Die EU KOMMISSION fordert in ihrem Aktionsplan zur Fi-

nanzierung nachhaltigen Wachstums (COM 2018, 97) in-

stitutionelle Anleger und Vermögensverwalter zur einer

systematischen Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsri-

siken auf, auch die BaFin fordert eine stärkere Berücksich-

tigung von Klimarisiken.

 

Nachhaltigkeitsrisiken können definiert werden “als Er-

eignisse oder Bedingungen aus den Bereichen Umwelt,

Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten tat-

sächlich oder potenziell erhebliche negative Auswirkungen

auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie auf

die Reputation eines Unternehmens haben können, dies

schließt klimabezogeneRisiken in FormvonphysischenRisi-

ken oder Transitionsrisikenmit ein.” (BaFin, Merkblatt zum

Umgangmit Nachhaltigkeitsrisiken, S. 10).

 

Eine Berücksichtigung von klimabezogenen Nachhaltig-

keitsrisiken erfordert in einem ersten Schritt, dass Investi-

tionen in Unternehmen, deren Geschäftsmodell wesent-

lich auf dem Verbrauch fossiler Energieträger basiert, zu

beenden (“divest”).

 

In einem zweiten Schritt ist sicherstellen, dass das Vermö-

gen des Bundes und der Länder nur in Unternehmen in-

vestiertwird, die die sog. ESG (Environment, Social, Gover-

nance) oder vergleichbare Standards nachgewiesenerma-

ßen berücksichtigen (“invest”).

 

Nachhaltige Investitionen rentieren sich schon heute. Das

Land Berlin hat sich bereits dazu entschieden, das öffent-

liche Vermögen nachhaltig anzulegen. Die Entwicklung

des entsprechenden Index (Benexxx) zeigt, dass auch

nachhaltige Anlagen sehr profitabel sind. Der Index ent-

wickelt sich besser als seine Benchmark “Euro Stoxx 50”

(https://www.berlin.de/sen/finanzen/vermoegen/geld-

und-kreditgeschaeft/benexx/artikel.590329.php16,

abgerufen am 23.03.2020). Der Ertrag der Investitionen

in Unternehmen, die Klimarisiken berücksichtigen und

die auf die Einbettung von ESG-Kriterien achten, über-

trifft sogar (Rifkin 193) der Ertrag der konventionellen

Investitionen.

 

Siehe auch grüner Marshallplan/green deal.

14https://www.faz.net/aktuell/finanzen/finanzmarkt/brief-an-unternehmen-blackrock-will-mehr-auf-nachhaltigkeit-draengen-16580517.
html

15https://unfriendcoal.com/2019scorecard/
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Antrag 98/I/2020

KDVMarzahn-Hellersdorf

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Ablehnung (Kein Konsens)

Keine Negativzinsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Die Bundestagsabgeordneten und die sozialdemokrati-

schenMitglieder der Bundesregierung, wie über den Bun-

desrat die sozialdemokratischen Mitglieder der Landes-

regierungen werden aufgefordert sich auf EU-Ebene da-

für einzusetzen, dass die Verträge zum Euro so verändert

werden, dass der EZB Negativzinsen und Helikoptergeld

verboten sind. Negativzinsen bedeuten für europäische

Sparer eine schleichendeEnteignung. Sie beschädigendas

System der Genossenschaftsbanken und Sparkassen und

fördern eine Marktbereinigung zu Gunsten von Großban-

ken. Damit wird auch die Finanzierungsmöglichkeit der

mittelständischenWirtschaft eingeschränkt. Das Konzept

des Helikopptergeldes hat in der Vergangenheit nicht zu

den beabsichtigten Effekten geführt.  

Antrag 99/I/2020

KDV Friedrichshain-Kreuzberg

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme in der Fassung der AK (Konsens)

Goldene Regel für Investitionen statt Schuldenbremse

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Das grundgesetzliche Kreditaufnahmeverbot wird abge-

schafft. Dazu sind die Art. 109 III und 115 II GG zu refor-

mieren. An Stelle der bisherigen Regel ist eine neue Gol-

dene Regel zu setzen, die öffentliche Kredite, Staatsanlei-

hen und Landesanleihen in der Höhe gesellschaftlich ge-

wünschter öffentliche Investitionen zulässt.

 

Der Begriff dieser Investitionen ist unter Beachtung der

folgenden Kriterien zu fassen:

 

• einzuschließen sind Investitionen, die Infrastruktu-

ren der Daseinsvorsorge erhalten, ausbauen oder

umbauen.

• einzuschließen sind Ausgaben, die der Aus- und

Weiterbildung von Beschäftigten in Berufen dienen,

die Bereiche der Daseinsvorsorge betreiben.

• einzuschließen sind Investitionen, die den Ausstoß

von Kohlendioxid und anderen Treibhausgasen re-

duzieren. Dabei ist für die jeweilige Investitionbezo-

gen auf die Emissionen eine Lebenszyklusbetrach-

tung anzustellen, der anfängliche Ausstoß sowie

der Ausstoß im Betrieb und Rückbaumuss durch ei-

ne über die Gesamtbetriebsdauer verringerten Aus-

stoß überkompensiert werden.

• auszuschließen sind Investitionen, die den Ausstoß

Das grundgesetzliche Kreditaufnahmeverbot wird abge-

schafft. Wir halten daran fest, dass die Schuldenbremse

abzuschaffen ist.

An Stelle der bisherigen Regel ist eine neue Goldene Re-

gel zu setzen, die öffentliche Kredite, Staatsanleihen und

Landesanleihen in der Höhe gesellschaftlich gewünschter

öffentliche Investitionen zulässt.

 

Der Begriff dieser Investitionen ist unter Beachtung der

folgenden Kriterien zu fassen:

• einzuschließen sind Investitionen, die Infrastruktu-

ren der Daseinsvorsorge erhalten, ausbauen oder

umbauen.

• einzuschließen sind Ausgaben, die der Aus- und

Weiterbildung von Beschäftigten in Berufen dienen,

die Bereiche der Daseinsvorsorge betreiben.

• einzuschließen sind Investitionen, die den Ausstoß

von Kohlendioxid und anderen Treibhausgasen re-

duzieren. Dabei ist für die jeweilige Investitionbezo-

gen auf die Emissionen eine Lebenszyklusbetrach-

tung anzustellen, der anfängliche Ausstoß sowie

der Ausstoß im Betrieb und Rückbaumuss durch ei-

ne über die Gesamtbetriebsdauer verringerten Aus-

stoß überkompensiert werden.

• auszuschließen sind Investitionen, die den Ausstoß
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von Kohlendioxid und anderen Treibhausgasen be-

zogen auf den Lebenszyklus erhöhen.

• auszuschließen sind Ausgaben für Militär und Rüs-

tung.

• antizyklische Kreditaufnahme in wirtschaftlichen

Notlagen und Kreditaufnahmen in Fällen von (Na-

tur)Katastrophenoder anderenaußergewöhnlichen

Notsituationen bleiben zulässig

Begründung

Verbunden mit einer „Bazooka- und Wumms“-Rhetorik

werden derzeit erhebliche Schulden aufgenommen. Wo-

für die hunderte von Milliarden Euro ausgegeben werden

sollen, kannaktuell kaumüberblicktwerden.Nebenunbe-

dingt notwendigen Ausgaben für Krankenhäuser gibt es

auchMilliarden für die extrem klimaschädliche Luftfahrt-

industrie. Auf den Ausgaberausch wird aber eine lange

und womöglich sozial extrem ungerechte Rückzahlungs-

phase kommen.

 

Es ist daher unbedingt nötig, das Schulden-machen neu

zu regeln.

Das 2009 eingeführte und „Schuldengenannte“ Kredit-

aufnahmeverbot hat sich für Bund, Länder und Kommu-

nen als gesellschaftlich schädlich erwiesen. Die öffentli-

che Verschuldungwurde nicht gebremst, eswurde nur für

die Parlamente ein starker Sachzwanggeschaffen, die hin-

sichtlich der Ausgaben eine neoliberale Austeritätspolitik

begünstigte.

 

Das führte zu Ausgabenkürzungen für soziale Belange

und im Bereich des Erhalts der Daseinsvorsorge. Die Infra-

strukturen der Daseinsvorsorge in Deutschland verfallen.

Die dort aufgelaufenen Schäden stellen einen faktischen

Schattenhaushalt dar, in dem jederzeit Milliarden an Aus-

gaben zwingen notwendig werden können, wenn die je-

weilige Infrastruktur sich dem Kollaps nähert.

 

Zudem bot das Kreditaufnahmeverbot starke Anreize, öf-

fentliche Einrichtungen zu privatisieren, um durch (stets

zu niedrige) Einmaleinnahmen Verschuldungsgrenzen

einzuhalten. Auch die Privatisierungsform „Öffentlich-

Private Partnerschaft“ wurde durch das Kreditaufnahme-

verbot extrem begünstigt, ebenso wie formelle Privatisie-

rungen. In beiden Fällen lassen sich staatlicheVerbindlich-

keiten eingehen, die nicht unter das Kreditaufnahmever-

bot fallen und somit Schattenhaushalte darstellen. Sol-

cherart ausgelagerte Schulden sind teuer undunterlaufen

das Haushaltsrecht der Parlamente.

 

Finanzsenator Matthias Kollatz forderte bereits 2017,

in Anlehnung an einen Vorschlag des früheren EU-

Kommissars und italienischen Ministerpräsident Mario

Monti, eine zeitweise ‚goldene Regel‘ für die Euro-Zone,

gültig für fünf Jahre. Die auf diesemWeg geschaffenen Fi-

von Kohlendioxid und anderen Treibhausgasen be-

zogen auf den Lebenszyklus erhöhen.

• auszuschließen sind Ausgaben für Militär und Rüs-

tung.

• antizyklische Kreditaufnahme in wirtschaftlichen

Notlagen und Kreditaufnahmen in Fällen von (Na-

tur)Katastrophenoder anderenaußergewöhnlichen

Notsituationen bleiben zulässig
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nanzierungsmöglichkeiten sollen rund 50Milliarden Euro

betragen.

 

Die bis 2006 gültige goldene Regel hätte einer Reform

bedurft. Der Begri «Störung des gesamtwirtschaftlichen

Gleichgewichts» war damals nicht spezifiziert, auch war

nicht angegeben, ob, wann und inwieweit die infolge der

Ausnahme aufgenommenen Kredite später ausgeglichen

werden mussten. Zudem vernachlässigte die alte golde-

ne Regel, in welchem Zeitraum die Kredite zurückbezahlt

werden sollten. Für eine ausgeglichene Vermögensbilanz

hätten außerdem die Kreditzinsen und die voraussicht-

lichen Abschreibungskosten berücksichtigt werden müs-

sen. Im Übergang zur sogenannten Schuldenbremsewur-

de die goldene Regel dann jedoch nicht reformiert, son-

dern abgeschat – sogar gegen den zeitweisenWiderstand

des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamt-

wirtschaftlichen Entwicklung.

 

Es ist erforderlich, den Investitionsbegriff neu zu fassen.

Das statistische Bundesamt Destatis erfasst Investitionen

bisher in seiner volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung.

Bei der Definition des Begris «Investition» folgt Destatis

dem Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamt-

rechnungen (ESVG). Die dort festgehaltenen Definitionen

folgen allerdings nicht demDaseinsvorsorge-Anliegen. So

werden seit der Novelle des ESVG 2010 gegenüber der

vorausgegangenen Fassung von 1995 Ausgaben für For-

schung und Entwicklung den Investitionsausgaben zuge-

ordnet – auch wenn die Ergebnisse für die Daseinsvorsor-

ge irrelevant sind. Für dieMenschheit völlig kontraproduk-

tiv sind Ausgaben für militärische Waensysteme, die seit

2010 ebenfalls zu den Investitionen gerechnet werden.

Antrag 100/I/2020

KDV Friedrichshain-Kreuzberg

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Nationale Anzeigepflicht für Steuergestaltungen einführen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Die SPD setzt sich für Steuergerechtigkeit undgegenSteu-

erbetrug ein. Insbesondere beim Kampf gegen schädliche

und scheinbar legale Steuergestaltungen ist noch viel Luft

nach oben. Der Weg hin zu größerer Steuergerechtigkeit

muss mit einer umfassenden Transparenz gegenüber den

Finanzbehörden und der Öffentlichkeit einhergehen. Da-

her setzt sich die SPD für die Einführung einer nationalen

Anzeigepflicht für nationale Steuergestaltungen ein.

Begründung

Im November 2019 wurde die Anzeigepflicht für grenz-

überschreitende Steuergestaltungen im Deutschen Bun-

210



I/2020 Landesparteitag 31.10.2020 Antrag 101/I/2020

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

destag beschlossen. Die Bundesregierung hat mit dem

Gesetz eine Richtlinie der EuropäischenUnion umgesetzt.

Auf Grund der Kompetenzen der EU Kommission enthielt

der Vorschlag der Kommission nur grenzüberschreiten-

de Sachverhalte. Den Nationalstaaten war es freigestellt,

auch eine Anzeigepflicht für nationale Sachverhalte ein-

zuführen. Deutschland hat davon – im Gegensatz zu an-

deren EU-Staaten – keinen Gebrauch gemacht.

Dies ist bedauerlich, da es bereits einen Vorschlag von

mehreren Bundesländern zur nationalen Anzeigepflicht

gibt.Mit demKoalitionspartner imBundestagwar dies je-

doch –weder innerhalb des Kabinetts, noch im parlamen-

tarischen Verfahren – nicht umsetzbar.

Die Anzeigepflicht für nationale Steuergestaltungenwür-

de voraussichtlich vor allem Zusammenhänge bei der Ge-

werbesteuer und Erbschaftssteuer betreffen. Im Falle der

Erbschaftssteuer müssten so Modelle gemeldet werden,

mit denen Vermögende systematische die Schenkungs-

und Erbschaftssteuer vermeiden. Die Meldepflicht würde

helfen, gezielteGegenmaßnahmen zu konzipierenund ei-

nen besseren Überblick über das Ausmaß der Gestaltun-

gen zu erhalten.

Antrag 101/I/2020

KDV Friedrichshain-Kreuzberg

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme in der Fassung der AK (Konsens)

Steuerehrlichkeit in der Plattformökonomie sicherstellen!

1
2
3
4
5
6
7
8
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Die moderne Internetökonomie hat zahlreiche Online-

plattformen hervorgebracht, die nicht nur von Millionen

genutztwerden, sondern auch für immermehrMenschen

eine Einkommensquelle sind. Damit gewerbliche Einkünf-

te genauso versteuert werden wie andere Einkünfte, et-

wa aus regulären Arbeitsverhältnissen, brauchen wir eine

Meldepflicht von Plattformen bezüglich der Einkommen,

die über diese Plattformen erwirtschaftet werden. Damit

können wir sicherstellen, dass nicht nur die Ehrlichen ih-

re Steuern zahlen, sondern alle. Zusätzlich erleichtern wir

Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern damit das Ausfül-

len ihrer Steuererklärungen, denn siemüssennurnochdie

bereits gemeldeten Informationen kontrollieren.

 

Außerdem fordern wir die Bundesregierung auf, sich in-

ternational für eine Meldepflicht von Einkommen auf

Onlineplattformen einzusetzen. Ausländische Firmensit-

ze dürfen kein Hindernis für Steuerehrlichkeit sein und

Onlineplattformen keine Steueroasen werden.

Begründung

Insbesondere in der Sharing-Economy bieten Individuen

zahlreiche Dienstleistungen für andere Nutzerinnen und

Die moderne Internetökonomie hat zahlreiche Online-

plattformen hervorgebracht, die nicht nur von Millionen

genutztwerden, sondern auch für immermehrMenschen

eine Einkommensquelle sind. Damit gewerbliche Einkünf-

te genauso versteuert werden wie andere Einkünfte, et-

wa aus regulären Arbeitsverhältnissen, brauchen wir ei-

ne Meldepflicht von Plattformen bezüglich der Umsätze,

die über diese Plattformen erwirtschaftet werden. Damit

können wir sicherstellen, dass nicht nur die Ehrlichen ih-

re Steuern zahlen, sondern alle. Zusätzlich erleichtern wir

Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern damit das Ausfül-

len ihrer Steuererklärungen, denn siemüssennurnochdie

bereits gemeldeten Informationen kontrollieren.

 

Außerdemfordernwir dieBundesregierungauf, sich inter-

national für eine Meldepflicht von Umsätzen auf Online-

plattformen einzusetzen. Ausländische Firmensitze dür-

fen kein Hindernis für Steuerehrlichkeit sein und Online-

plattformen keine Steueroasen werden.
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Nutzer an. DieAngebote reichen vonÜbernachtungsmög-

lichkeiten bis zur privaten Autovermietung. Im Gegen-

zug zur Bereitstellung der Dienstleistungen bekommen

die Nutzerinnen und Nutzer steuerpflichtige Einkünfte.

Bisher müssen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler die-

se selbstständig erklären. Falls die Einkünfte nicht erklärt

werden, entdecken Finanzämter diese gewöhnliche Wei-

se nur bei Betriebsprüfungen der jeweiligen Onlineplatt-

form Betreiber. Eine Meldepflicht von Einkünften an das

Finanzamt würde sicherstellen, dass nicht nur die ehr-

lichen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler auf ihre Ein-

künfte Steuern zahlen.

 

Als besonders problematisch haben sich bisher Online-

plattformen mit einem ausländischen Firmensitz erwie-

sen, die eine Kooperationmit deutschen Behörden zu ver-

hindern versuchen. Das prominenteste Beispiel ist AirBnB

mit seinemFirmensitz in Irland, das sich gegenAuskunfts-

anfragen von deutschen Behörden mehrfach gerichtlich

gewehrt hat. Eine gesetzliche Mitteilungspflicht würde

diesemVorgehenein Ende setzen. Eine international koor-

dinierte Meldepflicht für Onlineplattformen, vorzugswei-

se auf OECD-Ebene, würde die Effektivität derMaßnahme

sicherstellen und erhöhen. In diesem Rahmen könnte si-

chergestelltwerden, dass dieMeldepflicht auch bei grenz-

überschreitendenKonstellationen vonPlattformundNut-

zern reibungslos und schnell funktioniert.

Antrag 102/I/2020

KDV Tempelhof-Schöneberg

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

eRechnungen gegen Steuerhinterziehung

1
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Wir fordern die Verpflichtung zur eRechnung für alle

Transaktionen zwischen Unternehmen zur Eindämmung

der Steuerhinterziehung. Es sollen Anreize geschaffen

werden, dass auch Transaktionen zwischen Privatperso-

nen und Unternehmen  elektronisch erfasst werden. Da-

bei soll eine zusätzlich Bürokratiebelastung von Kleinst-

unternehmen vermieden werden.

Begründung

Eine Studie zur Tax Gap in der EU kam 2019 zur Schät-

zung, dass in Deutschland rund 125 Mrd. Euro Umsatz-

steuer und Unternehmenssteuern hinterzogen werden.

Das entspricht einem Drittel des Bundeshaushalts. Die

eRechung für öffentliche Aufträge wird aus Effizienzgrün-

den und auf Basis einer EU-Richtlinie zur Pflicht. Sie sollte

allerdings auf alle Branchen ausgeweitet werden und zu-

dem durch ein Online-System direkt bei den Finanzbehör-

den erfasst werden, damit nicht nur der Austausch effizi-
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enter gestaltet, sondern auch Steuerbetrug erschwert.

Als Vorbild kann hier Brasilien dienen: Bei der Ausstel-

lungderRechnungmusshier die SteuernummerdesRech-

nungsstellers und des Rechnungsempfängers online mit

dem Finanzamt abgeglichen werden. Die Rechnung wird

erfasst und ein Code als Nachweis generiert, der auf der

Rechnung vermerkt wird. Ein QR-Code ermöglich es, die

Korrektheit der Rechnung direkt mit dem Smartphone zu

überprüfen, indem ein codierter Link zur online gespei-

cherten Rechnung erzeugt wird. Die Finanzflüsse können

also direkt überwacht werden und Betrug wird einge-

dämmt.

Bei Privatpersonen könnte die Motivation zur Preisgabe

der Steuernummer über eine Lotterie gefördert werden,

bei dem eRechnungen automatisch teilnehmen. Ein den

Kundendaten /Payback) vergleichbares Prinzip kann dazu

dienen, die Steuernummern der Privatpersonen den Um-

sätzen rasch zuzuordnen. Ähnliche Modelle verfolgen an-

dere europäische Länder. In Griechenland und Italien ver-

sucht man beispielsweise, durch verstärkte Nutzung von

Kreditkarten in Verbindung mit Lotterien den Steuerbe-

trug einzudämmen. Der beste Weg zur Umsetzung auch

hinsichtlich des Datenschutzes sollte entsprechend durch

Experten entwickelt werden.
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Gesundheit

Antrag 177/II/2019

KDV Charlottenburg-Wilmersdorf

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme in der Fassung der AK (Konsens)

Arbeitsbedingungen für Pflegefachpersonen in der Kranken- und Altenpflege sowie in der ambulanten Pflege
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Wir fordern die sozialdemokratischen Mitglieder des Se-

nats und des Abgeordnetenhauses von Berlin auf, sich da-

für einzusetzen, dass in die entsprechenden Tarifverträge

Regelungen aufgenommen werden, die die Arbeitsbedin-

gungen für Pflegefachpersonen in der Kranken- und Al-

tenpflege sowie in der ambulanten Pflege verbessern.

 

Diese sollen in Zusammenarbeit mit Arbeitgebern und

Gewerkschaften erarbeitet werden. Im Einzelnen handelt

es sich dabei vor allem um

 

• die Förderung der Personalentwicklung, insbeson-

dere regelmäßiger Personalentwicklungsgespräche,

• die Förderung der Fort- undWeiterbildung, auch der

Fort- und Weiterbildung in Teilzeit für Mitarbeite-

rinnen undMitarbeiter mit familiären Verpflichtun-

gen,

• die deutlich stärkere Beteiligung der Pflegefachper-

sonen für die Arbeitszeit-und Dienstplangestaltun-

gen und das Aufsetzen von Pilotprojekten, bei de-

nen die Arbeitszeit- und Dienstplangestaltung der

jeweils untersten Leitungsebene obliegt,

• das Übertragen der Zuständigkeiten für Arbeitszeit-

und Dienstplangestaltungen an die Pflegefachper-

sonen in der jeweils untersten Leitungsebene sowie

um

• die Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz.

 

 

Begründung

Krankenhäuser, Altenheime und ambulante Pflegediens-

te haben zunehmend Schwierigkeiten, für die vorhande-

nen und finanzierten Stellen für Pflegefachpersonen aus-

reichend Bewerberinnen zu finden. Einzelne Stationen in

Krankenhäusern und Pflegeheimen sowie einzelne ambu-

lante Pflegedienste können nichtmehr betriebenwerden,

weil Schichten nicht mehr angemessen besetzt werden

können. Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen zahlen

Prämien für die Vermittlung wechselwilliger Pflegefach-

personen – von bis zue 8.000 ist in München die Rede.

Dieses Problem wird in Zukunft – demografiebedingt –

noch größer werden. Die Bevölkerung wird älter; das Ri-

siko, stationär behandlungsbedürftig und/oder pflegebe-

dürftig zu werden, steigt, und demzufolge wird die Zahl

der Patienten und Pflegebedürftigen weiter zunehmen.

Zeitlich parallel dazu wird der Anteil junger Menschen an

der Gesamtbevölkerung abnehmen und damit auch die

Wir fordern die sozialdemokratischen Mitglieder des Se-

nats und des Abgeordnetenhauses von Berlin auf, sich da-

für einzusetzen, dass die Arbeitsbedingungen für Pflege-

fachpersonen in der Kranken- und Altenpflege sowie in

der ambulanten Pflege sich verbessern.

 

Diese sollen in Zusammenarbeit mit Arbeitgebern und

Gewerkschaften erarbeitet werden. Im Einzelnen handelt

es sich dabei vor allem um

• die Förderung der Personalentwicklung, insbeson-

dere regelmäßiger Personalentwicklungsgespräche,

• die Förderung der Fort- undWeiterbildung, auch der

Fort- und Weiterbildung in Teilzeit für Mitarbeite-

rinnen undMitarbeiter mit familiären Verpflichtun-

gen,

• die deutlich stärkere Beteiligung der Pflegefachper-

sonen für die Arbeitszeit-und Dienstplangestaltun-

gen und das Aufsetzen von Pilotprojekten, bei de-

nen die Arbeitszeit- und Dienstplangestaltung der

jeweils untersten Leitungsebene obliegt,

• das Übertragen der Zuständigkeiten für Arbeitszeit-

und Dienstplangestaltungen an die Pflegefachper-

sonen in der jeweils untersten Leitungsebene sowie

um

• die Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz.
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Zahl derjenigen, die sich zur Pflegekraft ausbilden lassen.

Ein weiterer Grund für das Defizit an Pflegefachpersonen

ist die nur kurze Verweildauer von Pflegenden im Kran-

kenhaus und Pflegeheimen nach ihrer Ausbildung; diese

macht zurzeit nur ca. 8 – 10 Jahre aus. Wenn Pflegefach-

personen dafür gewonnen werden könnten, einen größe-

renTeil ihrer Lebensarbeitszeit ihremAusbildungsberuf zu

widmen, würde der Mangel an qualifizierten Pflegefach-

personen zwar nicht behoben sein, die Lücke zwischen der

Nachfrage nach und dem Angebot an Pflegenden ließe

sich damit aber deutlich schließen.

Das frühzeitige Verlassen ihrer Arbeitsstätte im Kranken-

haus, im Pflegeheim oder beim Pflegedienst hat viele Ur-

sachen. Eine davon ist die Unzufriedenheit der Pflegen-

den mit ihren Arbeitsbedingungen. So setzen 42% der im

Rahmen der PflegeComeback Studie befragten aus dem

Beruf ausgeschiedenen und rückkehr-willigen Pflegefach-

personen für ihre Rückkehr „andere Strukturen und Ar-

beitsbedingungen“ voraus. Dabei verstehen Pflegefach-

personen unter Arbeitsbedingungen vieles mehr als nur

das Arbeits-Entgelt und die Arbeitszeiten. Dazu gehören

unter anderemauch die familienfreundlichenArbeitszeit-

und Dienstplanregelungen, die Personalentwicklung, die

Fort- undWeiterbildung sowie die Gesundheitsförderung

am Arbeitsplatz. Vor allem erwarten die Pflegefachperso-

nen in den untersten Leitungsebenen, dass ihnen die Zu-

ständigkeit für das Gestalten der Arbeitszeit- und Dienst-

planregelungen übertragen wird.

Wenn die Arbeitszeit- und Dienstplanregelungen – mit-

tels des Einflusses der Pflegenden selbst – besser als bis-

her an deren Bedürfnissen ausgerichtet wird, wenn die-

se so gestaltet werden, dass jungeMütter ihren Verpflich-

tungen gegenüber ihren kleinen Kindern nachkommen

können, dass es denMitarbeitern im allgemeinen erleich-

tert wird, familiäre und berufliche Verpflichtungen besser

aufeinander abzustimmen, wird es gelingen, diese länger

als bisher an einen Arbeitsplatz im Krankenhaus, im Pfle-

geheim oder bei einem ambulanten Pflegedienst zu bin-

den. Hinzu kommt, dass das geforderte Übertragen der

Zuständigkeiten und der damit verbundenen Verantwor-

tung von den Pflegenden alsWertschätzungwahrgenom-

men wird. Die Zufriedenheit mit ihrer Arbeitssituation

wird auch damit weiter gesteigert, die Bereitschaft, ihrer

Arbeitsstätte treu zu bleiben, wird auch auf diese Weise

zunehmen.

Antrag 180/II/2019

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Ablehnung (Kein Konsens)

Professionell Pflegende - endlich selbstbestimmt!

1 Wie Pflege in Deutschland organisiert wird, hat sich seit LPT II/2019: Überwiesen an AfA, ASG

215



I/2020 Landesparteitag 31.10.2020 Antrag 180/II/2019

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

vielen Jahrzenten nicht verändert. Wie professionell Pfle-

gende, also 3-jährig ausgebildete oder studierte Fach-

kräfte, mitent- scheiden dürfen, ebenfalls nicht. Der Ge-

meinsame Bundesausschuss legt innerhalb eines von der

Gesetzgebung festgelegten Rahmens fest, welche Leis-

tungen von der gesetzlichen Krankenversicherung über-

nommen werden. Zudem hat er Aufgaben im Bereich

des Qualitätsmanagements und der Qualitätssicherung

in der vertragsärztlichen, vertragszahnärztlichen und sta-

tionären medizinischen Versorgung. Da sind aktuell vor

allem Kos- tenträger*innen und Kostenerbringer*innen

hauptverantwortlich, also der Spitzenverband der gesetz-

lichen Krankenkassen und die Deutsche Krankenhaus-

gesellschaft. Professionell Pflegende sind im Gemeinsa-

men Bundesausschuss nicht abgebildet. Das ist mitun-

ter ein Grund für den miserablen, unterentwickelten Zu-

stand der professionellen Pflege inDeutschland.Während

in den meisten anderen europäischen Ländern professio-

nell Pflegende als „Health Professionals“ angesehen wer-

denundwie selbstverständlich in Entscheidungen, die das

Gesundheits- bzw. Pflegesystem betreffen, miteinbezo-

gen werden, sind sie hierzulande den Ärzt*innen unter-

stellt, haben kein klares Aufgabenprofil und wer- den re-

gelmäßig überhört.

 

Wir brauchen eine Stimme für professionell Pflegende. Sie

müssen die Möglichkeit haben, sich der starken Ärzt*in-

nenlobby entgegen zu stellen und auf Augenhöhe zu ver-

handeln. Denn nichts anderes als das hat die größte Be-

rufsgruppe im Gesundheitswesen (ca. 1,2 Mio) sich ver-

dient.

 

Diese Stimme ist die Pflegeberufekammer. Kammern sind

Körperschaften des öffentlichen Rechts, die stellvertre-

tend für den Staat Interessen der Gesellschaft bzw. der

Bevölkerung übernehmen. Im Gegenzug verpflichten sich

Professionell Pflegende, ihre Aufgaben ge- wissenhaft

und verantwortungsvoll durchzuführen und regelmäßig

an Fortbildungen teil- zunehmen. Somit ist das oberste

Ziel einer Pflegeberufekammer die Sicherstellung einer

sachgerechten, professionellen Pflege für die Bürger*in-

nen. Mit einer Pflegeberufekammer würden Pflegende

selbst definieren, was eigentlich vorbehaltende Tätigkei-

ten von profes- sionell Pflegenden sind und ihren Beruf

weiterentwickeln. Die Mitglieder bestimmen die Arbeit

der Pflegekammer. Alle Mitglieder haben alle fünf Jah-

re die Wahl und entsenden Vertreter*innen in die Ver-

treter*innenversammlung. Diese ist das höchste Gremi-

um der Kammer, wählt den Vorstand, trifft Richtungsent-

scheidungen und hat die Hoheit über sämtliche Kammer-

aktivitäten. Die inhaltliche Arbeit der Landespflegekam-

mer Rheinland- Pfalz findet z.B. vor allem in Ausschüssen

und Arbeitsgruppen statt.Während die Ausschüsse durch

die Vertreter*innenversammlung gewählt und legitimiert

seinmüssen, ist dieMitarbeit in vielen Arbeitsgruppen für

 

Stellungnahme ASG zum Antrag 180/II2019

Die Einführung einer Pflegekammer in Berlin ist sehr um-

strittenundwird emotional diskutiert. In derASGkönnten

wir hier lediglich sein sehr knappes Votum pro oder con-

tra abgeben. Das würde dem Anliegen nicht gerecht. Die

in demAntrag erwähnte Umfrage der Pflegekräfte ist ver-

altet und methodisch unzureichend.

Auch vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen

z.B. in Niedersachsen ist unser Vorschlag deshalb die For-

derung in Zeile 95 -99 wie folgt zu fassen:

„Wir fordern die Einrichtung einer Pflegeberufekam-

mer in Berlin sofern die Mehrheit der Pflegekräfte dies

wünscht. Hierzu ist zügig eine umfassende Gesamtbe-

fragung durchzuführen, die den wissenschaftlichen Stan-

dards entspricht. Die Umfrage soll durch eine Informati-

onskampagne des Senats für alle Pflegenden ergänztwer-

den,welche über die Vorteile, VerpflichtungenundKosten

einer Pflegeberufekammer aufklärt.“
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alle Mitglieder offen und sehr erwünscht.

 

In Berlin wurde zwischen November 2014 und März 2015

eine Befragung von 1200 Pflegekräften durchgeführt. Das

zentrale Ergebnis der repräsentativen Befragung zur Ak-

zeptanz einer Pflegekammer lautete, dass sich die Mehr-

heit der Pflegefachpersonen in Berlin (58,8 %) für die Ein-

richtung einer Pflegekammer aussprach. Zusätzlich dazu

werden verkammerte Berufe in der Öffentlichkeit und in

der politischen Landschaft verstärkt und vor allem vereint

wahrgenommen. Dies würde dieWertschätzung erhöhen

und die pflegerische Expertise in die Gesetzgebung und

politische Diskussion mit einbringen, in Form ei- ner Bun-

despflegekammer im Gemeinsamen Bundesausschuss.

 

Die größten Gegner*innen der Pflegeberufekammer sind

die Gewerkschaften, vor allem ver.di. Die Argumente, die

vor allemhervorgebrachtwerden, sinddie Pflichtmitglied-

schaft und die Beitragsordnung. Doch wie soll die Pflege-

berufekammer eine Berufsgruppe organisieren, Aufgaben

definieren und sie fortbilden, wenn nicht alle Berufsange-

hörigen Mitglied sind? Was die Beitragsordnung angeht,

so ist der Mitgliedsbeitrag selbstverständlich am Brutto-

einkommen bemessen, oft 0,4 - 1 % des Bruttoeinkom-

mens, also teilweise sogar unter den Beitragssätzen für

eine Gewerkschaftsmitgliedschaft. Es ist unverständlich,

warum ver.di so gegen die Pflegeberufekammer mobili-

siert, wird sie doch in keinster Weise von deren Existenz

bedroht. Die Pflegeberufekammer erhebt nicht den An-

spruch, die Aufgaben der Gewerkschaft zu übernehmen,

so ist eine Koexistenz zwingendweiterhin notwendig, um

denBeschäftigten inder Pflegeein allumfassendgutesAr-

beitsumfeld zu garantieren. Die Errichtung eines Versor-

gungswerks für Pflegefachkräfte ist nicht erforderlich.Wo

landesrechtlich geboten, stärken Pflegeberufekammern

die öffentlichen Sozialversicherungen durch gesetzlichen

Ausschluss der berufsständigen Versorgung.

 

Wir fordern: - die sofortige Einrichtung einer Pflegeberu-

fekammer in Berlin - eine umfassende Informationskam-

pagnedes Senats für alle Pflegenden,welche über die Vor-

teile und Verpflichtungen durch eine Pflegeberufekam-

mer aufklärt

 

Antrag 104/I/2020

KDVMitte + Abt. 01/05 (Mitte)

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Lehren aus Covid-19 - Öffentliche Gesundheitsdienste stärken!

1
2

Die sozialdemokratischen Mitglieder des Abgeordneten-

hauses und des Senats und die Berliner Abgeordneten des
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Bundestages werden aufgefordert:

 

1. Die aus dem „Pakt für den öffentlichen Gesundheits-

dienst“ vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel sowie

weitere dauerhaft zur Verfügung zu stellende Mittel zu

nutzen, um die Berliner öffentlichen Gesundheitsdienste

• Kurzfristig besser in die Lage zu versetzen, ein loka-

lesWiederaufflammen der Covid 19-Infektion zu er-

kennen, zu dokumentieren und zu bekämpfen, und

Institutionen, insbesondere Altenheime sowie be-

sondere Risikogruppen, bei der Entwicklung von ef-

fektiven Konzepten und Maßnahmen der Vorbeu-

gung von Erregereintragung zu unterstützen. Dazu

müssen sie nicht nur finanziell und personell ge-

stärkt sondern auch mit den entsprechenden wis-

senschaftlich begründeten und praktisch umsetz-

baren Standardinstruktionen versehen werden.

• Langfristig besser in die Lage zu versetzen, zukünfti-

ge Ausbrüche frühzeitig zu erkennen, zu dokumen-

tieren, Informationen und Daten in zentrale EDV-

basierte Systeme einzuspeichern und lokal zu be-

kämpfen.

 

Das in Berlin bereits beschlossene „Mustergesundheits-

amt“ muss endlich auch in der Umsetzung in den Be-

zirken, insbesondere in Hinblick auf die Personalausstat-

tung, umgesetztwerden. Der Berliner Senat und das Berli-

ner Abgeordnetenhaus werden aufgefordert, die dazu für

die Bezirke vorgesehenen Mittel entsprechend zweckzu-

binden und somit sicherzustellen, dass die Mittel in den

Bezirken nicht anders genutzt werden. Zudem sollte der

bereits imRahmenAufstellungdesbestehenden„Muster-

gesundheitsamts“ festgestellte Aufgabenrahmen imRah-

men einer partizipativen Analyse der Aufbau- und Ab-

lauforganisation die epidemiologische Kapazität und die

Reaktionsfähigkeit der lokalen öffentlichen Gesundheits-

dienste umfangreich gestärkt und weiter entwickelt wer-

den.

 

2. Epidemiologisches und Public-Health-

Knowhow gehören genauso zur Ausbruchsbekämpfung

wie Virologie, Infektiologie, Versorgungsforschung,

Allgemeinmedizin, Immunologie, Demographie, Pflege-

wissenschaft, Logistik, Ökonomie und andere relevante

Disziplinen der Sozialwissenschaften sowie die Berück-

sichtigung der psychologischen und psychiatrischen

Dimension.

 

• Kurzfristig sollen die vorhandenen Kapazitäten in

diesen Bereichen systematischer in Diskussions-,

Beratungs- und Entscheidungsprozesse eingebun-

denwerden, auf lokaler Aktionsebenewie auf natio-

naler strategischer Ebene. Die “Gesundheitsstadt”

Berlin soll hier eine entschiedene Vorreiter-Rolle

spielen und entsprechende Impulse in die Bundes-
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politik sicherstellen.

• Langfristig sollte eine Kapazitätsanalyse von

existierendem Public-Health- und Epidemiologie-

Knowhow erfolgen, wie dieses praxisorientiert

gestärkt werden kann und welche Mittel dazu ein-

gesetzt werden können. Dabei sollen insbesondere

auch die Bedarfe an und von weiblichen Kompe-

tenzträgerinnen berücksichtigt werden. Auch hier

soll Berlin die spezifischen Chancen einer entspre-

chenden Wissenschafts- und Lehr-Landschaft für

eine wegweisende Rolle nutzen.

 

Epidemiologie und Public Health müssen in der Aus- und

Weiterbildung der Gesundheitsberufe adäquat berück-

sichtigt werden – insbesondere auch in der Facharztwei-

terbildung der Allgemeinärzt*innen, die als Erstkontakte

der Bevölkerung eine besondere Rolle spielen.

 

3. Bundesprogramm „Public Health“ auflegen

Die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen, zu fördern

und Krankheit zu vermeiden stellt in Zeiten des Klima-

wandels, des demografischen Wandels und globaler ge-

sellschaftlicher Transformationen unterschiedliche große

Herausforderungen dar. Um auf diese angemessen re-

agieren zu können, wird eine koordinierte Zusammenar-

beit starker Akteure aus öffentlichen Einrichtungen, Wis-

senschaft, Zivilgesellschaft und Politik benötigt.

 

Der Berliner Senat wird aufgefordert, in der Gesundheits-

ministerkonferenz der Länder und des Bundes (GMK) die

Bundesregierung aufzufordern, auf ein Bundesprogramm

„Öffentliche Gesundheit (Public Health)“ aufzulegen. Da-

bei soll auch eine unabhängige Geschäftsstelle aus Bun-

desmitteln eingerichtet und unterstützt werden. Die Ge-

schäftsstelle

 

• koordiniert die Aktivitäten des Bundesprogramms

Öffentliche Gesundheit;

• dient der Politik als zentrale Ansprechpartnerin zu

Fragen der Öffentlichen Gesundheit;

• vernetzt die Akteure in Praxis,Wissenschaft, Zivilge-

sellschaft und Politik;

• erarbeitet gemeinsammit den Akteuren einen Akti-

onsplan und unterstützt seine Umsetzung;

• unterstützt Akteure auf verschiedenen Ebenen dar-

in, Entscheidungen zu fachlichen und politischen

Themen zu treffen;

• beantwortet Fragen zur Öffentlichen Gesundheit in

Deutschland oder leitet sie an die zuständigen Insti-

tutionen weiter;

• leistet Aufklärung und Öffentlichkeitsarbeit rund

um das Thema Öffentliche Gesundheit.

 

Durch gemeinsame Initiativen und Aktivitäten der

Leopoldina-Nationalen Akademie der Wissenschaft,
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von Bundesbehörden, Universitäten und Hochschulen,

sowie öffentlichen Einrichtungen der Bundesländer und

Kommunen hat sich in den letzten Jahren eine Aufbruchs-

stimmung entwickelt um die Öffentliche Gesundheit zu

verbessern. Um dieses Momentum zu nutzen sollte

die Vernetzung der Akteurinnen und Akteure und die

Bündelung der Aktivitäten in Deutschland strukturell un-

terstützt werden. Ein Bundesprogramm „Public Health“

soll aufgelegtwerden, welches einerseits prioritäre Hand-

lungsfelder und Maßnahmen ausgestaltet und finanziell

stärkt, andererseits eine unabhängige Geschäftsstelle

des Bundesprogramms Public Health einrichtet. Dies

soll die Kooperation zwischen Praxis, dem Öffentlichem

Gesundheitsdienst (ÖGD), Wissenschaft, Zivilgesellschaft

und Politik stärken - um die Öffentliche Gesundheit

nachhaltig zu verbessern.

 

4. Neben einer adäquaten Einordnung der Gefährdung

durch einen bestimmten Erreger ist auch eine umfassen-

de Bewertung des Gesundheitsnutzens und der Gesund-

heitsgefährdungendurchdie vorgesehenenKontrollmaß-

nahmen erforderlich;

 

• kurzfristig sind die existierenden Verbindungen zu

anderen Diensten hierfür zu verstärken (z.B. inner-

halb der Gesundheitsämter zwischen den Abtei-

lungen für Infektionsbekämpfung und dem Kinder-

und Jugenddienst, über das Gesundheitsamt hin-

aus mit den Jugendämtern und Sozialdiensten, so-

wie anderen staatlichen und nicht-staatlichen Ak-

teuren),

• langfristig sollen die verstärkte Vernetzung und die

verbesserte Einordnung des Öffentlichen Gesund-

heitsdienstes in den weiteren institutionellen Rah-

men erfolgen (RKI, BZGA, Träger der Krankenversor-

gung, Träger der Kinder- Jugend- und Sozialhilfe,

Betroffenen- und Selbsthilfegruppen, strategische

Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Fach-

ärzt*innen für Allgemeinmedizin, etc.). Auch hier ist

die besondere Rolle von Frauen zu berücksichtigen.

Für das Land Berlin soll eine gender- und gesellschafts-

balancierte Task-Force eingerichtet und mit den not-

wendigen Mitteln ausgestattet werden, die in einer

entsprechenden Krisen-Situation fach- und sektor-

übergreifendes Know-how bündeln und effizient für

Entscheidungsfindungen aufbereiten kann.

 

5. Risikoabschätzung und Risikokommunikation auf

epidemiologisch-wissenschaftlicher Grundlage müssen

gestärktwerden, in der Fachwelt, in denMedien, impoliti-

schen Diskurs, in den zuständigen Institutionen, und dies

in einer Sprache, die es den Bürger*innen ermöglicht, die

Entscheidungen in der Epidemie-Situation zu verstehen

und kompetent zu bewerten. Hierzu ist eine kohärente

Wissenschaftskommunikation und eine Kommunika-
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tionsstrategie erforderlich, die mit evidenzbasierten,

belastbaren Daten der wachsenden Flut von „Fake News“

in einer verständlichen Sprache entgegenwirkt. Der ge-

genwärtige Lernprozess in der Auseinandersetzung mit

der Corona-Pandemie zeigt deutlich die Schwierigkeiten,

aber auch die Möglichkeiten, die einer solchen Stärkung

in einer offenen Gesellschaft innewohnen.

 

Auch hier soll Berlin als Wissenschafts- und Medien-

Standort eine Vorreiterrolle übernehmen. Dazu sollen

Fördergelder für entsprechende Untersuchungen und

Studien ausgelobt und evtl. ein diesbezüglicher multi-

sektoraler Forschungs- und Lehr-Schwerpunkt aufgebaut

werden.

 

Darüber hinaus soll Berlin entsprechende Initiativen im

Bund anregen und fördern.

Begründung

Die Corona-Pandemie hat in vielen Bereichen unseres Le-

bens wie eine Lupe gewirkt – so auch im Gesundheitssys-

tem. Dies zwingt zum Handeln.

 

Im „Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst“ stellt

die Bundesregierung vier Milliarden Euro für den öffent-

lichen Gesundheitsdienst (ÖGD) zur Verfügung. Damit

sollen unter anderem die Gesundheitsämter mehr Per-

sonal und eine bessere technische Ausstattung erhal-

ten. Die Schaffung zusätzlich benötigter Stellen und bes-

serer technischer und digitaler Ausrüstung der Gesund-

heitsämter ist ein wichtiger – aber nicht ausreichender

– Schritt zur Verbesserung der „Responsiveness“ unseres

Gesundheits- undGesellschaftssystems auf Gesundheits-

Gefährdungen und Krisen.

Covid-19 hat deutlich die Bedeutung der lokalen epide-

miologischen Teams des öffentlichen Gesundheitsdiens-

tes gezeigt, die den Ausbruch erkennen und dokumentie-

ren, Fallzahlen und Schweregrade feststellen, Infektions-

ketten beschreiben, die Informationen weiterleiten, erste

Kontrollmaßnahmendurchführen, dienotwendigeUnter-

stützung spezialisierter Teams auf regionaler oder natio-

naler Ebene anfordern und Daten liefern, um die epide-

miologisch relevantenKennzahlendesAusbruchs zu erhe-

ben.

Organisatorisch stellendieAnforderungenandiehoheitli-

chen (sanitäts-polizeilichen) Aufgaben einerseits und das

epidemiologisch-investigative Erkenntnisinteresse ande-

rerseits eine große Herausforderung dar. In der Organisa-

tion der Ausbruchsbekämpfung kommt die Schwierigkeit

hinzu, eine effektive und effiziente Organisationsstruk-

tur vorzuhalten, die nur periodisch in voller Breite benö-

tigt wird, und gleichzeitig die vielfältigen staatlichenwie-

gemeinnützigen und privaten Akteur*innen einzubinden

und zu koordinieren.

Dennoch haben der ÖGD auf zentraler, strategischer und
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insbesondere die lokalen Teams  - als integraler Bestand-

teil einer umfassenden Gesundheitsversorgung – in der

politischenDebatte, inderAufgabenzuweisungund inder

Zuteilung von Ressourcen bisher nicht die Berücksichti-

gung, Anerkennung und Unterstützung gefunden, die sie

benötigen.

Viele Angehörige der medizinischen und pflegeri-

schen Versorgungs-Systeme waren vom Pandemie-

Management überfordert, weil ihnen das nötige Wissen

und die nötige Beratung fehlten, wodurch unnötige

Verluste im Bereich sogenannter „hotspots“ zu beklagen

waren.

Die Dominanz der (virologischen) Fachexpertise bei der

Bekämpfung vonCovid-19hat zweifellos zur erfolgreichen

Eindämmung der Pandemie in Deutschland und Berlin

beigetragen. Für eine umfassende Risiko-Bewertung und

zur Entwicklung einer effizienten Gesamtstrategie war

sie aber nicht ausreichend. Die Betrachtung, Berechnung

und Abschätzung von „Folge-Schäden“ der Bekämpfungs-

Maßnahmen sowohl für die allgemeine Gesundheit als

auch fürwirtschaftliche und soziale Konsequenzenwaren

oft in den politischen Entscheidungsprozessen nicht aus-

reichend eingebunden.

Spätestensbei der Entwicklungder „Hygiene-Demos“und

der massiven Verbreitung von Fake-news in den sozialen

Medien wurde deutlich, dass es große Verbesserungs-

Potenziale bei der Kommunikation wissenschaftlicher

und empirischer Erkenntnisse gibt. Dabei hat sich auch

gezeigt, dass entsprechende Fehl-Kommunikationen

nicht nur den Erfolg der epidemischen Bekämpfungs-

Maßnahmen an sich, sondern auch die demokratische

Legitimation des staatlichen Handelns gefährden kön-

nen. Die Erfahrungen müssen aufgearbeitet und in

vorausschauende Krisen-Kommunikations-Strategien

eingebaut werden.

Antrag 105/I/2020

ASG Berlin

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: Projektgruppe Wahlprogramm des Lan-

desvorstandes (Konsens)

Resolution: Gesundheits- und Pflegepolitik vor dem Hintergrund von COVID-19

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

„Ein neuer Sozialstaat für eine neue Zeit“ hat die SPD ih-

ren Beschluss für gesellschaftliche und soziale Teilhabe in

der Zukunft überschrieben. Die „Arbeitsgemeinschaft der

Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten im Gesund-

heitswesen“ (ASG) hat dazu zukunftsfähige und solidari-

sche Vorschläge und Positionen zur kontinuierlichenWei-

terentwicklung unseres Gesundheits- und Pflegewesens

beigesteuert.

 

Schon in der ersten Phase der COVID-19-Pandemie zeigt

sich, dass unser in Teilen selbstverwaltetes Gesundheits-
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wesen imVergleichmit anderen Systemen gut aufgestellt

ist. In weitgehend privatwirtschaftlich organisierten Ge-

sundheitssystemen – wie in den USA – fehlt es noch im-

mer an einer Krankenversicherung für alle. Viele Patien-

tinnen und Patienten werden durch die Behandlung der

vonCorona verursachten Erkrankungenfinanziell ruiniert.

Andererseits waren auch vorrangig staatliche Systeme -

wie in Großbritannien – durch anhaltende Einsparungen

nicht auf die COVID-19-Pandemie vorbereitet und verfü-

gen jetzt über nur mangelhafte Testungs- und Behand-

lungskapazitäten.

 

Im Vergleich zu diesen Systemen zeichnete sich das deut-

sche Gesundheitswesen durch seine Leistungsfähigkeit

aus. Die dramatischen Erfahrungen im Zusammenhang

mit der COVID-19-Pandemie weisen neben den Stärken

aber auch bei uns auf lange bekannte Mängel hin und

neue Probleme werden sichtbar, die perspektivisch rasch

und nachhaltig gelöst werden müssen.

 

DieCOVID-19-Pandemie ist eine fundamentaleHerausfor-

derung für unser Gesundheitswesen. Nach deren Bewäl-

tigung müssen die gesammelten Erfahrungen und Daten

sorgfältig ausgewertet und systematisch analysiert wer-

den. Das vorliegende Papier soll die innerparteiliche Dis-

kussion kanalisieren und überträgt vorrangig bestehende

Beschlusslagen auf die aktuelle Situation. 

Jetzt ist der Zeitpunkt, mit ganzer Kraft das Virus zu be-

kämpfen. Danach müssen wir die not-wendigen struktu-

rellen Veränderungen in unseremGesundheitswesen und

in der Pflege vor-nehmen.

 

I. Krankenhäuser

In der Krise wurde mehr als deutlich, dass die für

die Menschen existenziellste Versorgungsstufe die Kran-

kenhausversorgung, hier: die Intensivmedizin, darstellt.

Hier müssen die entscheidenden Stellschrauben in Rich-

tung schnellere Verfügbarkeit von Ressourcen gedreht

werden. Es gilt die Wettbewerbsorientierung zurückzu-

drängen, ohne sämtliche Wirtschaftlichkeit aufzugeben.

Die gesetzliche Krankenversicherung finanziert sich aus

Zwangsbeiträgen ihrer Mitglieder. Schon deswegen ist

mit diesen Mitteln wirtschaftlich umzugehen. Dies steht

jedoch nicht imWiderspruch zu bedarfsgerechten Investi-

tionen in unserem Gesundheitswesen. Die Beschäftigten

müssen künftig erheblich bessere Bedingungen vorfinden

und unser System der Gesundheitsberufe sich viel stärker

am tatsächlichen Bedarf orientieren.

 Spezielle Rolle der Universitätskliniken und Krankenhäu-

sern der Maximalversorgung

Die zentrale Rolle der staatlichen Universitätsmedizin bei

der Bewältigung der Krise wurde schnell offensichtlich.

Von der Entwicklung von Tests über die Erarbeitung von

medizinischen Behandlungsstandards bis hin zur konkre-

ten Patientensteuerung zwischen Kliniken und darüber
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hinaus hatten Unikliniken und spezielle Krankenhäuser

der Maximalversorgung die zentrale Rolle. Und deren Ex-

pert*innen standen staatlichen Entscheider*innen sofort

beratend zur Verfügung.

 

Folgende Themen sind hier zu diskutieren:

 

• Die entstandenen Strukturen zwischen den Unikli-

niken, weiterenMaximalversorgern und deren bun-

desweite Vernetzung müssen systematisch imple-

mentiert werden;

• Eigenständige Finanzierung von besonders system-

und versorgungsrelevanten Kliniken durch den

Bund;

• Mehr staatliche Forschungsförderung;

• Zentrale fachliche (Patient*innen-)Steuerung bei

(schweren) Erkrankungen;

 

1. Finanzierung und Trägerschaft von Krankenhäusern

Die ASG hat sich schon lange kritisch mit Wirkungen

der DRGs (Fallpauschalen) befasst und Lösungsvorschläge

eingebracht. Nicht zuletzt die jetzt endlich erfolgte Her-

ausnahme der Pflegeleistungen aus den DRGs ist seit Jah-

ren Position der ASG. Klar ist, dass das gesamte Finanzie-

rungssystem der stationären Versorgung reformiert wer-

den muss. Auch der Tatsache, dass die Länder seit Jah-

ren ihren Investitionsverpflichtungen nicht nachkommen,

muss endlich systematisch Rechnung getragen werden.

Zur Ressourcenschonung und um richtige Anreize zu set-

zen, muss die kaufmännisch motivierte Fixierung auf (er-

zeugte) Behandlungsfälle durchbrochen werden. Im Be-

reich der Daseinsvorsorge dürfen anonyme Kapitalmärk-

te keine Steuerungsfunktion innehaben. Erzielte „Gewin-

ne“ aus Sozialversicherungsbeiträgen dürfen demVersor-

gungssystem nicht entzogen werden.

 

Folgende Themen sind hier zu diskutieren:

 

• (Teil-)Umstellung der Krankenhausfinanzierung in

RichtungVorhaltekosten für die Krankenversorgung

der Bevölkerung;

• InKernbereichenderDaseinsvorsorge: Finanzierung

von Strukturen, nicht von Leistungen

• Vorrang / Gebot öffentlicher Trägerschaft (Zurück-

drängen privater Strukturen durch Änderung des

Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG) um dem

kommunalen Sicherstellungsauftrag gerecht zu

werden

• Verpflichtung für Häuser / Träger, „Gewinne“ in die

Versorgungsstrukturen zu reinvestieren;

• Finanzierung der Investitionskosten (Pauschalen)

durch den Bund und Länder[1]1;

 

2. Krankenhausplanung

Heute machen Länder die Krankenhausplanung. Oftmals
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verhindern vielfältige ökonomische und politische Inter-

essenlagen in den Regionen stringente und rationale Pla-

nungen z.B. für Qualitätsverbesserungen oder eine sinn-

volle Versorgungs(struktur)steuerung. Hinsichtlich der In-

vestitionsplanung geht der Trend in den Ländern hin zur

Zahlung von „Investitionspauschalen“, d.h. der planeri-

schen Übereignung der Mittel an die jeweiligen Kranken-

häuser. Eine staatliche Planung hinsichtlich teuren (Groß-

)Geräten findet nicht (mehr) statt. Obgleich Krankheiten

(und insbesondere Viren) sowie auch Patient*innen kei-

nen Halt an Landesgrenzen machen, findet eine Planung

über die Länder hinweg ebenfalls nicht statt.

 

Folgende Themen sind hier zu diskutieren:

 

• Planung über Landesgrenzen hinweg (Beteiligung

des Bundes);

• Klare und rechtssichere Vorgaben durch die Pla-

nungsbehörde(n), Durchbrechen der Einklagoptio-

nen;

• Planung gesamter Versorgungsketten in der Region

(sektorenübergreifend) in Abstimmung mit den je-

weils Planungsverantwortlichen

• (Wieder-)Einführung einer staatlichen (Groß-

)Geräteplanung; Finanzierung der Investitionskos-

ten (Pauschalen) durch den Bund und Länder

• Bildung von Schwerpunkten durch qualitätsorien-

tierte Konzentrationsprozesse, ohne die flächende-

ckende Daseinsvorsorge zu gefährden

 

3. Beschäftigte

Unser gesamtes Gesundheitssystem steht und fällt mit

den darin Beschäftigten.Wir brauchen ausreichend enga-

gierte und qualifizierte Person mit den richtigen Kompe-

tenzen, die in der Lage sind, professionell eine qualitative

Versorgung von Patient*innen und Pflegebedürftigen si-

cherzustellen.

Viel zu lange war Gesundheitspolitik vom Ziel der Kos-

tendämpfung dominiert, das notwendige Personalwurde

reduziert und renditeorientierte Krankenhausträger und

gewinnorientierte Träger von Pflegeheimenweiteten sich

aus. Inzwischen setzt sich die Erkenntnis durch, dass uns

„eher die Menschen, als das Geld ausgeht“. In einem ers-

ten großen Schritt konnten wir in der laufenden Koaliti-

on die verpflichtenden „Vollfinanzierung“ der Pflegekräf-

te imKrankenhaus durchsetzen. Dieswird in Kombination

mit einer stärkeren Tarifbindung der Krankenhäuser und

vor allemder Pflegeeinrichtungenmittelfristig zudeutlich

besser vergüteten Arbeitsplätzen führen.

In derKrisewird jedochoffenbar, dass die eingeleitete Ent-

wicklung zu spät begann und nicht ausreicht. Der sinn-

volle Kapazitätsausbau von Intensivbetten in der COVID-

19-Pandemie stößt in erster Linie nicht an technisch-

räumliche Grenzen, sondern zeigt schnell, dass entspre-

chendes Personal fehlt und die bestehenden Kräfte dann
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über jede vertretbare Grenze hinweg überlastet werden.

Aber schonder „normale“ Betrieb vieler Gesundheits- und

Pflegeeinrichtungen bringt zahllose Beschäftigte an phy-

sische und psychische Belastungsgrenzen.

 

Folgende Themen sind hier zu diskutieren:

 

• Die Vergütungen der Beschäftigten müssen schnel-

ler als vorgesehen deren gesellschaftlich herausra-

gende Rolle widerspiegeln (durch gesetzliche Inter-

ventionen, wie Erleichterung allgemein verbindli-

cher Tarifverträge und vorrangige Auftragsvergabe

an tarifgebunden Einrichtungen)[2]2;

• Die reale Arbeitssituation und -belastung der Be-

schäftigten vor Ort muss sich substantiell verbes-

sern;

• Hierfür müssen einerseits viel mehr Menschen für

die Berufe gewonnen und ein Arbeiten bis zur Rente

ermöglicht werden[3]3;

• Es müssen schnell weitere Berufseinstiege auch für

Haupt- und Realschüler*innen geschaffen werden,

um die die Arbeitsabläufe zu optimieren und insge-

samt zur Entlastung beitragen[4]4;

• Der Zusammenhang zwischen Arbeitszeit des Per-

sonals und Behandlungserfolg wurde durch COVID-

19 eindrucksvoll demonstriert; dieser Zusammen-

hang ist auszuwerten und Schlussfolgerungen dar-

aus zu ziehen

 

II. Ambulante Versorgung

 

Der größte Teil der Corona-infizierten Menschen in

Deutschland wird (wie bei anderen Indikationen auch)

nicht in Krankenhäusern, sondern in den Praxen der

ambulanten Versorgung behandelt. Dies ist auch folge-

richtig, denn die KV hat mit dem Sicherstellungsauftrag

auch die Aufgabe übernommen, die Versorgung in

der Fläche sicherzustellen. Gleichzeitig zeigten u.a.

die Nichterreichbarkeit des vertragsärztlichen Bereit-

schaftsdienstes über die Telefonnummer 116 117, Defizite

bei der Bevorratung, Beschaffung und Verteilung von

Schutzausrüstung für Praxen sowie sich anschließende

Schuldzuweisungen zwischen einzelnen Ländern und

Kassenärztlichen Vereinigungen, die Defizite des derzeiti-

gen Systems auf und wirft die Frage auf, ob es inner- und

außerhalb von epidemiologischen Krisenzeiten seiner

Aufgabe gerecht werden kann.

Darüber hinaus müssen wir überprüfen, ob die ambu-

lanten Versorgungsstrukturen derzeit ausreichend an der

regionalen Versorgung der Patienten ausgerichtet sind.

Hierzu gehört sicherlich, einseitig renditeorientierte An-

bieter aus dem „Markt“ zu drängen, da sie nicht an einer

flächendeckenden, wohnortnahen Versorgung der Bevöl-

kerung interessiert sind.
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Folgende Themen sind hier zu diskutieren:

• Notwendigkeit der staatlichen Steuerung der am-

bulantenVersorgung (Bsp. Auswertungder Rolle der

„Versorgungsärzte“ in Bayern);

• Möglichkeit der Patientensteuerungbei starren Sek-

torengrenzen zwischen Praxis (ambulant) und Kran-

kenhaus (stationär);

• Die Übernahme der ambulanten Versorgung durch

Krankenhäuser muss vor allem in unterversorgten

ländlichen Regionen bzw. Stadtteilen in Großstäd-

ten möglich sein

• Ausbau des Einflusses von Versorgungsqualität bei

der Vergütung und Planung der ambulanten Struk-

turen, um primär renditeorientierte Anbieter aus

dem Markt zu drängen und regionale Versorgungs-

konzepte zu stärken

 

III. Langzeitpflege

Besonders stark von der COVID 19 Pandemie waren Pfle-

gebedürftige als Risikogruppe aber auch deren Familien,

die stationären Pflegeeinrichtungen und die ambulanten

Dienste betroffen. In den Pflegeheimen wurden Besuchs-

verbote selbst für die engsten Familienangehörigen ver-

hängt. Beim Pflegepersonal (ambulant und stationär) war

der Mangel an Schutzausrüstung noch dramatischer als

in den Krankenhäusern. In der häuslichen Pflege waren

Angehörige weitgehend auf sich allein gestellt. Schon vor

Ausbruch der Pandemie hatten viele ambulante Dienste

bereits eine Aufnahmestop. Es fehlt an Personal. Arran-

gements mit osteuropäischen Pflegekräften[5]5, die oft

in einer arbeitsrechtlichen Grauzone stattfinden, brachen

durch die Grenzschließungen weg.[6]6

 

Folgende Themen sind hier zu diskutieren:

• Bevorratung von Schutzkleidung für Pflegeeinrich-

tungen und ambulante Pflegedienste

• Konsequente Einzelzimmerregelungen einschl. Sa-

nitärraum

• Ausbau der ambulanten Versorgung undUnterstüt-

zung vorwiegend durch in Deutschland sozialversi-

cherte Pflege- und Betreuungspersonen

 

 

IV. Öffentlicher Gesundheitsdienst (ÖGD)

Seit Jahrzehnten betont die ASG die exorbitante Bedeu-

tung des ÖGD insbesondere für vulnerable Gruppen, aber

gerade auch Fällen dramatischer Koordinierungs- und Ein-

grifferfordernissen bei Pandemien und anderen Hygiene-

und Infektionsschutzaufgaben. In vielen Koalitionsverein-

barungen auf Landes- wie Bundesebene finden sich Be-

kenntnisse, den ÖGD stärken zu wollen. In der Realität

wurde er immer weiter geschwächt bis dahin, dass schon

die „normalen“ Aufgaben rund um Gesundheitsschutz

von diesem nicht bewältigt werden können. Bundesweit

sind tausende Arztstellen im ÖGD unbesetzt. Für die bis-
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herigen wichtigen ÖGD Aufgaben fehlte das nötige Fach-

personal.

In der COVID-19 Krise wurde erschreckend deutlich, dass

trotz außerordentlichem Engagement der Beschäftigten,

die entscheidendenAufgabennicht imerforderlichenMa-

ße geleistet werden konnten Das Fachpersonal wurde

überbelastet und zusätzliche Überprüfung von COVID-19

Patienten konnten nur verzögert durchgeführt werden.

 

Folgende Themen sind hier zu diskutieren:

 

• Schnelle räumlicher und stellenmäßiger Ausbaudes

Öffentlichen Gesundheitsdienstes durch die Haus-

halte (ggf. Bundesfinanzierung);

• Gewinnung von Personal insbesondere durch sofor-

tige Erhöhung der Gehälter gesuchter Expert*innen

deutlich über den TV-ÖD / TV-L hinaus;

• Schaffung stabiler Strukturen zur Koordination /

Abstimmung zwischen Gesundheits-ämtern über

Städte, Regionen und Länder hinweg;

• Neujustierung der AufgabendesÖGD,massive Stär-

kung von Prävention und Gesundheitsförderung,

Koordinationsaufgaben bei Versorgungsketten;

• Engere Vernetzung / Zusammenarbeit mit anderen

Einrichtungen in staatlicher Trägerschaft (insbeson-

dere Krankenhäuser)

• Priorisierung des ÖGD in den kommunalen Budgets

 

V. Arzneimittel und Medizinprodukte

Ein ganz grundlegendes Problem Deutschlands und Eu-

ropas hinsichtlich der Versorgung mit Arzneimitteln und

Medizinprodukten ist ebenfalls seit vielen Jahren be-

kannt: die enorme Abhängigkeit vom Weltmarkt und ei-

nigen wenigen produzierenden Ländern. Dies kann schon

bei lokalen Krisensituationen dramatische Auswirkungen

hinsichtlich der Versorgung von Patient*innen inDeutsch-

land haben.

Auch die Produktion von medizinischem Gerät wie

Schutzausrüstung wird bislang weitgehend weltweiten

Märkten überlassen und nicht staatlich geplant. Die

bisherige Bevorratung potentiell knapper wie wichtiger

Güter hat sich als keinesfalls krisenfest erwiesen.

Weitere Problematik bei der Bewältigung derartiger Kri-

sen ist die weitgehend „zufällige“ Forschung z.B. nach

akuten Behandlungs- und Impfstoffen.Wenn vielverspre-

chende Präparate / Verfahren gefunden sind, kommen

diese sehr unterschiedlich in die Anwendung. Zuletzt fol-

gen dann die weltweite Preisfindung und Verteilung eher

ökonomischenRegelnalsmedizinischenundgesellschaft-

lichen Erfordernissen.

Offensichtlicher politischer Handlungsbedarf ergibt sich

somit insbesondere in diesen Feldern, der in aller erste Li-

nie europäisch zu bewältigen ist:

 

1. Forschung
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Folgende Themen sind hier zu diskutieren:

 

• Ausbau und Systematisierung einer staatlichen For-

schungsförderung auf nationaler und europäischer

Ebene;

• Sicherstellung, dass nicht potentielle Patentregula-

rien einer schnellen Forschung und ggf. Produktion

entgegenstehen;

 

2. Produktionsstandorte und Bevorratung

Folgende Themen sind hier zu diskutieren:

 

• Es muss gesichert sein, dass die Produktion von ele-

mentaren Medizingütern (wie ins-besondere Wirk-

stoffe) in mehr Ländern stattfindet, insbesondere

auch in der EU;

• Wichtigste Güter müssen national und insbesonde-

re auf europäischer Ebeneproduziertwerden, ggf. in

staatlicher Verantwortung;

• Wir brauchen dringend ein neues System der

(Mindest-)Bevorratung essentieller Güter wie

Schutzausrüstungen und notwendiger Medizinge-

räte. Dies den Einrichtungen des Gesundheitssys-

tems selbst zu überlassen, ist gescheitert;

 

3. Verteilung von Medikamenten etc.

Folgende Themen sind hier zu diskutieren:

 

• Die heute fast nur wirtschaftlich bestimmte Preis-

findung und Verteilung (knapper) Medizinprodukte

muss einer am Bedarf orientierten weichen;

• Es bedarf systematisch regulierter staatlicher Ein-

griffsmöglichkeiten, um in entsprechenden Krisen

schnell und für die Sozialversicherungbezahlbar z.B.

Medikamente nachmedizinischemBedarf verteilen

zu können;

• Es bedarf stabiler staatlicher logistischer Struktu-

ren, z.B. koordiniert durch die Gesundheitsämter,

um schnell eine Massenverteilung / -impfung rea-

lisieren zu können;

 

VI. Gesamtfinanzierung

In der Krise hat sich einmal mehr gezeigt, dass es die so-

ziale, gesetzliche Krankenversicherung ist, die unser Ge-

sundheitswesen stützt und nicht die private Krankenver-

sicherung. Die weitreichenden Maßnahmen der Bundes-

regierung–wiedie Erhöhungder Intensivkapazitätenund

die Ausgleichszahlungen an Rehaeinrichtungen – die die

akutstationäre Behandlung von Patient*innen überneh-

men, werden maßgeblich durch die GKV finanziert. Dar-

überhinauswaresdieGKV,die innerhalb kurzer Zeit durch

den GKV-Spitzenverband zahlreiche Regelungen erarbei-

tete, um die Funktionsfähigkeit der ambulanten und sta-

tionären Versorgung aufrechtzuerhalten sowie z.B. durch

Stundungsregelungen Betriebe vor der finanziellen Über-
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forderung zu bewahren. Auch wurde deutlich, wie sehr

das – insbesondere durch Beiträge der gesetzlich Versi-

cherten finanzierte – Gesundheitswesen in großen Um-

fang Aufgaben des (in staatlicher Verantwortung liegen-

den) Katastrophenschutzes finanziert und damit gesamt-

gesellschaftliche Verantwortung trägt.

 

Folgende Themen sind hier zu diskutieren:

 

• Stärkung der sozialen Krankenversicherung durch

Schritte in Richtung einer Bürger-versicherung

• Stärkere steuerliche Finanzierung des Gesundheits-

wesens

 

VII. Pandemiebekämpfung / Infektionsschutz

COVID-19 hat gezeigt, dass die Zuständigkeit der Länder

für den Vollzug des Infektions- und Katastrophenschut-

zes bei einer landes- und länderübergreifenden Pandemie

an ihre Grenzen stößt. Das unabgestimmte und unter-

schiedliche Verhalten der Länder führte insbesondere zu

Beginn der Pandemie zu einer uneinheitlichen Informati-

on, dieweiteTeile der Bevölkerung verunsicherte, als auch

zu einem schlechten Krisenmanagement, insbesondere

was die Reaktionsfähigkeit einzelner Landesregierungen

betrifft. Noch problematischer war die fehlende europäi-

sche Abstimmung.

 

Insbesondere fürNotstandslagenwiedieAusbreitungvon

COVID-19 brauchen wir eine zentrale, deutschlandweit

einheitliche Steuerung. Dazu gehört sowohl die einheit-

liche Anordnung von Infektionsschutzmaßnahmen als

auch die bundesweite Verteilung von in der Krise poten-

tiell knappen Ressourcen wie Medizintechnik und Arznei-

mitteln, um allen Bürgerinnen und Bürgern den gleichen

gesundheitlichen Schutz bieten zu können. Dies kann nur

der Bund leisten. Hier muss auch die Abstimmung mit

den Ländern innerhalb der EU erfolgen.Wir müssen über-

prüfen, ob der Föderalismus im Bereich der Pandemiebe-

kämpfung demgesundheitlichen Bevölkerungsschutz ge-

recht werden kann.

 

Ein wesentlicher Punkt zur rationalen Bekämpfung der

Pandemie ist die schnelle Verfügbarkeit von Daten. Künf-

tig werden Strukturen benötigt, die es ermöglichen, dass

gewonnene Daten und Erfahrungen aus den verschiede-

nen Versorgungsbereichen umgehend gesammelt wer-

den. Nur so lassen sich schnell politisch-administrative

Strategien entwickeln, die nicht willkürlich oder zufällig

sind. Auch für eine schnelle Optimierung der Behandlun-

gen bei neuartigen Erkrankungenmüssen entsprechende

Informationen der Behandelnden umgehend zusammen-

geführt werden.

 

Folgende Themen sind hier zu diskutieren:
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• Steuerungsfähigkeit des Bundes bei Pandemien

trotz Föderalismus

• Schaffung bzw. Umbau behördlicher Strukturen auf

Bundesebene zur Bewältigung vonPandemien (Auf-

gaben: Steuerung, Öffentlichkeitsinformation, Ver-

teilung von Ressourcen), zum Beispiel über die Stär-

kung/Umbau des RKI

• Sicherstellung, dass gewonnene Daten / Informa-

tionen / Erfahrungen über Verbreitungswege sowie

der realen Versorgung umgehend gesammelt, zu-

sammengeführt und analysiert werden;

• Stärkungder europäischenZusammenarbeit bei der

Pandemiebekämpfung

 

VIII. Soziale Ungleichheit

Zeit Jahren befassenwir uns als ASG zentral mit demThe-

ma „Armut und Gesundheit“. Die systematische Ignoranz

des engen Zusammenhangs ist aus unserer Sicht in ei-

nem der reichsten Länder schlicht skandalös. Die Auswir-

kung sozialer Ungleichheit auf den Gesundheitszustand

und die Gesundheitschancen ist dramatisch und hinläng-

lich bekannt und belegt. Erste Studien weisen darauf hin,

dass sichdieser Zusammenhangauchbei der Sterblichkeit

in der COVID-19-Pandemiewiderspiegelt. Als Sozialdemo-

krat*innenmüssenwir nach der Bewältigung der Krise die

zur Verfügung stehenden Daten aus der Versorgungsfor-

schung genau auswerten.

 

Folgende Themen sind hier zu diskutieren:

 

• Auswertung der COVID-19-Daten insbesondere im

Hinblick auf die Auswirkungen sozialer Ungleich-

heit auf die Sterblichkeit bzw. mangelhafte Rehabi-

litation nach überstandener Infektion

• Zugang zu ambulanten und stationären Versor-

gungsstrukturen in der Pandemie

 

[1]7 Bei Beteiligung des Bundes an der Landesfinanzie-

rung gäbe es auch die politische und rechtliche Grundla-

ge für die Förderung von länderübergreifender Planung.

Der nur durch die GKV gespeiste Gesundheitsfonds sollte

vollständig der Finanzierung der Betriebskosten verwen-

det werden. Über Steuern aus Bund und Ländern könn-

ten dann die Investitionen finanziert werden. Steuerfi-

nanzierte Investitionen haben wir auch bei der FES zur

Bürgerversicherung vorgeschlagen (FES 24/ 2016 Positi-

onspapier DerWeg zur Bürgerversicherung)

[2]8 Laut WSI Tarifarchiv betragen die Gehaltsunterschie-

de bei Beschäftigten in Pflegeberufen zwischen tarifge-

bundenen Betrieben und nicht tarifgebundenen Betrie-

ben gut 24%.

[3]9 Derzeit können sich laut DGB Index „Gute Arbeit“

rund ¾ der Beschäftigten in den Pflegeberufen nicht vor-

stellen, bis zur Rente im Beruf zu arbeiten. In der Alten-

pflege arbeitet nur 1/3 in Vollzeit. Ein häufiger Grund da-
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für sind die belastenden Arbeitsbedingungen

[4]10 Siehe hierzu „Pflegeassistenzberufe standardisieren

und aufwerten in der aktuell erscheinenden Veröffentli-

chung der FES „Berufliche Bildung imGesundheitswesen“

[5]11 Die genaue Zahl ist nicht bekannt, da die meisten

nicht in dem deutschen Sozialversicherungssystem ange-

meldet sind. Die Schätzungen liegen zwischen 300.000

bis 500.000

[6]12 Zur Personalgewinnung für die ambulante und sta-

tionäre Pflege s.a. die Ausführungen unter I.3.

1#_ftn1
2#_ftn2
3#_ftn3
4#_ftn4
5#_ftn5
6#_ftn6
7#_ftnref1
8#_ftnref2
9#_ftnref3

Antrag 106/I/2020

AG 60plus Landesvorstand

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt bei Annahme 107/I/2020 (Konsens)

Bundesgesundheitsminister Spahn öffentlichkeitswirksam rügen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Der SPD-Landesvorstand Berlins und der SPD-

Parteivorstand des Bundes werden aufgefordert, Bundes-

gesundheitsminister Jens Spahn für sein Fehlverhalten

öffentlichkeitswirksam zu rügen.0

 

Er hat das ihm unterstellte Bundesinstitut für Arzneimit-

tel und Medizinprodukte angewiesen, alle Anträge auf

Sterbehilfe pauschal abzuweisen. Er verstößt damit gegen

ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, das die Einzel-

fallprüfung jedes Antrags anordnet.

 

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ist zudem aufge-

fordert, diese Anweisung unverzüglich zurückzunehmen.

Begründung

Durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts,

dass das Verbot von geschäftsmäßiger Sterbehilfe verfas-

sungswidrig ist und es ein Recht auf selbstbestimmtes

Sterben gebe, wird deutlich, dass Bundesminister Spahn

mit seiner Anweisung an das ihm unterstellte Bundesin-

stitut für Arzneimittel und Medizinprodukte gegen das

Grundgesetz verstoßen hat.

 

Jens Spahn muss jetzt seinen Widerstand gegen Sterbe-

hilfe und auch gegen die Abgabe der dazu notwendigen

Medikamente sofort aufgeben.
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Antrag 107/I/2020

KDV Steglitz-Zehlendorf

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme in der Fassung der AK (Konsens)

Sterbehilfe

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Bundesminister Spahnhat das ihmunterstellte Bundesin-

stitut für Arzneimittel undMedizinprodukte angewiesen,

alle Anträge auf Sterbehilfe pauschal abzuweisen. Er ver-

stößt damit gegen ein Urteil des Bundesverfassungsge-

richts, das die Einzelfallprüfung jedes Antrags anordnet.

Der SPD Bundesvorstand und die Mitglieder der SPD Bun-

destagsfraktion werden aufgefordert, das Fehlverhalten

des Bundesminister Jens Spahnweiterhin öffentlichkeits-

wirksam zu rügen und die Umsetzung des Bundesverfas-

sungsgerichtsurteils unverzüglich in dieWege zu leiten.

 

Bundesminister Spahnhat das ihmunterstellte Bundesin-

stitut für Arzneimittel undMedizinprodukte angewiesen,

alle Anträge auf Sterbehilfe pauschal abzuweisen. Er ver-

stößt damit gegen ein Urteil des Bundesverfassungsge-

richts, das die Einzelfallprüfung jedes Antrags anordnet.

Antrag 108/I/2020

ASG Berlin

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Abkehr vom Fallpauschalensystem einleiten

1
2
3
4
5
6
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Gesundheit gehört zur staatlichen Daseinsvorsorge. Auf-

gabe der Krankenhäuser ist die Sicherstellung dieses

staatlichen Versorgungsauftrags.

 

Hierzu müssen Krankenhäuser

• eine auskömmliche Finanzierung erhalten,

• die eine sparsame Bewirtschaftung sicherstellt,

• gleichzeitig aber gute Qualität sowie

• gute Arbeitsbedingungen und Löhne für die Beschäf-

tigten garantiert.

 

Dieses Spannungsfeld ist nicht einfach zu lösen.

 

Die Diskussion, wie eine auskömmliche Krankenhausfi-

nanzierung gelingen und Fehlanreize des Fallpauschalen-

systems verhindert werden können, muss durch die SPD

vorangetrieben werden. Hierbei kann es nicht darum ge-

hen, weitere Korrekturen am System vorzunehmen. Die

Fehlanreize des Systems können nur durch eine Abkehr

vom System erreicht werden.

 

Bei der EntwicklungeinesAlternativsystems sollen füruns

folgende Grundsätze gelten:

• Es gilt die Wettbewerbsorientierung zurückzudrän-

gen, ohne sämtlicheWirtschaftlichkeit aufzugeben.

Die gesetzliche Krankenversicherung finanziert sich

aus Zwangsbeiträgen ihrer Mitglieder. Schon des-

wegen ist mit diesen Mitteln wirtschaftlich um-

zugehen. Dies steht jedoch nicht im Widerspruch
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zu bedarfsgerechten Investitionen in unserem Ge-

sundheitswesen.

• KeinKrankenhaus istwiedasandere. JedesKranken-

haus muss die Mittel erhalten, die zu dem spezifi-

schen Versorgungsauftrag des Krankenhauses pas-

sen. Das Budgetmuss sicherstellen, dass der Versor-

gungsauftrag umgesetzt werden kann. Hierbei sind

die Versorgungslage in der Region und besondere

Patientengruppen zu berücksichtigen.

• Gesundheit gibt es nicht zum Nulltarif. Ein Kran-

kenhaussystem, dass die beste Versorgungsqualität

bietet, das Personal anständig bezahlt und individu-

ell auf die Patientinnen und Patienten eingeht, kos-

tet Geld. Bei dieser zentralen staatlichen Aufgabe,

müssen Steuermittel des Bundes eingesetzt wer-

den.

• Lehren aus der Pandemie: Für Krankenhäuser müs-

sen Vorhaltekosten finanziert werden, damit im

Ernstfall ausreichendRessourcen zur Verfügung ste-

hen.

• Krankenhäuser sind kein Ort für Profite. Das eini-

ge Krankenhausketten riesige Summen an Aktio-

näre ausschütten, ist nicht akzeptabel. Kranken-

häuser müssen sich grundsätzlich am Gemeinwohl

und nicht ökonomischen Interessen ausrichten.Wir

überprüfen daher Lösungen wie Profitdeckelung

und Vorgaben hinsichtlich der Trägerschaften bzw.

Betriebsformen von Krankenhäusern.

• Kurzfristig ist das Fallpauschalensystem für Kinder

und Jugendliche auszusetzen, um die systemati-

sche Unterfinanzierung dieser Gruppe und daraus

folgenden Fehlanreizen abzustellen. Kinder und Ju-

gendliche benötigen einehoch individualisierteme-

dizinische Behandlung und besondere persönliche

Zuwendung durch Pflegekräfte und Ärzte. Tatsäch-

lich decken die diagnosebezogenen Fallpauschalen

(DRG) bei geringen Fallzahlen in den Krankenhäu-

sern, wie sie in der Fläche in der Kinder- und Jugend-

medizin auftreten, die Vorhaltekosten bei weitem

nicht ab.

 

Antrag 109/I/2020

KDVMitte

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt bei Annahme 108/I/2020 (Konsens)

Abkehr vom Fallpauschalensystem einleiten

1
2
3
4

Gesundheit gehört zur staatlichen Daseinsvorsorge. Auf-

gabe der Krankenhäuser ist die Sicherstellung dieses

staatlichen Versorgungsauftrags.
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Hierzu müssen Krankenhäuser

• eine auskömmliche Finanzierung erhalten,

• die eine adäquate Bewirtschaftung sicherstellt,

• gleichzeitig aber gute Qualität sowie

• gute Arbeitsbedingungen und Löhne für die Be-

schäftigten garantiert.

 

Dieses Spannungsfeld ist nicht einfach zu lösen.

 

Die Diskussion, wie eine auskömmliche Krankenhausfi-

nanzierung gelingen und Fehlanreize des Fallpauschalen-

systems verhindert werden können, muss durch die SPD

vorangetrieben werden. Hierbei kann es nicht darum ge-

hen, weitere Korrekturen am System vorzunehmen. Die

Fehlanreize des Systems können nur durch eine Abkehr

vom System erreicht werden.

 

Bei alledembleibenwir dabei, die Behandlung „ambulant

vor stationär“ zu befördern. Im internationalen Vergleich

behandeln wir viel zu viele Fälle im Krankenhaus.

 

Bei der Entwicklung eines Alternativsystems zur lau-

fenden Krankenhausfinanzierung sollen für uns folgende

Grundsätze gelten:

 

• Es gilt die Wettbewerbsorientierung zurückzudrän-

gen, ohne sämtlicheWirtschaftlichkeit aufzugeben.

Die gesetzliche Krankenversicherung finanziert sich

aus Zwangsbeiträgen ihrer Mitglieder. Schon des-

wegen istmit diesenMittelnwirtschaftlich und ziel-

gerichtet umzugehen.

• KeinKrankenhaus istwiedasandere. JedesKranken-

haus muss die Mittel erhalten, die zu dem spezifi-

schen Versorgungsauftrag des Krankenhauses pas-

sen. Das Budgetmuss sicherstellen, dass der Versor-

gungsauftrag umgesetzt werden kann. Hierbei sind

die Versorgungslage in der Region und besondere

Patientengruppen zu berücksichtigen.

• Hierzu benötigen wir eine viel klarere und verbind-

lichere Krankenhausplanung, die über Landesgren-

zenhinwegdenkt, qualitätsförderndeKonzentratio-

nen wie Zentren und Vernetzung auch mit ambu-

lanten Strukturen weiter befördert sowie insbeson-

dere teure Geräteinvestitionen wieder beplant.

• Gesundheit gibt es nicht zum Nulltarif. Ein Kran-

kenhaussystem, dass die beste Versorgungsqualität

bietet, das Personal anständig bezahlt und individu-

ell auf die Patientinnen und Patienten eingeht, kos-

tet Geld. Bei dieser zentralen staatlichen Aufgabe,

müssen Steuermittel des Bundes eingesetzt wer-

den.

• Lehren aus der Pandemie: Für Krankenhäuser müs-

sen Vorhaltekosten finanziert werden, damit im

Ernstfall ausreichendRessourcen zur Verfügung ste-

hen.
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• Krankenhäuser sind kein Ort für Profite. Das eini-

ge Krankenhausketten riesige Summen an Aktio-

näre ausschütten, ist nicht akzeptabel. Kranken-

häuser müssen sich grundsätzlich am Gemeinwohl

und nicht ökonomischen Interessen ausrichten.Wir

überprüfen daher Lösungen wie Profitdeckelung

und Vorgaben hinsichtlich der Trägerschaften bzw.

Betriebsformen von Krankenhäusern.

• Kurzfristig ist das Fallpauschalensystem für Kinder

und Jugendliche auszusetzen, um die systemati-

sche Unterfinanzierung dieser Gruppe und daraus

folgenden Fehlanreizen abzustellen. Kinder und Ju-

gendliche benötigen einehoch individualisierteme-

dizinische Behandlung und besondere persönliche

Zuwendung durch Pflegekräfte und Ärzte. Tatsäch-

lich decken die diagnosebezogenen Fallpauschalen

(DRG) bei geringen Fallzahlen in den Krankenhäu-

sern, wie sie in der Fläche in der Kinder- und Jugend-

medizin auftreten, die Vorhaltekosten bei weitem

nicht ab.

 

Antrag 110/I/2020

AG 60plus Landesvorstand

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme in der Fassung der AK (Konsens)

Klare Anforderungen für Fixierungen in der häuslichen Pflege

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Die Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion und die SPD-

Kabinettsmitglieder werden aufgefordert, sich beim Ge-

setzgeber dafür einzusetzen, dass der Einsatz von frei-

heitsentziehenden Maßnahmen in der häuslichen Pflege

mit höheren Hürden als bisher verbunden wird. Gefor-

dert ist dabei eine Regelung, die für Fixierungen in der

häuslichenPflegeklareAnforderungen stellt undeinenEr-

werb dieser Hilfsmittel ohne Rezept ausschließt. Auf kei-

nen Fall dürfen Bettgitter und Fixiersysteme zur „Erleich-

terung der Pflege“ eingesetzt werden.

Begründung

Freiheitsentziehende Maßnahmen in der Pflege stellen

einen erheblichen Eingriff in die Menschenrechte von

Schutzbedürftigen dar. Deshalb dürfen sie in stationären

Einrichtungen nur mit gerichtlicher Genehmigung einge-

setzt werden (§ 1906 Abs. 4 BGB). Dies gilt bislang jedoch

nicht für die häusliche Pflege. Fixiersysteme und Bettgit-

ter sind frei verkäuflich und auf Anordnung des Arztes

werden sie vondenKrankenkassenohneweitereAuflagen

bezahlt.

 

Die AG 60plus Berlin schließt sich der Forderung der

Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen

Die Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion und die SPD-

Kabinettsmitglieder werden aufgefordert, sich dafür ein-

zusetzen, dass der Einsatz von freiheitsentziehenden

Maßnahmen in der häuslichen Pflege mit höheren Hür-

denals bisher verbundenwird.Gefordert ist dabei eineRe-

gelung, die für Fixierungen in der häuslichen Pflege klare

Anforderungen stellt und einen Erwerb dieser Hilfsmittel

ohne Rezept ausschließt. Auf keinen Fall dürfen Bettgit-

ter und Fixiersysteme zur „Erleichterung der Pflege“ ein-

gesetzt werden.
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(BAGSO) mit ihrem Vorsitzenden Franz Müntefering und

dem Betreuungsgerichtstag (BGT) an, den Schutz von

Pflegebedürftigen vor dem Einsatz freiheitsentziehender

Maßnahmen zu Hause zu stärken.

 

Unter der Überschrift „Erleichterung der Pflege“ werden

diverse Hilfsmittel im Katalog des GKV-Spitzenverbandes

geführt. Wir fordern dringend, hier die sachlich falsche

und unangemessene Verbindung von Bettgittern und Fi-

xiersystemen zur „Erleichterung der Pflege“ aufzuheben

und den Hilfsmittelkatalog des GKV-Spitzenverbandes,

der festlegt,welcheKostenvondenKrankenkassenerstat-

tet werden können, dahingehend zu überarbeiten.

Antrag 111/I/2020

ASG Berlin

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen: Der Parteikonvent

möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Neuregelung der Verzögerungsgebühr bei verspäteter Begutachtung zur Feststellung des Grads der Pflegebedürftigkeit

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Die SPD Bundestagsfraktion und die SPD-

Bundesminister*innen werden aufgefordert, sich dafür

einzusetzen, dass die Verschiebung eines Termins zur

Begutachtung auf Wunsch des zu Begutachtenden (z.B.

aufgrund extremer Kurzfristigkeit oder Erkrankung)

nicht länger dazu führt, Fristen der Kasse zur zeitnahen

Begutachtung aufzuheben. Es muss verhindert werden,

dass solche Terminabsagen von Kassenseite zu einer

längerfristigen Verzögerung „genutzt“ werden.

 

Inhaltlich könnte dies z.B. durch folgende Einfügung (vor

dem letzten Satz des §18 3b SGB XI) gelöst werden: „Wird

ein Begutachtungstermin auf Wunsch des/der zu Begut-

achtenden verschoben, beginnen die Fristen erneut.“

Begründung

In der aktuellen Fassung bedeutet ein abgesagter Termin,

dass die Krankenkasse/Krankenversicherung keine Frist

mehr zur Begutachtung hat, wodurch diese Fälle uner-

träglich weit nach hinten geschoben werden können. Da-

bei können z.B. Krankheit eines Angehörigen oder Verhin-

derung des ambulanten Pflegedienstes gute Gründe sein,

einen Termin zu verschieben. Trotzdem sollten – auch zur

finanziellen Planung der Betroffenen – Begutachtungen

zur Feststellung des Pflegegrads möglichst zeitnah erfol-

gen und Zuwiderhandlung mit der Verzögerungsgebühr

sanktioniert werden.

 

• 18 SGB XI Verfahren zur Feststellung der Pflegebe-

dürftigkeit

…
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(3) Die Pflegekasse leitet die Anträge zur Feststellung von

Pflegebedürftigkeit unverzüglich an den Medizinischen

Dienst oder die von der Pflegekasse beauftragten Gutach-

terweiter. DemAntragsteller ist spätestens 25Arbeitstage

nach Eingang des Antrags bei der zuständigen Pflegekas-

se die Entscheidung der Pflegekasse schriftlich mitzutei-

len. Befindet sich der Antragsteller im Krankenhaus oder

in einer stationären Rehabilitationseinrichtung und

 

1. liegen Hinweise vor, dass zur Sicherstellung der ambu-

lanten oder stationärenWeiterversorgungundBetreuung

eineBegutachtung inder Einrichtungerforderlich ist, oder

2. wurde die Inanspruchnahme von Pflegezeit nach dem

Pflegezeitgesetz gegenüber demArbeitgeber der pflegen-

den Person angekündigt oder

3. wurdemit demArbeitgeber der pflegenden Person eine

Familienpflegezeit nach § 2 Absatz 1 des Familienpflege-

zeitgesetzes vereinbart,

 

ist die Begutachtung dort unverzüglich, spätestens in-

nerhalb einer Woche nach Eingang des Antrags bei der

zuständigen Pflegekasse durchzuführen; die Frist kann

durch regionale Vereinbarungen verkürztwerden. Die ver-

kürzte Begutachtungsfrist gilt auch dann, wenn der An-

tragsteller sich in einem Hospiz befindet oder ambulant

palliativ versorgt wird. Befindet sich der Antragsteller in

häuslicher Umgebung, ohne palliativ versorgt zu werden,

undwurdedie InanspruchnahmevonPflegezeit nachdem

Pflegezeitgesetz gegenüber demArbeitgeber der pflegen-

den Person angekündigt oder mit dem Arbeitgeber der

pflegenden Person eine Familienpflegezeit nach § 2 Ab-

satz 1 des Familienpflegezeitgesetzes vereinbart, ist ei-

ne Begutachtung durch den Medizinischen Dienst oder

die von der Pflegekasse beauftragten Gutachter spätes-

tens innerhalb von zwei Wochen nach Eingang des An-

trags bei der zuständigen Pflegekasse durchzuführen und

der Antragsteller seitens desMedizinischenDienstes oder

der von der Pflegekasse beauftragten Gutachter unver-

züglich schriftlich darüber zu informieren, welche Emp-

fehlung der Medizinische Dienst oder die von der Pfle-

gekasse beauftragten Gutachter an die Pflegekasse wei-

terleiten. In den Fällen der Sätze 3 bis 5 muss die Emp-

fehlung nur die Feststellung beinhalten, ob Pflegebedürf-

tigkeit im Sinne der §§ 14 und 15 vorliegt. Die Entschei-

dung der Pflegekasse ist dem Antragsteller unverzüglich

nach Eingang der Empfehlung des Medizinischen Diens-

tes oder der beauftragten Gutachter bei der Pflegekasse

schriftlichmitzuteilen. Der Antragsteller ist bei der Begut-

achtung auf die maßgebliche Bedeutung des Gutachtens

insbesondere für eineumfassendeBeratung, das Erstellen

eines individuellen Versorgungsplans nach § 7a, das Ver-

sorgungsmanagement nach § 11 Absatz 4 des Fünften Bu-

ches und für die Pflegeplanung hinzuweisen. Das Gutach-

ten wird dem Antragsteller durch die Pflegekasse über-

sandt, sofern er der Übersendung nicht widerspricht. Das
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Ergebnis des Gutachtens ist transparent darzustellen und

dem Antragsteller verständlich zu erläutern. Der Medizi-

nische Dienst Bund konkretisiert im Benehmen mit dem

Spitzenverband Bund der Pflegekassen in den Richtlinien

nach § 17 Absatz 1 die Anforderungen an eine transparen-

te Darstellungsweise und verständliche Erläuterung des

Gutachtens. Der Antragsteller kann die Übermittlung des

Gutachtens auch zu einem späteren Zeitpunkt verlangen.

Die Pflegekasse hat den Antragsteller auf die Möglichkeit

hinzuweisen, sich bei Beschwerden über die Tätigkeit des

MedizinischenDienstes vertraulich an dieOmbudsperson

nach § 278 Absatz 3 des Fünften Buches zu wenden.

 

(3a) Die Pflegekasse ist verpflichtet, dem Antragsteller

mindestens drei unabhängige Gutachter zur Auswahl zu

benennen,

 

1. soweit nach Absatz 1 unabhängige Gutachter mit der

Prüfung beauftragt werden sollen oder

2. wenn innerhalb von 20 Arbeitstagen ab Antragstellung

keine Begutachtung erfolgt ist.

 

Auf die Qualifikation und Unabhängigkeit des Gutach-

ters ist der Versicherte hinzuweisen. Hat sich der Antrag-

steller für einen benannten Gutachter entschieden, wird

dem Wunsch Rechnung getragen. Der Antragsteller hat

der Pflegekasse seine Entscheidung innerhalb einer Wo-

che ab Kenntnis der Namen der Gutachter mitzuteilen,

ansonsten kann die Pflegekasse einen Gutachter aus der

übersandten Liste beauftragen. Die Gutachter sind bei der

Wahrnehmung ihrerAufgabennur ihremGewissenunter-

worfen. Satz 1 Nummer 2 gilt nicht, wenn die Pflegekasse

die Verzögerung nicht zu vertreten hat.

 

(3b) Erteilt die Pflegekasse den schriftlichenBescheid über

den Antrag nicht innerhalb von 25 Arbeitstagen nach Ein-

gang des Antrags oder wird eine der in Absatz 3 genann-

ten verkürzten Begutachtungsfristen nicht eingehalten,

hat die Pflegekasse nach Fristablauf für jede begonnene

Woche der Fristüberschreitung unverzüglich 70 Euro an

den Antragsteller zu zahlen. Dies gilt nicht, wenn die Pfle-

gekassedieVerzögerungnicht zuvertretenhatoderwenn

sich der Antragsteller in vollstationärer Pflege befindet

und bereits bei ihm mindestens erhebliche Beeinträch-

tigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten (min-

destens Pflegegrad 2) festgestellt ist. Entsprechendes gilt

für die privatenVersicherungsunternehmen, die die priva-

te Pflege-Pflichtversicherung durchführen. (…Einschub…)

Die Träger der Pflegeversicherung und die privaten Versi-

cherungsunternehmenveröffentlichen jährlich jeweils bis

zum 31. März des dem Berichtsjahr folgenden Jahres eine

Statistik über die Einhaltung der Fristen nachAbsatz 3. Die

Sätze 1 bis 3 finden vom1.November 2016bis 31. Dezember

2017 keine Anwendung.
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(4) Der Medizinische Dienst oder die von der Pflegekas-

se beauftragten Gutachter sollen, soweit der Versicherte

einwilligt, die behandelnden Ärzte des Versicherten, ins-

besondere die Hausärzte, in die Begutachtung einbezie-

hen und ärztliche Auskünfte und Unterlagen über die für

die Begutachtung der Pflegebedürftigkeit wichtigen Vor-

erkrankungen sowie Art, Umfang und Dauer der Hilfebe-

dürftigkeit einholen. Mit Einverständnis des Versicherten

sollen auch pflegendeAngehörige oder sonstige Personen

oder Dienste, die an der Pflege des Versicherten beteiligt

sind, befragt werden.

Antrag 112/I/2020

KDVMarzahn-Hellersdorf

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt bei Annahme 113/I/2020 (Konsens)

Medizinische Forschung für Alle!

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Die Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion werden auf-

gefordert, ein Konzept gegen die Ungleichheit von Frauen

undMännern in dermedizinischen, insbesondere der Arz-

neimittelforschung, zu entwickeln und umzusetzen. Dass

Unterschiede zwischen Frauen und Männern im Verlauf

von Erkrankungen und in der Verträglichkeit von Medika-

menten bestehen, ist bekannt. In klinischen Studien sind

Frauen aus vermeintlich praktischenGründen aber oft un-

terrepräsentiert. Deshalb sollen Paragraphen im Arznei-

mittelgesetz, die die Zulassung und Genehmigung einer

klinischen Prüfung regeln, geändert werden. Frauen und

Männer sollten in den Studien entsprechend der Häufig-

keit der Krankheit vertreten sein.

Begründung

Abhilfe schaffen könnten Fördermittel, die Forscher*innen

an öffentlichen Forschungseinrichtungen schon im Stadi-

um der Studienplanung unterstützen, Frauen in die Stu-

dien mit aufzunehmen (zum Beispiel durch Geld, das es

braucht, um eine Schwangerschaft der Probandin oder ei-

ne fruchtschädigendeWirkung der Substanz auszuschlie-

ßen oder mehr Frauen als Probandinnen zu gewinnen).

 

Dass sich Symptome von Krankheiten sowie die Aufnah-

me, Verstoffwechselung und Verträglichkeit von Arznei-

mitteln bei Frauen und Männern oft unterscheiden, ist

durch unterschiedliche genetische und biologische Vor-

aussetzungenbegründet (einige Beispiele: Frauen sind öf-

ter und anders von Autoimmunerkrankungen betroffen

als Männer, haben andere Schmerzen bei einem Herzin-

farkt als Männer und ihre Stoffwechselprozesse unterlie-

gen an einigen Stellen dem Monatszyklus, anders als bei

Männern).
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Es sind aber nur wenige Frauen Probandinnen in kli-

nischen Prüfungen von Medikamenten, insbesondere in

den frühen Phasen der Arzneimittelentwicklung. Das er-

klärt sich aus dem Risiko, insbesondere für eine potenzi-

ell schwangere oder nach der Studie bald schwanger wer-

dende Frau, wenn z.B. im Tiermodell zuvor die fruchtschä-

digende Wirkung der untersuchten Substanz nicht aus-

geschlossen wurde, und dassWechselwirkungenmit hor-

monellen Verhütungsmitteln oder schlicht zyklusabhän-

gigeHormonschwankungendie Studienergebnissebeein-

flussen könnten. Auch in den späteren klinischen Studi-

en an Patienten sind Frauen nach einer Analyse der EMA

(EuropäischeArzneimittel-Agentur) teilweise noch immer

unterrepräsentiert. Wenn aber von Frauen zu wenige Da-

ten vorliegen und es zum Beispiel einen Unterschied in

der Wirkung oder bei den Nebenwirkungen eines Medi-

kaments gibt, könnte dieser übersehen, oder zumindest

nicht ausreichend untersucht werden. Es ist fraglich, ob

mit einer geringeren Anzahl von Probandinnen so die

Wirksamkeit und Sicherheit eines Medikaments für Frau-

en genauso gut erforscht werden kann. Deshalb die For-

derung nach einer gleichmäßigen Repräsentation der Ge-

schlechter je nach Krankheitsinzidenz in Studien.

Antrag 113/I/2020

ASF LFK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Medizinische Forschung gendergerecht!

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Die Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion werden auf-

gefordert, ein Konzept gegen die Ungleichheit von Frau-

en und Männern in der medizinischen, insbesondere der

Arzneimittelforschung, zu entwickeln und umzusetzen.

Dass Unterschiede zwischen Frauen undMännern imVer-

lauf von Erkrankungen und in der Verträglichkeit von Me-

dikamenten bestehen, ist bekannt. In klinischen Studien

sind Frauen aus vermeintlich praktischen Gründen aber

oft unterrepräsentiert. Abhilfe schaffen könnten Förder-

mittel, die Forscher*innen an öffentlichen Forschungsein-

richtungen schon im Stadium der Studienplanung unter-

stützen, Frauen in die Studienmitaufzunehmen (zumBei-

spiel durch Geld, das es braucht, um eine Schwanger-

schaft der Probandin oder eine fruchtschädigende Wir-

kung der Substanz auszuschließen oder mehr Frauen als

Probandinnen zu gewinnen). Denkbar wäre auch eine Än-

derung der Paragraphen im Arzneimittelgesetz, die die

Zulassung undGenehmigung einer klinischen Prüfung re-

geln. Frauen und Männer sollten in den Studien entspre-

chend der Häufigkeit der Krankheit vertreten sein. Solan-

ge nicht auch für Frauen geforscht wird, werden Frauen

schlechter behandelt!
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Begründung

Dass sich Symptome von Krankheiten sowie die Aufnah-

me, Verstoffwechselung und Verträglichkeit von Arznei-

mitteln bei Frauen und Männern oft unterscheiden, ist

durch unterschiedliche genetische und biologische Vor-

aussetzungenbegründet (einige Beispiele: Frauen sind öf-

ter und anders von Autoimmunerkrankungen betroffen

als Männer, haben andere Schmerzen bei einem Herzin-

farkt als Männer und ihre Stoffwechselprozesse unterlie-

gen an einigen Stellen dem Monatszyklus, anders als bei

Männern).

 

Es sind aber nur wenige Frauen Probandinnen in kli-

nischen Prüfungen von Medikamenten, insbesondere in

den frühen Phasen der Arzneimittelentwicklung. Das er-

klärt sich aus dem Risiko, insbesondere für eine potenzi-

ell schwangere oder nach der Studie bald schwanger wer-

dende Frau, wenn z.B. im Tiermodell zuvor die fruchtschä-

digende Wirkung der untersuchten Substanz nicht aus-

geschlossen wurde, und dassWechselwirkungenmit hor-

monellen Verhütungsmitteln oder schlicht zyklusabhän-

gigeHormonschwankungendie Studienergebnissebeein-

flussen könnten. Auch in den späteren klinischen Studi-

en an Patienten sind Frauen nach einer Analyse der EMA

(EuropäischeArzneimittel-Agentur) teilweise noch immer

unterrepräsentiert. Wenn aber von Frauen zu wenige Da-

ten vorliegen und es zum Beispiel einen Unterschied in

der Wirkung oder bei den Nebenwirkungen eines Medi-

kaments gibt, könnte dieser übersehen, oder zumindest

nicht ausreichend untersucht werden. Es ist fraglich, ob

mit einer geringeren Anzahl von Probandinnen so die

Wirksamkeit und Sicherheit eines Medikaments für Frau-

en genauso gut erforscht werden kann. Deshalb die For-

derung nach einer gleichmäßigen Repräsentation der Ge-

schlechter je nach Krankheitsinzidenz in Studien.

Antrag 114/I/2020

KDV Tempelhof-Schöneberg

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Volle Erstattung von nicht rezeptpflichtigen ärztlich verordneten Arzneimitteln für alle Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren

1
2
3
4
5
6
7
8
9

 und Befreiung von der Zuzahlungspflicht für alle Kinder,

Jugendlicheund jungeErwachsene solange sieKindergeld

beziehen

 

Wir fordern die SPD Berlin, die Bundes-SPD und die SPD-

Mitglieder des Deutschen Bundestages dazu auf, mit ei-

ner Gesetzesänderung zu erwirken, dass die Kosten für

ärztlich verordnete nicht rezeptpflichtige Medikamente

für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahrenwieder voll durch
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die Krankenkassen erstattet werden. Dies ist ein Beitrag

zur gesundheitlichen Gleichbehandlung von Kindern aus

finanziell schlechter gestellten Familien. Darüber hinaus

fordern wir dazu auf, die Zuzahlung für Medikamente für

alle Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene so lange

auszusetzen, wie sie sich im Kindergeldbezug befinden,

d.h. in der Regel bis 25 – 27 Jahren, sofern sie in Ausbildung

oder Studium sind und kein sozialversicherungspflichti-

ges eigenes Einkommen besitzen. Auch diese Maßnahme

sichert einen gleichen Zugang aller zur notwendigen me-

dizinischenVersorgung incl. Hilfs- undHeilmittelnwie z.B.

Brillen oder Einlagen.

 

Die Leistungen sollen aus Steuermitteln durch eine Erhö-

hung des Bundeszuschusses refinanziert werden.

 

Begründung

Zwar können für Kinder unter 12 Jahren sowie Jugendli-

che mit Entwicklungsstörungen bis zum vollendeten 18.

Lebensjahr auch nicht rezeptpflichtige Medikamente auf

Antrag von der Kasse bezahlt werden. Da aber einschrän-

kend gilt, dass Kosten für milde Arzneimittel wegen Un-

wirtschaftlichkeit nur in begründetenAusnahmefällen er-

stattet werden, werden nach einschlägigen Erhebungen

zumeist Kinder aus finanziell schlechter gestellten Famili-

ennichtmit diesen zumTeil teurenmildenMedikamenten

(wie Hustensaft, Nasensalben, Hautcremes u.w.) versorgt,

sondern die medikamentöse Behandlung setzt oft erst

spät ein, wenn eine deutliche Verschlechterung eintritt,

die dann mit verschreibungspflichtigen Medikamenten

behandelt werdenmuss. Beispiel ist der Kauf von Husten-

saft auf pflanzlicher Basis statt Antibiotika-Behandlung

einer verschleppten Bronchitis. Das ist Unsinn im Sinne

des Kindeswohls und verstärkt die ungleiche gesundheit-

liche Versorgung nach unterschiedlichem sozialem Sta-

tus.

 

Kinder unter 18 Jahren sind von allen Arzneimittel-

Zuzahlungen befreit. Die Ausbildungswege dauern aber

in der Regel deutlich über das 18. Lebensjahr hinaus. Da-

her muss die Befreiung ebenfalls über das 18. Lebensjahr

hinaus gewährt werden, um eine gleich gute Versorgung

aller sicherzustellen.

Antrag 115/I/2020

AG 60plus Landesvorstand

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme in der Fassung der AK (Konsens)

Bürgerversicherung (Renten- und Krankenversicherung) voranbringen

1 Die Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion und die SPD- Wir bekräftigen unsere Forderungnach einer Erwerbstäti-
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Kabinettsmitglieder werden aufgefordert, angesichts des

demografischen Wandels weiterhin das Thema Bürger-

versicherung nachdrücklich voranzubringen.

Begründung

Die Altersversorgung der Beamten und auch der Parla-

mentarier ist völlig aus der Zeit gefallen und muss drin-

gend reformiert werden. Insbesondere, dass Abgeordnete

nicht in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, ist

der breitenBevölkerungnicht vermittelbar. Dennwer Soli-

darität einer Gesellschaft einfordert - und hier sind Volks-

vertreter in besonderer Pflicht - sollte diesen Anspruch

auch für sich gelten lassen.

 

Bezüglich der Altersversorgung der Beamten schließen

wir uns den Forderungen des Deutschen Gewerkschafts-

bund (DGB) an, der den Umbau der gesetzlichen Renten-

versicherung fordert. So sollen künftige auch Beamte und

Bundestagsabgeordnete Beiträge zur gesetzlichen Ren-

tenversicherung entrichten.

 

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil wollte eigentlich

noch 2019 eine Reform für eine Rentenversicherungs-

pflicht für Selbstständige, speziell für Freiberufler,  auf

den Weg bringen, wie es im Koalitionsvertrag vereinbart

ist. Hier sind  jetzt rasche und konkrete Handlungen an-

gesagt.

genversicherung bei der Alterssicherung und Krankenver-

sorgung. 

 

Die Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion und die SPD-

Kabinettsmitglieder werden aufgefordert, angesichts des

demografischen Wandels weiterhin das Thema Bürger-

versicherung nachdrücklich voranzubringen.

Antrag 116/I/2020

ASG Berlin

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Überprüfung und Sicherstellung der „Spezialisierten Ambulanten Palliativversorgung“ (SAPV) in Berlin
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Offenbar ergeben sich in Berlin Probleme dabei, bei

schwerst- und sterbenskranken Menschen den gesetzli-

chen Anspruch auf Leistungen der „Spezialisierten Ambu-

lanten Palliativversorgung“ (SAPV) zu realisieren.

 

Die Sozialdemokratischen Mitglieder des Berliner Senats

und Abgeordnetenhauses werden aufgefordert, entspre-

chende Probleme und deren Ursachen zu evaluieren und

sich dafür einzusetzen, diese umgehend zu beseitigen.

Dies umfasst auch die Aufforderung - falls zweckmäßig

– gegenüber dem Bundesgesetzgeber aktiv zu werden.

Hierbei sind neben den SAPV Angeboten auch die wei-

teren meist ehrenamtlichen Unterstützungsangebote in

den Blick zu nehmen und zu prüfen, wie diese gestärkt

werden können.

Begründung

DieASGBerlin erreichenBerichte, indenendieVersorgung

schwerstkranker Menschen erheblich erschwert wird.
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Hier ein konkretes Beispiel: „NachdemmeineMutter aus-

therapiert aus dem Krankenhaus entlassen wurde, haben

wir uns entschlossen sie nicht in einem Heim sterben zu

lassen, sondern zuhause zu versorgen. Hierzu hat sie ei-

ne Verordnung spezialisierter ambulanter Palliativversor-

gung (SAPV) bekommen. Zuständig für die Vermittlung ei-

ner solchenPflege ist derVereinHomeCareBerlin e.V.Des-

sen “Hilfe” bestand in der Übermittlung einer Liste ent-

sprechender Ärzte. Aus dieser Liste war jedoch kein einzi-

ger der für Neukölln zuständigen Ärzte bereit, diese Pfle-

ge zu übernehmen. Letztlich habenmeine Schwester und

ich die Pflegemeiner Mutter bis zu ihremTod selbst über-

nommen.“ Eine Ursache liegt offenbar darin, dass die ge-

nannten Ärztinnen und Ärzte ausschließlich onkologische

Patientinnen und Patienten betreuen und keine anderen.

Im Ergebnis sollte auch statt einer schlichten „Verweisbe-

ratung“ ganz konkrete Unterstützung und Begleitung der

Antragstellenden erfolgen.

Antrag 117/I/2020

KDV Tempelhof-Schöneberg

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Votum der AK folgt am 27.10.2020

Richtlinie zur Blutspende diskriminierungsfrei ändern!
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Die SPD-Fraktion im Bundestag wird aufgefordert, dar-

aufhin hinzuwirken, dass die Richtlinie Hämotherapie

zur Blutspende geändert wird und Trans- und homo-

sexuelle Menschen nicht länger pauschal von der Blut-

spende ausgenommen sind. Vielmehr muss darauf hin-

gewirkt werden, dass diskriminierungsfreie Kriterien be-

nannt werden, die Personen mit riskanten Sexualverhal-

ten von der Möglichkeit der Blutspende ausnehmen. Im

Punkt 2.2.4.3.2.2 (Version 2017) der Richtlinie Hämothe-

rapie sollen entsprechend die Unter-Spiegelstriche zu ei-

ner Aussage wie „Personen mit sexuellem Risikoverhal-

ten, z. B.GeschlechtsverkehrmithäufigwechselndenPart-

nern, ungeschützter Verkehr“ reduziert werden, um eine

pauschale Diskriminierung spendewilliger Personen aus-

zuschließen, deren Sexualverhalten als nicht riskant ein-

zustufen ist.

 

Da es sich um ein übergreifendes gesellschaftliches The-

ma handelt, wird die SPD-Fraktion aufgefordert, sich auch

mit Anträgen anderer Parteien auseinander zu setzen und

ggf. eine überparteiliche Initiative zu unterstützen.
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Antrag 118/I/2020

KDV Tempelhof-Schöneberg

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Blutrot – menschenwurdige Menstruation fur alle, insbesondere fur Frauen ohne Obdach!
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Wir fordern die Sozialdemokrat*innen in den Berliner Be-

zirksverordnetenversammlungen, im Berliner Abgeordne-

tenhaus sowie im Berliner Senat auf, für menstruierende

Menschen (insbesondere FrauenohneObdach,Transmän-

ner sowie intersex, genderfluid und nonbinary Personen)

in Notsituationen den Zugang zu Menstruationsartikeln

zu verbessern. Dazu sollen Projekte wie Social Period e.V.

finanziell oder durch Genehmigung geeigneter Orte un-

terstützt werden.

 

Auch sollen in den öffentlichen Einrichtungen des Lan-

des und der Bezirke, zum Beispiel beginnendmit den Rat-

häusern, die Toilettenräume mit Menstruationsproduk-

ten ausgestattet werden können.

 

Begründung

Die von der SPD-Bundestragsfraktion mitbeschlossene

Senkung der Mehrwertsteuer auf Menstruationsartikel

von 19 % auf 7 % soll den Zugang zu Binden, Tampons und

Einlagen erleichtern. Fur viele Menschen in Berlin, insbe-

sondere die schätzungsweise 2.500 Frauen ohne Obdach,

sind die Kosten fur die dringend notwendigen Hygienear-

tikel weiterhin nicht bezahlbar. Für sie wird die monatli-

che Menstruation angesichts von Armut oder Fehlen ei-

nesRuckzugsortes zueiner echtenGefährdungder psychi-

schen und körperlichen Gesundheit. So kann die Nutzung

zumBeispiel vonSocken, Plastiktuten, Servietten, Lumpen

oder T-Shirts statt der notwendigenHygieneprodukte das

Risiko eines toxischen Schocksyndroms oder geschlechtli-

cher Infektionen deutlich erhöhen.

 

Deshalb wollen wir, neben Angeboten in den öffentli-

chen Gebäuden auch Projektewie Social Period e.V. unter-

stützen. Sie stellen Spenderboxen im öffentlichen Raum,

beispielsweise im Eingangsbereich von Drogeriemärkten,

Sport- und Bildungseinrichtungen auf. Durch die Vertei-

lung von Spenderboxen an hochfrequentierten Standor-

ten haben alle die Möglichkeit, Hygieneartikel zu spen-

den.

 

Die gespendeten Produkte werden anschließend an Ta-

gesstätten, Notunterkünfte und andere Anlaufstellen

weitergeleitet, wo sie obdach- und wohnungslosen Frau-

en kostenfrei zur Verfügung stehen.

Eine konkreteUnterstützungkanndabei beispielsweisefi-

nanzieller Natur sein oder durch das Bereitstellen von Or-

ten für solche Spendenboxen erfolgen. Auch das Bekannt-

machen oder der Kontakt zu Gewerbetreibenden und so-

zialen Trägern kann konkrete Unterstützung sein.
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Antrag 119/I/2020

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

“Juckt’s im Schritt? Lass dich testen.“ Und zwar für lau!
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„Juckt’s im Schritt? Lass dich auf sexuell übertragbare

Krankheiten testen.“ Diesen und andere Sprüche hat die

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) in

U-Bahnhöfen und Co. plakatiert. Solche Kampagnen sind

wichtig und haben einen sichtbaren Effekt. Das gilt für die

Kampagnen für HIV-Prävention wie für die Kampagnen

gegen übermäßigen Alkoholkonsum.

Sexuell übertragbare Krankheiten („sexually transmitted

infections“ - STIs) sind stigmatisiert, oft ist dasWissen nur

gering und es wird nicht genügend über sie gesprochen.

Und eben oft auch nicht früh oder oft genug zur Ärztin

gegangen. Das gefährdet nicht nur die Betroffenen selbst,

sondern eben auch alle anderen, die sich potenziell anste-

cken können. Entsprechend hat die gesamte Gesellschaft

ein Interesse daran, dass sich alle möglicherweise Betrof-

fene testen lassen, auch präventiv und regelmäßig.

Wer nun aber der Kampagne Folge leistet und sich testen

lässt, macht das in der Regel auf eigene Kosten. HIV-Tests

gibt es bei manchen Gesundheitsämtern oder bei der

AIDS-Hilfe gebührenfrei, STI-Tests können kostengünstig

bis kostenfrei bei wenigen Gesundheitsämtern gemacht

werden, aber Termine sind dort teilweise schwer zu be-

kommen. Die Kosten für den Chlamydientest überneh-

men einmal im Jahr die Krankenkassen, aber nur die im

Vergleich unsichere Variante des Urintests und nur für

Frauen bis 25. Der Grund für diese Altersgrenze ist die

Annahme, dass die meisten Menschen ab 25 bis an ihr

Lebensende in monogamen Beziehungen leben würden.

Entsprechend könnten sich also gar nicht neu anstecken.

Wer aber nicht so lebt, sondern wechselnde Geschlechts-

partner*innen hat und auch nach 25 von regelmäßigen

Tests profitieren würde, wird hier nicht mitgedacht. Es

darf nicht sein, dass sich die Gesundheitsversorgung nur

an ein paar bestimmten Lebensentwürfen orientiert und

die Versorgung schlechter wird für diejenigen, die einen

anderen Lebensentwurf haben.

Die Krankenkassen müssen sich endlich der Lebensreali-

tät derMenschen anpassen. Es kann nicht sein, dassMen-

schen, die ein verantwortungsvolles Sexleben führenwol-

len, dafür selbst bezahlen müssen. Tests, die alle schüt-

zen,müssen einfachund kostenfrei zur Verfügung stehen,

damit sie von möglichst vielen Menschen angenommen

werden.

 

Deswegen fordern wir:

1. dassTests auf sexuell übertragbareKrankheitenvon

dengesetzlichenKrankenkassenübernommenwer-

den. Dazu gehören HIV, Gonokokken, Hepatitis B

und C, Herpes, Chlamydien, Syphilis und HPV.

2. dass STI-Tests Teil der regulären gynäkologischen
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Vorsorgeuntersuchung werden bzw. einmal im Jahr

bei einem Besuch bei der*dem Hausärzt*in oder

Dermatolog*in angeboten werden.

3. weiterhin flächendeckende Kampagnen in der Öf-

fentlichkeit und in der Schule. Sie sind elementar,

um ein Bewusstsein für dieWichtigkeit von Kondo-

men und Lecktüchern und den entsprechenden STI-

Tests zu schaffen.

 

Antrag 120/I/2020

KDVMitte

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Wohnortnahe ärztliche Versorgung
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Die sozialdemokratischen Mitglieder des Senats und der

Bezirksämter werden aufgefordert, ein Konzept zur be-

darfsgerechten wohnortnahen ärztlichen Versorgung in

Berlin zu erarbeiten. Dies darf nicht auf Bezirksebene

als Steuerungsform enden, sondern muss die einzelnen

Stadtgebiete als Steuerungsgröße anwenden. Das Kon-

zept sollte außerdem Anreizmöglichkeiten für Ärzt*innen

entwickeln, damit sich diese inweniger versorgten Gebie-

ten niederlassen.

Begründung

Die Versorgung mit Ärzten in Berlin ist im Vergleich zu

ländlichen Regionen imBundesgebiet sehr gut. Allerdings

ist die Verteilung der Ärztesitze zwischen den Bezirken

und innerhalb dieser nicht gleichmäßig, somit existiert

nicht überall eine bedarfsgerechte wohnortsnahe Versor-

gung.

Antrag 121/I/2020

KDV Neukölln

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Für einen lösungsorientierten Umgang mit Drogenkonsum in Berlin
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In Berlin haben die Sichtbarkeit des Handels mit und der

Konsum von illegalen Drogen in den vergangenen Jahren

spürbar zugenommen. Die Beschaffungskriminalität und

derDrogenhandel auf der einenSeiteunddie Spritzenfun-

de in Grünflächen und auf Spielplätzen auf der anderen

Seite stellen für das Land, die Bezirke und die Polizei ein

wachsendes Problem dar. Für uns al Sozialdemokratinnen

und Sozialdemokraten ist es wichtig, diese Situation zu

verändern und Lösungen zu entwickeln, ohne dabei Men-

schenmit einer Suchtabhängigkeit nochweiter ins gesell-

schaftliche Abseits zu stellen oder sie zu kriminalisieren.
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Wirwissen, dass eine Lösungnur langfristig erfolgen kann

und ein konzertiertes Denken in Verantwortung aller be-

troffenen Behörden im Land Berlin notwendig ist. Gleich-

zeitig wollen wir alles dafür tun, dass Bürgerinnen und

Bürgern alle Bereiche des öffentlichen Raums möglichst

ohne Einschränkungen nutzen können. Das Sicherheits-

gefühl der Bürgerinnen und Bürger darf nicht gegen die

individuelle Situation von Suchtmittelabhängigen ausge-

spielt werden. Vielmehr können Lösungen nur funktionie-

ren, wenn sie beide Aspekte – ein befriedeter öffentlicher

Raum für alle und wirksame Hilfen für Konsumierende –

in den Blick nehmen. Wir folgen dabei dem Leitsatz: Jede

Bürgerin und jeder Bürger hat ein Recht auf den öffentli-

chen Raum.

 

Dazu schlagen wir folgende Maßnahmen vor:

 

1. Wir fordern die Übertragung der landesweiten

Sucht- undDrogenkoordination in Abstimmungmit

den Bezirken an eine zentrale Stelle an. Hierzu zählt

die Erarbeitung undDurchführung eines landeswei-

ten Konzepts, das sowohl die Sozialarbeit als auch

den Umgang mit Nutzungskonflikten im öffentli-

chen Raum fokussiert und damit eine Bündelung

von Informationen und Handlungsbedarfen aus Zi-

vilgesellschaft, Ermittlungsbehörden und Hilfesys-

temen darstellt.

2. Wirwollen eine Ausweitung der Öffnungszeiten der

Konsumeinrichtungen, da Sucht nicht um 18:00Uhr

endet. Deshalb müssen dringend Konsummöglich-

keiten auch in den Abendstunden bis in die Nacht

hinein geschaffen werden.

3. Wir wollen suchtmittelabhängige Menschen noch

stärker als bisher in das soziale und medizinische

Netzwerk des Bezirks und der Stadt integrieren. Die

bestehende soziale Infrastruktur ist, etwa im Be-

reich der Unterbringung, nicht auf die spezifische

Klientel der suchtmittelabhängigen Wohnungslo-

sen eingestellt. Deshalb soll der Senat ein entspre-

chendes Konzept und Piloteinrichtungen in Zusam-

menarbeit mit den Bezirken initiieren.

4. Wir wollen die aufsuchende Sozialarbeit stärken,

um mehr Konsumierende zu erreichen, sie auf Ein-

richtungen aufmerksam zumachen und auf diesem

Weg auch Unterstützung beim Umgang mit ihrer

Sucht anbieten zu können. Die Unterstützung von

Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern durch ent-

sprechende Sprachkompetenzen (z.B. durch Sprach-

mittler) wollen wir ebenfalls fördern. Zudem wol-

len wir prüfen, inwieweit weitere Zugangshürden,

wie die Registrierung zur Nutzung von Drogenkon-

sumreinrichtungen, abgebaut werden können.

5. Wirwollen, dass langfristigDrogenkonsumierenden

geholfenwird.Dazugehört derAusbauder anerken-

nenden Drogenarbeit, etwa durch eine Ausweitung
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des Projektes Patrida,wie sie bereits von der Landes-

drogenbeauftragten unterstützt wird. Wir erwar-

ten von den zuständigen Senatsverwaltungen und

denKrankenkassen die Erarbeitung von Lösungsvor-

schlägen, um mehr Menschen aus der Sucht den

Weg in langfristig begleitete Therapieangebote –

von Substitution bis hin zur Integration in den Ar-

beitsmarkt – zu ermöglichen. Dazu fordernwir, dass

auch Menschen ohne Krankenversicherung der Zu-

gang zu Therapieangeboten ermöglicht wird.

 

Antrag 122/I/2020

ASF LFK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme in der Fassung der AK (Konsens)

Missbrauch von GBL (K.O.-Tropfen) verhindern
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Wir fordern die sozialdemokratischen Abgeordneten des

Bundestags und die sozialdemokratischen Mitglieder der

Bundesregierung auf, sich dafür einzusetzen, dass GBL in

Deutschland unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG)

fällt und dadurch nichtmehr für jeden zugänglich ist. Alle

Chemiekonzerne sollen GBL zudem zusätzlich mit einem

Bitterstoff versetzen.

Begründung

Immerwiederwerden FrauenundMännernheimlichK.O.-

Tropfen verabreicht, um Straftaten wie Vergewaltigung

und Raub zu erleichtern. Die Dunkelziffer ist hoch, weil

GBL im Körper nur kurze Zeit, ca. 6-10 Stunden, nachweis-

bar ist, die Opfer zu dieser Zeit aber zumeist noch hand-

lungsunfähig sind. Erschwerend kommt hinzu, dass sich

die Betroffenen häufig nicht mehr erinnern können, was

während und unmittelbar vor dem Ereignis passiert ist.

 

Gamma-Hydroxy-Butyrat (GHB) und die Vorläufer-

substanz Gamma-Butyro-Lacton (GBL), die im Körper

zu GHB umgewandelt wird, werden beide unter den

Szenenamen Liquid Ecstasy, Liquid E oder G als soge-

nannte Partydrogen verwendet (www.aerzteblatt.de/ar-

chiv/14661/Liquid-Ecstasy-die-neue-Partydroge und

www.aerzteblatt.de/archiv/61305/Liquid-Ecstasy-ein-

relevantes-Drogenproblem13).

 

GHB unterliegt seit 2002 den Bestimmungen des Be-

täubungsmittelgesetzes, GBL nur einem freiwilligen

Monitoring-System (www.aerzteblatt.de/archiv/61305/

Liquid-Ecstasy-ein-relevantes-Drogenproblem).

 

GBL ist frei verkäuflich. SeineWirkungsweise reicht von ei-

nem angeheiterten Zustand bis zu Verlust des Bewusst-

Wir fordern die sozialdemokratischen Abgeordneten des

Bundestags und die sozialdemokratischen Mitglieder der

Bundesregierung auf, sich dafür einzusetzen, dass alle

ChemiekonzerneGBL zusätzlichmit einemBitterstoff ver-

setzen sollen.
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seins und Lebensgefahr.

 

In der Industrie wird GBL in großen Mengen als Lösungs-

und Reinigungsmittel eingesetzt. Um einer missbräuchli-

chen Verwendung entgegenzuwirken, hat die chemische

Industrie sich ein freiwilliges Monitoring zur Verfolgung

der Lieferkette auferlegt. Erschwerend wirkt hierbei je-

doch der Umstand, dass ein großer Anteil an GBL aus dem

Ausland, insbesondere Indien und China, bezogen wird

undsomitdieKontrollenerschwertwerden.DadiesesMo-

nitoring in den vergangenen Jahren nicht den gewünsch-

ten Erfolg erzielt hat, müssen jetzt andere Maßnahmen

ergriffen werden.

 

Eine Gleichstellung von GBL mit GHB mit der Folge der

Anwendbarkeit des Betaubungsmittelgesetzes stellt eine

wirksameMaßnahme zur Missbrauchsbekampfung dar!

13http://www.aerzteblatt.de/archiv/61305/Liquid-Ecstasy-ein-relevantes-Drogenproblem

251

http://www.aerzteblatt.de/archiv/61305/Liquid-Ecstasy-ein-relevantes-Drogenproblem


I/2020 Landesparteitag 31.10.2020 Antrag 123/I/2020

Gleichstellung

Antrag 123/I/2020

AG Selbst Aktiv Landesvorstand

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: AH Fraktion (Konsens)

Für ein inklusives, diskriminierungsfreies und partizipatives Berlin
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Die Berliner Landesregierung hat sich in ihrem Koalitions-

vertrag sowie den Richtlinien der Regierungspolitik dazu

verpflichtet, das Landesgleichberechtigungsgesetzes (LG-

BG) weiterzuentwickeln sowie die Ergebnisse der Norm-

prüfung zur UN-Behindertenrechtskonvention umzuset-

zen.

 

Sich für ein inklusives, diskriminierungsfreies und par-

tizipatives Berlin stark zu machen, ist im Interesse

einer jeden Person notwendig. Die meisten Menschen

sind nur „noch nicht behindert“, prozentual sind nur

sehr wenige Behinderungen angeboren. Die häufigste

Ursache für Behinderungen sind allgemeine Krank-

heiten oder auch in einem nicht so hohem Maße

Unfälle. Laut Bestandsstatistik ( https://www.parlament-

berlin.de/ados/18/IntArbSoz/vorgang/ias18-0029-v-LfB-

Einwohnerzahlen%20ausgew.%20St%C3%A4dte.pdf )

hatten 2016 von den 3.520.031 Berliner*innen 617.107 Ber-

liner*innen einen nachgewiesenen Grad der Behinderung

(GdB) ab GdB 20. Von ihnen sind 411.339 Berliner*innen

schwerbehindert.

 

Entgegen der ursprünglichen Planung beginnt die par-

lamentarische Beratung des LGBG erst im 2. Halbjahr

2020. Der bekanntgewordene „Entwurf eines Gesetzes

zur Umsetzung des Übereinkommens der Vereinten Na-

tionen über die Rechte von Menschen mit Behinderun-

gen im Land Berlin“ vom 15.10.2019 ist grundsätzlich zu

begrüßen, da er schon notwendige Veränderungen ge-

mäßdermenschenrechtsbasiertenGrundausrichtung der

UN-Behindertenkonvention (UN-BRK) aufgreift. Dennoch

sind zur Umsetzung des uneingeschränkten und selbst-

verständlichen Rechts auf Teilhabe und zur Verhinderung

und Beseitigung von Benachteiligungen und Barrieren

durch alle Menschen mit Behinderungen auch in diesem

Artikelgesetz zusätzliche gesetzgeberische Schritte not-

wendig. Der SPD Berlin ist bewusst, dass es neben der

Weiterentwicklung des LGBG zudem erforderlich ist, ver-

schiedene Fachgesetze und Rechtsverordnungen des Lan-

des Berlin noch an die Bestimmungen der UM-BRK anzu-

passen. Im Zentrum für eine inklusive, diskriminierungs-

freie und partizipative Gesellschaft im Sinne der UN-BRK

wird aber das LGBG mit seinen elementaren Rahmenbe-

stimmungen stehen. Wir wollen die Überwindung des

defizitorientierten, medizinischen Verständnisses von Be-

hinderung zu Gunsten des an der Wechselwirkung mit

Barrieren orientierten sozialen Behinderungsbegriffes in

der UN-BRK sowie die Stärkung der Rechte vonMenschen
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mit Behinderungen unter anderem anhand der Prinzipi-

en Nichtdiskriminierung, Teilhabe und Partizipation, Be-

wusstseinsbildung, Zugänglichkeit, persönliche Mobilität

und Zugang zu Informationen überall wirksam werden

lassen.

 

Der SPD Berlin ist wichtig, dass auch im anstehenden

Gesetzgebungsverfahren Menschen mit Behinderungen

wirksam partizipieren können. Auch hier gilt „Nichts über

uns, ohne uns“ – und zwar über den gesamten Prozess der

Entscheidungsfindung bis zur Verabschiedung des Geset-

zes.

 

Die Einbeziehung von Menschen mit Behinderungen in

die Umsetzung ist ebenfalls selbstverständlich. Die SPD

Berlin erwartet die Umsetzung der nachfolgenden Forde-

rungen sowohl vom Senat, insbesondere den sozialdemo-

kratischen Senator*innen, als auch im Rahmen des Ge-

setzgebungsverfahrens vom Abgeordnetenhaus von Ber-

lin, insbesondere den sozialdemokratischen Parlamenta-

rier*innen:

 

I. Würdigung und Änderung des bisherigen Standes des

„Entwurf einesGesetzes zurUmsetzungdesÜbereinkom-

mens der Vereinten Nationen über die Rechte von Men-

schenmit Behinderungen im Land Berlin“ vom 15.10.2019

 

Zu § 1 Ziel des Gesetzes

Erklärter Zweck der UN-BRK ist gemäß Artikel 1 UN-BRK

die Förderung, der Schutz unddieGewährleistungdes vol-

lenundgleichberechtigtenGenusses allerMenschenrech-

te und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behin-

derungen. Das Wort „Genuss“ statt Wahrnehmung ent-

spricht dem Grundsatz der Inklusion am meisten, da der

volle und gleichberechtigte „Genuss“ im Gegensatz zur

Wahrnehmung keine Aktivität voraussetzt.

 

Zu § 2 Geltungsbereich

Dass Träger öffentlicher Belange lediglich darauf hin-

wirken sollen Gesetzesziele in angemessener Weise

zu berücksichtigen, ist nicht ausreichend. Die UN-

Behindertenrechtskonvention ist ein völkerrechtlicher

Vertrag, der von allen einzuhalten ist. Es muss eine Ände-

rung dahingehend erfolgen, dass die Träger öffentlicher

Belange verpflichtet werden, die Gesetzesziele umzuset-

zen. Es ist sicherzustellen, dass die Ziele des LGBG auch für

private Rechtsträger gelten. Eine „Flucht ins Privatrecht“

darf es nicht geben – dafür hat der Gesetzgeber Sorge zu

tragen.

 

Zu § 3 Menschen mit Behinderungen

Statt der Formulierung „geistige Behinderungen“ sollte

der international übliche Sprachgebrauch „intellektuelle

Beeinträchtigungen“ genutzt werden. Die Beschränkung

des Merkmals „langfristig“ auf eine Sechs-Monats-Frist,
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ohne dass -zumindest – ein Regel-Ausnahme-Verhältnis

verankert wird, widerspricht der vollen, wirksamen und

gleichberechtigten Teilhabe. Eine bessere Definition von

langfristig ist „Als langfristig gilt in der Regel ein Zeitraum,

der nicht nur vorübergehend ist.“

 

Zu § 5 Barrierefreiheit

Jeder gestaltete Lebensbereich soll für Menschen mit Be-

hinderungen in der allgemein üblichen Weise, ohne be-

sondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremdeHilfe

auffindbar, zugänglich und nutzbar sein. Alles soll folglich

barrierefrei sein. Klarzustellen ist entweder im Gesetzes-

text selbst oder zumindest in der Begründung, dass unter

dem Begriff „Hilfsmittel“ auch menschliche und tierische

Hilfen zu verstehen sind. So sind zum Beispiel die Mitfüh-

rung von Assistenzhunden für einige Menschen mit Be-

hinderungen die Voraussetzung für eine volle Teilhabe in

allen Lebensbereichen. Im Gegensatz zu Artikel 9 UN-BRK

finden sich keine Ausführungen dazu, wannwelche Berei-

che barrierefrei zu gestalten sind. Nicht gesetzlich veran-

kert sind damit Zielstellung und Verpflichtungen zur Um-

setzung. Zu begrüßenwäre daher ein Absatz 2. der dieTrä-

ger öffentlicherBelangeverpflichtet, entsprechendeMaß-

nahmen zu treffen.

 

Um das Grundrecht auf gleichberechtigte Wahlmöglich-

keiten desWohnortes und derWohnformumfassend aus-

üben zu können (vgl. § 19 UN-BRK (Unabhängige Lebens-

führung und Einbeziehung in die Gemeinschaft) und §

28 UN-BRK (Angemessener Lebensstandard und sozialer

Schutz)) gehen die imGesetzentwurf formulierten Vorga-

ben z.B. in §§ 5,6,7,12 nicht weit genug.

 

Angesichts der Schätzungen von 41.000 bzw. 110.000 feh-

lenden barrierefreien bzw. barrierearmen Wohnungen

muss § 50, Abs 1, Satz 4 der Bauordnung für Berlin (BauO

Bln) geändert werden: Das Ziel muss es sein, dass jede

Wohnung barrierefrei ist. Zumindest bedarf es aber einer

weiteren Aussage dahingehend, dass ab dem 1.1.2022 in

Gebäuden mit mehr als acht Wohnungen eine und bei

mehr als zwanzigWohnungenmindestens zweiWohnun-

gen uneingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbar sind. Das

ein solches Vorhabenmöglich ist, zeigt die Bremische Lan-

desbauordnung.

 

Zusätzlich zumneuen § 50, Absatz 2 BauOBln ist an geeig-

neter Stelle (z.B. Gesetz über den SozialenWohnungsbau

in Berlin (Wohnraumgesetz Berlin - WoG Bln)) ein ange-

messener Anteil an Rollstuhlbenutzer*innen-Wohnungen

(rb-wohnungen.de) im sozial geförderten Wohnungsbau

einzuführen.

 

Der Bau von rollstuhlgerechtenWohnungen ist in der Bau-

ordnung zu regeln, da die „BarrierefreiesWohnen Verord-

nung (BWV Bln) den R-Standard ausdrücklich ausnimmt.
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Es herrscht ein großer Bedarf an der Errichtung eines

mit ausreichenden personellen Ressourcen ausgestatte-

tem Kataster mit Lotsenfunktion, angesiedelt entweder

auf Landesebene oder aber jeweils in den Bezirken. Es ist

unsäglich, dasswohnungssuchendeMenschenmit Behin-

derungen derzeit in Berlin keine differenzierte Auskunft

über Merkmale von Wohnungen erhalten, die sie aber

dringendst brauchen,

 

Zu § 6 Angemessene Vorkehrungen

Die explizite Einbeziehung angemessener Vorkehrungen

und die Klarstellung, dass die Versagung angemessener

Vorkehrungen als Diskriminierung zu werten sind, wird

begrüßt. Allerdings sollte der Klarheit halber ergänzt wer-

den, dass „Menschen mit Behinderungen gleichberech-

tigt mit anderen ihre Rechte wahrnehmen“ und ausüben

können. Zwar ist mit dem anschließenden Satzteil „und

die denTräger öffentlicher Belange nicht unverhältnismä-

ßig oder unbillig belasten“ laut Gesetzesbegründung ge-

meint, dass „die Nichtvornahme eigentlich erforderlicher

Maßnahmen nur ausnahmsweise zulässig und stets be-

sonders begründungsbedürftig ist“, wird dennoch sowohl

eine Satzesteilung als auch eine andere Formulierung ge-

fordert. Wir dürfen nicht zulassen, dass Menschen mit

Behinderungen zum einen Rechte zugestanden werden,

die aber quasi gleichzeitig nach welchen Kriterien öffent-

licher Träger auch immer wieder eingeschränkt oder gar

ganz abgebaut werden.

 

Zu § 9 Zusammenarbeit, Beteiligung, Unterstützung

Partizipation ist lauf UN-BRK ein übergreifendes Ziel der

UN-BRK. Daher ist die grundlegende Regelung der Ein-

beziehung von Menschen mit Behinderungen bei politi-

schen Entscheidungsprozessen und die damit einherge-

hende gesetzliche Verankerung von Beteiligungsstruktu-

ren positiv zu bewerten. Daher ist es in (2) und (3) nicht

ausreichend, das Beteiligungsverfahrenmit der Formulie-

rung „kann entsprechend § 20 dieses Gesetzes gestaltet

werden“ auf die Arbeitsgruppen fürMenschenmit Behin-

derungen zu fokussieren. Der Landesbeirat für Menschen

mit Behinderung ist ebenso in aktive Beteiligungsverfah-

ren einzubeziehen.

 

Zu § 10 Frauen mit Behinderungen

Für großes Erschrecken sorgten 2011 die Ergebnisse der

Studie „Lebenssituation und Belastungen von Frauen mit

Beeinträchtigungen und Behinderungen in Deutschland“.

Diese zeigten, dass Frauen mit Behinderungen viel öfter

in ihrem Leben Gewalt erfahren, als andere Frauen und

Mädchen. Besonders alarmierend war, dass Frauen mit

BehinderungundBeeinträchtigung zwei- bis dreimal häu-

figer sexuellemMissbrauch inKindheit und Jugendausge-

setzt waren als der weibliche Bevölkerungsdurchschnitt.

Um dem hohen Maß an Gewalt entgegenzuwirken, sind

u.a. Frauenbeauftragte in den Einrichtungen der Behin-
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dertenhilfe etabliert worden. Es ist positiv, dass ausdrück-

lich auf die Gefahr von Mehrfachdiskriminierung und die

Pflicht, Maßnahmen speziell dagegen zu ergreifen, Bezug

genommen wird. Unverständlich ist aber, dass die Mäd-

chen mit Behinderungen nicht ausdrücklich im Gesetzes-

entwurf benannt werden. Dies widerspricht Artikel 6 der

UN-BRK und der besonderen Situation von Mädchen als

weibliche Menschen, die noch keine Frauen sind. Es ist

durchgängig die Formulierung „Mädchen und Frauen mit

Behinderungen“ zu nutzen.

 

Zu § 11 Kinder mit Behinderungen

Kinder mit Behinderungen sind eine besonders vulnera-

ble Gruppe. Dies sind Jugendliche in vielen Bereichen aber

auch. Daher sollte dieser Paragraph sich auf Kinder und

Jugendliche mit Behinderungen beziehen. Gemäß Arti-

kel 7 Absatz 3 der UN-BRK ist nicht nur zu gewährleisten,

dass Kinder ihre Meinung in allen sie berührenden Ange-

legenheiten frei äußern sollen, sondern auch, dass sihre

Meinung angemessen und entsprechend ihres Alters und

ihrer Reife berücksichtigt wird. Dieser Aspekt des recht-

lichen Gehörs kommt noch nicht ausreichend zum Aus-

druck. Daher sollte das Wort „berücksichtigen“ im letz-

ten Satz in § 11 durch das Wort „gewährleisten“ ersetzt

werden. Außerdem sollte der folgende Satz angeschlos-

sen werden: „Ihre Meinung wird angemessen und ent-

sprechend ihrem Alter und ihrer Reife berücksichtigt.“

 

Zu § 10 und § 11 Sicherstellung des Zugangs zu Gesund-

heitsleistungen für alle

Gemäß § 10 Ist Mehrfachdiskriminierung von Frauen

mit Behinderungen vorzubeugen und entgegenzuwirken.

Hierzu gehört auch: „3. Sicherung des Zugangs zu den

Gesundheits- und Sozialdiensten, einschließlich gesund-

heitlicher Rehabilitation, die die unterschiedlichen Be-

dürfnisse von Frauen und Männern berücksichtigen,“

 

Gemäß § 11 sollen Kinder mit Behinderungen gleichbe-

rechtigt mit anderen Kindern alle Rechte wahrnehmen

können. Hierzu gehört auch: „5. das Angebot von Gesund-

heitsleistungen durch das bei Kindern weitere Behinde-

rungen möglichst gering gehalten oder vermieden wer-

den sollen,“. Angesichts des bekannten Gender Health

Gap zu Lasten der Männer ist es unverständlich, dass

nicht auch auf spezifische Strukturen und Maßnahmen

der Vorsorge und Prävention verwiesen wird. Wesentlich

ist auch hier u.a. der Abbau eines traditionellen Stereotyp

von Männlichkeit.

 

Grundsätzlich ist laut Artikel 25 a)Menschenmit Behinde-

rungen eine Gesundheitsversorgung „in derselben Band-

breite, von derselben Qualität und auf demselben Stan-

dard“ wie für Menschen ohne Behinderung zu stellen.

Weiterlegt legt Artikel 25 b) fest, dass Gesundheitsleis-

tungen anzubieten sind, „die von Menschen mit Behin-
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derungen speziell wegen ihrer Behinderungen benötigt

werden“. Für Berlin ist der Ausbau von Gesundheitszen-

tren dafür nicht ausreichend. Es ist dafür Sorge zu tra-

gen, dass berlinweit eine ausreichende Anzahl Medizini-

scher Behandlungszentren für Erwachsene mit geistiger

oder schwerenMehrfachbehinderungen (MZEB) entsteht.

 

Der Ausbau von wohnortnahen Gesundheitszentren ist

für eine der UN-BRK entsprechende gute medizinische

Versorgung nicht ausreichend. Zudem haben Ärzt*innen

in der sogenannten Regelversorgung oft keine speziellen

Kenntnisse zur Behandlung vonMenschenmit intellektu-

eller oder mehrfacher Behinderung. Außerdem sind vie-

le Praxen gar nicht für Menschen mit Behinderungen zu-

gänglich, oft aufgrund von baulichen aber auch oft auf-

grund von kommunikativen Barrieren.

 

Während bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres Kin-

der und Jugendliche mit intellektueller Behinderung oder

schwerenMehrfachbehinderungen in den bewährten So-

zialpädiatrischen Zentren (SPZ) mit einer speziellenmedi-

zinischenVersorgung versorgt sind, gilt dieses für erwach-

sene Menschen mit Schwerst- und Mehrfachbehinderun-

gen nicht mehr. Für sie können selbst kleinere medizini-

sche Probleme bei einer unzureichenden Behandlung zu

einer Gefahr werden.

 

MZEB ermöglichen eine multiprofessionelle und interdis-

ziplinäre ambulante Arbeit. Hier findet ein intensiver Aus-

tausch im Team verschiedener ärztlicher Disziplinen (z.B.

Neurologie, Innere Medizin, Psychiatrie, Orthopädie) und

therapeutischer Disziplinen (z.B. Physio-, Ergo-, Logopä-

die) statt, der in koordiniertes Handeln mundet. MZEB

helfen gesundheitsgefährdende Diskriminierungen abzu-

bauen. Notwendig ist auch in Berlin ein zügiger und flä-

chendeckender Auf- und Ausbau von MZEB als notwen-

dige Ergänzung der medizinischen Regelversorgung, Da-

bei ist sicherzustellen, dass MZEBs einen gesetzlichen Be-

handlungsauftrag haben und nicht auf reine Lotsenfunk-

tion zu reduzieren sind.

 

§ 12 Teilhabe in allen Lebensbereichen

Der § 12 (2) enthält eine unvollständige Auflistung von Be-

reichen, die im Sinne von § 5 nach Maßgabe der gelten-

den Rechtsvorschriften barrierefrei zu gestalten sind. Zu

erwähnen sind auch die Park- und Grünanlagen sowie al-

le gedecktenundungedecktenSportanlagen. Zuergänzen

sind auch die digitalen Angebote (Auftritte und Angebo-

te im Internet und Intranet, einschließlich der grafischen

Programmoberflächen und elektronischen Verwaltungs-

abläufe sowie mobilen Anwendungen.

 

So positiv die Auflistung von Erfassungs- und Be-

richtspflichten sowie verbindlicher und überprüfbarer

Maßnahmen- und Zeitpläne in § 12 (3) ist, so fehlt doch
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eine entscheidende Frist: Die verbindliche Festlegung

zur vollständigen Umsetzung der Barrierefreiheit. Seit

der Ratifizierung der UN-BRK im März 2009 ist den

staatlichen und politischen Akteur*innen bekannt, dass

Art 4 Absatz 2 in Verbindungmit Artikel 9 UN-BRK darauf

verweist, dass die schnellstmögliche Beseitigung geste-

hender Zugangsbarrieren, insbesondere bei vom Staat

selbst genutzten Gebäuden, verlangt wird. Es ist nicht zu

viel verlangt, wenn dieser Prozess zum 20sten Jubiläum

beendet sein soll.

 

Daher folgender Vorschlag: Der bisherige Satz 4 wird zu

Satz 5. Eingefügt wird folgender neuer Satz 4: „Die öf-

fentlich zugänglichen Bestandsbauten der Senatsverwal-

tungen sind bis zum 1. Januar 2027, die der übrigen Trä-

ger öffentlicher Belange bis zum 1. Januar 2019 barriere-

frei umzugestalten. Erst nach sorgsamer unter Einbezie-

hung von Expert*innen, u.a. Sachverständige für Barrie-

refreiheit, kann ggf. bescheinigt werden, dass dieses bau-

technisch nicht möglich ist.

 

§ 13 Sicherung der Mobilität

Obwohl in §13 (1) die Rechte von Menschen mit Behinde-

rungen hinsichtlich der Barrierefreiheit des öffentlichen

Personennahverkehrs gestärkt werden, fehlt gemäß Arti-

kel 4 UN-BRK eine Bestimmung, die die aktive Einbezie-

hung von Menschen mit Behinderungen in diesen Ent-

scheidungsprozessen regelt. Einzufügen ist daher folgen-

der Satz: „Die frühzeitige Einbeziehung der Belange von

Menschen mit Behinderungen bei relevanten Entschei-

dungsprozessen ist insbesondere durch die zuständige

Arbeitsgruppe (§ 20) zu gewährleisten.“ Zur Klarstellung

sollte auch ein direkter Verweis auf § 2 vorgenommen

werden, um so zu verdeutlichen, dass die Sicherstellung

der Teilhabe für alle möglichen Behinderungen gilt.

 

In § 13 (2) ist als barrierefreie Mobilitätsalternative ledig-

lich das Vorhalten eines Besonderen Fahrdienstes vorge-

sehen. Das ist absolut unzureichend. Neben der barriere-

freienVerfügbarkeit desÖPNVmussaucheineÖffnungzu

weiteren alternativen Beförderungsangeboten, wie bei-

spielsweise Begleitdienste und Inklusionstaxis, stattfin-

den. Auch für Menschen mit Behinderungen muss es

möglich sein, barrierefreie Beförderungsangebote jeder-

zeit spontan in Anspruch zu nehmen. Zur Gewährleistung

ihrer Mobilität sind rund um die Uhr verfügbare und sozi-

al geförderte (d.h. bezahlbare) und verkehrssichere Beför-

derungsangebote vorzuhalten. § 13 Absatz 2 ist entspre-

chend zu ändern.

 

§ 14 Kommunikationsformen

Die Neufassung dieses Paragrafen geht in die richtige

Richtung, da mehr Behinderungsformen als auch erwei-

terte Anwendungskreise benannt werden. Auflistungen

haben den Nachteil, dass immer wesentliche Gruppen,
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Lebensbereiche, Sprachen oder Verfahren nicht erwähnt

werden. Jede der erfolgtenAuflistungen ist daher auf Voll-

ständigkeit hin zu überprüfen.

 

So ist in § 14 (2) folgende Änderung vorzunehmen: „(2)

Hörbehinderte Menschen (Gehörlose, Ertaubte und

Schwerhörige) und kommunikationsbeeinträchtigte

Menschen haben das Recht, …“. Nicht die Sprache ist

das Maß. Kommunikationsbeeinträchtigungen betreffen

ebenso psychisch/seelisch als auch schwerstmehrfach

beeinträchtigte Menschen. In §14 (3) sollte von kommuni-

kationsbeeinträchtigten Eltern gesprochen werden, um

kein Elternteil in der vorgesehenen Rechtsverordnung zu

übersehen. Änderungen haben auch in nachfolgenden

Absätzen zu erfolgen.

 

§ 15 Gestaltung von Schriftstücken

Positiv zuwürdigen ist dieAbsicht, dass seitens staatlicher

Stellen die Zugänglichkeit von Informationen sowie bar-

rierefreie Kommunikation gewährleistet werden soll. Es

ist aber unverständlich, dass die Formulierung in § 15 Satz

2 „soweit dies zur Wahrnehmung eigener Rechte im Ver-

waltungsverfahren erforderlich ist“ – vgl. auch § 14 Absatz

2 Satz 1 – die Inanspruchnahme der in der UN-BRK ent-

haltenenRechtewieder einschränkt. Ambesten erfolgt an

beiden Stellen gemäß § 19 Absatz 1 SGB X eine Streichung.

 

§ 16 Leichte Sprache

Wie in § 14 sollte auchhier von „intellektueller Beeinträch-

tigung“ gesprochen werden. Wie schon zuvor erwähnt,

bergenAuflistungendieGefahr, dass sie nur auf bestimm-

te Beeinträchtigungsformen beschränkt sind. Es ist statt-

dessen besser, allgemein von „Menschenmit Behinderun-

gen“ zu sprechen. Nicht akzeptiert werden können die un-

verbindlichen „Soll-Bestimmungen“ in den Absätzen von

§ 16. Dieses entspricht keiner wirksamen Regelung wie in

Artikel 21 b) UN-BRK gefordert.

§ 18 Senatsverwaltungen

Positiv hervorzuheben ist die in das Gesetz aufgenomme-

ne Verpflichtung, das Beteiligungsverfahren barrierefrei

zu gestalten. Erfreulich ist auch der in § 18 Absatz 4 und

5 beschriebene Empowerment-Ansatz. Der Klarheit hal-

ber sollte allerdings dem Absatz § 18 (1) noch folgender

Satzteil angehängtwerden: „auch innerhalb ihrer eigenen

Verwaltungen und leitenden Referate“.

Nicht nachvollziehbar ist, dass der Landesbeirat für Men-

schenmit Behinderungen an keiner Stelle der zahlreichen

Absätze Erwähnung findet. Auch dieser ist aktiv in die Be-

teiligungsverfahren einzubeziehen und sollte zumindest

in den Absätzen (2) und (3) Erwähnung finden.

 

§ 19 Koordinierungs- und Kompetenzstellen

Gemäß § 19 (1) bestimmen zur Erreichung der Ziele nach

diesem Gesetz alle Senatsverwaltungen für ihren Zustän-

digkeitsbereich Koordinierungs- und Kompetenzstellen.
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Das ist sehr zu begrüßen. Die im neuen Landesgleichbe-

rechtigungsgesetz - LGBG deutlich werdende Institutio-

nalisierung der Beteiligungsrechte vonMenschenmit Be-

hinderungen am gesetzgeberischen Handeln auf Landes-

ebene (§ 20 Arbeitsgruppen Menschen mit Behinderun-

gen der Senatsverwaltungen, § 23 Berufung und Rechts-

stellung der oder des Landesbeauftragten für Menschen

mit Behinderungen, § 24Aufgabender oder des Landesbe-

auftragten fürMenschenmitBehinderungen, § 26Zusam-

mensetzung des Landesbeirates für Menschenmit Behin-

derungen, § 27 Aufgaben des Landesbeirates für Men-

schen mit Behinderungen, § 28 Geschäftsstelle des Lan-

desbeirats für Menschenmit Behinderungen) mit den da-

zugehörigen Berichtspflichten (§ 21 Berichtspflichten, § 25

Berichtspflicht der oder des Landesbeauftragten für Men-

schen mit Behinderungen) ist außerordentlich zu begrü-

ßen.

 

Sehr zu begrüßen ist die in § 29 (4) deutlichwerdendeAuf-

wertung der Bezirksbeauftragten für Menschen mit Be-

hinderungen. Damit für die Bezirksebene (§ 22 Bezirksver-

waltungen, § 29 Berufung und Rechtsstellung der Bezirks-

beauftragten fürMenschenmit Behinderungen, § 30 Auf-

gaben der Bezirksbeauftragten für Menschen mit Behin-

derungen, § 31 Berufung und Aufgaben der Bezirksbeiräte

für Menschen mit Behinderungen) der Landesebene ver-

gleichbar wirksame Regelungen existieren, ist allerdings

noch folgende Ergänzung notwendig:

 

In § 22 (2) sind vergleichbar zu § 18 Absatz 2 Satz 3 ein

Satz 3 zur barrierefreien Ausgestaltung des Beteiligungs-

verfahrens eingefügt werden. Angestrebt werden sollte

darüber hinaus, dass der Flickenteppich der bezirklichen

Aufgabenbeschreibungen sowie der Auswahlkriterien be-

zirksübergreifend vereinheitlicht werden.

 

Zu § 32 Landesfachstelle für Barrierefreiheit

Die Errichtung dieser zentralen Anlaufstelle zu Fragen

der Barrierefreiheit wird begrüßt. Ihre Notwendigkeit er-

gibt sich aus § 13 BGG. Die Fachstelle wird auch im Hin-

blick auf die noch zu erfolgende Umsetzung der euro-

päischen Richtlinie 2019/882 über die Barrierefreiheitsan-

forderungen für Produkte und Dienstleistungen eine gro-

ße Rolle spielen. Erstmals werden hiermit auch Bereiche

der Privatwirtschaft zu Barrierefreiheit verpflichtet. Die

EU-Richtlinie zählt u.a. Produkte (Hardware und Betriebs-

systeme, E-Book-Lesegeräte oder Selbstbedienungstermi-

nals usw.) und webbasierte Dienstleistungen (elektroni-

scher Handel, Online-Bankwesen, audiovisuelle Medien-

dienste, E-Books usw.) auf, die zukünftig barrierefrei in

Verkehr gebracht werden müssen. Unklar bleibt aber die

konkrete Ausstattung dieser Landesfachstelle u.a. hin-

sichtlich der notwendigen Qualifikationen, der zur Verfü-

gung stehenden Ressourcen, etc. Hier hat eine Nachbes-

serung zu erfolgen.
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Dringendst ist eine Lösung zu finden, umSachverständige

für Barrierefreiheit auszubilden und sie verpflichtend bei

jeder Bauplanung, jedem Bauprojekt zuzuordnen.

 

Zu § 33 Außerordentliches Klagerecht

Begrüßt wird die Ausweitung des Verbandsklagerechtes

auf verschiedene Klagearten.

 

II. Implementierung weiterer sinnvoller Schritte im LGBG

Die verstärkt an der UN-BRK orientierte Neufassung des

LGBG hat erheblichen Einfluss auf das Leben und die ge-

sellschaftliche Teilhabe von Berliner*innen mit Behinde-

rungen. Mit der Neufassung des LGBG besteht JETZT die

Chance zur Einführungweiterer institutioneller Neuerun-

gen. Diese Chance zur Implementierung weiterer sinnvol-

ler Schritte zur Umsetzung der UN-BRK ist unbedingt zu

nutzen.

Wir schlagen daher die Ergänzung des Gesetzesentwurfs

um folgende Aspekte vor:

• Es ist eine unabhängige Schlichtungsstelle als nied-

rigschwelliges Verfahren zur außergerichtlichen

Beilegung von Streitigkeiten wegen Verstößen

gegen das LGBG geschaffen werden. Eine solche

Regelung würde § 16 Gesetz zur Gleichstellung von

Menschen mit Behinderungen (Behindertengleich-

stellungsgesetz - BGG) folgen und zur Schließung

von Anwendungslücken im Interesse vonMenschen

mit Behinderungen führen.

• Es ist ein Partizipationsfonds einzurichten. Damit

werden Organisationen von Menschen mit Behin-

derungen bei der Wahrnehmung ihrer Mitgestal-

tungsmöglichkeiten in landesspezifischen oder be-

zirklichen Angelegenheiten unterstützt.

• Vertraglich beauftragt wird eine unabhängige Mo-

nitoringstelle zur Wahrnehmung der Aufgaben ge-

mäß Artikel 33 Absatz 2 Satz 1 der UN-BRK (Monito-

ring). Damit wird das Monitoring dauerhaft sicher-

gestellt.

 

III. Anpassung zwei weiterer Rahmenbestimmungen in

Berlin

Die Weiterentwicklung des LGBG steht mit seinen ele-

mentaren Rahmenbedingungen im Mittelpunkt für ei-

ne inklusive, diskriminierungsfreie und partizipative Ge-

sellschaft im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention.

Die Neufassung erfolgt im Rahmen eines sogenannten

Artikelgesetzes. An die Vorgaben der UN-BRK werden

auch weitere Fachgesetze bzw. Rechtsverordnungen an-

gepasst: zum einen die Berliner Schulkommunikations-

verordnung und zum anderen das Denkmalschutzgesetz.

 

Änderung der Schulkommunikationsverordnung

Zu verankern ist das Recht auf Berufsschulunterricht an

Berliner Oberstufenzentren und Berliner Berufsschulen
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mit sonderpädagogischen Aufgaben für Menschen mit

Behinderung, die an einer individuellen betrieblichen

Qualifizierungsmaßnahme gemäß § 55 Abs. 2 SGB IX oder

Berufsbildungsmaßnahmen einer Werkstatt für behin-

derteMenschen gemäß § 57 SGB IX teilnehmen. Bisher ist

dieser Berufsschulunterricht für Menschen mit Behinde-

rungen nicht vorgesehen.

 

Änderung des Denkmalschutzgesetzes

Die ErsetzungderWorte „mobilitätsbehinderte Personen“

durch „Menschen mit Behinderungen“ reicht nicht aus,

um dem Sinn und Zweck des LGBG zu erfüllen. Bisher be-

rufen sich viele auf denDenkmalschutz, um fürMenschen

mit Behinderungen keine Barrieren abbauen zu müssen.

Das muss sich ändern.

Antrag 124/I/2020

AG Selbst Aktiv Landesvorstand

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt durch Beschlusslage (197/II/2019) (Konsens)

Visuelle Einblendung von Gebärdensprachdolmetschern bei politischen Fernsehmagazinen, Presseerklärungen und Anspra-

chen der Politik
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Die sozialdemokratischen Vertreter aller Gremien sollen

sich dafür einsetzen, dass bei politischen Fernsehmagazi-

nen, Erklärungen der Pressekonferenzen, Ansprachen der

Politik und Übertragungen aus den Landesparlamenten

bzw. dem Deutschen Bundestag Gebärdensprachdolmet-

scher visuell eingeblendet werden.

 

Begründung

Im deutschen Fernsehen gibt es zwar die Möglichkeit der

Untertitelung von Sendungen, jedoch wird dieses Medi-

um nicht in dem Umfang durch gebärdensprachorien-

tierten Menschen genutzt. Die deutsche Schriftsprache

bei Untertitelungen ist nicht identisch mit der Gramma-

tik der Deutschen Gebärdensprache. Daher ist das Lesen

derUntertitelungaufDauer ermüdend.Das Fernseherleb-

nis bleibt schnell auf der Strecke. Eine visuelle Einblen-

dung von Gebärdensprachdolmetschern erleichtert den

gebärdensprachorientiertenMenschendasVerstehendes

Programminhaltes und dementsprechend das Folgen des

Programmverlaufs.

 

In anderen Ländern ist die Einblendung von Gebärden-

sprachdolmetschern bereits Standard.
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Antrag 128/I/2020

ASF LFK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Gewichtsvielfalt zum festen und selbstverständlichen Bestandteil von Diversity machen!
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Wir fordern die sozialdemokratischen Frauen, die sozial-

demokratischen Mitglieder der Berliner Landesregierung

und des Bundestages auf, die Thematisierung und Abbil-

dung von Gewichtsvielfalt in ihrer Arbeit, Kommunika-

tion und den politischen Institutionen zu einem festen

und selbstverständlichenBestandteil vonDiversity zuma-

chen. Das gilt insbesondere für Kontexte, in denen die SPD

darauf hinwirken kann, Gewicht als Diversity-Dimension

zu etablieren,wie beispielsweise in RedenundProgramm-

beiträgen zum Deutschen Diversity-Tag oder der jährlich

stattfindenden Diversity-Konferenz der Charta der Viel-

falt.

Begründung

Obwohl mehr als 50 Prozent der erwachsenen deutschen

Bevölkerung gemäß ihres BMI (Body-Mass-Index) dick

sind, ist der dicke Körper kaum Bestandteil der uns um-

gebenden Bilderwelt. Wo er vorkommt, wird er in der Re-

gel negativ in Szene gesetzt, um Produkte und Dienstleis-

tungen zu vermarkten, die dem Dicksein entgegenwirken

oder vorbeugen sollen. Dieses einseitige und den dicken

Körper beständig problematisierende Bild trägt maßgeb-

lich zu seiner Ablehnung bei und bildet den Boden auf

demGewichtsdiskriminierung zumAlltagwird. 75 Prozent

der erwachsenen deutschen Bevölkerung haben entwe-

der selbst Vorurteile gegenüber dickenMenschenoderwi-

dersprechen diesen nicht, 5 Prozent vermeiden den Kon-

takt mit ihnen, in den höheren Gewichtsklassen sind es

sogar 15 Prozent (s.g. Stigma Adipositas). Gewichtsviel-

falt klar als selbstverständlichen Bestandteil der mensch-

lichen Vielfalt zu benennen und abzubilden, kann dem

entgegenwirken.

 

Die sechs Diversity Dimensionen, die in Deutschland in

leichter Variation als Kern-Dimensionen kommuniziert

und adressiert werden, decken sich im Wesentlichen mit

den sechsDiskriminierungskategorien, die in § 1 des Allge-

meinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) genannt wer-

den. Gewicht ist in § 1 nicht aufgeführt und wird durch

die bestehenden sechs Diskriminierungskategorien nicht

vollständig erfasst. Das Gleiche gilt für Gewichtsvielfalt

im Bereich von Diversity.

 

Die Berliner SPD hat mit ihrem Beschluss “Den Schutz

vor Gewichtsdiskriminierung im LADG explizit verankern“

(191/II/2019) ein klares Zeichen gesetzt, dass sie den Ka-

talog der Diskriminierungskategorien des AGG als unvoll-

ständig betrachtet. Mit Ihrem Beschluss hat sie den Weg

dafür bereitet, dass von Gewichtsdiskriminierung Betrof-
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fene sich auf Landesebene rechtlich zurWehr setzen kön-

nen, sofern ihr Fall in den in § 3 genannten Geltungs-

bereich fällt. Einem solchen rechtlichen Schritt geht eine

Diskriminierungserfahrung voraus. Oberstes Ziel unserer

Antidiskriminierungspolitik muss es sein, dass es erst gar

nicht zu Diskriminierung kommt. Der Diversity-Gedanke

leistet hierzu einenwichtigen Beitrag undmuss daher um

die Dimension “Gewicht“ oder eine Dimension, die Ge-

wicht vollumfänglich einschließt und ausdrücklich the-

matisiert, ergänzt werden.

Antrag 129/I/2020

KDV Spandau

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: FA I - Internationale Politik, Frieden und

Entwicklung, FA II - EU-Angelegenheiten (Konsens)

Unterstützung von NGO’s beim Kampf gegen Diskriminierung von LGBTI- Personen in Polen
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Die Mitglieder der SPD- Bundestagsfraktion, sowie die

SPD-Minister*innenderBundesregierungwerden sichda-

für einsetzen, dassNGO’sund liberale StädteundGemein-

den bei dem Kampf gegen die „LGBT- freien Zonen“ in Po-

len finanziell, personell und politisch unterstützt werden.

Zusätzlich soll die Deutsche Katholische Kirche aufgefor-

dertwerdenEinfluss auf die polnischenKatholiken, die die

Homophobie unterstützen, auszuüben.

Begründung

Anfang 2019 startete die rechtskonservative Wochenzei-

tung Gazeta Polska in Polen die Aktion der „LGBT- freien

Zonen“. Ziel der Kampagne ist es die Toleranz gegenüber

queeren Menschen abzuschaffen. Aktuell haben sich 96

Gemeinden, 36 Landkreise und 4 Verwaltungszonen zur

LGBT- freien Zone erklärt. Unterstütz wird die Bewegung

durch die polnische Regierungspartei PiS und die katho-

lische Kirche in Polen. Unteranderem vom Erzbischof von

Krakau Marek Jedraszewski, der von einer neuen Seuche

in den Farben des Regenbogens sprach. Der Vorsitzende

der PiS Partei Jaroslaw Kaczynski sieht in der LQBTI- Be-

wegung eine Bedrohung für die traditionellen polnischen

Familien.

Die Kritik des EU- Parlamentes oder die Aufkündigung von

Städtepartnerschaften z.B. zwischen der französischen

Stadt Saint Jean-de-Braye und Tuchow haben bisher nicht

die erwünschtenWirkungengezeigt.Daher sollendie libe-

ralen Kräfte im Land unterstützt werden, anstatt weitere

wirkungslose Sanktionen auszusprechen. Es ist wichtig zu

zeigen, dass die EU weiterhin für die Akzeptanz und die

Rechte der queeren Menschen einsteht.
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Antrag 131/I/2020

KDV Friedrichshain-Kreuzberg

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: FA I - Internationale Politik, Frieden und

Entwicklung, FA II - EU-Angelegenheiten (Konsens)

Warnhinweise für Reisen in queer- und frauenfeindliche Staaten und Regionen
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Die SPD-Fraktionen in den Landtagen, Bürgerschaften,

oder Abgeordnetenhäusern und die SPD-Fraktion im Bun-

destag, sowie die Mitglieder in den Landesregierungen

und in der Bundesregierung werden aufgefordert Wer-

bung für Reisen in Staaten oder Regionen bei denen Reise

und Sicherheitshinweise des Außenministeriums für LG-

BTIQ oder Frauen bestehen in den Bundesländern und in

Deutschland mit einemWarnhinweis zu versehen.

 

DerWarnhinweis erstreckt sich über mindestens ein Drit-

tel derWerbefläche oderWerbedauer und nennt die kon-

kreten Gefahren.

 

Derartige Werbung wird auf Werbeflächen oder in Medi-

en, die einem Bundesland bzw. dem deutschen Staat ge-

hören oder auf die sie Einfluss z. B. über Konzessionen aus-

üben gänzlich verboten.

Begründung

Bei Urlaub steht Spaß, Erholung, und Erleben auf der Ta-

gesordnung. Doch viele vermeintliche Urlaubsparadiese

können gefährliche oder tödliche Reiseziele darstellen.

 

So stehen in 78 Staaten der Vereinten Nationen homo-

sexuelle Handlungen unter Strafe. Die Strafen erstrecken

sich von Einschränkungen der Meinungsfreiheit über Ge-

fängnisstrafen und Körperstrafen bis zur Todesstrafe. Dar-

unter befinden beliebte Reiseziele, wie die Malediven, Ja-

maika, Russland oder die Vereinigten Arabischen Emira-

te.Neben staatlicherVerfolgung sindnichtheterosexuelle

MenschenauchanderenFormenvonDiskriminierungund

Verfolgungausgesetzt.NebenqueerenMenschenwerden

auch Frauen in vielen Ländern unterdrückt oder gefähr-

det. Beispielsweise ist inMexiko die Gewalt gegen Frauen

sprunghaft angestiegen. Morde, Entführungen und Über-

griffe gegen Frauen sind auch in den Touristenregionen

des Landes traurige Realität.

 

Vielen Reisenden sind sich der konkreten Gefahren oft gar

nicht bewusst. Selten werden die Reise und Sicherheits-

hinweise des Außenministeriums besucht. Deswegen soll

ein Teil derWerbefläche dazu genutzt werden, um auf die

Risiken hinzuweisen. Die Bundesländer bzw. der deutsche

Staat werden den Tourismus von queer- und frauenfeind-

lichen Ländern nicht unterstützen. Auf Werbeflächen in

ihrem Einflussbereich ist für sie kein Platz. Hiermit folgen

wir dem Beispiel von London im letzten Jahr und setzen

ein klares Zeichen gegen Diskriminierung!
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Antrag 140/I/2020

QueerSozis (Schwusos) LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: FA I - Internationale Politik, Frieden und

Entwicklung, FA II - EU-Angelegenheiten (Konsens)

Warnhinweise für Reisen in queer- und frauenfeindliche Staaten und Regionen
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Die Berliner SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus und der

Senat von Berlin werden aufgefordertWerbungen für Rei-

sen in Staaten oder Regionen bei denen Reise- und Sicher-

heitshinweise des Außenministeriums für LGBTIQ oder

Frauen bestehen in Berlin mit einemWarnhinweis zu ver-

sehen.

 

DerWarnhinweis erstreckt sich über mindestens ein Drit-

tel derWerbefläche oderWerbedauer und nennt die kon-

kreten Gefahren.

 

Derartige Werbung wird auf Werbeflächen oder Medien,

die dem Land Berlin gehören oder auf die es Einfluss z.B.

über Konzessionen ausübt gänzlich verboten.

 

 

Begründung

Bei Urlaub steht Spaß, Erholung und Erleben auf der Ta-

gesordnung. Doch viele vermeintliche Urlaubsparadiese

können gefährlich oder tödliche Reiseziele darstellen. So

stehen in 78 Staaten der Vereinten Nationen homosexu-

elle Handlungen unter Strafe. Die Strafen erstrecken sich

von Einschränkungen der Meinungsfreiheit über Gefäng-

nisstrafen und Körperstrafen bis zur Todesstrafe.

 

Darunter befinden sich beliebte Reiseziele, wie die Male-

diven, Jamaika, Russland oder die Vereinigten Arabischen

Emirate. Neben staatlicher Verfolgung nicht heterosexu-

elle Menschen auch anderen Formen von Diskriminie-

rungen und Verfolgung ausgesetzt. Neben queeren Men-

schen werden auch Frauen in vielen Ländern unterdrückt.

 

Vielen Reisenden sind sich der konkreten Gefahren oft gar

nicht bewusst. Selten erden die Reisen und die Sicher-

heitshinweise des Außenministeriums besucht. Deswe-

gen soll einTeil derWerbefläche dazu genutztwerden, um

auf die Risikenhinzuweisen. Das LandBerlinwird denTou-

rismus von queer- und frauenfeindlichen Ländern nicht

unterstützen.AufWerbeflächen in seinemEinflussbereich

ist für sie kein Platz. Hiermit folgen wir dem Beispiel von

London im letzten Jahr und setzen ein klares Zeichen ge-

gen Diskriminierung
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Antrag 141/I/2020

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt bei Annahme 143/I/2020 (Konsens)

Konsequent für Pro Choice – Für einen Schutz des Begriffs der Schwangerschaftskonfliktberatung!
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Es ist keine neue Forderung: Die Abschaffung der Zwangs-

beratung für Schwangere, die einen Schwangerschaftsab-

bruch durchführen lassen möchten, wir fordern ebenso

weiterhin die Entkriminalisierung von Schwangerschafts-

abbrüchen insgesamt. Noch ist diese Forderungnicht Rea-

lität, aber wir halten weiterhin daran fest. Bis dahin wol-

len wir jedoch, dass die angebotenen Beratungen seri-

ös durchgeführt werden und die schwangerenMenschen,

wie vorgeschrieben, im Anschluss an die Beratung ei-

nen Beratungsschein erhalten, welchen sie für die Durch-

führung eines Abbruches laut Gesetz vorweisen müssen

(StGB §219 Absatz 2Satz 2).

 

Um den Zugang zu ergebnisoffener Beratung sicher-

zustellen, und dezidiert antifeministische Scheinange-

bote zu verhindern, fordern wir einen Begriffsschutz

des Begriffs der im Gesetz festgelegten und regulierten

“Schwangerschaftskonfliktberatung”! So soll ermöglicht

werden, dass Schwangere* niederschwellig unterschei-

denkönnen, obEinrichtungeneinenBeratungsscheinaus-

stellen oder nicht. Der Begriff der “Schwangerschafts-

konfliktberatung” soll nur von solchen Beratungsstel-

len benutzt werden dürfen, welche gesetzlich anerkannt,

an das Schwangerschaftskonfliktgesetz gebunden sind,

dementsprechend ergebnisoffen beraten und die Geneh-

migung haben, Beratungsscheine auszustellen.

 

Am 1. Juli 2019 hat am Kurfürstendamm 69 die Berli-

ner “Beratungsstelle” des Vereins „Pro Femina“ eröffnet.

„Pro Femina“ bietet laut eigener Aussage Beratungen „für

Frauen im Schwangerschaftskonflikt“  an.

 

Die Verwechslung mit der staatlich anerkannten Bera-

tungsstelle „pro familia“ ist hier allein durch die Namens-

gebung durchaus gewollt. „Pro Femina“ stellt dabei je-

doch weder einen Beratungsschein aus, noch beraten sie

ergebnisoffen oder seriös. Dies ist nicht nur in Berlin, son-

dern in diversen Bundesländern der Fall. Laut einiger Er-

lebnisberichte von Personen, die in einer durch „Pro Fe-

mina“ geleiteten Beratungsstelle waren, setzen diese die

Schwangeren* sogar auch nach der Beratung weiter un-

ter Druck, keinen Abbruch vornehmen zu lassen, indem

sie diese u.a. mit Anrufen regelrecht terrorisieren. Bei all

dem versucht „Pro Femina“ sich als normale Beratungs-

stelle darzustellen, denen die Sorgen von schwangeren

Menschen am Herzen liegen. Dies ist jedoch nicht der

Fall – die Embryonen, das „potentielle neue Leben“, ste-

hen in der Beratung im Vordergrund, nicht aber das Le-

ben der schwangeren Person. Ein Schwangerschaftsab-
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bruch wird hierbei nicht als legitime Entscheidung dar-

gestellt. Schwangere werden bewusst getäuscht und in

ihrem Recht auf eine selbstbestimmte Entscheidung ein-

geschränkt – entscheiden sie sich für einen Abbruch der

Schwangerschaft, müssen sie in eine andere Beratungs-

stelle, die einen Beratungsschein ausstellt.  Teilweise ist

dafür dann aber keine Zeit mehr: „Pro Femina“ zögert die

Beratung meist so lange hinaus, bis die ersten 12Wochen

der Schwangerschaft überschritten sind und eine Abtrei-

bungnach demGesetz nichtmehrmöglich ist (StGB §218a

Absatz 1 Punkt 3). Ratsuchenden wird finanzielle Unter-

stützung angeboten, wenn sie sich dafür entscheiden, die

Schwangerschaft fortzuführen. Die engen Verbindungen

von „Pro Femina“ zur sog. Lebensschutzbewegung sind

u.a. an der Person Kristijan Aufiero zu sehen, führendes

Mitglied von „Pro Femina“ und ebenfalls Vorsitzender des

„Birke e.V.“, welcher der Lebensschutzbewegung zuzuord-

nen ist.

 

Eine Schließung der sogenannten Beratungsstellen von

”Pro Femina“ bzw. eine Untersagung von Beratungen von

”Personen im Schwangerschaftskonflikt“ war nicht mög-

lich, da der Terminus der ”Schwangerschaftskonfliktbera-

tung”keine Exklusivität besitzt und somit nicht nur von

solchen Stellen benutzt werden darf, die an das Schwan-

gerschaftskonfliktgesetz gebunden sind, sondern von al-

len.

 

Eine solche Missachtung des Rechts auf Selbstbestim-

mung über den eigenen Körper und die bewusste Täu-

schung von Schwangeren* lehnen wir entschieden ab!

 

Wir kämpfen für das Recht von Menschen, selbst zu ent-

scheiden, ob sie eine Schwangerschaft fortführen möch-

ten oder nicht!

 

Wir fordern die ergebnisoffene und freiwillige Beratung

vonSchwangeren* inKrisensituationenundden freienZu-

gang zu Informationen über Schwangerschaftsabbrüche!

 

Antrag 143/I/2020

KDV Steglitz-Zehlendorf

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Konsequent für Pro Choice – Für einen Schutz des Begriffs der Schwangerschaftskonfliktberatung!

1
2
3
4
5

Die sozialdemokratische Bundestagsfraktion wird aufge-

fordert eine Gesetzesnovelle im Sinne des Antrags umge-

hend in dieWege zu leiten:

 

Wir fordern, dass die angebotenen Beratungen für
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Schwangere* in Konfliktsituationen seriös durchgeführt

werden und die schwangerenMenschen,wie vorgeschrie-

ben, im Anschluss an die Beratung einen Beratungsschein

erhalten, welchen sie für die Durchführung eines Abbru-

ches laut Gesetz vorweisen müssen (StGB §219 Absatz

2Satz 2).

 

Um den Zugang zu ergebnisoffener Beratung sicher-

zustellen, fordern wir einen Begriffsschutz des Begriffs

der im Gesetz festgelegten und regulierten “Schwan-

gerschaftskonfliktberatung”! So soll ermöglicht werden,

dass Schwangere* niederschwellig unterscheiden kön-

nen, ob Einrichtungen einen Beratungsschein ausstel-

len oder nicht. Der Begriff der “Schwangerschaftskon-

fliktberatung” soll nur von solchen Beratungsstellen be-

nutztwerden dürfen,welche gesetzlich anerkannt, an das

Schwangerschaftskonfliktgesetz gebunden sind und die

Genehmigung haben, Beratungsscheine auszustellen.

Begründung

Am 1. Juli 2019 hat am Kurfürstendamm 69 die Berli-

ner “Beratungsstelle” des Vereins „Pro Femina“ eröffnet.

„Pro Femina“ bietet laut eigener Aussage Beratungen „für

Frauen im Schwangerschaftskonflikt“  an.

 

Die Verwechslung mit der staatlich anerkannten Bera-

tungsstelle „pro familia“ ist hier allein durch die Namens-

gebung durchaus gewollt. „Pro Femina“ stellt dabei je-

doch weder einen Beratungsschein aus, noch beraten sie

ergebnisoffen oder seriös. Dies ist nicht nur in Berlin, son-

dern in diversen Bundesländern der Fall. Laut einiger Er-

lebnisberichte von Personen, die in einer durch „Pro Fe-

mina“ geleiteten Beratungsstelle waren, setzen diese die

Schwangeren* sogar auch nach der Beratung weiter un-

ter Druck, keinen Abbruch vornehmen zu lassen, indem

sie diese u.a. mit Anrufen regelrecht terrorisieren. Bei all

dem versucht „Pro Femina“ sich als normale Beratungs-

stelle darzustellen, denen die Sorgen von schwangeren

Menschen am Herzen liegen. Dies ist jedoch nicht der Fall

– die Embryonen, das „potentielle neue Leben“, stehen in

der Beratung im Vordergrund, nicht aber das Leben der

schwangeren Person. Eine Abtreibung wird hierbei nicht

als legitime Entscheidung dargestellt. Schwangere wer-

denbewusst getäuschtund in ihremRecht auf eine selbst-

bestimmte Entscheidung eingeschränkt – entscheiden sie

sich für einen Abbruch der Schwangerschaft, müssen sie

in eine andere Beratungsstelle, die einen Beratungsschein

ausstellt.  Teilweise ist dafür dann aber keine Zeit mehr:

„Pro Femina“ zögert die Beratung meist so lange hinaus,

bis die ersten 12Wochen der Schwangerschaft überschrit-

ten sindundeineAbtreibungnachdemGesetz nichtmehr

möglich ist (StGB §218a Absatz 1 Punkt 3). Ratsuchenden

wird finanzielle Unterstützung angeboten, wenn sie sich

dafür entscheiden, die Schwangerschaft fortzuführen. Die

engen Verbindungen von „Pro Femina“ zur sog. Lebens-
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schutzbewegung sind u.a. an der Person Kristijan Aufie-

ro zu sehen, führendes Mitglied von „Pro Femina“ und

ebenfalls Vorsitzenderdes „Birke e.V.“,welcher der Lebens-

schutzbewegung zuzuordnen ist.

 

Eine Schließung der sogenannten Beratungsstellen von

”Pro Femina“ bzw. eine Untersagung von Beratungen von

”Personen im Schwangerschaftskonflikt“ war nicht mög-

lich, da der Terminus der ”Schwangerschaftskonfliktbera-

tung”keine Exklusivität besitzt und somit nicht nur von

solchen Stellen benutzt werden darf, die an das Schwan-

gerschaftskonfliktgesetz gebunden sind, sondern von al-

len.

 

Eine solche Missachtung des Rechts auf Selbstbestim-

mung über den eigenen Körper und die bewusste Täu-

schung von Schwangeren* lehnen wir entschieden ab!

 

Wir kämpfen für das Recht von Menschen, selbst zu ent-

scheiden, ob sie eine Schwangerschaft fortführen möch-

ten oder nicht!

 

Wir fordern die ergebnisoffene Beratung von Schwange-

ren* in Krisensituationen und den freien Zugang zu Infor-

mationen über Abtreibungen!
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Gegen Rechts

Antrag 132/I/2020

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

vertagt auf LPT II/2020 (Konsens)

Alle Möglichkeiten nutzen: Untersuchungsausschuss im Abgeordnetenhaus zum anhaltenden rechten Terror und Verbindun-

gen zum NSU in Berlin-Neukölln einrichten
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In Berlin gibt es seit über zehn Jahren eine rechte An-

schlagserie, die nachwie vor nicht ansatzweise aufgeklärt

ist.

 

Eine kleine Anfrage im Berliner Abgeordnetenhaus ergab,

dass alleine im Zeitraum von Januar bis September 2019

80 Delikte alleine in Neukölln stattgefunden haben, die

dem rechten Spektrum zuzuordnen sind.

Immerwiederwurden undwerdenMenschen, die sich ge-

gen rechts engagieren, durch Graffitis in und an Wohn-

häusern eingeschüchtert und bedroht, Brandsätze gelegt

und geworfen, Stolpersteine wurden gestohlen oder zer-

stört.

Eine lange Liste von Straftaten, Übergriffen, Drohanrufen

und Brandanschlägen gegen vom rechten Terror betroffe-

nen Personen zeigen, dass bisher unklar ist, ab wann Si-

cherheitsbehörden von Gefährdungen für konkrete Per-

sonen wussten, wie und wieso mit diesen Informationen

auf die jeweiligeArt umgegangenwurde,welche Schlüsse

daraus gezogen wurden und welche Fehlschlüsse zu ge-

fährlichen, lebensbedrohlichen Situation für Betroffenen

der rechten Terrorserie geführt haben.

 

Nachdem die Bundesanwaltschaft sich trotz zweimaliger

Aufforderung vom Innensenator weigerte, die Ermittlun-

gen an sich zu ziehen, übernahm sie im August 2020

dennoch die Ermittlungen. Die Begründung der zuständi-

genGeneralbundesanwältin liegt darin, dass einer der zu-

ständigen Staatsanwälte befangen sei. Diese Befangen-

heit ist darin begründet, dass der Staatsanwalt - laut ei-

ner Äußerung eines Verdächtigen in einem abgehörten

Telefonat - diesem Verdächtigen zugestanden haben soll,

dass sich der Verdächtige keine Sorgen machen müsse,

da der Staatsanwalt selbst AfD wähle. Das Protokoll die-

ses abgehörten Anrufs wurde einer Anwältin der Betrof-

fenen erst nach einer Beschwerde zugänglich gemacht.

Kurz nach der Aufdeckung dieses Skandals stand einer der

Polizeibeamten, der Teil der Ermittlungsgruppe Rechtsex-

tremismus (REX) ist und in diesem Rahmen auch Kon-

takte mit Betroffenen der Anschläge hatte, wegen einem

rassistischen Angriff vor Gericht. Ebenso macht die Berli-

nerDatenschutzbeauftragte öffentlich, dass es imZusam-

menhang mit rechtsextremen Morddrohungen an und in

Wohnhäusern in Neukölln unerlaubte Datenabfragen der

Polizei zu den dort lebenden Personen gab. Die Polizei ver-

weigert allerdings weitestgehend die Aufklärung dieser

Abfragen und verweigert die Kooperation mit der Daten-
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schutzbeauftragten. Innensenator Geisel reagierte dar-

auf mit der Einsetzung einer externen Kommission. Diese

Kommission, die im September 2020 ihre Arbeit aufneh-

men soll, soll aus zwei bis drei Expert*innen bestehen, die

nicht ausBerlin kommenunddeutschlandweite Erfahrun-

gen imKampf gegen rechts haben.Mit Ergebnissen dieser

Kommission soll frühestens Ende 2020 zu rechnen sein.

Dieser Schritt ist aufgrund der massiven Ermittlungsfeh-

ler und der Verbindung von Beamt*innen zum rechtsex-

tremen Milieu und den Tatverdächtigen bei weitem nicht

ausreichend. Das Vertrauen der Betroffenen und der Zivil-

gesellschaft in die Berliner Ermittlungsbehörden ist nach-

haltig gestört. Betroffene fragen sich, wie sie teilweise

mehrfachOpfer vonAnschlägenwerden konnten, obwohl

sie umzogen und ihre Meldeadresse mit Sperrvermerk

versehen wurden. Die Staatsanwaltschaft stellt trotz ge-

genteiliger Versicherungen Ermittlungsverfahren ein. Bis

heutewurde noch niemand verurteilt, obwohl die Liste an

Straftaten lang und erheblich ist.

 

Das Bundesland Berlin hat keinen NSU-

Untersuchungsausschuss eingerichtet, obwohl bekannt

ist, dass Verbindungen von Personen des NSU nach Berlin

nachgewiesen werden können. Andere Bundesländer

mit dieser Verbindung zum NSU handelten auch mit der

Einsetzung von Untersuchungsausschüssen. Eine Auf-

klärung, welche Kontakte Mitglieder des NSU, auch das

Trio Uwe Mundlos, Beate Zschäpe und Uwe Böhnhardt,

in Berlin hatten und wo sie sich aufgehalten haben, ist

somit nicht vorgenommen worden.

In Bezug auf die rechte Terrorserie in Neukölln kommt

hinzu, dass etwa Carsten Szczepanski, bekannter Neona-

zi und V-Mann des Verfassungsschutzes, bereits im Jahr

1993 verantwortlich war für einen Brandanschlag auf den

Kleinbus der Falken Neukölln. Eine Verurteilung erfolgte

wegenSachbeschädigung. ZuV-Mann „Piatto“wurde Szc-

zepanski in der Haft, in der er nach einemMordversuch an

einen Lehrer ausNigeria im Jahr 1994 kam.Die Aktivitäten

Szczepanskis in der Brandenburger und Berliner Neonazi-

szene, seine Verbindung zum NSU und der Fakt, dass das

Haus der Falken-Neukölln auf der Terrorliste des NSU auf-

tauchet und dass aktive Mitglieder der Falken-Neukölln

und er SPD Neukölln Betroffene der rechten Terrorserie

sind, der lassen die Vermutung nahe legen, dass auch hier

eine direkt Verbindung aufzumachen ist.

 

Diesen Indizien muss im Sinne der Möglichkeiten ei-

nes Untersuchungsausschusses detailliert nachgegangen

werden, um abgesehen von der Aufklärung aktueller Ta-

ten, die Strukturen, Netzwerke und Wege der rechten

Gruppen nachvollzogenwerden könne. Nur so ist esmög-

lich, Schlüsse für künftige Ermittlungen und konkrete

Maßnahmen zur Verhinderungweiterer Straftaten zu zie-

hen. Es gilt, die Sicherheit für alle Menschen zu erhöhen

und den Betroffenen zu zeigen, dass alle Mittel ergriffen

272



I/2020 Landesparteitag 31.10.2020 Antrag 133/I/2020

103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

werden, um zu schützen undweitere Taten zu verhindern.

DieTerrorlistendesNSU sinddieVerbindung zur aktuellen

Terrorserie. Diese Verbindungen müssen untersucht wer-

den.

 

Aktuell zeigen die veröffentlichten Ergebnisse der Beson-

deren Aufbauorganisation (BAO), der sogenannten Son-

derermittlungsgruppe „Fokus“, dass systematische Un-

tersuchungen höchst brisante und relevante Ergebnis-

se liefern können. So sind durch Ermittlungen der BAO

500 Menschen in Dateien zu Feindeslisten von tatver-

dächtigen Rechtsextremisten aufgetaucht, die vorher un-

bekannt waren. Außerdem konnten so Verbindung zwi-

schenTatenundTäternhergestellt undbisherunbekannte

Strukturen erkannt werden. Dieses Ziel kann ein Untersu-

chungsausschuss unterstützen.

 

Mittlerweile wurde eine Petition im Umfang von 25.000

Unterschriften an das Abgeordnetenhaus übergeben.

Die Betroffenen fordern einen parlamentarischen Unter-

suchungsausschuss zum Umgang der Sicherheits- und

Strafverfolgungsbehördenmit der rechten Anschlagserie.

DasVertrauen in die Sicherheitsbehörden sei zerrüttet, sie

fordern Aufklärung.

 

Wir solidarisieren unsmit den BetroffenenMenschen und

fordern daher:

 

• Die schnellstmögliche Einrichtung eines parlamen-

tarischen Untersuchungsausschusses im Berliner

Abgeordnetenhaus noch in dieser Legislaturperi-

ode, um Strukturen und Netzwerke vergangener

Straftaten nachvollziehen zu können und Vorge-

henswiesen der Sicherheitsbehörden daraufhin zu

beleuchten

• Eine Überprüfung, inwiefern der NSU und seine his-

torischenNetzwerkemit der aktuellenTerrorserie in

Verbindung stehen

• Eine Untersuchung möglicher strategischer Ermitt-

lungsfehler, um eine endgültige Aufklärung der

Straftaten zu ermöglichen

 

Antrag 133/I/2020

FA XIII - Strategien gegen rechts

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

vertagt auf LPT II/2020 (Konsens)

Ein Untersuchungsausschuss zum rechten Terror in Neukölln

1
2
3
4

Der Landesvorstand wird aufgefordert, im Wahlpro-

gramm und bei den Koalitionsverhandlungen für die

kommende Legislaturperiode (19. Wahlperiode) einen

parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum jah-
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relangen rechten Terror in Neukölln einzurichten, der

auf den Ergebnissen der vom Senat zu diesem Thema

neu eingesetzten Ermittlungskommission bei Justiz und

Polizei basiert.

 

Begründung

In Neukölln verübten Neonazis seit einem Jahrzehnt An-

schläge, ohne dass einer davon aufgeklärt wäre: Im Jahr

2011 trafen Brandsätze das Anton-Schmaus-Haus der Fal-

ken. 2012wurde Burak Bekta von einemUnbekannten aus

mutmaßlich rassistischen Motiven ermordet. Seit 2016

zieht sich eine Angriffsserie vonmindestens 55 Fällen (Be-

drohungen durch Graffitis an und inWohnhäusern, Stein-

und Farbflaschenwürfe durch Fenster und andere Sach-

beschädigungen, Brandanschläge, zusätzlich mindestens

16 gestohlene Stolpersteine) durch – allein 14 Brandan-

schläge auf Autos, die engagierten Demokrat*innen und

Antifaschist*innen gehörten. Dieser rechte Terror soll ein-

schüchtern und ist damit ein direkter Angriff auf die De-

mokratie in Berlin.

 

Inzwischen ist eine ganze Reihe ungeklärter Fragen an

die Ermittlungsbehörden dazu gekommen: Bei Polizei-

Beamten steht derVerdacht imRaum,dass siemit rassisti-

schenMotiven zumindest sympathisieren und Kontakt zu

Neonazis haben könnten. Ein ermittelnder Staatsanwalt

soll seine Nähe zu neurechten, rassistischen Einstellun-

gen bekundet haben. Diese Vorwürfe gewinnen durch die

fehlenden Ermittlungsergebnisse, die bundesweiten Da-

tenabfrage durch Polizist*innen für neonazistische Droh-

briefe und neonazistische Netzwerken in Sicherheitsbe-

hörden an Gewicht.

 

Die Betroffenen müssen auf unsere Solidarität zählen

können und sie haben einenAnspruch auf eine umfassen-

deAufklärung.GeradenachdenErfahrungenmit demNa-

tionalsozialistischenUntergrund (NSU) ist eine besondere

Sensibilität geboten. Sowohl die Strukturen undNetzwer-

ke hinter den Straftaten als auch die Vorgehensweisen der

Sicherheitsbehörden gehören weiterhin mit größtmögli-

chem Einsatz untersucht.

 

Wegen dieser grundsätzlichen Bedeutung reicht eine

an sich begrüßenswerte Ermittlungskommission allein

nicht, umnocheinmal umfassenddie Ermittlungen zuun-

tersuchen, Vertrauen in die Arbeit der Ermittlungsbehör-

den wiederherzustellen und Empfehlungen für den zu-

künftigen Kampf gegen rechtenTerror zumachen. Ein Un-

tersuchungsausschuss, der auf die Vorarbeiten der vom

Innensenator Andreas Geisel eingerichteten Sonderkom-

mission „Fokus“undder Ermittlungskommissionaufbaut,

als starkes parlamentarisches Instrument ist dafür ange-

messen. Für eine gründliche Arbeit benötigt ein solcher

Ausschuss genügend Zeit und uneingeschränkten Akten-
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zugang, weshalb er am besten unverzüglich nach der

nächstenWahl damit beginnen muss.

Antrag 134/I/2020

KDV Neukölln

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

vertagt auf LPT II/2020 (Konsens)

Untersuchungssausschuss jetzt – Gegen rechten Terror in Neukölln

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Wir fordern die sozialdemokratischen Mitglieder des Ab-

geordnetenhauses von Berlin auf, gemeinsam mit den

Koalitionspartnern einen Untersuchungsausschuss ein-

zusetzen, der die rechte Terrorserie in Neukölln in ihrer

Gesamtheit, also unter Einbeziehung der Brandanschlä-

ge auf das Anton-Schmaus-Haus ab 2010, sowie dem

Mord an Burak Bekta und möglichen Verbindungen mit

dem NSU-Komplex, untersuchen soll. Untersuchungsge-

genstand sollen die rechtsextremistischen Strukturen in

Berlin und ihre Verbindungen über das Land Berlin hin-

aus, sowiemöglicheMissstände bei den Ermittlungs- und

Strafverfolgungsbehörden des Landes Berlin, als auch bei

den Verfassungsschutzämtern des Landes und des Bun-

des sein.

 

Ist abzusehen, dass der Untersuchungsausschuss seinen

Untersuchungsauftrag nicht vor Ende derWahlperiode er-

ledigen kann, soll gemäß §33 UntAG ein Sachstandsbe-

richt über den bisherigenGang des Verfahrens sowie über

die bisherigen Feststellungen abgegeben werden  um die

Untersuchung in der nächstenWahlperiode fortzusetzen.

Antrag 135/I/2020

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Raus aus dem Octagon! – Gegen die Kommerzialisierung von rechtem Kampfsport

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

Neonazis sind im Sport kein neues Phänomen. Doch ne-

ben gewaltaffinen Spektren der Fußballfanszenen und

rechterMusikkultur haben sich nun Teile der Kampfsport-

welt zum dritten Standbein einer erlebnisorientierten Re-

krutierung der radikal rechten Szene entwickelt. Neonazis

trainieren nicht mehr vereinzelt in Vereinen, sondern be-

treiben eigene Trainingsräume, vertreiben Merchandise,

veranstalten Kampfevents und vernetzen sich internatio-

nal. Die radikal rechte Szene investiert zurzeit ganz gezielt

in den Bereich des Kampfsports. Und sie verdient daran.

Dadurch können sie sich noch salonfähiger und sich in der

Kampfsportszene weiter ausbreiten. Es braucht dringend

eine Unterbindung dieser Entwicklung.

275



I/2020 Landesparteitag 31.10.2020 Antrag 135/I/2020

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

 

Ideologie

Die radikal rechte Szene hat denWert von Kampfsport für

die eigenen ideologischen Strategien erkannt. Das Ideal

eines “gesunden Volkes” anknüpfend an den Körperkult

des Nationalsozialismus, wird mit Ideen der modernen,

aus demHardcore stammendenStraight-Edge-Bewegung

verbunden. Mit dem Fokus auf körperliche Fitness un-

ter Verzicht auf Alkohol und Drogen sollen Reinheit, Fit-

ness und Stärke gebündelt werden unter demMotto “Ge-

sunder Geist - Gesunder Körper”. Dabei geht es nicht um

das persönliche Wohlbefinden, sondern sowohl um das

Bild eines gesunden Körpers nach weißen, rassistischen

Vorstellungen als auch um das Training für den politi-

schen Straßenkampf und die Wehrhaftigkeit einer Nati-

on bzw. Europas. Das Erlernen und Verbessern von Tech-

nik und Tricks entspricht also einer „Bewaffnung“ der Sze-

ne, mit der die Ausmaße und Konsequenzen der Gewalt

enorm gesteigert werden. Die derzeitigen Entwicklungen

im rechten Kampfsport zeigen, dass es einen Nährboden

fürdieAusbreitungdieser Ideologiegibt, inder sich immer

mehr ein identitätsstiftendes “Wir” herausbildet, das ras-

sistisch, völkisch und nationalistisch aufgeladen ist. Die

Zusammenhänge von radikal rechter Gewalt und Kampf-

sportausbildung bleiben bis heute allerdings größtenteils

noch einDunkelfeld, da es kaumErhebungen darüber gibt

bzw. Verstrickungen in die rechte Kampfsportszene nicht

beachtet werden.

 

MMA

MMA (Mixed Martial Arts) ist ein Vollkontaktkampfsport,

der Elemente aus Standkampf (z.B.: Boxen, Kickboxen,

Muay Thai) und Bodenkampf (z.B.: Grappling, Jiu-Jitsu)

undGriff- undWurftechniken (z.B.: Judo)miteinander ver-

bindet. Die grundlegende Idee ist, durch eine Kombinati-

on der Disziplinen einen technisch und körperlich höchst

anspruchsvollen Kampfsport zu kreieren. MMA ist nicht

per se ein Sport, der nur von radikal Rechten betrieben

wird. Der Großteil der Trainingsräume, die diesen Sport

anbieten, betreiben ihn als Sport ohne rechtsideologi-

sche Agenda. Gesellschaftlich ist MMA aber noch immer

verschrien als extrem brutaler Sport. Zudem werden die

Kämpfe oft gladiatorenhaft und bewusst martialisch in-

szeniert. Während bis 2013 keine Frauenkämpfe erlaubt

waren, werden heute ca. 10% der Kämpfe von Frauen aus-

getragen. Dennoch ist MMA noch immer eine Männerdo-

mäne. Diese Sportart bietet aus den genannten Gründen

also einen guten Boden für die Ausbreitung neonazisti-

scher Ideologie.

 

Ein Problem, das die Ausbreitung rechter Strukturen im

MMA den Weg bereitet, ist, dass MMA noch nicht als of-

fizieller Sport vom DOSB (Deutschen Olympischen Sport-

bund) anerkannt wurde.Während anerkannte Sportarten

wie Boxen, Ringen usw. unter offiziellen Dachverbänden
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organisiert sind, die Vereine (häufig gemeinnützige Sport-

vereine) umfassen, offizielle Turniere organisieren und ein

überall gültiges Regelwerk haben, ist das bei MMA nicht

der Fall.

 

In Deutschland ist der Großteil der Kampfsportschulen

und Trainingsräume, in denen MMA-Training angebo-

ten wird, weder gemeinwohlorientiert als Sportverein

noch über Verbände organisiert. Zahlreiche Anbieter*in-

nen wenn nicht sogar die Mehrzahl sind kommerziell ge-

führte Sportschulen, die ihreDienste auf einemfreienund

ungeregelten Kampfsportmarkt anbieten. Diese Formvon

“Wildwuchs” begünstigt die Ausbreitung radikal rechter

Strukturenbzw. ermöglicht die Kommerzialisierungdurch

radikal rechte Veranstalter*innen. Es gibt demnach keine

staatlicheSportförderungunddieHandhabungderMMA-

Events und die dazugehörigen Auflagen werden unter-

schiedlich auf kommunaler Ebene entschieden. Präventi-

on vor rechtenStrukturen,wie sie etwa in Fußballclubs ge-

fördert wird, ist hier deswegen besonders schwer. Es gibt

allerdings Bemühungen von zwei größeren Dachverbän-

den („German Mixed Martial Arts Federation“ - GEMMAF,

„GlobalAssociationofMixedMartial Arts“ -GAMMA)dem

entgegenzuwirken, indem sie sich auf ein festes Regel-

werk einigen, Kämpfer*innen vor Turnieren durch einen

Background-Check prüfen und für die Anerkennung von

MMA als offizielle Sportart streiten. Doch bisher ordnen

sich nur wenige Trainingsräume diesen Dachverbänden

zu.

 

Kommerzialisierung von rechtem Kampfsport

Die fehlende einheitliche Organisation des MMA-Sports

ermöglicht nicht nur, dass vereinzelte radikal Rechte bei

einzelnen gängigen Turnieren als Kämpfer*innen gelis-

tet sind, sondern auch, dass dezidiert rechte Kampfsport-

events mit eigenem Merchandise und manchmal auch

in Verbindungmit Rechtsrockkonzerten veranstaltet wer-

den können. Exemplarisch dafür steht der “Kampf der

Nibelungen”, ein 2013 von Dortmund aus von neonazis-

tischen Vereinigungen ins Leben gerufene Kampfsport-

event, das 2018 im sächsischen Ostritz erstmals offiziell

in Verbindung mit dem Rechtsrock-Festival “Schild und

Schwert” veranstaltet wurde.

 

Der “Kampf der Nibelungen” ist nicht nur ein Treffpunkt

für recht Hooligangs, Neonazi-Kader und Teile der inter-

nationalen Neonaziszene und dient damit der Vernet-

zung. Er ist auch eine zunehmende Finanzierungsquelle

für die radikal rechte Szene. Die Eventkultur ermöglicht,

rechtsoffene Menschen für die Szene zu rekrutieren. Die

rechte Erlebniswelt aus Gewalt und Ideologie zieht im-

mer mehr Menschen an. 2017 wurde der “Kampf der Ni-

belungen” beim Deutschen Patent- und Markenamt offi-

ziell angemeldet. Er kann vermarktet werden, beispiels-

weise durch eigene Handschuhe mit Logo. 2018 wurde
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das am “Kampf der Nibelungen” orientierte Kampfsport-

event “Tiwaz” von lokalen Autohäusern, aber auch von

einer bundesweit bekannten Biermarke gesponsert. Au-

ßerdem vermarkten Plattformen, vor allem aus den eu-

ropäischen Nachbarländern aber auch deutsche Versand-

häuser, nicht nur Kleidung mit klarer NS-Symbolik, son-

dern kreieren für die Szene neue Symboliken, die an Ru-

nen erinnern sollen, undGewalt oder Körperkult betonen-

de Slogans, die auf dem deutschen Markt noch nicht ver-

boten sind. Diese Labels sponsoren wiederum vereinzelte

Kampfsportevents. Immer mehr Labels zielen darauf ab,

neonazistischeKomplettausrüster zuwerden.NebenKlei-

dung, Sportausrüstung und der Eröffnung eigener Trai-

ningsräume, die wiederum kleinere bis großere Turniere

austragen, verkaufen sie sogar Nahrungsergänzungsmit-

tel und vegane Fitnessnahrung, sodass sich alles im Spie-

gel des ideologischen Fitnesstrends der rechten Szene in-

nerhalb des Kampfsports vermarkten lässt. Es findet eine

deutliche Kommerzialisierung des rechten Kampfsportes

statt.

 

Die bei solchen Kampfsportevents antretenden Kämp-

fer*innen kommen jedoch nicht alle zwangsläufig aus

radikal rechten Trainingsräumen, sondern aus Kampf-

sporthallen aus dem ganzen Bundesgebiet, wie auch

aus Frankreich, Russland, Tschechien, Skandinavien, Ös-

terreich und der Schweiz und trainieren in Kampfsport-

hallen, die keineswegs organisiert radikal rechts sind, die

aber kaum sensibilisiert sind und das organisierte Kampf-

sportevent alsMöglichkeit zur Kampferfahrungwahrneh-

men. Hierüber rekrutiert die rechte Szene wiederum ein-

zelne Kämpfer*innen und breitetmit dem Eventmerchan-

dise ihr Einzugsgebiet weiter aus, wenn die Kämpfer*in-

nen in ihre eigenen Trainingsräume zurückkommen.

 

Die Strategie ist offenkundig: Durch die immer weiter

fortschreitende Kommerzialisierung, finanziert sich die

Szene gut, sie können sich ausbreiten und die Kampf-

sportszene unterwandern.

 

Sie wollen Fuß fassen durch massive Präsenz. Dem muss

entschieden entgegengewirkt werden.

 

Deswegen fordern wir:

• Wir setzenuns fürdieDurchsetzungdesVerbots von

rechtsradikalen Kampfsportevents ein.

• Wir setzen uns für ein Verbot des Vertriebs von

Merchandise für rechte Kampfsportevents ein. Das

Deutsche Patent- undMarkenamt soll zudem     kei-

ne rechten Kampfsportevents mehr offiziell anmel-

den, sich mit neu entstehenden rechtsradikalen

Symbolen auseinandersetzen und bei Notwendig-

keit intervenieren.

• Die Einrichtung eines bundesweitenMeldesystems,

bei dem rechtsradikale Vorfälle innerhalb von Trai-
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ningsräumen, Vereinen oder Turnieren dokumen-

tiert werden. Insbesondere soll eine bundeswei-

te Beschwerdestelle eingegliedert werden, bei der

rechte Kampfsportler*innen, die auf Fightcards von

Kampfsportevents stehen, und das Zeigen von neo-

nazistischen und rechten Symboliken oder Slogans

bei Kämpfen oder das Abspielen rechter Musik bei

den Einmärschen zum Kampf gemeldet werden

können.

• Ein Austausch zwischen den sportpolitischen Ak-

teur*innen der SPD, dem DOSB, den Landessport-

bünden und den MMA-Dachverbänden GEMMAF

und GAMMA zur Prüfung einer Zulassung vonMMA

als offiziellen Sport durch den DOSB unter der Be-

rücksichtigung der Entwicklung von Qualitätsstan-

dards zu bestehenden Risiken und Problemlagen im

MMA, sport-ethischer Prinzipien und dem Ziel der

Ausarbeitung von Maßnahmen zur Prävention von

rechter Gewalt, sodass der MMA-Sport zukünftig

flächendeckendeinheitlichorganisiertwerdenkann

und das Sportangebot vom freien Markt in gemein-

nützige Sportvereine umgelagert werden kann.

• Eine Unterstützung der MMA-Organisationen und

Veranstalter*innen, die eine demokratischeHaltung

vertreten und sich klar von der radikal rechten

Szene abgrenzen, sodass noch während der Nicht-

Anerkennung von MMA die großen und überwie-

gend nicht rechten Organisationen durch Regulari-

en bezüglich Hausordnungen für Kleidung, Tattoos

und Musik und Lizenzauflagen für Sponsor*innen

und Veranstalter*innen zu einer Einheitlichkeit ge-

bracht werden können.

• Förderung von Initiativen, die Interventions- und

Präventionsarbeit in den Kampfsportschulen, den

Trainingsräumen, bei den professionellen und semi-

professionellen Turnierveranstalter*innen leisten.

Ebenso sollen Kampagnen/Broschüren, die für die-

seThematik sensibilisieren, aus öffentlichenMitteln

gefördert werden und an all jene Orte, Veranstal-

tungen und Akteur*innen gesandt werden

 

Antrag 136/I/2020

KDV Friedrichshain-Kreuzberg

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt bei Annahme 135/I/2020 (Konsens)

Raus aus dem Octagon! Gegen die Kommerzialisierung von rechtem Kampfsport

1
2
3
4

Neonazis sind im Sport kein neues Phänomen. Doch ne-

ben gewaltaffinen Spektren der Fußballfanszenen und

rechterMusikkultur haben sich nun Teile der Kampfsport-

welt zum dritten Standbein einer erlebnisorientierten Re-
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krutierungder extremrechtenSzeneentwickelt. Neonazis

trainieren nicht mehr vereinzelt in Vereinen, sondern be-

treiben eigene Trainingsräume, vertreiben Merchandise,

veranstalten Kampfevents und vernetzen sich internatio-

nal. Die extrem rechte Szene investiert zurzeit ganzgezielt

in den Bereich des Kampfsports. Und sie verdient daran.

Dadurch können sie sich noch salonfähigerwerden, sich in

der Kampfsportszene weiter ausbreiten und dabei weite-

re junge Menschen rekrutieren. Es braucht dringend eine

Unterbindung dieser Entwicklung.

 

Wir fordern daher:

• Die Einrichtung eines bundesweiten Meldesys-

tems, bei dem rechtsextreme Vorfälle innerhalb

von Gyms, Vereinen oder Turnieren dokumentiert

werden.

 

Außerdem soll dort eine bundesweite Beschwerdestelle

eingegliedert werden, bei der rechte Kampfsportler*in-

nen, die auf Fightcards vonKampfsportevents stehen, und

das Zeigen von neonazistischen und rechten Symboliken

oder Slogans bei Kämpfen oder das Abspielen rechterMu-

sik bei den Einmärschen zum Kampf gemeldet werden

können.

 

Die Einrichtung einer solchen Beschwerdestelle soll auch

für andere Sportarten geprüft und gegebenenfalls umge-

setzt werden.

 

• Förderung von Kampagnen und Broschüren, die

für diese Problematik sensibilisieren aus öffentli-

chen Mitteln, die an Kampfsportschulen, Gyms und

professionelle und semiprofessionelleTurnierveran-

stalter*innen gereicht werden. Ebenso eine Förde-

rungvon Initiativen, die Interventions-undPräventi-

onsarbeit an jenen Orten und für jene Akteur*innen

leisten.

• Bundesweit sollen keine extrem rechten Kampf-

sportevents mehr stattfinden. Die Kommunen, die

für die Zulassung zuständig sind, sollen künftig

die Veranstalter*innen und Kämpfer*innen auf den

Fightcards genauer prüfen. Dafürmüssen die Zulas-

sungsbehörden mit Informationsmaterial über ex-

trem rechte Veranstalter*innen und Kämpfer*innen

versorgt werden.

• Ein Verbot des Vertriebs von Merchandise für ex-

trem rechte Kampfsportevents. Es soll zudem er-

schwert werden, beim Deutschen Patent- und Mar-

kenamt extrem rechten Kampfsportevents und de-

ren Merchandise offiziell als Marke anzumelden.

• Ein Austausch zwischen den sportpolitischen Ak-

teur*innen der SPD, dem Deutschen Olympischen

Sportbund (DSOB), den Landessportbünden und

den MMA-Dachverbänden GEMMAF und GAMMAA

zur Prüfung einer Zulassung von MMA (Mixed Mar-
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tial Arts) als offiziellen Sport durch den DOSB, so-

dass der MMA-Sport zukünftig flächendeckend ein-

heitlich organisiert werden kann und das Sportan-

gebot vom freienMarkt in gemeinnützige Sportver-

eine umgelagert werden kann.

• Eine Unterstützung der MMA-Organisationen und

Veranstalter*innen, die eine demokratischeHaltung

vertreten und sich klar von der extrem rechten

Szene abgrenzen, sodass noch während der Nicht-

Anerkennung von MMA die großen und überwie-

gend nicht rechten Organisationen durch Regulari-

en bezüglich Hausordnungen für Kleidung, Tattoos

und Musik und Lizenzauflagen für Sponsor*innen

und Veranstalter*innen zu einer Einheitlichkeit ge-

bracht werden können.

Begründung

Die extrem rechte Szene hat denWert von Kampfsport für

die eigenen ideologischen Strategien erkannt. Das Ideal

eines „gesunden Volkes“, anknüpfend an den Körperkult

des Nationalsozialismus, wird mit Ideen der modernen,

aus demHardcore stammendenStraight-Edge-Bewegung

verbunden. Mit dem Fokus auf körperliche Fitness un-

ter Verzicht auf Alkohol und Drogen sollen Reinheit, Fit-

ness und Stärke gebündelt werden unter demMotto „Ge-

sunder Geist – Gesunder Körper“.  Dabei geht es nicht

um das persönliche Wohlbefinden, sondern sowohl um

das Bild eines gesunden Körpers nach weißen, rassisti-

schen Vorstellungen als auch um das Training für den

politischen Straßenkampf und die Wehrhaftigkeit einer

Nation bzw. Europas. Die derzeitigen Entwicklungen im

rechten Kampfsport zeigen, dass es einen Nährboden für

die Ausbreitung dieser Ideologie gibt, in der sich immer

mehr ein identitätsstiftendes „Wir“ herausbildet, das ras-

sistisch, völkisch und nationalistisch aufgeladen ist. Die

Zusammenhänge von extrem rechter Gewalt und Kampf-

sportausbildung bleiben bis heute allerdings größtenteils

noch einDunkelfeld, da es kaumErhebungen darüber gibt

bzw. Verstrickungen in die rechte Kampfsportszene nicht

beachtet werden.

 

MMA

MMA (Mixed Martial Arts) ist ein Vollkontaktkampfsport,

der Elemente aus Standkampf (z.B.: Boxen, Kickboxen,

Muay Thai) und Bodenkampf (z.B.: Grappling, Jiu-Jitsu)

undGriff- undWurftechniken (z.B.: Judo)miteinander ver-

bindet. Die grundlegende Idee ist, durch eine Kombinati-

on der Disziplinen einen technisch und körperlich höchst

anspruchsvollen Kampfsport zu kreieren. MMA ist nicht

per se ein Sport, der nur von extrem Rechten betrieben

wird. Der Großteil der Gyms, die diesen Sport anbieten,

betreiben ihn als Sport ohne rechtsideologische Agenda.

Gesellschaftlich ist MMA aber noch immer verschrien als

extrem brutaler Sport. Zudemwerden die Kämpfe oft gla-

diatorenhaft und bewusst martialisch inszeniert. Wäh-
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rend bis 2013 keine Frauenkämpfe erlaubt waren, werden

heute ca. 10% der Kämpfe von Frauen ausgetragen. Den-

noch ist MMA noch immer eine Männerdomäne. Diese

Sportart bietet also einen guten Boden für die Ausbrei-

tung neonazistischer Ideologie.

 

Ein Problem, das die Ausbreitung rechter Strukturen im

MMA den Weg bereitet, ist, dass MMA noch nicht als of-

fizieller Sport vom DOSB (Deutschen Olympischen Sport-

bund) anerkannt wurde.Während anerkannte Sportarten

wie Boxen, Ringen usw. unter offiziellen Dachverbänden

organisiert sind, die Vereine (häufig gemeinnützige Sport-

vereine) umfassen, offizielle Turniere organisieren und ein

überall gültiges Regelwerk haben, ist das bei MMA nicht

der Fall.

 

In Deutschland ist der Großteil der Kampfsportschulen

und Gyms, in denen MMA-Training angeboten wird, we-

der gemeinwohlorientiert als Sportverein noch über Ver-

bände organisiert. Zahlreiche Anbieter*innen – wenn

nicht sogar die Mehrzahl – sind kommerziell geführte

Sportschulen, die ihre Dienste auf einem freien und un-

geregelten Kampfsportmarkt anbieten. Diese Form von

„Wildwuchs“ begünstigt die Ausbreitung extrem rechter

Strukturenbzw. ermöglicht die Kommerzialisierungdurch

extrem rechte Veranstalter*innen. Es gibt demnach keine

staatlicheSportförderungunddieHandhabungderMMA-

Events und die dazugehörigen Auflagen werden unter-

schiedlich auf kommunaler Ebene entschieden. Präventi-

on vor rechten Strukturen, wie sie etwa in Fußballclubs

gefördert wird, ist hier deswegen besonders schwer. Es

gibt allerdings Bemühungen von zwei größeren Dachver-

bänden (GEMMAF, GAMMAA) dementgegenzuwirken, in-

demsie sich auf ein festes Regelwerk einigen, Kämpfer*in-

nen vor Turnieren durch einen Background-Check prüfen

und für die Anerkennung von MMA als offizielle Sportart

streiten. Doch bisher ordnen sich nurwenigeGyms diesen

Dachverbänden zu.

 

Kommerzialisierung von rechtem Kampfsport

Die fehlende einheitliche Organisation des MMA-Sports

ermöglicht nicht nur, dass vereinzelte extrem Rechte bei

einzelnen gängigen Turnieren als Kämpfer*innen gelis-

tet sind, sondern auch, dass dezidiert rechte Kampfsport-

events mit eigenem Merchandise und manchmal auch

in Verbindungmit Rechtsrockkonzerten veranstaltet wer-

den können. Exemplarisch dafür steht der „Kampf der

Nibelungen“, ein 2013 von Dortmund aus von neonazis-

tischen Vereinigungen ins Leben gerufene Kampfsport-

event, das 2018 im sächsischen Ostritz erstmals offiziell

in Verbindung mit dem Rechtsrock-Festival „Schild und

Schwert“ veranstaltet wurde.

 

Der „Kampf der Nibelungen“ ist nicht nur ein Treffpunkt

für rechteHooligans, Neonazi-Kader undTeile der interna-
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tionalen Neonaziszene und dient damit der Vernetzung.

Er ist auch eine zunehmende Finanzierungsquelle für die

extrem rechte Szene. Die Eventkultur ermöglicht, rechts-

offene Menschen für die Szene zu rekrutieren. Die rechte

Erlebniswelt aus Gewalt und Ideologie zieht immer mehr

Menschen an. 2017 wurde der „Kampf der Nibelungen“

beim Deutschen Patent- und Markenamt offiziell ange-

meldet. Er kann vermarktet werden, beispielsweise durch

eigene Handschuhemit Logo. 2018 wurde das am „Kampf

derNibelungen“orientierte Kampfsportevent „Tiwaz“ von

lokalen Autohäusern, aber auch von einer bundesweit

bekannten Biermarke gesponsert. Außerdem vermarkten

Plattformen, vor allem aus den europäischenNachbarlän-

dern aber auch deutsche Versandhäuser, nicht nur Klei-

dungmit klarerNS-Symbolik, sondern kreieren für die Sze-

ne neue Symboliken, die an Runen erinnern sollen, und

Gewalt oder Körperkult betonende Slogans, die auf dem

deutschen Markt noch nicht verboten sind. Diese Labels

sponsoren wiederum vereinzelte Kampfsportevents. Im-

mer mehr Labels zielen darauf ab, neonazistische Kom-

plettausrüster zu werden. Neben Kleidung, Sportausrüs-

tung und der Eröffnung eigener Gyms, die wiederum klei-

nere bis größere Turniere austragen, verkaufen sie sogar

Nahrungsergänzungsmittel und vegane Fitnessnahrung,

sodass sich alles im Spiegel des ideologischen Fitness-

trends der rechten Szene innerhalb des Kampfsports ver-

markten lässt. Es findet eine deutliche Kommerzialisie-

rung des rechten Kampfsportes statt.

 

Die bei solchen Kampfsportevents antretenden Kämp-

fer*innen kommen jedoch nicht alle zwangsläufig aus

extrem rechten Gyms, sondern aus Kampfsporthallen

aus dem ganzen Bundesgebiet, wie auch aus Frankreich,

Russland, Tschechien, Skandinavien, Österreich und der

Schweiz und trainieren in Kampfsporthallen, die keines-

wegs organisiert extrem rechts sind, die aber kaum sen-

sibilisiert sind und das organisierte Kampfsportevent als

Möglichkeit zur Kampferfahrung wahrnehmen. Hierüber

rekrutiert die rechte Szene wiederum einzelne Kämp-

fer*innen und breitet mit dem Eventmerchandise ihr Ein-

zugsgebietweiter aus, wenn die Kämpfer*innen in ihre ei-

genen Gyms zurückkommen.

 

Die Strategie ist offenkundig: Durch die immer weiter

fortschreitende Kommerzialisierung, finanziert sich die

Szene gut, sie können sich ausbreiten und die Kampf-

sportszene unterwandern. Sie wollen Fuß fassen durch

massive Präsenz. Dem muss entschieden entgegenge-

wirkt werden.
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Antrag 137/I/2020

AGMigration und Vielfalt LDK

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: FA XIII Strategien gegen rechts (Konsens)

Bekämpfung rechter Gewalt muss Aufgabe des Regierenden Bürgermeisters/der Regierenden Bürgermeisterin werden

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Zur Bekämpfung rechter digitaler und analoger Bedro-

hungen und menschenfeindlicher Herabsetzung sowie

für einen besseren staatlichen Schutz der Opfer richtet

das Land Berlin einen mit Fachleuten aus Verwaltun-

gen, Wissenschaft und Gesellschaft besetzten, ressort-

übergreifenden Experten*innenrat ein, der bei der Regie-

renden Bürgermeisterin / beim Regierenden Bürgermeis-

ter angesiedelt ist.

 

Dort müssen alle Fragen rechter Gewalt und Bedrohung,

die Wirkung in die Gesellschaft hinein und das staatli-

che Handeln hinterfragt werden sowie der Senat und die

Fachressorts mit regelmäßigen Handlungsempfehlungen

adressiert werden.

 

Der Rat sollte dreimal jährlich tagen und jeweilsMaßnah-

men empfehlen. Ein Bericht sollte die Öffentlichkeit alle

zwei Jahre über Erkenntnisse und Fortschritte informie-

ren.

Begründung

DerMord amKasseler RegierungspräsidentenWalter Lüb-

cke, der antisemitische Terroranschlag in Halle, die ras-

sistischen Morde in Hanau und die hohe Zahl weiterer

rechtsextremistischer Gewalttaten sowie rechter Mord-

drohungen insbesondere gegenüber engagierten Frauen

mit und ohneMigrationsgeschichte haben unser Land er-

schüttert. In Berlin Neukölln beklagen wir eine rechtsex-

tremistische Anschlagsserie mit über 70 unaufgedeckten

Fällen in den letzten drei Jahren. Die Berliner Polizei und

Staatsanwaltschaft stehen unter dem Verdacht, in Teilen

mit rechten Netzwerken in Verbindung zu stehen.

 

In den letzten Monaten sind dramatisch hohe Zahlen an

rechten und rechtsextremen Hasskommentaren in den

sozialen Medien sowie Volksverhetzung, Mord- oder Ver-

gewaltigungsdrohungen gegen Ehrenamtler*innen, Poli-

tiker*innen undMenschen des öffentlichen Lebens hinzu-

gekommen.

 

In unserer langjährigen Parteigeschichte ist es selbstver-

ständlich, dass die Sozialdemokratische Partei Deutsch-

lands auch heute noch gegen jede Form von Faschismus

und Rechtsextremismus steht und alles tut, damit Tä-

ter*innen juristisch belangt und verurteilt werden.

 

Die SPDBerlin zeigt sich erschüttert vondemAusmaßund

der Intensität an Beleidigungen, Drohungen und Gewalt,

auch gegen jüdische und muslimische Menschen, sowie

gegen Menschen mit Migrationshintergrund, People of

Colour und Menschen aus der queeren Community.
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Die SPD Berlin steht in Solidarität mit allen Ehrenamt-

ler*innen, Politiker*innen und Menschen des öffentlichen

Lebens, die durch antisemitische, rassistische, homopho-

be sowie rechtsextreme Hassmails, Drohbriefe- und An-

schläge eingeschüchtert und angegriffen werden.

 

Da die Bedrohungslagemittlerweile breit gestreut ist und

viele gesellschaftliche Ebenen und Kreise erfasst, ist ein

übergreifender Blick notwendig, um dem komplexen Zu-

sammenhang gerecht zu werden und die Wirkung diese

Drohpotentials in die Gesellschaft hinein zu erfassen,

 

Die SPD Berlin wird deshalb darauf hinwirken, dass das

Land Berlin als politischer Vorreiter in Deutschland ein

ressortübergreifendes Beratungsgremium an seiner Spit-

ze errichtet, durch die alle Vorfälle rechter Gewalt und Be-

drohung erfasst und gebündelt sowie Maßnahmen, ins-

besondere vonExpert*innenausWissenschaft undGesell-

schaft, aufgenommenwerden, um die Stadt erfolgreicher

vor rechter Bedrohung zu schützen.
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Inneres / Recht

Antrag 204/II/2019

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Aufhebung von § 109 StGB
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Die sozialdemokratischen Abgeordneten des Bundesta-

ges werden aufgefordert, einen Antrag auf Aufhebung

des § 109 StGB in den Bundestag einzubringen.

Begründung

Der § 109 StGB bestraft die Wehrpflichtentziehung durch

Verstümmelung und ist damit sowohl durch die Ausset-

zung der Wehrpflicht als auch durch den gesellschaftli-

chen Fortschritt nicht mehr zeitgemäß.

LPT II/2019: Überwiesen an ASJ

 

Empfehlung ASJ: Annahme

Seit der durch das Wehrrechtsänderungsgesetz vom

1.7.2011 wirksamen Aussetzung der Wehrpflicht unter Be-

schränkung derselben auf den Spannungs- oder Verteidi-

gungsfall ist der Anwendungsbereich der Norm auf ein

Minimun reduziert.

Lediglich für den Fall einer evtl. krisenhaften Entwicklung

mit schon absehbarem, aber noch nicht vollzogenem Ein-

tritt eines Spannungs- oder Verteidigungsfalls hätte die

Norm überhaupt einen Anwendungsbereich.

Ohne derzeitigen Anwendungsbereich erscheint das Fest-

halten an der Normierung wenig sinnhaft, zumal für den

Fall einer krisenhaften Entwicklung eine gesetzliche Rege-

lung jederzeit wieder möglich wäre. Der Antrag wird da-

her unterstützt.

Antrag 125/I/2020

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme in der Fassung der AK (Konsens)

Femizide endlich als solche benennen
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Der Begriff “Femizid” bezeichnet Tötungen von Frau-

en* aufgrund ihres Geschlechts. Sie haben gemein, dass

sie aus einem patriarchalen Hintergrund verübt werden.

Häufig sind der Partner*, Expartner* oder anderweitig na-

hestehende Personen die Täter.”

Jeden dritten Tag wird in Deutschland eine Frau* von ih-

rem Partner* oder Ex-Partner* getötet. Oft beginnt es mit

einer Zurückweisung des Mannes* durch die Frau*. In der

Presse ist dann häufig von „Familiendramen“ oder „Eifer-

suchtstaten“ zu lesen. Das klingt als hätten die Frauen*

einen Anteil an dem, was ihnen angetan wird. Doch ei-

ne Verharmlosung und Relativierung der Gewalt gegen

Frauen* findet sich nicht nur in der Berichterstattung,

sondern auch in der Rechtsprechung wieder. So genann-

te Trennungstötungen werden in der Regel als Totschlag

und nicht als Mord gewertet, da keine niedrigen Beweg-

gründe erkennbar sein. Dies wird oft damit begründet,

dass „die Trennung von dem Tatopfer ausgeht und der

Angeklagte durch die Tat sich dessen beraubt, was er ei-

gentlich nicht verlieren will“. Nicht nur wird hier ein Teil

Änderung Überschrift: Femizid ist Mord undmuss als sol-

cher benannt werden!

 

Der Begriff “Femizid” bezeichnet Tötungen von Frau-

en* aufgrund ihres Geschlechts. Sie haben gemein, dass

sie aus einem patriarchalen Hintergrund verübt werden.

Häufig sind der Partner*, Expartner* oder anderweitig na-

hestehende Personen die Täter.

 

Wir fordern,

• dass Femizide in den polizeilichen Statistiken als ei-

ne Form von Hassverbrechen erfasst werden.

• dass die Tötungen von Frauen* aufgrund ihres Ge-

schlechts als Morde eingestuft werden. Hierzu ist

die Motivgeneralklausel der „niederen Beweggrün-

de“ zu ersetzen mit der Tötung des Opfers „wegen

dessenGeschlecht, Abstammung, Herkunft oder re-

ligiöser oder weltanschaulicher Überzeugung oder

sonst aus menschenverachtenden Beweggründen“

• eine konsequente Ächtung von Femiziden und die

286



I/2020 Landesparteitag 31.10.2020 Antrag 125/I/2020

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

der Schuld vom Täter* auf das Opfer geschoben, patriar-

chale Besitzansprüchewerden als persönliche Verletzlich-

keit kaschiert und strafmildernd interpretiert. Die Tren-

nung wird als besondere Kränkung für den Täter* emp-

funden, denn durch sie löst sich die Frau* aus dem ver-

meintlichen Besitzverhältnis heraus. Sie stellt den Besitz-

anspruch und somit den Status des Mannes* als „Eigen-

tümer“ oder „Herrscher“ über den weiblichen* Körper in

Frage. Trans Frauen*, deren alleinige Existenz die patriar-

chalen und gender binären Denkmuster der Täter* wider-

sprechen, sind besonders durch diese Hassverbrechen ge-

fährdet.

Durch den Akt des Tötens wird in den Augen des Täters*

die Aneignung der Frau* und ihres Körpers als sein Eigen-

tumwiederhergestellt. Der absolute Besitzanspruch über

weibliche* Körper legitimiert für Täter* selbst die Tötung,

denFemizid. AufdenPunktgebracht:DerMann*entschei-

det, ob eine Frau* leben darf oder nicht. Wird eine Frau*

von einem Mann* getötet, weil dieser sich alleine durch

den Wunsch der Frau* nach einem selbstbestimmten Le-

ben gekränkt fühlt, so ist dies nach unserem Verständnis

ein niedriger Beweggrund. Die Idee, ein Mann könne eine

Frau* besitzen, ist verachtenswert!

Deutlich leichter tut sich die Rechtsprechung und Öffent-

lichkeit bei sogenannten „Ehrenmorden“, die von türkisch-

oder arabischstämmigen Tätern* verübt werden. Vor 15

Jahren wurde Hatun Sürücü von ihrem Bruder auf offener

Straße erschossen,weil sie sich für ein eigenständigesund

freies Leben entschieden hatte. Das Mordmerkmal wurde

bei diesem Femizid nicht in Frage gestellt, obwohl auch

hier männliche Vorherrschaft über die Lebensweise einer

Frau* Auslöser der Tat war. Es ist nicht hinnehmbar. dass

Frauenrechte in der Gesellschaft sowie Rechtsprechung

nur von Relevanz sind, wenn gleichzeitig rassistische Nar-

rative bedient werden. Eine Zurückweisung führt dann zu

Gewalt oder sogar zu Mord, wenn der Täter* glaubt, ein

Anrecht auf die Frau* zu haben, sie zu besitzen. Wenn ihr

abgesprochen wird, dass sie selbst über ihr Leben ent-

scheidetunddarüber,mitwemsiewieBeziehungen führt.

Kurzum: Es ist der Frauen*hass des Täters*, der zu Gewalt

und Mord führt, niemals die Frauen* selbst!

Indemman Frauen*morde nicht als solche benennt, igno-

riert man diese patriarchalen Muster. Diese Ignoranz ist

weitereGewalt. FemizideundGewalt gegen Frauen*müs-

sen auch so benannt werden. Es sind keine „Beziehungs-

taten“ oder Fälle von „häuslicher Gewalt“. Diese Begriffe

gaukeln vor, dass es Männer* und Frauen* gleichermaßen

treffen kann und dass Geschlecht keinerlei Rolle spielen

würde.

 

Wir fordern,

• dass Femizide in den polizeilichen Statistiken als ei-

ne Form von Hassverbrechen erfasst werden.

• dass Tötungen von Frauen* aufgrund ihres Ge-

schlechts und damit auch Trennungstötungen von

entschiedene Umsetzung der Istanbul-Konvention

einsetzt. Der Verharmlosung von Trennungstötun-

gen stellt sich die SPD-Bundestagsfraktion ent-

schieden entgegen.

• dass die sozialdemokratischen Mitglieder der Bun-

desregierung darauf hinwirken, dass das Bundes-

ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-

gendunddasBundesministerium für Justiz undVer-

braucherschutz eine gemeinsameAufklärungskam-

pagneüberHass auf undGewalt an Frauen,mit dem

Schwerpunkt gezielte Frauenmorde als gruppenbe-

zogene Menschenfeindlichkeit, durchführen.

• dass die Existenz patriarchaler und genderbinärer

Denkmuster in der Gesellschaft und unter Straftä-

tern inder juristischenAusbildungangemessen the-

matisiert wird.

• dass Fortbildungen zu Femiziden für Richter*innen

und Staatsanwält*innen angeboten werden.

 

An durchschnittlich jedem Tag wird in Deutschland eine

Frau Opfer einer versuchten oder vollendeten Tötungstat

durch den (Ex-)Partner oder (Ex-)Ehemann. An jedem drit-

ten Tag stirbt eine Frau* dadurch in Deutschland.

 

Oft beginnt es mit einer Zurückweisung des Mannes*

durch die Frau*. In der Presse ist dann häufig von „Famili-

endramen“oder „Eifersuchtstaten“ zu lesen.Das klingt als

hätten die Frauen* einen Anteil an dem, was ihnen ange-

tan wird. Doch eine Verharmlosung und Relativierung der

Gewalt gegen Frauen* findet sich nicht nur in der Bericht-

erstattung, sondern auch in der Rechtsprechung wieder.

So genannte Trennungstötungen werden in der Regel als

Totschlag und nicht alsMord gewertet, da keine niedrigen

Beweggründe erkennbar sein. Dieswird oft damit begrün-

det, dass „dieTrennung vondemTatopfer ausgeht undder

Angeklagte durch die Tat sich dessen beraubt, was er ei-

gentlich nicht verlieren will“. Nicht nur wird hier ein Teil

der Schuld vom Täter* auf das Opfer geschoben, patriar-

chale Besitzansprüchewerden als persönliche Verletzlich-

keit kaschiert und strafmildernd interpretiert. Die Tren-

nung wird als besondere Kränkung für den Täter* emp-

funden, denn durch sie löst sich die Frau* aus dem ver-

meintlichen Besitzverhältnis heraus. Sie stellt den Besitz-

anspruch und somit den Status des Mannes* als „Eigen-

tümer“ oder „Herrscher“ über den weiblichen* Körper in

Frage. Trans Frauen*, deren alleinige Existenz die patriar-

chalen und genderbinären Denkmuster der Täter* wider-

sprechen, sind besonders durch diese Hassverbrechen ge-

fährdet.

 

Durch den Akt des Tötens wird in den Augen des Täters*

die Aneignung der Frau* und ihres Körpers als sein Eigen-

tumwiederhergestellt. Der absolute Besitzanspruch über

weibliche* Körper legitimiert für Täter* selbst die Tötung,

denFemizid. AufdenPunktgebracht:DerMann*entschei-
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Frauen* als Form von Femiziden gewertet werden

• dass Femizide als Morde aufgrund eines niedrigen

Beweggrunds eingestuft werden.

• dass die sozialdemokratischen Mitglieder der Bun-

desregierung darauf hinwirken, dass das Bundes-

ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-

gendunddasBundesministerium für Justiz undVer-

braucherschutz eine gemeinsameAufklärungskam-

pagneüberHass auf undGewalt an Frauen,mit dem

Schwerpunkt gezielte Frauenmorde als gruppenbe-

zogene Menschenfeindlichkeit, durchführen.

• dass die Existenz patriarchaler und genderbinärer

Denkmuster in der Gesellschaft und unter Straftä-

tern inder juristischenAusbildungangemessen the-

matisiert wird.

• dass Fortbildungen zu Femiziden für Richter*innen

und Staatsanwält*innen angeboten werden!

 

det, ob eine Frau* leben darf oder nicht. Wird eine Frau*

von einem Mann* getötet, weil dieser sich alleine durch

den Wunsch der Frau* nach einem selbstbestimmten Le-

ben gekränkt fühlt, so ist dies nach unserem Verständnis

ein niedriger Beweggrund. Die Idee, ein Mann könne eine

Frau* besitzen, ist verachtenswert!

 

Deutlich leichter tut sich die Rechtsprechung und Öffent-

lichkeit bei sogenannten „Ehrenmorden“, die von türkisch

oder arabischstämmigen Tätern* verübt werden. Vor 15

Jahren wurde Hatun Sürücü von ihrem Bruder auf offener

Straße erschossen,weil sie sich für ein eigenständigesund

freies Leben entschieden hatte. Das Mordmerkmal wurde

bei diesem Femizid nicht in Frage gestellt, obwohl auch

hier männliche Vorherrschaft über die Lebensweise einer

Frau* Auslöser der Tat war. Es ist nicht hinnehmbar, dass

Frauenrechte in der Gesellschaft sowie Rechtsprechung

nur von Relevanz sind, wenn gleichzeitig rassistische Nar-

rative bedient werden. Eine Zurückweisung führt dann zu

Gewalt oder sogar zu Mord, wenn der Täter* glaubt, ein

Anrecht auf die Frau* zu haben, sie zu besitzen. Wenn ihr

abgesprochen wird, dass sie selbst über ihr Leben ent-

scheidetunddarüber,mitwemsiewieBeziehungen führt.

Kurzum: Es ist der Frauen*hass des Täters*, der zu Gewalt

und Mord führt, niemals die Frauen* selbst!

 

Indemman Frauen*morde nicht als solche benennt, igno-

riert man diese patriarchalen Muster. Diese Ignoranz ist

weitereGewalt. FemizideundGewalt gegen Frauen*müs-

sen auch so benannt werden. Es sind keine „Beziehungs-

taten“ oder Fälle von „häuslicher Gewalt“. Diese Begriffe

gaukeln vor, dass es Männer* und Frauen* gleichermaßen

treffen kann und dass Geschlecht keinerlei Rolle spielen

würde.

Antrag 138/I/2020

KDV Steglitz-Zehlendorf

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme in der Fassung der AK (Kein Konsens)

Weg mit der neuen Gebührenordnung der Bundespolizei – Bürger*innenrechte sind Freiheitsrechte!

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Wir fordern die neu eingeführte Gebührenordnung der

Bundespolizei abzuschaffen.

 

Wir lehnen jegliche Bestrebungen ab, welche eine Ände-

rung der Gebührenordnung der Polizei auf Landes- und

Kommunalebene – analog zur aktuellen Gebührenord-

nung der Bundespolizei- an Betroffene umlegen wollen.

 

Wir fordern ebenso, dass bereits in RechnunggestellteGe-

bühren der Bundespolizei den Betroffenen vollständig zu-

rückerstattet werden.

Wir fordern die neu eingeführte Gebührenordnung der

Bundespolizei abzuschaffen.

Wir lehnen jegliche Bestrebungen ab, welche eine Ände-

rung der Gebührenordnung der Polizei auf Landes- und

Kommunalebene – analog zur aktuellen Gebührenord-

nung der Bundespolizei- an Betroffene umlegen wollen.

Wir fordern ebenso, dass bereits in RechnunggestellteGe-

bühren der Bundespolizei den Betroffenen vollständig zu-

rückerstattet werden.
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Die Bundespolizei soll solange nicht zur Unterstützung im

Land Berlin zu Einsatz kommen, bis diese Gebührenord-

nung aufgehobenwurde, bzw. die Bundespolizei verbind-

lich auf deren Anwendung in Berlin verzichtet.

 

Begründung

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat eine Ge-

bührenordnung für die Bundespolizei14 eingeführt, die

Oktober 2019 in Kraft getreten ist. Darinwerden beispiels-

weise Platzverweise und Identitätsfeststellungen mit Ge-

bühren belegt. Dies geschah nahezu unbemerkt von Öf-

fentlichkeit und Medien.

 

Eine erstmalige Platzverweisung kostet nun 88,85 Eu-

ro, eine Identitätsfeststellung 53,75 Euro, Anordnung des

Gewahrsams 74,15 e, erkennungsdienstliche Behandlung

59,50 Euro, Vollzug des Gewahrsams pro angefangener

Viertelstunde 6,51 Euro. Für einen normalen Polizeieinsatz

können hohe dreistellige Summen anfallen.

 

In NRWwerden aufgrund der neuen Verordnung nun ers-

te Zahlungsaufforderungen verschickt. Eine Frau soll 550

Euro bezahlen, weil sie ihren Koffer auf dem Düsseldorfer

Hauptbahnhof unbeaufsichtigt ließ. Sie wurde erst nach

30Minuten ausfindig gemacht, als schon großräumig um

das Gepäckstück abgesperrt war.

 

Die Gebühren werden ohne richterlichen Beschluss fest-

gelegt. Es besteht die Gefahr, dass auch Demonstrant*in-

nen, denen Platzverweise erteilt werden, von nun an mit

empfindlichen Strafen belegt werden. Eine Ausübung des

Demonstrations- und Versammlungsrechts oder ziviler

Ungehorsam könnten so unter Umständen existenzge-

fährdend werden. Die Gebühren werden auf Leistungen

erhoben, welche von Steuerzahler*innen sowieso schon

finanziertwerden.Dass jetztGebühren für ureigeneTätig-

keitsbereichederBundespolizei erhobenwerden lässt ver-

muten, dass es weniger um die Aufbesserung der Staats-

kasse, als um Repressionen geht. Schon jetzt zahlt der

Staat sehr viel mehr Geld für Zwangsunterbringungen

in Gefängnissen derjenigen, die nicht zahlen können, als

von den Inhaftierten hätte gezahlt werden müssen. Es

sitzen beispielsweise viele Schwarzfahrer*innen ein, die

nicht nur die verhängten Strafgelder, sondern auch die

wegen Nichtzahlung zwangsweise eingeschalteten An-

wält*innen undGerichte nicht zahlen können. Der Vollzug

der sogenannten Ersatzfreiheitsstrafen kostet Steuerzah-

ler*innen jeden Tag tausende Euro: Wir bekräftigen un-

seren bereits bestehenden Beschluss, die Ersatzfreiheits-

strafen abzuschaffen!

 

Die Folgen der neuen Gebührenordnung für bürgerliche

Rechte und Freiheiten sind gravierend. Auf Demonstratio-
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nen werden häufig leichtfertig Platzverweise erteilt, wel-

chenunohne richterlicheBeschlüssemitGebührenbelegt

sind. Tatsächlich richterliche verhängte Strafen kommen

dazu noch oben drauf. Insbesondere junge und weniger

vermögende Menschen, für die hohe zusätzliche Ausga-

ben existenzgefährdend sein können, werden so von der

Wahrnehmung ihrer bürgerlichen Rechte abgeschreckt.

Menschen, die durch Racial Profiling häufiger von staat-

lichen Repressionen und Polizeikontrollen betroffen sind,

müssen nun fürchten, dass sie besonders häufig zur Kasse

gebeten werden. Das ist nicht hinnehmbar!

14https://www.gesetze-im-internet.de/bmibgebv/BJNR135900019.html

Antrag 139/I/2020

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt bei Annahme 138/I/2020 (Kein Konsens)

Weg mit der neuen Gebührenordnung der Bundespolizei – Bürger*innenrechte sind Freiheitsrechte!

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Das Bundesinnenministerium unter Horst Seehofer hat

eine Gebührenordnung für die Bundespolizei eingeführt,

die Oktober 2019 in Kraft getreten ist. Darin werden bei-

spielsweise Platzverweise und Identitätsfeststellungen

mit Gebühren belegt. Dies geschah nahezu unbemerkt

von Öffentlichkeit und Medien.

 

Eine erstmalige Platzverweisung kostet nun 88,85 Eu-

ro, eine Identitätsfeststellung 53,75 Euro, Anordnung des

Gewahrsams 74,15 e, erkennungsdienstliche Behandlung

59,50 Euro, Vollzug des Gewahrsams pro angefangener

Viertelstunde 6,51 Euro. Für einen gewöhnlichen Polizei-

einsatz können hohe dreistellige Summen anfallen.

 

Die Gebühren werden ohne richterlichen Beschluss fest-

gelegt. Es besteht die Gefahr, dass auch Demonstrant*in-

nen, denen Platzverweise erteilt werden, von nun an

de facto mit empfindlichen Strafen belegt werden. Ei-

ne Ausübung des Demonstrations- und Versammlungs-

rechts oder zivilerUngehorsamkönnten sounterUmstän-

den existenzgefährdend werden. Die Gebühren werden

auf Leistungen erhoben, welche von Steuerzahler*innen

sowieso schon finanziert werden. Dass jetzt Gebühren für

ureigene Tätigkeitsbereiche der Bundespolizei erhoben

werden lässt vermuten, dass es weniger um die Aufbes-

serung der Staatskasse, als um Repressionen geht. Schon

jetzt zahlt der Staat sehr viel mehr Geld für Zwangsun-

terbringungen in Gefängnissen derjenigen, die nicht zah-

len können, als von den Inhaftierten hätte gezahltwerden

müssen. Es sitzen beispielsweise viele Schwarzfahrer*in-

nen ein, die nicht nur die verhängten Strafgelder, sondern

auch die wegen Nichtzahlung zwangsweise eingeschal-

teten Anwält*innen und Gerichte nicht zahlen können.
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Der Vollzug der sogenannten Ersatzfreiheitsstrafen kostet

Steuerzahler*innen jeden Tag tausende Euro: Wir bekräf-

tigen unseren bereits bestehenden Beschluss, die Ersatz-

freiheitsstrafen abzuschaffen!

 

Die Folgen der neuen Gebührenordnung für bürgerliche

Rechte und Freiheiten sind gravierend. Auf Demonstratio-

nen werden häufig leichtfertig Platzverweise erteilt, wel-

chenunohne richterlicheBeschlüssemitGebührenbelegt

sind. Tatsächlich richterliche verhängte Strafen kommen

dazu noch oben drauf. Insbesondere junge und weniger

vermögende Menschen, für die hohe zusätzliche Ausga-

ben existenzgefährdend sein können, werden so von der

Wahrnehmung ihrer bürgerlichen Rechte abgeschreckt.

Menschen, die durch Racial Profiling häufiger von staat-

lichen Repressionen und Polizeikontrollen betroffen sind,

müssen nun fürchten, dass sie besonders häufig zur Kasse

gebeten werden. Das ist nicht hinnehmbar!

 

• Wir fordern die neu eingeführte Gebührenordnung

der Bundespolizei abzuschaffen und polizeiliche Ar-

beit wieder in Gänze über Steuermittel zu finanzie-

ren.

• Wir lehnen jegliche Bestrebungen ab, welche ei-

ne Änderung der Gebührenordnung der Polizei auf

Landes- und Kommunalebene – analog zur aktuel-

lenGebührenordnungder Bundespolizei- anBetrof-

fene umlegen wollen.

• Wir fordern ebenso, dass bereits in Rechnung ge-

stellteGebührenderBundespolizei denBetroffenen

vollständig zurückerstattet werden.

Antrag 144/I/2020

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Yas Tutuyoruz, Em Xemgîn – Konsequenzen aus den rassistischen Morden von Hanau ziehen!

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Die Morde von Hanau lassen uns auch mehrere Wochen

nach dem Tattag schockiert zurück. Wir trauern und neh-

menAnteil andemSchicksal der betroffenenFamilienund

Communitys. Politisch sind wir es den Opfern schuldig,

alles dafür zu tun, weitere rechtsterroristische Gewaltak-

te zu verhindern. Es kann nicht sein, dass der deutsche

Staat immer und immer wieder darin versagt, Bürger*in-

nen vor rassistischen Angriffen zu schützen. Aus dem Ver-

sagen der staatlichen Sicherheits- und Ordnungsbehör-

den müssen Konsequenzen folgen. Es ist für uns weder

nachvollziehbar, dass ein behördenbekannter Anhänger

eines zutiefst rassistischen und verschwörungsideologi-

schen Weltbildes legal im Besitz von Schusswaffen sein

darf und zudem relativ kurz vor der Tat einer ergebnis-
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losen Routineüberprüfung unterzogen wird, noch ist es

entschuldbar, dass auch 10 Jahre nach dem NSU die Ge-

fahr durch rechten Terror von den Behördenweiterhin un-

terschätzt wird und nicht genug Ressourcen in seine Be-

kämpfung fließen.

 

Zusätzlich zur rassistisch motivierten rechten Waffenge-

walt stellt aber auch die Stigmatisierung der Politik, Me-

dienberichterstattung und Polizei eine Gefahr für Mi-

grant*innen in Deutschland. Schischa-Bars dienen für mi-

grantisch bzw. muslimisch gelesene Menschen auch des-

halb oft als Aufenthaltsort, weil ihnen an anderen Orten

der Zutritt verweigert wird. Gleichzeitig haben Medien

und politische Verantwortliche in der Vergangenheit mit

ihrer Berichterstattung bzw. mit öffentlichen Aussagen

dazu beigetragen, Shisha-Bars als kriminalitätsbelastete

Orte zu stigmatisieren. Diese Stigmatisierung setzt sich

in den oftmalsmindestens fragwürdigen polizei- und ord-

nungsrechtlichenMaßnahmengegendie Betreiber*innen

fort. Dahinter verbirgt sich oftmals ein Generalverdacht,

der sich gegen Menschen mit Migrationsgeschichte oder

Migrant*innen richtet. Dahinter verbirgt sich im Kern Ras-

sismus und diesem stellenwir uns entschieden entgegen.

 

Wir fordern deshalb

• eine Verschärfung des Waffenrechts in der Gestalt,

dass Schusswaffen, die für das Töten oder Verletzen

vonMenschenhergestelltwerden, nicht länger legal

als Sportwaffen besessen, benutzt oder vertrieben

werden dürfen,

• die Verpflichtung sämtlicher Bundes- und Landes-

behörden dazu, relevante Erkenntnisse über Sport-

schütz*innen unverzüglich an die für die Ausstel-

lung der Waffenbesitzkarte zuständigen Behörden

zu melden,

• eine verstärkte SensibilisierungvonBehördenmitar-

beiter*innen im Umgang mit Bürger*innen, welche

Verschwörungsideologien und Anzeichen eines ras-

sistischenWeltbildes äußern,

• die Kontrollmaßnahmen gegenüber Inhaber*innen

einer Waffenbesitzkarte kritisch zu evaluieren und

zu intensivieren,

• bei den Staatsanwaltschaften Abteilungen für die

Verfolgung von rechtsterroristisch bzw. rechts mo-

tivierten Straftaten einzurichten und sie finanziell

und personell mit adäquaten Mitteln auszustatten,

• bei der Polizei und bei Ordnungsbehörden verpflich-

tende Schulungen zu interkultureller Kompetenz

anzubieten,

• die polizei- und ordnungsbehördliche Praxis gegen-

über Sisha-Bars kritisch auf ihre Verhältnismäßig-

keit zu überprüfen.

• eine Evaluation der psychischen Gesundheit als ver-

pflichtendes Kriterium der turnusmäßigen Kontrol-

le vonWaffenbesitzkarten hinzuzufügen
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Antrag 145/I/2020

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Den Begriff “Rasse” im Grundgesetz ersetzen

1
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Artikel 3 GG lautet seit seiner letzten Veränderung vom 15.

November 1994 wie folgt:

 

(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Ab-

stammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat

undHerkunft, seines Glaubens, seiner religiösen und poli-

tischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt wer-

den. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachtei-

ligt werden.

 

Als SPD lehnen wir die Einteilung von Menschen in Ras-

sen grundliegend ab. Die SPD und ihre Fraktionen setzen

sich daher auf allen Ebenen und besonders als Fraktion

desDeutschenBundestages dafür ein, dass imArt. 3 Abs. 3

GG die Formulierung „wegen seiner Rasse“ durch die For-

mulierung „aufgrund einer rassistischen Zuschreibung“

oder eine mindestens gleich geeignete Formulierung er-

setztwird und regen nachdrücklich an, dazu „aufgrund ei-

ner antisemitischen Zuschreibung“ zu ergänzen. Ebenso

fordern wir, dass sich die SPD Berlin und die sozialdemo-

kratischenMitglieder des Abgeordnetenhauses vonBerlin

dafür einsetzen, dassdie Formulierung „wegenseiner Ras-

se“ im Art. 10 Abs. 2 Verfassung von Berlin ebenfalls „auf-

grund einer rassistischen Zuschreibung“ ersetzt wird und

in demselben Absatz „aufgrund einer antisemitischen Zu-

schreibung“ ergänzt wird.”.

 

Begründung

Das Verbot einer Ungleichbehandlung anhand ausge-

wählterMerkmale ist im Grundgesetz aufgrund der deut-

schen Geschichte, in der vielfach von systematischer Be-

nachteiligung und Verfolgung einzelner Bevölkerungs-

gruppen Gebrauch gemacht wurde, von besonders ho-

hem Stellenwert. Deshalb ist es notwendig endlich den

Begriff „Rasse” zu streichen, der auch schon lange vor

der Zeit des Nationalsozialismus den fundamentalen Be-

standteil rassistischer Terminologie bildete und mit sei-

nem biologistischen Konzept wiederkehrend Nährboden

für Alltagsrassismus, Diskriminierung und Ungleichbe-

handlung gibt. Menschen lassen sich nicht in Rassen ein-

teilen, der in der deutschen Sprache geprägte Begriff hat

eine ausschließlich diskriminierende Auswirkung und kei-

ne weitere Ebene, wie sie beispielsweise mit dem engli-

schen Begriff „race” und der „Critical race theory” verwen-

det wird. Eine Umdeutung bleibt unmöglich.
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Antrag 146/I/2020

KDV Lichtenberg

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt bei Annahme 145/I/2020 (Konsens)

Den Begriff “Rasse” aus dem Grundgesetz streichen!
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Artikel 3 GG lautet seit seiner letzten Veränderung vom 15.

November 1994 wie folgt:

(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Ab-

stammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat

undHerkunft, seines Glaubens, seiner religiösen und poli-

tischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt wer-

den. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachtei-

ligt werden.

 

Als SPD lehnen wir die Einteilung von Menschen in Ras-

sen grundlegend ab. Die SPD und ihre Fraktionen setzen

sich daher auf allen Ebenen und besonders als Fraktion

des Deutschen Bundestages dafür ein, dass Art. 3 III GG

wie folgt geändert wird:

 

Niemanddarfwegen seinesGeschlechtes, seiner Abstam-

mung, seiner Hautfarbe oder anderen äußerlichen Merk-

malen, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, sei-

nes Glaubens, seiner religiösen und politischen Anschau-

ungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand

darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.

Der Staat fördert die tatsächliche Gleichbehandlung und

wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.

 

Außerdem soll der Begriff “Rasse” auch an allen anderen

Stellen des Grundgesetzes durch Begriffe ersetzt werden,

die nicht Bezug auf eine Einordnung in “Rassen” nehmen.

 

DesWeiteren fordernwir, dass sich die SPD-Berlin und die

sozialdemokratischen Mitglieder des Abgeordnetenhau-

ses Berlin dafür einsetzen, dass der Begriff „Rasse“ auch

aus der Berliner Landesverfassung gestrichen wird.

Begründung

Das Verbot einer Ungleichbehandlung anhand ausge-

wählterMerkmale ist im Grundgesetz aufgrund der deut-

schen Geschichte, in der vielfach von systematischer Be-

nachteiligung und Verfolgung einzelner Bevölkerungs-

gruppen Gebrauch gemacht wurde, von besonders ho-

hem Stellenwert. Deshalb ist es notwendig endlich den

Begriff “Rasse” zu streichen, der auch schon lange vor

der Zeit des Nationalsozialismus den fundamentalen Be-

standteil rassistischer Terminologie bildete und mit sei-

nem biologistischen Konzept wiederkehrend Nährboden

für Alltagsrassismus, Diskriminierung und Ungleichbe-

handlung gibt. Menschen lassen sich nicht in Rassen ein-

teilen, der in der deutschen Sprache geprägte Begriff hat

eine ausschließlich diskriminierende Auswirkung und kei-

ne weitere Ebene, wie sie beispielsweise mit dem engli-
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schen Begriff “race” und der “Critical race theory” verwen-

det wird. Eine Umdeutung bleibt unmöglich

Antrag 147/I/2020

KDVMitte

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: ASJ (Konsens)

Diskriminierungskategorie Klassismus ins LADG und AGG
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Die sozialdemokratischen Mitglieder der SPD-Fraktion

und des Senats werden aufgefordert sich dafür einzu-

setzen, dass der Begriff Klassismus als Diskriminierungs-

kategorie im Landesantidiskriminierungsgesetz (LADG),

dem Schulgesetz sowie anderen landesrechtlichen Ge-

setzen, die diskriminierende Merkmale benennen, einge-

führt wird.

 

Unter Klassismus wird dabei die Benachteiligung auf-

grund der sozialen Herkunft oder der sozialen Stellung

verstanden.

 

Im Folgeschritt gehören auch Sensibilisierungs- und Auf-

klärungsmaßnahmen bezüglich dieser Diskriminierungs-

form im jeweiligen Sektor dazu.

 

Berlin soll sich zudem auf Bundesebene dafür einsetzen,

dass das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) das

Merkmal ebenfalls mitberücksichtigt.

Begründung

Im gesellschaftlichen Bewusstsein und in der Gesetzge-

bung hat der Umstand, dass es Benachteiligungen auf-

grunddesGeschlechts oder der Ethnie geben kann, seinen

Platz gefunden. Die Benachteiligung und Ausgrenzung

aus Gründen der sozialen Herkunft oder der sozialen Stel-

lung ist bisher allerdings nochnicht ausreichend zumThe-

ma geworden. Mit einer Definition als eigene Diskrimi-

nierungskategorie soll dieseBenachteiligungsform insBe-

wusstsein der beteiligten gesellschaftlichen Akteure ge-

rückt werden. Die Aufklärung und ein Katalog für Gegen-

maßnahmen werden damit möglich. Ziel ist es, vor allem

in den Bereichen Bildung, Kinderbetreuung, Wohnungs-

und Arbeitsmarkt, Gesundheit und Pflege Segregations-

prozessen entgegenzuwirken und Chancengleichheit her-

zustellen.

 

DieWirkungsweisen der genannten sozialen Diskriminie-

rungsform sind vielfältig. Im Bildungsbereich, dem eine

Schlüsselfunktion imHinblick aufAufstiegsmöglichkeiten

zukommt, sind die Folgen besonders deutlich. Nachge-

wiesenermaßen werden z. B. Empfehlungen zum Über-

tritt in die gymnasialeOberstufe oft auf Basis des sozialen

bzw. ökonomischen Hintergrunds der Eltern des Grund-
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schülers ausgesprochen. Mit Fragen wie diesen sind spä-

tere Chancen auf Studienmöglichkeit, Berufswahl und auf

dem Arbeitsmarkt verbunden, die wiederum die sozialen

Möglichkeiten insgesamt bestimmen. Gibt es Benachtei-

ligungen aufgrund sozialer Herkunft, so können diese von

Generation zu Generation weiter wirksam sein. Es ergibt

sich ein endloser Kreislauf, der bestimmte Gruppen vom

Zugang zu basalen Möglichkeiten des gesellschaftlichen

Fortkommens ausschließen kann und später den Status

auf vielen Gebieten bestimmt, z. B. auf dem Wohnungs-

markt. Selbst in Fällen von Erstakademikern in einer Fami-

lie sind die Hürden oft langfristig spürbar.

 

Ein psychologischer Effekt des Klassismus ist, dass sich

die Diskriminiertenmit den Augen der Diskriminierenden

sehen (müssen), um zu verhindern, dass sie in ihrer so-

zialen Herkunft „erkannt“ werden, da diesem „Erkannt-

werden“ die Benachteiligung oder Ausgrenzung folgt. Die

Kriterien und äußerlich erkennbaren Merkmale sind hier-

bei subtiler als bei jeder anderen Diskriminierungsform.

Auch eine Diskriminierung Betroffener untereinander ist

möglich. Unter den bislang thematisierten ist der Klassis-

mus die mehrdimensionalste Diskriminierungsvariante.

Antrag 148/I/2020

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme in der Fassung der AK (Konsens)

Racial Profiling die Grundlage entziehen – rassistische Diskriminierung verhindern!
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Das Gleichheitsgebot des Art. 3 Abs. 3 GG verbietet Un-

gleichbehandlungen in Form von rassistischer Diskrimi-

nierung. Genauso verbieten dies die Europäische Men-

schenrechtskonvention (EMRK) und die Anti-Rassismus-

Konvention. Dennoch wird das „Racial Profiling“ sowohl

von der Bundes- als auch von der Berliner Polizei in gän-

giger Praxis verwendet. Dabei dienen unveränderliche

Merkmale, die das äußere Erscheinungsbild eines Men-

schen prägen, als Auswahlkriterium für anlasslose Perso-

nenkontrollen oder andere polizeilicheMaßnahmen. Dies

geschieht insbesondere auf der Grundlage von Geset-

zen, die zu verdachtsunabhängigenMaßnahmenermäch-

tigen und wegen ihres weiten sachlichen Anwendungs-

bereiches regelmäßig zu rassistischen Diskriminierungen

führen. Denn in einer rassistischen Gesellschaft, in deren

Polizei- und Ordnungsbehörden struktureller Rassismus

verankert ist, ist „anders“ aussehen per se verdächtig.

 

§ 22 Abs. 1 a BPolG ermächtigt die Bundespolizei beispiels-

weise zum Zweck der Migrationskontrolle, Personen in

Bahnhöfen, Zügen und Flughäfen ohne konkreten Anlass

und ohne konkreten Verdacht zu kontrollieren. Demnach

darf dieBundespolizei jedePersonanhalten, befragenund

Das Gleichheitsgebot des Art. 3 Abs. 3 GG verbietet Un-

gleichbehandlungen in Form von rassistischer Diskrimi-

nierung. Genauso verbieten dies die Europäische Men-

schenrechtskonvention (EMRK) und die Anti-Rassismus-

Konvention. Dennoch wird das „Racial Profiling“ sowohl

von der Bundes- als auch von der Berliner Polizei in gän-

giger Praxis verwendet. Dabei dienen unveränderliche

Merkmale, die das äußere Erscheinungsbild eines Men-

schen prägen, als Auswahlkriterium für anlasslose Perso-

nenkontrollen oder andere polizeilicheMaßnahmen. Dies

geschieht insbesondere auf der Grundlage von Geset-

zen, die zu verdachtsunabhängigenMaßnahmenermäch-

tigen und wegen ihres weiten sachlichen Anwendungs-

bereiches regelmäßig zu rassistischen Diskriminierungen

führen. Denn in einer rassistischen Gesellschaft, in deren

Polizei- und Ordnungsbehörden struktureller Rassismus

verankert ist, ist „anders“ aussehen per se verdächtig.

 

§ 22 Abs. 1 a BPolG ermächtigt die Bundespolizei beispiels-

weise zum Zweck der Migrationskontrolle, Personen in

Bahnhöfen, Zügen und Flughäfen ohne konkreten Anlass

und ohne konkreten Verdacht zu kontrollieren. Demnach

darf dieBundespolizei jedePersonanhalten, befragenund
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deren Ausweispiere verlangen, sowiemitgeführte Sachen

in Augenschein nehmen. Der Zweck der Migrationskon-

trolle führt dazu, dass hier Fällen äußere Merkmale wie

die Hautfarbe als wesentlicher Grund für die Kontrolle in

Bahnhöfen, Zügen und Flughäfen herangezogen werden.

 

Auch im Berliner Landespolizeigesetz finden sich Ermäch-

tigungen zu potenziell diskriminierenden Maßnahmen:

Zum Beispiel ermächtigt § 21 ASOG die Berliner Polizei,

anlasslos und verdachtsunabhängig an sogenannten „kri-

minalitätsbelasteten Orten“ Identitätsfeststellungen und

Durchsuchungen von Personen durchzuführen. Zwar ist

die geplante Novelle des ASOG zu begrüßen und weist

in die Richtung eines progressiven Polizeigesetzes, bei-

spielsweise die Streichungdes Aufenthaltstitels als Grund

für verdachtsunabhängige Kontrollen. Diese Streichung

allein unterbindet jedoch Racial Profiling nicht effektiv.

Die als besonders „kriminalitätsbelastet“ oder „gefähr-

lich“ eingestuften Orte sind oftmals solche, an denen sich

migrantische oder migrantisch gelesene Menschen und

BPOCs („Black and People of Color“), oft aus prekarisierten

Millieus, vermehrt aufhalten.  Das Ausweisen dieser Or-

te und die mit ihnen verbundenen polizeilichen Ermäch-

tigungen lassen BPOCs deshalb statistisch besonders oft

ins Visier polizeilicher Kontrollen geraten.

 

Werden BPOCs statistisch häufiger kontrolliert, werden

auch statistisch häufiger in dieser Gruppe Ermittlungser-

folge erzielt, die dannwiederumals Rechtfertigung für Ra-

cial Profiling genutzt werden.  Für die betroffenen Perso-

nen reichen die Folgen dieser Kontrollen von öffentlicher

Demütigung bis hin zu physischen und psychosozialen

Verletzungen und Krisen. Racial Profiling nimmt aus Sicht

der betroffenen Personen viel Zeit, Energie und Raum ein

und produziert psychischen und körperlichen Stress für

diese. Die Ermächtigung der Polizei zu solchen Maßnah-

men, die Racial Profiling ermöglichen, zementieren des-

halb den Rassismus in unserer Gesellschaft.

 

Wir fordern die sozialdemokratischen Mitglieder des Ber-

liner Senats auf:

• sich im Rahmen einer Bundesratsinitiative dafür

einzusetzen, den § 22 Abs. 1a BPolG ersatzlos zu

streichen,

• sich im Rahmen einer Bundesratsinitiative für ei-

ne unabhängige bundesweite Studie zu Racial Pro-

filing einzusetzen und unabhängig davon eine eige-

ne Studie durchführen zu lassen,

• sich in der Rot-Rot-Grünen Koalition dafür einzuset-

zen, im Rahmen der geplanten ASOG-Novelle den §

21 ASOG so neu zu fassen, dass die Behörden nicht

mehr zur Definition kriminalitätsbelasteter Orte er-

mächtigt werden und somit verdachtsunabhängige

IdentitätsfeststellungenandiesenOrtennichtmehr

zulässig sind,

deren Ausweispiere verlangen, sowiemitgeführte Sachen

in Augenschein nehmen. Der Zweck der Migrationskon-

trolle führt dazu, dass hier Fällen äußere Merkmale wie

die Hautfarbe als wesentlicher Grund für die Kontrolle in

Bahnhöfen, Zügen und Flughäfen herangezogen werden.

 

Auch im Berliner Landespolizeigesetz finden sich Ermäch-

tigungen zu potenziell diskriminierenden Maßnahmen:

Zum Beispiel ermächtigt § 21 ASOG die Berliner Polizei,

anlasslos und verdachtsunabhängig an sogenannten „kri-

minalitätsbelasteten Orten“ Identitätsfeststellungen und

Durchsuchungen von Personen durchzuführen. Zwar ist

die geplante Novelle des ASOG zu begrüßen und weist

in die Richtung eines progressiven Polizeigesetzes, bei-

spielsweise die Streichungdes Aufenthaltstitels als Grund

für verdachtsunabhängige Kontrollen. Diese Streichung

allein unterbindet jedoch Racial Profiling nicht effektiv.

Die als besonders „kriminalitätsbelastet“ oder „gefähr-

lich“ eingestuften Orte sind oftmals solche, an denen sich

migrantische oder migrantisch gelesene Menschen und

BPOCs („Black and People of Color“), oft aus prekarisierten

Millieus, vermehrt aufhalten.  Das Ausweisen dieser Or-

te und die mit ihnen verbundenen polizeilichen Ermäch-

tigungen lassen BPOCs deshalb statistisch besonders oft

ins Visier polizeilicher Kontrollen geraten.

 

Werden BPOCs statistisch häufiger kontrolliert, werden

auch statistisch häufiger in dieser Gruppe Ermittlungser-

folge erzielt, die dannwiederumals Rechtfertigung für Ra-

cial Profiling genutzt werden.  Für die betroffenen Perso-

nen reichen die Folgen dieser Kontrollen von öffentlicher

Demütigung bis hin zu physischen und psychosozialen

Verletzungen und Krisen. Racial Profiling nimmt aus Sicht

der betroffenen Personen viel Zeit, Energie und Raum ein

und produziert psychischen und körperlichen Stress für

diese. Die Ermächtigung der Polizei zu solchen Maßnah-

men, die Racial Profiling ermöglichen, zementieren des-

halb den Rassismus in unserer Gesellschaft.

 

Wir fordern die sozialdemokratischen Mitglieder des Ber-

liner Senats auf:

• sich im Rahmen einer Bundesratsinitiative dafür

einzusetzen, den § 22 Abs. 1a BPolG ersatzlos zu

streichen,

• sich im Rahmen einer Bundesratsinitiative für ei-

ne unabhängige bundesweite Studie zu Racial Pro-

filing einzusetzen und unabhängig davon eine eige-

ne Studie durchführen zu lassen,

• sich in der Rot-Rot-Grünen Koalition dafür einzuset-

zen, im Rahmen der geplanten ASOG-Novelle in § 21

ASOG das klarstellende Verbot des Racial Profilings

bei der Identitätskontrolle durch folgenden Wort-

laut in Absatz 4 aufzunehmen: „(4) Der Anlass für

die Identitätsfeststellung nach Abs. 1 darf nicht al-

leine auf das äußere Erscheinungsbild einer Person
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• sich in der Rot-Rot-Grünen Koalition dafür einzuset-

zen, im Rahmen der geplanten ASOG-Novelle in § 21

ASOG das explizite Verbot des Racial Profilings bei

der Identitätskontrolle durch folgendenWortlaut in

Absatz 4 aufzunehmen: „(4) Der Anlass für die Iden-

titätsfeststellung nach Abs. 1 darf nicht alleine auf

das äußere Erscheinungsbild einer Person zurückge-

führtwerden und ist auf Verlangen den Betroffenen

zu bescheinigen.“

zurückgeführtwerdenund ist aufVerlangendenBe-

troffenen zu bescheinigen.“

 

Antrag 149/I/2020

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: ASJ, Forum Netzpolitik (Konsens)

Presse- und Meinungsfreiheit schützen - Verbot von linksunten.indymedia zurücknehmen!

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Am 14. August 2017 in Folge des G20-Gipfels in Hamburg

wurde die Website  linksunten.indymedia vom Bundes-

ministerium des Innern verboten. Das Verbot nach dem

Vereinsrecht durch den damaligen Bundesinnenminister

Thomas de Maizière stellte das erste Verbot einer “links-

extremistischen Vereinigung” dar. Das Verbot basierte

maßgeblich auf der Einschätzung des damals von Hans

Georg Maaßen geführten Verfassungsschutzes, laut dem

die gesamte Plattformals ‘verfassungsfeindlich’ einzustu-

fen sei.

 

Das Verbot der Website halten wir für nicht gerechtfer-

tigt. Das Bundesinnenministerium argumentierte in der

Verbotsverfügung, dass die mutmaßlichen Betreiber*in-

nen sich zu einem, den Strafgesetzen zuwiderlaufenden

Zweck, zusammengeschlossen hätten. Ziel der Plattform

sei die „Schaffung einer linken Gegenöffentlichkeit“, un-

ter anderem durch die Veröffentlichung von Gewaltauf-

rufen und anderen verbotenen Inhalten. Deshalb habe

das Betreiber*innenkollektiv eine Vereinigung gebildet,

auf die das Vereinsrecht anwendbar sei. Die Betroffenen

reichten gegen das Verbot der Plattform Klage ein und

scheiterten damit im Januar 2020 vor dem Bundesver-

waltungsgericht. Die Begründung des Gerichts lag darin,

dass die mutmaßlichen Betreiber*innen als Einzelperso-

nen nicht klageberechtigt seien. Um im Prozess klagebe-

rechtigt zu sein,  müssten sie sich laut Gericht als Mitglie-

der des mutmaßlichen Vereins bekennen, was vor dem

Hintergrund der damit zusammenhängenden drohenden

Strafverfolgung unmöglich erscheint. Die bisher laufen-

den Verwahren gegen die fünf Betroffenen wurden auf-

grund des Mangels an Beweisen eingestellt. Auf eine ma-

terielle Prüfung der Vorwürfe verzichtete das Gericht aus-

drücklich.

 

Linksunten.indymedia war eine Open-Posting-Plattform,
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das heißt, jede*r konnte dort eigene Inhalte anonym

veröffentlichen. Die Inhalte umfassten größtenteils lin-

ke Theoriedebatten, Demonstrationsaufrufe und antifa-

schistische Recherchen, die auch von traditionellen Me-

dien als Grundlage ihrer Berichterstattung genutzt wur-

den. Deshalb stellt linksunten.indymedia keine Vereini-

gungmit verbotenem Zweck, wie der Veröffentlichen von

z.B. Gewaltaufrufen, sondern eine publizistische Platt-

form dar, die im Rahmen des Rundfunkstaatsvertrags zu

behandeln und durch die Pressefreiheit geschützt ist. Wir

sehen in dem Verbot von linksunten.indymedia somit ei-

nen schweren Eingriff in die Meinungs- und Pressefrei-

heit, da damit durch eine fragwürdige Berufung auf das

Vereinsrecht eine journalistische Plattform durch die Hin-

tertür  verboten wird.

 

Einzelne Beiträge auf der Plattform mögen als verfas-

sungsfeindlich einzustufen sein. Allerdings wurde gegen

diese nicht einzelnen juristisch vorgegangen und die un-

terstellte Strafbarkeit somit nicht durch ein Gericht fest-

gestellt - stattdessen wurde einfach die gesamte Platt-

form verboten.

 

DasVerbotwarunmittelbar ausdenVorfällenbeiG20mo-

tiviert. Dies ist beunruhigend, da somit die Presse- und

Meinungsfreiheit aus politischem Kalkül eingeschränkt

wird. Die Argumentation des Bundesinnenministerium

fußt dabei darauf, dass die Betreiber*innen diese ver-

fassungsfeindlichen Inhalte nicht entfernten. Da aller-

dings keine Aussagen darüber vorliegen, wie groß der

Anteil dieser mutmaßlich verfassungsfeindlichen Beiträ-

ge auf der Plattform war, schafft der Fall linksunten.in-

dymedia einen besorgniserregenden Präzedenzfall. Basie-

rend auf der Argumentation, dass einzelne mutmaßlich

verfassungsfeindliche Beiträge auf einer Plattform aus-

reichen, um diese zu verbieten, müssten konsequenter-

weise auch andere Plattformen wie beispielsweise Face-

book verboten werden, da dort regelmäßig Todesdro-

hungen und klare Bekenntnisse gegen die freiheitlich-

demokratische Grundordnung publiziert werden. Die Ar-

gumentation zum Verbot von linksunten.indymedia ist

insbesondere vor dem aktuellen gesellschaftlichen Hin-

tergrund bemerkenswert. Während das Bundesinnen-

ministerium fast 30 Jahre braucht um eine militante

Neonazi-Organisation zu verbieten, reicht hier im Falle ei-

ner linken Plattform eine mehr als schwammige Argu-

mentation. Wir stellen uns entscheiden gegen solch eine

Instrumentalisierung des Vereinsrechts.

 

Wir sehen das Verbot von linksunten.indymedia daher als

massiven Eingriff in die Presse- undMeinungsfreiheit. Ins-

besondere sehen wir auch die dort angewendete Argu-

mentation und Vorgehensweise, die Plattform über den

Umweg des Vereinsrecht es zu verbieten, als höchst pro-

blematisch an.Denndies öffnet dieTür dahingehend, dass
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auch inZukunft kritischePortale selektivmit Berufungauf

das Vereinsrecht verboten werden könnten. Wir fordern

daher die sozialdemokratischen Mitglieder des Bundes-

tags und insbesondere der Bundesregierung auf, auf eine

RücknahmedesVerbots der Plattform linksunten.indyme-

dia hinzuwirken und so die Presse- und Meinungsfreiheit

zu stärken.

Antrag 150/I/2020

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: Forum Netzpolitik (Konsens)

#politics: Social-Media-Plattformen als Ort der politischen Debatte sichern
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Social-Media-Plattformen sind längst Teil unseres Alltags.

Viele Menschen sind dort täglich, viele junge Menschen

sogar stündlich unterwegs und posten Bilder, Texte oder

schreiben mit Freund*innen. Social-Media-Plattformen

sind ein Ort für alles, für süße Tierbilder und Updates

aus dem Freund*innenkreis, aber sie sind auch ein zen-

traler Ort für politische Debatten und Meinungsbildung.

DieWichtigkeit von Social-Media-Plattformen für die poli-

tische Kommunikation und Meinungsbildung dürfte spä-

testens deutlich sein, seit der US-Präsident Drohnenan-

griffe twittert und die CDU auf YouTube zerstört wird.

 

Social-Media-Plattformen bieten dabei - zumindest theo-

retisch - auch marginalisierten Stimmen die Möglich-

keit sich Gehör zu verschaffen und politische Argumen-

te einzubringen und Debatten außerhalb der etablierten

Medien- und Politikakteur*innen anzustoßen. So ermögli-

chen sie es, dass sich Leute in autoritären Regimen leich-

ter organisieren können, wie Beispiele aus dem Arabi-

schen Frühling zeigen. Aber auch in Demokratien vernet-

zen sich Bewegungen online und können so ihren Pro-

test beispielsweise bei Fridays For Future oder den Black-

Lives-Matter-Protesten schneller gemeinsam auch in die

Offline-Welt übertragen. Allerdings zeigen sich auchdeut-

liche Nachteile dieser offenen Debattenorte.

 

Hate Speech

So hetzten AfD-Anhänger*innen und andere Rechtsradi-

kale* in den digitalen Kommentarspalten,Menschenwer-

den bedroht und eingeschüchtert, sodass sie sich oft aus

den digitalen Debatten zurückziehen. Auch wenn die Bar-

rieren, Hate Speech im Internet zu verbreiten deutlich

niedriger sind, so stellt Hate Speech kein rein digitales Pro-

blem dar, sondern ist es Symptom für menschenverach-

tendes Verhalten, welches nach wie vor auf allen Ebenen

angegangen werden muss. Im Allgemeinen führt Hate-

Speech immer wieder zu einer Debatte darüber, was in

sozialen Medien stehen darf. Soziale Netzwerke werden
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dabei politisch viel zu oft als eine Art ‚WilderWesten‘ dar-

gestellt, in dem Gesetze nicht gelten. Dieses Bild entsteht

vermutlich dadurch, dass Hasskommentare oft nicht ge-

ahndet werden, auch wenn sie zur Anzeige gebracht wer-

den. Der Umfang von Hate Speech lässt sich weit definie-

ren. Betroffene erfahren Abwertung, Angriffe oder gegen

sie wird zu Hass und Gewalt aufgerufen. Hassrede adres-

siert regelmäßig bestimmte Personen und Personengrup-

pen und ist Ausdruck struktureller Diskriminierung und

gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Die Begriffs-

bestimmung von Hate Speech ist bedeutend für die straf-

rechtliche Bewertung. Dass bspw. antisemitische, rassis-

tische oder frauen*feindliche Aussagen mit fadenschei-

nigen Begründungen als zulässige Meinungsäußerungen

geurteilt werden, ist kein neues Phänomen. Im Fall von

Renate Künast hat das Landgericht Berlin wüste sexis-

tische Beschimpfungen gegen die Grünen-Politikerin als

„Kommentare mit Sachbezug“ und nicht als Beleidigung

gewertet. Hier ist wichtig hervorzuheben, dass Hassrede

vonmenschenfeindlicher Abwertung lebt und Gerichte in

der Lage sein müssen, eine eindeutige Zuordnung vorzu-

nehmen. Ansonsten mangelt es nicht nur an Sensibilität

auf der Seite der Rechtsanwender*innen, sondern auch

an zuverlässigem rechtlichen Schutz für Betroffene. Ne-

ben klassischen rechtsradikal motivierten Hasskommen-

taren müssen wir dabei auch geschlechtsspezifische di-

gitale, über Social-Media-Plattformen ausgeübte Gewalt

gegen Frauen* und nichtbinäre Personen in den Fokus set-

zen. Diese kann beispielsweise in Form von Beleidigun-

genundBeschimpfungen,Gewalt- bzw.Vergewaltigungs-

androhungen und -phantasien, Erpressung, Doxxing (die

Veröffentlichung privater Informationen ohne das Einver-

ständnis der betroffenen Person), Mobbing, Identitäts-

diebstahl, Stalking, heimlichen Aufnahmen, Bildmonta-

gen in Bezug auf eine Person, Erstellung von täuschend

ähnlichen Accounts oder Verleumdungenmit der Absicht,

einer Person zu schaden, stattfinden. Dabei hat digita-

le Gewalt ähnliche Auswirkungen wie schwerwiegendes

Mobbing - etwa psychische Beschwerden, psychosoma-

tische Erkrankungen, Depressionen oder Suizidgedanken.

Insbesondere von härteren Formen digitaler Gewalt, z.B.

sexuelle Belästigung oder Stalking, sind weitaus mehr

Frauen* als Männer* und insbesondere junge Frauen* be-

troffen. Darüber hinaus hat digitale Gewalt gegen Frau-

en* und nichtbinäre Personen häufig eine Dimension po-

litischer Motivation: Digitale Gewalt trifft Frauen* und

queereMenschen insbesondere dann oft, wenn diese sich

für feministische oder queere Themen einsetzen. Teilwei-

se organisieren sich Täter*innen dabei sogar in Chatfo-

ren, um gezielt Frauen* auf beispielsweise Twitter anzu-

greifen. Dies geschieht in der Regel aus einer misogy-

nen und/oder queerfeindlichen Motivation der Täter*in-

nen, die sich durch solche digitale Gewalt selbst norma-

lisieren kann. Schwarze Frauen* und queere Personen so-

wie Women* und queere Persons of Color sind zusätzlich
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zu diesen Attacken ebenfalls massiven rassistischen An-

griffen ausgesetzt. Wir erachten es daher als verheerend,

dass durch digitale Gewalt zum einen Frauen* und nicht-

binäreMenschen sowie Schwarze Personen und People of

Color systematisch aus dem demokratischen Raum Social

Media gedrängtwerden, und zumanderen die öffentliche

Debatte in, aber auch durch Soziale Medien systematisch

in Richtung tendenziell antifeministischer, männlich ge-

prägter Inhalte verschoben bzw. verzerrt wird.

 

Die Bundesregierung und der damalige Justizminister

Heiko Maas reagierten auf diesen Hate-Speech mit

der Einführung des sogenannten Netzwerkdurchset-

zungsgesetz (NetzDG). Dies verpflichtet die Social-

Media-Plattformbetreiber*innen mit mehr 2 Millionen

Nutzer*innen Beleidigungen und andere „rechtswidrige“

Inhalte innerhalb einer 7-Tage-Frist nach Eingang einer

Beschwerde zu löschen, bei „offensichtlich rechtswidri-

gen“ Inhalten beträgt die Frist 24 Stunden nach Eingang

der Beschwerde. Die Entscheidung, was „offensichtlich

rechtswidrig“ ist, wird dabei allerdings nicht von Ge-

richten getroffen, sondern von den Plattformen selbst.

Dies lehnen wir ab, da die Entscheidung, welche Posts

und Kommentare den Strafbestand der Volksverhetzung,

Beleidigungen etc. erfüllen, in einem Rechtsstaat von

Gerichten zu entscheiden ist und nicht nach undurchsich-

tigen Regelungen privatwirtschaftlicher Unternehmen.

Zwar schließt dasNetzDGnicht aus, dass gemeldete Kom-

mentare ebenfalls strafrechtlich zur Anzeige gebracht

werden können, die Frage, was aufgrund des NetzDG zu

löschen ist und was nicht, trifft allerdings ausschließlich

zunächst das Unternehmen. Da die Plattformbetrei-

ber*innen in Falle von Nicht-Löschungen mit Geldstrafen

belegt werden können, führt dies in der Praxis dazu,

dass immer mehr Inhalte gelöscht und Nutzer*innen

gesperrt werden - auch Journalist*innen, Satiriker*innen

und Politiker*innen sind davon betroffen. Welche Posts

dabei gelöscht werden, und welche nicht, ist dabei oft

nicht nachzuvollziehen. So gibt es Fälle, in denen wort-

gleiche Posts von einigen Nutzer*innen gelöscht werden,

während andere identische Posts vorhanden bleiben.

 

Das NetzDG wurde im Rahmen eines ‘Gesetzespaket ge-

gen Hass und Hetze’ im Juni 2020 überarbeitet. Die zen-

tralste Änderung ist hierbei die Einführung einer Melde-

pflicht für Social-Media-Plattformen an das Bundeskrimi-

nalamt (BKA). Diese verpflichtet die Betreiber*innen der

Social-Media-Plattformen, Posts, die sie für strafrechtlich

relevant halten, nicht mehr nur zu löschen, sondern auch

an das BKA zumelden. Informationen, die für die Identifi-

kation der Nutzer*innen notwendig sind sind dabei eben-

falls zu übermitteln. Als solche Informationen werden

im NetzDG explizit die IP-Adresse und die Port-Nummer

der Nutzer*innen genannt, sofern diese vorhanden sind.

Eine IP-Adresse ist eine Art virtuelle Adresse, während

302



I/2020 Landesparteitag 31.10.2020 Antrag 150/I/2020

149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203

eine Port-Nummer eine Art digitaler Fingerabdruck ist,

die ein Gerät identifizieren kann. Allerdings werden Port-

Nummern von denmeisten Netzbetreiber*innen nicht er-

fasst, ebenso können IP-Adressen durch beispielsweise

die Nutzung von Virtual-Privat-Networks (VPN), bei der

die Internetaktivitäten über verschiedene IP-Adressen ge-

lenkt werden, verschleiert werden, sodass die ursprüng-

liche nicht mehr erkennbar ist. Diese Meldepflicht gilt

für die Verbreitung von Propagandamitteln oder die Ver-

wendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organi-

sationen, die Vorbereitung einer schweren staatsgefähr-

denden Gewalttat, der Bildung und Unterstützung krimi-

neller oder terroristischer Vereinigungen, die Verbreitung

kinderpornographischer Inhalte, aber auch für volksver-

hetzende Posts und Gewaltdarstellungen, die Belohnung

und Billigung von Straftaten oder Bedrohungen. Ausge-

schlossen von dieser Meldepflicht sind hingegen Beleidi-

gungen, üble Nachrede sowie Verleumdung. In solchen

Fällen sollen die Plattformen stattdessenNutzer*innen In-

formationen bereitstellen, wie sie eine Strafanzeige stel-

len können. Wenn ein Post an das BKA gemeldet wird,

überprüft dieses, ob der Post eine Straftat darstellt. Falls

dies zutrifft, kann das BKAweitereNutzer*innendaten an-

fordern, damit der Fall an die jeweils zuständige Landes-

behörde überwiesen werden kann.

 

DieseMeldepflicht erleichtert zwar eine juristischeVerfol-

gung, allerdings bleibt die erste Entscheidung, welche In-

halte strafrechtlich relevant sindunddamitweitergeleitet

werden müssen, den Plattformbetreiber*innen überlas-

sen und nicht - wie in einem Rechtsstaat notwendig - den

Gerichten. Da den Betreiber*innen Geldstrafen drohen,

wenn sie strafrechtlich relevante Inhalte nicht melden,

ist es wahrscheinlich, dass auch Posts an das BKA gemel-

det werden, die nicht strafrechtlich relevant sind. Dies ist

insbesondere vor dem Hintergrund der bisherigen Lösch-

Praxis der Unternehmen zu befürchten. Daher kann die

Meldepflicht auch führen, dass vielfach Nutzer*innenda-

ten an das BKA weitergeleitet und dort gespeichert wer-

den, ohne das eine Straftat vorliegt. Nutzer*innenwerden

erst nach vier Wochen informiert, falls ihr Posts und ih-

re Daten an das BKA übermittelt worden sind, sofern das

BKA diesem nicht vorher widerspricht. Wir lehnen diese

Datenweitergabe an das BKA ohne einen vorherigen ju-

ristischen Beschluss ab. Die bloße Einschätzung eines pri-

vaten Unternehmens darf nicht dazu führen, dass mas-

senweise Nutzer*innendaten an Strafverfolgungsbehör-

denweitergereichtwerden. Viele Beleidigungen, Drohun-

gen, gezielte Desinformationen und Diffamierungen ver-

stoßen bereits jetzt klar gegen das Gesetz, es besteht le-

diglich ein Vollzugsdefizit. Deshalb fordern wir auf so-

ziale Medien zugeschnittene Schwerpunktstaatsanwalt-

schaften an allen Landgerichten Deutschlands, um Er-

mittlungsverfahren tatsächlich durchzuführen. Darüber

hinaus fordern wir niedrigschwellige Meldestellen für
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Online-Delikte bei den LKAs.

 

Eine Alternative zu dieser Datenweitergabe ist das soge-

nannte Quick-Freeze-Verfahren. Dabei werden Daten bei

einem Verdacht auf ein strafbares Verhalten bis zu zwei

Monaten gespeichert und erst nach einem richterlichen

Beschluss an die Strafverfolgungsbehörden ausgehändigt

werden. Angewandt auf das NetzDG hieße das, dass Nut-

zer*innendaten von einemgemeldeten Post zunächst von

den Plattformbetreiber*innen gespeichert werden müss-

ten und nach einem richterlichen Beschluss über den be-

treffenden Posts an die Behörden weitergegeben werden

müssten. Somit würde verhindert werden, dass Betrei-

ber*innen von Social-Media-Plattformen massenhaft di-

rekt Daten ohne richterlichen Beschluss an Strafverfol-

gungsbehörden weiterreichen. Allerdings ist auch dieses

Verfahren durchaus kritisch zu betrachten, da Nutzer*in-

nendaten auch hier zunächst ohne juristische Kontrolle

gespeichert werden würden. Auch besonders aufgrund

der oben genannten Problematiken bei der Erfassung der

Identifikationsnummern, wie der Verschleierung von IP-

Adressen, ist auch dieses Vorgehen unverhältnismäßig.

 

Ein weiterer Punkt gegen die Meldepflicht ist das Wider-

spruchsrecht, dass Nutzer*innen nach einem Beschluss

der Regierung aus dem April 2020 gegen die Löschung

ihrer Posts erhalten sollen. Dies soll die Plattformbetrei-

ber*innendazu zwingen, aufAntragderNutzer*innen ihre

Entscheidunggegenüberdiesen zubegründenunderneut

zu prüfen. Ebenso muss der*die Nutzer*in die Möglich-

keit zur Stellungnahme erhalten. Durch die Meldepflicht

könnte es daher im Rahmen von stattgegebenWidersprü-

chendazu kommen, dass Postswieder online gestelltwer-

den, dass BKA dennoch bereits die Nutzer*innendaten er-

halten hat.

 

Sofern es sich um besonders schwere Straftaten (wie Ge-

fahr für Leben) handelt, hat das BKA auch die Möglichkeit

Passwörter anzufordern, was einen Eingriff in das Fern-

meldegeheimnis darstellt. Diese Pflicht zur Passwortwei-

tergabe gilt dabei nicht nur für Plattformen, die unter das

NetzDG fallen, sondern für alle Anbieter*innen von digi-

talen Medien (sog. Telemedien). Diese Passwortweiterga-

be ist allerdings wenig erfolgversprechend, da Passwör-

ter nach der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) von

den Plattformen nur verschlüsselt gespeichert und somit

auch nur verschlüsselt weitergegeben werden können.

Daher müssen die Passwörter von den jeweiligen Stellen

zunächst entschlüsselt werden, was viel Zeit in Anspruch

nimmt, sofern das Entschlüsseln überhaupt gelingt. Über

die Weitergabe ihres Passworts werden die Nutzer*innen

nicht informiert. Diese Weitergabe von Passwörtern se-

hen wir als Einschränkung von Freiheitsrechten im In-

ternet allgemein. Das Vorgehen gegen Hate Speech darf

nicht daran geknüpft sein, dass Nutzer*innen damit rech-
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nen müssen, dass ihre Daten an Strafverfolgungsbehör-

den oder den Verfassungsschutz weitergereicht werden.

 

Im Zuge rechtsterroristischer Anschläge entflamm-

te ebenso erneut eine Debatte über die sogenannte

Klarnamenpflicht im Internet und auf Social-Media-

Plattformen. Diese von konservativen Politiker*innen

geforderte Klarnamenpflicht sieht vor, dass keine Anony-

mität auf Social-Media-Plattformen bestehen darf und

Nutzer*innen nur noch unter ihrem richtigen Namen

Inhalte posten dürfen. Diese Forderungen stellt einen

massiven Eingriff in die Privatsphäre von Nutzer*innen

dar, den wir entschieden ablehnen. Einerseits wird selbst

Hate-Speech, der unter Klarnamen veröffentlicht wird,

derzeit nicht immer adäquat verfolgt. Andererseits haben

auch in einem Rechtsstaat viele Menschen nachvollzieh-

bare Gründe, weshalb sie nicht unter einem Klarnamen

kommunizieren. Wer sich beispielsweise antifaschistisch

engagiert, kann sich in einigen Gegenden Deutschlands

nicht offen dazu bekennen, ohne erhebliche Risiken

für das alltägliche Leben auf sich zu nehmen. Um die

Privatsphäre der Nutzer*innen zu schützen, muss auch

untersagt werden, dass Gesichtserkennungsprogramme

Social-Media-Plattformen als Datenbanken nutzen, die

dann ebenfalls Strafverfolgungsbehörden zugänglich

gemacht werden. Dies kann dazu führen, dass Menschen

sich nicht trauen, beispielsweise an Demonstrationen

teilzunehmen, da sie dort meist keine Kontrolle haben,

wer dort von ihnen Fotos macht und anschließend auf

Social-Media-Plattformen veröffentlicht.

 

Wir sehen die dringende Notwendigkeit, deutliche recht-

liche Schritte gegen Hate-Speech zu setzen, allerdings

darf und kann die Einschränkung grundlegender digitaler

Freiheitsrechte nicht die Lösung sein. Die Freiheit des In-

ternets darf nicht der Preis für jahrelange Versäumnisse

im Bereich der Bekämpfung von Rechtsterrorismus sein.

Wir fordern anstatt der Verschärfung der Gesetze, die

bestehenden Gesetze anzuwenden und Straftaten wie

Hate-Speech konsequent zu verfolgen. Wir sind uns des

Spannungsfeldes zwischen der Freiheit des Internet und

seiner Nutzer*innen sowie dem Aufkommen von Hate-

Speech durchaus bewusst. In diesem hochsensiblen Be-

reich ist daher auch eine besondere Schulung und Ausbau

der betreffenden Stellen bei Polizei und Justiz sowie die

Verbesserung und Ausweitung der Angebote für Betrof-

fene notwendig.

 

Gezielte Desinformationen & Politische Werbung

Hate-Speech ist allerdings nicht die einzige Gefährdung

der öffentlichen Debatte auf Social-Plattformen. Geziel-

te Desinformationen (sogenannte “Fake News) verbreiten

sich insbesondere auf Social-Media-Plattformen schnell.

GezielteDesinformationen könnendabei auch gezielt von

sogenannten ‚Bots‘ (Accounts, die von Programmen ge-
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streut werden, die automatisiert Inhalte posten) gestreut

werden. Diese Desinformationen werden meistens ver-

breitet, um Parteien und Kandidat*innen einen Vorteil zu

bereiten, indem beispielsweise politische Gegner*innen

in ein schlechtes Licht gerückt werden. Gezielte Desinfor-

mationen werden auch dazu genutzt, um die Diskussi-

on von Themen zu beeinflussen. Beispiele hierfür sind die

Streuung von Falschmeldungen über Übergriffe von Ge-

flüchteten*, die gezielt verbreitet werden, um die Stim-

mung gegen geflüchtete Menschen aufzuheizen. Insbe-

sondere vor Wahlen stellt diese Beeinflussung des Mei-

nungsklimas ein deutliches Problem dar, wie der Präsi-

dentschaftswahlkampf der USA 2016 oder auch der Vor-

lauf zum Brexit-Votum zeigte. Die Betreiber*innen der

bekanntesten Social-Media-Plattformen sowie u.a. Ver-

treter*innen der Werbeindustrie unterzeichneten unter

Leitung der Europäischen Kommission daraufhin einen

Verhaltenskodex, also eine Selbstverpflichtung, um sol-

chenDesinformationen entgegen zuwirken. Dieser Kodex

beinhaltet u.a. die Zusagen, Werbeanzeigen auf geziel-

te Desinformationen zu überprüfen, politische Werbung

und Anzeigen deutlich zu kennzeichnen, Regelungen zu

Bots in ihren Nutzungsbedingungen festzulegen, die Po-

sition von Nutzer*innen zur Nutzung der Plattformen all-

gemein zu stärken sowie Forschungen zu gezielte Desin-

formationen zu fördern und nicht zu hindern.

 

Allerdings wurden auch im Vorlauf zur Europawahl unter

der Begründung, dass Posts gegendieRichtlinien zupoliti-

schen InhaltenundWahlen verstoßenwürden, Posts ohne

erkenntliche Gründe gelöscht und Nutzer*innen gesperrt.

Auch Politiker*innen, wie Sawsan Chebli, und Zeitungen,

wie die Jüdische Allgemeine, waren davon betroffen.Wei-

tergehend kritisieren mittlerweile auch mehrere Landes-

medienanstalten, die für die Überwachung der Regulie-

rungen von Rundfunkmedien und Telemedien zuständig

sind, dass die bisherigen Maßnahmen zur Bekämpfung

von gezielte Desinformationen intransparent und unzu-

reichend sind. Die Selbstregulierung der Plattformen in

diesem Bereich ist daher als gescheitert zu betrachten,

wie die Landesmedienanstalten ebenfalls schlussfolgern.

Es braucht daher klare Vorgaben, wie mit gezielte Des-

informationen umzugehen ist und welche Schritte Platt-

formen ergreifen müssen, um diesen entgegenzuwirken.

Dies darf nicht länger auf freiwilliger Basis entschieden

werden, da gezielte Desinformationen die politische Mei-

nungsbildung und das Meinungsklima auf undemokra-

tische Weise beeinflussen können. Hier sehen wir die

Gesetzgeber*innen in der Pflicht, Wege zu finden, wie

mit gezielte Desinformationen - insbesondere im Rah-

men vonWahlkämpfen - umgegangen werden muss. Da-

bei darf es keine staatlichen Instanzen geben, die fest-

legen, was Wahrheit ist und was nicht. Stattdessen hal-

ten wir beispielsweise Warnhinweise neben mutmaß-

lich gezielten Desinformationen für sinnvoll, sofern diese
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durch unabhängige Faktenchecker*innen überprüft wur-

den und für falsch befunden worden. Inwiefern eine sol-

che Einstufung als mutmaßliche gezielte Desinformati-

on vorgenommen wird, ist nach festgelegten, transpa-

renten Kriterien zu entscheiden. Diese Faktenchecker*in-

nen sollteneinen journalistischenHintergrundhabenund

nicht von Plattformen als Arbeitgeber*innen abhängig

sein.UmesdenNutzer*innen leichter zumachen, gezielte

Desinformationen zu erkennen, fordern wir Aufklärungs-

kampagnen über gezielte Desinformationen, die von den

Landesmedienanstalten zu entwickeln sind und über die

Social-Media-Plattformen unentgeltlich ausgespielt wer-

den müssen. 

 

Neben gezielten Desinformationen ist das Kaufen von Li-

kes, Kommentaren usw. und somit von Reichweite eben-

falls eine Möglichkeit, Einfluss auf das Meinungsklima

und die politische Meinungsbildung über Social-Media-

Plattformen zu nehmen.Während im traditionellen Rund-

funk (Fernsehen, Radio) politische Werbung generell ver-

boten ist und es nur klare Ausnahmeregelungen für die

Zeit vor Wahlkämpfen gibt, gibt es für Social-Media-

Plattformen keine solche Regelungen. Dies ist insbeson-

dere kritisch, da politische Werbung auf diesen Plattfor-

men oft nicht eindeutig als solche gekennzeichnet ist -

beispielsweise wenn Bots eingesetzt werden, oder Likes

gekauft werden, um die Reichweite von Postings zu erhö-

hen. Zwar gab es vor der Bundestagswahl 2017 die Zusi-

cherungen von allen demokratischen Parteien, keine Soci-

al Bots (Bots, die Profile bespielen und oft nicht als auto-

matisiert zu erkennen sind) zu verwenden, allerdings gibt

es hierzu nachwie vor keine gesetzlichen Regelungen. Die

AfD kündigte damals an, explizit Social Bots einsetzen zu

wollen, was die Notwendigkeit einer Regelung verdeut-

licht.Wir fordern eine allgemeine Kennzeichnungspflicht

von Social Bots und ein Verbot von diesen und anderen

Maßnahmen wie das Kaufen von Likes, Kommentaren

usw. zur künstlichen Generierung von Reichweite für po-

litische Posts. Politische Werbung muss stets deutlich als

solche erkennbar seien. Dies ist allerdings klar abzugren-

zen, von der privaten und unbezahlten politischen Mei-

nungsäußerung von Influencer*innen. Selbstverständlich

haben diese das Recht, ihre Meinung frei zu äußern.

 

Social-Media-Plattformen undMeinungsmacht

Private Social-Media-Plattformen sind nicht der Sicher-

stellung der Meinungsvielfalt verpflichtet, sondern kön-

nen alle Posts löschen, die gegen ihre Nutzungsbedin-

gungen verstoßen. Daher ist der Vorwurf der Zensur,

wenn Posts gelöscht werden, nicht passend, da lediglich

staatliche Institutionen die Meinungsfreiheit - und Viel-

falt sichern müssen. Dies stellt allerdings ebenfalls ein

Problem dar, da Social-Media-Plattformen eine deutliche

Meinungsmacht innehaben. Damit ist gemeint, dass was

dort gepostet wird, den politischen Diskurs beeinflussen
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kann. Allein Facebook hatte 2019 inDeutschland 32Millio-

nen Nutzer*innen, während die Tagesschau beispielswei-

se 2019 durchschnittlich von ca. 9.8 Millionen Zuschau-

er*innen gesehenwurde.Wenn solch große Social-Media-

Plattformen allerdings beschließen würden, keinen poli-

tischen Content von Parteien links der CDU zuzulassen,

ist es fraglich, ob es Möglichkeiten gebe, dagegen recht-

lich vorzugehen. Die traditionellen Rundfunkmedien sind

durch den Rundfunkstaatsvertrag aus eben diesen Grün-

den der Meinungsmacht dazu verpflichtet, eine Vielfalt

an Meinungen abzubilden. Dies gilt - wenn auch in gerin-

geremUmfang im Vergleich zu den öffentlich-rechtlichen

Anbieter*innen - auch für private Rundfunkanstalten.

Wie politische Meinungen auf Social-Media-Plattformen

auch von staatlicher Seite zensiert werden können, zeigt

die Plattform TikTok. Diese Plattform kommt, anders als

die anderen meistgenutzten Plattformen in Deutschland,

nicht aus den USA, sondern aus China. Die App, die ins-

besondere bei jungenMenschenundMinderjährigen sehr

beliebt ist, löscht Inhalte, die sich gegen die chinesische

Regierung richten oder aus sonstigen Gründen der Platt-

form missfallen, oder filtert diese heraus, sodass sie ent-

weder überhaupt nicht mehr für andere Nutzer*innen

sichtbar sind oder ihre Reichweite stark eingeschränkt

wird. Recherchen von Netzaktivist*innen haben ebenso

offen gelegt, dass die Reichweite von Menschen mit Be-

einträchtigungen gezielt eingeschränkt wird - angeblich

umdie betroffenen Personen vorMobbing zu schützen. In

Wirklichkeit werden damitmarginalisierte Stimmen auch

auf Social-Media-Plattformen verdrängt - und das völlig

legal.

 

Social-Media-Plattformen als Ort der demokratischen

Debatte sichern

Wir wollen Social-Media-Plattformen, die online die Ge-

sellschaft der Freien und Gleichen verwirklichen. In der

alle gleichberechtigt teilhaben und sich äußern können

ohne Angst haben zu müssen, bedroht oder beleidigt zu

werden. In der nicht privatwirtschaftliche Interessen be-

stimmen, was wie diskutiert wird, sondern die Menschen

selbst, wobei die einzigen Einschränkungen demokratisch

legitimierte Gesetze sind, die die Rechte von Minderhei-

ten und Einzelpersonenwirksamschützen. Dies ist für uns

grundlegend für einen demokratischen Diskurs. Nach den

jetzigen Strukturen ist das nicht möglich. Daher müssen

wir Gegenvorschläge machen, wie wir dieses Ideal errei-

chen wollen.

 

Eine Möglichkeit ist die bestehenden Social-Media-

Plattformen in öffentlich-rechtliche Netzwerke in Anleh-

nung an die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten

zu überführen oder entsprechend neue Plattformen zu

schaffen. Zentrale Herausforderungen sind hier allerdings

die Sicherstellung, dass keine staatlichen Akteur*innen

und Institutionen Zugriff auf die Daten dieser Netzwerke

308



I/2020 Landesparteitag 31.10.2020 Antrag 150/I/2020

479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533

bekommen und keine Zensur vorgenommen wird. Da

soziale Medien international verfügbar sind und dies

auch weiterhin sein müssen, muss dieser Schritt auf

der Ebene der internationalen Staatengemeinschaft

durchgesetzt werden. Wir erkennen allerdings an, dass

die Schaffung von öffentlich-rechtlichen Netzwerken auf

internationaler Ebene ein langfristiger und hochkomple-

xer Prozess ist. Daher ist dies unser langfristiges Ziel. Die

Zusammenarbeit der Bundesregierung mit autoritären

Regimen in diesem Bereich lehnen wir ab.

 

Allerdings brauchen wir dennoch Wege, die Meinungs-

macht privater Social-Media-Plattformen dennoch

schnellstmöglich einzugrenzen und sie zum Erhalt der

Meinungsvielfalt zu verpflichten. Dies ist notwendig,

da die Frage, welche Inhalte gelöscht werden, und wer

in welchem Ausmaß zu Wort kommt, besonders bei

politischen Inhalten von höchster Relevanz ist. Die Re-

gulierung von Medien ist immer ein hochsensibler Akt,

da die freie Meinungsäußerung und freie Medien feste

Grundpfeiler jeder Demokratie sind.Wir stellen allerdings

fest, dass es im Bereich der Social-Media-Plattformen

dennoch eindeutig Regelungen braucht, da sie höchst

relevante Akteur*innen in der Medienlandschaft und

der politischen Meinungsbildung darstellen. Wir sehen

den Medienstaatsvertrag, der bereits von allen Minis-

terpräsident*innen unterzeichnet wurde und nach der

Ratifzierung durch die Landesparlamente voraussichtlich

im September 2020 in Kraft treten soll und für alle

Plattformen mit mind. einer Million Nutzer*innen gelten

wird, als einen ersten wichtigen Schritt. Dieser umfasst

einige wichtige Punkte, wie eine Kennzeichnungspflicht

von Bots, die Sicherstellung der Gleichbehandlung von

journalistisch-redaktionellen Angeboten, sodass Algo-

rithmen keine bestimmten Inhalte bevorzugen dürfen,

sowie die Verpflichtung zur journalistischen Sorgfalts-

pflicht und Strafe für Desinformationen. Diese Schritte

gehen zwar in die richtige Richtung, die scheinbare wahl-

lose Löschung von politischen Inhalten bleibt dadurch

allerdings unberührt, genauso wie der Missbrauch von

Social-Media-Plattformen imWahlkampf.

 

Die etablierten kapitalistischen Plattformbetreiber*innen

haben es geschafft, die dezentrale Struktur des frühen In-

ternets zumonopolisieren. Dieser Plattform-Kapitalismus

ist nichts anders als die Ökonomisierung des öffentlichen

Diskurses. Die algorithmischen Verfahren, die beispiels-

weise den eigenen Twitter- oder Facebook-Feed zusam-

menstellen, sollen uns möglichst lange auf den jeweili-

gen Seiten verweilen lassen, sodass möglichst viele Wer-

beanzeigen verkauft werden können. Schon allein des-

halb kann ein neutraler öffentlicher Diskursraum nicht

endgültig durch den Plattform-Kapitalismus geschaffen

werden. Diese Gewinnorientierung erschwert die Regu-

lierung dieser privaten, gewinnorientierten Social-Media-
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Plattformen weiter. Der Zugang zu den Plattformen wird

den Nutzer*innen entgeltfrei zur Verfügung gestellt. Im

Gegenzug erhalten die Plattformbetreiber*innen die ent-

sprechenden Nutzer*innendaten, welche sie sammeln,

auswerten und privaten Werbeträger*innen zur Verfü-

gung stellen, um diesen auf bestimmte Zielgruppen zu-

geschneiderte Werbeangebote zu ermöglichen. Die Pro-

fitquelle der Unternehmen ist also nicht der Plattformbe-

trieb an sich, sondern der Verkauf von Werbefläche. Da

emotionalisierende Inhaltemehr Aufrufe generieren, und

somit auch rentablere Werbeflächen darstellen, sind ge-

zielte Desinformationskampagnen, die die Nutzerinnen

empören und aufbringen, deshalb für die Plattformbe-

treiber*innen sogar von Vorteil. Mehr noch: die Entfer-

nung von gezielten Desinformationen, die viel geklickt

und geteilt werden, steht im direkten Konflikt zur Pro-

fitorientierung der Unternehmen. Nur mit massiver öf-

fentlicher Aufmerksamkeit und damit verbundenen Ein-

brüchen seiner Aktien, konnte beispielsweise Facebook

im Nachgang der U.S. Wahl 2016 überhaupt dazu moti-

viert werden, nur ein wenig zu handeln. Aufgrund der

Monopole und Oligopole im Bereich der sozialen Medien,

in denen sich Öffentlichkeiten zentral in wenigen Platt-

formen sammeln, sind alternative Plattformen für Nut-

zer*innen dazu oft einfach keine Option. Wir schließen

uns deshalb der Forderung vieler progressiver Stimmen

weltweit an, und fordern die Zerschlagung der großen

Plattformbetreiber*innen. Im Kartellrecht müssen Regeln

festgeschrieben werden, die die Kombination bestimm-

ter Geschäftsmodelle untersagen. Fusionen von digita-

ler Anbieter mit Monopolstellung sind grundsätzlich zu

untersagen. Denn wenn ein Unternehmen sich lediglich

auf den Plattformbetrieb konzentriert, und die Klickzah-

len und die daraus generierten Profite in den Hintergrund

rücken, besteht kein natürliches Interesse mehr, sich ge-

gen die Entfernung der gezielten Desinformationen zu

wehren. Neben dieser Zerschlagung müssen auch bereits

bestehende Alternativen zu den etablierten, zentralisier-

ten Social-Media-Plattformen gefördert werden, wie de-

zentrale Netzwerke. Im Gegensatz zu ihren zentralisier-

ten Pendants laufen diese mit freier Software auf vielen

verschiedenen Servern, die auf Basis offener Standards

ein gemeinsames Netzwerk bilden. Damit hat kein*e Be-

treiber*in die alleinige Macht über die Plattform. Den-

noch können aber die einzelnen Instanzenmoderiertwer-

den und die dortigen Benutzer*innen für Vergehen sank-

tioniert werden (beispielsweise durch Account-Sperren).

Die momentan gültigen Regularien verhindern derzeit,

dass sich solche - meist von kleinen Akteur*innen - ge-

tragenen Netzwerke etablieren können. Die aktuellen An-

forderungen, beispielsweise im Bereich des Urheber*in-

nenrechts lassen sich nur von großen, gewinnorientier-

ten Plattformen erfüllen. Langfristig fordern wir daher,

dass die Rechtslage die Verbreitung von dezentralen, ge-

meinnützig organisieren Plattformen begünstigt und för-
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dert. Teile von solchen Netzwerken können z.B. auch von

öffentlich-rechtlichen organisierten Betreiber*innen be-

reitgestellt werden. Außerdem fordern wir, dass die gro-

ßen Plattformen zur Interoperabilität verpflichtet wer-

den. Plattformenmüssen sich für andere Anbieter öffnen.

So wird die Souveränität der Nutzer*innen gestärkt.

 

Darüber hinaus fordern wir die Weiterentwicklung des

Medienstaatsvertrags in einen Netzwerk-Staatsvertrag

für Social-Media-Plattformen auf europäischer Ebene in

AnlehnungandenStaatsvertrag für privateRundfunkme-

dien. Dieser muss klare Regelungen für die oben benann-

ten Probleme bereitstellen. Insbesondere müssen sich die

Social-Media-Plattformen verpflichteten, politische Mei-

nungsäußerungen zuzulassen und nur politische Posts

zu löschen, deren Rechtswidrigkeit festgestellt wurde. Lö-

schungen aufgrund eigener politischer Überzeugungen

der Netzwerkbetreiber*innen sind durch den Netzwerk-

Staatsvertrag als unzulässig festzustellen, ebenso wie die

Einschränkung der Reichweite von Nutzer*innen. Betrei-

ber*innen von Social-Media-Plattformen haben die Algo-

rithmen, welche die Inhaltsauswahl beispielsweise auf

der Startseite (den sogenannte ‘Feed’) bestimmen, offen-

zulegen und diese transparent und nachvollziehbar dar-

zustellen. Die Landesmedienanstalten sowie ihre europäi-

schen Äquivalente sind entsprechend aufzustocken, um

die Umsetzung dieser Regelungen zu kontrollieren.

 

Ein solcher Netzwerk-Staatsvertrag wird nicht alle ge-

nannten Probleme und Herausforderungen sofort lösen

können, die mit Social-Media-Plattformen eingehen. Wir

sehen allerdings dies als einen entscheidenden ersten

Schritt, dass rechtliche Regelungen dafür sorgen, Social-

Media-Plattformen als einen öffentlichen Ort der politi-

schen Debatte zu sichern. Insbesondere zur Bekämpfung

von Hate-Speech werden noch weitere Schritte notwen-

dig sein.

 

Antrag 151/I/2020

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Don’t feed the troll - Sensibilisierung im Umgang mit Hetze gegen den Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk

1
2
3
4
5
6
7
8

Ein Sender des öffentlich-rechtlichen Rundfunks veröf-

fentlicht ein Satire-Video, in dem eine fiktive Großmutter

als Umweltsünderin bezeichnet wird. Rechte Gruppie-

rungen und Politiker*innen interpretieren dieses Scherz-

Video bewusst fehl und leiten daraus ein abstruses Nar-

rativ gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ab, es

kommt zu Drohungen und Einschüchterungsversuchen

gegen den Sender und seine Journalist*innen. Rechte und
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Neonazis übernehmen gezielt den Diskurs und sorgen

für eine künstlich aufgeblähte Debatte. Schließlich äu-

ßern sich da vermeintlich besorgte Bürger*innen, über de-

ren Sorgen man im Geiste der Ausgewogenheit der Be-

richterstattung sprechen müsse. Der gezielte Shitstorm

der rechten und rechtsradikalen Accounts geht auf. Auch

bürgerliche Politiker*innen lassen sich vor den Karren

der Rechten spannen und verbreiten die Kritik. Da der

verantwortliche Sender, der WDR, das Video fast sofort

nach Lautwerden der ersten Anschuldigungen von rechts

löscht, kann sich auch niemand mehr ein eigenes Bild da-

vonmachen,wieharmlosder Scherzwar,wie künstlichdie

Aufregung von den Rechten entzündet wurde.

 

Dieser Vorfall ist alleine beunruhigend genug, steht aber

leider nur am Ende einer langen Reihe von Ereignissen, in

denen der Öffentlich-Rechtliche Rundfunk vor vermeint-

licher “Kritik” von rechts eingeknickt ist. So wurde zum

Beispiel ein FCK AFD-Aufkleber im Hintergrund einer Poli-

zeiruf 110-Folge nachträglich retuschiert, weil Rechte und

AfD-Vertreter*innen lautstark eine linkeUnterwanderung

des Öffentlich-Rechtlichen vermuteten. Als auf dem AfD-

Bundesparteitag ein Materialkoffer von Phoenix mit “Say

no to racism”-Aufklebern versehenwar, bedauerte der ÖR

auch dies im Nachgang - ohne zu erklären, was denn am

Nein zu Rassismus so bedauerlich sei.

 

Die Trennung von Staat und Medien ist richtig und wich-

tig. Daher möchten wir auch nicht für uns beanspruchen,

den Öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten Vorschriften

zu machen. Wir stehen aber solidarisch an der Seite al-

ler Journalist*innen und freien Mitarbeiter*innen, die von

Rechten bedroht werden, wenn sie Rückgrat zeigen; die

von ihren Intendant*innen nicht bestärkt und geschützt

werden; die bedroht, eingeschüchtert und zum Schwei-

gen gebracht werden sollen.

 

Aufgabe aller Rundfunkräte (beim ZDF: Fernsehrat, beim

Deutschlandradio: Hörfunkrat) der einzelnen Sendean-

stalten ist es, die Interessen aller Hörer*innen und Zu-

schauer*innen zu vertreten – nicht nur einer lauten Grup-

pe von Rechten und Rechtsradikalen, die on- und offline

hetzen und künstliche Empörung erzeugen.

 

Wir appellieren daher an alle demokratischen Mitglieder

aller Rundfunkräte, sich dem Rechtsruck entgegenzustel-

len und darauf hinzuwirken, dass

• Richtlinien erstellt werden, nach denen Beiträge, so-

fern sie nach Ausstrahlung stark kritisiert werden,

objektiv beurteilt werden können statt diese unge-

prüft zu löschen und somit rechte Hetze vermeint-

lich zu legitimieren

• Beiträge nicht aus Mediatheken gelöscht werden,

solange sie nicht faktisch falsch sind oder aus an-

deren, im Pressekodex festgelegten, Gründen dem

312



I/2020 Landesparteitag 31.10.2020 Antrag 153/I/2020

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Rundfunkauftrag nicht gerecht werden. Ausgenom-

men sind Beiträge, die sowieso nur für beschränk-

te Zeit bzw. gar nicht online zur Verfügung gestellt

werden.

• die Sendeanstalten sich solidarisch mit ihren Jour-

nalist*innen und Mitarbeiter*innen, besonders den

freien, verhalten und sie in öffentlichen Debatten

verteidigen und stärken. Zudem muss die Sicher-

heit und körperliche sowie seelische Unversehrt-

heit aller Mitarbeitenden von den Sendeanstalten

im Rahmen ihrer Möglichkeiten gewährleistet wer-

den. Hierbei sollen die Gewerkschaften und die Ar-

beitnehmer*innenvertretungen eingebunden wer-

den

• keine willkürliche nachträgliche Retuschierung von

antifaschistischen Symbolen stattfindet

Antrag 152/I/2020

KDV Lichtenberg

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: ASJ (Konsens)

Nazis gehören hinter Schloss und Riegel – unser Parlament nicht.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Die sozialdemokratischenMitglieder des Bundestages so-

wie die sozialdemokratischen Mitglieder der Bundesre-

gierung werden aufgefordert, sich dafür einzusetzen, das

„Gesetz über befriedete Bezirke für Verfassungsorgane

des Bundes“ nicht zu ändern.

Begründung

Jedes Jahr finden tausende Demonstrationen in Berlin

statt, darunter hunderte vor demReichstagsgebäude. Der

größte Teil von ihnen findet friedlich und auf Grundlage

des Grundgesetzes statt.

Es ist wichtig, dass solche Demonstrationen auch vor dem

demokratisch gewählten Parlament stattfinden können.

Symbolisch wäre es ein falsches Zeichen, die Wiese vor

dem Parlament nur noch als Fotokulisse zu verwenden.

Antrag 153/I/2020

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme in der Fassung der AK (Konsens)

Die Amtszeit Maaßen aufklären

1
2
3
4

DieBundestagsfraktionwirdaufgefordert, einenUntersu-

chungsausschuss einzusetzen, der aufklären soll, ob und

wie Hans-Georg Maaßen als Präsident des Bundesamtes

für Verfassungsschutz rechten Organisationen Vorschub

DieBundestagsfraktionwirdaufgefordert, einenUntersu-

chungsausschuss einzusetzen, der aufklären soll, ob und

wie Hans-Georg Maaßen als Präsident des Bundesam-

tes für Verfassungsschutz rechten Organisationen Vor-
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geleistet hat. Des Weiteren soll der Untersuchungsaus-

schuss klären, in wiefern seine Handlungen die grund-

sätzliche Arbeit des Verfassungsschutzes während seiner

Amtszeit beeinflusst haben undwelche dieser Strukturen

heute noch bestehen. Ziel ist es, aus diesen Untersuchun-

gen konkrete politische Forderungen zur Zukunft des Bun-

desamtes für Verfassungsschutz resultieren zu lassen.

 

Von August 2012 bis November 2018 war Hans-Georg

Maaßen Präsident des Bundesamtes für Verfassungs-

schutz. Damit war er 6 Jahre lang Leiter einer Behörde,

deren Auftrag es einerseits ist, die Wehrhaftigkeit unse-

rer Demokratie zu erhalten und Sicherheitsrisiken aufzu-

decken, indem sie Informationen über verfassungsfeind-

liche Gruppierungen sammelt, die andererseits aber über

Kompetenzen verfügt, mit denen siemassiv in die Grund-

rechte von Bürger*innen eingreifen kann. Sein Verhalten

vor,währendundnach seiner Amtszeit lässt darauf schlie-

ßen, dass Hans-GeorgMaaßenweder die gebotene politi-

sche Neutralität noch die Grundrechtssensibilität besitzt,

die dieses gleichermaßen mächtige wie gefährliche Amt

erfordert. Seine gesamte Karriere zeigt, dass er ein aus-

geprägtes rechtes Weltbild hat und nicht davor zurück-

schreckt, seine Entscheidungen als Beamter zulasten von

Bürger*innen und der liberalen Demokratie aufgrund die-

sesWeltbildes zu fällen. Hans-Georg Maaßen verhält sich

in der Öffentlichkeit, insbesondere seitdem er sein Amt

nicht mehr innehat, auf eine Weise, die es sehr wahr-

scheinlichmacht, dass auch seine Amtsführung durch sei-

ne politischen (rechten) Ansichten beeinflusst wurde. In

Anbetracht der Versäumnisse des Bundesamtes für Ver-

fassungsschutz in Bezug auf rechtsterroristische Strafta-

ten, in deren Folge etliche Mitbürger*innen zu Schaden

gekommen sind, ist die Aufarbeitung der Amtszeit von

Hans-Georg Maaßen sehr nötig.

 

Seiner Promotionsschrift “Die Rechtsstellung des Asylbe-

werbers im Völkerrecht” wird in einer Rezension der ehe-

maligen Verfassungsrichterin Lübbe-Wolff vorgeworfen,

einseitig bei der Quellenbewertung vorzugehen und sich

alle erdenklichen Szenarien zu überlegen, in denen Zu-

wanderung eine Bedrohung darstellen könnte. 2002 ver-

trat er in einem Gutachten für das Bundesinnenministe-

rium die Auffassung, Murat Kurnaz, der über 4 Jahre in

Guantánamo festgehaltenwurde, sei nicht nachDeutsch-

land zurückzuholen. Sein Aufenthaltsrecht sei verfallen,

da er sich fürmehr als sechsMonate nicht in Deutschland

aufgehalten hatte.

 

Dieser Rechtsauffassung wurde später vom Verfassungs-

gericht Bremen widersprochen. Dieses Gutachten ist ein

erstes Indiz dafür, dass Maaßens rechte Gesinnung sein

Verhalten als Beamter beeinflusst haben könnte.

 

Seinemangelnde Sensibilität für Grundrechtewurde 2015

schub geleistet hat. DesWeiteren soll der Untersuchungs-

ausschuss klären, inwiefern seine Handlungen die grund-

sätzliche Arbeit des Verfassungsschutzes während seiner

Amtszeit beeinflusst haben undwelche dieser Strukturen

heute noch bestehen. Ziel ist es, aus diesen Untersuchun-

gen konkrete politische Forderungen zur Zukunft des Bun-

desamtes für Verfassungsschutz resultieren zu lassen.
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besonders deutlich, als er dafür sorgte, dass ein Ermitt-

lungsverfahren wegen Landesverrats gegen zwei Blogger

von netzpolitik.org durch den damaligen Generalbundes-

anwalt eingeleitet wurde. Er bestreitet zwar, das Verfah-

ren gezielt gegen Journalisten angestrengt zu haben, die-

se Aussage ist aber nicht glaubwürdig, da es eindeutige

Hinweise gibt, die das Gegenteil belege. Auch seine an-

haltende, mit Verschwörungstheorien untermauerte Kri-

tik an Edward Snowden sind ein Beleg für seine Unfähig-

keit, den Stellenwert von Grundrechten in einer liberalen

Demokratie zu erkennen.  In etwa zur selben Zeit führ-

teMaaßen Gesprächemit führenden AfD-Politiker*innen.

Inhalt dieser Gespräche war höchstwahrscheinlich die

Frage, wie die AfD eine Beobachtung durch den Verfas-

sungsschutz verhindern könnte. Der genaue Inhalt der

Gespräche ist nicht aufgeklärt, es gibt aber starke Indizien,

wie geleakte Chatprotokolle von AfD-Funktionär*innen,

die auf eine Sympathie Maaßens für die AfD hinweisen.

Ein weiteres Indiz für Maaßens mangelhaftes Demokra-

tieverständnis ist, dass er nachweislich denBundestag be-

logen hat, als mit einer kleinen Anfrage abgefragt wurde,

ob das Bundesamt für Verfassungsschutz V-Leute imUm-

feld des Attentäters Anis Amri hatte.

 

Gemeinhin bekannt und letztlich der Grund für seine

Versetzung in den einstweiligen Ruhestand ist Maaßens

Versuch aus dem Jahr 2018 Angriffe auf ausländisch-

aussehende Menschen in Chemnitz als gezielte Desinfor-

mationskampagne zu diskreditieren, wobei er auf rechte

Narrative bediente.

 

Nach dem Ende seiner Amtszeit ist Maaßen immer wie-

der mit rechtspopulistischen Äußerungen aufgefallen.

So diskreditiert er Medien und bezeichnet solche die

ihm genehm sind als “West-fernsehen”. Auf Twitter teil-

te er auch Beiträge der rechtspopulistischen Plattform

“Journalisten-Watch”.

 

In einer Markus Lanz-Sendung vom 18.12.2019 sagte

Maaßen, Menschen die Asylunterkünfte angreifen sei-

en keine “Rechtsextremisten” sondern stammen aus der

bürgerlichen Mitte. Aufgrund der Geschichte des Verfas-

sungsschutzes und der Verstrickung in die NSU-Morde

ist hier besondere Vorsicht geboten. Die Abschaffung des

Verfassungsschutzes ist bereits seit 2013 erklärtes Ziel der

Jusos Berlin. Der Skandal um Maaßen knüpft hieran an.

Das gefährliche Extremismus-Dogma zeigt hier seine Nä-

he zu rechten Einstellungen und Parteien. Im März 2019

rief er über Twitter indirekt dazu auf, im Thüringischen

Landtag den AfD-Kandidaten Höcke zum Ministerpräsi-

denten zuwählen umden „SED-Kandidaten Ramelow“ zu

verhindern.

 

All diese Umstände ergeben zusammengenommen das

Bild, dass Hans-Georg Maaßen durchaus Sympathie für
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rechtsradikales Gedankengut hegt und nicht auszuschlie-

ßen ist, dass er seine Macht als Präsident des BfV genutzt

hat, um rechten Strukturen Vorschub zu leisten. Jeden-

falls scheint er nicht erfolgreich darin gewesen zu sein,

gegen diese vorzugehen. Daraus folgt, dass es im öffentli-

chen Interesse liegt, aufzuklären, wie sich MaaßensWelt-

bild auf die Arbeit der Sicherheitsbehörde ausgewirkt hat

und ob er durch sein Verhalten die Gefahr rechter Strafta-

ten erhöht hat. Doch die Aufklärung der Präsidentschaft

Maaßen darf sich nicht nur an der Personalie Maaßen ori-

entieren. Es müssen auch mögliche hinterlassene Struk-

turen innerhalb des Verfassungsschutzes überprüft und

wennnötig, beseitigtwerden. Insgesamt haben diese und

viele weitere Vorfälle uns Jusos bereits in der Vergangen-

heit zur Überzeugung gebracht, die Abschaffung des Bun-

desamts für Verfassungsschutz zu fordern. Die bisheri-

ge Aufklärungsarbeit hat uns nicht davon überzeugt, von

dieser Forderung abzuweichen. Außerdem sind ehemali-

ge Mitarbeiter*innen Maaßens, die möglicherweise noch

beim Verfassungsschutz tätig sind eingehend zu prüfen.

Antrag 154/I/2020

ASJ Berlin

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Zurückgezogen

Wehrhafte Demokratie gegen Verfassungsfeinde sichern – Verfassungsschutz erhalten!

1
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4
5
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Wir lehnen die Forderung, den Verfassungsschutz abzu-

schaffen, ab.

Begründung

Die SPD hat in ihrer über 150jährigen Geschichte schmerz-

voll erlebenmüssen, was es heißt, wenn Verfassungsfein-

de die Macht im Staat ergreifen. Viele Genossinnen und

Genossen sind aus politischen Gründen verhaftet, miss-

handelt oder ermordet worden.Wir vergessen sie nicht!

 

Wir haben daraus gelernt. Eine wehrhafte Demokra-

tie muss allen Versuchen, die freiheitlich-demokratische

Grundordnung mit Gewalt zu zerstören, frühzeitig und

entschieden entgegentreten.

 

Gerade jetzt, wo überall in Europa rechtsextremistische

Parteien im Vormarsch sind, wo antisemitische und anti-

islamischeHaltungenundVerschwörungstheorien in Ber-

lin den Boden für politische Gewalt bereiten, in der die

Zahl politisch motivierter Straftaten bis hin zu Mord zu-

nimmt, brauchenwirmehr denn je die Aufklärung und In-

formation der Ämter für Verfassungsschutz. Auch die Ge-

fahr islamistischer Terroranschläge hatmit dem furchtba-

ren Anschlag auf dem Breitscheidplatz in Berlin als Höhe-

punkt einer Entwicklung gezeigt, dass unsere freiheitlich-

demokratische Grundordnung wirksam geschützt wer-
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den muss.

 

Es gibt keinen guten oder schlechten politischen oder re-

ligiösen Extremismus. Wir dürfen auch die Gefahren, die

von linksextremistischen und gewaltbereiten Gruppen

ausgehen, nicht ignorieren oder verharmlosen. Wer den

Verfassungsschutz wegen der Überwachung von Rechts-

extremisten kritisiert und gleichzeitig mit Linksextremis-

mus sympathisiert, hat ein gestörtes Verhältnis zur De-

mokratie und zum Rechtsstaat.

 

Dabei sind diese Gefahren für die freiheitlich-

demokratische Grundordnung keineswegs gleichzu-

setzen. Die sog. Hufeisentheorie, nach der Links- und

Rechtsextremismus gleichgesetzt werden, ist genauso

falsch wie die unreflektierte Kritik an diesem Dogma

und die einseitige Fokussierung auf Rechtsextremismus.

Wir brauchen einen pragmatischen und differenzierten

Umgang mit unterschiedlichen Gefahren, um unsere

Demokratie und unseren Rechtsstaat zu schützen und

zu stärken. Der Verfassungsschutz leistet hierfür einen

wichtigen Beitrag und ist unverzichtbar.

 

Wir wollen keine politische Polizei wie einst die Gesta-

po oder eine Rückkehr zumMfS, um politische Gegner zu

überwachen und auszuschalten. Wir haben aus der Ver-

gangenheit gelernt, dass das Trennungsgebot von Verfas-

sungsschutz undPolizei undTransparenz für die demokra-

tische Kontrolle notwendig sind.

 

Der NSU – Terror hat aber auch gezeigt, dass der Verfas-

sungsschutz schwerwiegende Versäumnisse hat entste-

hen lassen und dass eine strenge parlamentarische Kon-

trolle der Ämter für Verfassungsschutz erforderlich ist.

Daher unterstützen wir die Forderung, dass der Verfas-

sungsschutz die zunehmenden Gefahren durch Rechtsex-

tremismus stärker in den Blick nimmt und begrüßen Re-

formen des Verfassungsschutzes, aus solchen Versäum-

nissen zu lernen und die Strukturen entsprechend anzu-

passen

 

Zu einer freiheitlichen und offenen Gesellschaft gehört

auch, dass sich der Verfassungsschutz, der in den gesetzli-

chen Grenzen tätig wird, öffentlicher Kritik stellen muss

und einer parlamentarischen und gerichtlichen Kontrol-

le unterliegt. Wenn Gruppen oder Teile im Verfassungs-

schutzbericht als extremistisch eingestuft werden, weil

dem Verfassungsschutz hierüber Erkenntnisse vorliegen,

gehört es zur freiheitlich-demokratischen Gesellschaft,

dies öffentlich zu diskutieren und parlamentarisch sowie

ggf. gerichtlich zu klären. Einen Maulkorb für den Verfas-

sungsschutz, Kritik an einer Partei politisch nahestehen-

den Gruppierungen aufzunehmen, darf es in einer frei-

heitlichen Demokratie nicht geben!
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Es ist ein gefährlicher Irrweg, aus Anlass einer Kritik an ei-

ner einzelnen, umstrittenen Bewertung des Verfassungs-

schutzes die Abschaffung des Verfassungsschutzes zu for-

dern und damit die Strategie der AfD zu übernehmen.

Antrag 155/I/2020

ASJ Berlin + AG 60plus Berlin Landesvorstand

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Altersdiskriminierung in Art. 10 VvB ausschließen
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Die sozialdemokratischen Mitglieder des Abgeordneten-

hauses werden aufgefordert, sich für eine Änderung von

Art. 10 der Verfassung von Berlin einzusetzen, die eine

Benachteiligung im Zusammenhangmit einembestimm-

ten Lebensalter ausschließt, soweit dafür nicht besonders

schwerwiegende Gründe vorliegen.

 

 

Begründung

In der Corona-Krise ist eine Diskussion entstanden, die

nicht hinnehmbar, sogar gefährlich ist. Die Schutzmaß-

nahmen werden älteren Menschen vorgeworfen, weil sie

zu „Risikogruppen“ gehören, also besonders verletzbar

sind. Ihnen wird anheimgegeben, sich durch eine Selbst-

isolation zu schützenunddamit demRestderGesellschaft

die Möglichkeit zu geben, ohne die Einschränkungen wei-

terzuleben.

 

Als Beispiel für diese Grundhaltung kann ein Beitrag der

Schriftstellerin Kathrin Schmidt in der Berliner Zeitung

(Ausgabe vom 19. Mai 2020 S. 18) genannt werden, wo

die Maßnahmen in Zusammenhang mit einer „Überal-

terung“ der Gesellschaft gebracht werden und intensiv

darauf hingewiesen wird, dass die Gefahr nur alte Leu-

te trifft, die im Übrigen nur so alt würden, weil „gut si-

tuierte Rentner“ eine Klientel der Pharmaindustrie seien.

In einem erfolglosen Verfahren vor dem Bundesverfas-

sungsgericht (abgeschlossen mit Beschluss vom 13. Mai

2020 - 1 BvR 1021/20) brachte der Beschwerdeführer vor,

die zum Schutz der „Risikogruppen“ ergriffenenMaßnah-

men seien nicht erforderlich, so lange diese Personen-

gruppen selbst die „Quarantänemaßnahmen“ einhielten.

Dazu passt auch die Aussage des Grünen-Politikers Boris

Palmer, man habe den Aufwand betrieben, umMenschen

zu retten, die ein halbes Jahr später sowieso tot wären,

wohingegen der durch die Maßnahmen weltweit ausge-

löste Armutsschock Millionen Kinder ums Leben bringe

(Auftritt am 28. April im Sat 1 Frühstücksfernsehen).

 

Welche unerträglichen Auswirkungen eine derartige Her-

angehensweise hat, wird aus einem offenen Brief der
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Schauspielerin Renan Demirkan deutlich (dazu Bericht im

Tagesspiegel vom 4. Mai 2020). Es scheint so, als würden

Rollen für ältere Schauspieler aus den Drehbüchern raus-

geschrieben, weil die Schauspieler zu „Risikogruppen“ ge-

hören. Die soziale Isolierung in der abgebildeten Realität

geht der in der tatsächlichen Welt voraus. Für die beson-

ders verwundbaren Menschen höheren Alters heißt dies

wirtschaftlicher und sozialer Ausschluss aus dem gesell-

schaftlichen Leben.

 

Dieser Entwicklung, die Menschen verschiedener Alters-

klassen gegeneinander ausspielt und die Gleichwertig-

keit der Menschen unabhängig vom Alter bestreitet,

muss deutlich entgegengetreten werden. Das sollte vor

Ort durch eine entsprechende Änderung der Verfassung

von Berlin geschehen. Ebenso wie durch das Allgemei-

neGleichbehandlungsgesetz und seineunionsrechtlichen

Vorgaben sollte eine Benachteiligung wegen Alters - un-

abhängig ob wegen hohen oder niedrigen - ausgeschlos-

senwerden, soweit dafür nicht besondere schwerwiegen-

de Gründe vorliegen. Solche Gründe können z.B. Alters-

grenzen für bestimmteTätigkeiten sein, wenn dadurch Si-

cherheitsrisiken vermieden werden. Verfassungsrechtlich

verboten muss es jedoch werden, eine Altersgruppe als

grundsätzlich weniger schutzwürdig als eine andere zu

behandeln.

 

Die Änderung der Verfassung von Berlin entspräche auch

der Berliner Verfassungskultur, die großen Wert auf Dis-

kriminierungsverbote legt. So ist nach Artikel 10 Absatz

2 der Verfassung von Berlin die Ungleichbehandlung we-

gen des Geschlechts, der Abstammung, der Rasse, der

Sprache, der Heimat und Herkunft, des Glaubens, der re-

ligiösen oder politischen Anschauungen oder der sexu-

ellen Identität verboten. Artikel 10 Absatz 3 fordert die

Gleichberechtigung von Mann und Frau, Artikel 11 die

von Menschen mit Behinderung. Nach Artikel 12 Absatz

2 haben auf Dauer angelegte Lebensgemeinschaften An-

spruch auf Schutz vor Diskriminierung. Artikel 13 Absatz

2 fordert den Gesetzgeber auf, gleiche Bedingungen für

eheliche und nichteheliche Kinder zu schaffen. Nur im

Hinblick auf die grundlose Benachteiligung wegen des -

hohen oder niedrigen - Alters bleibt die Verfassung von

Berlin hinter dem bundesgesetzlichen Standard zurück,

der seinerseits auf unionsrechtlichen Vorgaben beruht.

Antrag 156/I/2020

AG 60plus Berlin Landesvorstand + ASJ

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Altersdiskriminierung grundrechtlich in Art. 3 GG ausschließen
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Die sozialdemokratischen Bundestagsabgeordneten und

die Landesregierungen mit sozialdemokratischer Beteili-

gung werden aufgefordert, sich für eine Änderung von

Artikel 3 des Grundgesetzes einzusetzen, die eine Be-

nachteiligung im Zusammenhang mit einem bestimm-

ten Lebensalter ausschließt, soweit dafür nicht besonders

schwerwiegende Gründe vorliegen.

 

 

Begründung

In der Corona-Krise ist eine Diskussion entstanden, die

nicht hinnehmbar, sogar gefährlich ist. Die Schutzmaß-

nahmen werden älteren Menschen vorgeworfen, weil sie

zu „Risikogruppen“ gehören, also besonders verletzbar

sind. Ihnen wird anheimgegeben, sich durch eine Selbst-

isolation zu schützenunddamit demRestderGesellschaft

die Möglichkeit zu geben, ohne die Einschränkungen wei-

terzuleben.

 

Als Beispiel für diese Grundhaltung kann ein Beitrag der

Schriftstellerin Kathrin Schmidt in der Berliner Zeitung

(Ausgabe vom 19. Mai 2020 S. 18) genannt werden, wo

die Maßnahmen in Zusammenhang mit einer „Überal-

terung“ der Gesellschaft gebracht werden und intensiv

darauf hingewiesen wird, dass die Gefahr nur alte Leu-

te trifft, die im Übrigen nur so alt würden, weil „gut si-

tuierte Rentner“ eine Klientel der Pharmaindustrie seien.

In einem erfolglosen Verfahren vor dem Bundesverfas-

sungsgericht (abgeschlossen mit Beschluss vom 13. Mai

2020 - 1 BvR 1021/20) brachte der Beschwerdeführer vor,

die zum Schutz der „Risikogruppen“ ergriffenenMaßnah-

men seien nicht erforderlich, so lange diese Personen-

gruppen selbst die „Quarantänemaßnahmen“ einhielten.

Dazu passt auch die Aussage des Grünen-Politikers Boris

Palmer, man habe den Aufwand betrieben, umMenschen

zu retten, die ein halbes Jahr später sowieso tot wären,

wohingegen der durch die Maßnahmen weltweit ausge-

löste Armutsschock Millionen Kinder ums Leben bringe

(Auftritt am 28. April im Sat 1 Frühstücksfernsehen).

 

Welche unerträglichen Auswirkungen eine derartige Her-

angehensweise hat, wird aus einem offenen Brief der

Schauspielerin Renan Demirkan deutlich (dazu Bericht im

Tagesspiegel vom 4. Mai 2020). Es scheint so, als würden

Rollen für ältere Schauspieler aus den Drehbüchern raus-

geschrieben, weil die Schauspieler zu „Risikogruppen“ ge-

hören. Die soziale Isolierung in der abgebildeten Realität

geht der in der tatsächlichen Welt voraus. Für die beson-

ders verwundbaren Menschen höheren Alters heißt dies

wirtschaftlicher und sozialer Ausschluss aus dem gesell-

schaftlichen Leben.

 

Dieser Entwicklung, die Menschen verschiedener Alters-

klassen gegeneinander ausspielt und die Gleichwertig-
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keit derMenschenunabhängig vomAlter bestreitet,muss

deutlich entgegengetreten werden. Das sollte durch eine

entsprechende Änderung des Grundgesetzes geschehen.

Ebenso wie durch das Allgemeine Gleichbehandlungsge-

setz und seine unionsrechtlichen Vorgaben sollte eine Be-

nachteiligung wegen Alters - unabhängig ob wegen ho-

henoder niedrigen - ausgeschlossenwerden, soweit dafür

nicht besonders schwerwiegende Gründe vorliegen. Sol-

che Gründe können z.B. Altersgrenzen für bestimmte Tä-

tigkeiten sein, wenn dadurch Sicherheitsrisiken vermie-

den werden. Verfassungsrechtlich verboten muss es je-

dochwerden, eineAltersgruppe als grundsätzlichweniger

schutzwürdig als eine andere zu behandeln.

 

Mit der Forderung nach der Einführung eines Verbotes

der grundlosen Benachteiligung wegen des Alters soll

nicht ausgedrückt werden, dass es nicht auch noch ande-

re Merkmale gibt, die einem ausdrücklichen verfassungs-

rechtlichen Schutz vor Diskriminierung unterstellt wer-

den sollten, insbesondere die sexuelle Identität.

Antrag 157/I/2020

KDV Treptow-Köpenick

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: ASJ (Konsens)

Auskunftssperren sind kein Luxus: Melderecht reformieren

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Wir fordern eine Reform des Melderechts dahingehend,

dass die Erteilung einer einfachen Melderegisterauskunft

das individuelle Einverständnis derbetroffenenPersonvor

der Datenweitergabe erfordert, sofern nicht ein objekti-

ves berechtigtes Interesse (Durchsetzung rechtlicher An-

sprüche) nachgewiesen wird.

 

Die Voraussetzungen für die Eintragung einer Auskunfts-

sperre soll soweit gesenkt werden, dass eine Gefähr-

dungslage ausreichend ist.

Begründung

Das Instrument der Einfachen Melderegisterauskunft er-

laubt es allen Namen, Anschrift und Geburtsdatum über

eine beliebige Person bei der Meldebehörde zu erfragen.

Es muss lediglich versichert werden, dass die Daten nicht

für den Adresshandel oder andereWerbezwecke verwen-

det werden. Einer Angabe von Gründen bedarf es nicht.

 

Nur bei einer „Gefahr für Leben, Gesundheit und persön-

liche Freiheit“ [i]15, kann eine Auskunftssperre beantragt

werden. Diese muss durch z.B. Polizeiberichte oder Ge-

richtsakten nachgewiesen werden. Oft muss also bereits

ein unangenehmes Erlebnis vorausgegangen sein, bevor

eine betroffene Person überhaupt Schutzmaßnahmen er-
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greifen kann.

 

Häufig genügt es eine, in rechten Kreisen unbeliebte, po-

litische Forderung öffentlich zu artikulieren, um ins Visier

zu geraten. Insbesondere Frauen sind von dieser Proble-

matik betroffen. Auch von Genoss*innen sind bereits Pri-

vatanschriften auf rechtsextremenWebseiten (wie z.B. PI-

News) veröffentlichtworden. Auch die Adresse des ermor-

deten Kasseler RegierungspräsidentenWalter Lübcke, der

mehrereMorddrohungen erhielt, war bekannt und auf PI-

News einsehbar.

 

Doch nicht nur Politiker*innen und Antifaschst*innen

gehören zur Zielgruppe. Auch Ärzt*innen die Schwan-

gerschaftsabbrüche anbieten, Journalist*innen oder Ge-

richtsvollzieher*innen gehören zur Zielgruppe. Wir for-

dern, dass das Melderecht an Zeiten, in denen organisier-

te rechtsextreme Gruppierungen Todeslisten führen, an-

gepasst wird und eine Auskunftssperre in Zukunft auch

bereits dann erteilt wird, wenn die betroffene Person zu

einer abstrakt gefährdeten Bevölkerungsgruppe gehört.

 

Weiterhin ist die Einfache Melderegisterauskunft ein Ein-

griff in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestim-

mung. Im Zuge der Umsetzung der DSGVO arbeitet der

Gesetzgeber zwar an einer Gesetzesänderung, die Mel-

debehörden verpflichtet betroffene Personen über eine

erfolgte Melderegisterauskunft zu informieren[ii]16, eine

Widerspruchsmöglichkeit bleibt jedoch weiterhin nicht

vorgesehen. Wir fordern deshalb, das Betroffene in Zu-

kunft einer Datenweitergabe im individuellen Fall zustim-

men müssen. Eine Auskunft bei berechtigtem Interesse

(z.B. der Durchsetzung von zivilrechtlichen Ansprüchen)

bleibt durchdie ErweiterteMelderegisterauskunftweiter-

hin möglich.

 

[i]17 § 51 Abs. 1 S. 1 Bundesmeldegesetz

[ii]18 Deutscher Bundestag – Drucksache 19/5414
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Antrag 159/I/2020

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme in der Fassung der AK (Konsens)

Migrant*innenselbstorganisationen stärken, strukturelle Diskriminierung verhindern!

1
2
3
4
5
6
7

Der Innensenator und die Senatsverwaltung für Inneres

und Sport werden aufgefordert, Verfahren durch das Lan-

deskriminalamt (LKA) zur Einstufung von Migrant*innen-

selbstorganisationen (MSO) als Ausländervereine zu un-

terbinden und eine missbräuchliche Auslegung des Ver-

einsgesetzes künftig zu unterlassen.

 

Der Innensenator und die Senatsverwaltung für Inneres

und Sport werden aufgefordert, Verfahren durch das Lan-

deskriminalamt (LKA) zur Einstufung von Migrant*innen-

selbstorganisationen (MSO) als Ausländervereine zu un-

terbinden und eine missbräuchliche Auslegung des Ver-

einsgesetzes künftig zu unterlassen.

322

#_edn1


I/2020 Landesparteitag 31.10.2020 Antrag 160/I/2020

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Im August 2019 wurde eine berliner Migrant*innenselbst-

organisation, offenbar nicht die einzige, vom LKA Berlin

aufgefordert sich als Ausländerverein gem. § 14 Abs. 1 des

Vereinsgesetzes anzumelden. Auf die Nachfrage, wie das

LKA zu dieser Auffassung kam, wurde telefonisch mitge-

teilt, dass das LKA die Namen der Vereinsvorstände der

MSO sichtet und je nachdem wie „deutsch“ oder „fremd“

die Namen klingen, geht das LKA davon aus, ob es sich um

einen Ausländerverein handelt oder nicht.

 

Ausländervereine sind solche, deren Mitglieder oder Lei-

ter*innen sämtlich oder überwiegend Ausländer*innen

sind und nicht die deutsche Staatsbürgerschaft oder die

eines Mitgliedstaates der EU besitzen. Ausländervereine

können zusätzlich einfacher unter den Voraussetzungen

des § 14 Abs. 2 VereinsG verboten werden.

 

Migrant*innenselbstorganisationen in Berlin haben eine

enorm wichtige gesellschaftliche Funktion, indem sie die

Teilhabe und Inklusion vieler ermöglichen und ein fester

Ansprechpartner der Politik in den Belangen der Migrati-

on und Integration sind. Diese Vereine anhand der Namen

der Vorstände zu kategorisieren, ob sie „deutsch“ oder

„fremd“ sind, lässt eine Wertschätzung innerhalb der Si-

cherheitsbehörden für MSOmissen und deutet auf struk-

turellen Rassismus hin.

 

Viele Genoss*innen sind auch inMSO organisiert und ver-

richten wichtige ehrenamtliche und außerparteiliche Ar-

beit. Wir stehen für eine Einwanderungsgesellschaft in

Deutschland. Zur Stärkung unserer Gesellschaft gehört

nicht nur das Bekenntnis zu einer offenen Gesellschaft,

sondern auch die Bekämpfung von struktureller Diskrimi-

nierung und anderen Hürden.

 

Antrag 160/I/2020

AGMigration und Vielfalt LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: ASJ, FA III - Innen- und Rechtspolitik (Kon-

sens)

Für ein progressives Partizipations- und Migrationsgesetz (PartMigG)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Wir fordern die sozialdemokratischen Mitglieder des Se-

nats und die SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Ber-

lin auf, ein Partizipationsgesetz voranzubringen, das Fol-

gendes beinhaltet:

 

1. Im Sinne der vereinbarten Ziele und Grundsätze des

Partizipations- und Migrationsgesetzes (PartMigG)

sollen Personen mit Migrationsgeschichte und mit

Migrationshintergrund sowie Personen, die rassis-

tisch diskriminiert werden und Personen, denen

nach eigenen Angaben ein Migrationshintergrund
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zugeschrieben wird, gefördert werden.

2. Für offene Stellen und Ausbildungsplätze in der Ber-

liner Verwaltung, in landesunmittelbar öffentlich-

rechtlichen Körperschaften, Anstalten und Stiftun-

gen sowie an juristischen Personen oder Personen-

gesellschaften, an denen das Land Berlin unmittel-

bar odermittelbarMehrheitsbeteiligungenhat, gilt:

WennPersonenmitMigrationshintergrundunterre-

präsentiert sind,müssenparallel zu denRegelungen

in § 7 und § 8 des Landesgleichstellungsgesetzes of-

fene Stellen und Ausbildungsplätze unter Wahrung

der Einzelfallgerechtigkeitmindestens zu einemAn-

teil an Personen mit Migrationshintergrund verge-

ben werden, der ihrem Anteil an der Bevölkerung

Berlins entspricht, sofern sie die geforderte Qualifi-

kation für die Stelle besitzen und Bewerbungen von

Personenmit Migrationshintergrund in ausreichen-

der Zahl vorliegen.

3. Der Erwerb von und die Weiterbildung in Diversity-

Kompetenz sind für alle Beschäftigten durch Fort-

bildungsangebote undQualifizierungsmaßnahmen

sicherzustellen. Die Diversity-Kompetenz soll bei

der Beurteilung der Eignung, Befähigung und fach-

lichen Leistung im Rahmen von Einstellungen und

Aufstiegen der Beschäftigten imöffentlichenDienst

grundsätzlich berücksichtigt werden.

4. Es wird ein Landesbeirat für Partizipation in der Mi-

grationsgesellschaft gebildet, der den Berliner Se-

nat in allen Fragen der Partizipation und Teilhabe

von Menschen mit Migrationsgeschichte berät und

aktiv beteiligt. Zur Wahrnehmung dieser Aufgabe

ist der Landesbeirat bei Vorhaben,Maßnahmen und

Programmen des Senats frühzeitig zu beteiligen.

5. Bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen an Un-

ternehmen soll die interkulturelle Öffnung von Un-

ternehmen als Kriterium für eine Vergabe berück-

sichtigt werden. Migrationsbeiräte in den Bezirken

sollen vor der Einstellung von Integrationsbeauf-

tragten und anderen bezirklichen Beauftragten ver-

pflichtend angehört und aktiv beteiligt werden. Das

Personalvertretungsgesetz soll so verändert wer-

den, dass ein*e Diversitybeauftragte*r bei Personal-

entscheidungen mitentscheidet und im Sinne die-

ses Gesetzes agiert. Diese*r Beauftragte*r soll ent-

sprechend der Frauenvertreterin im Landesgleich-

stellungsgesetz weitgehende Akteneinsichtsrechte

und Befugnisse haben und die Einhaltung der un-

ter 2. beschriebenen Quotenregelung einem Moni-

toring unterziehen.

6. Das Partizipationsgesetz soll alle zwei Jahre evalu-

iert unddie Ergebnisse der breitenÖffentlichkeit zur

Verfügung gestellt werden. Partizipation und Inte-

gration für alle Berliner*innen,muss als fortwähren-

der Prozess begriffen werden. Als solcher muss er

imWahlprogrammder SPDBerlin eine zentrale Stel-
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lung erhalten.

7. Mit der Reform wollen wir die strukturelle För-

derung der Migratenorganisationen verbindlich re-

geln.

8. Migrationsbeiräte in den Bezirken sollen parallel zu

den Kommunalwahlen gewählt werden.

 

Begründung

In Berlin werden die Herausforderungen unseres Landes

häufig früher sichtbar als woanders in der Republik. Gera-

de, wenn es um das Zusammenleben in unserer Einwan-

derungsgesellschaft geht. Deshalb ist Berlin auch häufig

Vorreiter und Beispielgeber für die Republik bei der Erar-

beitung von politischen Lösungen.

 

Bereits 2010 hat Berlin das erste Partizipations- und Inte-

grationsgesetz (PartInG) beschlossen. Flächenländer wie

Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg folgten

dem Beispiel. Die Berliner Sozialdemokratie ist stolz, dass

solche Vorhaben häufig durch die SPD initiiert wurden. So

auch in diesem Fall. Dieses Gesetz ist ein sozialdemokrati-

sches Gesetz und wird auch so von den zivilgesellschaftli-

chen Organisationen in dem Bereich wahrgenommen.

 

10 Jahre danach ist es an der Zeit, das Gesetz zu reformie-

ren. Dies haben wir mit dem Koalitionsvertrag unter SPD-

Führung vereinbart. Ein erster Entwurf liegt vor und wir

erwarten von der zuständigen Senatsverwaltung, das Ge-

setzvorhaben zügig zum Abschluss zu bringen – noch in

dieser Legislaturperiode.

Antrag 161/I/2020

KDVMitte

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Gesichtserkennung im öffentlichen Raum stoppen!

1
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Wir fordern die sozialdemokratischenMitglieder im Senat

und im Berliner Abgeordnetenhaus auf endlich den be-

schlossenen „Antrag 165/I/2018 - Informationelle Selbst-

bestimmungwahren“ umzusetzenund endlich einVerbot

von Gesichtserkennung im öffentlichen Raum in Berlin

durchzusetzen. Die Gesichtserkennung bietet kaummehr

Sicherheit imöffentlichenRaum,dafür aberhoheEingriffe

indie FreiheitsrechteundeinegroßeGefahrdesMissbrau-

ches. Berlin sollte sich Städtenwie San Francisco oder Bos-

ton anschließen und den Einsatz von Gesichtserkennung

im öffentlichen Raum verbieten.

Begründung

In Deutschland soll laut aktueller Planung an 135 Bahn-

höfen und an 14 Flughäfen Gesichtserkennung eingesetzt
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werden. DochdieGesichtserkennungbietet vieleNachtei-

le und kaum Vorteile. Der Schaden, den sie an Demokra-

tie und Freiheitsrechten anrichtet, ist immens. Ein Zuge-

winn an öffentlicher Sicherheit dagegen zweifelhaft. Die

Systeme funktionieren mangelhaft. Beim Test am Bahn-

hof Berlin-Südkreuz wurde ca. jede 200. Person fälschlich

als gesuchte Person erkannt. Für Betroffene führt das zu

unangenehmen Kontrollen, für die Polizei zu einer Über-

lastung durch Fehlalarme. Dreht eine gesuchte Person ihr

Gesicht nur um 15Grad vondenKamerasweg,wird sie von

denSystemennichtmehr erkannt.Wer eine Straftat plant,

kann sich einfach vor Erkennung schützen.

 

Außerdem diskriminiert Gesichtserkennung Frauen, Kin-

der und People of Colour. Bei diesen Gruppen liegen die

Falscherkennungsraten signifikant höher als bei weißen

Männern. Die negativen Folgen treffen also besonders

Gruppen, die ohnehin schon Benachteiligungen ausge-

setzt sind. Selbst wenn Gesichtserkennung perfekt funk-

tionieren würde: Sie wäre dann in der Lage, ganze Stadt-

gebiete zu überwachen und die Identität von Zehn- oder

Hunderttausenden von Menschen gleichzeitig zu erfas-

sen. Durch das ständigeGefühl, überwacht zuwerden, lei-

den Freiheitsrechte, individuelle Entfaltungundpolitische

Teilhabe.

Antrag 162/I/2020

KDV Charlottenburg-Wilmersdorf

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme in der Fassung der AK (Konsens)

Prostitutionsschutzgesetz ist sittenwidrig
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Die SPDMitglieder im Deutschen Bundestag werden auf-

gefordert, sich dafür einzusetzen, dass das Prostituierten-

schutzgesetz in folgenden Punkten geändert wird:

• Die Anmeldepflicht für SexarbeiterInnen zu einer

Beratungspflicht umgewandelt wird

• Bei der Anmeldung auch weiterhin andere Tätigkei-

ten angegeben werden können

• Der sogenannte „Hurenpass“ abgeschafft wird

• Die Beratungsangebote massiv ausgebaut werden

• Ein Plan zur Bekämpfung des Menschenhandels im

Zusammenhangmit der Prostitution vorgelegt wird

• Dafür soll eine Art runder Tisch mit den verschie-

denen Akteuren zum Thema Sexarbeit initiiert wer-

den, der einenAktionsplan entwickelt und finanziell

ausreichend ausgestattet wird

 

Begründung

Seit der Einführung des Prostituiertenschutzgesetzes hat

sich einiges verändert. Eine Vielzahl der SexarbeiterInnen

Änderung Überschrift: Prostitutionsschutzgesetz refor-

mieren
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fühlen sich durch das Gesetz nicht besser geschützt, son-

dern im Gegenteil verfolgt und beobachtet. Kein Beruf

wird so stark reglementiert und fremdbestimmt, wie Sex-

arbeit. Gerade der Schutzgedanke des Gesetzes, dass so-

mit dem Menschenhandel in der Sexarbeit entgegenge-

wirkt werden soll, ist lei-der gänzlich fehlgeschlagen. Vie-

le SexarbeiterInnen und Bordelle melden sich inzwischen

gar nicht mehr offiziell an und fallen somit durch das Re-

gister der Gesundheitsämter. Das heißt auch, dass vie-

le SexarbeiterInnen in die Illegalität gehen und von den

Hilfen und Beratungsangeboten ausgenommen sind. Das

Anmeldesystem und die Ausgabe eines Passes stellen da-

bei die größte Stigmatisierung dar. Deswegen soll in Zu-

kunft nicht in die Einschränkung von Sexarbeit investiert

werden, sondern in die Selbstbestimmung von Sexarbei-

terInnen mit guten und sicheren Arbeitsplätzen, ausrei-

chenden Beratungsangeboten und der Bekämpfung von

Menschenhandel gefördert werden.

Antrag 163/I/2020

KDVMitte

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Gemeinnützigkeit VVN
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Die SPD fordert, denEntzugderGemeinnützigkeit derVer-

einigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der An-

tifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA e.V.) durch

das Finanzamt für Körperschaften 1 des Landes Berlin von

amtswegen zu überprüfen und ggfl. unter Auflagenertei-

lungen zurückzunehmen.

Begründung

Antifaschismus ist gemeinnützig: Unser Einsatz für eine

solidarische Gesellschaft ist unteilbar!

Öffentliche Erklärung zur Aberkennung der Gemeinnüt-

zigkeit für die VVN-BdA und andere Organisationen.Wir

verurteilen die Aberkennung der Gemeinnützigkeit für

die Bundesvereinigung der Verfolgten des Naziregimes

– Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-

BdA) durch das Berliner Finanzamt aufs Schärfste. Wir

sind beschämt, dass die Auschwitz-Überlebende undheu-

tige Ehrenvorsitzende der VVN-BdA Esther Bejarano die-

se Entscheidung erleben muss.„Die Vernichtung des Na-

zismus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung. Der Auf-

bau einer neuenWelt des Friedens und der Freiheit ist un-

ser Ziel.“Dieser Schwur der Befreiten von Buchenwald ist

das Fundament der jahrzehntelangen antifaschistischen

Arbeit der VVN-BdA und unser Kampf gegen Faschismus

ist #unteilbar.Darum sind wir solidarisch mit der VVN-

BdA. Die Entscheidung gegen die VVN-BdA ist keine Ein-

zelentscheidung. Vielmehr werden die Bewegungsräume

für eine politische und demokratisch aktive Zivilgesell-
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schaft, wie sie sich etwa bei #unteilbar zusammenge-

schlossen hat, auchmit Hilfe des Steuerrechts, immer en-

ger gesteckt. Belege dafür sind die rigide Auslegung des

Gemeinnützigkeitsrechts auch für andere politisch akti-

ve Vereine wie attac, Campact oder das Demokratische

Zentrum Ludwigsburg. Auch an anderer Stelle beobach-

ten wir mit großer Sorge, dass im Zuge der fatalen Um-

strukturierung des Programms „Demokratie Leben“ weit

über 200 Projekte in ihrem Kampf für eine vielfältige Ge-

sellschaft vor dem Aus stehen. Geplant waren sogar mas-

sive Kürzungenfür das Programm„Demokratie Leben“, die

erst nach vehementen Protesten zurückgezogen wurden.

In Zeiten, in denen parteipolitisch organisierte Faschistin-

nen und Faschisten und gewalttätige Neo-Nazis gemein-

sam marschieren, verhallen Forderungen nach einer sub-

stantiellen Aufstockung der Mittel folgenlos.

Darum fordern wir:

• Dass das Land Berlin dem Beispiel NRWs folgt und

die Gemeinnützigkeit der VVN-BdA anerkennt.

• Damit die Arbeitsfähigkeit der VVN-BdA nicht be-

einträchtigt wird, soll die Vollziehung der Bescheide

zur Zahlung/Steuerzahlung ausgesetzt werden.

• Politisches Engagement der kritischen und demo-

kratischen Zivilgesellschaft muss im Zuge der an-

stehenden Änderung des Gemeinnützigkeitsrechts

durch das Bundesfinanzministerium gestärkt und

zweifelsfrei abgesichert werden!

• Wir brauchen ein „Demokratiefördergesetz“, das

seinen Namen verdient und eine nachhaltige und

bedarfsgerechte Finanzierung zivilgesellschaftlich

getragener Projekte sicherstellt.

 

Wir werden diese Forderungen so lange und so laut ver-

treten, bis sie umgesetzt werden. Mit den #unteilbar De-

monstrationen und dem gemeinsamen Einstehen auf der

Straße habenwir alle auch ein Versprechen auf Solidarität

miteinander abgegeben.

Berlin, den 28.11.2019

Diese Erklärung wurde von Aktiven und Organisatio-

nen aus dem #unteilbar-Bündnis initiiert.Weitere Initia-

tor*innen und Unterzeichnen der Erklärung unter unteil-

bar.org/gemeinnuetzig

Antrag 164/I/2020

KDV Treptow-Köpenick + Abt. 09/13 (Treptow-Köpenick)

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Kein Verkauf von Lebens- und Genussmitteln, wenn Heiligabend auf einen Adventsonntag fällt

1
2
3
4

Alle sozialdemokratischen Mitglieder der Abgeordneten-

hausfraktion sind aufgefordert sich noch in dieser Legis-

laturperiode dafür einzusetzen, dass zukünftig kein Ver-

kauf von Lebens- und Genussmitteln mehr stattfindet,
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wenn Heiligabend auf einen Adventssonntag fällt. Hier-

zu bedarf es lediglich der Streichung von § 4 Abs. 1 Nr.

4 Berliner Ladenöffnungsgesetz (BerlLadÖffG). Um zu er-

reichen, dass bereits zum nächsten Heiligabend an ei-

nem Adventssonntag am 24.12.2023, die Läden geschlos-

sen bleiben, bedarf es einer Umsetzung noch in dieser Le-

gislaturperiode.

Begründung

Bereits beim letzten Mal als Heiligabend auf einen Ad-

ventssonntag fiel, am 24.12.2017, haben bereits mehrere

große Handelsunternehmen beschlossen, aus wirtschaft-

lichen Gründen an diesem Tag nicht zu öffnen. Daher be-

darf es anscheinend dieser Regelung nach § 4 Abs. 1 Nr.

4 BerlLadÖffG auch nicht, so dass diese aus unserer Sicht

somit obsolet ist, wenn diese von den Unternehmen gar

nicht in Anspruch genommen wird. Durch die Streichung

von § 4 Abs. 1 Nr. 4 Berliner Ladenöffnungsgesetz wollen

wir für die Arbeitnehmer*innen Rechtssicherheit herstel-

len, so dass diese nicht mehr auf die Entscheidung des je-

weiligen Unternehmens abhängig sind, sondern sich dar-

auf verlassen können, dass amdiesenTag nicht gearbeitet

werden muss. DesWeiteren wurde bereits am 11. Novem-

ber 2017 ein Initiativantrag (Ini08/II/2017) zu diesem The-

ma auf dem Landesparteitag angenommen und an den

Senat überwiesen, um eine Ladenöffnung am 24.12.2017

gemäß § 4 BerlLadÖffG auszuschließen. Allerdings erfolg-

te keine Umsetzung.

Antrag 165/I/2020

ASF LFK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt bei Annahme 125/I/2020

Femizid ist Mord und muss auch so bestraft werden
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Die sozialdemokratischenMitglieder der Bundestagsfrak-

tion setzen sich dafür ein, dass Femizide konsequent und

angemessen bestraft und nicht länger bagatellisiert wer-

den. Geschlechtsspezifische Morde sollen auch als sol-

che erkannt und verurteilt werden. In diesem Sinne sol-

len auch Trennungstötungen als Form geschlechtsspezifi-

scher Gewalt und damit als Femizid anerkannt werden.

 

Femizide sollen bei der Strafzumessung im Sinne des

Übereinkommens des Europarats zur Verhütung und Be-

kämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Ge-

walt (Istanbul-Konvention) berücksichtigt werden. Eine

Strafschärfung ist zu prüfen, wenn die Tat in einer Bezie-

hung oder Ex-Beziehung stattfindet.

 

Wir fordern, dass sich die SPD für eine konsequente Äch-

tung von Femiziden und die entschiedene Umsetzung der
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Istanbul-Konvention einsetzt. Dazumüssen auch eine an-

gemesseneAufklärungund Sensibilisierung in derÖffent-

lichkeit und Justiz erfolgen. Der Verharmlosung von Tren-

nungstötungen stellt sich die SPD-Bundestagsfraktion

entschieden entgegen.

 

Begründung

Femizide sind ein globales Problem. Wenn auch in unter-

schiedlichemAusmaß, existieren sieweltweit. InDeutsch-

land treten Femizide vor allem in Form von Trennungs-

tötungen auf. An durchschnittlich jedem Tag wird in

Deutschland eine Frau Opfer einer versuchten oder voll-

endeten Tötungstat durch den (Ex-)Partner oder (Ex-

)Ehemann.[1]19

 

Oft werden die Taten nicht als geschlechtsspezifische

Morde erkannt und sprachlich als „Beziehungsdrama“

oder „Familientragödie“ relativiert und verharmlost. Die-

se Relativierung spiegelt sich auch in der Rechtsprechung

wider. Trennungstötungen werden oft als Totschlag und

nicht als Mord (aus niedrigen Beweggründen) gewertet.

So hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass der Be-

weggrund der Tat, wenn “die Trennung von dem Tatopfer

ausgeht und der Angeklagte durch die Tat sich dessen be-

raubt,was er eigentlich nicht verlierenwill”, nicht als nied-

rig zu bewerten ist.[2]20 Dieser Einschätzung liegen patri-

archale Denkmuster und Besitzansprüche zugrunde.

 

Besonders deutlich wird dieser Umstand im direkten Ver-

gleich zu sogenannten „Ehrenmorden“: Diese werden

eher als Tat aus niedrigen Beweggründen gewertet und

strenger bestraft. Sowohl in der öffentlichen Wahrneh-

mung als auch in der Rechtsprechung zeigt sich hier ein

jeder Grundlage entbehrender Kontrast.

 

Um eine angemessene Rechtsprechung zu gewährleis-

ten, soll die 2017 von Deutschland ratifizierte Istanbul-

Konvention konsequent umgesetzt werden. Das Überein-

kommen fordert in Artikel 43 die von der Art der Täter-

Opfer-Beziehung unabhängige Anwendung des Straf-

rechts. Artikel 46 lit. a der Istanbul-Konvention fordert

darüber hinaus, dass die Tatbegehung durch einen Part-

ner oder Ex-Partner bei der Strafzumessung als erschwe-

rendes Merkmal berücksichtigt werden kann.

 

 

[1]21 Das Bundeskriminalamt (Hg.), Partnerschaftsgewalt.

KriminalstatistischeAuswertung–Berichtsjahr 2017, zähl-

te für das Jahr 2017 insgesamt 364 Tötungsdelikte zu Las-

ten von Frauen durch deren Ehemann, Partner oder Ex-

Partner, von denen 208 im Versuchsstadium blieben und

141 mit dem Tod der Frau endeten.

[2]22 BGH vom 29.10.2008, 2 StR 349/08; BGH vom

15.05.2003, 3 StR 149/03;
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Antrag 166/I/2020

FA XII - Kulturpolitik

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt (Konsens)

Den 8. Mai als Tag der Befreiung bundesweit zum gesetzlichen Feiertag machen
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Die sozialdemokratischen Mitglieder der Bundesregie-

rung und die SPD-Bundestagsfraktion werden aufgefor-

dert sich dafür einzusetzen, dass der 8.Mai als „Tagder Be-

freiungvondernationalsozialistischenGewaltherrschaft“

bundesweit zu einem dauerhaften gesetzlichen Feiertag

erhoben wird.

Begründung

Der 8. Mai als erstmals von Bundespräsident Richard von

Weizsäcker in seiner Rede im Bundestag aus diesem An-

lass am 8. Mai 1985 in der bundesdeutschen Geschich-

te der Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergan-

genheit bei einem offiziellen Anlass so bezeichnete „Tag

der Befreiung von dem menschenverachtenden System

der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft“ kann sei-

ne in die Zukunft gerichtete Gestaltungskraft für dieWei-

terentwicklung der deutschen Demokratie erst entfalten,

wenn  die Form, in der er begangenwird, über die  Formen

und Abläufe eines Tags des Gedenkens, an dem Repräsen-

tant*innen des Staates an die Bedeutung dieses Tages für

das eigene Land und Volk und die Opfer des NS-Regimes

in allerWelt erinnern, hinausgeht.

 

AuchumderGefahr der historisierendenRitualisierung zu

entgehen muss die deutsche Demokratie an diesem Ta-

ge – wie Bundespräsident Steinmeier in seiner Rede an

der Neuen Wache am 8. Mai 2020 aufgezeigt hat – Kraft

schöpfen für die Zukunftsgestaltung mit einem Deutsch-

land, das – auch  in derNutzung desGuten, das in der Aus-

einandersetzung mit der Vergangenheit entstanden ist –

in einer kontinuierlich erneuerten Befreiung von einem

zerstörerischen Nationalismus, von „Hass und Hetze, von

Fremdenfeindlichkeit und Demokratieverachtung“ jenen

drei selbst gegebenen Aufträgen gerecht wird, mit denen

das „Lernen aus der Vergangenheit“ und das „Niewieder“

zu befreiendem, zukunftsgerichteten und für dasWohl je-

des einzelnen Menschen wie der gesamten Menschheit

hilfreichem Handeln werden kann:

 

• der unbedingten Verteidigung derWürde des Men-

schen gegen jedwede tatsächliche Verletzung und

denkbare Bedrohung

• der in der Präambel des Grundgesetz verankerten

Verpflichtung, „als gleichberechtigtes Glied in ei-

nem vereinten Europa dem Frieden derWelt zu die-

nen“unddermit der Aufnahme in die VereintenNa-

tionen auch von Deutschland übernommene in der

Präambel der UNO-Charta übernommenen  Aufga-

be,
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• „künftige Geschlechter vor der Geißel des Krieges

zu bewahren, die zweimal zu unseren Lebzeiten un-

sagbares Leid über die Menschheit gebracht hat“

 

Diese zukunftsgerichtete befreiende Kraft kann der 8.Mai

nicht als traditioneller Gedenktag, sondern nur als Feier-

tag entfalten, alsTag, andemes etwas zu feierngibt, näm-

lich dasGute, das sich schonheute aufGrundder Entwick-

lung des neuen Deutschland nach 1945 – auch in der Aus-

einandersetzung mit seiner jüngsten und weiteren Ver-

gangenheit – mit dem deutschen Namen verbindet und

auch in Zukunft noch mit dem deutschen Namen verbin-

den kann

Antrag 214/I/2020

KDV Pankow

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Votum folgt auf der Sitzung der AK am 27.10.2020

Öffentliches Feuerwerk statt private Böllerei zu Silvester
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Wir setzen uns dafür ein, das Abbrennen von privatem

Feuerwerk im Stadtgebiet auchwährend des Jahreswech-

sels grundsätzlich zu untersagen. Entsprechend muss

parallel der Verkauf von Feuerwerkskörpern im Stadtge-

biet auchwährend des Jahreswechsels untersagt werden.

Stattdessen können die Bezirke eigene professionelle Feu-

erwerke anbieten.

Begründung

Allein an Silvester werden über 2 Prozent aller Feinstaub-

Emissionen des Jahres ausgestoßen. Der in der Regel ein-

fach zurückgelasseneMüll und die aufwendige, teure Ent-

fernung kommen hinzu. Hier ließe sich mit einfachen

Mitteln ein deutlicher Effekt bei der Reduzierung von

schädlichen Emissionen sowie in der Müllvermeidung er-

reichen. Damit folgt Berlin dem Beispiel anderer Städte

wie Düsseldorf, Hannover, Stuttgart oder Paris, die Feu-

erwerk aus der Innenstadt oder ganz aus der Stadt ver-

bannt haben. Der positive Effekt wird umso größer, wenn

die Neuregelung von einer Senats-Kampagne mit öffent-

lichen, punktuell angebotenen, professionellen Feuerwer-

ken oder speziellen Flächen für den individuellen Ge-

brauch am Stadtrand begleitet wird.

Antrag 231/I/2020

KDV Tempelhof-Schöneberg

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt bei Annahme Antrag 144/I/2020 (Konsens)

Yas Tutuyoruz, Em Xemgîn – Konsequenzen aus den rassistischen Morden von Hanau ziehen!
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Die Morde von Hanau lassen uns auch mehrere Wochen

nach dem Tattag schockiert zurück. Wir trauern und neh-

menAnteil andemSchicksal der betroffenenFamilienund

Communitys. Politisch sindwir es den Opfern - Ferhat Un-

var, Mercedes Kierpacz, Sedat Gürbüz, Gökhan Gültekin,

Hamza Kurtovi, Kaloyan Velkov, Vili Viorel Pun, Said Nesar

Hashemi und Fatih Saraçolu – schuldig, alles dafür zu tun,

weitere rechtsterroristische Gewaltakte zu verhindern. Es

kann nicht sein, dass der deutsche Staat immer und im-

mer wieder darin versagt, seine eigenen und ausländi-

sche Bürger*innen vor rassistischen Angriffen zu schüt-

zen. Aus dem Versagen der staatlichen Sicherheits- und

Ordnungsbehörden müssen Konsequenzen folgen. Es ist

für unsweder nachvollziehbar, dass ein behördenbekann-

ter Anhänger eines zutiefst rassistischen und verschwö-

rungstheoretischenWeltbildes legal imBesitz vonSchuss-

waffen sein darf und zudem relativ kurz vor der Tat ei-

ner ergebnislosen Routineüberprüfung unterzogen wird,

noch ist es entschuldbar, dass auch 10 JahrenachdemNSU

die Gefahr durch rechten Terror von den Behördenweiter-

hin unterschätzt wird und nicht genug Ressourcen in sei-

ne Bekämpfung fließen.

 

Das Anschlagsziel von Hanau ist kein Zufall. Die mess-

bare Verschiebung des demokratischen Diskurses, vor al-

lem durch Aussagen und Handlungen prominenter Poli-

tiker*innen, verschieben die Grenze des „Sagbaren“ im-

mer wieder und führen damit zu einer entsprechenden

Antizipation und Sichtweise über die gesprochenen Per-

sonen und Gruppen im politischen Diskurs und auch in

der Bevölkerung. Ein Beispiel ist die Aussage Horst Seeho-

fers während einer Pressekonferenz zur Präsentation sei-

nes Masterplans Migration, an dem gleichzeitig sein Ge-

burtstagwar, bei demerwitzelnd sagte, dass er sichdie69

just an diesem Tag abgeschobenen Afghanen nicht zum

Geburtstag gewünscht hätte. Dabei entsteht dasNarrativ,

dass Flüchtlinge aus Afghanistan ein lästiges Problem sei-

en und deren Abschiebung ein willkommenes Geschenk.

Das ist nach wissenschaftlichen Untersuchungen gefähr-

lich für diejenigen gesellschaftlichen Gruppen (oder auch

die Orte, an denen sich diese gesellschaftlichen Gruppen

tendenziell öfter aufhalten), die durch diese Diskursver-

schiebung mit einem negativen Stigma behaftet werden

und damit leichter zum Hassobjekt von radikalisierten

rechten Täter*innen werden können.

 

Gleichzeitig haben Medien und politisch Verantwortliche

in der Vergangenheit mit ihrer Berichterstattung bzw.mit

öffentlichen Aussagen dazu beigetragen, Shisha-Bars als

kriminalitätsbelastete Orte zu stigmatisieren und pau-

schal mit sogenannter „Clankriminalität“ in Verbindung

zu bringen. Dahinter verbirgt sich im Kern Rassismus und

diesem stellen wir uns entschieden entgegen.

 

Wir fordern deshalb
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• eine Verschärfung des Waffenrechts in der Gestalt,

dass Schusswaffen, die für das Töten oder Verletzen

vonMenschenhergestelltwerden, nicht länger legal

als Sportwaffen besessen, benutzt oder vertrieben

werden dürfen. Von diesem Verbot ausgenommen

sind Sportschusswaffen, die durch Modifikation an

der Munition oder Waffe eine wesentlich geringere

Gefährlichkeit für Menschen aufweisen,

• die Einführung eines zentralen Registers für Sport-

schütz*innen, auf das alle Bundes- und Landesbe-

hörden Zugriff haben sowie die Verpflichtung, bei

Sachverhalten, die sich auf die Zuverlässigkeit ei-

ner Person im Sinne des Waffengesetzes auswirken

könnten, einen Abgleich mit der Datei vorzuneh-

men,

• die Verpflichtung sämtlicher Bundes- und Landes-

behörden dazu, relevante Erkenntnisse über Sport-

schütz*innen unverzüglich an die für die Ausstel-

lung der Waffenbesitzkarte zuständigen Behörden

zu melden,

• eine verstärkte SensibilisierungvonBehördenmitar-

beiter*innen im Umgang mit Bürger*innen, welche

VerschwörungstheorienundAnzeicheneines rassis-

tischenWeltbildes äußern,

• die Kontrollmaßnahmen gegenüber Inhaber*innen

einer Waffenbesitzkarte kritisch zu evaluieren und

gegebenenfalls zu intensivieren,

• bei den Staatsanwaltschaften Abteilungen für die

Verfolgung von rechtsterroristisch bzw. rechts mo-

tivierten Straftaten einzurichten und sie finanziell

und personell mit adäquaten Mitteln auszustatten,

bei der Polizei und bei den Ordnungsbehörden verpflich-

tendeSchulungenzu interkultureller Kompetenzanzubie-

ten.
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Inneres/Verwaltung

Antrag 168/I/2020

KDVMitte

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Sichere Entsorgung von Spritzbesteck erleichtern
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In Berlin sollen anbekanntenHotspots fürDrogenkonsum

in der Öffentlichkeit mehr Behälter für die sichere Entsor-

gung von benutzten Utensilien der Drogenkonsumieren-

den aufgestellt werden.

 

Zudem sollen alle Fahrzeuge und mobilen Einheiten von

Polizei, Grünflächenämtern, Ordnungsämtern und der

Stadtreinigung mit portablen Werkzeugen zur sicheren

Beseitigung von benutzten Drogenutensilien ausgestat-

tete werden. Darüber hinaus soll öffentlichen Einrichtun-

gen, Gewerbetreibenden und privatenHauhalten unkom-

pliziert ermöglicht werden, kostenfrei ein entsprechen-

des Set zu erhalten. Zu diesen Sets gehören insbesondere

Greifzangen, (stichsichere) Handschuhe, spezielle Entsor-

gungsbehältnisse und immer eine Gebrauchsanleitung

zum sicheren Umgang mit benutzten Drogenutensilien

und deren gefahrenfreie Entsorgung.

Begründung

In Berlinwerden täglich zahlreiche sogenannte harte Dro-

gen konsumiert. Viele Konsumierende befinden sich da-

bei auch im öffentlichen Raum und hinterlassen dort ih-

re Utensilien (zum Beispiel „Spritzbesteck“ inklusive Löf-

fel, Einweghandschuhe, blutige Taschentücher oder Tup-

fer) – auch mangels geeigneter Entsorgungsmöglichkei-

ten. Von gebrauchten Drogenutensilien können Gefahren

für die Gesundheit ausgehen, insbesondere da anhaften-

de Blutreste Krankheitserreger enthalten können. Daher

soll die sichere Entsorgung seitens der Konsumierenden,

aber auch durchMenschen die diese Gegenstände gefun-

den haben bzw. bei denen diese gemeldet wurden, er-

leichtert werden.

 

Bislang ist die Praxis in einzelnen Bezirken oder Einhei-

ten der Polizei sehr unterschiedlich, wie nach dem Fund

oder der Meldung eines Fundes durch Anwohner*innen

mitdiesenUtensilien verfahrenwirdundwie schnell diese

entsorgtwerden. In einigenBezirkenwird eine längerebü-

rokratischeKette inGanggesetzt, bei der unterschiedliche

Behörden zusammenwirkenmüssenundbei der teilweise

viele Stunden bis Tage vergehen, bis die gebrauchten Dro-

genutensilien sicher entsorgtwerden. In anderenBezirken

wiederum ist es üblich, dass mobile Einheiten der Behör-

denmit dementsprechendenWerkzeugausgestattet sind

und eine sichere Entsorgung zeitnah selbst durchführen

können. Eine einheitliche Praxis hin zu einer schnellen, bü-

rokratiearmen und damit auch kostensparenden Entsor-

gung ist hier geboten.

335



I/2020 Landesparteitag 31.10.2020 Antrag 168/I/2020

49
50
51
52
53
54
55
56

 

Vielfach engagieren sich Anwohner*innen oder Gewerbe-

treibende vor Ort für die Sauberkeit in ihrem Kiez bzw. in

ihrer unmittelbaren Umgebung und wollen auch mögli-

che Gefahrenquellen durch Drogenutensilien unkompli-

ziert selbst beseitigen. Daher soll auch diesen ermöglicht

werden dies gefahrenfrei zu tun und so deren Engage-

ment vor Ort unterstützt werden.
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Digital / Medien / Datenschutz

Antrag 217/II/2019

KDVMitte

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme in der Fassung der ASJ (Konsens)

Den Volksentscheid Transparenz Berlin unterstützen
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Das Informationsfreiheitsgesetz erlaubt Berliner*innen

seit 1999 den Zugriff auf behördliche Informationen und

Dokumente - allerdings nur auf Anfrage und verbunden

mit Gebühren, langen Wartezeiten und weitreichenden

Ausnahmen. Bei der jetzigen Gesetzeslage müssen die

Bürger*innen proaktiv auf die Verwaltung zugehen um

Einsicht in Dokumente zu bekommen.

 

Ein Transparenzgesetz, wie der Volksentscheid fordert,

verpflichtet öffentliche Stellen zur aktiven und zentralen

Veröffentlichung aller wichtigen Informationen, zeitnah

undgebührenfrei. Dazugehörenbei unseremGesetz auch

landeseigene Unternehmen. Ausnahmen von der Veröf-

fentlichung werden zur Ausnahme und müssen konkret

begründetwerden. Das LandHamburg hat bereits im Jahr

2012 ein solches Transparenzgesetz eingeführt. Die Erfah-

rungen aus Hamburg zeigen, dass ein solches Gesetz die

Behörden effizienter macht. Wenn zentrale Informatio-

nen online einsehbar sind, sind sie auch für die Verwal-

tung einfacher zu finden. Das erleichtert behördeninter-

ne Abläufe, erspart Abstimmungen und Mehrarbeit. Die

Digitalisierung der Behörden wird vorangetrieben.

(LPT II/2019:Überwiesen anASJ, FA III - Innen- undRechts-

politik, Forum Netzpolitik)

 

 

Empfehlung der ASJ - Annahme in geänderter Fassung:

Informationsfreiheitsgesetz im Dialog mit der Initiative

„Transparenz Berlin“ zu einemTransparenzgesetz ausbau-

en und mit dem E-Government-Gesetz abstimmen.

 

 

Begründung:

In der Koalitionsvereinbarung 2016-2021 der SPD, Die Lin-

ke und Bündnis 90/Die Grünen hat die Regierungskoaliti-

on vereinbart, das Berliner Informationsfreiheitsgesetz in

Richtung eines Transparenzgesetzes weiter zu entwickeln

mit derMaßgabe, dass nicht schützenswerte Daten in der

Regel auf demBerlinerDatenportal zurVerfügunggestellt

werden.

 

Ziel dieser Entwicklung ist es, den Zugang zu allgemein

interessierenden Informationen staatlicher Stellen nied-

rigschwellig, digital und barrierefrei für die Bürgerinnen

und Bürger proaktiv zu eröffnen, verschiedene Veröffent-

lichungsregelungen in unterschiedlichen Landesgesetzen

zusammen zu führen und durch eine transparente und

serviceorientierte Verwaltung die Demokratie und die

Serviceorientierung der Verwaltung zu stärken.

 

Die Erfahrungen mit dem ersten Transparenzgesetz in

Hamburg haben gezeigt, dass das dortige Modell entge-

gen mancher Befürchtungen die Verwaltung nicht über-

fordert und die Nachvollziehbarkeit von staatlichen Ent-

scheidungen durch die Öffentlichkeit gefördert hat. Die

Umsetzung des Gesetzes wurde durch intensive Auf-

klärung, Schulung und Unterstützung der Hamburger

Verwaltung begleitet, wozu eine entsprechende voraus-

schauende Vorbereitung unerlässlich ist. Dies hat maß-

geblich zum Erfolg des inzwischen geänderten Hambur-

ger Transparenzgesetzes beigetragen.

 

Ein Transparenzgesetz muss bei der Veröffentlichung

staatlicher Informationen eine Vielzahl von unterschied-

lichen Interessen (Datenschutz, Urheberrechte, Betriebs-

und Geschäftsgeheimnisse, Schutzbereiche der internen

Meinungsbildung bei der exekutiven und parlamentari-

schen Arbeit etc.) berücksichtigen und für die öffentliche

Verwaltung leistbar und finanzierbar sein.
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Der Gesetzesentwurf des Berliner Volksentscheids „Trans-

parenz Berlin“ ist dabei eine wichtige Diskussionsgrund-

lage für den Gesetzgebungsprozess. Er greift allerdings

die Erfahrungen aus Hamburg nicht ausreichend auf und

geht mit ausufernden Veröffentlichungspflichten weit

über das dortige bewährte und ausgewogene Modell

hinaus. Personenbezogene Daten, das Urheberrecht, das

Anwaltsgeheimnis, Betriebs- und Geschäftsgeheimnis-

se und die Kernbereiche exekutiver und parlamentari-

scher Arbeit werden in dem Gesetzentwurf nicht hin-

reichend geschützt. Zudem werden Widersprüche im

Hinblick auf andere informationsregelnde Rechtsnormen

nicht gelöst. Der erhebliche Umfang der vorgesehenen

Veröffentlichungs- und Auskunftspflichten und die engen

zeitlichen Vorgaben für die Veröffentlichung bzw. die Aus-

kunftserteilung können zu einer personellen und finan-

ziellen Überforderung der Verwaltung führen. Es besteht

die Gefahr eines unverhältnismäßigen Aufwandes bei der

digitalen Veröffentlichung einer Vielzahl von Informatio-

nen.Dies gilt vor allem, solangedieVerwaltungnochnicht

umfassenddigital arbeitet. DahermüssenTransparenzge-

setz und E-Government-Gesetz aufeinander abgestimmt

werden. Die  Übergangsvorschriften und das Inkrafttre-

ten der Regelungen zur Veröffentlichungspflicht und über

das Transparenzportal sollten an das Inkrafttreten und

die Umsetzung des Berliner E-Government-Gesetzes an-

gepasst werden, um in der Berliner Verwaltung auch die

technischen und personellen Voraussetzungen und Aus-

stattungen zu schaffen, die Veröffentlichungspflichten di-

gital erfüllen zu können. Eine höhere Transparenz fördert

die aktive Teilhabe der Bevölkerung am öffentlichen Le-

ben und ermöglicht eine bessere Kontrolle des staatlichen

Handelns. Für uns steht dabei aber auch die Serviceorien-

tierung für Anliegen der Bürgerinnen und Bürger, ihre An-

träge an die Verwaltung online und digital stellen zu kön-

nen, im Vordergrund.

 

Grundsätzlich wird die Gebührenfreiheit von Auskunfts-

verlangen unterstützt, um abschreckendeWirkungen ab-

zubauen, allerdings sollte dieMöglichkeit einer angemes-

senen Kostenbeteiligung durch maßvolle Gebühren im

Ausnahmefall erhalten bleiben, umggf. denVerwaltungs-

aufwand und die jeweiligen Interessen zu berücksichti-

gen.

 

Wir lehnen daher den Wortlaut des Transparenzgesetzes

der Initiative ab und unterstützen den Vorschlag, im Dia-

log mit der Initiative das Informationsfreiheitsgesetz zu

einem Transparenzgesetz auszubauen und mit dem E-

Government-Gesetz abzustimmen, umdamit das geplan-

te Volksbegehren aufzugreifen.

 

 

___________

Empfehlung: Der Vorstand des Forums Netzpolitik
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empfiehlt, diesem Antrag in der geänderten Fassung

zuzustimmen:

 

Ein Transparenzgesetz für Berlin

 Die Initiative „Transparenz Berlin“ soll durch Einfüh-

rung eines Transparenzgesetzes unterstützt werden. Für

die Berliner SPD ist transparentes Verwaltungshandeln

Grundlage guten Regierens.

Die finale Formulierung soll einen breitestmöglichen An-

wendungsbereich haben und im Dialog mit der Initiative

„Transparenz Berlin“ entstehen. Dabei erkennt die Berli-

ner SPD an, dass berechtigte öffentliche und private Inter-

essen demTransparenzinteresse entgegenstehen können

und sorgsam abzuwägen sind. Bei Digitalisierungsvorha-

ben der Verwaltung ist darauf zu achten, dass die Umset-

zung der neu geschaffenen Transparenzvorschriften mit

wenig Verwaltungsaufwand erfolgen kann.

Begründung:

DerGesetzesentwurf des Berliner Volksentscheids „Trans-

parenz Berlin“ ist eine wichtige Diskussionsgrundlage

für den Gesetzgebungsprozess für das im Koalitionsver-

trag vereinbarte Transparenzgesetz. Bei der Digitalisie-

rung der Berliner Verwaltung und der Umsetzung des E-

Government-Gesetzes müssen wir Strukturen schaffen,

die die MitarbeiterInnen der Verwaltung dabei unterstüt-

zen, mit wenig bürokratischem und technischem Auf-

wand zeitnah entsprechendeDaten zur Verfügung stellen

zu können („transparency by design“).

 

 

Antrag 259/II/2019

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: FA VII - Wirtschaft und Arbeit (Konsens)

Digitale Infrastruktur als öffentliche Daseinsvorsorge begreifen!

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Die digitale Infrastruktur ist eine der Schlüsselinfrastruk-

turen unserer Zeit. Für die Digitalisierung und Transfor-

mation von Produktionsprozessen, das Internet der Din-

ge, Smart Cities, Dienstleistungsangebote im ländlichen

Raum oder digitalen Medienkonsum sind funktions- und

leistungsfähige Breitbandnetze die zwingendeVorausset-

zung. Dass öffentliche Daseinsvorsorge auch in öffentli-

cheHandgehört ist eineGrundüberzeugungder Sozialde-

mokratie.Wo sich jedoch in den Bereichen Krankenversor-

gung, Wasserversorgung, Stromnetze, ÖPNV oder Woh-

nen große öffentliche Debatten und Vorschläge wieder-

finden, ist es im Bereich der digitalen Infrastruktur über-

raschend still. Nehmen wir die Wichtigkeit der digitalen

Infrastruktur jedoch ernst, müssen wir auch diese als öf-

fentliche Daseinsvorsorge begreifen. Der aktuelle, privat

 

 

—-

(LPT II/2019: Überwiesen an ASJ, Forum Netzpolitik)

 

Empfehlung Forum Netzpolitik: ”Das Forum Netzpolitik

stimmt dem Antrag dem Grunde nach zu, wonach die

öffentliche Hand beim Aufbau der Breitbandinfrastruk-

tur deutlichoffensiver auftretenmuss.DieVergesellschaf-

tung der sog. „letztenMeile“ sollte dabei eine Option sein

und rechtlich ermöglicht werden.“
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kontrollierte Zustand, ist nämlich desaströs.

 

Art. 87f (1) GG verpflichtet den Bund zur „flächende-

ckend angemessenen und ausreichenden“ Erbringung

von Telekommunikationsdienstleistungen. Nach Art. 87f

(2) GG sind diese Telekommunikationsdienstleistungen

jedoch ausschließlich durch „privatwirtschaftliche Tätig-

keiten durch die aus demSondervermögenDeutsche Bun-

despost hervorgegangenen Unternehmen (Deutsche Te-

lekom) und durch andere private Träger“ zu erbringen.

Was ursprünglich die vermeintlichen Kräfte des freien

Marktes aktivieren sollte, hat in der Realität jedoch ver-

ehrende Auswirkungen. Die Verlagerung der Telekommu-

nikation in die private Domäne ist der Hauptgrund da-

für, dass Deutschland trotz üppiger Bundesfördermittel

von 4,5 Mrd. e im Breitbandausbau immer noch Entwick-

lungsland ist.

 

Es gibt zwei Fördermodi: sogenannteWirtschaftlichkeits-

lückenförderung, und das sogenannte Betreiber*innen-

modell. Beim Wirtschaftlichkeitslückenmodell bauen die

Kommunen das Breitbandnetz nicht selbst aus. Stattdes-

sen fließen die Fördermittel als Subventionen an priva-

te Telekommunikationsunternehmen. Rentiert es sich z.B.

für ein Unternehmen nicht in den Breitbandausbau eines

Dorfes mit 50 Einwohnern zu investieren, schließen die

Fördermittel die Lücke, sodass es sich rentiert. Beim Be-

treiber*innenmodell baut die Kommune das Netz selbst,

und verpachtet es anschließend für 20-30 Jahre an priva-

te Telekommunikationsunternehmen. Laut Bundesminis-

terium für Verkehr und digitale Infrastruktur fließen 75%

der bewilligten Fördermittel in die Wirtschaftlichkeitslü-

ckenförderung. Anstatt öffentliche Infrastruktur zu schaf-

fen, betreibt der Staat indirekteUnternehmenssubventio-

nen.

 

Auch beim Betreiber*innenmodell eröffnet die grundge-

setzlich geschützte Hoheitsposition privater Telekommu-

nikationsunternehmen ihnen jedoch eine Vielzahl von

Wegen den staatlichen Breitbandausbau zu verhindern

oder zu sabotieren. Wenn eine Kommune ihr Breitband-

netz ausbauen möchte, stellt sie zunächst einen Antrag

auf Förderung. Wird dieser bewilligt, können die priva-

ten Telekommunikationsunternehmen innerhalb von 6

Wochen während der sogenannten „Markterkundungs-

phase“ ein Veto einlegen, falls sie, nach Eigenaussage,

in den nächsten drei Jahren im ausgeschriebenen Gebiet

selbst bauen möchten. Geschieht dies, darf die Kommu-

ne nicht bauen. Oft legen Private Veto ein, nur um nach-

träglich Gründe anzugeben, warum sie in den nächsten

drei Jahren doch nicht bauen können. Außerdem wissen

die Kommunen gar nicht verlässlich, in welchen Gebie-

ten denn überhaupt bereits Breitband liegt. Das Breit-

bandnetz der privatenTelekommunikationsunternehmen

zählt nämlichalsGeschäftsgeheimnis.Oftmelden sichdie
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privatenTelekommunikationsunternehmen erstwährend

des Ausschreibungsprozesses für den Bau und geben an,

dass sie in Teilen der ausgeschriebenen Gebiete bereits

Breitband verlegt haben. Geschieht dies, ist die Ausschrei-

bung fehlerhaft und der Verwaltungsprozess muss von

Null gestartet werden.

 

Selbst wenn die privaten Telekommunikationsunterneh-

men kein Veto einlegen, und im ausgeschriebenen Gebiet

kein Breitband von ihnen liegt, binden sie vielerorts Bau-

firmen per Exklusivverträgen an sich. Selbst wenn Bauka-

pazitäten existieren, was in der aktuellen Hochkonjunk-

turphaseder Baubrancheohnehin eine Seltenheit ist, kön-

nen diese deshalb oft von den Kommunen nicht abgeru-

fen werden.

 

Besonders problematisch ist das Geschäftsgebaren der

Deutschen Telekom, die den Kommunen Steine in den

Weg legt. Durch die Privatisierung der Deutschen Bundes-

post wurde die Telekom alleinige Inhaberin der Teilneh-

meranschlussleitungen (TAL). Dieses, umgangssprachlich

auch als “Letzte Meile” bezeichnetes, Netzsegment ver-

bindet die Vermittlungsstellen, welche grundsätzlich al-

len Internet Service Providern (ISPs) offenstehen, mit

den Hausanschlüssen der Kund*innen. In Deutschland

existieren viele sehr leistungsfähige, überregionale IP-

Netze (Backbones). Betreiber*innen sind sowohl pri-

vatwirtschaftliche Unternehmen, aber auch öffentlich-

rechtlich oder genossenschaftliche Träger*innen (wie z. B.

das Deutsche Forschungsnetz). Praktisch profitieren Pri-

vathaushalte von dieser Infrastruktur nicht, da die TAL

stets von der Telekom gemietet werden muss. Zudem ist

die Zugangstechnik oft veraltet, es kommen i. d. R. die

eigentlich nur für Telefonie konzipierten doppeladrigen

Kupferleitungen zum Einsatz. Da die Deutsche Telekom

auf neu gebaute TAL, die auf moderne Glasfasertechnik

setzen (FTTC, FTTH) kein Monopol hätte, wird der Ausbau

durch sie aktiv ausgebremst.

 

Wir fordern die Streichung von Art. 87f (2) GG. Damitwäre

Telekommunikation imSinne vonArt. 87f (1) GGwieder als

Hoheitsaufgabe des Bundes definiert.

 

Wir fordern die Re-Vergesellschaftung der „letzten Mei-

le“. Der Ausbau und die Bereitstellung der TALs soll wieder

Aufgabe des Staates werden. Dazu sind die entsprechen-

den Verwaltungseinheiten und Netzsegmente der Deut-

schen Telekom, sowie der TAL-Infrastruktur aller ande-

ren ISPs zu vergesellschaften. Die Endpunkte sind nied-

rigschwellig an ISPs bereit zu stellen. Zur finanziellen Ein-

bindung auch in den Ausbau schlagen wir langfristig ei-

ne genossenschaftlicheOrganisationsformvor. AlsTeil der

öffentlichen Daseinsvorsorge genießen alle Bürger*innen

einGrundrecht auf Bereitstellung einer breitbandigenTAL

für ihren Haushalt. Der Ausbau hat grundsätzlich auf Ba-
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sis von Glasfasertechnik zu erfolgen.

 

Wir fordern die Vergesellschaftung der Breitbandinfra-

struktur weiterer privater Telekommunikationsunterneh-

men in jenen Gebieten, in denen sie die einzigen An-

bieter*innen und Besitzer*innen von Breitbandleitungen

sind. Die erworbenen Netze sind in das Netz der re-

vergesellschaftlichten Telekom zu integrieren. So wer-

den existierende regionale Monopolpositionen von pri-

vaten Telekommunikationsunternehmen aufgebrochen,

und die ineffiziente parallele Verlegung mehrerer Netze

vermieden.

 

Wir fordern, dass die Bundesmittel zur Breitbandförde-

rung nur noch im sogenannten Betreiber*innenmodell

ausgeschüttet werden. Öffentliche Steuermittel sollen

zur Schaffung öffentlicher Infrastruktur ausgegeben wer-

den, nicht als indirekte Unternehmenssubventionen.

Antrag 169/I/2020

KDV Friedrichshain-Kreuzberg

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: Forum Netzpolitik (Konsens)

Gegen Hass und Hetze im Netz – wirksam gegen Hate Speech vorgehen
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Wir fordern den Senat dazu auf:

• eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft Hate Speech

einzurichten

• eine zentrale Melde- und Beratungsstelle für Opfer

von Hate Speech einzurichten

• eine Studie in Auftrag zu geben, in der die Lage zu

Hate Speech untersucht wird (Betroffenheit, Anzahl

der Dunkelziffer, Gründe hierfür)

• Weiterbildung im Bereich Hate Speech bei Justiz,

Staatsanwaltschaft und Polizei (in der Ausbildung

sowie alsWeiterbildung)

• hauptamtliche und für diese Position ausgebildete

Ansprechpersonenbei der Polizei fürOpfer vonHate

Speech

• in den Schulen Hate Speech im Bildungsplan zu ver-

ankern und Lehrkräfte dafür zu schulen

• eine Awareness-Kampagne aufzuerlegen

• eine Bundesratsinitiative zu starten mit dem Ziel,

den Tatbestand der Beleidigung im Internet vom

Antrags- zum Offizialdelikt zu klassifizieren

Begründung

Hate Speech, also Übergriffe und gewaltförmige Sprache

im Netz sind ein gesamtgesellschaftliches Problem, dem

wir uns entgegenstellen müssen. Es kann jede*n treffen,

besonders betroffen sind Frauen*, politisch Aktive, Min-

derheiten, Kinder und Jugendliche, Journalist*innen.

In einer vomBMJV beauftragten Studie gaben 18% der Be-
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fragten an, schonmal Opfer von Hate Speech gewesen zu

sein. Unter den bis 30-Jährigen waren es über 32%. Es ist

höchste Zeit, dass im Land Berlin Maßnahmen ergriffen

werden, um Opfer von Hate Speech zu unterstützen und

eine bessere Verfolgung von Anzeigen sicherzustellen.

Dazu bedarf es einer umfassenden Studie zur Lage von

HateSpeech, derAnzahl vonVorfällen, die Zahl der (erfolg-

reichen) Anzeigen und auch der Betroffenheit nach Grup-

pen, u.a. Alter undGeschlecht. Denn nur,wenn sich die La-

gegenauer auf empirischer Basis besser einschätzen lässt,

kann zielgerichteter gehandelt werden.

Zudem braucht es zwingend, wie in einigen anderen Bun-

desländern bereits eingeführt, einer Schwerpunktstaats-

anwaltschaft und einer zentralen Melde- und Beratungs-

stelle für Hate Speech. Nachweislich führt das zu einer

besseren Verfolgung der Straftaten sowie Unterstützung

der Opfer.

Darüber hinaus muss das über Jahre vernachlässigte The-

ma digitale Gewalt Eingang in die Aus- und Weiterbil-

dung in Justiz, Staatsanwaltschaft und auch Polizei fin-

den. Denn bei Gewaltdelikte im digitalen Bereich bedarf

es einer besonderenHerangehensweise aufgrundanderer

Charakteristiken der Straftaten.

 

Nicht zuletzt muss auch in Schulen undmit einer Kampa-

gne die Sensibilität für dieses Thema erhöht werden, um

mehr Personen dazu zu befähigen, Hate Speech zu erken-

nen, sich dagegen zu wehren und zur Anzeige zu bringen.
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Internationales

Antrag 126/I/2020

KDVMitte

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt bei Annahme 127/I/2020 (Konsens)

Verankerung einer Feministischen Außenpolitik in Inhalt und Struktur!
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Wir fordern die sozialdemokratischenMitglieder der Bun-

desregierung auf, sich dafür einzusetzen, dass die deut-

sche Außenpolitik das Ziel der feministischen Außenpo-

litik in Form der Gleichstellung der Geschlechter sowie

der SchaffungvonChancengleichheit für alle, unabhängig

von Nationalität, sexueller Identität, Religion und Welt-

anschauung, ethnischer Herkunft, rassistischer Zuschrei-

bung, Lebensalter, sozialem Status und Behinderung ver-

folgt.

 

Bezüglich der inhaltlichen Akzentsetzung der VN-

Resolution 1325 „Frauen, Frieden, Sicherheit“ im Auswär-

tigen Amt fordern wir:

 

1. Sicherzustellen, dass der dritte Nationale Aktions-

plan für die Umsetzung der Resolution 1325 res-

sortübergreifend bundesweit sowie auf Landes-

ebene kohärent umgesetzt wird, indem klare Zie-

le, Monitoring-Verfahren und Evaluationskriterien

festgelegt und ausreichend finanzielle Ressourcen

bereitgestellt werden. Dies schließt die wiederhol-

te, stetige Ansprache dieser Ziele im Dialog mit in-

ternationalen Regierungsvertretern mit ein.

2. Marginalisierten Stimmen im Sicherheitsdiskurs –

in erster Linie den Stimmen von Frauen –mehr poli-

tisches Gewicht zu verleihen durch verstärkte finan-

zielle Förderung und Stärkung von Teilhabe an po-

litischer Konfliktlösung von Frauenrechtsverteidige-

rinnen und Aktivistinnen in Krisen- und Konfliktlän-

dern.

3. Weitergehende wissenschaftliche Analyse der Aus-

wirkung neuer globaler Sicherheitsrisiken, wie Kli-

mawandel undDigitalisierung, auf Frauen undMin-

derheiten zubetreibenunddie deutscheAußenpoli-

tik auf die Bekämpfung dieser Risiken auszurichten.

 

Weiter fordern wir die strukturelle Verankerung der Prin-

zipien der Resolution 1325 im Auswärtigen Amt durch:

 

1. Konsequente Verankerung einer feministischen Au-

ßenpolitik in den Konzept- und Strategiepapieren

des Auswärtigen Amts sowie der Integration von

Gender als Kategorie in den Förderkonzepten und -

instrumenten des Auswärtiges Amts.

2. Verbindliche Genderanalysen aller Länder

3. Umsetzung einer geschlechtergerechten Personal-

politik und -entwicklung im Auswärtigen Amt, ins-
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besondere derUmsetzungder Agenda „Frauen, Frie-

den und Sicherheit“ als einem Beförderungskriteri-

um für Diplomat*innen.

 

Begründung

Der Schutz von Frauen in bewaffneten Konflikten sowie

ihre gleichberechtigte Mitwirkung an Friedensprozessen

tragen in erheblichemMaße zurWahrung und Förderung

des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit bei.

Zu diesem Schluss kam der Sicherheitsrat der Vereinten

Nationen in der Resolution 1325 „Frauen, Frieden und Si-

cherheit“ bereits am 31. Oktober 2000. Seitdem hat das

Gremiumeine Reihe von Folgeresolutionen verabschiedet

und damit eine umfassende Agenda „Frauen, Frieden und

Sicherheit“ geschaffen. Die Rolle von Frauen bei der Frie-

denssicherung und in Konflikten ist ein zentrales Thema

der deutschen Mitgliedschaft im UN-Sicherheitsrat. Ziel

ist es, Gleichstellung, Teilhabe und Schutz von Frauen als

zentrale Bestandteile von Außen- und Sicherheitspolitik

zu verankern.

Um diesem Nachdruck zu geben entstand ein internatio-

naler Diskurs der feministischen Außenpolitik.

 

Die feministische Außenpolitik ist die Einleitung eines

neuen Paradigmas in der Außenpolitik, um bestehende

Machtstrukturen zu durchbrechen und durch eine erhöh-

te Repräsentation und Beteiligung von Frauen und gen-

derspezifischen Themen politische Prozesse neu zu ge-

stalten. Ziel ist es, ein neues Verständnis von Sicher-

heit jenseits eines Elitediskurses zu schaffen. Länder wie

Schweden und Kanada setzen bereits erfolgreich eine fe-

ministischeAußenpolitik um, die britische Laborpartei be-

kennt sich zur feministischen Außenpolitik und Frank-

reich, Luxemburg und Mexiko bekunden Absichtserklä-

rungen, sie umzusetzen.

 

Ziel ist es auch, den zweiten nationalen Aktionsplan der

Resolution 1325 der Bundesregierung, der 2017 eingeführt

wurde, mehr Verbindlichkeit und Bedeutung zukommen

zu lassen.

Antrag 127/I/2020

ASF LFK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Verankerung einer Feministischen Außenpolitik in Inhalt und Struktur!

1
2
3
4

Wir fordern die sozialdemokratischenMitglieder der Bun-

desregierung auf sich dafür einzusetzen, dass die deut-

sche Außenpolitik das Ziel der feministischen  Außenpo-

litik und der Gleichstellung der Geschlechter sowie der
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Schaffung von Chancengleichheit für Alle, unabhängig

von Nationalität, sexueller Identität, Religion und Welt-

anschauung, ethnischer Herkunft, rassistischer Zuschrei-

bung, Lebensalter, sozialem Status und Behinderung ver-

folgt.

 

Bezüglich der inhaltlichen Akzentsetzung der Vereinten

Nationen-Resolution 1325 „Frauen, Frieden, Sicherheit“ im

Auswärtigen Amt fordern wir:

1. Sicherzustellen, dass der dritte Nationale Aktions-

plan für die Umsetzung der Resolution 1325 res-

sortübergreifend bundesweit kohärent umgesetzt

wird, indem klare Ziele, Monitoringverfahren und

Evaluationskriterien festgelegt und ausreichend fi-

nanzielle Ressourcen bereitgestellt werden. Dies

schließt die wiederholte, stetige Ansprache dieser

Ziele im Dialog mit internationalen Regierungsver-

tretern mit ein.

2. marginalisierten Stimmen im Sicherheitsdiskurs –

in erster Linie den Stimmen von Frauen –mehr poli-

tisches Gewicht zu verleihen durch verstärkte finan-

zielle Förderung und Stärkung von Teilhabe an po-

litische Konfliktlösung von Frauenrechtsverteidige-

rinnen und Aktivistinnen in Krisen- und Konfliktlän-

dern

3. weitergehende wissenschaftliche Analyse der Aus-

wirkung neuer globaler Sicherheitsrisiken, wie Kli-

mawandel undDigitalisierung, auf Frauen undMin-

derheiten zubetreibenunddie deutscheAußenpoli-

tik auf die Bekämpfung dieser Risiken auszurichten

 

Weiter fordern wir die strukturelle Verankerung der Prin-

zipien der Resolution 1325 im Auswärtigen Amt durch:

1. Konsequente Verankerung einer feministischen Au-

ßenpolitik in den Konzept- und Strategiepapieren

des Auswärtigen Amts sowie der Integration von

Gender als Kategorie in den Förderkonzepten und -

instrumenten des Auswärtiges Amts

2. verbindliche Genderanalysen aller Ländern

3. Umsetzung einer geschlechtergerechten Personal-

politik und -entwicklung im Auswärtigen Amt, ins-

besondere derUmsetzungder Agenda „Frauen, Frie-

den und Sicherheit“ als einem Beförderungskriteri-

um für Diplomat*innen

 

Begründung

Die feministische Außenpolitik ist die Einleitung eines

neuen Paradigmas in der Außenpolitik, um bestehende

Machtstrukturen zu durchbrechenunddurch eine erhörte

Repräsentation und Beteiligung von Frauen und gender-

spezifischenThemenpolitische Prozesse neu zugestalten.

Ziel ist es, ein neues Verständnis von Sicherheit jenseits ei-

nes Elitediskurs zu schaffen.
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Länder wie Schweden und Kanada setzen bereits erfolg-

reiche eine feministische Außenpolitik um, die britische

Laborpartei bekennt sich zur feministischen Außenpoli-

tik und Frankreich, Luxemburg undMexiko bekunden Ab-

sichtserklärungen, sie umzusetzen.

 

Wir fordern die sozialdemokratischen Abgeordneten des

Bundestags und die sozialdemokratischen Mitglieder der

Bundesregierung auf, sich dafür einzusetzen, dass GBL in

Deutschland unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG)

fällt und dadurch nichtmehr für jeden zugänglich ist. Alle

Chemiekonzerne sollen GBL zudem zusätzlich mit einem

Bitterstoff versetzen.

Antrag 170/I/2020

KDV Spandau

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Städtepartnerschaft Berlin- Tel Aviv- Jaffa verwirklichen

1
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Wir fordern die SPDMitglieder des Berliner Senats undder

SPD Fraktion imBerliner Abgeordnetenhaus dazu auf, sich

dafür einzusetzen, dass die 18. Partnerstadt Berlins die is-

raelische Stadt Tel Aviv- Jaffa wird.

Begründung

Berlin ist die Stadt jüdischen Lebens in Deutschland. Die

mit Abstandgrößte jüdischeGemeindeDeutschlands lebt

in Berlin. Nach wie vor ist die Bundeshauptstadt gera-

de für junge Israelis von hoher Attraktivität. Es ist ein

Geschenk und eine Ehre, dass vielfältiges, kreatives und

buntes jüdisches Leben in unserer Stadt wieder eine Hei-

mat findet, die seit jeher von seinen jüdischen Mitbür-

gerinnen und Mitbürgern geprägt ist. Gerade daher ist

es höchste Zeit Anlauf zu nehmen und neben den Part-

nerschaftsbeziehungen der Bezirke zu unterschiedlichen

Städten Israels auch als Gesamtstadt Berlin unsere beson-

dere Beziehung zu Israel und seinen Menschen zu wür-

digen. Das symbolträchtigste aber, wenn mit Leben ge-

füllt, auch wirksamste Instrument einer Stadt ist dabei

die Städtepartnerschaft. 17 unterhält Berlin derzeit. Mit

Tel Aviv- Jaffa soll dabei eine israelische Stadt die Reihe er-

weitern.

 

Begründung zur Änderung:

Während des Sechstage-Krieges 1967 eroberte Israel gro-

ße Teile arabischer Staaten, darunter auch Ostjerusalem.

Mit dem Jerusalemgesetz von 1980 beschloss die Knesset

die Annektierung Ostjerusalems und machte die vereinte

Stadt (Ost- undWestjerusalem) zur untrennbaren Haupt-

stadt Israels. Durch die UN-Resolution 478, wurde das Je-

rusalemgesetz für nichtig erklärt. Alle Mitgliedsstaaten

der EU, darunter auch Deutschland erkennen Jerusalem
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nicht als Hauptstadt Israels an. Die Städtepartnerschaft

sollte dahermitTel Aviv-Jaffa undnicht Jerusalemgeplant

werden, da sonst der Prozess der Zweistaatenlösung be-

lastet wird.

Tel Aviv- Jaffa ist heute eine moderne, junge, bunte und

weltoffene Stadt in die es jedes Jahr tausende Menschen

aus dem In- und Ausland zieht. Am 14.05.1948 wurde in

Tel Aviv durch David Ben Gurion der Staat Israel ausgeru-

fen. Seither hat sich die Stadt zurWirtschaftsregion Num-

mer eins entwickelt und ist heute die zweigrößte Stadt

des Landes. All diese FaktenmachenTel Aviv- Jaffa zur Op-

timalen Partnerstadt für eine bessere Verständigung zwi-

schen Deutschland und Israel.

Antrag 171/I/2020

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Kein Vergessen der deutschen Kolonialverbrechen!
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1904, das ist das Jahr an dem der erste Völkermord des 20.

Jahrhunderts geschah.

 

40.000 bis 60.000 Herero und 10.000 Nama, Damara und

San wurden in den Jahren bis 1908 ermordet. Tausende

verletzt, ausgebeutet und traumatisiert. Begonnen wur-

de all das vom Deutschen Kaiserreich. Bis heute fehlt ein

Wort der Entschuldigung, ein Wort des Bedauerns, eine

Anerkennung der Schuld.

 

Dabei bleibt festzuhalten: Kriegsverbrechen verjähren

nicht und Trauer, Verlust wie auch Schuld vergehen nicht.

Es zeigt zudem: Die deutsche Kolonialzeit ist weder ab-

schließend geschichtlich aufgearbeitet worden, noch im

öffentlichenDiskurs genügendpräsent. DassDeutschland

sich weigert, sich die eigene Verantwortung am Geno-

zidmit allen Konsequenzen einzugestehen, ist ein ernstes

Problem.

 

Was geschah kann nicht verschwiegen werden!

Doch was genau ereignete sich vor 116 Jahren?

Im Januar begann der Aufstand der Herero gegen die

deutschen Besatzer*innen. Der Auslöser waren erneute

Repressalien gegen die Herero, Besetzung von Gebieten

und zunehmend rassistische Gewaltpraktiken der Kolo-

nialverwaltung, wie u.a. die Prügelstrafe. Zudem bean-

spruchten deutsche Siedler immer größere Teile des Lan-

des für sichundder Reichstagwies in der sog. „Grund- und

Bodenfrage“ den Herero, Nama, Damara und San ein Ter-

ritorium zu.Weitere schwere VergehenwarenVergewalti-

gung und Mord, derer sich Siedler gegenüber Herero, Na-

ma, Damara und San schuldig machten.
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Hierdurch verschlechterte sich die Situation der Hereros,

Damara und San stetig, so dass sich die Stämme 1904 zu

einem Aufstand entschlossen. Wobei laut Verschonungs-

befehl des Großhäuptlings ausdrücklich Kinder und Frau-

en verschont werden sollten, woran sich auch bis auf we-

nigen Ausnahmen gehalten wurde.

 

Wenige Monate später wurden in mehreren Gefechten

die Hereros militärisch besiegt.

 

Am 02.10.1904 erließ Lothar von Trotha dann den Vernich-

tungsbefehl. Alle Herero sollten in die Wüste getrieben

werden, der Zugang zuWasserquellen verhindert werden

und alle, die sich den deutschen Linien näherten, ohne

Vorwarnung erschossen werden. In den folgenden Mo-

naten wurden so zehntausende Hereros erschossen oder

verhungerten/verdursteten.

 

Auch bei Frauen und Kindern wurde keinerlei Ausnahme

gemacht.

 

Dabei ist ausdrücklich zu erwähnen, dass Lothar von Tro-

tha, der in Deutsch-Südwestafrika die Genozide befahl,

damals unter Kaiser Wilhelm II gehandelt hat. Wilhelm II

war nicht nur politisch verantwortlich, er hat zudem von

Trotha auch als nicht brutal genug empfunden.

 

Ein Tag nach dem Vernichtungsbefehl wechselten dann

die Stämme der Nama die Seiten. Zuvor hatten sie noch

im Auftrag der Deutschen gekämpft, nun verbündeten

sie sich mit den Hereros. In den folgenden vier Jahren

folgten daraufhin verschiedene kriegerische Auseinan-

dersetzungen mit zahlreichen Menschenrechtsverletzun-

gen von deutscher Seite.

 

Während dieser Zeit wurden auch erste Konzentrations-

lager im heutigen Namibia errichtet. Durch stetige Über-

belegung, schlechtes Trinkwasser und einseitige mangel-

hafte Ernährung breiteten sich verschiedene Krankhei-

ten aus, die schnell tausende Todesopfer forderte. Die

gesunden Gefangenen wurden zur Zwangsarbeit einge-

setzt. Unter anderemsollten dieGefangenen in derWüste

nach Toten suchen, die Schädel aufsammeln, auskochen

und das Fleisch entfernen. Die Schädel wurden dann nach

Deutschland verschickt, umdort anKrankenhäuser für die

Begründung der Rassentheorien genutzt zu werden.

 

Im März 1908 fand das letzte Gefecht in der Wüste statt,

welches von deutscher Seite gewonnen wurde. Am Ende

starben 50.000 bis 70.000 Hereros, Nama, Damara und

San.

 

Das Verhalten der Bundesregierungen? Eine Schande!

Seit 2002 erheben die Hereros, Nama, Damara und San
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juristische Forderungen gegen Deutschland. Zwar hatte

Heidemarie Wieczorek-Zeul im Rahmen einer Gedenkfei-

er für die Massaker um Entschuldigung gebeten, die Bun-

desregierung erklärte anschließend jedoch, dass sie dort

als Privatperson gesprochen habe und keine Forderungen

daraus resultieren könnten. Bis 2018 wurden ca. 100 der

ca. 3000 Schädel nach Namibia zurückgeführt. Ein gro-

ßer Teil ist nach wie vor in den Archiven deutscher Uni-

versitäten. Erst 2016 erkannte die deutsche Bundesregie-

rung erstmals dieMassaker von 1904-1908 alsGenozid an,

schränkte jedoch ein, dass die UN-Völkermordkonvention

nicht rückwirkend anwendbar sei und sich somit keiner-

lei Entschädigungen daraus ergäben. Zudem wurde eine

Einbeziehung der Opferverbände ausgeschlossen.

 

Eine offizielle Entschuldigung ist bis heute nicht ausge-

sprochen worden.

 

Internationale Folgen

Die Forderungen von Entschädigungszahlungen Deutsch-

lands an die Hereros, Nama, Damara und San haben auch

International eine wichtige Bedeutung. Frankreich, Groß-

britannien und andere ehemaligen Kolonialmächte be-

obachten die juristischen Vorgänge ganz genau, da eine

Zahlung Deutschlands von finanziellen Entschädigungen

wahrscheinlich auch sie betreffen würde, da Opfergrup-

pen aus ihren ehemaligen Kolonien auf dieser Basis eben-

falls Entschädigungen fordern könnten. Zudem würden

die Entschädigungszahlungen Deutschlands dazu beitra-

gen, dass die Debatte um koloniale Schuld international

öffentlich geführt wird und den Druck auf andere ehema-

lige Kolonialmächte erhöhen, Entschädigungen zu zahlen

undsichmitdembegangenenUnrecht auseinanderzuset-

zen.

 

Schuld bleibt Schuld!

Rein juristisch kann man zwar argumentieren, dass sich

die UN-Völkermordkonvention nicht rückwirkend ange-

wenden lässt. Das kann man machen, doch man handelt

dannmoralisch verwerflich und verletzt die Hinterbliebe-

nen der Opfer immer wieder aufs Neue. Es ist zudem ei-

ner sozialdemokratischen Partei unwürdig und scheinhei-

lig.Dennwobleibt die Solidarität, dieGerechtigkeit für die

Hinterbliebenen der Opfer?

Es erscheint fast schon grotesk, dass die folgenden For-

derungen im Jahre 2020 aufgestellt werden müssen und

nochnichtbereits freiwilligundausmoralischerVerpflich-

tung erfüllt worden sind, von einem der reichsten Länder

der Welt, welches sich auf das Erbe aus dem Kaiserreich

stützt und zu den dort begangenen Verbrechen eine his-

torische Verantwortung trägt. Wir fordern eine gesamt-

gesellschaftliche Aufarbeitung des deutschen Kolonialis-

mus.

 

Außerdem fordern wir alle SPD-Mitglieder im Bundestag,
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Bundesrat und in der Bundesregierung, sowie den Bun-

desparteitag der SPD dazu auf, die Nachfahren der Geno-

zidopfer förmlich um Entschuldigung zu bitten.

 

Wir fordern selbige auf, sich für die Identifizierung und

Rückgabe aller nach Deutschland verschleppten Gebei-

ne und Wertgegenstände von Menschen aus Namibia

und anderen ehemaligen Kolonien einzusetzen. Dies soll

schnellstmöglichdurchgesetztwerden, sodassbis spätes-

tens 2024, also zum 120. Gedenkjahr, alle Gebeine in Na-

mibia beigesetztwerdenkönnenunddieHinterbliebenen

trauern können. 

 

Wir fordern von der Bundesregierung, Bundesrat und

Bundestag, sich zu einem bedingungslosen und offenen

Dialog über Versöhnungsmaßnahmen mit den Nachfah-

ren der Genozidopfer undmit der namibischen Regierung

bereit zu erklären.

 

Wir fordern von der Bundesregierung, Bundesrat und

Bundestag, dass sie sich für den Aufbau eines Ausgleichs-

fonds für die Hinterbliebenen der Opfer einsetzen, um

darüber Entschädigungszahlungen an die Hinterbliebe-

nen auszahlen zu können. 

 

Wir fordern die Bundesregierung auf, nach Anerkennung

der eigenen Schuld undeiner förmlichen Entschuldigung,

andere ehemalige Kolonialmächte aktiv zu einem ähnli-

chen Versöhnungs- und Ausgleichsprozess aufzufordern

und sie gegebenenfalls dabei zu begleiten. Bedingungs-

lose internationale Solidarität mit allen Opfern von Kolo-

nialverbrechen sollte unverhandelbar sein.

 

Wir fordern den Bundesparteivorstand und den Bundes-

parteitag der SPDauf, bis zum 120. Gedenktag eine umfas-

sende Aufarbeitung der Kolonialpolitik der SPD durchzu-

führen. Fakt ist, dass bis 1906 viele einflussreiche Vertre-

ter*innen der SPD sich für eine „sozialistische Kolonialpo-

litik“ aussprachen und auch nicht gegen die Bewilligung

der Kriegskredite für den Krieg gegen die Hereros stimm-

ten. Der Abschlussbericht soll dann als Grundlage dienen,

um einen Dialogprozess mit den Opferverbänden zu be-

ginnen und konkrete Veranstaltungen, Versöhnungs- und

Aufklärungsangebote zu erarbeiten.

 

Antrag 173/I/2020

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt bei Annahme 127/I/2020 (Konsens)

Resolution: Zeit wird’s! Feministische Außenpolitik in die Tat umsetzen!
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Feministische Außenpolitik: Worum geht es?

 

Ausgangslage

Bereits vor 20 Jahren haben die Vereinten Nationen er-

kannt, dass Frauen* eine stärkere Rolle im Kampf für Frie-

den und Sicherheit einnehmen müssen und verabschie-

deten die UN-Resolution 1325 ‚Frauen, Frieden, Sicherheit‘,

die sich dafür einsetzt Frauen* in Konfliktvermeidungs,

-lösungs- und Stabilisierungsprozessen einzubinden. Ein

Engagement, was durch mehrere Studien bestätigt wird:

Zum einen sind Frauen* am stärksten von Gewalt und

Konflikten betroffen und zum anderen haben Friedens-

abkommen eine 35% höhere Wahrscheinlichkeit länger

als 15 Jahre zu halten, wenn Frauen* in den Verhandlun-

gen involviert sind. Doch die Realität sieht anders aus:

in allen größeren Friedensverhandlungen zwischen 1992

und 2018waren nur 13% aller Verhandlungspartner*innen

weiblich. Da ein höheres Maß der Gleichstellung der Ge-

schlechter mit einer geringeren Konfliktbereitschaft zwi-

schen Staaten und innerhalb eines Staates verbunden ist,

bleibt die Geschlechterungleichheit eine der zentralsten

Hürden auf demWeg zu einemnachhaltigen und stabilen

Frieden in der Welt. Gleichzeitig zeigt sich ein ungleiches

Geschlechterverhältnis auch innerhalb des deutschen di-

plomatischen Personals mit gerade einmal 13% Botschaf-

terinnen*.

 

Die Problematik in der Umsetzung

Nachdem Schweden bereits seit 2014 unter dem Begriff

einer ‚feministischen Außenpolitik‘ eine Geschlechterper-

spektive in seine Außenpolitik integriert, begegnet man

in Deutschland diesem Begriff allerspätestens seit Be-

ginn der deutschen Mitgliedschaft im UN-Sicherheitsrat

und der Schwerpunktsetzung auf Frauen, Frieden und Si-

cherheit immer häufiger. Obwohl das bestehende inter-

nationale Regelwerk zur Beteiligung und dem Schutz von

Frauen*, verankert z.B. im Völkerrecht, in der Menschen-

rechtscharta sowie in der Agenda 2030, bereits umfassen-

de Akzente setzt, mangelt es an der konsequenten Um-

setzung dieser Richtlinien und Vorgaben – weltweit und

auch in Deutschland. Zum einen wurde in einer im April

2019 von Deutschland eingebrachten Resolution des UN-

Sicherheitsrates zur Stärkung des Kampfes gegen sexuali-

sierte Gewalt in Konflikten, auf Druck der USA, der Begriff

‚sexuelle und reproduktive Gesundheit‘ für Opfer sexuel-

ler Gewalt gestrichen. Zum anderen wurde im deutschen

Kontext der zweite Nationale Aktionsplan der deutschen

Bundesregierung zur Umsetzung der UN-Resolution 1325

aus 2017 zwar wirkungsorientierter als der erste formu-

liert, dennoch fehlte erneut ein eigenes Budget für die

Umsetzung der geplanten Maßnahmen.

 

Wie definieren wir eine feministische Außenpolitik?

Feministische Außenpolitik beschreibt einen umfassen-

den Ansatz der das Individuum, unabhängig von dessen
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sexueller Orientierung, der Herkunft und Hautfarbe, in

das Zentrum außenpolitischen Handelns stellt und ganz-

heitliche Gleichberechtigung als verbindliche Arbeitsan-

weisung in Ministerien sieht. Unter Gleichberechtigung

verstehen wir die Wahrnehmung bestehender gleicher

Rechte für alle Menschen weltweit.

 

In diesem Sinne sollen patriarchale Machtkonstruktio-

nen und strukturelle Ungleichheiten zugunsten eines

geschlechtergerechten und inklusiven Entscheidungspro-

zesses aufgebrochen, hinterfragt und dekonstruiert wer-

den, um sich für eine friedlichere und gerechtereWelt ein-

zusetzen. Konkret bedeutet das, dass innerhalb einer fe-

ministischen Außenpolitik die Situation von Frauen* und

anderen strukturell benachteiligten Gruppenmitgedacht

und die Frage gestellt und beantwortet werden muss,

welche Konsequenzen eine politischeMaßnahme für die-

se Gruppen mit sich bringt, wo sich Unterschiede in der

Wirkung auftun und wie diesen begegnet werden kann.

 

Geschlechtergerechte internationale Politik ist kein

Nice-to-Have!

Nach unserem feministischen und internationalistischen

Selbstverständnis sind diese gleichberechtigte Beteili-

gung und der Einbezug der feministischen Perspek-

tive kein Nice-to-Have, sondern ein Recht, das Men-

schen gegenwärtig vorenthalten wird. Eine feministi-

sche Außenpolitik muss dabei unbedingt intersektional

sein, das heißt sie umfasst eine gegenseitige Solida-

rität von verschiedenen unterrepräsentierten und dis-

kriminierten Gruppen in nationalen und internationa-

len Verhandlungs- und Entscheidungsprozessen. Struktu-

relle Diskriminierung kann und muss grundsätzlich nur

mit einem gleichberechtigten Partizipationsanspruch al-

ler Menschen begegnet werden. Diese gleichwertige Be-

handlung und Beteiligung aller Menschen werden von

der feministischen Außenpolitik nicht als Utopie verwor-

fen, sondern als real- und sicherheitspolitisch notwendige

MaßnahmezurÜberwindungundVorbeugungvonKrisen

und Konflikten erkannt. Verantwortung in der Welt be-

schränkt sich so nicht auf Einsätze der Bundeswehr, son-

dern beschreibt die Herstellung eines kohärenten Zusam-

menwirkens aller beteiligten Akteur*innen undMinisteri-

en, um Ungleichheit als Krisen- und Konfliktursache ent-

gegenzuwirken. Neben der Intersektionalität, muss eine

feministische Außenpolitik in allen relevanten außenpo-

litischen Politikfeldern ressortübergreifend, entlang eines

Querschnitts-Ansatzes, verfolgt werden.

 

Das Jahr 2020 bietet nun zwei wichtige Möglichkeiten

für die deutsche Bundesregierung und das sozialdemo-

kratisch geführte Auswärtige Amt sich stark für diese

Axe von Frauen*, Frieden und Sicherheit zu machen, da

zum einen ein weiterer dritter Nationaler Aktionsplan

zur Umsetzung von Resolution 1325 vorgelegt wird und
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Deutschland in der zweiten Jahreshälfte 2020 die EU-

Ratspräsidentschaft übernimmt. Um diesen Moment zu

nutzen, wollenwir uns für ein starkes Bekenntnis für eine

feministische Außenpolitik einsetzen, damit bestehende

internationale Regelungen und nationale Aktionspläne

effektiv umgesetzt werden und so ihren Beitrag zu ei-

ner inklusiven, gerechteren und friedlicherenWelt für alle

leisten. Gerade in Zeiten, in denen wir uns auf internatio-

nalem Parkett steigenden populistischen und nationalis-

tischen Tendenzen gegenübergestellt sehen und der Ein-

satz für Menschenrechte für alle Menschen weltweit und

besonders für die Rechte von Frauen* und anderenmargi-

nalisierten Gruppen von verschiedenen Seiten erschwert

wird, müssen wir ein starkes und klares Zeichen setzen.

 

Feministische Außenpolitik endlich umsetzen!

Weder im Rahmen der Vereinten Nationen, noch der

Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutsch-

land mangelt es an Plänen und Absichtserklärungen. Der

Grundsatz der Gleichberechtigung ist somit keine Uto-

pie einzelner Verbände, sondern ein verbindlich verein-

barter Standard in den internationalen Beziehungen.Was

die konkrete Umsetzung dieser Ziele angeht, hält sich der

Fortschritt jedoch in engen Grenzen und ist weit hinter

unseren Erwartungen zurückgeblieben.Daher unsere For-

derung: Feministische Außenpolitik endlich umsetzen!

 

Der erste Schritt ist ein klares Bekenntnis der politischen

Verantwortlichen zu diesen Zielen. Eine effektive Umset-

zung feministischer Politik darf kein freundlicher Hin-

weis vonMinister*innenoder Kommissar*innen sein, son-

dern eine klare und ressortübergreifende Arbeitsanwei-

sung nach schwedischem Vorbild. Die Einbeziehung ei-

ner genderspezifischen Perspektive bei der Planung und

Durchführung politischer Maßnahmen, ist dementspre-

chend nicht optional, sondern ein zwingend notwendi-

ges Element einer Politik, die den Anspruch vertritt, alle

Menschen gleichermaßen zu vertreten. Insbesondere für

Personalplanung und -strukturierung, steht hier die Not-

wendigkeit einer konsequenten Umsetzung nicht zur De-

batte! Lassen Kanzler*innenamt oder Kommissionspräsi-

dent*in diese Aufforderung vermissen, muss es Aufgabe

der deutschen und europäischen Sozialdemokrat*innen

sein, in den von ihnen geführten Ressorts eine kohären-

te Politik in diesem Sinne abzustimmen.

 

Feministische Außenpolitik ist Friedenspolitik! 

Die nationale Exportpolitik der deutschen Bundesregie-

rung hat auch gerade für Frauen* undMinderheiten nega-

tive Konsequenzen zur Folge. In Krisengebieten leiden vor

allemdieseGruppenunter denFolgenan reinwirtschaftli-

chen Überlegungen gebundenen Rüstungsexporten.  Da-

her fordernwir, dass Exportvorhaben einer speziellen Prü-

fung aus der Genderperspektive unterzogen werden.
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Besonders im Rahmen von bewaffneten Konflikten sind

Deutschland und Europa gefordert, die spezifischen Aus-

wirkungen sexualisierter Gewalt in ihrem konkreten Han-

deln Rechnung zu tragen. Das betrifft nicht nur die Aus-

gestaltung entsprechenderMissionen zur Konfliktpräven-

tion und Friedenssicherung, sondern auch die Schaffung

eines Zugangs von Frauen* und Mädchen* zu geeigneten

Ansprechpartner*innen, sowie Rechtswegen, um sich ge-

gen sexualisierte Angriffe zurWehr setzen zu können. Ein

geeignetes Instrument hierfür kann beispielsweise der In-

ternationale Strafgerichtshof der VereintenNationen dar-

stellen. Angesichts der Tatsache, dass drei von fünf stän-

digen Mitgliedern des Sicherheitsrates die Rechtmäßig-

keit dessen Rechtsprechung nach wie vor grundsätzlich

nicht anerkennen, ist es in dieserHinsicht notwendig kon-

sequent sich auchgegenüber traditionellenVerbündeten,

wie den Vereinigten Staaten, durchzusetzen.

 

Internationale Wirtschaft aus Genderperspektive

betrachten!

Als wesentlicher Teil der Außenpolitik müssen auch inter-

nationale Handelsbeziehungen verstärkt eine Genderper-

spektive einnehmen. Zum einen kann hier ein Lieferket-

tengesetz, welches sich konsequent für Menschenrech-

te und faire Arbeitsbedingungen weltweit einsetzt, ei-

ne wichtige Funktion übernehmen. Darüber hinaus müs-

sen Fragen der Nachhaltigkeit, Gender- und Arbeitneh-

mer*innenrechte zu einem verbindlichen Vergabekriteri-

um mit höchster Priorität bei international ausgeschrie-

benen Großaufträgen, sowie zwischenstaatlicher Projek-

te werden. Bestehende Kooperationen sind regelmäßig

auf grobe strukturelle Unvereinbarkeit mit diesen Prinzi-

pien zu prüfen, und gegebenenfalls durch angemessene

Partner*innenschaften zu ersetzen.

 

Klimawandel feministisch denken!

Des Weiteren lässt sich auch das Klima nicht ohne Ge-

schlechterperspektive diskutieren. Der Klimawandel ist

ein internationales Phänomen und Frauen* sind stärker

von den Folgen betroffen. Die Hauptverursacher sind die

Industrienationen des globalen Nordens, während insbe-

sondere Frauen und Minderheiten im globalen Süden die

Auswirkungen zu spüren bekommen. Frauen* sind auf-

grund ihrer traditionellen gesellschaftlichen Rolle oft in

einer schwächeren Position, arbeiten häufig in der Land-

wirtschaft und sind verantwortlich für die Wasserversor-

gung. Sie sind aber nicht nur Opfer. Da sie oft das Land

bewirtschaften, sowiedieWasser- undEnergieversorgung

regeln, können sie, wenn es ihnen ermöglicht wird, auch

mächtige Akteurinnen* für Veränderungen bei der Ent-

wicklung von Anpassungs- und Abmilderungsstrategien

in ihren Gemeinschaften sein.

 

Eine feministische Außenpolitik hilft die Rechte von Frau-

en* zu fördern und zu schützen, damit sie aktiv an der
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Entscheidungsfindungüber Klimapolitik teilnehmenkön-

nen. Außerdem achtet eine feministische Herangehens-

weise bei der Bekämpfung des Klimawandels darauf, die

Ungleichheiten der derzeitigen patriarchalen Strukturen

nicht zu verstärken, sondern aufzulösen.

 

Gendergerechtigkeit im sozialen Kontext 

Ebenso müssen soziale und kulturelle Rechte aus einer

geschlechtergerechten Perspektive gedacht und in inter-

nationale Vereinbarungen integriert werden. Eine politi-

sche Beteiligung von Frauen* und Minderheiten muss als

außen- und entwicklungspolitisches Ziel gelten. EineUm-

setzung kann durch fördernde Maßnahmen, wie Listen-

quoten, Wahlkampffinanzierung, und politische Bildung

erfolgen.DesWeiteren ist eineGewährleistungvon repro-

duktiven Rechten auchmit traditionellen internationalen

Partner*innen im Dialog konsequent und regelmäßig an-

zusprechen.

 

Eine feministische Außenpolitik mit und durch die

Zivilgesellschaft umsetzen!

Eine Außenpolitik, die sich konsequent den Schutz der

Rechte des Individuums zumZiel setzt, kann und darf sich

nicht in der Verordnung von oben nach unten erschöp-

fen. Parteien, Gewerkschaften und NGOs sind ebenso Teil

der internationalen Beziehungen, wie staatliche Institu-

tionen und Konzerne. Während letztere sich mehrheitlich

der Schaffung wirtschaftlichen Wachstums verpflichtet

sehen, sind es vor allem erstgenannte Akteur*innen, die

sich um dessen gerechtere Gestaltung bemühen. In der

Welt, in der wir leben, muss es aus sozialdemokratischer

Perspektive klar sein, an wessen Seite wir stehen. Die ge-

rechte Teilhabe an der Verteilung von Ressourcen, Rechts-

gütern und Repräsentation, unabhängig von Geschlecht,

Herkunft oder Hautfarbe, ist unser erklärtes Ziel, welches

ohne Partner*Innen vor Ort nicht nachhaltig erreicht wer-

den kann. Die internationalen Beziehungen als eine ge-

schlossene Gesellschaft von wenigen Privilegierten kann

keine gerechte Politik für die Lebensgrundlage aller schaf-

fen.DemAufbrechendieser Strukturen sindwir zumWoh-

le aller verpflichtet.

 

In Konsequenz fordern wir die verpflichtende Beteiligung

von lokalen zivilgesellschaftlichen Organisationen an po-

litischen Planungsprozessen. Insbesondere in allen Berei-

chen, welche die Verteilung finanzieller Ressourcen, wie

Subventionen oder Hilfsgeldern, zum Gegenstand haben.

Ziel ist es vor allem Akteur*innen zu beteiligen, welche

sich für Geschlechtergerechtigkeit, Nachhaltigkeitsaspek-

te und Arbeitsrechte einsetzen. Für Fragen der Projektför-

derunggilt diese Forderungmit der gleichenDringlichkeit.

 

Feministische Außenpolitik von Innen nach Außen!

Um eine wirkliche Umsetzung dieser Ziele zu ermögli-

chen, darf die gendergerechte Perspektive nicht nur auf
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rein außenpolitische Themen beschränkt sein, sondern

muss auch innerhalb von Ämtern und Institutionen prak-

tiziert werden. Dafür bedarf es weiterhin der effektiven

Schaffung von Strukturen, die dieser Aufgabe gewachsen

sind. Behörden, Ministerien und Kommissionen sind hier

gefordert ein aktives Genderbudgeting umzusetzen. Dar-

unter verstehen wir nicht allein eine finanzielle Aufsto-

ckungderMittel, sondernauchdie Schaffungdernotwen-

digen Personalstrukturen und einer funktionalen Veran-

kerung dieser Prinzipien, beispielsweise in der Leistungs-

bewertung von Funktionsträger*innen.

 

Internationalismus und Feminismus auch in unserem

Verband konsequent leben!

Es versteht sich von selbst, dass auch wir als Ver-

band an die Einhaltung dieser Grundsätze gebunden

sind. Das bedeutet zum einen, dass wir bei unse-

ren internationalen Kooperationen und Delegationsrei-

sen zu einer Geschlechter-ausgewogenen Besetzung un-

serer reisenden und leitenden Delegierten verpflich-

tet sind. Zum anderen haben wir auch den Anspruch,

mit feministisch ausgerichteten Partner*innenorganisa-

tionen zusammenzuarbeiten, welche ebenfalls einen ge-

schlechtergerechten Grundsatz in ihrer Zusammenstel-

lung ermöglichen. Ebenso müssen zivilgesellschaftliche

Nicht-Regierungsorganisationen, besonders die, die sich

mit der Gendergerechtigkeit beschäftigen, verstärkt in

Konfliktpräventions- und Bewältigungsprozessen inte-

griertwerden. Feminismus und Internationalismus bilden

in diesem Sinne zwei Seiten derselben Medaille. Es muss

daher unser Anspruch sein, internationale Partner*innen

in entsprechende politische Entscheidungsprozesse mit

einzubeziehen.Dasbetrifft sowohl dieAusarbeitungeige-

ner Beschlüsse, sowie die Kritik der globalpolitischen Ent-

scheidungen Dritter. Unserem Verband stehen über YES,

IUSY und andere, diverse geeignete Instrumente der Ver-

mittlung zur Verfügung, um diesem Anspruch gerecht zu

werden.

 

Unsere Funktionsträger*innen haben die Verantwortung

die Einhaltung dieser Grundsätze von unseren Partner*in-

nen konsequent einzufordern. Sollte sich die Umsetzung

in bestimmten internationalen Kontexten als schwierig

erweisen, liegt es an uns, mit Organisationen die einen

feministischen Ansatz verfolgen, die Zusammenarbeit zu

suchen, um eine geschlechterübergreifende Perspektive

auf feministischen Grundsatz zu ermöglichen. 

 

Weiterleitung auch an den PES-Kongress
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Integration, Migration

Antrag 174/I/2020

AGMigration und Vielfalt LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Realität der Mehrstaatigkeit jetzt endlich anerkennen!
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Die Mitglieder der SPD-Bundestagfraktion werden aufge-

fordert noch in der derzeitigen Legislaturperiode mit den

Koalitionspartnern das Staatsangehörigkeitsrecht dahin-

gehend zu ändern, dass das Prinzip der Vermeidungmehr-

facher Staatsangehörigkeiten aufgegeben wird.

 

Die Mitglieder der SPD-Bundestagfraktion werden wei-

terhin aufgefordert sich dafür einzusetzen, die im Gesetz

vorgeschriebene Voraufenthaltszeit von acht Jahren un-

ter Anrechnung von etwaigen Duldungszeiten abzusen-

ken, um weitere Einbürgerungshürden abzubauen. Wei-

terhin soll sich die Fraktion für eine Verbesserung der Si-

tuation für Personen einsetzen, die besondere Integrati-

onsleistungen erbracht haben (§ 10, Abs. 3 StAG) einset-

zen.Außerdem ist die rechtlicheSituationvonLebenspart-

ner*innen Eingebürgerter (§ 9, Abs. 1 StAG) dringend zu

verbessern, um auch hier Einbürgerungshürden abzubau-

en.

Begründung

Bereits 2010 hat die SPD-Bundestagsfraktion ei-

nen Gesetzentwurf zum Abbau von Einbürge-

rungshemmnissen im Staatsangehörigkeitsge-

setz vorgelegt (Drucksache 17/773; 23. 02.2010;

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/007/1700773.pdf1).

 

In den vergangenen 20 Jahren ist die doppelte Staatsan-

gehörigkeit längst Realität geworden: Laut Mikrozensus

lag der Anteil Eingebürgerter mit zweiter Staatsangehö-

rigkeit im Jahr 2016 bereits bei 57,8 Prozent, im Jahr 2000

waren es noch 44,9 Prozent.

 

Dabei ist der Anteil der Beibehaltung der bisherigen

Staatsangehörigkeit aufgrund des Herkunftslandes ver-

schieden: Während Staatsangehörige aus EU-Ländern

(Rumänien, Griechenland, Großbritannien, Italien und

Kroatien bei 100 Prozent) sowie dem Irak (78,5 Prozent)

und Syrien, den Pass des Herkunftslandes bei Einbürge-

rung behalten können, ist der Anteil der Beibehaltung von

Bewerber*innen aus der Ukraine (11,7 Prozent), dem Koso-

vo (9,4 Prozent) und der Türkei (16,4 Prozent) weiterhin im

Vergleich sehr gering.

 

Dieses Ungleichverhältnis führt zu einem weiterhin an-

dauernden Ausschluss von demokratischen Wahlen und

Teilhabemöglichkeiten von Millionen teilweise seit Jahr-

zehnten in diesem Land lebenden Bürger*innen. Mit der

Unmöglichkeit des Erwerbs der deutschen Staatsbürger-
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schaft bei Beibehaltung einer zweiten Staatsbürgerschaft

ist ein weitgehender Ausschluss politischer Beteiligungs-

rechte bis hin zu kommunalenWahlrechten dieser Perso-

nengruppe verbunden.

 

Eine Folge der Beibehaltung der bisherigen Politik wäre

eine weiterhin niedrige Einbürgerungsquote: Nach Erhe-

bungen der Stiftung Zentrum für Türkeistudien hat al-

lein in NRW zwischen 1999 und 2015 der Anteil türkischer

Staatsbürger*innen, die nicht die Absicht haben die deut-

sche Staatsbürgerschaft (bei Abgabe der zweiten Staats-

bürgerschaft) zu erwerben, von 50 Prozent auf 80 Prozent

zugenommen.

 

Dieser anhaltenden Diskriminierung im Staatsangehörig-

keitsrecht müssen wir als Sozialdemokrat*innen im Sinne

einer partizipativen und progressiven Politik entschieden

und deutlicher entgegentreten, um verlorenes Vertrauen

in die deutsche Sozialdemokratie wiederzuerlangen. Eine

Hinnahme der Mehrstaatigkeit im Staatsangehörigkeits-

recht unter Federführungder SPDwäredazu einwichtiges

Signal.

1about:blank

Antrag 175/I/2020

KDVMitte

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: AH Fraktion (Konsens)

Digital Empowerment für geflüchtete Frauen!
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Die sozialdemokratischen Mitglieder im Abgeordneten-

haus und im Senat werden aufgefordert, sich im Rahmen

ihrer jeweiligen Zuständigkeit dafür einzusetzen, dass die

Förderung des Projekts „Digital Empowerment“ mit zu-

sätzlichen finanziellen Ressourcen aufgestockt wird, um

die Arbeitsmarktintegration von geflüchteten Frauen in

Berlin bedarfsgerecht zu fördern.

Begründung

“Digital Empowerment” wurde bisher im Rahmen des

Masterplans für Integration und Sicherheit vomSenatmit

einer Projektförderung unterstützt.

 

Das Ziel des Projekts ist es, geflüchtete Frauen, mit Hilfe

verschiedener Module Zugang zu digitaler Basis-Medien-

/IT-Technik zu verschaffenund zugleich Sprachkompeten-

zen zu vermitteln.

 

Dabei können die Frauen eine Einführung in PC und

Internet bekommen, Dokumente mit dem Smartpho-

ne scannen, versenden und auf einen Rechner laden

zum Ausdrucken oder Weiterbearbeiten oder ein E-Mail-

Konto einrichten. Sie lernen Sprachlern-Apps oder Online-
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Deutschkurse kennen, auch für Analphabetinnen gibt es

Angebote. Anleitung bei der Internetrecherche und an-

dere Medienkompetenzen dienen auch der Erschließung

existierenderOnline-Angebote rundumexistenziellwich-

tige Themen wie Asylrecht, Aufenthaltsstatus, Wohnen,

Jobcenter, Bildung oder Arbeit. Das niedrigschwellige und

real nutzbare Angebot hat den Zugang der Zielgruppe

geflüchteter Frauen zu digitaler Mediennutzung geöff-

net bzw. erweitert. Seit Projektstart im Herbst 2016 wur-

den über 300 geflüchtete Frauen aus 19 Ländern erreicht,

die gemeinsam gelernt haben. Nach einer Modellphase

des Projekts soll das Angebot verstetigt werden. Der ur-

sprüngliche Ansatz, Ehren- oder Hauptamtliche oder Ge-

flüchtete für das IT-Training zu qualifizieren, scheiterte

an den geringen personellen Ressourcen der Unterkünf-

te und der hohen Fluktuation des Hauptamts sowie der

Bewohnerinnen.

 

Die Anforderungen an diese Aufgabe, einen niedrig-

schwelliges und binnendifferenziertes Angebot für die-

se Zielgruppe durchzuführen, sind hoch und bedürfen in-

tensiver Begleitung und Betreuung der Teilnehmerinnen

und der Durchführenden. Dazu kommen die technische

Betreuung undWartung der Computerräume, die die Ka-

pazitäten vieler Unterkünfte schnell übersteigen. Nach

wie vor sind nicht in allen Unterkünften Computerräume

vorhanden,  von festen Zeiten nur für Schulungen ganz

zu schweigen. Der aktuell geltende Schlüssel von einem

Rechner pro 100 Bewohner*innen ist nicht ausreichend.

Jedoch reicht die alleinige Bereitstellung der technischen

Infrastruktur nicht aus: DieMedienkompetenzen und „Di-

gital Kenntnisse“ sind Schlüsselkompetenzen in unserer

hochvernetzten Welt, so dass ihrer Vermittlung höchste

Wichtigkeit bei der Teilhabe und Mitgestaltung unserer

Gesellschaft beigemessen werden muss. Medienkompe-

tenztrainings in Unterkünften sind deshalb für die Inte-

gration von geflüchteten Frauen undMännern unbedingt

förderungswürdig.

 

Bisher wurde das Digital Empowerment aufgrund der be-

grenzten finanziellen Ressourcen nur für eine begrenzte

Anzahl an geflüchteten Frauen angeboten. Geflüchteten

Frauenwollen lernen und arbeiten, um sich und ihren Kin-

dern ein besseres Leben zu ermöglichen.

 

Um die Arbeitsmarktintegration der geflüchteten Frauen

in Berlin bedarfsgerecht zu fördern, sollte das Projekt „Di-

gital Empowerment“ mit zusätzlichen finanziellen Res-

sourcen aus dem Masterplan für Integration und Sicher-

heit aufgestockt werden.
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Kultur

Antrag 228/II/2019

KDV Tempelhof-Schöneberg

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme in der Fassung der AK (Konsens)

Bibliotheken in Berlin familiengerecht ausbauen
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Berlin wächst und die Begegnungsorte für Familien mit

Kindern müssen wachsen. Wir sehen die Berliner Biblio-

theken bisher als noch nicht ausreichend genutzte Mög-

lichkeit, für Familien Orte der Begegnung und des Aus-

tauschs zu sein. Wir fordern die sozialdemokratischen

Mitglieder des Abgeordnetenhauses und des Senats da-

zu auf, in das derzeit zu erstellende Bibliothekskonzept

für Berlin Vorschläge für eine familiengerechte Ausgestal-

tung der Bibliotheken einzuarbeiten.

Wir fordern die sozialdemokratischen Mitglieder des Ab-

geordnetenhauses und des Senats dazu auf, in das der-

zeit zu erstellende Bibliothekskonzept für Berlin Vorschlä-

ge für eine familiengerechte Ausgestaltung der Bibliothe-

ken einzuarbeiten.

 

(LPT II/2019: überwiesen an FA XII Kulturpolitik)

Antrag 229/II/2019

ASF LFK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt bei Annahme 228/II/2019 (Konsens)

Bibliotheken in Berlin familiengerecht ausbauen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Wir begrüßen, dass in den Berliner Bibliotheken die Aus-

leihe für Kinder und Jugendliche kostenfrei ist. Berlin

wächst und die Begegnungsorte für Familien mit Kindern

müssenwachsen.Wir sehen die Berliner Bibliotheken bis-

her aber als noch nicht ausreichend genutzteMöglichkeit,

für Familien Orte der Begegnung und des Austauschs zu

sein.Wir fordern die sozialdemokratischenMitglieder des

Abgeordnetenhauses und des Senats dazu auf, in den Bi-

bliotheksentwicklungsplan für Berlin Vorschläge für eine

familiengerechte Ausgestaltung der Bibliotheken einzu-

arbeiten.

Antrag 230/II/2019

KDV Tempelhof-Schöneberg

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme in der Fassung der AK (Konsens)

Museen in Berlin familiengerecht ausbauen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Familien und Kinder müssen ihren Platz in allen Berliner

Museen finden. Es gibt jedoch aktuell nur wenige Muse-

en in Berlin, die das Gefühl vermitteln, dass Familien mit

Kindern wirklich willkommen sind. Wir fordern die sozi-

aldemokratischen Mitglieder der Bezirksverordnetenver-

sammlung, des Abgeordnetenhauses und des Bundesta-

ges dazu auf, einen Aktionsplan für eine familiengerechte

Gestaltung der Museen in Berlin zu entwickeln.

 

 

Familien und Kinder müssen ihren Platz in allen Berli-

ner Museen finden.Wir fordern die sozialdemokratischen

Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, des Ab-

geordnetenhauses und des Bundestages dazu auf, einen

Aktionsplan für eine familiengerechteGestaltungderMu-

seen in Berlin zu entwickeln.
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Antrag 231/II/2019

ASF LFK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt bei Annahme 230/II/2019 (Konsens)

Museen in Berlin familiengerecht ausbauen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Familien und Kinder müssen ihren Platz in allen Berliner

Museen finden. Es gibt jedoch aktuell nur wenige Muse-

en in Berlin, die das Gefühl vermitteln, dass Familien mit

Kindern wirklich willkommen sind. Wir fordern die sozi-

aldemokratischen Mitglieder der Bezirksverordnetenver-

sammlung, des Abgeordnetenhauses und des Bundesta-

ges dazu auf, einen Aktionsplan für eine familiengerech-

te Gestaltung der Museen in Berlin zu entwickeln. Dieser

sollte unter anderem bauliche, konzeptionelle und kura-

torische Aspekte umfassen.

Antrag 178/I/2020

KDV Spandau

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Transparenz bei Finanzierung von Religionsgemeinschaften

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Wir fordern die sozialdemokratischen Mitglieder des Ber-

liner Abgeordnetenhauses und/oder des deutschen Bun-

destages auf, eine Gesetzesvorlage zu erarbeiten, die Reli-

gionsgemeinschaften und Trägervereine von Gebetshäu-

sern und -räumen verpflichtet, finanzielle Zuwendun-

gen aus ausländischen Quellen (privater, juristischer oder

staatlicher Natur), ebenso wie Einzelzuwendungen aus

dem Inland über einer Höhe von 1.000,00 e in jährlichen

Berichten zu veröffentlichen.

Begründung

In Deutschland ist durch den Einzug und die Vertei-

lung der Kirchensteuer, lediglich die Finanzierung der

großen christlichen Religionsgemeinschaften weitestge-

hend sichergestellt. AndereReligionsgemeinschaften sind

in Deutschland auf andere Einnahmequellen angewie-

sen und auch die christlichen Kirchen in Deutschland be-

ziehen teilweise Zuwendungen aus ausländischen Quel-

len. Das nicht nur in der Wirtschaft gilt, „wes“ Brot ich

ess, des´Lied ich sing“, sollte allen klar sein. Was in Tei-

len in Gebetshäusern oder Gebetsräumen in Deutschland

nicht klar ist, wer der- oder diejenige ist, des´Lied in je-

nen Räumen gesungenwird. Das über Finanzierungsquel-

len, die dahinterstehenden Finanziers Einfluss auf dieMit-

glieder der finanzierten Gebetshäuser oder -räume neh-

men könnten, ist Anlass genug, als Gesellschaft Interesse

daran anzumelden, wer, wie Einfluss nehmen kann und

will. Dass darüber hinaus auch Ansprüche geltend ge-

macht werden können, wenn von natürlichen oder juris-

tischen Personen im Inland auskömmliche Spenden an
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Gebetshäuser und -räume geleistet werden, darf eben-

so angenommen werden. Deshalb sollten deren Offenle-

gung ebenso im Interesse einer Gesellschaft liegen, die

ihren Mitgliedern, die dies wünschen, Religion ermögli-

chen will, um der Religion willen und nicht um der Pro-

motion eines Landes, einer Organisation oder einer be-

stimmtenAuffassungvonReligion.Deshalb ist eineAnzei-

geunddamit Rechenschaft von Finanzierungsströmen für

Religionsgemeinschaften oderTrägervereinen, gegenüber

der Gesellschaft angebracht und durchzusetzen. Es steht

dabei in guter sozialdemokratischer Tradition als laizisti-

sche Partei, Religionen als unbestreitbarer Teil der Gesell-

schaft, ebenso verantwortlich zu halten, wie alle anderen

Einflussnehmerinnen und Einflussnehmer auch.
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Mobilität

Antrag 238/II/2019

KDVMarzahn-Hellersdorf

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme in der Fassung der AK (Konsens)

S-Bahn zukunftsfähig und gleichwertig machen: Klimatisierte Züge auch in den Außenbezirken

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Die Mitglieder der SPD-Fraktion und des Senats werden

aufgefordert, sich für eine gleichwertige Verteilung kli-

matisierter S-Bahn-Züge in allen Bezirken Berlins einzu-

setzen. Dazu soll das Berliner S-Bahnnetz ab 2021 voll-

ständig mit klimatisierten Zügen ausgestattet sein. Da-

zu notwendigeModernisierungsmaßnahmendes bisheri-

genWagenbestands sowie Neuanschaffungen sind dafür

zu einem angemessenen Anteil vom Land Berlin zu sub-

ventionieren.

Begründung

Nach Informationen der S-Bahn Berlin GmbH werden zu-

nächst die Züge der Ringbahnlinien durch neue, klimati-

sierte S-Bahnen ersetzt. Ab 2021 sollen dann die neuen S-

Bahnen auf den dortigen Linien verkehren. Pendlerinnen

und Pendler der S-Bahn-Linien der Stadtbahnen sowie der

Strecken, die ins BerlinerUmland führen,müssen sich der-

weil noch länger gedulden. Nach Informationen der Mär-

kischen Online Zeitung vom 26.06.19 sind bspw. Neuan-

schaffungen auf der S-Bahn-Linie 5 erst ab 2033 zu erwar-

ten.

 

Eine leistungsfähige und moderne Weltmetropole wie

Berlin kann sich solche Zustände, völlig veralteter Schie-

nenfahrzeuge, nicht weiter leisten. Mit den Wartungen

der alten Züge steigen die Reparaturkosten stark an, so

dass die Anschaffung neuer Züge wirtschaftlich nachhal-

tiger zu bewerten ist. Des Weiteren ist ein funktionieren-

der ÖPNV mit zeitgemäßer Ausstattung das Aushänge-

schild einer Großstadt. Veraltete Züge sorgen nicht nur

für einen Imageverlustunserer Stadt, sondernbietenauch

keinen ausreichenden Anreiz, um mehr Bürgerinnen und

Bürger davon zu überzeugen, das Auto stehen zu lassen

und stattdessen mit dem ÖPNV zur Arbeit zu fahren. Au-

ßerdem dürfen wir nicht weiter das Bild einer zweigeteil-

ten Stadt vermitteln – City vs. Außenbezirke. Jede Bürge-

rin und jeder Bürger hat das Recht gleichwertig zu reisen!

Somit haben auch die BürgerinnenundBürger der Außen-

bezirke das Recht auf einen zeitmäßigen Komfort und da-

mit auch auf klimatisierte Züge. Gerade auch, weil Pend-

lerinnen und Pendler aus den Außenbezirken wohl den

längstenWeg in die Innenstadt auf sich nehmenmüssen,

ist es nur logisch das Angebot an klimatisierten Zügen auf

die Außenbezirke auszuweiten.

Die Mitglieder der SPD-Fraktion und des Senats werden

aufgefordert, sich für einegleichwertigeVerteilungklima-

tisierter S-Bahn-Züge in allen Bezirken Berlins einzuset-

zen. Dazu soll das Berliner S-Bahnnetz perspektivisch voll-

ständig mit klimatisierten Zügen ausgestattet sein. Da-

zu notwendigeModernisierungsmaßnahmendes bisheri-

genWagenbestands sowie Neuanschaffungen sind dafür

zu einem angemessenen Anteil vom Land Berlin zu sub-

ventionieren. Bis dahin gilt: Je länger die Fahrstrecken der

S-Bahn, desto mehr sollten hier bereits vorhandene kli-

matisierte Züge eingesetzt werden. Auf dem S-Bahn-Ring

ist die Fahrzeit i. d. R. deutlich kürzer.

 

 

______

LPT II/2019: Überwiesen an FA XI - Mobilität -

 Stellungnahme FA XI - Mobilität:

Empfehlung des Fachausschusses: Ablehnung. Es wä-

re unrealistisch, zu beschließen, dass ab 2021 alle S-

Bahnzüge vollständig klimatisiert sein werden.

Empfehlung, um die aktuelle Situation für die Fährgäste

etwas zu entspannen: Je länger die Fahrstrecken der S-

Bahn, desto mehr sollten hier bereits vorhandene klima-

tisierte Züge eingesetzt werden. Auf dem S-Bahn-Ring ist

die Fahrzeit i. d. R. deutlich kürzer.
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Antrag 244/II/2019

KDV Charlottenburg-Wilmersdorf

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: Rücküberweisung an Antragsteller (Kon-

sens)

Investitionen in den Schienenverkehr

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Die Bundesregierung plant in jedem Haushalt für den

Schienenverkehr Mittel aufgrund folgender Kriterien ein:

 

1. Die Sicherheit von Fahrgästen und Personal ist zu

gewährleisten.

2. Nicht nur der Fernverkehr, auch die Bedienung der

Fläche ist zu verbessern.

3. Gleis- Rangieranlagen des Güterverkehrs sind zu

modernisieren.

4. Die Pünktlichkeit der Züge ist zu erhöhen.

5. Die Organisation der Verwaltung der Deutschen

Bahn ist modernen Erfordernissen anzupassen.

 

 

Begründung

Im Jahr 2002 verzeichnete die Bahn 1,65 Milliarden Rei-

sende, 2017 waren es 2,1 Milliarden. Das entspricht einem

Zuwachs von 30 Prozent. Knapp 400.000 Menschen sind

Tag für Tag in den Sorgenkindern IC und ICE unterwegs.

Auch die Bedienung der Fläche ist in den vergangenen

Jahren immer weiter ausgedünnt worden. Eine aus Um-

weltgründen dringend erforderliche Verlagerung des Gü-

terverkehrs von der Straße auf die Schiene hat nicht statt-

gefunden, eher im Gegenteil.

 

zu 1.: Um die Sicherheit von Fahrgästen und Personal zu

gewährleisten sind ein Ausbau des Schienennetzes und

die Modernisierung der Signalanlagen erforderlich. Die

Gleislänge in Kilometern ist um 9,4% gesunken: 2002

gab es 35.804 Kilometer Schiene, 2017 waren es nur noch

33.488. Die Funktionsfähigkeit des Netzes lässt zu wün-

schen übrig.

 

Unfälle sind deshalb weiterhin nicht ausgeschlossen. Im

Februar 2014 kollidierte ein Güterzug der privaten nieder-

ländischen ERS kurz vor der Einfahrt in den Hauptbahn-

hofMannheimmit einem aus Graz kommenden Eurocity;

35Menschenwurden verletzt, vier von ihnen schwer. Zwei

Jahre später stießen zwei Meridian-Personenzüge auf der

eingleisigenStreckeHolzkirchen–Rosenheimbei BadAib-

ling frontal zusammen, 12 Fahrgäste starben, 89 wurden

teils schwer verletzt. ImMai vergangenen Jahres fuhr auf

der – ebenfalls eingleisigen – Strecke Ingolstadt – Augs-

burg im Bahnhof Aibach ein Regionalzug (BRB) auf einen

stehenden Güterzug der DB Cargo auf. Zwei Tote, 13 Ver-

letzte.

 

Diese Unfälle sind keine Zufälle, sondern Ergebnisse der

 

 

_____

LPT II/2019: Überwiesen an FA XI - Mobilität - Stellung-

nahme FAXI -Mobilität: Ablehnung in dieser Fassung.Be-

kanntlich wird die Begründung nicht mitbeschlossen. Am

Ende blieben 5 Allgemeinplätze als Antrag.

Empfehlung: Die Punkte 1 – 4 sind mit wenigen Sätzen so

zu präzisieren, dass sie über das hinausgehen, was die DB

AG schon jetzt als Auflagen zu erfüllen hat, damit ein sol-

cher Antrag einen „Mehrwert“ bringt. Punkt 5 ist zu strei-

chen. Die DB AG hat keine Verwaltungsstruktur. Sie ist ei-

ne Aktiengesellschaft.
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Tatsache, dass sich viele Bahnhöfe und Trassen in maro-

dem Zustand befinden. „Per Hebel und Stahlzeilzug wer-

den nicht selten Signale aus Großvaters Zeiten bedient“

(SZ – 6.5.19, S. 4), nur rund 600 von 1.200 Stellwerken sol-

lenmodernisiertwerden.Die Fahrdienstleiter trifft nurbe-

dingt Schuld, modernste Technik, die vorwiegend in Fern-

strecken zum Einsatz kommt, hätte ihre Fehlleistungen

kompensieren und viel Leid verhindern können.

 

zu 2.: Zwar will die Bahn in diesem Jahr ihr Streckennetz

erneuern (SZ – 20.2.19, S. 19), 1.500 Kilometer Gleise sol-

len saniert, mehr als 300 Brücken und rund 650 Bahnhöfe

erneuert werden, 10,7 Milliarden Euro sind dafür vorgese-

hen, allerdings nur für die Fernstrecken, sicherlich ein Bei-

trag zur Eindämmungder Straßen- und inländischen Flug-

verkehrs, das Schienennetz in der Fläche jedoch hat wei-

terhin das Nachsehen. Stillgelegte Verbindungen werden

nicht reaktiviert, geschlossene Haltepunkte nicht wieder

eröffnet, Bahnhöfe – soweit noch am Leben -  nur noch

„bei Bedarf“ bedient. Wer kann, zieht weg, Leerstände

noch preisgünstiger Wohnungen sind die Folge, Ärzte ge-

ben auf, Ortsämter, Sparkassen und Supermärkte schlie-

ßen, Zurückbleibende – meist ältere Menschen – sind

mangels leistungsfähigen ÖPNV auf das eigene Auto an-

gewiesen.Wenwundert´s, dass viele sich abgehängt füh-

len und politisch ihr Heil bei populistischen Betrügern su-

chen.

Hier könnte die Bahn als staatliches Unternehmen durch

kluge – freilich erhöhte – Investitionen einen signifikan-

ten Beitrag zum Schutz des Klimas und der Umwelt, zur

LinderungderWohnungsnotund zumsicherenReisenvon

A nach B leisten. Ein ermutigendes Signal insoweit ist die

regelmäßige Verbindung zwischen Luckenwalde und Ber-

lin. Warum nicht mehr davon?

 

zu 3.: Bisher ist der Transport von Gütern auf der Schiene

in Deutschland rückläufig: 2002 waren es noch 278 Mil-

lionen Tonnen, 2017 nur noch 271. Zu modernisieren sind

die Gleis- und Rangieranlagen, sollte die Bahn ernsthaft

vorhaben, der Straße mehr Transporte abspenstig zu ma-

chen. Viel zu tun ist auf der größten Rangieranlage Euro-

pas in Maschen bei Hamburg. Beschäftigte dort können

ein Lied davon singen. Sie klagen über fehlende Informa-

tionen bezüglich der Länge von Überholgleisen auf den

vorgesehen Strecken von Güterzügen, so dass sie deren

Länge nicht korrekt bestimmen können. Geradezu grotesk

ist es, wenn Güterzüge vor Grenzübergängen auf deut-

scher Seite mangels Elektrifizierung mit Diesellok anrol-

len, letztere zeitaufwendig entkoppelt werden muss, da-

mit der Zug auf der anderen Seite elektrifiziert weiterrol-

len kann. Außerdem fehlen an den Standorten Lokführer

zumWendender Züge, sodass immerwieder ICEsmit „ge-

änderter Wagenreihung“ anrollen und Passagiere ihre re-

servierten Plätze nicht finden.
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zu 4.: Sicherlich ist der Mischverkehr, die gemeinsame

Nutzung des Gleisnetzes durch City- und Intercityzüge

und Güterzüge, zu beenden. In Japan und Frankreich ist

das kein Thema, wohl aber in Deutschland, wo leider eine

gegenteilige Tendenz zu beobachten ist (SZ – 11.3.19, S.17)

Als Sofortmaßnahme käme eine Verkürzung der Güter-

züge oder eine Verlängerung der Abstellgleise, auf denen

DB – Cargo – Schlangen auf Überholungen durch Fernzü-

ge warten, in Betracht. Der oft zu Verspätungen führende

Stau auf den Fernstrecken durch zu langsam fahrendeGü-

terzüge, denen nur unzureichendeWartegleise zur Verfü-

gung stehen, muss aufhören.

 

zu 5.: Bis heute wird darüber gestritten, ob die „Bahnre-

form“ von vor mehr als 20 Jahren eine Erfolgsstory ist. In-

des: Es spricht nicht viel dafür. Die zwecks Vorbereitung

der Privatisierungsmanie erfolgte Aufteilung des Unter-

nehmens in eigenständige Gesellschaften für das Netz,

den Fern- undNahverkehr sowie die Bahnhöfe hat zu zeit-

raubenden Abstimmungsprozessen im Unternehmen ge-

führt. „Das Personal andenBahnhöfenweißoft nicht,was

Leitstellen irgendwo im Land entscheiden“ (SZ – 29.3.19, S.

4)

 

Will die Bahn den vielfältigenHerausforderungen dermo-

dernen Welt wirksam begegnen, als öffentliches Unter-

nehmen eine Garantin werden für Klima- und Umwelt-

schutz, sicheres und komfortables Reisen, den zuverlässi-

genTransport vonGütern und das erfolgreiche Einwerben

der dafür notwendigen finanziellenMittel, somuss sie ihr

strukturelles Problem unverzüglich lösen. Schon aus die-

sem Grunde ist eine grundlegende Veränderung der poli-

tischen Verantwortlichkeit in unserem Lande erforderlich.

Antrag 255/II/2019

KDV Pankow

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme in der Fassung der AK (Konsens)

Unser Beitrag für mehr Klimaschutz – mehr öffentlicher Nahverkehr für mehr Menschen!

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

Der ÖPNV in Berlin und Brandenburgmuss massiv ausge-

baut werden sowie auf die Teile der benachbarten Bun-

desländer ausgedehnt werden, für die Berlin eine Metro-

polenfunktion wahrnimmt.

 

Daher wird die Berliner SPD die „Zukunft des ÖPNV

als Rückgrat des Umweltverbundes“ als innerparteiliches

Schwerpunktthema bearbeiten. In diesem Rahmen wer-

den systematisch die ÖPNV-Erfahrungen und Zukunftser-

wartungen indenGliederungender Partei aufgenommen,

in öffentlichen Veranstaltungen diskutiert und in ein Ber-

liner ÖPNV-Gesamtkonzept überführt.

Der ÖPNV in Berlin und Brandenburgmuss massiv ausge-

baut werden sowie auf die Teile der benachbarten Bun-

desländer ausgedehnt werden, für die Berlin eine Metro-

polenfunktion wahrnimmt.

 

 

 

LPT II/2019: Überwiesen an FA XI - Mobilität -

 Stellungnahme FA XI - Mobilität: Ablehnung.

 

Dem öffentlichen Nahverkehr wird im Koalitionsvertrag

2016 – 2021 eine entsprechende wichtige Rolle einge-

räumt, auch für die Metropolregion. Die Verkehrswende
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Begründung

Berlin muss seinen Beitrag leisten zum Klimaschutz. Ein

wesentlicher Teil ist dabei die Förderung des ÖPNV und

die Verkehrswende. Um dies zu fördern hat die SPD Ber-

lin auf ihrem Landesparteitag im November 2018 bereits

die Einführung eines 365-Euro-Tickets imGeltungsbereich

des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg (VBB) gefor-

dert.

 

Die SPD muss dieses auch in der Öffentlichkeit deutlich

machen mit Hilfe einer Kampagne. Diese sollte zu einem

Volksentscheid führen, wenn der Berliner Senat und die

Landesregierung Brandenburgs nicht zügig selbst für ei-

ne Ausweitung desÖPNVund ein attraktives Fahrpreisan-

gebot von BVG und VBB für alle Berliner*innen und Bran-

denburger*innen sorgen. Dabei ist auf eine enge Abstim-

mung innerhalb des VBB zu achten und ggf. eine schritt-

weise Einführung eines 365-Euro-Tickets in verschiedenen

Gebieten zu überlegen.

und mehr Mobilität mit weniger Verkehr ist seit Jahren

Schwerpunktthemades FachausschussesXIMobilität, der

ein Gremiumdes Landesvorstands ist. Es gibt seit 2015 das

Positionspapier „Berlin – Mobilität 2030 plus“ des Fach-

ausschusses, welches die Verkehrswende hin zu nachhal-

tiger Mobilität und den Ausbau des ÖPNV in den Mittel-

punkt stellt, um die Lebens- und Aufenthaltsqualität in

der Region zu verbessern. Viel davon konnte in den aktu-

ellenKoalitionsvertraghineinverhandeltwerden. 2016hat

der Fachausschuss auch ein Positionspapier zum Ausbau

des Straßenbahnnetzes vorgelegt. Beide Papiere sind auf

der Internetseite des Fachausschusses einzusehen.

Außerdemgibt es die Vereinbarung „i2030“ zwischen den

Ländern Berlin und Brandenburg sowie der DB AG zum

umfassenden Ausbau des öffentlichen Schienenverkehrs.

Es fehlt nicht an der Erkenntnis, sondern leider an der Um-

setzung, bei der es nicht vorangeht. Hiermuss die Legisla-

tive Druck auf die Exekutive ausüben. Das Problem ist be-

kannt und muss durch die Exekutive gelöst werden.

Antrag 257/II/2019

KDV Spandau

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt bei Annahme 179/I/2020 (Konsens)

E-Scooter-Chaos beenden!

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Die SPD-Mitglieder des Berliner Senates und die Abgeord-

neten der SPD-Fraktion im Berliner Abgeordneten Haus

werden aufgefordert, sich dafür einzusetzen ein verschär-

fendes Gesetz zum Umgang mit den E-Scootern auf den

Weg zu bringen.

 

Dieses Gesetz soll eine Helmpflicht, eine Führerschein-

pflicht der Klasse AM, Sorgfalts- und Haftungspflicht für

Anbieter bei Schadensfällen, die Nachweispflicht für die

Nutzung von ökologischen Strom sowie das Einrichten

von so genanntenMobility-Hubs, an denen die Roller zen-

tral gesammelt werden und ausschließlich dort angemie-

tet bzw. abgeben werden können. Die Mobility-Hubs sind

vomLandBerlin einzurichtenundmüssen für dieNutzung

von öffentlichem Straßenland von den Anbietern ange-

mietet werden.

Begründung

Seit der Einführung der E-Scooter in den öffentlichen Stra-

ßenverkehr sind massive Beeinträchtigung des Fuß- und

Straßenverkehres sowie des Stadtbildes feststellbar. Die

Verkehrssicherheit ist durch fehlende Reglementierungen

und Einweisungen der Nutzerinnen und Nutzer massiv

gefährdet. Alleine in den ersten vierWochen kam es zu 21

teils schweren Unfällen, in anderen EU-Ländern sogar mit

Todesfolge, mit E-Scooter-Beteiligung. Die oben genann-

(LPT II/2019: Überwiesen an FA XI - Mobilität - Stellung-

nahme FA XI - Mobilität: Annahme)
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ten Maßnahmen sind dringend erforderlich und werden

zu einer erheblichen Verbesserung der Situation beitra-

gen.

Quelle:

http://www.morgenpost.de/berlin/arti-

cle226515469/Ein-Monat-E-Scooter-in-Berlin-21-Unfaelle-

registriert.html2

Antrag 45/I/2020

KDV Friedrichshain-Kreuzberg

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt bei Annahme 203/I/2020 (Konsens)

Erhöhung der Kosten für die Anwohner*innen-Vignette

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

DieMitglieder der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus zu

Berlin setzen sich dafür ein, dass die Kosten für die An-

wohner*innen-Vignette erhöht werden und der gesetzli-

che Höchstrahmen, der derzeit bei 30,70 e liegt, voll aus-

geschöpft wird.

Begründung

Zurzeit bezahlenAnwohner*innen inBerlin für dasAbstel-

len ihres Fahrzeuges in einer Parkraumzone umgerechnet

2,79 Cent am Tag, d.h. etwa 10,20 im Jahr für die Nutzung

von rd. 10qm des öffentlichen Straßenraumes. Berlin liegt

mit diesemBetrag amuntersten EndederGebührentabel-

le. Besonders in Berlin ist aber der öffentlich Raum knapp,

zudem sind in keiner anderen Großstadt so viele PKW zu-

gelassenwie inBerlin– für 2019warenes laut Statistikamt

1,21 Millionen.

Antrag 179/I/2020

KDVMitte

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme in der Fassung der AK (Konsens)

E-Scooter

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

 

1. Prüfung der Einschränkung von Abstellflächen für

gewerblich vermietete E-Scooter im öffentlichen

Raum, insbesondere innerhalb des S-Bahn-Rings

durch Ausweisung von Abstellplätzen, die nicht zu

Lasten des Fußgänger- und Fahrradverkehrs ge-

hen. Zum Beispiel an jeder Einmündung bzw. Kreu-

zung, Bahnhaltestelle und Sehenswürdigkeit Um-

widmung von Kfz-Parkplätzen.

2. Prüfung der Möglichkeit, Anbieter von E-Scooter zu

verpflichten, innerhalb ihrer Apps vordefinierte Ab-

stellbereiche auszuweisen. E-Scooter die außerhalb

dieser Bereiche abgestelltwerden, geltennach einer

1. Wir fordern die Einschränkung von Abstellflächen

für gewerblich vermietete E-Scooter im öffentlichen

Raum, insbesondere innerhalb des S-Bahn-Rings

durch Ausweisung von Abstellplätzen, die nicht zu

Lasten des Fußgänger- und Fahrradverkehrs gehen.

2. Die Möglichkeit, Anbieter von E-Scooter zu ver-

pflichten, innerhalb ihrer Apps vordefinierteAbstell-

bereiche auszuweisen. E-Scooter die außerhalb die-

ser Bereiche abgestellt werden, gelten nach einer

definierten Abstellfrist als Verkehrsbehinderung.

3. Die Fraktion der SPD im Abgeordnetenhaus Berlin

wird aufgefordert, eine Prüfung der Angebots-

Nutzer-Relation zwecks Konzeptentwicklung zu
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definierten Abstellfrist als Verkehrsbehinderung.

3. Die Fraktion der SPD im Abgeordnetenhaus Berlin

wird aufgefordert, eine Prüfung der Angebots-

Nutzer-Relation zwecks Konzeptentwicklung zu

entsprechender Begrenzung der Verbreitung ge-

werblich vermieteter E-Scooter auf ein an alle

Verkehrsteilnehmer adressiertes Maß vorzuneh-

men.

4. Die Bundestagsfraktion der SPD und die Fraktion

der SPD im Abgeordnetenhaus Berlin werden auf-

gefordert, sich für die Prüfung zur Schaffung ei-

ner Ermächtigungsgrundlage auf Bundesebene zur

Erhebung von Nutzungsgebühren für gewerblich

in den Straßenverkehr eingebrachte Elektrokleinst-

fahrzeuge (E-Tretroller, E-Scooter) durch die Länder

und Kommunen einzusetzen.

 

Begründung

Mit Zulassung der Elektrostehroller (E-Scooter, Elektrot-

retroller) als Elektrokleinstfahrzeuge im Straßenverkehr

drängt sich seit Sommer 2019 eineweitereNutzung in den

öffentlichen Verkehrsraum, die vorhandene und grund-

sätzlich begrenzte Verkehrsflächen zusätzlich mitbenutzt

und für die faktisch keine offenkundig klare sowie all-

seits akzeptierte Abstellfläche vorhanden ist. Zudem zog

die Einführung zahlreiche Risiken und Gefahren für Um-

welt, Allgemeinheit, Verkehr, soziale Gerechtigkeit und

Gesundheit nach sich. Eine Anpassung der Regulierung

und der Regulierungstechnik zur Vorsorge erscheint mo-

mentan maßvoller, als die Ultima Ratio von Städten wie

z.B. Montreal, die E-Scooter wieder komplett verboten ha-

ben.

 

Selbst wenn gewerbliche Anbieter dieser Roller keineMü-

he scheuen, Nutzende zum best-möglichen Abstellen zu

veranlassen, zeitigt diese Einflussnahme bisher kein zu-

friedenstellendesVerhaltenderNutzenden. Vor allemRol-

ler, aber auch Mietfahrräder sind häufig ungünstig abge-

stellt und können eine Gefahr für Verkehrsteilnehmende

sein.

 

DesWeiteren führt die überwiegend barrikadenartige Ab-

stellpraxis der aktuell ca. 16 000 E-Scooter innerhalb des

S-Bahn Rings auf Fußgänger- und Fahrradwegen z.B. für

Sehbehinderte, Rollstuhlfahrer und alteMenschen zu Pro-

blemen. Dass die Nutzer in der App ein Foto des abgestell-

ten E-Scooters hochladenmüssen, hat daran nichts geän-

dert. Da im privaten Bereich eine GPS-Genauigkeit von 30

cm möglich ist, sollte die Ausweisung von vordefinierten

Abstellbereichen kein technisches Problem darstellen.

 

Zur Verbesserung dieser Situation sollten im fußläufig be-

quem erreichbarenWohnumfeld deutlich erkennbare Ab-

stellflächen für alle zweirädrigen Verkehrsmittel geschaf-

entsprechender Begrenzung der Verbreitung ge-

werblich vermieteter E-Scooter auf ein an alle

Verkehrsteilnehmer adressiertes Maß vorzuneh-

men.

4. Die Bundestagsfraktion der SPD und die Fraktion

der SPD im Abgeordnetenhaus Berlin werden auf-

gefordert, sich für die Prüfung zur Schaffung ei-

ner Ermächtigungsgrundlage auf Bundesebene zur

Erhebung von Nutzungsgebühren für gewerblich

in den Straßenverkehr eingebrachte Elektrokleinst-

fahrzeuge (E-Tretroller, E-Scooter) durch die Länder

und Kommunen einzusetzen.

5. Dieses Gesetz soll eine Helmpflicht, Sorgfalts- und

Haftungspflicht für Anbieter bei Schadensfällen,

die Nachweispflicht für die Nutzung von ökologi-

schen Strom sowie das Einrichten von so genann-

ten Mobility-Hubs, an denen die Roller zentral ge-

sammelt werden und ausschließlich dort angemie-

tet bzw. abgeben werden können.

6. Die Mobility-Hubs sind vom Land Berlin einzurich-

ten und müssen für die Nutzung von öffentlichem

Straßenland von den Anbietern angemietet wer-

den.
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fen werden, für die gewerbliche Verleiher mit ihren Kun-

den eine dortige Abstellpflicht vereinbaren könnten.

 

Örtlich bieten sich hierfür die Einmündungs- und Kreu-

zungsbereiche von Straßen an. Diese sind von allen Ver-

kehrsteilnehmenden für nicht fußläufig erreichbare Ziele

zu passieren. Hinzu käme die Umgebung von Bahnhöfen

und Sehenswürdigkeiten. Mit einer solchen Gestaltung

würden verlässliche Orte geschaffen, an die sich Nutzen-

de alsbald gewöhnenwerdenunddenmitunter zurückzu-

legenden Extraweg zum Abstellort hinnehmen, wie dies

bereits jetzt hinsichtlich des Abstellens von Fahrrädern an

Bahnhöfen der Fall ist.

 

Sofern nicht anderweitig örtlich genug Platz für eine Ab-

stellfläche vorhanden ist, böte sich eine Umwidmung der

bisher von Kfz genutzten allgemeinen Parkplätze an, zu-

mindest eine der nächsten Parkflächen ohne Sonderbele-

gung an jeder Einmündung/Kreuzung, die jeder Fußgän-

gerverkehr passiert und so ein breites Angebot an zwei-

rädrigen Verkehrsmitteln vorfinden kann.

 

Die Umwidmung der nächsten allgemeinen Kfz-

Parkflächen an jeder Einmündung und Kreuzung bietet

zudem die Chance, die Sichtverhältnisse für abbiegenden

Verkehr gegenüber Zweirad- und Fußgängerverkehr zu

verbessern, denn kreuzungsnah abgestellte Fahrzeug

beeinträchtigen häufig die Sicht auf diesen Verkehrsteil-

nehmenden.

 

Die Schaffung solcher Abstellflächen sollte zudem den

allseits erstrebten Veränderung der städtischen Mobili-

tät zu weniger Verkehr mit Verbrennungsmotor beför-

dern, wenn dort stets ein zweirädrigesMobilitätsangebot

zu finden ist. Diese Abstellflächen können bestehen blei-

ben, selbst wenn Elektrostehroller wieder verschwinden

sollten. Jedes andere zweirädrige Mobilitätsangebot und

auch die Abstellmöglichkeit für private Fahrräder bliebe

möglich.

 

E-Scooter führen zu schweren Verkehrsunfällen. Zu den

häufigsten Unfallursachen gehören laut einer Studie der

Charité „Unachtsamkeit, Verstöße gegen die Verkehrsre-

geln und Geschäftsbedingungen, aber auch eine einge-

schränkte Verkehrstauglichkeit“. So ist zumBeispiel für al-

le Verkehrsteilnehmer die Fahrtrichtung von E-Scootern

nicht vorhersehbar. Sie verfügen nicht über Blinker und

von Nachrüstungen sehen die Anbieter aufgrund von Zer-

störungsgefahren ab.

 

Die Möglichkeit, sich mit E-Scootern in der Stadt zu bewe-

genwird nicht vonallen als positive Innovation in denMög-

lichkeiten zur Mobilität in der Stadt gesehen, ist aber eine

weitere Variante um sich ohne Kraftfahrzeug in der Stadt

zu bewegen. Der Nutzen sollte aber in Relation zu den mit
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E-Scootern bestehenden Herausforderungen stehen.

 

E-Scooter sind nicht umweltfreundlich. Sie konkurrieren

nachweislich nichtmit Kraftfahrzeugen, sondern mit dem

Laufen auf Fußwegen, konventionellem Radverkehr oder

der Nutzung des ÖPNV. Im Vergleich zu diesen Verkehrs-

mitteln produziert ein E-Scooter pro Kilometer mit 126

Grammüberproportional viel CO2. Diesel-Busse (51g/km),

E-Bikes (25g/km), konventionelle Fahrräder (5g/km) und

Fußgänger können eine deutlich bessere Umweltbilanz

vorweisen. Einzig Mittelklassewagen (257g/km) schnei-

den im Vergleich schlechter ab. E-Scooter verursachen zu-

dem, aufgrund ihrer äußerst begrenzten Haltbarkeit, Un-

mengen an Elektroschrott und benötigen für Ihre Herstel-

lung ohnehin knappe Ressourcen, die in anderen Fahr-

zeugarten eingebaut längerfristig genutzt werden kön-

nen.

 

Den Elektroroller-Anbietern (Elektrotretroller, E-Scooter)

steht zudem der mit Steuermitteln ausgebaute öffentli-

che Verkehrsraum für ihr gewerbliches Angebot seit Zu-

lassung kostenlos und unbegrenzt zur Verfügung (Free-

Floating).

 

Es erscheint daher interessengerecht und fair – auch ge-

genüber anderer gewerblicher Verkehrsraumnutzer wie

Verkaufsstände, Freisitze von Cafés, Filmaufnahmen, Um-

züge, Märkte, Musizierende im Bahnbereich –  den Kom-

munen zumindest eine Prüfung zur Gebührenerhebung 

für die Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen durch Elek-

trokleinstfahrzeuge zu ermöglichen. Die Höhe der Gebüh-

ren sollte im definierten Verhältnis zum Nutzungsauf-

kommen und einer Erfüllung des Allgemeinwohlinteres-

ses stehen – je nachdem können Gebühren niedriger aus-

fallen oder ganz entfallen. Die Kommune sollte dies steu-

ern können, zumal ihr Zusatzkosten durch erhöhten Ord-

nungsaufwand sowie Beseitigung störender Roller ent-

stehen.

Antrag 180/I/2020

Forum Netzpolitik

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Daten von Mietfahrrädern und E-Scootern für die Allgemeinheit nutzbar machen

1
2
3
4
5
6
7
8

Der Berliner Senat und die SPD-Fraktion im Abgeordne-

tenhauswerdenaufgefordert sich dafür einzusetzen, dass

Anbieter von Rideshare-Systemen in Berlin Informationen

über die Zahl undNutzung ihrer Fahrzeuge sowohl der Se-

natsverwaltung als auch der Öffentlichkeit automatisiert

undmaschinenlesbar zurVerfügung stellen.Dafür soll der

Standard „Mobility Data Specification“ (MDS) zum Ein-

satz kommenundaußerdemeineöffentliche Schnittstelle
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entsprechend der „General Bikeshare Feed Specification“

(GBFS) bereitgestellt werden. Die Senatsverwaltung wird

kurzfristig die für die Speicherung der Daten nötige Infra-

struktur und mittelfristig Möglichkeiten zur Auswertung

undNutzung dieser Verkehrsdaten schaffen. Vorbild kann

hier das 2019 etablierte Modell der Stadt Hamburg sein.

Begründung

Im Sommer letzten Jahres erreichte die weltweite E-

Scooter-Welle schließlich auch Deutschland und mittler-

weile sind die elektronischen Roller fester Bestandteil der

Innenstadtbezirke. Der den neuenGefährten oftmals ent-

gegengebrachte Unmut begründet sich auch aus einem

gefühlten Kontrollverlust der Stadt über ihren öffentli-

chen Raum, da dieser nun großflächig als Parkraum di-

verser Rideshare-Angebotegenutztwird.Weil diese Praxis

zumindest teilweise gerichtlich legitimiert wurde, sollte

die Senatsverwaltung Berlin nun alternative Möglichkei-

ten in Betracht ziehen, wie der Rideshare-Markt effektiv

kontrolliert und in sinnvolle Bahnen gelenktwerden kann.

 

Die Mobility Data Specification (MDS) [1, 4] ist eine

von der Stadt Los Angeles bereits vor längerer Zeit eta-

blierte technische Vorschrift zum elektronischen Daten-

austausch zwischen Kommunen und den dort tätigen

Rideshare-Unternehmen.DieUnternehmen teilenmit der

Stadtverwaltung unter anderem die Zahl und den aktuel-

len Standort ihrer Mietobjekte sowie diverse Daten über

deren Zustand und Nutzung. So hat die öffentliche Ver-

waltung stets den Überblick über die derzeitige Situation

auf dem Rideshare-Markt und kann ihrerseits auch direkt

elektronisch Parkverbotszonen definieren und an die An-

bieter übermitteln. Der Standard wurde bisher von diver-

sen Städten indenUSAund im letzten Jahr auch vonHam-

burg adaptiert.

 

Die Bündelung der Daten der einzelnen Rideshare-

Anbieter würde die Position der Berliner Senatsver-

waltung im Markt deutlich stärken. Sie hätte stets ein

aktuelles Lagebild und könnte wieder agieren, statt nur

zu reagieren. Darüber hinaus könnten die Daten auch

mit in die Verkehrsplanung mit einfließen. Gleichzeitig

erleichtert dieMDS auch die Kommunikation von Parkver-

botszonenmit den Anbietern, da diese unkompliziert und

im Zweifel auch sehr kurzfristig direkt als elektronische

Geodaten übermittelt werden können.

 

Um Bedenken bezüglich der Privatsphäre der Rideshare-

Nutzer und des Datenschutzes gerecht zu werden, soll-

tendieAnbieter gemäßdenBestimmungenderMDSdazu

angehalten werden, keinerlei Kundendaten zu übermit-

teln, auch nicht in pseudonymisierter Form. Die techni-

sche Umsetzung auf Seiten der Unternehmenwärewahr-

scheinlich mit minimalem Aufwand möglich, da diese

ähnliche Modelle bereits in anderen Märkten (nicht zu-
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letzt in Hamburg) umsetzen.

 

Der vorliegende Antrag ist auch ganz im Sinne des An-

fang letzten Jahres vorgestellten Konzeptes „Daten für

alle“ und bietet zahlreiche Chancen für die Stadt Berlin

sowie für innovative Mobilitätsangebote, wie etwa die

Jelbi-App der BVG. Deshalb sollten Rideshare-Abieter ne-

ben dem Teilen der Daten mit der Senatsverwaltung via

MDS auch zum Bereitstellen einer öffentlichen Schnitt-

stelle nach dem GBFS-Standard [2] angehalten werden.

Berlin könnte die zweite deutsche Großstadt mit einem

wirklich zukunftsweisenden Mobilitätskonzept werden.

 

Referenzen

• https://github.com/openmobilityfoundati-

on/mobility-data-specification3

• https://github.com/NABSA/gbfs4

• https://www.hamburg.de/pressearchiv-

fhh/12793478/2019-08-21-bwvi-

mobilitaetsdienste/5

• h6ttps://radforschung.org/log/mds-fuer-

kommunen-erklaert/7

• https://lab.technologiestiftung-

berlin.de/projects/bike-sharing/en/8

Antrag 181/I/2020

KDV Lichtenberg

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: FA XI - Mobilität (Konsens)

Verkehrsinfrastruktur außerhalb des S-Bahn-Rings verbessern

1
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Die sozialdemokratischen Mitglieder des Abgeordneten-

hauses und des Senats werden ersucht, sich dafür einzu-

setzen, dass die Verkehrsinfrastruktur auch außerhalb des

S-Bahn-Rings rasch und zielgerichtet an die Erfordernisse

einer wachsenden Stadt angepasst wird.

Dazu gehören u. a. folgende Maßnahmen:

 

1. Die Ausweitung des BerlKönig-Service auf die Au-

ßenbezirke

2. Die Einführung von Rufbussen,wie imNahverkehrs-

plan 2019-2023 vorgesehen

3. Die Schaffung und Erweiterung von Park-and-Ride-

Parkplätzen sowie öffentlichen Mobilitätsstationen

4. Vereinbarungen mit Wohnungsbauunternehmen

und Bike- und CarSharing-Anbietern zur Auswei-

tung der Geschäftsgebiete

5. Die Verbesserung der Lade-Infrastruktur insbeson-

dere auf den vermieteten Parkplätzen der Woh-

nungswirtschaft

6. Die Verbesserung derTaktzeiten auf bestehenden S-

Bahn-, U-Bahn-, Straßenbahn- und Buslinien

7. Die Prüfung des Aus- und Neubaus von U-Bahn-
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Linien, insbesondere der U6, U7, U8, U9, U10 nach

Hohenschönhausen und U11 nach Marzahn

 

Zur gezielten Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur sol-

len Pläne auchmit der Bevölkerung vor Ort diskutiert und

Vorschläge gesammelt werden.

Begründung

Im Koalitionsvertrag hat sich die rot-rot-grüne Koalition

darauf festgelegt, den ÖPNV insbesondere in den Au-

ßenbezirken zu verbessern – durch Rufbusse und Sam-

meltaxis, durch einen besseren Takt von S-Bahn, U-Bahn,

Bus und Straßenbahn, die Schaffung von Park-and-Ride-

Parkplätzen und die Ausstattung von P+R-Haltestellen

undU-Bahn-Endhaltestellenmit Ladesäulen. Einigedieser

Planungenwurdenbereits imNahverkehrsplan 2019-2023

verankert. Darüber hinaus ist es allerdings nötig, auch

in den Außenbezirken auf die Erfordernisse der schnell

wachsenden Stadt und auch der steigenden Zahl von

Pendler*innen zwischen Außenbezirken und Innenstadt

sowie zwischen Berlin und Brandenburg zu reagieren. Ins-

besondere der modal split sollte auch in den Außenbe-

zirken verbessert werden, etwa durch die Verbesserung

des Bike- und Carsharings und die Bereitstellung von Ruf-

bussen. Gerade das Angebot des BerlKönigs ist für die

Außenbezirke eine sinnvolle und rasch umzusetzende Er-

gänzung des bestehenden ÖPNV-Angebots. Umso unver-

ständlicher ist aus verkehrspolitischer Sicht seine Begren-

zung auf den S-Bahn-Ring.

Antrag 182/I/2020

AG Selbst Aktiv Landesvorstand

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt durch Beschlusslage (239/II/2019) (Konsens)

Angebote Mobilitätstrainings in BVG und S-Bahn stärken

1
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4
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7
8
9
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15
16
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Die sozialdemokratischen Mitglieder des Berliner Abge-

ordnetenhauses und des Berliner Senats werden aufge-

fordert, sich bei BVG und S-Bahn für eine häufigere und

regelmäßigeTaktungderMobilitätstrainings einzusetzen.

Je Quartal sollte es berlinweit einmal möglich sein, an ei-

nem solchen Training teilzunehmen.

Begründung

Grundsätzlich kann jede Person jederzeit mit einer neu-

en Situation hinsichtlich eingeschränkter Mobilität kon-

frontiert werden. Dies kann durch starke Seheinschrän-

kungenbis hin zur Erblindung, dasAngewiesensein auf ei-

nen Rollstuhl und vieleweitere Gründe geschehen. Neben

vielen anderenDingen, die imAlltagneu eingeübtwerden

müssen, ist die Sicherstellung der individuellen Mobilität

dann eine Herausforderung. Die kostenlosen Mobilitäts-

trainings von BVG und S-Bahn sind dann eine große und
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wichtige Hilfe. Sie kommen darüber hinaus auch Men-

schen zugute, die nach Berlin ziehen und hier mit neuen

Fahrzeugen im ÖPNV konfrontiert werden.

 

Die Angebotsstruktur dieser Trainings ist allerdings recht

unterschiedlich, die Termine schwer berechenbar und

grundsätzlich zu wenig.

 

Das letzte Training der S-Bahn fand im Jahr 2017 statt. Ein

Angebot für Blinde und Sehbehinderte bei der BVG gibt es

nur einmal im Jahr.

 

Dies kann dazu führen, dass bis zu einem Jahr vergeht, be-

vor eine adäquate Anleitung zur Nutzung der Verkehrs-

mittel vergeht. Wichtige Zeit, in der soziale Kontakte be-

droht und alltägliche sowie Behördengänge schlichtweg

zur Tortur werden können.

Antrag 183/I/2020

KDV Steglitz-Zehlendorf

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: FA XI - Mobilität (Konsens)

S-Bahn im Berliner Südwesten ausbauen
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Die SPD-BVV-Fraktion in Steglitz-Zehlendorf und der Lan-

desparteitag werden gebeten, das Bezirksamt Steglitz-

Zehlendorf bzw. die SPD-Fraktion im Berliner Abgeordne-

tenhaus und den Senat von Berlin aufzufordern, bei den

zuständigen Stellen darauf hinzuwirken, dass die S-Bahn

zwischen Südende, Lankwitz und Lichterfelde Ost sowie

Lichterfelde Süd und Teltow Stadt so schnell wie möglich

zweigleisig ausgebaut wird, die S-Bahn von Teltow Stadt

über Stahnsdorf bis Wannsee zeitnah zweigleisig verlän-

gert wird, eine S-Bahn-Verbindung von Teltow Bahnhof

bis Ludwigsfelde/Trebbin umgehend geprüft wird.

Begründung

Durch die eingleisigen Streckenabschnitte zwischen Süd-

ende und Lichterfelde Ost sowie Lichterfelde Süd und Tel-

tow Stadt ist ein 10-Minutentakt auf den Linien S 25/ S

26 nicht nachhaltig gewährleistet. Der automobile Pend-

lerverkehr zwischen Berlin und Brandenburg führt auch

imBerliner Südwestendazu, dass StraßenzügewieOsdor-

fer Str., Ostpreußendamm,Wismarer Str., Goerzallee, Hin-

denburgdamm und Clayallee zunehmend bis zur Belas-

tungsgrenze ausgelastet sind. Nach Inbetriebnahme des

BER und dem Bau eines neuen Stadtteils in Lichterfelde

Südmit etwa 2.500Wohneinheiten ist ein weiter steigen-

des Verkehrsaufkommen absehbar. Deshalb und nicht zu-

letzt auch aus ökologischen Gründen ist ein Ausbau der

S-Bahn im Berliner Südwesten unverzichtbar. Uns ist be-

wusst, dass hierzu in der Vergangenheit Anstrengungen

unternommenworden sind. Mit den enormen Finanzmit-
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teln, die das Klimapaket der Bundesregierung der Deut-

schen Bahn zuweist, ist jedoch eine neue Situation ent-

standen. Die Mittel für die dringend benötigte Ertüchti-

gung der S-Bahn im Berliner Südwesten sind nun vorhan-

den.

Antrag 184/I/2020

KDV Lichtenberg

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt durch Beschlusslage (Konsens)

Keine Zerschlagung der S-Bahn

1
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Die Arbeitnehmerinnenorganisationen der drei Berliner

Koalitionsparteien, die Arbeitsgemeinschaft für Arbeit-

nehmerfragen (AfA) in der SPD, die Landesarbeitsgemein-

schaft Betrieb&Gewerkschaft (DIE LINKE) und die Ge-

werkschaftsGrün (DIE GRÜNEN) kritisieren die am 12. No-

vember vom Senat beschlossenen Eckpunkte zur Verga-

be von S-Bahn-Strecken. Wir teilen die Befürchtung der

Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, EVG, dass mit die-

sem Ausschreibungskonzept erhebliche Nachteile für die

Beschäftigten der S-Bahn und für die Fahrgäste in Ber-

lin und Brandenburg drohen. AfA, GewerkschaftsGrün

und Betrieb&Gewerkschaft fordern deshalb, auf die Aus-

schreibung der S-Bahn und vonTeilstrecken zu verzichten.

Sofern eine Ausschreibung schon begonnenwurde, ist sie

abzubrechen.

 

Grundsätzlich lehnen wir die Ausschreibung der S-Bahn

und insbesondere die Ausschreibung von Teilstrecken ab.

Wir wollen keine Privatisierung auf Kosten von Beschäf-

tigten und Fahrgästen. Der S-Bahn-Betriebmuss aus einer

Hand erfolgen.

 

Wir fordern deshalb das Abgeordnetenhaus und den Se-

nat auf, durch eine Bundesratsinitiative darauf hinzu-

wirken, dass das Bundesgesetz gegen Wettbewerbsbe-

schränkungen (GWB) so geändert wird, dass die kommu-

naleDaseinsvorsorgenicht privatisiertwerdenkann.Dazu

gehört die S-Bahn.

Antrag 185/I/2020

AfA Berlin

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme in der Fassung der AK (Konsens)

Nein zur Ausschreibung und Zerschlagung der S-Bahn - 100 % S- Bahn, ein Betrieb aus einer Hand.

1
2
3
4

Die Bürger*innen Berlins haben ein Recht auf eine funk-

tionierende S-Bahn!

 

Die vomrot-rot-grünenSenat geplanteAusschreibungbe-

Die Bürger*innen Berlins haben ein Recht auf eine funk-

tionierende S-Bahn!

Die von der grünen Senatorin geplante Ausschreibung be-

deutet dasAuseinanderreißendes einheitlichenBetriebes
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deutet dasAuseinanderreißendes einheitlichenBetriebes

S-Bahn. Es ist das größte OPP-Projekt in Berlin und ein

Schritt hin zur Privatisierung. Alle Erfahrung zeigt, dass

Privatisierung über kurz oder lang zur Zerstörung der öf-

fentlichen Daseinsvorsorge führen.

 

Viel wird angesichts des Klimawandels von einem einen

leistungsfähigen, sicheren und bezahlbaren öffentlichen

Nahverkehr geredet. Das verlangt, dass Schluss ist mit

dem Kaputtsparen, Privatisierungen und Dumpingwett-

bewerb.

 

Am Anfang der Krise der S-Bahn stand der Versuch, die

DeutscheBahnaufdenBörsengangvorzubereiten.DieBe-

legschaft der S-Bahn hat vor 10 Jahren mit einem Sofort-

programm für die Wiederherstellung der Berliner S-Bahn

einen Ausweg aus der Krise gebahnt. Sie ist die Kompe-

tenz der S-Bahn.Wer die S-Bahn zerschlägt und damit die

Belegschaft spaltet, organisiert das Chaos.

 

Deshalb fordern wir Euch auf, entsprechend der Be-

schlusslage der SPD zu handeln und ein Auseinanderrei-

ßen der S-Bahn zu verhindern.

Nein zur Ausschreibung und Zerschlagung der S-Bahn - Ei-

ne S-Bahn – aus einer Hand, mit allen Bereichen.

S-Bahn. Es ist das größte OPP-Projekt in Berlin und ein

Schritt hin zur Privatisierung. Alle Erfahrung zeigt, dass

Privatisierung über kurz oder lang zur Zerstörung der öf-

fentlichen Daseinsvorsorge führen.

 

Viel wird angesichts des Klimawandels von einem einen

leistungsfähigen, sicheren und bezahlbaren öffentlichen

Nahverkehr geredet. Das verlangt, dass Schluss ist mit

dem Kaputtsparen, Privatisierungen und Dumpingwett-

bewerb.

 

Am Anfang der Krise der S-Bahn stand der Versuch, die

DeutscheBahnaufdenBörsengangvorzubereiten.DieBe-

legschaft der S-Bahn hat vor 10 Jahren mit einem Sofort-

programm für die Wiederherstellung der Berliner S-Bahn

einen Ausweg aus der Krise gebahnt. Sie ist die Kompe-

tenz der S-Bahn.Wer die S-Bahn zerschlägt und damit die

Belegschaft spaltet, organisiert das Chaos.

 

Deshalb fordern wir Euch auf, entsprechend der Be-

schlusslage der SPD zu handeln und ein Auseinanderrei-

ßen der S-Bahn zu verhindern.

Nein zur Ausschreibung und Zerschlagung der S-Bahn - Ei-

ne S-Bahn – aus einer Hand, mit allen Bereichen.

Antrag 186/I/2020

KDV Treptow-Köpenick

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt bei Annahme 187/I/2020 (Konsens)

VBB-Abo 65plus für alle Rentner*innen
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Ein VBB-Abo sollte unabhängig vom Lebensalter für Rent-

ner*innen eingeführt werden.

Begründung

Derzeit gibt es nur ein VBB-Abo ab dem 65. Lebensjahr. Es

gibt aber auch Rentner*innen, die noch nicht 65 Jahre alt

sind, z.B. wegen Erwerbsminderung oder vorgezogenem

Altersruhegeld. Die Bezieher*innen dieser Renten haben

überwiegend ein geringeres Einkommen als während des

Erwerbslebens.

 

Dieser Personenkreis kann keine Vergünstigungen im

ÖPNV in Anspruch nehmen, wenn die Voraussetzungen

des Sozialtickets oder bei Schwerbehinderung nicht das

Merkzeichen G erfüllt werden.

 

Diese Lücke muss geschlossen werden, da dieser Perso-

nenkreis oft auch schon über Mobilitätseinschränkungen

verfügt.
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Antrag 187/I/2020

AG 60plus Landesvorstand

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

VBB-Abo 65plus für alle Rentner*innen

1
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5
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Die SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus und die sozial-

demokratischen Mitglieder des Senats werden aufgefor-

dert, sich dafür einzusetzen, dass ein VBB-Abo unabhän-

gig vom Lebensalter für Rentner*innen eingeführt wird.

Begründung

Derzeit gibt es nur ein VBB-Abo ab dem 65. Lebensjahr. Es

gibt aber auch Rentner*innen, die noch nicht 65 Jahre alt

sind, z. B. wegen Erwerbsminderung oder vorgezogenem

Altersruhegeld. Die Bezieher*innen dieser Renten haben

überwiegend ein geringeres Einkommen als während des

Erwerbslebens. Dieser Personenkreis kann keine Vergüns-

tigungen imÖPNV inAnspruchnehmen,wenndieVoraus-

setzungen des Sozialtickets oder bei Schwerbehinderung

nicht die Voraussetzungen für das Merkzeichen G erfüllt

werden. Diese Lücke muss geschlossen werden, da dieser

Personenkreis oft schon von Mobilitätseinschränkungen

betroffen  ist.

Antrag 188/I/2020

AG 60plus Landesvorstand

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: FA XI - Mobilität (Konsens)

Änderungen in den VBB der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) veranlassen
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Der Senat von Berlin, insbesondere der Finanzsenator Dr.

Mathias Kollatz als Vorsitzender der Gewährträgerver-

sammlung, wird gebeten, folgende Änderungen in den

VBB der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) zu veranlassen:

 

1. In der Tarifinformation „Einzelfahrscheine“ werden

dieWorte „Rück- und Rundfahrten ausgeschlossen“

gestrichen;

2. In der Tarifinformation „Wochen-, Monats- und Jah-

reskarten im Tarifbereich ABC werden bei der Kar-

tenart Abo 65 plus die Worte „ausschließlich im

Abonnement“ gestrichen.

3. Außerdem wird darum gebeten, die 65plus-Karte

auch preislich abgestuft getrennt jeweils für die Zo-

ne AB und BC anzubieten.

 

Begründung

Die SPDBerlin soll sich für Änderungen des BVG-Tarifs ein-

setzen, um die Benutzung des Berliner ÖPNV für Fahrgäs-

te über 60 Jahren zu verbessern.  DieMehrkosten für diese

Veränderungen, die mehr Senioren zu Nutzern des ÖPVN

macht, könnendurchErhöhungderBußgelder für falsches
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Parken und die Erhöhung der Parkgebühren aufgefangen

werden.

Antrag 189/I/2020

KDVMarzahn-Hellersdorf

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: FA XI - Mobilität (Konsens)

Neue ÖPNV-Tarife für die neue Arbeitswelt
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Der Landesparteitag möge beschließen:

 

1. Die sozialdemokratischen Mitglieder des Abgeord-

netenhauses, des Senats und in den Aufsichtsräten

von VBB GmbH und BVG AöR werden aufgefordert,

auf VBB und BVG dahingehend zu wirken, dass für

die neuen Formen der Arbeit (z.B. vermehrtes Ar-

beiten von zu Hause, ortsungebundenes Arbeiten,

Teilzeitarbeit etc.) noch in diesem Jahr geeignete Ta-

rifangebote, entwickelt werden, mit dem Ziel, die-

se am 1. Januar 2021 für Berlin einzuführen. Diese

neuen Tarifprodukte sollen die üblichen Tarifange-

bote vonMonats- und Jahreskarteflexibel ergänzen.

2. Für die vorgenannten Änderungen sind, wennmög-

lich, mittelfristig VBB-weite Lösungen mit Branden-

burg anzustreben. Zeichnet sich hier keine kurzfris-

tige Einigung ab, soll der Tarifbereich Berlin voran-

schreiten.

 

Begründung

Die Corona-Pandemie hat von Beginn an erhebliche Aus-

wirkungen auf die Arbeitswelt. Arbeitnehmerinnen und

Arbeitnehmer arbeiten zumTeil in einemHöchstmaß zeit-

lich flexibel, von zu Hause, ortsungebunden – und nur ge-

legentlich im Büro, im Betrieb oder der Fabrik. Mit diesem

Wandel in der Arbeitswelt änderte sich auch das Mobili-

tätsverhalten. Aus demvormals nahezu ausnahmslos täg-

lichen Pendeln zur Arbeit ist nun vermehrt eine gelegent-

liche, flexible Nutzung des ÖPNV geworden.

 

Daraus ergibt sich aus Sicht der Fahrgäste die Frage, ob

das Monats- oder Jahresabonnement noch das angemes-

sene Tarifprodukt ist, da sie, absolut gesehen, die teuers-

ten darstellen. Das Tarifsortiment des VBB-Tarifes weist

hier eine Lücke auf. Ein passendes Produkt, das der neuen

Entwicklung Rechnung trägt, fehlt gegenwärtig. Die Ar-

beitswelt hat sich infolge der Seuche verändert und auch

nach der Pandemie wird sich dieser Trend nicht umkeh-

ren. Darauf müssen seitens Verkehrsverbund, Verkehrs-

unternehmen und Verkehrssenat mit neuen Tarifangebo-

ten schnellstmöglich Antworten gefunden werden, um

die Pendlerinnen und Pendler weiter für den ÖPNV zu ge-

winnenunddamit einenBeitrag für dieVerkehrswende zu
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leisten und die Klimaschutzziele für den Sektor Verkehr zu

erreichen.

Antrag 190/I/2020

KDV Lichtenberg

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: FA XI - Mobilität (Konsens)

Für die Mobilitätswende den Mobilitätspass einführen
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Um bestehende Eintritts- und Nutzungsbarrieren bei

der Nutzung von neuen Mobilitätsangeboten abzubau-

en,mögen sich die SPD-Fraktion des Abgeordnetenhauses

unddie sozialdemokratischenSenatsmitglieder dafür ein-

setzen, dass ein Mobilitätspass eingeführt wird.

 

Dieser Mobilitätspass soll ohne Preiserhöhung die bishe-

rige VBB-Umweltkarte ersetzen. Hinzukommen sollen au-

tomatische Mitgliedschaften bei ausgewiesen nachhal-

tigen privaten und öffentlichen Mobilitätsdienstleistern,

die in Berlin aktiv sind. Diese müssen sich nach dem Lan-

desvergabegesetz bewerben. Hierzu gehören insbesonde-

re die Sharing-Dienstleister für Bikesharing. Die Nutzung

dieser Zusatzfunktionen kann von den Nutzern aktiv an-

gewählt werden.

 

Gegenüber allen Mitgliedsunternehmen sollen die Kun-

den nur noch anonymisiert (z.B. Kundenummer) darge-

stellt werden. Die Abrechnung erfolgt über eine zentrale

Mobilitätsagentur des Landes Berlins oder über den VBB.

Nur dort liegen alle Kundendaten vor. Damit wird es er-

möglicht, dass die in Berlin wohnenden mit nur einer An-

meldung und nur einer Karte im Portemonnaie alle Ange-

bote nutzen können. Perspektivisch ist auch eine zentrale

App denkbar. Die Kosten für die Entwicklung der techni-

schen Systeme tragen die Mitgliedsunternehmen.

 

Die Teilnahme an diesem Mobilitätspass soll für alle pri-

vaten Mobilitätsdienstleister zwingende Bedingung sein,

umdieNutzung ihrerDienste pauschal abrechnen zu kön-

nen.

 

Der Preis der Karte soll dauerhaft am Preis der VBB-

Umweltkarte gekoppelt sein. Die weiteren Angebote pri-

vater Dienstleister werden - wie aktuell auch schon – in-

dividuell entsprechend der Nutzung abgerechnet. Die pri-

vaten Dienstleister behalten die Hoheit über die Preisge-

staltung ihres eigenen Angebots mit der Einschränkung,

dass keine Grund- und Aufnahmegebühren erhoben wer-

den können.

 

Ergänzend könnte auch ein „Mobilitätspass light“ einge-

führt werden, der kostenlos ist, allerdings nicht die VBB-

Umweltkarte enthält. Auch Bonusprogramme sind denk-
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bar, die eine Vielnutzung belohnen und Steuerungsmög-

lichkeiten eröffnen,wie zumBeispiel eineNutzung außer-

halb der Stoßzeiten.

Begründung

Berlin ist in den letzten Jahren das Experimentierfeld für

Sharing-Dienstleistungen im Bereich Mobilität in Europa

geworden. Gefühlt kommt jeden Monat ein neuer Anbie-

ter für Car- oder Bikesharing hinzu, andere geben wieder

auf.

 

Die zögerliche Annahme der neuen Angebote durch Au-

tobesitzer liegt auch daran, dass diese sich mit den neu-

en Möglichkeiten oft nicht auseinandersetzen, da das ei-

gene Auto ja vor der Tür steht. Bike- und insbesonde-

re E-Bike-Sharing werden nicht in Erwägung gezogen, da

schon die Anmeldeprozeduren und Anbieterauswahl als

lästig empfundenwerden. Die diversen Anmeldeprozesse

bei der Vielzahl der Anbieter stellen auch für sich genom-

men eine Einstiegshürde dar, die die Mobilitätswende

mindestens verzögert, etablierte Anbieter bevorteilt und

damit auch wettbewerbsverzerrend und monopolunter-

stützend wirkt. Hinzu kommen insbesondere bei Anbie-

tern aus demUS-amerikanischen und chinesischen Raum

auch Datenschutzbedenken. Diese Hürden werden besei-

tigt,wennder vorliegendeAntrag umgesetztwird. Gleich-

zeitig wird die Attraktivität der VBB-Umweltkarte und da-

mit eines Umstiegs auf den ÖPNV erhöht.

 

Mit dem Mobilitätspass können sich die Berliner*innen

künftig für günstige Mobilität mit maximaler Flexibilität

und Einfachheit entscheiden – frei vom eigenen Auto. Das

ist die Berliner Freiheit.

Antrag 191/I/2020

AG 60plus Landesvorstand

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: FA XI - Mobilität (Konsens)

Barrierefreie Bushaltepunkte in ganz Berlin einrichten

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Die sozialdemokratischen Mitglieder des Abgeordneten-

hauses von Berlin, des Berliner Senats und der Bezirksäm-

ter werden aufgefordert, sich bei den zuständigen Stel-

len dafür einzusetzen, dass zeitnah geprüft wird, welche

der rund 6500 Berliner Bushaltestellen sich durch Umbau

komplett barrierefrei herrichten lassen und dann ein kon-

kreter Zeit-/Maßnahmenkatalog erstellt wird.

 

Die Umsetzung der Barrierefreiheit bei der Nutzung des

ÖPNV für die Berlinerinnen und Berliner mit Mobilitäts-

beeinträchtigungen entsprechend dem Berliner Nahver-

kehrsplan 2019-2023 darf nicht weiter aufgeschobenwer-

den.
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Begründung

Die Haltestelle „Obstallee“ in Berlin-Staaken ist die erste

Berliner Bushaltestelle, die nach Umbau seit Januar 2020

komplett barrierefrei ist. Mittels eines auf 22 Zentimeter

erhöhten Einstiegsbords zum Bus reduziert sich die Lücke

zwischen Bordstein und Tür auf ein bis zwei Zentimeter.

Damit haben es nicht nur Rollstuhlfahrer leichter, ohne

Hilfe in den Bus zu kommen, sondern auch Fahrgäste mit

Rollatoren, Kinderwagen, Gehhilfen oder schwerem Ge-

päck.

 

Dieser neuerrichtete barrierefreie Einstieg in BVG Bus-

se muss so schnell wie möglich an vielen Berliner Hal-

testellen nachvollzogen werden, damit mobilitätseinge-

schränkten Fahrgästen ein bequemes und rascheres Ein-

und Aussteigen ermöglicht wird und Busfahrer von auf-

wändigen Hilfestellungen mittels Klapprampen entlastet

werden.

Antrag 192/I/2020

AG 60plus Landesvorstand

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme in der Fassung der AK (Konsens)

Den Verzicht auf die Fahrerlaubnis belohnen

1
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Berliner Senioren, die ihre Fahrerlaubnis freiwillig zurück-

geben, erhalten eine kostenfreie Jahreskarte für den Ber-

liner ÖPNV.

Begründung

Es macht Sinn, den Führerschein freiwillig abzugeben,

wenn man aufgrund des Alters oder einer gesundheitli-

chen Einschränkung nicht mehr in der Lage ist, ein Fahr-

zeug sicher im Straßenverkehr zu führen. Dieser gera-

de für langjährige Inhaber einer Fahrerlaubnis emotional

nicht einfache Schritt, freiwillig aufs Autofahren zu ver-

zichten, sollte belohnt werden. Mehrere bundesdeutsche

Städte, wie etwa Dortmund, Essen, der Landkreis Lud-

wigsburg, Münster, Rheine, Ulm und etliche andere Ge-

meinden belohnen bereits die Entscheidung, auf den öf-

fentlichen Nahverkehr umsteigen, durch ein kostenfreies

Ticket für den lokalen ÖPNV für eine gewissen Zeitraum,

bis hin zu einem vollen Jahr.

 

Ein Verweis auf die kostenreduzierte VBB-Abo-

Jahreskarte „65plus“ wäre in diesem Zusammenhang

verfehlt, weil dieses Angebot allen Senioren ab 65 Jahren

zur Verfügung steht, unabhängig davon, ob sie ihre

Fahrerlaubnis noch weiterhin nutzen, oder nicht.

Berliner Senioren, die ihre Fahrerlaubnis freiwillig zurück-

geben, erhalten einmalig eine kostenfreie Jahreskarte für

den Berliner ÖPNV.
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Antrag 193/I/2020

KDVMitte

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme in der Fassung der AK (Konsens)

Einmal imMonat autofreie Kieze

1
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24
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Wir fordern den Bezirk Mitte auf pro Kiez oder Progno-

seraum einen autofreien Sonntag im Monat zu ermögli-

chen, damit die Bewohner*innen des Kiezes bzw. Progno-

seraums die Möglichkeit haben die Straße für Aktivitäten

für Austauschangebote, wie z.B. gemeinsames Essen, das

zelebrieren von öffentlichen Festen, wie z.B. dem Tag des

guten Lebens oder Ähnlichem zu ermöglichen. Autofrei

meint dabei, dass die Haupteinfahrtsstraßen in den Kie-

zen gesperrt werden sollen, so dass dort die Veranstaltun-

gen stattfinden können.

Kommerzielle Angebote wie Flohmärkte, Food Märkte

oder Ähnliches sollen nicht unter das Angebot der auto-

freienSonntage fallen, dadiesewiederumdurch Lärmund

Verschmutzung negative Effekte auf die Bewohner*innen

in den Kiezen haben.

Wir fordern das Land Berlin auf, sich für autofreie Tage in

den Bezirken einzusetzen.

Wir fordern die Bundestagsfraktion auf sich für die Ein-

grenzung von Autoverkehr inWohngebieten einzusetzen.

 

Begründung

 

Am 07. Juni 2020 werden in Berlin mehrere Kieze den „Tag

des guten Lebens“ feiern. An diesem Tag soll verdeutlicht

werden, wie viel Lebensraum durch die parkenden und

fahrenden Fahrzeuge den Menschen vorenthalten wird.

Dieser Freiraum wird an dem Tag genutzt und von ver-

schiedenen Gruppen bespielt.

Wir finden in Zeiten der gesellschaftlichen Verrohung,

ist es ein wichtiger Aspekt die Bewohner*innen zu em-

powern, Freiräume in ihren Kiezen zu nutzen und sich im

öffentlichen Raumauszutauschen, der dadurchwieder le-

benswerter wird.

 

Wir fordern das Land Berlin auf, sich für autofreie Tage in

den Bezirken einzusetzen.

 

Wir fordern die Bundestagsfraktion auf sich für die Ein-

grenzung von Autoverkehr inWohngebieten einzusetzen.

Antrag 194/I/2020

KDVMarzahn-Hellersdorf

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt durch Zeitablauf (Konsens)

Freie Fahrt am Tag der Deutschen Einheit und am Tag des Mauerfalls (3.10. und 9.11.)

1
2
3
4
5

(Die SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus möge sich dafür

einsetzen)

 

1. Die sozialdemokratischen Mitglieder des Ber-

liner Abgeordnetenhauses, des Senats und in
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den Aufsichtsräten von VBB GmbH und BVG AöR

werden aufgefordert, dahingehend zu wirken,

dass alle Verkehrsunternehmen des öffentlichen

Nahverkehrs, die auf Berliner Gebiet fahren, am

3. Oktober 2020 und am 9. November 2020 für

ÖPNV-Stammkunden erweiterte Mitnahmemög-

lichkeiten (z.B. Personen, Fahrräder etc.) und für

Gelegenheitsfahrer Freifahrten ermöglichen, als

Zeichen der Dankbarkeit gegenüber den Fahrgäs-

ten und des gesellschaftlichen Zusammenhalts

während der Corona-Zeit sowie als Weitergabe der

finanziellen Hilfen für den ÖPNV von Bund und

Land an die Kundinnen und Kunden.

2. Für die vorgenannten Änderungen sind, wennmög-

lich, mittelfristig VBB-weite Lösungen mit Branden-

burg anzustreben. Zeichnet sich hier keine kurzfris-

tige Einigung ab, soll der Tarifbereich Berlin AB vor-

anschreiten.

 

Begründung

Die Corona-Pandemie hat die öffentlichen Verkehrsunter-

nehmen im VBB schwer getroffen: Obwohl auch in der

Zeit der größtenpandemiebedingtenBeschränkungenbei

Bus und Bahn ein sehr starkes Grundangebot gefahren

wurde, blieben viele Fahrgäste infolge von Kurzarbeit, Ar-

beit von zu Hause und auch neuer Arbeitslosigkeit dem

ÖPNV fern, entsprechend brachen die Einnahmen ein.

 

Die politischen Entscheidungsträger in Bund und Ländern

haben ein Fünf-Milliarden-Paket für die Verkehrsunter-

nehmen geschnürt. Darüber hinauswurde dieMehrwert-

steuer abgesenkt, was auch für VBB-Fahrausweise An-

wendungfindenkönnte, die zumBeispiel bei BVG, S-Bahn,

DB Regio, NEB und ODEG gelten. EineWeitergabe über al-

le Fahrausweis-Stufen scheiterte nach Aussagen der Ver-

kehrsunternehmen lange Zeit an den zeitintensiven ge-

nehmigungsrechtlichen Verfahren bei den Behörden und

an den VBB-Gremien.

 

Nichtsdestotrotz wurden seitens des VBB sogenannte

„Mehrwertwochenenden im September“ angekündigt.

Bei diesem ersten Entgegenkommen sollte es nicht blei-

ben. Denn die Fahrgäste, sowohl Stammkunden, als auch

Gelegenheitsfahrer, konnten von den finanziellen Hilfen

bislang nicht profitieren, sie zahlen weiter, bei geringe-

rer Nutzung. Preisnachlässe oder neue Tickets sind nicht

in Sicht. Stammkunden zahlen weiter ihre Monatskarte

oder ihr Jahresabonnement, zum Teil wird über Kündi-

gungen nachgedacht. Gelegenheitsfahrer bleiben häufig

weg: Zum einen hält der Trend zum Arbeiten von zu Hau-

seundauchdieMaßnahmenzurKurzarbeit an. Zumande-

renbestehtweiter eine diffuse Sorge, sich in BusundBahn

mit dem Covid-19-Virus anzustecken, wenn auch bislang

keinerlei Nachweis einer Infektion nachgewiesen werden
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konnte.

 

Es ist unbestritten, dass die öffentlichen Verkehrsunter-

nehmen unternehmerisch schwierige Zeiten durchma-

chen, derÖPNV-RettungsschirmunddieMehrwertsteuer-

senkung egalisierte jedoch die finanziellen Lasten vorerst

imWesentlichen – gleichzeitig fehlt es jedoch auch an ei-

nemweiteren sichtbarenfinanziellen Symbol, sich bei den

Stammgästen für ihre Treue zu bedanken, Gelegenheits-

fahrer wieder zurück in die Fahrzeuge zu bekommen, um

damit einen Beitrag zum Klimaschutz und die dafür not-

wendige Verkehrswende zu leisten.

Antrag 195/I/2020

FA XI - Mobilität

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Wirtschaftsverkehr imMobilitätsgesetz

1
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Die sozialdemokratischen Mitglieder des Abgeordneten-

hauses und des Senats werden aufgefordert, darauf hin-

zuwirken, dass umweltfreundlichen Verkehrsträgern im

Abschnitt „Wirtschaftsverkehr“ besondere Bedeutung zu-

kommt.

 

Es geht dabei nicht nur um die vieldiskutierte „letzte

Meile“, sondern darum, den gesamten städtischen Wirt-

schaftsverkehr neu aufzustellen. Dazu gehört insbeson-

dere die Schaffung zentraler Verteilstationen in der Stadt,

die durch die Schiene beliefert werden.

 

Die Einbeziehung des Schienengüterverkehrs kann einen

nachhaltigen Beitrag zur stadtverträglichen Organisati-

on von Verkehren aber nur dann leisten, wenn innerstäd-

tische Freiflächen an bestehenden Gleisanlagen für den

Warenumschlag zwischen Schiene und Straße vorgehal-

ten werden. Die Feinverteilung an Einzelhandel und pro-

duzierendes Gewerbe etc. soll von diesen Verteilzentren

mit Hilfe umweltfreundlicher kleiner Straßenfahrzeuge

geleistet werden.

 

Im Übrigen sind Konflikte mit dem Umweltverbund des

Personenverkehrs zu vermeiden.

 

Die Flächenverfügbarkeit für denÖPNVdarf nicht zuguns-

ten anderer Verkehrsträger beeinträchtigt werden. Sofern

der Wirtschaftsverkehr eigene Flächen benötigt, ist eine

Abwägung zulasten des motorisierten Individualverkehrs

vorzunehmen, weil dessen Relevanz für die innerstädti-

sche Mobilität begrenzt ist.

+ Überweisung an Arbeitsgruppe Mobilitätsgesetz im AH
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Antrag 196/I/2020

FA XI - Mobilität

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt (Konsens)

Wirtschaftsverkehrsstudie Berlin-Brandenburg: Unverzichtbar für eine aussagefähige Grundlage zur Fortschreibung des

Mobilitätsgesetzes, Abschnitt Wirtschaftsverkehr
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Der Senat von Berlin wird aufgefordert, gemeinsam mit

der Landesregierung Brandenburg eine umfassendeWirt-

schaftsverkehrsstudie zu veranlassen, die den branchen-

spezifischen Bestand und die geplante Entwicklung auf-

zeigt. Die Erarbeitungdieser Studie soll in Kooperationmit

der gemeinsamen Landesplanung, den zuständigen Ver-

waltungen in Brandenburg und Berlin, den Bezirken, der

Wissenschaft, sowie den Industrie- und Handels- und den

Handwerkskammern von Berlin und Brandenburg erfol-

gen.

 

Ziel der Studie muss es sein, in einem ersten Schritt für

Berlin und zunächst für den Bereich des „Kommunalen

Nachbarschaftsforums“ eine ausreichende Datengrund-

lage sowohl im Güterverkehr als auch im Personenwirt-

schaftsverkehr für die „Ist-Situation“, und auch für einen

„Prognosehorizont 2030“ abzubilden. Aufbauend auf die-

ser Datengrundlage sollen dann in einem zweiten Schritt

mit Hilfe eines operationalen Netzmodells, das später in

das bestehende Verkehrsmodell von SenUVK überführt

werden kann, überzeugende Handlungs- und Maßnah-

menvorschläge für einen nachhaltigen Wirtschaftsver-

kehr in der Hauptstadtregion abgeleitet werden. Für Ber-

lin sollen sie dann in die Fortschreibungdes Stadtentwick-

lungsplans Mobilität und Verkehr einfließen.

 

Gleichzeitig sollen mit dieser Studie auch Aussagen für

den Untersuchungsraum getroffen werden, die Lösungs-

ansätze sowohl für den Pendler*innenverkehr, als auch für

Standortfragen von Logistikzentren aufzeigen.

Begründung

Wirtschaftsverkehr ist sowohl Güterverkehr mit LKW als

auch Personenwirtschaftsverkehr (Service- und Dienst-

leistungsverkehr, Geschäftsreisen und Dienstverkehre).

Dabei bildet der Personenwirtschaftsverkehr mit rund 70

% den Hauptanteil am gesamten Wirtschaftsverkehr. So-

wohl Berlin als auch die Städte und Gemeinden im Berli-

ner Umland verzeichnen seit einigen Jahren eine dynami-

sche wirtschaftliche Entwicklung. Diese geht einher mit

enormen Zuwächsen im Pendler*innenaufkommen und

beimWirtschaftsverkehr (Liefer- und Logistikverkehr).

 

Mit der gefordertenWirtschaftsverkehrsstudie sollen aus-

sagefähigeGrundlagengeschaffenwerden,mit denender

Wirtschafts- und auch der Pendler*innenverkehr in der

Gesamtheit künftig moderner, nachhaltiger und stadt-

verträglicher geplant, gesteuert und abgewickelt werden

kann. Damit wird eine erheblichen Beitrag zur Reduktion
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der Klimagase geleistet  Darüber hinaus sollen der Wirt-

schaftsstandort Berlin und das Berliner Umland gemein-

sam gestärkt und weiterentwickelt werden.

Antrag 198/I/2020

KDVMarzahn-Hellersdorf

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: AH Fraktion, Landesgruppe, Senat (Kon-

sens)

TVO zur Priorität machen – kein Koalitionsvertrag ohne die Tangentiale Verbindung Ost
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Die SPD Berlin wird nach der Wahl 2021 nur in eine Koali-

tion eintreten, wenn im Koalitionsvertrag ein unbeding-

tes Bekenntnis zur TVO und einem beschleunigten Plan-

verfahren enthalten ist.

Begründung

Seit Jahrzehnten verspricht die SPD in Wahlkämpfen die

Errichtung der Tangentialen Verbindung Ost. Insbeson-

dere die Menschen in Biesdorf und in Karlshorst leiden

deutlich unter der massiven Belastung durch den Durch-

gangsverkehr. Lärm, Schadstoffen und die Beschädigung

an Häusern sind ein regelmäßiges Thema bei den Tür-zu-

Tür Aktionen vor Ort. Darüber hinaus dient die TVO auch

derwirtschaftlichen Erschließung des BER an denNordos-

ten Berlins.

Leider haben in den letzten Jahren unsere Koalitionspart-

ner die TVO nicht als politische Priorität gesehen. Um in

den kommenden Wahlkämpfen in den betroffenen Re-

gionen bestehen zu können, ist ein klares Bekenntnis der

gesamten Berliner SPD notwendig, in den kommenden

Koalitionsverhandlungen die TVO zum zentralen Gegen-

stand zu machen.

Antrag 199/I/2020

FA XI - Mobilität

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Endlich neues Signalsystem ETCS in der Hauptstadtregion zur Verdichtung der Zugfolgen auf Engpass-Abschnitten und zur

Erleichterung des grenzüberschreitenden Bahnverkehrs nach Polen einführen
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Die SPD-Fraktionen der Länder Berlin und Brandenburg

werden aufgefordert, sich gegenüber ihren Landesregie-

rungen dafür einzusetzen, dass wichtige, hochbelastete

Strecken mit dem europäischen Signalsystem ETCS (Eu-

ropean Train Control System) als wesentlichem Baustein

der „Digitalisierungsstrategie Schiene“ ausgestattet wer-

den.

 

Ziel ist es, dieKapazität derüberlastetenBahnstreckenoh-

ne zeitaufwändige Planfeststellungverfahren schnell zu

erhöhen und damit das Projekt i2030 zu unterstützen, die
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Kosten des Bahnbetriebs auch für die Länder zu senken

und Fern- und Regionalzüge aus Polen ohne Lokwechsel

und aufwändige Mehrsystemfahrzeuge die Durchfahrt

bis Berlin zu ermöglichen.

 

Die Länderregierungen sollen hierzu mit der DB Netz die

EU-Förderprogramme wie z. B. des „CEF“ (ab 2020) durch

gemeinsame Beantragung nutzen und ggf. in finanziel-

le Vorleistung gehen. Zur haushaltsrechtlichen Absiche-

rung ist durch Parlamentsbeschluss eine Absichtserklä-

rung zwischen den Ländern und DB Netz zu beauftragen.

 

Vorrang haben die Bahnstrecken des Transeuropäischen

Vorrangkorridor Nordsee – Baltikum:

• Magdeburg - Potsdam - Berliner Stadtbahn/Berliner

Außenring - Wuhlheide – Frankfurt/Oder – Staats-

grenze;

• Angermünde – Berlin Nord-Südtunnel – Südkreuz

(bis zum Beginn der Dresdner Bahn);

• Berlin – BER - Cottbus –HorkaGrenze / Görlitz Gren-

ze;

• Berlin – Kostrzyn Grenze.

 

Weiterhin sindbei Ausschreibungender Länder Berlin und

Brandenburg nur noch Schienenfahrzeuge zu bestellen,

die ETCS fähig sind.

 

Die Länder Berlin und Brandenburg werden aufgefordert,

sich dafür einzusetzen, dass die Schnittstellen der ETCS–

SystemeandenStaatsgrenzenaufdemgleichen Level und

kompatibel sind.

Antrag 200/I/2020

FA XI - Mobilität

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Sonderprogramm Bahn-Elektrifizierung: Als Teil der Strategie Elektromobilität endlich umsetzen

1
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Die SPD-Bundestagsfraktion wird aufgefordert, sich ge-

genüber dem Bundesverkehrsminister dafür einzusetzen,

dass das in der Koalitionsvereinbarung zugesagte „Son-

derprogramm Elektrifizierung“ endlich umgesetzt wird.

 

Die SPD-geführten Landesregierungen werden aufgefor-

dert, eine entsprechende Initiative in den Bund-Länder-

Gremien (Bundesrat, Verkehrs- und Umweltministerkon-

ferenz) zu starten. Die Förderkriterien sind zügig zu erar-

beiten und das Programm im Bundeshaushalt zu unter-

setzen.

 

Weiterhin ist das Sonderprogramm als Teil der Klima-

schutzstrategie fortzusetzen, mit dem Ziel, das gesamte
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deutscheNetz der Regional- undGüterstrecken (wie inder

Schweiz und Schweden) mit regenerativer Energie zu be-

treiben.

 

Für Berlin und Brandenburg haben die Elektrifizierung der

Ostbahn (Berlin – Küstrin Grenze) sowie Hennigsdorf –

Neuruppin–WittenbergehohePriorität. Vorranghatauch

die Schließung der Elektrifizierungslücke Cottbus – Horka

– Görlitz, sofern diese Strecke nicht durch das „Struktur-

stärkungsgesetz Kohleregionen“ finanziert werden kann.

 

(Der SPD-Bundestagsfraktion vorab zur Kenntnisnahme)

Antrag 201/I/2020

FA XI - Mobilität

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: FA XI - Mobilität (Konsens)

Keine Endwidmung stillgelegter Bahnstrecken.

1
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Stattdessen: Wiederinbetriebnahme von stillgelegten

Bahnstrecken kontinuierlich prüfen

 

Die SPD-Fraktionen der Länder Berlin und Brandenburg

werden aufgefordert, sich gegenüber ihren Landesregie-

rungen dafür einzusetzen, dass - als wichtige Maßnahme

des Klimaschutzes - stillgelegte Bahnstrecken bzw. Gleis-

anschlüsse nicht mehr endwidmet werden. Vielmehr soll

durch „Einmotten“ die Option einer späterenWiederinbe-

triebnahme offengehalten wird, sobald sich die verkehrs-

politischen Rahmenbedingungen zugunsten der Schiene

geändert haben.

 

Nach dem Vorbild anderer Bundesländer (z. B. Einbeck

in Niedersachsen) ist die Wiederinbetriebnahme von be-

triebsfähigen Bahnstrecken, bei denen der SPNV abbe-

stellt wurde, regelmäßig zu prüfen.

 

Für die Bundesebene ist eine entsprechende Bund-

Länder-Initiative in den Bund-Länder-Gremien durch bei-

de Bundesländer zu initiieren.

Antrag 202/I/2020

KDV Friedrichshain-Kreuzberg

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: FA XI - Mobilität (Konsens)

Verkehrsflächen für Bürger*innen

1
2
3
4

Die sozialdemokratischenMitglieder des Senates von Ber-

lin, des Berliner Abgeordnetenhauses, der Bezirksverord-

netenversammlungen und der Bezirksverwaltungen wer-

den aufgefordert die verkehrsrechtlichen Anordnungen,
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die im Rahmen der Verordnungen zum Schutz vor Coro-

na eingeführt wurden, dauerhaft zu übernehmen und auf

eine ordnungsgemäße Rechtsgrundlage zu stellen.

Dazu gehören beispielsweise:

 

• Erweiterung der Marktflächen beispielsweise des

Boxhagener Platzes an denWochenenden

• Beibehaltung der temporären Spielstraßen im ge-

samten Bezirk

• Beibehaltung und Ausbau der Pop-up Fahrradwege

Begründung

Die im Rahmen der Corona-Pandemie verordneten Kon-

taktverbote treffen insbesondere Familien, Kinder und im-

mobile Mitbürger*innen. Gerade durch das Sperren von

Kinderspielplätzen und das Abstandsgebot auf öffentli-

chen Flächen ist die alltägliche Erholung erschwert. Mit

den erlassenen Ausweitungen der Spiel-, Aufenthalts-

und Nutzerflächen im öffentlichen Raum wurde vom Be-

zirk ein starkes Signal zur Rückgewinnung des öffentli-

chen Raumes für ALLEMitbürger*innen gesetzt. Jetzt geht

es darum, diese in der Krise eingeführten Erleichterungen

auch für die Zeit danach zu sichern, denn es sind die rich-

tigen Schritte hin zu einer menschenfreundlichen Stadt:

 

• Freiraum für Kinder zum Spielen

• Sichere Fahrradwege, auch auf den Magistralen

• Lebenswerte Kieze mit Spiel-, Aufenthalts und Fla-

niermöglichkeit statt Parkflächen

• Entschleunigung des motorisierten Straßenver-

kehrs zugunsten der Bewohner*innen der Kieze

 

Im Einzelnen sind die vorgeschlagenen Veränderungen

durch folgende Maßnahmen zu realisieren:

 

• Erweiterung derMarktflächen des Boxhagener Plat-

zes an denWochenenden: die am Boxhagener Platz

angrenzenden Straßen Krossener Straße, Gärtner-

straße und Gabriel-Max-Straße sind amWochenen-

de (Samstag und Sonntag) nicht befahrbar und es

herrscht absolutes Halteverbot. Die Beschilderung

ist dauerhaft aufzustellen, es sind verkehrsrechtli-

che Anordnungen zu stellen.

• Beibehaltung der temporären Spielstraßen im ge-

samten Bezirk: die temporären Spielstraßen sind

durch dauerhafte Beschilderung zu sichern, es sind

verkehrsrechtliche Anordnungen zu stellen. Die

Notwendigkeit einer ständigen Aufsicht sollte nach

Ende der Abstandsregeln überprüft werden.

• Beibehaltung und Ausbau der Pop-up Fahrradwege:

die temporären Fahrradwege sind in permanente

zu überführen. Dazu sind entsprechend dem Mobi-

litätsgesetz die Absperrungen anzupassen und die

Oberflächen entsprechend zu gestalten. Die Geneh-

migungen für die Radwege sind durch die zuständi-
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60 gen Stellen einzuholen.

Antrag 203/I/2020

KDVMitte

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme in der Fassung der AK (Konsens)

Gebühren für Bewohnerparkausweise angemessen erhöhen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Die Gebühr für den Erhalt eines Bewohnerparkauswei-

ses soll deutlich angehoben werden. Wenn die Gebühr

auf einen Betrag von über 25 Euro im Jahr angehoben

wird, ist zugleich zu prüfen, inwieweit eine Sozialklausel

für Personen mit einem geringen Einkommen eingeführt

werden kann, damit diese nicht übermäßig belastet wer-

den. Auch Halter*innen von E-Fahrzeugen sollen weiter-

hin begünstigt werden. Die Gebührenanhebung soll ver-

folgt werden, bis durch die Umsetzung des Beschlusses

A16/II/2019der SPDMitte (Antrag 246/II/2019 LPT) ein 365

Euro-Jahresticket für denÖPNV einschließlich Parkvignet-

te geschaffen wurde.

Begründung

 

Die Gebühren für Bewohnerparkausweise in Berlin belau-

fen sich derzeit auf 20,40 Euro für eineGültigkeit von zwei

Jahren, also 10,20 Euro pro Jahr. Damit befindet sich Berlin

am unteren Ende des derzeit noch durch den Bund fest-

gesetzten Gebührenrahmens von 10,20 Euro bis 30,70 Eu-

ro pro Jahr (Gebührenordnung für Maßnahmen im Stra-

ßenverkehr, Anlage zu § 1, Abschnitt 2, B., Nr. 265). Diese

Gebühren entsprechen in keinerWeise demWert, den die

durchschnittlich zwölfQuadratmeter öffentlichenBodens

pro Auto belegen. Im Durchschnitt parken Autos über 23

Stunden am Tag.

 

Der Bundesverkehrsminister hat angekündigt, dass zu-

künftig auf die Vorgabe eines Rahmens für die Gebühren

verzichtetwerden soll. Den so entstehendenGestaltungs-

spielraum für die Kommunen, der in Berlin einheitlich auf

Landesebene ausgefüllt wird, sollte die Stadt für einewei-

tere Überprüfung der Gebührenhöhe nutzen. Aber auch

im bestehendeGebührenrahmen sind Anpassungen nach

oben vorzunehmen.

 

Auch die Rechtsprechung hat stets anerkannt, dass der

wirtschaftliche Wert des Ausweises einschließlich der er-

höhten Parkchancen bei der Ausgestaltung der Verwal-

tungsgebühren ebenso wie der Verwaltungsaufwand be-

rücksichtigt werden kann. Auch der damalige grüne Ver-

kehrsstaatssekretär Kirchner hatte 2017 eine Erhöhung

der Gebühren angekündigt. In anderen europäischen

Städten kostet das Parken oft wesentlich mehr. So sind es

beispielsweise in Kopenhagen 158 Euro, in Amsterdam 535

Die Gebühr für den Erhalt eines Bewohnerparkauswei-

ses soll angehoben werden. Wenn die Gebühr auf ei-

nen Betrag von über 25 Euro im Jahr angehoben wird,

soll eine Sozialklausel für Personen mit einem geringen

Einkommen eingeführt werden kann, damit diese nicht

übermäßig belastet werden. Auch Halter*innen von E-

Fahrzeugen sollen weiterhin begünstigt werden. Die Ge-

bührenanhebung soll verfolgt werden, bis durch die Um-

setzung des Beschlusses A16/II/2019 der SPD Mitte (An-

trag 246/II/2019 LPT) ein 365 Euro-Jahresticket für den

ÖPNV einschließlich Parkvignette geschaffen wurde.
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Euro und in Stockholm 827 Euro für einen Bewohnerpark-

ausweis im Jahr. Auch Cottbus verlangt knapp 31 Euro im

Jahr.

 

In Berlin bestehen zahlreiche Flächennutzungskonflikte,

die auch den öffentlichen Straßenraum betreffen. Insbe-

sondere kollidieren Parkplätze häufigmit der Möglichkeit

der Einrichtung von Fahrradwegen oder Busspuren aber

auch Abstellmöglichkeiten für Fahrräder oder für die Au-

ßenbewirtschaftung von Cafés und Restaurants. Dabei ist

es zur Bekämpfung des Klimawandels und zur Ermögli-

chung einer Verkehrswende wichtig, den umweltfreund-

licheren Verkehrsmitteln ausreichend Platz einzuräumen.

Gemessen anGrundstückspreisen in Berlin steht der Park-

raumdurch die geringeGebühr für Bewohnerparkauswei-

se zu einem sehr niedrigen Preis zur Verfügung. Zugleich

hat der motorisierte Individualverkehr einen schädlichen

Einfluss auf die Umwelt und das Klima. Insbesondere der

Parksuchverkehr führt zu einer erheblichen Störung des

Verkehrsflusses, zu gefährlichen Situationen für Fahrrad-

fahrende und zu einer Verschlechterung der Luftqualität.

Die Gebührenhöhe ist eine konkrete Steuerungsmöglich-

keit, um den gewünschten Effekt des Parkraummanage-

ments zu erhöhen. Langfristig kann so auch die Zahl der

Parkplätze zugunstenandererNutzungsmöglichkeiten re-

duziert werden.

 

Um die Elektromobilität in Berlin zu fördern, sollen Hal-

ter*innen von E-Fahrzeugen von der erhöhten Gebühr für

Bewohnerparkausweise weiterhin ausgenommen wer-

den. Elektromobilität ist ein wichtiger Beitrag für bessere

Luftqualität in Berlin. Frei werdende Parkflächen können

außerdem zur Errichtung weiterer Ladestationen genutzt

werden.

 

Mit der Sozialklausel soll verhindert werden, dass zukünf-

tig Personen mit geringem Einkommen von der Mög-

lichkeit eines eigenen Autos in der Innenstadt keinen

Gebrauch mehr machen können. Als Einkommensgrenze

könnte beispielsweise diejenige für die künftige Grund-

rente herangezogen werden oder auf den Empfang von

Transferleistungen abgestellt werden.

Antrag 204/I/2020

AG Selbst Aktiv Landesvorstand

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt durch Beschlusslage (248/II/2019) (Konsens)

Warngeräusche für bereits zugelassene Elektrofahrzeuge

1
2
3

Die sozialdemokratischen Mitglieder des Bundestages

und der Bundesregierung werden aufgefordert, den

sofortigen Einbau eines künstlichen Warngeräusches

393



I/2020 Landesparteitag 31.10.2020 Antrag 205/I/2020

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

(„Acoustic Vehicle Alerting System“) in alle Hybrid- und

Elektrofahrzeuge gesetzlich festzuschreiben und ggf.

durch die Einführung entsprechender Fördermaßnahmen

zu ermöglichen.

Begründung

Lautlose Elektrofahrzeuge stellen für Fußgänger und Rad-

fahrer eine Unfallgefahr dar, die größer ist als bei her-

kömmlichen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor. Ab Juli

2021 müssen deshalb alle neu zugelassenen Hybrid- und

Elektrofahrzeuge ein Warngeräusch von sich geben (Ver-

ordnung (EU) Nr. 540/2014 des EP und des Rates über den

Geräuschpegel von Kraftfahrzeugen). Die dafür benötig-

te Technik nennt sich „Acoustic Vehicle Alerting System“,

kurz AVAS.

 

Das Problem: Jedes Fahrzeug, das bereits ohne AVAS auf

den Straßen fährt oder in den kommenden zwei Jahren

auf die Straßen kommt, wird dauerhaft lautlos fahren

und so zu einem gefährlichen Mischverkehr aus hörba-

ren und lautlosen Autos beitragen. Gefährdet sind nicht

nur blinde und sehbehinderte Menschen – auch für Men-

schen mit einer geistigen Beeinträchtigung, Kinder, Fahr-

radfahrer, ältere und unaufmerksame Verkehrsteilneh-

mende besteht ein Sicherheitsrisiko.

Antrag 205/I/2020

ASF LFK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Nachttaxi für Frauen in Berlin
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Die SPDBerlin setzt sich für die EinführungundUnterstüt-

zung vonNachttaxen für Frauen nach demMünchner und

Heidelberger Vorbild ein, bis über den Ausbau des Stre-

ckennetzes des ÖPNV ein gleichwertiges Angebot in den

Außenbezirken geschaffen wurde

 

Uber und andere private Fahrdienstleister werden von der

“Nachttaxiregelung” ausgenommen.

Begründung

Die Idee des „Nachtaxis“ ist nicht neu. Sie ist 1983 im da-

maligenWest-Berlin im Zuge einer Protestbewegung ent-

standen.

Nutznießerinnen sollen alle Frauen ab 16 Jahren sein, die

zwischen 22:00 abends und 6:00 morgens vom innen-

stadtischen Gebiet in die Außenbezirke zurWohnadresse,

bei Schichtarbeiterinnen auch von der Wohnadresse zur

Arbeitsadresse unterwegs sind.

 

Im Zuge dessen sollte auch gepruft werden, ob ein

Ridesharing-Dienst nach dem Prinzip des Anruf-
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Sammeltaxi wie es der „BerlKonig“ darstellt, von der

BVG schwerpunktmaßig in den Außenbezirken angebo-

ten werden kann.

 

Ziel des Nachttaxis ist die Sicherheit sowie Mobilität und

damit die Lebensqualität von Frauen zu erhöhen, die spät

nachts oder in den frühen Morgenstunden an unbeleb-

ten Haltestellen auf die öffentlichen Verkehrsmittel war-

ten müssen. Frauen, die nicht die finanziellen Mittel für

ein Taxi haben, sollte mit den vom Land oder der Kommu-

ne subventionierten Frauen-Nachttaxen zumTarif des öf-

fentlichen Nahverkehrs die Möglichkeit gegeben werden,

angstfrei nach Hause zu kommen. Die gefühlte Sicherheit

von Frauen erhöht sich zudem noch durch die Besetzung

der Nachttaxis mit weiblichen Fahrerinnen.

Antrag 223/I/2020

FA XI - Mobilität

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Zukunftsfähiger Ausbau von Ladesäulen
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Die SPD Abgeordnetenhausfraktion wird aufgefordert,

sich gegenüber der Senatsver- waltung für Umwelt, Ver-

kehr und Klimaschutz dafür einzusetzen, dass bei der

Auswahl von Standorten der Ladeeinrichtungen folgende

Schwerpunkte verfolgt werden:

 

Die neuen Ladesäulen sollen künftig vorrangig aufgestellt

werden:

• Auf P&R-Plätzen und Bahnhöfen

• Auf Parkplätzen

• In Parkhäusern und Tiefgaragen

• An Tankstellen

• Auf Betriebs- und Privatgeländen

• Auf Stellplätzen.

Insbesondere Schnellladepunkte mit hoher Leistung

(>100 kW) sindmit Schwerpunkt an Tankstellen zu errich-

ten. Dadurch kann das ad-Hoc-Laden diskriminierungs-

frei und zu gleichen Konditionen für alle Besitzer*innen

von Elektroautos angeboten werden.

Das bisher vom Senat verfolgte „Berliner Modell“ ei-

ner nachfrageorientierten Ausweitung der Ladeeinrich-

tungen auf Antrag von interessierten Bürgerinnen mit

Nachweis eines Kaufvertrages von einem E-Auto - ohne

Rücksicht auf eine spätere bauliche Umgestaltung des

Straßenraumes bei der Umsetzung des Mobilitätsgeset-

zes - ist nicht weiter zu verfolgen.   

 

Für alle weiteren Standorte ist vor einer Aufstellung aus-

nahmslos ein Prüfkonzept zu erstellen, wie der öffentli-

che Raum hin zu mehr Aufenthalts- und Lebensqualität

für alle entwickelt werden soll. Dies gilt auch für Neben-
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straßen in Tempo 30-Zonen, die noch nicht durch bauli-

cheMaßnahmen zur Vermeidung vonDurchgangsverkeh-

ren verkehrs-beruhigt sind, oder die zukünftig zu „Block-

Kiezen“ umgestaltet werden.

Das Prüfkonzept ist für alle Straßen zu erstellen, in denen

die Aufstellung von Ladesäulen geplantwird. Die entspre-

chenden Prozesse müssen in der Kostenschätzung und

den Zeitplänen für die Neuinstallation von Ladesäulen

hinterlegt werden. Erst nach Entscheidung über das Kon-

zept durch denHauptausschuss des Abgeordnetenhauses

dürfen gemäß der Prüfung im Einzelfall Ladesäulen auch

an Straßen aufgestellt werden.

Wohnungsbaugesellschaften sollen auf ihren Grundstü-

cken künftig Ladesäulen anbieten. Die in den Aufsichts-

gremien der landeseigenenWohnungsbaugesellschaften

vertretenen Senatsmitglieder werden aufgefordert, dar-

auf im Rahmen der strategischen Entwicklung eines

nachhaltigen Mobilitätsangebots für die Mieter*innen

schnellstens hinzuwirken.

Begründung

Bis 2030 soll eine sechsstellige Anzahl von Ladesäulen im

öffentlichen Straßenland Berlins installiert werden. Da-

mit wird deutlich, dass Ladesäulen einen wichtigen Platz

bei derGestaltungundAufteilungdes öffentlichenRaums

einnehmen sollen.

Durch die Fokussierung auf die genannten Standortewer-

den intermodale und CO2-ärmere Reiseketten gefördert.

Gleichzeitig soll der nur begrenzt verfügbare öffentliche

Raum, der sowohl durch eine Umgestaltung zugunsten

des Fuß-, Rad- und öffentlichen Verkehrs (Umweltver-

bund) als auch durch weitere Plätze und Grünflächen die

Aufenthalts- und Lebensqualität der Bürger*innen in der

Stadt verbessern soll, nicht durch das planlose Aufstellen

von Ladeinfrastruktur in seiner jetzigen Struktur verfes-

tigt werden.

 

Die E-Fahrzeughalter*innen können nicht in außerge-

wöhnlichem Maße aus der Steuerkasse dafür belohnt

werden, dass sie keinen „Verbrenner“ mehr fahren. Für

die Versorgung ihres Fahrzeuges sind sie selbst verant-

wortlich. Sollte auf dem eigenen Grundstück keine Lade-

möglichkeit bestehen, können Stromanbieter*innen mit

einer Wallbox Lademöglichkeiten für die privaten Stell-

plätze schaffen. So können Elektrofahrzeuge schnell, si-

cher und bequem auch zu Hause aufgeladen werden.

Die angemessene Ausstattung von Tankstellen mit

Schnellladesäulen ist für die Versorgung wichtig: Aktuell

besitzen weniger als zwei Prozent aller Ladepunkte eine

Ladeleistung von mindestens 100 kW – die für eine

schnelle Ladung der Elektrofahrzeuge nötig ist.
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Umwelt / Energie/ Tierschutz

Antrag 215/II/2018

AGS Berlin

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt bei Annahme 207/I/2020 (Konsens)

InnovativeWasserstoffantriebstechnik stärken
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Die sozialdemokratischen Mitglieder des Abgeordneten-

hauses und des Senats von Berlin setzen sich dafür ein,

 

• dass dasWasserstofftankstellennetz aus bisher vier

H2-Tankstellen ausgebaut wird, um die Nachfrage

nach wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen zu stär-

ken

• Anreize zu setzen, Wasserstoff als Speichermedium

bereits bei Solar- und Windstromerzeugern zu pro-

duzieren

• zur Entwicklung effizienter Wasserstoff-

Speichertechnik zielgerichtet Forschungsmittel

bereitzustellen bzw. zu diesem Forschungsschwer-

punkt Kooperationen mit anderen Forschungsein-

richtungen auszubauen.

 

Begründung

Wasserstoff gewinnt als transportabler und exportierba-

rer Energiespeicher immer mehr an Bedeutung. Als Pi-

lotprojekt mit gerade einmal vier Wasserstofftankstel-

len in Berlin reicht diese rudimentäre Versorgungsinfra-

struktur keinesfalls aus, um die Nachfrage nach dieser

potentiell zukunftsweisenden KFZ-Antriebstechnik nen-

nenswert zu wecken. Zu o.g. Anreizen können Auflagen

zählen, Entschädigungszahlungen an die Betreiber tem-

porär stillgelegterWindkraftanlagen an deren Produktion

von Wasserstoff als Speichermedium zu knüpfen.  Effizi-

ente Wasserstoffspeichertechnik kann in  Forschungsver-

bünden schneller und günstiger erforscht werden.

 

Ein Ausbau der Wasserstoffantriebstechnik entspricht ei-

nem der Ziele des rotrotgrünen Berliner Koalitionsver-

trags, der Rolle von Energiespeichern sowie erneuerbaren

und Prosumer-Lösungen Rechnung zu tragen. Damit wür-

de rdeBerlin aneinennationalenund internationalenEnt-

wicklungenAnschluss halten. Bis November 2017 entstan-

den - noch vornehmlich im Süden - 45 Wassertankstellen

in Deutschland, bis 2019 sollen 100 installiert sein. IDort

haben Honda und Hyundai erste Automodelle mit Was-

serstoffantrieben auf den Markt gebracht, deutsche Her-

stellernwollen bis 2027 nachziehen. In unserer Region hat

die Niederbarnimer Eisenbahn die sog. Heidekrautbahn

auf diese Zukunftstechnologie umgestellt.

(LPT II/2019: Überwiesen an FA V - Stadt des Wissens, FA

X - Natur, Energie, Umweltschutz, FA XI - Mobilität)
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KDV Steglitz-Zehlendorf

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Votum folgt auf der Sitzung der AK am 27.10.2020

15 Punkte um die Klimakrise zu bekämpfen
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Das auf Wachstum und der Ausbeutung fossiler Ressour-

cen basierende Wirtschaftssystem führt offenkundig in

die Klimakatastrophe – wenn nicht jetzt radikal umge-

steuert wird. Das erkennen weltweit immer mehr Men-

schen, nicht erst seit mit „Fridays for Future“ jede Wo-

che hunderttausende Schüler*innen weltweit für mehr

Klimaschutz auf die Straße gehen. Die Klimakrise domi-

niert zurzeit viele öffentliche Debatten undWahlkämpfe,

ob in Australien oder zuletzt bei der Europawahl. Dabei

ist es natürlich nicht so, als hätten wir keine anderen Pro-

bleme, die auf eine Lösung warten. Der weltweite Rechts-

ruck, die soziale Spaltung innerhalb der Gesellschaft und

die militärischen Eskalationen an so vielen Brandherden

wie nie stellt uns vor immense Herausforderungen. Vie-

le dieser Herausforderungen sind aber eng mit dem Kli-

mawandel verbunden.Wasser- und Ressourcenknappheit

und Extremwetterkatastrophen befeuern u.a. durch Kon-

flikte  ausgelöste Fluchtbewegungen und auch in sozialer

Hinsicht trifft das Motto des DGB zu den Internationalen

Klimaverhandlungen zu: „There are no jobs on a dead pla-

net“.

 

Für uns bedeutet der Kampf gegen die Klimakrise nicht

nur den Erhalt einer lebenswerten Umwelt, für uns ist es

zugleich der Kampf gegen einWirtschaftssystem, das den

Raubbau an Natur und Menschen für Profite fördert und

die dramatischen Folgen der Allgemeinheit überlässt.

 

Wir stehen auf Seite all derer, die sich für ambitionierten

Klimaschutz einsetzen. Dabei sind wir solidarischmit den

Aktivist*innen der Klimabewegungen wie z.B. Fridays For

Future, Scientists for Future, Workers for Future, die auch

mit zivilem Ungehorsam genau jene in den Fokus neh-

men, die mit diesem Raubbau Milliarden verdienen. Ein

radikaler Bruchmit dem fossilen Kapitalismus zwingt uns

neue Fragen auf. Wie können wir die Fehler der Vergan-

genheit vermeiden und die notwendige Transformation

dafür nutzen, dass die Zukunft aus einer Wirtschaftsord-

nung besteht, die auf demokratischer Kontrolle, sozialer

TeilhabeundderAchtungder planetarenGrenzenberuht?

 

1. Wir bekennen uns zum Pariser Klimaschutzabkommen

Mit dem Pariser Klimaschutzabkommen ist es gelun-

gen eine Einigung zwischen 196 (seit dem Ausstieg der

USA unter Trump nun 195) Ländern auf ein allgemeines

rechtsverbindliches, weltweites Klimaschutzübereinkom-

men zu erreichen. Zentrales Ziel des Abkommens ist es,

den Anstieg der Klimaerhitzung auf 2 Grad Celsius, mög-

lichst sogar 1,5 Grad bis Ende des Jahrhunderts zu be-

LPT II/2019: Überwiesen an FA X – Natur, Energie, Um-

weltschutz
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grenzen. Die EU und andere Industrieländer sind gehal-

ten, ärmere Länder zu unterstützen. Denn ein Großteil der

in der Atmosphäre kumulierten Emissionen stammt aus

der Industrialisierung einiger weniger Staaten, während

Schwellen- und Entwicklungsländer schonheuteüberpro-

portional von der Klimakrise betroffen sind. Angesichts

der Versäumnisse in der Vergangenheit müssen Länder

wie Deutschland äußerst schnell Maßnahmen ergreifen,

um ein äußerst begrenztes CO2-Budget einzuhalten und

ihren Beitrag zur Einhaltung des 1,5 Grad-Limits nachzu-

kommen. Dafür müssen alle Sektoren liefern, also insbe-

sondere die Energieversorgung, der Verkehr, die Industrie,

Wärmeunddie Landwirtschaft. Sämtliche EbenenundBe-

reiche sind daran gehalten, effektive Maßnahmen schnell

zu ergreifen, die wir dringend einfordern.

 

2. Wir fordern die schnellstmögliche Einigung auf ein Kli-

maschutzgesetz.Wir dürfen uns hier vom Koalitionspart-

ner nicht mehr hinhalten lassen. Am Klimaschutz kann

sich entscheiden, ob die große Koalition bis zum Ende

hält. 

Deutschland hat keine gesetzlich verankerten Klima-

schutzziele. Bestehende Ziele für 2020, 2030 und 2040

sind lediglich Kabinettsbeschlüsse, die von den jeweili-

gen Koalitionen bestätigt wurden. Auch das führt dazu,

dass Deutschland sein Ziel, 40% der Emissionen bis 2020

gegenüber 1990 einzusparen, mit lediglich 32% krachend

verfehlen wird. Da der Großteil der Einsparungen auf

den industriellen Zusammenbruch der DDR-Wirtschaft

zurückzuführen ist, kann man von einem Totalversagen

sprechen. Dazu kommt, dass die nationalen Klimaziele

noch immer aus dem Energiekonzept der Bundesregie-

rung von 2010 abgeleitet werden, dass eine Emissions-

minderung von 80-95% bis 2050 vorsah. Alle nachfolgen-

den Ziele für 2030 inklusive der Sektorziele aus dem Kli-

maschutzplan 2050 adressieren die 80% bis 2050. Mit der

Unterzeichnung des Pariser Klimaabkommens sind die-

se Ziele völlig überholt. Bis 2050 muss Deutschland seine

Emissionen danach um mindestens 95% reduzieren und

eigentlich bereits 2040 weitgehend treibhausgasneutral

sein.Das führt dazu, dass selbst diebestehendenklimapo-

litischen Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag per se nicht

mit dem Pariser Abkommen vereinbar sind.

Nichtsdestotrotz hat die SPD nach dem Scheitern der

Jamaika-Verhandlungen einige wichtige Stellschrauben

für den Klimaschutz verankern können. Im Koalitionsver-

trag haben sich die Regierungsparteien auf eine Klima-

schutzgesetzgebung geeinigt, mit der das 2030-Ziel zur

Reduzierung der CO2-Emissionen ummindestens 55% ge-

genüber 1990 erreicht werden soll. Dafür sollen die bis-

her unverbindlichen Klimaziele und die Sektorziele für

2030 gesetzlich verankert undmit einemMaßnahmenpa-

ket unterlegt werden. Zentrales Vorhaben ist der Ausbau

der Erneuerbaren Energien auf mindestens 65% der Brut-

tostromerzeugung. Wichtiger Baustein war auch die Ein-
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setzung der sogenannten Kohlekommission, die denWeg

und das Ende der Kohleverstromung in Deutschland be-

schreiben sollte. Das klimapolitisch ernüchternde Ergeb-

nis von Anfang 2019 soll ebenfalls gesetzlich fixiert wer-

den.

Das Zwischenfazit ist schockierend. Von Beginn der Regie-

rungsarbeit an hat die Union alle klimapolitischen Initia-

tiven ausgebremst und auf Zeit gespielt. Unter dem Ein-

fluss der fossilen Lobby blockiert die Union das von Svenja

Schulze eingereichte Klimaschutzgesetz, verschleppt den

Kohleaussieg und verhindert wirksame ordnungsrechtli-

che Maßnahmen mit Verweis auf teure Anreizprogram-

me, deren Wirksamkeit höchst fraglich sind. Um die Blo-

ckaden irgendwie aufzulösenwurde daher ein Klimakabi-

nett eingerichtet, im demalleMinister*innen der relevan-

ten Ressorts vertreten sind. Am20. September soll hier ein

ganzes Paket an klimapolitischen Maßnahmen beschlos-

sen werden.

 

3. Wir fordern klare ordnungsrechtliche Maßnahmen in

den Sektoren Energie, Verkehr, Industrie, Gebäude und

Landwirtschaft sowie Förderprogramme und eine CO2-

Bepreisung.

Von Beginn der Regierungsarbeit an hat die Union al-

le klimapolitischen Initiativen ausgebremst und auf Zeit

gespielt. Unter dem Einfluss der fossilen Lobby blockiert

die Union das von Svenja Schulze eingereichte Klima-

schutzgesetz, verschleppt den Kohleaussieg und verhin-

dert wirksame ordnungsrechtliche Maßnahmen mit Ver-

weis auf teure Anreizprogramme, deren Wirksamkeit

höchst fraglich sind. Die Einführung eines eigenen natio-

nalen Emissionshandels für Wärme und Verkehr, wie von

vielen in der Union favorisiert, lehnen wir ab.

 

4.Wir fordern, dass eine notwendige Anhebung der Ener-

giesteuersätze sozial gerecht ist.

Dafür brauchen wir deutliche Entlastungen gerade der

einkommensschwachen Haushalte an anderer Stelle. Ob

über die Absenkung anderer Belastungen oder eine Kli-

maprämie, wichtig ist die sozialpolitische Verteilungs-

wirkung. Einkommensstarke Haushalte haben im Schnitt

mehr Wohnfläche zur Verfügung, fahren größere Autos

und insgesamt einen deutlich höheren CO2-Fußabdruck.

Mit einer sinnvollen Steuerreform anhand der CO2-

Intensität ist esmöglich, einkommensschwache Haushal-

te in Zukunft zu entlasten und zugleich einen wesentli-

chen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Die Weiterent-

wicklung der CO2 Bepreisung muss zwei konkrete Vor-

ausetzungen erfüllen:

1. ökologische Lenkungswirkung: sofort umsetzbare

Maßnahmen zur deutlichen Reduzierung des Aus-

stoßes von Treibhausgasen insbesondere bei Wär-

me und Verkehr mithilfe einer Erhöhung der Ener-

giesteuersätze auf ausgestoßenes CO2

2. soziale Lenkungswirkung: soziale Ausgestaltung
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der Belastung durch diese Steuererhöhung und Si-

cherstellung der Aufkommensneutralität

 

5. Wir fordern als ersten Schritt einen Mindestpreis von

180.- Euro dieTonneCO2 für die Industrie einzuführen, der

dem ETS dann die erhoffte klimapolitische Lenkungswir-

kung verschaffen kann und kontinuierlich steigt.

Der ETS alsmarktlichesMengeninstrumenthat unter dem

Einfluss der fossilen Lobbyverbände in den letzten 15 Jah-

ren kaum bis gar keineWirkung zeigen können.

 

6. In den nicht demETS unterworfenen SektorenwieWär-

me und Verkehr fordern wir eine kurzfristig einführba-

re und wirksame CO2-Bepreisung, die über einen auf-

steigenden Pfad Investitionssicherheit gibt. Diese CO2-

Bepreisung soll so ausgestattet werden, dass Privathaus-

halte nur bei Klimaschädlichem Verhalten mehr belastet

werden (Ausgleichszahlung)

Bisher sind wichtige Bereiche, wie Verkehr und Gebäude

nicht in den Europäischen Emissionshandel (ETS) einbe-

zogen. Die Einführung eines eigenen nationalen Emissi-

onshandels für Wärme und Verkehr, wie von vielen in der

Union favorisiert, lehnen wir ab. Hier hoffen die gleichen

Lobbyistenwie beimETS ihren Einfluss geltend zumachen

und das Instrument schrottreif zu schießen. Zudem dau-

ert der Aufbau eines solchen Instrumentes Jahre. Jahre,

die wir in Anbetracht der Klimakrise nicht haben.

 

7.Wir fordern, endliche eine stärkereBepreisungvon Flug-

tickets im Rahmen einer Klimaabgabe und eine Besteue-

rung von Kerosin auf allen Flügen vorzunehmen.

Anzustreben wäre als vorrangige Lösung eine gemeinsa-

me europäische Lösung für die Verteuerung des Flugver-

kehrs. Sollte dies nicht gelingen, sollte auf nationaler Ebe-

ne einWeg gefunden werden.

Der Flugverkehr boomt.WesentlicherGrund sind die nied-

rigen Preise für Tickets, mit denen keine Bahn mithalten

kann. Verantwortlich dafür ist wiederrum, dass der Staat

das Fliegen subventioniert, in dem er keine Steuer auf

den Verbrauch des Kerosins erhebt.Wir brauchen jetzt die

Schubumkehr. Flugpreise müssen die ökologischen Kos-

ten enthalten.  Wir halten es für dringend erforderlich,

endliche eine stärkere Bepreisung von Flugtickets im Rah-

men einer Klimaabgabe und eine Besteuerung von Kero-

sin auf allen Flügen vorzunehmen. Anzustreben wäre als

vorrangige Lösung eine gemeinsame europäische Lösung

für die Verteuerung des Flugverkehrs. Sollte dies nicht ge-

lingen, sollte auf nationaler Ebene einWeggefundenwer-

den. Dabei ist unabdingbar, dass die Einnahmen aus einer

stärkeren Bepreisung von Flügen in denmassiven Ausbau

des Schienennetzes fließen.

 

8. Wir fordern, dass umgehend zusätzliche Braunkohle-

Kraftwerkskapazitäten von zwei Gigawatt gedrosselt

werden sollten und die alten und klimaschädlichsten
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Braunkohle-Kraftwerksblöcke mit 3,1 Gigawatt bis 2020

abzuschalten sind. Bis 2022 solltenSteinkohle-Kraftwerke

mit einer Gesamtkapazität von 7,5 Gigawatt abgeschaltet

werden.

Der hohe Verbrauch fossiler Energieträger wie Kohle, Öl

und Gas ist wesentliche Ursache für den Klimawandel,

wobei Kohle die mit Abstand klimaschädlichste Energie

ist. Kohlekraftwerke verursachen einen Großteil des welt-

weiten Ausstoßes von CO2. Die Bekämpfung der Klimakri-

se macht deshalb den Ausstieg aus der klimaschädlichen

Kohle und den Ausbau der klimafreundlichen erneuerba-

ren Energien zwingend. Die  Kohlekommission hat einen

Pfad empfohlen, bei dem das letzte Kraftwerk noch 2035,

vielleicht sogar noch 2038 laufen soll. Das ist klimapoli-

tisch nicht vertretbar.Wennwir das  1,5 Grad-Limit von Pa-

ris ernst nehmen, muss der Kohleausstieg in Deutschland

2030 abgeschlossen sein.Wir fordern daher den schnellst-

möglichenAusstieg aus demKohlebergbau inVerbindung

mit der Sicherstellung von beruflichen Perspektiven für

die noch darin Beschäftigten. Dabei ist klar, dass dies nur

bei einemdeutlichbeschleunigtenAusbauder Erneuerba-

ren Energien gelingen kann.

 

9.Wir fordern einen CO2-Mindestpreis im Stromsektor

Wir halten den Europäischen Emissionshandel (ETS) für

äußerst problematisch und fordern, dass die Bundesregie-

rung sich in der EU für einen CO2-Mindestpreis im Strom-

sektor einsetzt. 2020 sollte dieser beginnen und bis 2025

auf mindestens 40 Euro pro Tonne steigen.

 

10.Wir fordern eine Förderpolitik, die das Potenzial unter-

schiedlicher Technologien bei den Erneuerbaren Energien

nutzt. Die technologiespezifischen Einspeisevergütungen

haben dies erfolgreich bewerkstelligt und sollten daher

auch in Zukunft eingesetzt werden, um erneuerbare En-

ergien zu fördern und auszubauen

Der Ausstieg aus der Kohleverstromung kann nur gelin-

gen, wenn Erneuerbare Energien den Platz einnehmen

können. Dazu gehört nicht nur, den Ausbau der Erneuer-

baren zu beschleunigen, sondern auch ihre Integration in

das Stromnetz zu gewährleisten. Mit dem Erneuerbare-

Energien-Gesetz (EEG) konnte in den letzten Jahren hier-

für ein großer Beitrag geleistet werden. Die jährliche De-

ckelung des Ausbaus von Wind- und Solarenergie sowie

die schrittweise Umstellung auf Ausschreibungen als För-

dermechanismus hat jedoch den Ausbau der Erneuerba-

ren verlangsamt und es kleineren, dezentral organisier-

ten Energieproduzenten den Zugang zu Förderungen er-

schwert.

Sozialdemokratische Wirtschaftspolitik steht für eine

technologieoffene Förderpolitik in der Energiewende.

Technologieoffen heißt jedoch nicht neutral zu bleiben:

Photovoltaik, Windmühlen an Land und auf See, Biomas-

se, Geothermie und Wasserkraft haben alle ihre speziel-

len Bedürfnisse, was Förderung und Ausbau angeht. Um
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das Potenzial jeder einzelnen Technologie zu entwickeln,

mussdie Förderpolitik ihren speziellenBedürfnissenRech-

nung tragen. Die technologiespezifischen Einspeisevergü-

tungen haben dies erfolgreich bewerkstelligt und sollten

daher auch in Zukunft eingesetzt werden, um erneuerba-

re Energien zu fördern und auszubauen – insbesondere,

wenn es um dezentralere, lokale Energieerzeugungs- und

-verbrauchssysteme geht.

 

11. Wir fordern sowohl den Ausbau der Übertragungska-

pazitäten von großen Wind Offshore Parks im Norden

Deutschlands in den Süden zu verstärkt und ebenso An-

strengungen zu fördern, die auf dezentrale, kommunale

Lösungen setzen.

Die Integration der Erneuerbaren darf nicht nur die In-

teressen der großen Energieerzeugungskonzernen verfol-

gen. Dem Netzausbau kommt hierbei eine Schlüsselrolle

zu. Der Ausbau der Übertragungskapazitäten von großen

Wind Offshore Parks im Norden Deutschlands in den Sü-

den muss zwar fortgesetzt und verstärkt werden. Aller-

dings müssen ebenso Maßnahmen und Anstrengungen

gefördert werden, die auf dezentrale, kommunale Lösun-

gen setzen. Das betrifft den Ausbau intelligenter, dezen-

traler Einspeisesysteme genauso wie die Weiterentwick-

lung hin zu einem intelligenten Energieverbrauch, der der

volatilen Energiegewinnung aus Sonnen- und Windener-

gie besser Rechnung trägt. Speichertechnologien kommt

hier eine entscheidende Rolle zu. Es sollten daher mehr

Mittel für Forschung und Produktionskapazitäten für Bat-

terien und andere Energiespeichertechnologien mobili-

siert werden.

 

12. Wir fordern, die Kosten der Energiewende fair zu ver-

teilen.

Hohe Strompreise, die aus der Förderung der Erneuer-

baren Energien, aber auch aufgrund steigender Kosten

für Netzentgelte resultieren, treffen dabei ärmere Haus-

halte härter als reichere. Zwar geht von einem höheren

Strompreis ein Anreiz für einen geringeren Energiever-

brauch aus. Allerdings braucht eine fortwährende Akzep-

tanz der Energiewende auch akzeptable Preise für die pri-

vaten Haushalte. Die SPD setzt sich dafür ein, die Aus-

nahmen bei der Finanzierung der Einspeisevergütungen

des EEG für die energieintensive Industrie zu verringern

und stattdessen nur noch für solche Sektoren zu gewähr-

leisten, die tatsächlich in einem international harten Kos-

tenwettbewerb stehen. Außerdem sollte die EEG-Umlage

maximal gedeckelt werden.Wenn die Kosten der Einspei-

severgütung zu einer EEG-Umlage oberhalb der Decke-

lung führen, sollten Steuermittel zur Finanzierung bereit-

gestellt werden. Auf diese Weise sind eine fairere Lasten-

verteilung und eine klare Garantie, dass die Strompreise

nicht über ein gewisses Limit steigen werden, gegeben.

Um die Bezahlbarkeit der Energiekosten zu gewährleis-

ten bedarf es allerdings auch einer allgemeinen Verbesse-
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rung der unteren und mittleren Einkommen in Deutsch-

land. Höhere Kosten verbunden durch mehr Nachhaltig-

keit sind nur dann gesellschaftlich akzeptabel, wenn die

soziale Frage nach mehr Gleichheit und Verteilungsge-

rechtigkeit beantwortet ist.

Abgesehen vom Kostenanreiz sollten außerdem weitere

Maßnahmen zur Energieeinsparung eingeleitet werden.

Es sollten daher regulatorischeMaßnahmen auf denWeg

gebrachtwerden, die dazu führen, dass elektrischeGeräte

keine dauerhaften Kontrolllichter besitzen, sparsamer En-

ergie verbrauchen und nutzer*innengerecht aktiviert und

deaktiviert werden.

 

13. Wir fordern, den Bahnverkehr zu stärken.

Aus ökologischer Sicht ist der Bahnverkehr ein wichti-

ges Element der klimagerechtenVerkehrswende. Zugleich

gehört der öffentliche Schienenverkehr zur Grundversor-

gung - es ist eine staatliche Aufgabe, für die Bereitstel-

lung einer angemessenen Eisenbahn-Infrastruktur zu sor-

gen. Die Stärkung des öffentlichen Nah- und Fernverkehr

zum Wohl der Allgemeinheit und breiter Bevölkerungs-

kreise war seit jeher ein sozialdemokratisches Anliegen.

Leider gibt dieser Sektor gerade kein gutes Bild ab. Die

Infrastruktur wurde lange vernachlässigt. Viele Strecken

sind sanierungsbedürftig. Die Bahn hat sich aus etlichen

Regionen zurückgezogen, die Gleislänge stagniert. Gera-

dezu sprichwörtlich sind Zugverspätungen geworden. Die

Netzentwicklung der vergangenen Zeit - beispielsweise

mit dem Abbau von Weichen - hat diesen Missstand be-

günstigt, weil Flexibität verloren gegangen ist.

 

14.Wir fordern eineKlarstellung, dass die Bahn ein öffent-

liches Unternehmenmit einem öffentlichen Auftrag ist.

Wir begrüßen das Bestreben der Bundesregierung, zu-

künftig die Deutsche Bahn nichtmehr aufmaximalen Ge-

winn, sondern auf das volkswirtschaftliche Ziel der Stei-

gerung des Personen- und Güterverkehrs auszurichten.

Hierzu bedarf es einer gesetzlichen Klarstellung über den

Status der Deutschen Bahn als öffentlichliches Unterneh-

men, um aus demAktienrecht ergebenden Bedenken vor-

zubeugen. Die angestrebte Verdoppelung der Fahrgast-

zahlen bis 2030 ist ein ehrgeiziges Ziel, sollte jedoch eher

als geplant erreicht werden. Hierzu ist eine Aufstockung

des Volumens der Leistungs- und Finanzierungsvereinba-

rung erforderlich - über denUmfang von 86Milliarden Eu-

ro in zehn Jahren hinaus.

 

15. Wir fordern die LKWMaut auszubauen und denMehr-

wertsteuersatz für Bahnfahrten abzusenken.

Die Bahn benötigt für eine Verlagerung von Personen und

Gütern von der Straße auf die Schiene faire, privilegier-

te Wettbewerbsbedingungen. Die Lkw-Maut muss daher

auf weitere Strecken ausgeweitet und angehoben wer-

den. Für Bahnfahrten sollte hingegen der Mehrwertsteu-

ersatz abgesenkt werden. Die DB Netz AG ist zu verpflich-
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ten, alte Strecken wieder zu ertüchtigen und in Betrieb

zu nehmen -wie beispielsweise die Stammbahn zwischen

Berlin und Potsdam. Auch ist das Fahrtempo zu erhöhen,

Bummelstrecken zu begrenzen. Zum Gesamtkonzept ge-

hören auch verbesserte Anschlussverbindungen - hierbei

kann der geplante “Deutschland-Takt” einewichtige Rolle

spielen.

Notwendig ist zudem die grundlegende Überarbeitung

des Bundesverkehrswegeplans, der völlig an unseren Kli-

mazielen und den Mobilitätsbedürfnissen vorbei geht.

Wir brauchen keinen Neubau von Autobahnen und Land-

straßen, sondern dieWiederverfügbarmachung einer flä-

chendeckenden Gleisinfraktruktur.

Antrag 275/II/2019

KDVMarzahn-Hellersdorf

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Votum folgt auf der Sitzung der AK am 27.10.2020

Ausgleich für CO2 bei Flugreisen Klimagerechtes Reisen - sozialverträglich ermöglichen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Die SPD-Bundestagsfraktion sowie die zuständigen, so-

zialdemokratisch geführten Bundesministerien (Umwelt,

Naturschutz undnukleare Sicherheit sowie Justiz undVer-

braucherschutz)werdenaufgefordert, einenGesetzesent-

wurf mit folgender Zielstellung zu erarbeiten und noch in

der laufenden Legislaturperiode einzubringen:

 

Für Flugbuchungen in Deutschland soll es mit der An-

meldung verbindlich einen Beitrag für die mit dem Flug

erbrachten CO2 Emmissionen geben, der auf den Flug-

preis geschlagen wird. Dieser kann bei Bedarf von den

Nutzer/innen abgewählt werden, so dass die Klima-

Ausgleichszahlung entfällt und lediglich der Flugpreis ge-

zahlt werden muss.

LPT II/2019: Überwiesen an FA X – Natur, Energie, Um-

weltschutz

Antrag 276/II/2019

KDVMarzahn-Hellersdorf

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Votum folgt auf der Sitzung der AK am 27.10.2020

Reduzierung des Flugverkehrs zum Schutz der Umwelt!

1
2
3
4
5
6
7
8

Die sozialdemokratischen Abgeordneten des Bundesta-

ges werden aufgefordert,

1. darauf hinzuwirken, dass die imBundeshaushalt für den

Ausbau des Schienennetzes vorgesehenenMittel deutlich

angehoben werden,

2. ein Gesetz in den Bundestag einzubringen, dass

1. deutsche Inlandsflüge und

2. Kurzstreckenflügemit einer Flugentfernungvonwe-

LPT II/2019: Überwiesen an FA X – Natur, Energie, Um-

weltschutz
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niger als 550 km von und nach Deutschland verbie-

tet. Grundlage zur Bemessung der Flugentfernung

ist dabei die Luftlinie zwischen Start- und Lande-

flughafen. Die Mindestflugstrecke soll kraft Gesetz

jährlich erhöht werden.

 

Von diesen Regelungen sollen ausgenommen sein die

Luftwaffe sowie Forschungs- und Rettungsflüge. Geneh-

migungsfähig sind außerdem kleinere Versorgungsflüge,

Sport- und Segelflugzeuge.

Begründung

Um das 2°C-Ziel der globalen Erderwärmung bis zum Jahr

2100 zuerreichen, dürfenweltweit nurnoch 1170Mrd.Ton-

nenCO2-Äquivalente in dieUmwelt ausgestoßenwerden.

Doch selbst bei einer begrenzten Erderwärmung von 2°C

verlieren allein in Afrika bis zur Hälfte des Jahrhunderts

rund 100Mio.Menschen ihr Zuhause. AuchwürdekeinKo-

rallenriff derWelt überleben. Aus diesem Grundmuss ein

Ziel deutlich unterhalb der 2°C-Marke angestrebt werden.

 

Um den weltweiten Klimawandel mit einer 66%-igen

Wahrscheinlichkeit auf 1,75°C zu begrenzen, dürfen welt-

weit nur noch 970 Mrd. Tonnen CO2-Äquivalente in die

Umwelt ausgestoßen werden. Gemessen an der Bevöl-

kerung Deutschlands (1% der Weltbevölkerung) bedeutet

dies ein verbleibendes Restbudget von 9,7 Mrd. Tonnen

CO2-Äquivalenten, die zwischen 2016 und dem Jahre 2100

in dieWelt ausgestoßenwerden können. VondiesemBud-

get verbrauchte Deutschland zwischen 2016 und 2018 be-

reits 2,7 Mrd. Tonnen. Das entspricht 28% in nur 3 von

84 Jahren. Bei der derzeitigen CO2-Minderungsquote von

durchschnittlich 1,1% jährlich bedeutet dies ein Erschöp-

fen unseres Jahrhundertbudgets im Jahre 2025. Andern-

falls drohen uns und der Welt die oben beschrieben Fol-

gen.

 

Die SPD steht in der Verantwortung, dem Klimawandel

effektiv und sozial verträglich entgegenzuwirken. Daher

sollten in einem ersten Schritt die CO2-Emmissionen re-

duziert werden, die für die Gesellschaft am ehesten ver-

zichtbar sind. Im Bereich des Flugverkehrs sind dies die

Kurzstreckenflüge.Obgleich das Flugzeugder einzigeWeg

ist, andere Kontinente oder ferne Länder auf dem eigenen

Kontinent zu erreichen, ist das innerhalb eines regionalen

Radius nicht der Fall. Hier gibt esmit Bus, Bahn oder Fähre

bereits imWesentlichen funktionierende Alternativen.

 

Diese alternativen Reise- und Transportmöglichkeiten gilt

es auszubauen und zukunftsfähig zu machen. Durch hö-

here staatliche Subventionen kann das vorhandene Schie-

nennetz besser modernisiert und schneller ausgebaut

werden. Besonders gilt es die Umsetzung bereits vor-

handener neuer Technologien zu finanzieren. Moderne

Schnellzüge wie unter anderem die Magnetschwebebah-
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nen benötigen oft eigene neue Gleise, eröffnen uns für

weite Entfernungen aber ganz neue Möglichkeiten.

 

Die geforderte Mindestflugstrecke von 550 km soll mit

der Zeit etappenweise erhöht werden. Jedoch immer erst

dann, wenn andere Reise- und Transportmöglichkeiten so

zur Verfügung stehen, dass der Personen- undWarenver-

kehr nicht schwerwiegend verlangsamt werden. Aus die-

sem Grund sind Flüge wie Hamburg-Wien oder Berlin-

Amsterdam vorerst weiterhin möglich.

Antrag 277/II/2019

KDV Lichtenberg

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Votum folgt auf der Sitzung der AK am 27.10.2020

Besteuerung von Treibstoffen an Klimaziele anpassen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Die sozialdemokratischen Mitglieder des Bundestages

und der Bundesregierungwerden aufgefordert, demBun-

destag einen Gesetzesentwurf zur Anpassung der Be-

steuerung von Treibstoffen an die Klimaziele vorzulegen

und sich für dessen Beschluss einzusetzen.

Der Gesetzentwurf soll eine Abschaffung der Steuer-

erleichterungen für den Verbrauch von Diesel und Kero-

sin im Vergleich zu anderen fossilen Treibstoffen beinhal-

ten. Die daraus zu erwartendenMehreinnahmen sollen in

Steuererleichterungen für den Verbrauch nachhaltig pro-

duzierter Treibstoffe und nachhaltig produzierten Stroms

investiert werden. Für die zu erwartende Mehrbelastung

kleinerer und mittlerer Agrarbetriebe ist ein Ausgleich

zu schaffen. Im Ergebnis sollen sich keine wesentlichen

Mehr- oder Minderbelastungen des Staatshaushaltes er-

geben.

Die sozialdemokratischen Mitglieder des Europaparla-

mentes werden gebeten, eine entsprechende Initiative

auf europäischer Ebene zu starten.

Begründung

Deutschland hat das Übereinkommen von Paris zusam-

men mit allen anderen Staaten der Welt unterzeichnet,

das eine Begrenzung der menschengemachten globalen

Erwärmungaufdeutlichunter 2 °Cgegenüber vorindustri-

ellen Werten vorsieht. Der vorliegende Antrag beschreibt

einen Schritt, der verwaltungstechnisch relativ leicht um-

zusetzen und finanziell weitgehend neutral wäre sowie

eine sofortigeWirkung erzielenwürde. Es ist davon auszu-

gehen, dass sich die FortbewegungmitDiesel- undKerosi-

nantrieb sofort und dauerhaft verringern wird, ohne dass

dafür aufwendig und unbeliebt durchzusetzende Verbo-

te erlassenwerdenmüssen. Insbesondere kleine Agrarbe-

triebe haben nicht immer die finanziellen Möglichkeiten,

ihren Fuhrpark kurzfristig anzupassen. Teilweise bestehen

LPT II/2019: Überwiesen an FA X – Natur, Energie, Um-

weltschutz
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am Markt auch (noch) keine technischen Alternativen zu

dieselbetriebenen Maschinen. Da die Landwirtschaft aus

vielerlei Gründenunverzichtbar ist, sindhier entsprechen-

deAusgleiche für dieMehrbelastungenzu schaffen.Denk-

bar wäre zum Beispiel, den nachgewiesenen Dieselver-

brauch analog zur Pendlerpauschale über die Steuererklä-

rung zu subventionieren.

Antrag 278/II/2019

KDV Charlottenburg-Wilmersdorf

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Votum folgt auf der Sitzung der AK am 27.10.2020

Steuerliche Bevorzugung des Luftverkehrs beenden!

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Der innerdeutsche Luftverkehr wächst. Dies ist mit enor-

men CO2-Emissionen verbunden. Dieser Entwicklung

muss entgegengewirkt werden, um die klimaschädlichen

Treibhausemissionen einzudämmen. Nahezu absurd mu-

tet es da an, dass der Flugverkehr noch immer steuerlich

begünstigt wird, in dem die Kerosinsteuer für Flugbenzin

ausgesetzt wird. Dies führt unter anderem dazu, dass in-

nerdeutsche und innereuropäische Flugreisen für die Ver-

braucher günstiger sind als Bahnreisen. Dies ist nicht nur

verkehrs- und umweltpolitischer Irrsinn, es ist auch ein

Wettbewerbsvorteil der Flugindustrie gegenüber anderen

Verkehrsunternehmen (insbes. der Bahn), der durchnichts

mehr zu rechtfertigen ist.

 

Wir fordern daher:

• Die Aufhebung der steuerlichen Privilegierung von

Flugbenzin bei Inlandsflügen. Eventuelle Mehrein-

nahmen sollen dem Erhalt und Ausbau der Deut-

schen Bahn zugeführt werden.

• Eine Initiative zu einer angemessenen steuerlichen

Belastung von Flugbenzin in Europa.

• Konzepte zu erarbeiten, wie internationalen Verträ-

ge (Chicagoer Abkommen) nachzuverhandeln sind,

sodass in Zukunft auch auf außereuropäische Flüge

eine Steuer erhoben werden kann.

 

Begründung

AufGrund internationaler Abkommen (Chicagoer Abkom-

men von 1944) ist es zur Zeit nicht möglich eine Kero-

sinsteuer auf internationalen Flügen zu erheben. Dieses

Abkommen betrifft jedoch nicht die Inlandsflüge. Dies

hat das Bundesumweltamt bereits im Jahr 2005 in einem

Konzept zur Einführung einer Kerosinsteuer nachgewie-

sen (unter demTitel: „Möglichkeiten der Einführung einer

Kerosinsteuer auf innerdeutschen Flügen“ Forschungsbe-

richt 363 01 091).

 

LPT II/2019: Überwiesen an FA X – Natur, Energie, Um-

weltschutz
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Dieses Konzept fordert im Wesentlichen das Aufheben

der Steuerbefreiung für Kerosin im Luftverkehr auf inner-

deutschen Flügen. Flugbenzin, das in Deutschland für in-

nerdeutsche Flüge getankt wird, würde dann einer Steu-

erpflicht unterliegen. Um zu vermeiden, dass Fluggesell-

schaften deshalb im Ausland steuerfrei tanken, müsste

neben der Bezugssteuer auch eine Verbrauchssteuer ein-

geführt werden. Diese würde lediglich auf das mit dem

Flugzeug eingeführte Kerosin erhoben werden. Die Flug-

gesellschaften wären zu einem Nachweis des Verbrauchs

verpflichtet, aus dem sich dann die Höhe der Steuerlast

ergibt.

 

Die Bundesumweltministerin wird dazu aufgefordert auf

Basis des Konzepts des Bundesumweltamts die Erarbei-

tung einer nationalen Kerosinsteuer durchzuführen. Zu

erweitern wäre dieses Konzept dahingehend, dass es in

naher Zukunft die Möglichkeit geben könnte alternative

Brennstoffe mit einem deutlich geringeren CO2-Ausstoß

zu entwickeln. Diese alternativen Brennstoffe könnten

durchaus einer steuerlichen Begünstigung unterliegen,

sofern dadurch nicht ein erneuter Wettbewerbsvorteil

ausschließlich eines einzigen Verkehrsmittels besteht.

Darüber hinaus wird die Bundesumweltministerin aufge-

fordert die europäischen Bemühungen (z.B. aus Belgien)

eine EU-weite Steuer auf Flugreisen zu erheben zu unter-

stützen und voranzutreiben.

 

Die Parteiführung wird dazu aufgefordert hier unser pro-

grammatisches Profil in Vorbereitung auf die nächste

Bundestagswahl zu schärfen und eindeutige Positionen

in Form von Konzepten und konkreten Forderungen und

nicht von Bekenntnissen für das nächste Wahlprogramm

zu erarbeiten.

 

Ziel einer sinnvollen und klimafreundlichen Verkehrspo-

litik kann nicht die Erhöhung des Flugaufkommens sein.

Insbesondere im innerdeutschen Verkehr sollte die Schie-

ne das bevorzugte Verkehrsmittel sein, um Umweltschä-

den zu verringern. Zur Zeit ist es aber so, dass ein Flug von

Köln nachBerlin oft billiger ist, als das Zugticket. Durch die

fehlende Kerosinsteuer kommt es hier zu einer Wettbe-

werbsverzerrung mit erheblichem Schaden (Umwelt, Kli-

ma) für die Allgemeinheit.

Antrag 283/II/2019

KDV Spandau

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme in der Fassung der AK (Konsens)

Gerechtere Belastung der Verkehrsträger mit Steuern und Abgaben nach CO2-Ausstoß

1 Die Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion werden auf- Die Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion werden auf-
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gefordert, die ungerechte Belastung der Verkehrsträger

in Deutschland mit Steuern und Abgaben zu beenden

und folgende Einzelmaßnahmen umzusetzen, mit denen

die finanzielle Belastung konsequenter nach dem CO2-

Ausstoß ausgerichtet wird:

 

1. Befreiung der Eisenbahnen von der Stromsteuer

2. Befreiung der Eisenbahnen von der EEG-Umlage

3. Weiterentwicklung des CO2-Zertifikatehandelsim

Bereich Verkehr:-Erhöhung der Belastung des

Flugverkehrs im CO2-Zertifikatehandel auf 100%-

Berücksichtigung des verbrennungsmotorbetriebe-

nen Individualverkehrs im CO2-Zertifikatehandel

4. Reduzierung der Mehrwertsteuersätze bei Bahnti-

ckets:-Reduzierung des Mehrwertsteuersatzes auf

7% bei Fahrten im Inland-keine Mehrwertsteuer bei

grenzüberschreitenden Fahrten

5. Entwicklung der Luftverkehrsabgabe zu einer Flug-

maut

 

Begründung

Beim Vergleich der finanziellen Belastung der wesentli-

chen drei Verkehrsträger mit Steuern und Abgaben fällt

auf, dass der Eisenbahnverkehr höher belastetwird als der

motorisierte Individualverkehr und der Flugverkehr. Ein

Zusammenhang zwischenBelastungundCO2-Ausstoß ist

nicht gegeben.

gefordert, die ungerechte Belastung der Verkehrsträger

in Deutschland mit Steuern und Abgaben zu beenden

und folgende Einzelmaßnahmen umzusetzen, mit denen

die finanzielle Belastung konsequenter nach dem CO2-

Ausstoß ausgerichtet wird:

1. Befreiung des Schienenverkehrs von der Stromsteu-

er

2. Befreiung des Schienenverkehrs von der EEG-

Umlage

3. Weiterentwicklung des CO2-Zertifikatehandelsim

Bereich Verkehr:-Erhöhung der Belastung des

Flugverkehrs im CO2-Zertifikatehandel auf 100%-

Berücksichtigung des verbrennungsmotorbetriebe-

nen Individualverkehrs im CO2-Zertifikatehandel

4. Reduzierung der Mehrwertsteuersätze bei Bahnti-

ckets:-Reduzierung des Mehrwertsteuersatzes auf

7% bei Fahrten im Inland-keine Mehrwertsteuer bei

grenzüberschreitenden Fahrten

5. Halbierung der Trassenpreise für die Nutzung der

Schiene im Personen- und Güterverkehr.

6. Einführung einer Kerosinsteuer

 

 

___

LPT II/2019: Überwiesen an FAX -Natur, Energie, Umwelt-

schutz, FA XI - Mobilität

Stellungnahme FA XI - Mobilität: Annahmemit Änderun-

gen: 

• Punkt 1  und Punkt 2: Streichen: „der Eisenbahnen“.

Ersetzen durch: „des Schienenverkehrs“.

• Punkt 4: Streichen. Ersetzen durch: „4. Halbierung

der Trassenpreise für die Nutzung der Schiene im

Personen- und Güterverkehr.

• Punkt 5: Streichen. Ersetzen durch: „5. Einführung

einer Kerosinsteuer“.

 

Antrag 290/II/2019

KDV Charlottenburg-Wilmersdorf

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt durch tätiges Handeln (Konsens)

Ausstieg aus der Kohle vor 2030!

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Angesichts der immer deutlicher werdenden Auswirkun-

gen des Klimawandels ist ein Ausstieg aus der Braun- und

Steinkohle vor 2030 dringend nötig. Hier liegt das größte

Einsparpotential für CO2-Emissionen.

 

Der Parteivorstand wird daher dazu aufgefordert,

 

• eine Nachverhandlung des Kohlekompromisses in

den Entwurf des Wahlprogramms für die nächste

(LPT II/2019: Überwiesen an FA X – Natur, Energie, Um-

weltschutz)
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Bundestagswahl aufzunehmen (spätestens für die

Wahl 2021).

• die Ergebnisse der Verhandlungen der Kohlekom-

mission in dem Sinne in die anstehende Halbzeit-

bilanz der großen Koalition mit aufzunehmen, dass

deutlich wird, dass die derzeitigen Anstrengungen

im Bereich Klimaschutz keineswegs ausreichend

sind.

• darauf zu achten, dass die ersten Abschaltungen

von Kraftwerken tatsächlich bis spätestens 2022 er-

folgen.

• Jegliche Entschädigungszahlung bei Schließung von

Kohlekraftwerken kritisch zu begleiten.

• der Kohleaussteig ist dabei sozialverträglich zu be-

gleiten. Das Ausstiegsdatum wird davon nicht be-

rührt.

 

Begründung

Der Klimawandel ist bei uns angekommen. Auch in Nord-

europa brennen bereits im April die Wälder, ein weiterer

Jahrhundertsommer steht bevor, vermutlich ein Jahrhun-

dertsommerjahrzehnt. Das Bedauern über die Versäum-

nisse der letzten 50 Jahre, bringt uns hier nicht weiter. Ge-

rade als Sozialdemokraten müssen wir uns programma-

tisch ernsthaft mit dem Klimaschutz auseinandersetzen,

denn die Klimafrage ist vor allem auch eine soziale Fra-

ge. Die von den zu ergreifenden Maßnahmen gefährde-

ten Arbeitsplätze dürfen für uns kein Grund sein, das Not-

wendige und Richtige nicht zu tun. Vielmehr müssen wir

Konzepte für einen sozialen Strukturwandel entwickeln,

der denMenschen gerechtwird - nicht den Konzernen. Ein

Kohleausstiegbis 2030 ist nacheingängigerwissenschaft-

licher Meinung die einzige Möglichkeit unsere Klimaziele

bis 2030 zu erreichen.

 

Die Entschädigungen für Kraftwerksbetreiber sind in Ma-

ßen zu halten, denn ihre Kraftwerke würden auf Grund

des Emissionshandels sowieso unwirtschaftlich und we-

nig bis gar nicht rentabel. Hier sollte noch einmal genau

geprüft werden, welche Schließungen überhauptmit Ent-

schädigungen verbunden werden sollten.

 

Darüber hinaus ist vonden zuständigenMinisterien (allen

voran dem Bundesumweltministerium) genau zu über-

wachen, dass das Strukturwandelgesetz nicht den Kohle-

ausstiegsmaßnahmen vorauseilt. Hier gilt es insbesonde-

re Steuerverschwendung zu vermeiden und Transparenz

zu schaffen, um vor Ort und im Rest der Republik, die vom

Strukturwandelgesetz nur sekundär betroffen sind und

vor allem die hohe Belastung des Staatshaushalts sehen,

Vertrauen und Verständnis zu schaffen. Vorrangig sollen

hier Maßnahmen unterstützt werden, die eine umwelt-

freundliche und nachhaltige Entwicklung der Regionen

fördern (z.B. Ausbau des Schienenverkehrs vorrangig vor
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65 Straßenverkehr).

Antrag 291/II/2019

KDVMitte

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Votum folgt auf der Sitzung der AK am 27.10.2020

Ausbau von Erneuerbaren Energien

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Ausbau von Erneuerbaren Energien zur Erzeugung von

Stromüberschüssen zwecks Verwendung für den was-

serstoffbasierten Güterverkehr mit dem Ziel, den CO2-

Ausstoß im Verkehrssektor zu reduzieren

Der Landesparteitag Berlin und der Bundesparteitag der

SPD mögen – auch zur Aufnahme in ein künftiges Wahl-

programm – beschließen:

 

Die SPD-Bundestagsfraktionwirdaufgefordert, sich für ei-

nen deutlichen Ausbau der Stromerzeugung aus Erneuer-

baren Energien einzusetzen, um auch bei Dunkelflauten

(wenig Wind und Sonne) stets über mehr Elektroenergie

zu verfügen, als für den allgemeinen Stromverbrauch be-

nötigt wird.

 

Der so stets vorhandene Stromüberschuss wird mittels

Elektrolyse ortsnah der Stromerzeugung endverbraucht

und der so hergestellteWasserstoff zum Abbau der Treib-

hausgasemissionen im Verkehrssektor, beginnend mit

CO2-neutralem Güterverkehr eingesetzt, um die deut-

schen Klimaschutzziele zu erreichen.

LPT II/2019: überwiesen an FA V - Stadt desWissens, FA X

- Natur, Energie, Umweltschutz, FA XI – Mobilität 

Antrag 295/II/2019

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Votum folgt auf der Sitzung der AK am 27.10.2020

Ausweitung des Pfandsystems

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

Wir forderndieAusweitungdesPfandsystemsauf Produk-

te, die in Glas angeboten werden und bisher über Altglas-

container entsorgt werden. Dazu zählen sowohl Getränke

als auch flüssige und eingelegte Lebensmittel.

 

Außerdem sollen Produkte, die bisher in Plastik, Konser-

vendosen oder Tetrapaks verpackt werden, vermehrt in

Glas oder anderenMehrwegbehältnissen angebotenwer-

den.

 

Die Umwelt leidet unter dem Verpackungsmüll, den die

Menschheit erzeugt. Das bekannteste Beispiel dafür sind

die Meere, in denen riesige Mengen von Plastik schwim-

LPT II/2019: Überwiesen an FA X – Natur, Energie, Um-

weltschutz
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menunddadurchVögel, Fischeundandere Lebewesenbe-

einträchtigen mit der Folge von Krankheit und Tod.

 

Einwegverpackungsmaterialien sind sowohl in der Her-

stellung aus auch in der Entsorgung energieintensiv. Plas-

tik wird teilweise aus Erdöl hergestellt, das sowohl in der

Förderung als auch in der Verarbeitung schädlich ist für

Umwelt und Gesundheit. Außerdem ist Plastik nicht bio-

logisch abbaubar, sondern zerfällt in Kleinstteile (Mikro-

plastik), die nicht nur von Fischen und anderen Meeres-

lebewesen aufgenommen werden, sondern in Nahrungs-

mitteln auch von Menschen aufgenommen werden und

gesundheitliche Schäden verursachen können. Das Recy-

cling von Plastik ist nur zu einem ungenügenden Anteil

möglich und die Möglichkeiten zur Weiterverarbeitung

beschränkt. Auch Tetrapaks sind aufgrund der Beschich-

tung auf der Innenseite nur schwer in die einzelnen Stoffe

aufzutrennen und damit kaumwiederverwertbar.

 

Viele Verbraucher*innen wollen dazu nicht länger bei-

tragen und suchen nach Alternativen bei der Verpa-

ckung. Häufig fällt die Wahl dabei auf Glas. Das ist we-

der gesundheits- noch umweltschädlich, verbraucht aber

ebenfalls viel Energie bei der Produktion.

 

Viele Produkte werden jedoch in Glasbehältern vertrie-

ben, die nachnur einer einzigenBenutzung imAltglascon-

tainer landen. Dort wird das Glas zwar eingeschmolzen

und erneut eingesetzt, dieser Prozess benötigt aber eben-

falls viel Energie.

 

Für bestimmte Getränke und wenige Lebensmittel be-

steht bereits ein Pfandsystem. Die Erfahrung daraus zeigt,

dass dieses Glas bis zu 50-mal wiederverwendet werden

kann. Das bestehende System ist jedoch unübersichtlich,

da keine einheitliche Regelung besteht undUnternehmen

immer wiederWege finden, es zu umgehen.

 

Wir fordern daher die Entwicklung eines neuen Pfandsys-

tems. Dieses soll die bisherigen Regelungen allgemein-

verbindlichmachen. Einweg- soll zuMehrwegverpackung

werden. Außerdem sollen mehr Produkte in Glas ange-

botenwerden, soweit die Lebensmittelsicherheit dadurch

nicht unerheblich beeinträchtigt wird.

 

Hersteller*innen,Groß- und Einzelhandel sollen dabei ver-

pflichtet werden, mehr Produkte in Mehrweg- anstatt

Einwegverpackungen zu vertreiben. Ein zusätzlicher wirt-

schaftlicherAnreiz kanndurcheinefinanzielle Beteiligung

der Hersteller*innen an den Kosten der Verwertung von

Einwegverpackungen geschaffen werden.

 

Supermärkte sollen Eigenmarkenprodukte nach Möglich-

keit inMehrwegbehältnissen anbieten. Außerdemsoll ein

Rückgabesystem für diese sowie für Behälter andererHer-
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steller*innen entwickelt werden. Insbesondere die Ent-

wicklung von Standardbehältnissen trägt dabei zur Prak-

tikabilität bei. Zusätzlich soll das Netz an Annahmestellen

erweitert undweitere dezentraleMöglichkeiten zur Pfan-

drückgabe geschaffen werden.

 

Glas ist schwerer als andere Verpackungsmaterialien, ins-

besondere Plastik. Dadurch wird insbesondere der Trans-

port energieintensiver. Dadurch könnte eine dezentrale

und lokale Produktion gefördert werden. Dies ist aber

nicht bei allen Produkten möglich. Vielleicht steigen aber

auch nur die Transportfahrten und die damit einher-

gehenden Umweltbelastungen. Dann könnten mehrfach

verwendbare Verpackungen aus leichtenMaterialien eine

Alternative darstellen. In solchen Fällen könnenmehrfach

verwendbare Verpackungen aus leichten Materialien ei-

ne Alternative darstellen. Bisher gibt es jedoch kaum fun-

diertewissenschaftliche Erkenntnisse dazu,wie sich diese

Unterschiede auswirken. Zudem fordern wir die Bundes-

regierung auf, die Forderungen für nachhaltige und ökolo-

gisch positive Ein- oder Mehrwegbehältnisse aktiv zu för-

dern und deren Herstellungsprozess ggf. zu subventionie-

ren.

 

Wir fordern daher das BMU auf, eine Studie durchzufüh-

ren, die verschiedene Materialien als Ein- oder Mehrweg-

behältnisse in einem Pfandsystem hinsichtlich ihrer öko-

logischen Bilanz vergleicht und dabei Herstellung, Dau-

er der Nutzbarkeit und Auswirkungen auf den Transport

und die damit verbundenen Umweltbelastungen, sowie

die Verwertung einbezieht.

 

Das Pfandsystem soll schließlich einheitlich geregelt wer-

den durch ein Gesetz, auf dessen Grundlage die Beträ-

ge für die jeweiligen Pfandbehältnisse festgelegt wer-

denunddamit allgemeinnachvollziehbar sind.DieVertre-

ter*Innen Deutschlands werden zudem aufgefordert, sich

für ein Pfandsystem innerhalb der EU einzusetzen.

Antrag 206/I/2020

FA X - Natur, Energie, Umweltschutz   

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Erhalt des Berliner Baumbestandes durch ein Bewässerungsprogramm

1
2
3
4
5
6
7
8

Die Bäume in den Berliner Straßen und Parkanlagen ha-

ben in den letzten Jahren unter der andauerndenTrocken-

heit und den höheren Temperaturen im Sommer sehr ge-

litten. Ihr Bestand ist durch die Klimaveränderungen akut

gefährdet.

 

Das laufende Baumpflanzprogramm bewirkt zwar eine

Neupflanzung von Jungbäumen, dennoch verringert sich
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derzeit die Anzahl der Stadtbäume. Weder die älteren

Bäume noch die jungen Bäume werden längerfristig re-

gelmäßig gewässert. Darum sterben viele an der Trocken-

heit.

 

Die sozialdemokratischen Mitglieder des Berliner Senats

und die SPD-Fraktionwerden aufgefordert, eine Konzepti-

on für eine nachhaltige und intelligente Bewässerung der

Berliner Stadtbäume durch den Senat in Kooperation mit

den Bezirksämtern einzufordern, die umgehend umsetz-

bar sein soll. Folgende Bausteine müssen enthalten sein:

 

1. Dauerhafte SicherstellungderBaumbewässerungdurch

bezirkliche Grünflächenämter

Die bezirklichen Grünflächenämter müssen in die Lage

versetzt und verpflichtet werden, die nachhaltige Bewäs-

serung der Stadtbäume in Eigenregie zu leisten. Die Grün-

flächenämter sind aufgrund der jahrelangen Personalein-

sparungen derzeit kaum in der Lage, die im Haushalt neu

zur Verfügung gestellten Mittel von rd. 50 Mio. e bzw. 85

e /Baum für Pflege und Bewässerung abzurufen. Die Be-

auftragung von Fremdfirmen ist aufgrund des Personal-

mangels in den Ämtern und den Firmen, sowie der auf-

wändigen Vergabevorschriften sehr langwierig. Daher ist

es viel sinnvoller, denÄmternwiedermehr angelernte Sai-

sonkräfte regelmäßig zur Verfügung zu stellen (Frühjahrs-

& Sommerdienst) zzgl. einer koordinierende Stelle pro Be-

zirk. Hierdurch werden sozialversicherungspflichtige Stel-

len für ungelernte Kräfte bereitgestellt, die statt arbeits-

los zu werden eine wichtige Aufgabe für die Stadt leisten

könnten. Ferner ist den bezirklichen Grünflächenämtern

die rasche Beschaffung von Gerät und Fahrzeugen zur Be-

wässerung durch ausreichende Finanzmittel zu ermögli-

chen.

 

2. Ergänzung des Grünflächeninformationssystem (GRIS)

um ein „Bewässerungsmodul“

Zur zentralen, verlässlichen Steuerung des Einsatzes von

Personal und Maschinen ist das Grünflächeninformati-

onssystem (GRIS) um ein „Baumbewässerungsmodul“ zu

erweitern. Die zuständige Senatsverwaltung für Umwelt,

Verkehr und Klimaschutz ist aufgefordert, diese Erweite-

rung umgehend auf denWeg zu bringen.

 

3. Bewässerungsplanung bei Neupflanzung von Bäumen

Bei der Neupflanzung von Stadtbäumen ist nicht nur eine

Fertigstellungspflege vonmind. 3 Jahren vorzusehen, son-

dern auch ein auf die Lebensdauer des Baumes angeleg-

tes Bewässerungskonzept, das sicherstellt, dass der Baum

vegetationszeitengemäßeine ausreichendeBewässerung

erhält. Dabei sind den Spezifika der Baumarten, der Bo-

deneigenschaften sowie der Grundwassersituation Rech-

nung zu tragen und geeigneteMaßnahmen und innovati-

ve Technologien, wie z.B. Baumrigolen, Baumdrainagesys-

teme, dezentrales Regenwassermanagement u. Ä.  einzu-
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beziehen.

 

4. Aktion „BürgerInnen wässern Bäume „BwB““

Bäume haben vielfältige positive Wirkungen und Aus-

strahlung im urbanen Raum. Die BürgerInnen anerken-

nen das durchaus, setzen sich z.T. sehr aktiv für Bäume

ein und gießen sie oftmals. Dieses Bürgerengagement ist

sehr zu begrüßen und wertzuschätzen und ist daher mit

einer professionellen Aktion „BürgerInnen wässern Bäu-

me“ zu unterstützen. Die Aktion, die z.B. von der Grün Ber-

lin GmbH, den Wasserbetrieben und in Zusammenarbeit

mit den bezirklichen Grünflächenämtern organisiert wer-

den kann, hat folgende Ziele:

 

• auf den Wert der Bäume im städtischen Raum hin-

zuweisen,

• zum Bewässern aufzufordern,

• Kiezbewässerungsgruppen zu initiieren, zu beraten

und, wenn nötig zu betreuen,

• Effizientes, fachgerechtes und zielgerichtetes

Baumwässerungsmanagement durch die BürgerIn-

nen zu erreichen

 

Zur Information über die Aktion sind verschiedene Akteu-

re zu vernetzen, wie die verantwortliche Senatsverwal-

tung und die bezirklichen Grünflächenämter, öffentliche

Unternehmen, wie BWB, BSR, landeseigene Wohnungs-

baugesellschaften, Wohnungsbaugenossenschaften, und

NGOs wie der BUND. Die Berliner Regenwasseragentur

kann Hilfestellung geben.

 

Außerdem ist die Aktion auch mit den sozialen Medien

zu verknüpfen und als barrierearme zentrale App für die

BürgerInnen zugänglich zu machen. Ferner ist eine Ein-

bindung bzw. Kooperation mit Forschungs- und Wissen-

schaftsprojekten anzudenken, wie z.B. mit dem Projekt

„Internet der Bäume“ der Technologiestiftung Berlin.

Antrag 207/I/2020

FA X - Natur, Energie, Umweltschutz + FA XI - Mobilität

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Wasserstofftechnologie GrünenWasserstoff in Berlin bis 2025 voranbringen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

GrünerWasserstoff ist einer vonmehrerenwichtigenBau-

steinen eines klimaneutralen Energiesystems. Er ist so-

wohl direkt, etwa in der Industrie oder im Wärmesektor,

als auch in der Elektromobilität nutzbar. Vorteile bestehen

indezentralerNutzung, großerReichweite, Speicherfähig-

keit sowie im Fehlen schädlicher Emissionen bei der Ener-

gieumwandlung.

 

Zentrale Bedingung für eine nachhaltige Nutzung dieser
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Technologie ist, dass derWasserstoff ohne Erzeugung von

Treibhausgasen gewonnen wird, also z.B. mittels rein er-

neuerbar erzeugtem Strom. Ferner sind Effizienzen, Kos-

ten und Treibhausgasemissionen über die gesamteWert-

schöpfungskette inklusive Herstellung, Transport, Vertei-

lung und Nutzung zu berücksichtigen, um zu ökonomisch

sinnvollen Lösungen zu kommen. Sogenannter “blauer”

Wasserstoff, der aus Erdgas synthetisiertwird, ist entspre-

chend keine nachhaltige Option.

 

Zurzeit ist die Nutzung von Wasserstoff nicht wirtschaft-

lich konkurrenzfähig, auch aufgrund bisher mangeln-

der Einpreisung von CO2-Emissionen im Energiesektor.

Gleichzeitig ist für einen hohen Bedarf nicht ausreichend

erneuerbarer Strom verfügbar. Dennoch müssen heute

die Voraussetzungen für eine deutliche Kostenregression

und die Entwicklung einer Infrastruktur geschaffen wer-

den, damit die benötigtenTechnologien künftig zur Verfü-

gung stehen. Für die Etablierung sinnvoller Lösungen sind

Marktanreize erforderlich, um einen Markthochlauf und

damit Kostensenkungen und eine langfristigeWirtschaft-

lichkeit zu ermöglichen. Der Einsatz grünen Wasserstoffs

sollte sich auf Anwendungen mit dem größten ökologi-

schen und ökonomischen Nutzen konzentrieren. Studien

belegen, dass ein Einsatz der Wasserstofftechnologie für

die Industrie, sowie im Bahn-, Schwerlast- und Schiffsver-

kehr sinnvoller ist als etwa für kleine und mittlere PkW.

 

Das Land Berlin mit seiner diversen Wirtschaftsstruktur

darf die Entwicklung nicht verpassen. In Zusammenarbeit

mit Brandenburg kann es mit einem langfristig orientier-

ten Maßnahmenplan einen wichtigen Beitrag leisten, der

folgende Ziele bis 2025 verfolgt:

• Erzeugung einer planbarenNachfrage nach grünem

• Förderung konkreter industrieller Vorbild-Projekte

im Land, wie z.B. den Brennstoffzellenantrieb

der Heidekrautbahn, auch aus den Corona-

Wiederaufbauhilfen von Bund und Land für

eine klimagerechte Neuausrichtung von Verfahren

und Produktion.

• Anreize zur Erzeugung von grünem Wasserstoff (in

Zusammenarbeit mit Brandenburg).

 

Die SPD-Mitglieder im Abgeordnetenhaus und im Senat

von Berlin setzen sich dafür ein, einen Maßnahmenplan

zu erarbeiten. Konkret sind dabei folgende Einzelmaßnah-

men zu berücksichtigen:

• Bedarfs- und Potentialanalyse für die regionale

Wirtschaft

• Enge Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg

bei derWahrnehmung einer Vorbildrolle

• Beauftragung landeseigener Betriebe (insbes. BSR,

Wasserbetriebe, BVG) zur Nutzung oder Produktion

grünenWasserstoffs sowie Investitionen in dazube-

nötigte Infrastruktur
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• Bereitstellung eines adäquaten, allgemein verfüg-

baren Wasserstoff-Tankstellennetzes bei Güterver-

teilzentren und Betriebshöfen

• Förderung der Nutzung derWasserstofftechnologie

in der Binnenschifffahrt

• Entwicklung von Anreizen sowie Regulierung

gemäß Zuständigkeit der Berliner Landesgesetz-

gebung, um die Nutzung erneuerbar erzeugten

Stroms, z.B. vor Ort erzeugten, zur Wasserstoffge-

winnung zu fördern, die Nutzung “grauen” Stroms

hierfür hingegen zu bremsen

• Aufsetzen eines Förderprogramms für grüne Was-

serstoffprojekte

 

Begründung

Der Antrag soll die dem LPT 2019/II vorliegenden Anträge

zurThematik ersetzenundbündeln, insbesonderedenAn-

trag 215/II/2018. Der Antrag konzentriert sich auf die Berli-

ner Landesebene. Ein Antrag zuMaßnahmen auf Bundes-

ebene folgt in einemzweitenSchritt. Forschungsprogram-

me an Hochschulen, etwa im Rahmen des EU-Programms

“Horizon 2020”, existieren bereits und müssen nicht be-

antragt werden. Ebenfalls nicht hier  enthalten sind Maß-

nahmen bzgl.Wasserstoffanteilen im Erdgasnetz; zum ei-

nen sehen die Antragssteller die Kapazitäten erneuerba-

rer Stromerzeugung als hierzu noch nicht ausreichend an,

zum zweiten sollte dies Thema Teil eines umfassenden

Landes-Wärmegesetzes sein.

 

Im Land Brandenburg stehen zahlreicheWindparks, deren

Energie, falls nicht unmittelbar im nationalen Stromnetz

benutzt, zur Hydrolyse von Wasserstoff verwendet wer-

den kann. Zudemkann ein AnreizprogrammArbeitsplätze

schaffen, die den Kohleausstieg unterstützen können.

 

Der Wasserstoffmarkt wird auf viele Mrd e geschätzt.

Auch das Land Berlin sollte sich hier mit Investitionen be-

teiligen: Erstens kannBerlin so Einnahmen für eigeneAuf-

gaben erzeugen; zweitens kann Berlin einen wertvollen

Beitrag zur Dekarbonisierung des Energiesystems leisten;

und drittens können neue Anlageoptionen für öffentliche

Vermögen geschaffen werden.

 

Mit staatlichenGeldern geförderte Projekte,welche priva-

te Profite generieren, aber mittelbar das Abschalten der

Braunkohlekraftwerke verzögern, oder Importe “grauen”

Stroms aus dem Ausland bewirken, stellen keinen Fort-

schritt da. Hingegen ist die Verwendung z.B. überschüssi-

gen Wind- oder Sonnenstromstroms, ggfs. auch aus dem

Ausland, eine sinnvolle Option. Wasserstoff, der unter si-

gnifikantem Ausstoß von CO2 entsteht (durch Nutzung

grauenStroms, oderdurchGewinnungaus fossilenBrenn-

stoffen), ist keine Option. Dies gilt auch dann, wenn das

CO2 abgeschieden und gespeichert wird (blauer Wasser-
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stoff); die massenhafte Speicherung ist b.a.w. nicht hin-

reichend gesichert.

 

Auchdie Binnenschiffahrt stellt eineAnwendung fürWas-

serstofftechnologie dar, die hier ebenso wie batterieelek-

trischer Betrieb der Nutzung fossiler Kraftstoffen vorzu-

ziehen ist.

Antrag 208/I/2020

KDV Spandau

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Treibhausgasemissions- Kennzeichnung von Lebensmitteln

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

DieMitglieder der SPD-Bundestagsfraktion, sowie die SPD

Minister*innen der Bundesregierung werden aufgefor-

dert sich für eine CO2 – Kennzeichnung auf Lebensmitteln

einzusetzen, aus der deutlichwirdwieviel CO2 für denAn-

bau, die Produktion, die Verarbeitung, die Lagerung, die

Zubereitung und den Lieferweg entstanden sind. Damit

soll bei denKonsument*inneneinBewusstsein für dieCO2

– Belastung des jeweiligen Produktes geschaffen werden

und ihnen dieMöglichkeit gegebenwerden sich für weni-

ger belastete Produkte zu entscheiden.

Begründung

Vonden inDeutschlandverbrauchen Lebensmitteln stam-

men 4% aus Übersee. Diese relative geringe Anzahl von

Lebensmitteln macht dabei 70% der zurückgelegten Kilo-

meter aller in Deutschland verzehrten Lebensmittel aus.

Das bedeutet, dass diese Lebensmittel 11-mal mehr Pri-

märenergie benötigen und damit 11-mal so viel CO2 aus-

stoßen, wie andere Produkte. Im direkten Vergleich kön-

nen in Deutschland 11 kg Gemüse transportiert werden

und erreichen damit die gleiche CO2 – Bilanz wie 1 kg Ge-

müse, das per Schiff nach Deutschland gelangt ist. Beim

Import per Flugzeug steigt die Zahl auf 90 kg Gemüse.

Täglichwerden 140 t an Lebensmitteln per Luftfracht nach

Deutschland importiert. Dieser Anteil ist für 10 – 16% der

Treibhausgase verantwortlich, die durch den Transport-

sektor entstehen.

 

Jeder Deutsche verursacht im Schnitt 11,6 Tonnen Treib-

hausgasemissionen. Allein 15% dieser Emissionen entste-

hen durch den Anbau, die Verarbeitung, die Entsorgung,

die Lagerung und den Transport von verzehrten Lebens-

mitteln. Mit diesem ersten Schritt soll der Weg zu einer

bewussterenWahl der Lebensmittel gemacht werden. Bei

der Kennzeichnung soll sich an dem bereits erfolgreich

durchgesetzten Nutri- Scores orientiert werden.
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Antrag 209/I/2020

KDVMitte

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Längere Gewährleistung für Produkte – Umwelt- und Verbraucherschutz stärken!
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Wir fordern,

 

1. dass der Gewährleistungszeitraum von Produkten, die

im Handel verkauft werden – insbesondere von Elektro-

nikgeräten – , in der Bundesrepublik Deutschland von der-

zeit zwei Jahren auf mindestens fünf Jahre verlängert

bzw. erhöht wird;

 

2. dass Verbraucher*innen im Rahmen der Geltendma-

chung der Gewährleistung von der dafür geltenden Be-

weislast über den derzeit geltenden Zeitraum von sechs

Monaten hinaus, jedoch für mindestens zwei Jahre, be-

freit werden.

 

3. Darüber hinaus sollen sich die sozialdemokratischen

Mitglieder des Europäischen Parlaments dafür einsetzen,

dass die genannten Fristen auch auf europäischer Ebe-

ne entsprechend der beiden ersten Forderungen geregelt

werden.

Begründung

Das Gewährleistungsrecht sieht in der Bundesrepublik

Deutschland nach dem Kauf von Produkten durch Ver-

braucher einen Gewährleistungszeitraum von zwei Jah-

ren vor. Wenn ein Produkt nach dem Kauf kaputt geht,

können Verbraucher während dieser zwei Jahre vom Ver-

käufer grundsätzlich verlangen, dass der Mangel beho-

ben wird. Ein europäischer Vergleich ergibt, dass dieser

Zweijahreszeitraumnicht gerade großzügig bemessen ist.

Während Verkäufer in der Bundesrepublik Deutschland

recht zügig aus ihrer Verantwortung entlassen werden,

gelten in anderen europäischen Staaten deutlich länge-

re Gewährleistungszeiträume. Positive Beispiele sind Eng-

land oder Irland, wo die gesetzlicheGewahrleistung sechs

Jahre lang gilt, unabhangig vom jeweiligen Produkt. Is-

land und Norwegen haben eine Gewahrleistung von funf

Jahren fur sog. langlebige Produkte. Darunter fallen z.B.

Smartphones undWaschmaschinen.

 

Eine Verlängerung des Gewährleistungszeitraumes auch

in der Bundesrepublik Deutschland würde zum einen die

Rechte von Verbrauchern stärken – schließlich ist es be-

sonders ärgerlich, wenn z.B. der neu angeschaffte Fern-

seher bereits nach zwei Jahren kaputt geht und der Ver-

käufer nicht mehr verantwortlich ist. Zum anderen wür-

de auch die Langlebigkeit hergestellter Produkte zwangs-

läufig verbessert werden müssen. Dies hätte einen scho-

nenderen Umgang mit Ressourcen, insbesondere im Be-

reich von Elektronikartikeln, in denen viele seltene Roh-
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stoffe enthalten sind, zur Folge. Überdies entstünde we-

niger, häufig schwer zu entsorgender, Müll.

 

Eine Änderung der maßgeblichen Regelungen wäre na-

türlich nur dann zielführend, wenn sich Verbraucher auch

ohne Probleme hierauf berufen könnten. Aktuell müssen

Verbraucher in der Bundesrepublik Deutschland ein hal-

bes Jahr nach Kauf eines Produkts selbstständig bewei-

sen, dass ein bestehender Defekt des Produkts von An-

fang an vorlag und somit in den Verantwortungsbereich

des Verkaufenden fällt. Dieser Nachweis ist in der Praxis

haufig schwer zu erbringen. Daher gilt innerhalb der ers-

ten sechs Monate nach Kauf bereits heute eine Beweis-

lastumkehr: Verbraucher haben keinen Beweis zu erbrin-

gen, sondern der Verkäufer muss beweisen, dass ein De-

fekt nicht schon im Zeitpunkt der Lieferung vorlag. Ent-

sprechend zur Verlängerung des Gewährleistungszeitrau-

mes ist auch der Geltungszeitraum dieser Beweislastum-

kehr anzupassen; er sollte mindestens zwei Jahre betra-

gen. Auch in diesem Zusammenhang gehen andere euro-

päische Staaten schon beispielhaft voran: In Portugal und

Frankreich sind Verbraucher erst zwei Jahre nach Kauf be-

weisbelastet.

Antrag 210/I/2020

KDVMarzahn-Hellersdorf

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Antrag zum Verbot von Reserve-Antibiotika in der Viehhaltung
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Die Fraktion der SPD im Bundestag wird aufgefordert,

sich dafür einzusetzen, dass der Einsatz von Reserve-

Antibiotika in der Viehhaltung gesetzlich untersagt wird.

Begründung

Der Einsatz von Antibiotika für die Bekämpfung von bak-

teriellen Infektionen ist sowohl für Menschen als auch

für Tiere offensichtlich unverzichtbar. Es ist jedoch inzwi-

schen wissenschaftlich/medizinisch bewiesen, dass der

übermäßige, ungehemmte Einsatz von Antibiotika, insbe-

sondere in der Viehhaltung, die Resistenz der Bakterien

gegen Antibiotika in einem erheblichen Maße befördert.

 

Reserveantibiotika sind Antibiotika, deren Einsatz ur-

sprünglich ausschließlich für schwere Fälle bei Menschen

(und nur dann!) vorgesehen sind. Es wird geschätzt, dass

es etwa 20.000Todesfälle durch nichtmehr behandelbare

Infektionen (Träger von resistenten Bakterien) inDeutsch-

land gegeben hat.

 

Die Bemühungen von unterschiedlichen Seiten, den Ein-

satz von Reserveantibiotika in der Viehwirtschaft zurück-
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zudrängen, sind offensichtlich gescheitert, da sie über-

wiegend nur zu unverbindlichen Absichtserklärungen der

Verantwortlichen in Politik und Landwirtschaft geführt

haben. So beträgt die Produktion alleine der zwei wich-

tigsten in der Viehwirtschaft eingesetzten Reserveanti-

biotika gegenwärtig 133 t (Colistin: 74 t, Makrolide 59 t).

 

Die Auswirkungen einer Epidemie auf die menschliche

Gemeinschaft ohne Gegenmittel lassen sich gegenwär-

tig am Beispiel der Corona-Pandemie ablesen. Es wäre

unverantwortlich, ähnliche Verhältnisse bei einer bakte-

riell verursachten Epidemie zu riskieren, indemman heu-

te ohne Widerspruch zusieht, wie die dafür verfügbaren,

und für derartigeNotfälle vorgesehenen,Gegenmittel, die

Reserve-Antibiotika, aus rein ökonomischen Gründen in

der Viehwirtschaft eingesetzt werden und dadurch die

Gefahr dramatisch steigt, dass diese durch Mutation für

Menschen unbrauchbar gemacht werden.

 

Aktuelle Quellen: Aerzteblatt vom 19.06.2019; german-

watch.org v. 31.07.2029; tagesschau.de vom 12.02.2020
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Soziales

Antrag 263/II/2019

KDV Lichtenberg

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

vertagt auf LPT II/2020 (Konsens)

Einen ersten Schritt ins bedingungslose Grundeinkommen wagen
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Die sozialdemokratischen Mitglieder im Senat, die SPD-

Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin, der SPD-

Landesvorstand sowiedie SPD-KreisvorständederBerliner

Bezirke werden ersucht, das wachsende innerparteiliche

und starke öffentliche Interesse an einem Bedingungs-

losen Grundeinkommen (BGE) anzuerkennen und dieses

populäre, diskussionswürdige Thema in seinen verschie-

denen – u.a. verfassungsmäßigen, sozialwissenschaftli-

chen, philosophischen und volkswirtschaftlichen – Di-

mensionen als Chance für eine grundsätzliche program-

matischeNeuausrichtungder Partei und als Impuls für ein

innovatives, gesellschaftspolitisches Projekt zu begreifen.

 

Dazuwerden folgende Schritte unternommen, derenUm-

setzung bis spätestens zum Ende der laufenden Wahlpe-

riode erfolgt:

1. Die o.g. Adressaten schaffen innerhalb ihrer Verantwor-

tungsbereiche zeitnah Möglichkeiten, die Thematik eines

BGE breit angelegt, vorurteilsbewusst und fachlich kom-

petent auf die enthaltenen konstruktiven gesellschaftli-

chen und sozialpolitischen Potentiale hin zu diskutieren.

Hierfür werden auf allen Ebenen geeignete Gremien und

Arbeitsstrukturen genutzt oder geschaffen (z.B. Arbeits-

kreise). Deren Arbeit wird aktiv unterstützt, ihre landes-

weite sowie ggf. bundesweite Vernetzung gefördert.

 

2. Geeignete Modelle eines BGE werden insbesondere

dahingehend untersucht, inwiefern sie sich anschluss-

fähig an aktuelle sozialpolitische Reformansätze zeigen

(z.B. Kindergrundsicherung, Grundrentendebatte, Einfüh-

rung einer Bildungsdividende, Bürger*innenversicherung

u.a.). In Identifikation dieser Schnittmengen werden Ver-

fechter*innen eines (emanzipatorisch orientierten) BGE

als potentielle Verbündete einer anzustrebenden gesell-

schaftlichen Transformation verstanden, entsprechende

auch positionsübergreifende Kooperationen gesucht und

unterstützt.

 

3. Für die Bundeshauptstadt Berlinwird einModellprojekt

zur Erprobung bestimmter relevanter, in ihrer Wirkung

bislang strittiger Effekte eines BGE bis zur Einführungsrei-

fe vorbereitet. Das Design desModellprojektes beinhaltet

die regelmäßige Zahlung eines BGE in teilhabesichernder

Höhe (ca. 1.200e pro Erwachsener/ 628 Euro pro Kind) an

einen bevölkerungsrepräsentativen und statistisch aus-

sagekräftigen Personenkreis und erstreckt sich über die

Dauer einer Wahlperiode (5 Jahre einschließlich Vor- und

Nachbereitung bei mindestens 3 Jahren Bezugsdauer).

(LPT II/2019: FA IX – Gesundheit, Soziales und Verbrau-

cherschutz, FA VII –Wirtschaft und Arbeit)
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Das Berliner Modellprojekt wird wissenschaftlich beglei-

tet und ausgewertet. Dabei stehen insbesondereWirkun-

gen auf die individuelle Gesundheit, Aufstiegschancen

durch Bildung, auf armutspräventive Aspekte, das indivi-

duelle Verhalten zum Arbeitsmarkt, familiäre Auswirkun-

gen und mögliche Effekte auf gemeinnützig orientierte

Verhaltensweisen im Mittelpunkt der begleitenden Un-

tersuchungen. Es erfolgt eine bedingungslose und indi-

viduelle, an keinerlei Bedarfsprüfungen und Geltendma-

chung von Ansprüchen gekoppelte Auszahlung an jeden

Angehörigendes berechtigten Personenkreises, unabhän-

gig von seinen Familienverhältnissen. Insbesondere er-

folgt keine Kopplung an Erwerbsarbeit und besteht kein

Zwang zur Arbeit oder zu sonstigen sozialen Tätigkeiten.

DieTeilnahmeamProjekt erfolgt freiwilligundunterWeg-

fall ggf. bislang bezogener steuerfinanzierter Sozialleis-

tungen (im Bedarfsfall mit Ausnahme vonWohngeld).

 

Erläuterung In den vergangenen rund 20 Jahren ist (nicht

nur) inDeutschland in verschiedenerHinsicht eingrundle-

gender, für Vieler beunruhigender gesellschaftlicherWan-

del zu beobachten. Dieser hat globale, sicherheitspoli-

tische, ökonomische, klimatische, aber auch sozial- und

mikropolitische Aspekte. Die Welt zeigt sich dem Indivi-

duum als überaus fragil, teils bedrohlich dynamisch, äu-

ßerst komplex und immer schwerer steuerbar. Leistungs-

kürzungen und die Individualisierung von Risiken – ver-

bundenmit sozialpolitischen Reformen in der Vergangen-

heit– haben diese Tendenz noch verstärkt und das Ver-

trauen in die Institutionen des Sozialstaates untergraben.

Der SoziologeWilhelm Heitmeyer spricht im Ergebnis sei-

ner Langzeitstudie „Deutsche Zustände“ für die betrach-

teten Jahre zwischen 2001 und 2011 von einem „Jahrzehnt

der Entsicherung“,mit dessen psychologischen und politi-

schen Folgen Politik und Zivilgesellschaft seither konfron-

tiert seien.

 

InWissenschaft, Philosophie, Politik und sogar in derWirt-

schaft wächst anhand dieser Diagnose das Bewusstsein

dafür, dass einer solchen Entwicklung nicht lediglich mit

minimalinvasiven Eingriffen einzelner kleinerer Reformen

zu begegnen ist. Vielmehr benötige es die ermutigen-

denUmrisse eines neuen und gemeinsamen gesellschaft-

lichen Projektes, welches auf der Basis eines positiven

Menschenbildes dem Einzelnen inmitten des vielfachen

Wandels einhinreichendesMaßansozialer Sicherheit ver-

leiht, die ihn befähigt, seine persönlichen Lebensbedürf-

nisse mit den immer schneller verlaufenden Veränderun-

gen überein zu bringen.

 

Vor diesem Hintergrund erzeugt die Diskussion um ein

Bedingungsloses Grundeinkommen vermutlich vor allem

deshalb eine soweiteResonanz inganz verschiedenenTei-

len der Gesellschaft, da sie unmittelbar an diesem „visio-

nären Bedarf“ unserer Gesellschaft anknüpft, in dem sie
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nicht lediglich eineDebatteüber eine Sozialleistung führt,

sondern vielmehr zentrale und elementare Fragen un-

seres künftigen Zusammenlebens adressiert. Wo ist dies

konkret der Fall?

 

Demografischer und arbeitsmarktstruktureller Druck auf

das Sozialversicherungssystem

Das lohnbasierte Sozialsystem in seiner jetzigen Form

auf der Grundlage des bisherigen „Generationsvertrages“

zeigt sich unter Berücksichtigung der Lohnentwicklungen

und der Geburtenrate zukünftig als nicht mehr tragfä-

hig. Laut einer aktuellen Studie für den Deutschen Ge-

werkschaftsbund NRW ist jeder fünfte Erwerbsarbeits-

platz in NRW im Lohnniedrigsektor einzustufen, sodass

hier weder genug aktuelles Einkommen geschweige denn

eine ausreichende Rücklage für die Lebenssicherung im

Alter erwirtschaftet werden könnte. Bis zum Jahr 2025,

so die Prognose des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes,

wird sich die Anzahl der Rentner*innen, die auf zusätzli-

che Hilfe vom Staat angewiesen sind, von 2,5 auf 10% ver-

vierfachen.

 

Die Differenz in einem der wohlhabendsten Länder der

Welt, in dem die Armut, insbesondere die Kinder- und Al-

tersarmut rapide ansteigt, ist nichtmehr nur für eine klei-

ne Minderheit der Bevölkerung spürbar. Längst scheinen

davonnichtmehr nur Erwerbsarbeitslose, sondern zuneh-

mend auch in Vollzeit Beschäftigte betroffen zu sein.

 

Beim bedingungslosen Grundeinkommen handelt es sich

um ein Einkommen, das von einem politischen Gemein-

wesen an alle seine Mitglieder ohne Bedürftigkeitsprü-

fungundohneGegenleistung individuell ausgezahltwird.

Das Grundeinkommen bietet damit eine umfassende und

lückenlose Sicherung der wirtschaftlichen Existenz aller

Bürger*innen und sorgt somit für die Beseitigung von Ar-

mut. Das Grundeinkommen ermöglicht das Recht auf so-

ziale Teilhabe und schafft durch die Verhinderung von so-

zialer Ausgrenzung und Stigmatisierung die Exklusions-

falle ab.

 

Gleiche Chancen für alle – Das Bedingungslose Grundein-

kommen für Kinder und Jugendliche (Kindergrundsiche-

rung)

Das Zukunftsforum Familie e.V. beschreibt die gegenwär-

tige Situation in Deutschland wie folgt: „Gut 18 Prozent

der Menschen in Deutschland sind von Armut bedroht.

Betroffen sind vor allem Langzeitarbeitslose, Alleinerzie-

hende, Mehr-Kind-Familien und Familien mit Migrations-

hintergrund. Die Armut der Erwachsenen betrifft auch die

in den Familien lebenden Kinder. Weit mehr als 2,4 Mil-

lionen Kinder wachsen in Deutschland in materieller Ar-

mut auf […]. Die Folgen sind gravierend: Der Mangel an

Einkommen, Ressourcen und Lebensperspektiven für Kin-

der entwickelt sich zur Bildungs- und Teilhabearmut. “
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Zudem führen diverse gesetzliche Regelungen zu unter-

schiedlichen Berechnungshöhen des Existenzminimums

für Kinder und Jugendliche im Sozial-, Steuer- und Unter-

haltsrecht. Daher ist gegenwärtig das Existenzminimum

nicht für alle Kinder gedeckt. Statt vieler verschiedener

Hilfen braucht es eine Gesamtlösung – die „Grundsiche-

rung für Kinder und Jugendliche“ als Teil des Bedingungs-

losen Grundeinkommens (BGE)!

Warum ist ein solches Kindergrundeinkommen „aus einer

Hand“ noch sinnvoll? „Dringend notwendig ist es vor al-

lem, die bisherigen Leistungen zusammenzuführen und

so das komplizierte System der Kinder- und Familien-

förderung zu vereinfachen; das bürokratische und sozi-

al ungerechte System aus Kindergeld, Kinderfreibeträgen

und Hartz-IV-Regelsätzen muss durch eine Grundsiche-

rung für Kinder und Jugendliche ersetztwerden.Dennwe-

der die geringfügige Anhebung des Kindergeldes noch die

Ausweitung des Kinderzuschlags oder eine Erhöhung der

Regelsätze in der Grundsicherung lösen das Problem zeit-

nah und befriedigend. “

Aktuell beträgt die Höhe des verfassungsrechtlich not-

wendigen Existenzminimums 628 Euro monatlich. Sie

setzt sich aus der Höhe des sächlichen Existenzminimums

(408 Euro) und dem Freibetrag für die Betreuung und Er-

ziehungbzw.Ausbildung (BEA) (220Euro) zusammen.Die-

ses Existenzminimum muss für alle Kinder gelten, nicht

nur für diejenigen, deren Eltern Steuern zahlen können.

Damit wäre sichergestellt, dass alle Kinder und Jugendli-

chen unabhängig von ihrer familiären Situation und dem

Einkommen ihrer Eltern ausreichend gefördert werden

und die Chance erhalten, ein gutes und selbstbestimmtes

Leben zu führen.

 

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit Geschlechterpolitisch

kann ein Grundeinkommen eine große und nachhaltige

Wirkung haben. Insbesondere Frauen* werden im heuti-

gen System häufig schlechter für Erwerbsarbeit entlohnt

(“In Deutschland liegt die Entgeltlücke zwischen Frauen

und Männern bei 21 Prozent. Selbst bei gleicher formaler

Qualifikation und ansonsten gleichenMerkmalen beträgt

der Entgeltunterschied immer noch sechs Prozent.” ). Als

Alleinerziehende sind sie häufig finanziell schlechter ge-

stellt, Hausfrauen und Mütter bleiben oft ohne eigenes

Einkommen oder in finanzieller Abhängigkeit von Part-

nern oder demStaat. DasGrundeinkommen kanndies än-

dern, da es an Individuen und nicht an Bedarfsgemein-

schaften (vgl. SGB II, XII) ausbezahlt wird. Das Grundein-

kommen unterliegt keiner versteckten Benachteiligung

von Frauen am Arbeitsmarkt und berücksichtigt Hausar-

beit, Kindererziehung sowie Pflege- und Carearbeit sowie

sonstige unentgeltliche Arbeit als Teil der Wirtschaft und

wertschätzt die erbrachten (Lebens-)Leistungen.

 

Selbstbestimmt und abgesichert Leben in der digitalen

Arbeitsgesellschaft der Zukunft Mit zunehmender Digi-
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talisierung, den Fortschritten in der Entwicklung Künstli-

cher Intelligenz (KI) sowie wachsender Automatisierung

stellt sich bereits erkennbar ein umfangreicher Wandel

der Arbeitswelt ein. Dies führt dazu, dass Personen aus je-

dem Bildungsniveau erwerbslos werden können. Die Ar-

beit wird durch KI-bedingte Automatisierung erledigt, die

Erträge der Unternehmen bleiben im Gegensatz zu vielen

Arbeitsplätzen erhalten, wenn sie nicht sogar mit einem

gestiegenen Profit einhergehen. Die Auflösung traditio-

neller, lebenslang konstanter Erwerbsbiographien schafft

Unsicherheit, die belasten kann. Sie stellt aber auch ei-

ne Chance dar, wenn Menschen sich entsprechend ih-

rer Fähigkeiten und Interessen selbstbestimmt beruflich

weiterentwickeln können. Entscheidend ist, dass dies in

einem sozial abgesicherten Rahmen geschieht und nie-

mand um die eigene wirtschaftliche Existenz fürchten

muss, wenn sich etwa eine Branche durch technologi-

sche Neuerungen stark verändert. Im Zuge der Digitali-

sierung werden sich diese Entwicklungen stark beschleu-

nigen. Ein BGE würde den Menschen Angst vor der gra-

vierenden Veränderung des Arbeitsmarktes nehmen und

es ihnen erleichtern, sich im Laufe ihres Erwerbslebens

ohne Druck umzuorientieren und weiter zu qualifizieren.

Von Stress befreit – gesünder und zufriedener leben Psy-

chosoziale Stressfaktoren der Leistungsgesellschaft – et-

wa übermäßige Arbeitsbelastung oder die Angst vor Ar-

beitsplatzverlust – verringern nicht nur die Lebenszufrie-

denheit, sondern erhöhen langfristig auch die Verwund-

barkeit für psychische und körperliche Erkrankungen, wie

zahlreiche Studien belegen. So führen etwa Angst, De-

pression und Persönlichkeitsstörungen dann zu Risikover-

haltensweisen, welche auch die Wahrscheinlichkeit für

körperliche Erkrankungen (kardiovaskuläre, Schlaganfall,

Virushepatitis, Typ-2-Diabetes, obstruktive Lungenerkran-

kungen) ebensowie für Gewaltverhalten erhöhen. Ein be-

dingungsloses Grundeinkommen gäbe Sicherheit und da-

mit die Freiheit, zu Bedingungen „Nein“ zu sagen, die uns

krank machen (können): zu schlechten Arbeitsverhältnis-

sen, zur unglücklichen Ehe mit dem/r Alleinverdiener*in

etc. Wenn keine unmittelbare Leistungsabfrage hinter ei-

nem „Nein“ steht, lebt der Mensch selbstbestimmter und

stressfreier. Wer nicht unter Stress steht, lebt gesünder

und verursacht weniger Kosten im Gesundheitssystem.

Diese positiven Effekte eines BGE beträfen tatsächlich al-

le Gesellschaftsgruppen, besonders aber jene, die derzeit

akut von Armut bedroht sind, z. B. weil sie ihre Renten

„aufstocken“ müssen oder Eingliederungshilfe beziehen.

 

GemeinsameVerantwortung – eine Krankenversicherung

für alle Die Bürger*innenversicherung ist als solidarisches

Sozialversicherungssystem eine wichtige Ergänzung zum

bedingungslosen Grundeinkommen, in das ausnahms-

los alle Bürger*innen und dies unter Einbeziehung aller

Einkunftsarten Beiträge in die gesetzliche Krankenversi-

cherung leisten und im Versicherungsfall daraus gleiche
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Leistungen in Anspruch nehmen können. Das bedeutet

die Aufhebung des dualen Systems zwischen gesetzli-

cher und privater Krankenversicherung im Leistungsbe-

reich der Grundversorgung und damit die Abschaffung ei-

ner Zwei-Klassen-Medizin.

 

Wegfall von Hartz IV und Sanktionen – Erleichterung

für Betroffene, Entlastung der Verwaltung Das Hartz-IV-

System steht seit den „Agenda-Reformen“ unablässig in

der Kritik, insbesondere wegen der Sanktionen. Bei Ein-

führung eines BGE würde dieses System schlicht wegfal-

len: Durch das BGE wäre die Bedürftigkeit bei den bishe-

rigen ALG-II-Empfänger*innen nicht mehr gegeben, auf-

grund der bedingungslosen Auszahlung bräuchte es auch

keine Sanktionen. Die bisher davon Betroffenen könnten

„aufatmen“.DieMitarbeiter*innen inden Jobcenternwür-

denmassiv entlastet und könnten sich verstärkt ihren för-

dernden und unterstützenden Aufgaben widmen – etwa,

Menschen bei einer Qualifizierung und Jobsuche zu hel-

fen. Die SPD hätte – der Forderung Vieler entsprechend –

Hartz IV endlich „hinter sich gelassen“.

 

Das Berliner ModellprojektWarum ein Berliner Modell-

projekt? Modellprojekte ermöglichen die Erprobung und

Überprüfung bestimmter Effekte und Funktionalitäten,

bevor eine angestrebte Veränderung mit in der Breite

implementiert wird. Gerade bei einem von unterschied-

lichen Vorannahmen geprägten Thema wie dem BGE

spricht Vieles für einen lokal begrenzten und wissen-

schaftlich begleiteten Versuch.

Bestrebungen, die eigene Kommune für ein solches Mo-

dell ins Gespräch zu bringen, gab es schon in etlichen

deutschen Städten bzw. Landkreisen. Im internationalen

Raum ist uns aus jüngerer Vergangenheit der Pilot ei-

nes partiellen Grundeinkommens in Finnland ein Begriff.

Als Berliner*innen finden wir, dass sich unsere Stadt in

ihrer Vielfalt, ihrer Vitalität und Offenheit für Innovati-

on und Visionäres besonders gut für ein solches Vorha-

ben eignet. Berliner Bürger*innen ebenso wie die stark

strapazierte Berliner Verwaltung würden im gegebenen

Fall von den erwarteten positiven Effekten profitieren.

Mit einem Modellprojekt wollen wir jenes misstrauische

und zugleich bevormundende „Menschenbild“, das (der-

zeit noch) hinter der verbreiteten und in der Ausformulie-

rungwie imVollzug vonGesetzen oft handlungsleitenden

Annahme steht, mit einem Bedingungslosen Grundein-

kommen würden sich die Menschen in die „soziale Hän-

gematte“ legen, nicht arbeiten bzw. vermeintlich unpopu-

läre Tätigkeiten (z. Bsp. Müllabfuhr) verweigern, widerle-

gen. Wir wollen im Querschnitt herausfinden, wofür die

Teilnehmenden das zusätzliche Geld verwenden, welchen

Einfluss es tatsächlich auf ihre Lebensverhältnisse, ihre

Gesundheit und die Teilhabe am öffentlichen Leben hat.

 

Finanzierung Ein BGE-Modell im vorgenannten Umfang
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ist finanzierbar. Beispielsweise würde sich der absolute

Transferaufwand bei einem Betrag von 1.200 Euro bzw.

628 Euro und einer Beteiligung von 2.000 erwachsenen

Personen sowie 1.000Minderjährigen auf 36,336 Mio. Eu-

ro jährlich belaufen, wobei sich dieser Betrag in der Rea-

lität noch (um alle bis zum Grundeinkommensbetrag zu

verrechnenden steuerfinanzierten Sozialleistungen sowie

zu ersparenden Verwaltungsaufwand) vermindern wür-

de. Zum Vergleich: Für das soeben in Berlin eingeführte

Beschäftigungsprojekt „Solidarisches Grundeinkommen“

wurden für ca. 1.000 begünstigte Personen Kosten von 35

Mio. Euro p.a. kalkuliert.

Hinzu kämen natürlich noch die Kosten einer wis-

senschaftlichen Begleitung, für Öffentlichkeitsarbeit

und Veröffentlichungen. Die Finanzierung eines BGE-

Modellprojektes kann während der Projektphase durch

Haushaltsmittel erfolgen. Eine spätere mögliche Auswei-

tung auf Deutschland kann über viele denkbare Wege

finanziert werden (z.B. über ein modifiziertes Steuer-

system, einzusparende Bürokratie und zu ersetzende,

dann überflüssige andere Sozialleistungen. Eine Möglich-

keit wäre auch, dass Bundesbanküberschüsse in einen

Fonds fließen und vergleichbar mit dem norwegischen

staatlichen Rentenfonds Erträge erwirtschaften, die

anschließend für ein BGE zur Ausschüttung kommen. –

Diese Fragestellung ist nicht Bestandteil dieses Antrages

und noch intensiv zu diskutieren.

Antrag 211/I/2020

KDV Friedrichshain-Kreuzberg

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Kostenloser Mund-Nasen-Schutz für Berlin-Pass-Inhaber*innen
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Die sozialdemokratischen Mitglieder des Berliner Abge-

ordnetenhauses sowie des Berliner Senats werden aufge-

fordert, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, dass Inha-

ber*innen des „Berlin Passes“ in den Rathäusern der Be-

zirke, Schulen,weiteren öffentlichen Einrichtungen sowie

in Obdachlosenunterkünften und bei der „Tafel“ Mund-

Nasen-Schutz kostenfrei zur Verfügung gestellt wird.

Begründung

Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes trägt nicht nur

dazu bei, die Ausbreitung des Corona-Virus zu begrenzen.

Es ist in vielen Einrichtungen sowie im ÖPNV auch ver-

pflichtend. Die Anschaffung eines Mund-Nasen-Schutzes

ist jedoch mit Kosten verbunden. Um Menschen mit kei-

nem oder geringem Einkommen ausreichend zu schützen

und nicht vom öffentlichen Leben auszuschließen, sollten

sie den notwendigen Mund-Nasen-Schutz kostenfrei er-

halten.
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Antrag 212/I/2020

KDVMarzahn-Hellersdorf

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: FA IX - Gesundheit, Soziales und Verbrau-

cherschutz (Konsens)

Grundsicherung bei Rentenbezieher*innen auch nach Ableben, analog zur gesetzlichen Rente, weitere 3 Monate auszahlen
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Die Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion werden auf-

gefordert sich dafür einzusetzen, dass zukünftig auch die

aufstockende Grundsicherung bei Regelaltersrente und

vorzeitiger Altersrente nach dem Ableben, analog zur ge-

setzlichen Rentenversicherung, weitere 3 Monate ausge-

zahlt wird.

Begründung

Ist das Alter für die Regelaltersrente erreicht, greift bei be-

stehenderBedürftigkeit dieGrundsicherung imAlter nach

§ 41 SGB XII. Im Fall der vorzeitigen Altersrente greift nicht

die Grundsicherung im Alter, sondern die Hilfe zum Le-

bensunterhalt nach § 27 SGB XII.

 

In beiden Fällen bekommen Rentenbezieher*innen weni-

ger Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung, als es

dem Existenzminimum entspricht und müssen dann mit

Grundsicherung aufstocken. Anders als bei der Rente aus

der gesetzlichen Rentenversicherung, wird diese Aufsto-

ckung mit Grundsicherung nach Ableben des Beziehers

sofort eingestellt. Die Rente aus der gesetzlichen Renten-

versicherung wird dagegen 3 Monate weitergezahlt, um

u. a. noch laufende Kosten des Verstorbenen zu decken.

 

Dies führt oft bei hinterbliebenen Ehepartnern, die in ei-

nem gemeinsamen Haushalt mit dem Verstorbenen ge-

lebt haben und schon in Armut leben zu massiven Exis-

tensängsten.Weiterhin laufende Kosten, wie z. B. dieMie-

te der gemeinsamenWohnung, können zumeist nicht al-

leine vomhinterbliebenen Lebenspartner gezahltwerden.

Ein Umzug von heute auf morgen, insbesondere in einer

so schweren Zeit des Verlustes, ist oft nicht möglich und

auch nicht zumutbar. Wohnungslosigkeit droht. Um hier

den ärmsten Rentner*innen unseres Landes zu helfen for-

dernwir, dass auchdieGrundsicherungbei Rentner*innen

nach dem Ableben weitere 3 Monate ausgezahlt wird.

Antrag 213/I/2020

AG 60plus Landesvorstand

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: ASJ (Konsens)

Die Besteuerung von gesetzlicher Rente muss auf den Prüfstand

1
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Die mit dem Alterseinkünftegesetz 2005 eingeführte Be-

steuerung von gesetzlichen Renten gehört auf den Prüf-

stand, um eine verfassungswidrige „Doppelbesteuerung“
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auszuschließen.

 

 

Begründung

Mit dem Alterseinkünftegesetz wurde eingeführt, dass

Alterseinkünfte aus der gesetzlichen Rentenversicherung

seit 2005 „nachgelagert“ versteuert werden. Der Besteue-

rungsanteil steigt für jeden neu hinzukommenden Rent-

nerjahrgang. Bei Rentner*innen, die erstmalig ab 2020

Rente beziehen, liegt der Besteuerungsanteil bei 80 Pro-

zent. Bis zum Jahr 2040 steigt die Besteuerung nach dem

sogen. Kohortenprinzip auf 100 Prozent. Im Gegenzug

steigt bis zum Jahr 2025 die Möglichkeit, Altersversor-

gungsaufwendungen als Sonderausgaben anzusetzen.

 

Unter Finanzfachjuristen und Rentenexperten mehren

sich die Stimmen, dass die mit dem Alterseinkünftege-

setz eingeführte Besteuerung der Renten verfassungs-

widrig sein könnte, da es bei immer mehr Rentner*in-

nen zu einer eigentlich verbotenen „Doppelbesteuerung“

kommt. Die „Doppelbesteuerung“ von Renten muss da-

her auf den Prüfstand. Die Besteuerung der Altersrenten

aus der gesetzlichen Rentenversicherung muss dringend

nachgebessertwerden. Besonders hartwird es die ab 1970

Geborenen betreffen, aber auch jetzt schon trifft es Rent-

ner*innen, die seit 2005 Renten beziehen und die z. B. 40

und mehr Jahre Beiträge in die Rentenversicherung aus

bereits versteuertem Einkommen einzahlten.

Antrag 214/I/2020

AG 60plus Landesvorstand

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: FA IX - Gesundheit, Soziales und Verbrau-

cherschutz (Konsens)

 Altenhilfestrukturgesetz auf denWeg bringen!
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Die sozialdemokratischen Mitglieder des Senats werden

aufgefordert, sich für eine Bundesratsinitiative zur Schaf-

fung eines Leitgesetzes zur Stärkung einer Politik für und

mit älteren Menschen (Altenhilfestrukturgesetz) einzu-

setzen.

 

Falls eine Bundesratsinitiative erfolglos sein sollte, wer-

den die sozialdemokratischen Mitglieder des Senats und

die SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus aufgefordert, ein

Altenhilfestrukturgesetz für das Land Berlin zu initiieren.

 

Ein solches Altenhilfestrukturgesetz soll sich in besonde-

rem Maße auch den Aufgaben annehmen, die damit ver-

bunden sind, dass der Anteil jener Menschen in dramati-

schem Umfang steigt, die über Einsamkeit klagen.
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Begründung

Bislangwerden die zentralenThemenfelder der Altenhilfe

im § 71 des SGB XII geregelt. Allerdings sind die in diesem

RahmenzuerbringendenLeistungenbislangkeinePflicht-

aufgaben. Dieses soll durch eine entsprechende gesetzli-

che Regelung sichergestellt werden.

 

Die zentralen Themenfelder sind:

Gesundheit und Pflege,Wohnen undWohnumfeld, Mobi-

lität und Verkehr, Engagement und Partizipation, Bildung

und lebenslanges Lernen sowie Digitalisierung und digi-

tale Teilhabe.

 

Franz Müntefering, Vorsitzender der Bundesarbeitsge-

meinschaft der Senioren-Organisationen fordert in die-

sem Zusammenhang eine bessere Förderung ehrenamt-

licher Dienste für ältere Menschen durch die Kommu-

nen. Immer mehr Alte lebten alleine und haben keine An-

gehörigen in der Nähe, die sich um sie kümmern könn-

ten, wenn sie krank würden. Müntefering forderte die

Kommunen des Landes auf, aufsuchende ehrenamtliche

Dienste für alte Menschen zu unterstützen.

 

Mit dem Antrag 265/II/2019 „Ausbau aufsuchender Un-

terstützungsangebote für Seniorinnen und Senioren“ der

AG 60plus Berlin zum Landesparteitag II/2019 haben wir

diese Forderung bereits explizit unterstützt.

Es braucht dazu aber auch gesetzliche Rahmenbedingun-

gen, die die Fürsorge für alte und insbesondere für einsa-

meMenschen regeln:Wir brauchen daher ein Altershilfe-

strukturgesetz!

Antrag 215/I/2020

AG 60plus Landesvorstand

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Die Umsetzung der Seniorenpolitischen Leitlinien energisch vorantreiben
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Die SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus und die sozial-

demokratischen Mitglieder des Senats werden aufgefor-

dert, sich für die qualitative Weiterentwicklung der Se-

niorenpolitischen Leitlinien einzusetzen. Die auf der se-

niorenpolitischen Fachtagung im Oktober 2019 erarbei-

teten  Vorschläge müssen zeitnah bewertet und auf ihre

Realisierung überprüft werden. Daraus folgend muss ein

Zeit- Maßnahmen-Plan für die seniorenpolitischen Leitli-

nien beschlossen werden.

Begründung

Die seniorenpolitischen Leitlinien aus dem Jahr 2013müs-

sen dringend an die gegenwärtigen Bedingungen ange-

passt werden. Gute Rahmenbedingungen für eine hohe

Lebensqualität imAlter zu schaffen, ist eine gesamtgesell-
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schaftliche Aufgabe, die einer zügigen und entschiedenen

Umsetzung bedarf.

Antrag 216/I/2020

KDVMitte

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Nicht hinter den Status Quo zurück treten!Weitere Plätze für Frauen in der Obdachlosenhilfe in Zeiten von COVID 19 schaffen

und in die Präventivarbeit finanzieren!
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Der Senat hat gut gehandelt, weiter Plätze fürWohnungs-

lose in der Coronazeit zu schaffen. Jedoch gibt es in Berlin

eine Unterkapazität an Plätzen für wohnungslose Frauen,

der Abhilfe geschaffen werden muss. Weiterhin müssen

langfristigste Präventivkonzepte wie Housing first stärker

gefördert und neue Modelle in der Vorfinanzierung von

Mieten gefunden werden, um Wohnungslosigkeit von

Frauen und Kindern zu verhindern.

 

Konkret fordern wir:

• Schaffung der gleichen Anzahl von Plätzen für Frau-

en in der Obdachlosen- und Wohnungslosenhilfe

wie vor dem Ausbruch der Pandemie. Darüber hin-

aus müssen in allen Unterkünften weitere wichtige

psychosoziale und medizinische Versorgungs- und

Betreuungsangebote vorgehalten werden.

• Pilotmodelle zur Prävention vonWohnungslosigkeit

wie Housing First weiter ausbauen, unkonventionel-

le Maßnahmen treffen, damit Frauen und Frauen

mit ihren Kindern in ihren Wohnungen verbleiben.

Das schließt Mieter*innenschutz und Vorfinanzie-

rung vonMiete durch den Staatmit ein, damit Frau-

en und ggf. Frauen mit ihren Kindern nicht auf die

Straße verdrängt werden.

Begründung

Durch die Hygienebedingungen auf Grund der COVID 19

Pandemie stehen die Einrichtungen der Wohnungslosen

Hilfe vor der Herausforderung, dass ihre Kapazitäten sich

ummindestens die Hälfte verringern. Zusätzlich wird sich

die ohnehin schon wachsende Zahl der wohnungslosen

Menschen – zu denen immer mehr auch Frauen und Kin-

der gehören, ausgelöst durch Einkommensverluste durch

die Pandemie perspektivisch erhöhren.

 

Dem muss kurzfristig durch eine Kapazitätenerhöhung

von Unterkünften für ausschließlich Frauen abgeholfen

werden, damit sich Frauen in gemischten Unterkünften

nicht Gewalt ausgesetzt sehen müssen.

 

Zudem muss langfristig stärker in die Prävention inves-

tiert werden, um Wohnungslosigkeit zu verhindern. Dies

ist wirkungsvoller und kosteneffizienter für die Ausgaben
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des Landes.

 

Konzepte wie Housing First müssen aus diesem Grund

stärkerfinanziert  undunkonventionelleMaßnahmenwie

Vorfinanzierungen der Miete neu verhandelt werden.

Antrag 217/I/2020

KDV Spandau

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt durch Beschlusslage (200/II/2018) (Konsens)

Hartz IV-Sanktionen abschaffen, Anreize neu schaffen
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Die SPD-Bundestagsfraktion und die sozialdemokrati-

schen Mitglieder der Bundesregierung werden aufgefor-

dert, das bestehende Hartz IV-Sanktionssystem in Gänze

abzuschaffen und durch ein System zu ersetzen, das nicht

durch finanzielle Strafmaßnahmen zur Mitarbeit moti-

viert, sondern durch positive finanzielle Anreize. Hierbei

müssen die individuellen Qualifikationen, Interessen und

Fähigkeiten der Betroffenen berücksichtigt werden.

Begründung

ImNovember 2019 hat das Bundesverfassungsgericht das

bisherige Hartz IV-Sanktionssystem für teilweise verfas-

sungswidrig erklärt. Zudem belegen zahlreiche wissen-

schaftliche Untersuchungen wiederholt, dass Zwang und

Druck denkbar ungeeignet sind, um Menschen zur Mit-

arbeit zu bewegen und zu motivieren. Auch für die Mit-

arbeiter*innen der Jobcenter als zentrale Vertrauensfigu-

ren und Ansprechpartner*innen für die Arbeitssuchenden

sind die Strafmaßnahmen absolut kontraproduktiv, um

einen vertrauensvollen Umgang miteinander zu finden.

Deswegen brauchen wir ein neues System, das nicht auf

Zwang und Strafe setzt, sondern stattdessen auf Mitar-

beit und Kooperation. Dies soll den vertrauensvollen Um-

gang mit den Jobcentern verbessern und die Arbeitssu-

chenden viel besser darin unterstützen, Motivation für ei-

ne selbstbestimmteSuchenacheinemneuenArbeitsplatz

zu entwickeln. Nebenbei würde auch der gesellschaftli-

che Zusammenhalt gestärkt werden, der im Rahmen der

Hartz IV-Gesetzgebung nachhaltig geschädigt wurde, da

der Staat von da an implizit jede*n Arbeitssuchende*n be-

zichtigte, es sich im bestehenden Sozialsystem gemütlich

zumachen–wasnachweislichnichtder Fall ist:Menschen

wollen arbeiten,Menschen brauchenArbeit. Die Sozialde-

mokratie sollte das mehr als jede andere politische Partei

beherzigen. Ein neues Anreizsystem würde einen wichti-

gen Baustein für diesenWeg darstellen und das Hartz IV-

System endlich sozialverträglicher gestalten.
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Antrag 218/I/2020

KDVMitte

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

ÖPNV-Einzelfahrschein für Notunterkünfte

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Die sozialdemokratischen Mitglieder des Senats werden

aufgefordert allen Notunterkünften im Land Berlin ein

monatliches Kontingent an Einzelfahrscheine für den Öf-

fentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zur Verfügung zu

stellen. Diese Fahrscheine können die Mitarbeitenden in

denUnterkünften an die Personen verteilen, die aufgrund

fehlender Schlafplätze zu einer anderen Unterkunft fah-

ren müssen oder einen Arzt- oder Amtstermin haben.

Begründung

Notunterkünfte für Obdachlose stehen immer wieder vor

der Herausforderung, dass ihre Klienten zu Amts- oder

Arztterminen weiterer Strecken in der Stadt zurücklege

müssen. Auch Abends/ Nachts kann es sein, dass die

Nachfrage an Schlafplätzen nicht gedeckt werden kann,

so dass eine andere Unterkunft aufgesucht werdenmuss.

Um die Unterkunft, das Amt oder den Arzt zu erreichen

müssen die Obdachlosen oftmals mit den öffentlichen

Verkehrsmitteln fahren. Aufgrund fehlender Ressourcen

tun sie dies oftmals ohne Fahrschein – dies ist trotz an-

ders gefasster Beschlüsse aktuell noch eine Straftat. Ein-

zelfahrscheinewürdendiese Kriminalisierung verhindern.

Antrag 219/I/2020

Abt. 09/13 (Treptow-Köpenick)

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: FA IX - Gesundheit, Soziales und Verbrau-

cherschutz (Konsens)

Schwerbehindertenausgleichsabgabe gemäß § 160 SGB IX erhöhen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
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13
14
15
16
17

Die sozialdemokratischenMitglieder der Bundestagsfrak-

tion und der sozialdemokratische Bundesminister für Ar-

beit und Soziales mögen sich dafür einsetzen, dass die

Schwerbehindertenausgleichsabgabe gemäß § 160 SGB

IX mindestens verdoppelt wird.

Begründung

Viele Arbeitgeber besetzen Ihre Pflichtarbeitsplätze für

Schwerbehinderte nicht, sondern kaufen sichmit der Aus-

gleichsabgabe frei.

 

Um einen höheren Anreiz für die Besetzung von Pflicht-

arbeitsplätzen für Schwerbehinderte zu schaffen, muss

die Ausgleichsabgabe mindestens verdoppelt werden, da

es derzeit für Unternehmen anscheinendwirtschaftlicher

ist, die Arbeitsplätze nicht mit Schwerbehinderten zu be-

setzen, sondern die Ausgleichsabgabe zu zahlen.
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Wahlen

Antrag 220/I/2020

KDV Spandau

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt durch Beschlusslage (199/II/2019) (Konsens)

Herabsetzung des aktiven und passivenWahlalters

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Die Mitglieder der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus

und alle SPD-Mitglieder des Senats werden aufgefordert

sich dafür einzusetzen, dass das aktive Wahlrecht für die

Bezirksverordnetenversammlung und die Wahl zum Ab-

geordnetenhaus auf 14 Jahre abgesenkt wird sowie das

passiveWahlrecht auf 16 Jahre.

 

Begründung

Nach dem aktuellen Gesetz, Stand 07. Juli 2016, über die

Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksver-

ordnetenversammlungen (BVV) (Landeswahlgesetz), dür-

fen in Berlin Menschen, die das 16. Lebensjahr vollendet

haben, dieBVVwählen.DiesesAlter sollte auf 14 Jahreher-

abgesenkt werden und auf die Wahl zum Abgeordneten-

haus erweitert werden. Denn dort werden viele Entschei-

dungen getroffen, die das Leben junger Menschen in Ber-

lin beeinflussen.

Ein Verständnis für die Funktion und Wichtigkeit der De-

mokratie erhält man am besten, wennman selbst ein po-

litisches Amt übernimmt. Innerhalb der SPD sind viele Ju-

sos bereit, politische Verantwortung zu übernehmen. Ak-

tuell muss man dafür das 18. Lebensjahr vollendet haben.

Hier sollte die Möglichkeit für junge Menschen geschaf-

fen werden, sich aktiv, durch ein Mandat, am politischen

Prozess zu beteiligen. Gerade die Bewegung „Fridays for

Future“ zeigt, dass auch junge Menschen - gerade unter

16 Jahren - sich für die politischeWillensbildung engagie-

ren. In den christlichen Kirchen ist mit der Konfirmation

und Firmung im Alter zwischen 14 und 16 Jahren die voll-

wertige Aufnahme in die Kirche vollendet – was in einer

christlichen Gemeinschaft möglich ist, muss in der politi-

schenWillensbildung auch möglich sein.

Antrag 221/I/2020

AGMigration und Vielfalt LDK

Empfehlung der Antragskommission

Votum folgt auf der Sitzung der AK am 27.10.2020

Keine Veröffentlichung vonWohnadressen zum Schutz von Kommunal- und Landespolitiker*innen vor rechtem Hass

1
2
3
4
5
6
7

Der Berliner Senat möge beschließen, dass

1. die Wahlordnung für die Wahlen zum Abgeordne-

tenhaus und zu den Bezirksverordnetenversamm-

lungen (Landeswahlordnung - LWO) so geändert

wird, dass in Zukunft ausschließlich die Erreich-

barkeitsadressen der Bewerber*innen im Amtsblatt

veröffentlich werden bzw. an Dritte weitergegeben
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werden dürfen.

2. Gleichzeitig soll beschlossen werden, dass die Er-

reichbarkeitsadressen unter keinen Umständen de-

ckungsgleich mit den Wohnadressen der einzelnen

Bewerber*innen sein dürfen.

3. Sollten Bewerber*innen keine von ihrer Privatadres-

se abweichende Erreichbarkeitsadresse angeben

können,möge der Berliner Senat nach einer alterna-

tiven Lösung für solche Fälle sorgen, z. B. in demeine

neutrale Senatsadresse eingerichtet wird.

 

 

Begründung

DieAngriffegegenKommunalpolitiker*innensindbesorg-

niserregend: Beleidigungen, Hassmails, Drohbriefe und

körperliche Übergriffe nehmen jährlich zu. Viele Kommu-

nalpolitiker*innen beklagen, dass Drohbriefe oft an ih-

re privaten Wohnanschriften gesendet bzw. ihre privaten

Wohnanschriften durch die Täter*innen in öffentlichen

Onlineforen veröffentlicht und preisgegeben werden.

 

Zwar haben Kommunalpolitiker*innen die Möglichkeit,

eine melderechtliche Auskunftssperre beim zuständigen

Bezirksamt zu beantragen, doch die Hürden für einen sol-

chenVermerk sindhoch.Oftmüssen jedochbereits erfolg-

te Bedrohungslagen nachgewiesenwerden, sonstwird ei-

ner solchen Auskunftssperre nicht stattgegeben.

 

In Berlin werden laut Wahlordnung bei einer Wahl zum

Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenver-

sammlungen sowohl die Wohnanschrift als auch eine

mögliche Erreichbarkeitsadresse der Bewerber*innen er-

fragt, dabei darf die Erreichbarkeitsadresse vonderWohn-

anschrift abweichen, muss es aber nicht.

 

In § 40 Bekanntmachung der Wahlvorschläge wird ge-

regelt, dass der Landeswahlleiter oder die Landeswahl-

leiterin spätestens drei Wochen vor dem Wahltag „den

Doktorgrad (Dr.), Familiennamen, Vornamen, Geburtsjahr

und -ort, erlerntemund ausgeübtemBeruf sowie Postleit-

zahl derWohnanschrift und imWahlvorschlag angegebe-

ner Erreichbarkeitsanschrift für jeden Bewerber und jede

Bewerberin im Amtsblatt für Berlin“ bekanntmacht. Eine

von derWohnadresse abweichende Erreichbarkeitsadres-

se kanndort nur dann veröffentlichtwerden,wenndie Be-

werber*innen eine angegeben haben.

 

Nach der Wahl regelt § 74 Bekanntmachung des Wahl-

ergebnisses wieder die Veröffentlichung obengenannter

Daten imAmtsblatt. Und hier liegt für viele betroffene Be-

werber*innen das Problem und für viele Täter*innen die

Chance: Die Veröffentlichung im Amtsblatt, die für alle

Bürger*innen einsehbar ist, wird von den Täter*innen oft

als eine Datenbank gesehen, in der sie, wenn keine ab-
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weichende Erreichbarkeitsadresse hinterlegt ist, sämtli-

che Wohnadressen der politischen Bewerber*innen bzw.

gewählten Mandatsträger*innen einsehen können. Die

hinterlegten Angabenwerden bei Änderungen derWohn-

bzw. Erreichbarkeitsanschrift sogar vierteljährlich aktuali-

siert.

 

Daher sollen in Zukunft die Bewerber*innen und Man-

datsträger*innen aufgefordert werden, immer und zwin-

gend eine von ihrer Wohnadresse abweichende Erreich-

barkeitsadresse anzugeben, damit sie selbst, aber auch

die Mitglieder ihres Haushaltes vor Bedrohungen und

Angriffen geschützt werden. Sollten die Bewerber*innen

undMandatsträger*innen keine abweichende Erreichbar-

keitsadresse angeben können (viele kleinereWählerverei-

nigungenhaben z.B. kein (Wahl-)Kreisbüro),muss der Ber-

liner Senat für solche Fälle eine andereMöglichkeit anbie-

ten, z.B. in dem eine neutrale Senatsadresse eingerichtet

wird..

Antrag 222/I/2020

AGMigration und Vielfalt LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme in der Fassung der AK (Konsens)

Berlin muss Bundesratsinitiative für Kommunalwahlrecht für Drittstaatler*innen starten

1
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Das Land Berlin wird aufgefordert noch im Jahr 2020 ei-

neBundesratsinitiative für ein kommunalesWahlrecht für

Drittstaatsangehörige zu starten.

Begründung

Von den über 21 Millionen Menschen mit Migrationshin-

tergrund in Deutschland haben rund 11 Millionen kei-

nen deutschen Pass, davon sind rund die Hälfte EU-

Bürger*innen.

 

Anders als Angehörige von Drittstaaten dürfen EU-

Bürger*innen bei den Kommunalwahlen und Europawah-

lenmitwählen. Einwander*innen ohne eine solche Staats-

bürgerschaft bleiben selbst kommunal ausgeschlossen,

auch wenn sie viele Jahre hier leben.

 

In Berlin sind von den rund 1,3Millionen Einwohner*innen

mit Migrationshintergrund (35% der Stadtgesellschaft)

mehr als die Hälfte – rund 675.000 - Ausländer*innen,

das heißt: Fast ein Fünftel der Einwohner*innen Berlins

sind ohne deutschen Pass, rund die Hälfte davon auch

ohne EU-Pass. Diese Menschen – rund 390.000 Einwoh-

ner*innen - sind von den Kommunalwahlen ausgeschlos-

sen. Für viele Stadtbezirke sind dasweite Gruppen der Be-

völkerung, die von der Mitbestimmung über Fragen ihrer

Wohnumgebung ausgeschlossen sind.

 

Das Land Berlin wird aufgefordert, so schnell wie möglich

eine Bundesratsinitiative für ein kommunales Wahlrecht

für Drittstaatsangehörige zu starten.
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Zwar haben sich in der Vergangenheit Gerichte mit der

Frage der Einbeziehung dieser Bevölkerungsgruppen bei

der Kommunalwahl befasst und sie negativ beschieden.

Aber ihr Anteil wird immer größer und im Jahr 2020 hat

sich auch das Selbstverständnis des Landes und der Bezug

zu Eingereisten einem Kulturwandel unterzogen. Heute

versteht sich die Bundesrepublik als Einwanderungsland

und Menschen aus anderen Ländern werden als Teil der

Einwohnerschaft akzeptiert. Ein Ausschluss ist kaum zu

rechtfertigen, zumal in Stadtteilenmit zumTeil 40, 50 und

mehr Prozent ausländischer Einwohnerschaft.

Gerade in diesem Kommunen entziehen staatliche bzw.

städtische Institutionen mit einer solchen dauerhaften

Rechtspraxis gegenüber diesenMenschen ihre Legitimati-

onsbasis. Das ist weder wünschenswert noch sinnvoll für

das friedliche Zusammenleben, zumal in mehr als 13 EU-

Staaten eine andere Praxis geübt wird.

Daher ist das Land Berlin aufgerufen, einen erneuten Ver-

such zu starten, die Kommunalwahl auch für Drittstaats-

angehörige zu ermöglichen. Ziel ist es, dass bei den Berli-

ner Bezirksverordnetenwahlen 2021 alle volljährigenMen-

schen mit einem Lebensmittelpunkt in Berlin kommunal

wahlberechtigt sind.
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